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V 

Vorwort 

Der vorliegende empirische Vergleich der Strafzumessungspraxis französischer 
und deutscher Richter ist ein Projekt des Laboratoire Europeen Associe. Für die 
gewährte Unterstützung möchte ich dieser deutsch-französischen Forschungs-
einrichtung auschücklich danken. 

Ohne die umfangreiche Bibliothek und Computerausstattung des Max-
Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg hät-
te das Projekt ebenfalls nicht durchgeführt werden können. Sein Direktor, Prof. 
Dr. Hans-Jörg Albrecht, hat die Arbeit wohlwollend begleitet. Bruno Aubusson 
de Cavarlay, Wissenschaftler am CESDIP in Paris, gewährte mir unbeschränk-
ten Einblick in seine Arbeiten über die französische Strafzumessungspraxis. 
Sandra Tell stellte sich dem Wagnis, unterschiedliche Strafkategorien in einheit-
lichen Systemen zu erfassen. Ihnen allen danke ich daher an dieser Stelle ein 
weiteres Mal. 

Für ein besseres Verständnis der französischen Strafzumessungskonzeption 
wurde in einem ersten Schritt der aus deutscher Sicht erstaunlich weite Ermes-
sensspielraum des französischen Strafgerichts unter historischen, rechtspoliti-
schen und rechtsdogmatischen Gesichtspunkten analysiert. Die Ergebnisse sind 
dem 9. Band der Interdisziplinären Untersuchungen aus Strafrecht und Krimino-
logie, ,,Sanktionen und Strafauswahl in Frankreich", zu entnehmen. 

Das sich anschließende empirische Pilotprojekt ging der Frage nach, inwie-
weit sich die Gegensätze zwischen dem deutschen und französischen Strafzu-
messungsverständnis in der Sanktionierungspraxis der Richterinnen und Richter 
widerspiegeln. 

Die Konzeption des Forschungsvorhabens und seine Ergebnisse werden in der 
vorliegenden Monographie dargestellt. 

Straßburg, im Dezember 2003 Susanne Müller 
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Einleitung 

Im Zeitalter ztmehmender europäischer Rechtsharmonisierung weist ein 
Bereich sozialen Zusannnenlebens innner noch eine besonders starke Bin-
dung an Tradition und Wertebewusstsein und die hiennit verbundenen 
Emotionen und Grundängste auf: die Grundvorstellungen über Sinn und 
Art staatlichen Strafens1. Das Strafrecht wird daher nach wie vor als Aus-
druck oder auch Bastion nationaler Souveränität angesehen2• 

Die Frage nach der richtigen Sanktionsauswahl im Einzelfall stellt dabei 
die Schnittstelle zwischen den Grundfragen des Strafrechts einerseits, ins-
besondere nach Sinn und Legitimation von Strafe und nach Gerechtigkeit 
und Gleichheit der staatlichen Reaktionen auf Kriminalität, und der tatsäch-
lichen Strafrechtspraxis eines Staates andererseits dar. Sie hat erhebliche 
praktische Bedeutung, geht es hier doch um Tag für Tag neu zu treffende 
Entscheidungen der Strafgerichte, die einschneidende Folgen für die Be-
troffenen zeitigen. Gleichzeitig kreuzen sich hier Kernfragen des materiel-
len Rechts mit Grundsätzen des Verfahrensrechts. 

Innerhalb Europas bestehen höchst unterschiedliche Strafzumessungstra-
ditionen und -konzepte3• Um auch auf diesem Gebiet die Staaten der Euro-
päischen Union einander anztmähem, erscheint ztmächst eine vertiefte 
Kenntnis der unterschiedlichen Strafzumessungsregelungen wesentlich. 
Von Interesse ist aber auch, inwieweit feststellbare Differenzen tatsächlich 
zu unterschiedlichen Ergebnissen in der praktischen Strafrechtspflege füh-
ren. Sollten die von den Gerichten angewendeten Strafzumessungskriterien 
in den Ländern der Europäischen Union oder gar der westlichen Welt trotz 
kontroverser dogmatischer Diskussion insgesamt recht ähnlich sein4, 
bräuchten grundlegende strafrechtstheoretische Unterschiede nämlich nicht 

1 Tiedemann 1997, S. 134. 
2 Nelles 1997, S. 727; Tiedemann 1997, S. 134. 

Vgl. Schmidt 1961, passim; Pradel 1995, n° 495 ff. sowie die Einzeldarstellungen 
bei Tonry/Frase 2001 passim. 

4 So die These von Ouimet/Cusson 1990, S. 33 f. 
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sogleich aufgelöst zu werden. Vielmehr könnten im Wege pragmatischer 
Lösungen die in der Praxis vergleichbaren Handhabungen auf europäischer 
Ebene festgeschrieben werden, die dann dem jeweils herkömmlichen nati-
onalen Strafrechtsverständnis jedenfalls nichts widersprechen würden. 

Auf diesen Überlegungen beruht die vorliegende empirische Pilotstudie, 
die sich mit den Unterschieden und Gemeinsamkeiten bei der Strafzumes-
sung im Bereich der kleinen und mittleren Kriminalität durch deutsche und 
französische Richter befasst. 

Vorausgegangen ist dieser Studie eine Untersuchung der französischen 
Rechtslage im Hinblick auf die Sanktionsauswahl durch das Strafgericht'. 
Hierin wurde herausgearbeitet, dass sowohl das materielle Strafrecht als 
auch die für die Straffestsetzung bedeutsamen Regeln des Prozessrechts in 
der nahezu unumstrittenen Auslegung, die sie durch den französischen 
Kassationshof traditionell fmden, dem Gericht einen aus deutscher Sicht 
erstaunlich großen, nicht überprüfbaren Ermessensspielraum lassen. Dieser 
umfasst einerseits besonders im Vergehensbereich eine große Palette ver-
schiedenster Strafarten, die von den klassischen Hauptstrafen der Geld- und 
Freiheitsstrafen über Führerscheinsanktionen und Beschlagnahme oder 
Stilllegung eines Fahrzeugs auch für verkehrsunabhängige Straftaten bis 
hin zu dem ebenfalls von der Anlasstat unabhängigen Verbot reichen, mit 
Schecks oder Kreditkarten zu zahlen. Gleichzeitig ist die Strafzumessung 
bis auf wenige Ausnahmefälle begründungsfrei und aus Rechtsgründen nur 
dann anzugreifen, wenn die gesetzlichen Höchstgrenzen, die der Tatbe-
stand allein vorsieht, überschritten wurden. 

Gerade im Vergleich zum deutschen Strafzumessungsrecht, das einer 
zunehmenden Verrechtlichtmg unterliegt, erscheint es daher von besonde-
rem Interesse herauszufmden, wie die Richter in den beiden Ländern vor 
dem Hintergrund dieser prinzipiell unterschiedlichen Rechtslage auf glei-
che Kriterien reagieren, die für die Strafzumessung von Bedeutung sein 
sollen oder können. 

Zu diesem Zweck wurde ein Fragebogen erarbeitet, der in deutscher und 
französischer Sprache mit identischem Inhalt verfasst wurde. Mit ihm wur-
den Strafvorschläge für fiktive Fälle aus dem Bereich der kleinen tmd mitt-
leren Kriminalität erbeten sowie Fragen zu verschiedenen Themenkreisen 
gestellt, die für die Praxis der Strafzumessung von Bedeutung sein können. 

5 MiUler: Sanktionen Wld Strafauswahl in Frankreich, Diss., Freiburg 2003. 
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Der Fragebogen wurde an deutsche und französische Richter im badisch-
elsässischen Grenzgebiet verteilt. 

Mit der vorliegenden Arbeit sollen die Erarbeitung und die Auswertung 
dieses Fragebogens vorgestellt werden. 

Die Auswertung erfolgt dabei auf der Grundlage der jeweils geltenden 
rechtlichen Regelung. Zum besseren Verständnis der Ergebnisse wird daher 
in den beiden ersten Kapiteln dargestellt, unter welchen materiellrechtli-
chen und prozessualen Bedingungen in Frankreich die richterlichen Sankti-
onsauswahl bei Vergehen6 erfolgt. Die deutsche Rechtslage wird dagegen 
als bekannt vorausgesetzt. 

Das dritte Kapitel enthält eine Zusammenfasstmg der bislang nicht sehr 
zahlreichen französischen empirischen Untersuchungen bezüglich der rich-
terlichen Entscheidungsfmdung im Allgemeinen und der Strafzumessllllg 
im Besonderen. 

Im vierten Kapitel werden Konzeption und Inhalt des Fragebogens sowie 
die Größe der Stichproben in beiden Ländern dargestellt Das fünfte Kapi-
tel ist den Antworten der Probanden auf die Fragen im Erhebungsinstru-
ment gewidmet. Im sechsten Kapitel schließlich werden die Strafvorschlä-
ge für die zur Entscheidung gestellten fiktiven Fälle ausgewertet. 

6 Nicht aber für Verbrechen und Übertretungen, da sich hierauf das Erhebtmgs-
instrnment nicht bezog. Siehe hierzu Müller 2003, I. Kap., Ziff. 3, für Verbrechen 
sowie 3. Kap. für Übertretungen. 
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ERSTES KAPITEL 

Der Code penal 
und die Sanktionsauswahl 

bei Vergehen 

5 

Am 1. März 1994 ist in Frankreich der neue Code penal (CP) in Kraft ge-
treten. Er enthält als wesentliche Neuerung1 die allgemeine Strafbarkeit 
juristischer Personen (Art. 131-37 bis 131-49 CP). Diese auch im Hinblick 
auf die Strafarten, die Strafzwecke und die Kriterien der Strafauswahl 
einschnei-dende Änderung wird im Folgenden nicht behandelt, da eine 
Vergleichbarkeit mit der deutschen Rechtslage derzeit fehlt. Zudem wird 
bislang in Frankreich noch wenig über eine grundsätzlich neue Dogmatik 
diskutiert, die eine einheitliche Beantwortung der Fragen nach den Straf-
zwecken und der Strafauswahl für juristische und natürliche Personen er-
lau-ben würde2. 

Ansonsten wurde bei der Neukodifizierung des Code penal die bis dahin 
geltende Rechtslage im Wesentlichen beibehalten3. Neu ist aber ein die 
Sanktionsfestsetzung betreffendes Kapitel im Allgemeinen Teil, das den 
Titel „Du regime des peines" trägt. In ihm werden nicht nur die für die ver-
schiedenen Deliktsarten grundsätzlich zulässigen Strafarten festgelegt, son-

1 Zieschang 1994, S. 650. 
2 Vgl. zum Themenkomplex der Strafbarkeit jmi.stischer Personen nach dem Code 

penal die umfangreichen Literaturhinweise bei Desportes/Le Gunehec, 2000, S. 506f. 
sowie Koch 1995 passim. 

3 Casorla 1996, S. 208 f.; Desportes/Le Gunehec 2000, n° 90. 
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dem es enthält auch Strafzumessungsvorschriften für Tateinheit und Tat-
mehrheit sowie den Rückfall, einen Unterabschnitt über den ,,prononce des 
peines" und einen weiteren Abschnitt mit dem Titel ,,Des modes de la per-
sonnalisation des peines". In diesem ist die grundlegende Strafzumes-
sungsvorschrift des Art. 132-24 CP ebenso zu fmden wie die Regelung der 
Bewährungsaussetzung, der Aufteihmg der Strafvollstreckung in Abschnit-
te und ähnlicher Flexibilisierungen. 

Diese Vorschriften des Titels „Du regime des peines" sind allerdings in-
haltlich überwiegend nicht neu, waren aber im alten Code penal an ver-
schiedenen Stellen verstreut. 

Im Folgenden soll dargestellt werden, welche materiellen Regelungen 
des neuen Code penal für die Auswahl der konkreten Sanktion durch das 
Strafgericht bei der Aburteilung von V ergehen bestimmend sind, die von 
natürlichen Personen begangen wurden. Vergehen sind dabei nach der Le-
galdefinition des Art. 381 Abs. 2 Code de procedure penale (CPP) die 
Straftaten, für die im Tatbestand als Höchststrafe Gefängnisstrafe oder statt 
dessen Geldstrafe von mindestens 25.000 Francs bzw. heute 3.750 Euro4 

angedroht wird Verbrechen sind die Straftaten, für die eine Zuchthaus-
oder F estungshaftstrafe vorgesehen ist, Übertretungen solche, bei denen die 
Obergrenze der angedrohten Geldstrafe unter 25.000 Francs bzw. 3.750 
Euro liegt5• 

1. Die Strafarten und-höhen sowie ihre Vollstreckungs-
aussetzung 

Wesentlich für die Frage der Straffestsetzung im Einzelfall sind zunächst 
Art und Anzahl der zur Auswahl stehenden Strafarten und ihre gesetzlichen 
Grenzen. Kennzeichnend für das französische Strafrecht ist hier eine seit 
den 70er Jahren sich ständig vergrößernde Palette verschiedenster Strafar-
ten für die Sanktionierung von Vergehen. 

Gemäß Art. 131-3 CP können für Vergehen allgemein folgende Strafar-
ten verhängt werden: Gefängnisstrafe (peine d'emprisonnement), Geldstra-
fe in Summenform (amende), Geldstrafe in Tagessatzform (jour-amende), 

4 Vgl. die offizielle Umrechnungstabelle für Geldstrafen und andere pekuniäre 
Sanktionen in der Ordonnance n° 2000-916 vom 19.9.2000, abgedruckt in Juris-
Classeur, Code penal, Euro -Textes de droit interne, S. 12. 

5 Desportes/Le Gunehec, 2000, n° 121. Vgl. zum französischen Konzept der 
Übertretungen als echtem Strafunrecht Müller 2003, 3. Kap., Ziff. 1 m. w. N. 



STRAF ARTEN UND ·HÖHE SOWIE IHRE VOLLSTRECKUNGSAUSSETZUNG 7 

gemeinnützige Arbeit, die in Art. 131-6 CP genannten rechtsentziehenden 
oder rechtseinschränkenden Strafen und die in Art. 131-10 CP vorgesehe-
nen Zusatzstrafen (peines complementaires). 

Zudem wurde 1998 die weitere Sanktionsart des sogenannten suivi so-
cio-judicaire eingeführt, einer Art verschärften Bewährungsüberwachung 
mit Behandhmgspflicht, die anlässlich fast aller Arten von Sexualstraftaten, 
also auch Vergehenstatbeständen wie dem Exhibitionismus, angeordnet 
werden kann6, Art. 131-36-1 ff. CP. Der suivi socio-judicaire kann dabei 
zusätzlich zu den anderen angedrohten Strafarten verhängt werden, im Be-
reich von Vergehen aber auch als selbständige Hauptstrafe, Art. 131-36-7 
CP. Bereits im Urteil wird die Dauer einer (gegebenenfalls zusätzlichen) 
Gefängnisstrafe festgesetzt, die zu vollstrecken ist, wenn der Verurteilte die 
Auflagen Wld Weisungen nicht einhält. Diese kann bei einer Verurteilung 
wegen eines Vergehens bis zu zwei Jahre, bei einer solchen wegen eines 
Verbrechens bis zu fünf Jahre betragen7• 

1.1 Gesetzestechnik 

Der jeweilige Vergehenstatbestand selbst sieht als Hauptstrafen nur die Ge-
fängnis- und/oder Geldstrafen vor8 und bezeichnet ausschließlich deren 
Höchstgrenze9• Aus Art. 132-19 und 132-20 CP im Allgemeinen Teil des 
Code penal ergibt sich, dass auch darunterliegende Strafmaße verhängt 
werden können. Eine Mindestgrenze für die Hauptstrafen ist im Bereich der 
Aburteilung von Vergehen nicht vorgesehen 10. 

Am Ende der jeweiligen Abschnitte im Besonderen Teil ist sodann je-
weils aufgeführt, welche Zusatzstrafen im Sinne des Art. 131-10 CP im 
Einzelnen für welche Straftatbestände des vorhergehenden Abschnitts zu-

6 Einzige Ausnahme ist die sexuelle Belästigung, harcelement sexuel, gern. Art. 222-
33 CP, Castaignede 1999, S. 24. 
Vgl. näher Miiller 2003, Kap. 1, Ziff. 2.5.2. m. w. N. 
Vergehenstatbestände, für die nur eine Geldstrafe angedroht wird, sind allerdings 
sehr selten, so das Anbringen von Graffitis, Art. 322-1 Abs. 2 CP, und die 
Beleidigung von Personen, die eine öffentliche Aufgabe erfüllen, Art. 433-5 CP. 

9 So heißt es in Art. 311-3 CP: ,,Le vol est puni de trois ans d'emprisonnement et de 
45.000 Euros d'amende". 

10 Ebensowenig für Übertretungen. Nur für Verbrechen schreibt Art. 132-18 allgemein 
eine Mindeststrafe von zwei Jahren für solche Taten vor, die mit lebenslanger 
Freiheitsstrafe bestraft werden können, sowie von einem Jahr für alle anderen. 
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lässig sind11• Auch der suivi socio judiciaire muss jeweils beim Straftatbe-
stand angedroht werden, um verhängt werden zu können. 

Die anderen für Vergehen anwendbaren Strafarten, also Tagessatzgeld-
strafe, gemeinnützige Arbeit und die in Art. 131-6 CP genannten Strafen, 
sind dagegen im Besonderen Teil nicht erwähnt. Dass auch sie verhängt 
werden können, ergibt sich ebenso wie eine - allerdings nicht vollständige 
- Regelung der Kombinationsmöglichkeiten der diversen Strafarten viel-
mehr ausschließlich aus dem Allgemeinen Teil des neuen Code penal. 

1.2 Gefängnisstrafe 

Der neue Code penal hat die begriffliche Unterscheidung zwischen frei-
heitsentziehenden Strafen für Vergehen einerseits (peine d'emprison-
nement, Gefängnisstrafe) und solchen für Verbrechen andererseits (reclusi-
on criminelle, Zuchthaus, bzw. detention criminelle, Festungshaft, bei poli-
tischen Verbrechen) aufrechterhalten12• Diese Unterscheidung findet aller-
dings keine Entsprechung im Strafvollzugssystem. Die Zuständigkeit der 
verschiedenen Vollzugsanstalten ergibt sich vielmehr aus der (noch) zu 
verbüßenden Haftdauer, Geschlecht, Alter und Resozialisierungsbedarf der 
Verurteilten (vgl. Art. D. 70 ff. Code de procedure penale, CPP). 

1.2.1 Dauer 

Durch Art. 131-4 des neuen Code penal wurde die Höchstgrenze der Ge-
fängnisstrafe auf 10 Jahre angehoben. Davor war sie grundsätzlich auf 5 
Jahre beschränkt gewesen (Art. 40 des alten Code penal); allerdings waren 
im Laufe der Jahre insbesondere im Betäubungsmittelbereich zahlreiche 
Strafvorschriften einge:führt worden, die für ein V ergehen Gefängnisstrafen 
von bis zu 20 Jahren androhten13• Eine Mindestgrenze der Gefängnisstrafe 

11 Vgl. die Aufzählung in Art. 311-14 CP für die Diebstahlstatbestäude und ihre 
Qualifikationen: Verbot der Ausübung biirgerlicher und familiärer Rechte, 
Berufsverbot, soweit die Tat unter Ausnutzung der beruflichen Stellung begangen 
wurde, Verbot, Waffen zu tragen oder zu besitzen, Einziehung des Tatobjekts oder 
der Tatbeute und die interdiction de sejour. 

12 Vgl. zu der zugrundeliegenden Reformdiskussion Zieschang 1994, S. 653. 
13 Vgl. Desportes/Le Gunehec, 2000, n° 138, 777. 
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enthält der neue Code penal nicht, so dass auch kürzeste Strafen von einem 
oder wenigen Tagen grundsätzlich zulässig sind14. 

Art. 131-4 enthält zudem eine allgemeine Stufung der Höchstdauern, die 
in den Vergehenstatbeständen als Gefängnisstrafe angedroht werden sollen, 
nämlich zehn, sieben, fünf, drei, zwei und ein Jahr sowie als niedrigste 
Höchststrafe sechs Monate. Dem Gesetzgeber sollte hiermit eine Richt-
schnur für die Schwereeinstufung der verschiedenen Vergehen und somit 
für eine kohärente Kriminalpolitik an die Hand gegeben werden 15. 

1.2.2 Vollstreckungsaussetzung 
Die Vollstreckung einer Gefängnisstrafe kann zur Bewährung ausgesetzt 
werden, wenn sie fünf Jahre nicht überschreitet. Das französische Recht 
kennt dabei drei grundsätzlich unterschiedliche Arten der Bewährungsaus-
setzung, nämlich die einfache Strafaussetzung, sursis simple, die Ausset-
zung mit Bewährungsauflagen, sursis avec mise a l'epreuve (SME), und 
die erst 1983 eingeführte Aussetzung mit der Auflage, gemeinnützige Ar-
beit zu leisten, sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail 
d'interet general (sursis-TJG). Seit 1970 kann das Gericht den sursis simp~ 
le und den sursis avec mise a l'epreuve auch für nur einen Teil der Strafe 
bewilligen, Art. 132-31 Abs. 2, 132-42 Abs. 2 CP. Beim sursis-TJG ist dies 
dagegen nicht zulässig 16. 

Wenn sich das Gericht für die einfache Strafaussetztmg entscheidet, er-
geben sich die weiteren Folgen unmittelbar und ausschließlich aus dem Ge-
setz: Die Bewährungszeit beträgt zwingend fünf Jahre, Art. 132-35; Be-
währungsauflagen oder -weisungen können hiermit nicht verbunden wer-
den. Wird der Verurteilte in der Bewährungszeit erneut zu einer Freiheits-
strafe verurteilt, bedeutet dies ipso iure den Widerruf des früheren sursis 
simple, 132-36 Abs. 1 CP. Allerdings kann das in der neuen Sache ent-
scheidende Gericht für die ganze frühere Strafe oder nur einen Teil hiervon 
eine Ausnahme anordnen, Art. 132-38 Abs. 2 CP. 

14 Desportes/Le Gtmehec, 2000, n° 956. 
15 Circulaire d'application vom 14.5.1993, n° 47. Der Gesetzgeber ist nicht 

gezwungen, sich an diese Stufung zu halten, tmd hat auch bereits neue 
Strafvorschriften erlassen, die hiervon abweichen. So sieht Art. L. 413-1 Code de la 
route für die zum Vergehenstatbestand aufgewertete Geschwindigkeitsiiber-
schreitung von mehr als 50 km/h nach einschlägiger Vorverurteiltmg eine Ge-
fängnisstrafe von maximal drei Monaten vor, Couvrat/Masset 2001, Anm. zu Art. 
413-1. 

16 Leblois-Happe 1998, n° 389; Zieschang 1992, S. 178. 
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Der sursis simple darf für eine Gefängnisstrafe nicht bewilligt werden, 
wenn der Angeklagte in den fünf vorhergehenden Jahren bereits zu einer 
Freiheitsstrafe verurteilt worden war, Art. 132-30 CP. 

Entscheidet sich das Gericht für eine Bewährungsaussetzung mit Aufla-
gen und Weisungen (SME), hat es dagegen die Dauer der Bewährungszeit 
selbst zu bestimmen. Diese darf 18 Monate nicht unter- und drei Jahre nicht 
überschreiten, Art. 132-42 CP. Verschiedene mit dem sursis avec mise a 
l'epreuve verbundene Verpflichtungen, beispielsweise die Kontakthaltung 
mit dem Strafvollstreckungsrichter und dem Bewährungshelfer, ergeben 
sich zwingend aus Art. 132-44 CP. Weitere Bewährungsauflagen kann das 
Gericht aus der abschließenden Aufzählung des Art. 132-45 CP auswählen. 
Hierbei handelt es sich um Anordnungen hinsichtlich der sozialen Wieder-
eingliederung wie Wohnungs- und Arbeitssuche, aber auch um präventive 
Auflagen wie die Vermeidung bestimmter örtlichkeiten oder Kontaktver-
bote sowie um die Auflage zur Schadenswiedergutmachung 1md zur Be-
gleichung der mit der Verurteilung einhergehenden Zahlungsverpflichtun-
gen gegenüber dem Fiskus. Die Auflage, eine Geldsumme an eine gemein-
nützige Einrichtung zu zahlen, ist nicht vorgesehen. 

Wird der unter SME Stehende im Laufe der Bewährungszeit erneut zu 
einer Freiheitsstrafe vernrteilt, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt 
wird, entscheidet das in der neuen Sache verhandelnde Gericht gleichzeitig, 
ob die alte Strafe ganz oder teilweise zu widerrufen ist, Art. 132-48 CP. 

Beim sogenannten sursis-TIG, also der Bewährungsauflage, gemeinnüt-
zige Arbeit zu leisten, setzt das Gericht die Anzahl der Arbeitsst1mden fest, 
die nicht unter 40 und nicht über 240 Stunden liegen darf, Art. 132-54 CP. 
Weitere Auflagen und Weisungen, insbesondere die Unterstellung unter 
einen Bewährungshelfer und die Verpflicht1mg, sich einer ärztlichen Unter-
suchung im Hinblick auf die Arbeitsfähigkeit und evtl. ansteckende Krank-
heiten zu unterziehen, ergeben sich aus dem Gesetz (Art. 132-55 CP). Das 
Gericht bestimmt die Dauer, innerhalb derer die Arbeitsstunden abzuleisten 
sind. Diese Dauer stellt gleichzeitig die Bewährungszeit dar, Art. Art. 747-
1 n° 3 CPP. Die Frist darf nicht länger als 18 Monate sein, eine Mindest-
dauer ist nicht vorgesehen, Art. 132-54 CP i. V. m. Art. 747-1 CPP. Diese 
von vornherein recht kurze Bewährungszeit kann der Verurteilte selbst 
noch weiter verkürzen, indem er die vorgeschriebene Anzahl an Arbeits-
stunden schnell abarbeitet: Gemäß Art. 132-54 CP endet nämlich die Be-
währungszeit, wenn die Arbeitsstunden abgeleistet sind17• 

17 Vgl. zu den sich hieraus ergebenden, teilweise so wohl nicht bedachten wd 
umstrittenen Folgen Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 10.8.2.3. m. w. N. 
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1.3 Geldstrafe 

Die klassische Geldstrafe des französischen Rechts war nnd ist die amende, 
eine Geldsummenstrafe. Untergrenzen für die Geldstrafe enthält der neue 
Code penal nicht mehr18, so dass theoretisch auch Geldstrafen von einem 
Euro oder weniger festgesetzt werden können. Der Allgemeine Teil des 
Code penal enthält keine generelle Höchstgrenze der Geld(-sllllllllen)-
strafe; sie ergibt sich vielmehr in der Regel aus den einzelnen Tatbestän-
den. 

Eine Ausnahme gilt für die Fälle, in denen sich die Höhe der Geldstrafe 
nach der Höhe des verursachten Schadens bzw. des Wertes des Tatob-
jekts richtet (sog. amende proportionnelle). Dies kommt überwiegend im 
Übertrehmgsbereich vor19• Teilweise sind solche Regehmgen aber auch 
im Vergehensbereich anzutreffen20, so bei der Hehlerei21, bei der die Hö-
he der angedrohten Geldstrafe zwar gmndsätzlich in klassischer Weise 
auf 2.500.000 Francs bzw. heute 375.000 Euro beschränkt ist, aber vom 
Gericht nach freiem Eimessen22 auf bis zur Hälfte des Wertes des Hehl-
gutes erhöht werden kami, Art. 321-3 CP. 

Nach französischem Recht kann auch die Geldstrafe ganz oder teilweise23 

zur Bewährung ausgesetzt werden. Allerdings ist hierfür wie für alle ande-
ren aussetzungsfähigen Strafarten außer der Gefängnisstrafe lediglich die 
Variante des sursis simple nnd gegebenenfalls des sursis partiel zulässig, es 
dürfen also keine Auflagen nnd Weisungen (SME oder sursis-TIG) damit 
verbunden werden, Art. 132-31 CP. Die Regelungen des sursis simple für 
eine Geldstrafe entsprechen im Wesentlichen denen, die bereits für die Ge-
fängnisstrafe dargestellt wurden. Gern. Art. 132-31 CP steht aber nicht nur 
die Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe, sondern zu irgendeiner Strafe in 
den letzten fünf Jahren der Bewilligung der Vollstrecknngsaussetzung ent-
gegen. Zudem führt gern. Art. 132-36 CP nicht nur die erneute Verurtei-

18 Im bis 1994 geltende Code penal war eine absolute Untergrenze von zuletzt 30 
Francs vorgesehen, Art. 466 aCP. 

19 Desportes/Le Gunehec, 2000, n° 124. 
20 Desportes/Le Gunehec, 2000, n° 833. 
21 Aber auch z.B. bei der Geldwäsche, Art. 222-38 CP. 
22 Cass. crim. 9.2.1987, Bull. 11° 61. 
23 Zwar erlaubt Art. 132-31 CP die teilweise Bewäbnmgsaussetzung nur für die 

Gefängnisstrafe. Art. 132-39 CP, der die Rechtsfolgen des sursis partiel nach 
Ablauf der Bewährungszeit regelt, nennt aber auch die Geld(sUl1llllen)strafe. 
Hieraus wird allgemein gefolgert, dass es sich bei der Nichterwähnung der 
Geldstrafe in Art. 132-31 CP um einen gesetzgeberischen Irrtum gehandelt hat, vgl. 
Desportes/Le Gunehec, 2000, n° 973. 
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lung zu einer Gefängnisstrafe, sondern zu jeder beliebigen Strafart inner-
halb der gesetzlichen Bewährungsfrist von fünf Jahren zu einem ipso iure 
eintretenden Widerruf der Vollstreckungsaussetzung24• 

Die anfängliche oder nach einem Widerruf einzuleitende Vollstreckung 
der amende wird durch den Fiskus im Auftrag der Staatsanwaltschaft be-
trieben2'. Falls der Verurteilte nicht zahlt, kann entweder die Zwangsvoll-
streckung nach zivilrechtlichen Grundsätzen in sein Vermögen betrieben 
werden oder die contrainte par corps, eine Art Schuldhaft, angeordnet 
werden. Deren Dauer ist in Art. 750 CPP geregelt. Sie richtet sich nach der 
Höhe der Geldstrafe26 und muss bereits im Urteil ausgesprochen werden27• 

Die Verbüßung der contrainte par corps führt nicht zum Erlöschen der 
Geldstrafe, Art. 762 CPP. Die Schuldhaft kann allerdings nicht wiederholt 
für dieselbe Geldstrafe angeordnet werden, Art. 760 CPP. 

1. 4 Zusatzstrafen 

Zusatzstrafen (peines complementaires) können grundsätzlich zusätzlich zu 
den im Tatbestand vorgesehenen Hauptstrafen verhängt werden. Der neue 
Code penal hat zu einer Vervielfachung dieser Rechtsfolgen geführt. Für 
viele Tatbestände sind bis zu sieben gleichzeitig mit den jeweiligen Haupt-
strafen verhängbare Sanktionen vorgesehen28; kaum ein Straftatbestand des 
Code penal ist mit weniger als drei oder vier Zusatzstrafen versehen29• Ein 
inhaltlicher Bezug zwischen den Sanktionsarten und der Anlasstat besteht 
in der Regel nicht3°. 

24 Von dem allerdings wie bei der Gefängnisstrafe durch das in der neuen Sache 
erkennende Gericht Ausnahmen zugelassen werden können, Art. 132-38 Abs. 2 CP. 

25 Vgl. Teufel/Pradel 1978, S. 429 ff. und den sehr ausführlichen Runderlass AP 98-03 
GA3 vom 19. März 1998, abgedruckt bei Dalloz, CPP, nach Art. 762, der das 
Verfahren im Einzelnen beschreibt. 

26 Derzeit 5 Tage für Geldstrafen von 150 bis 450 Euro, 10 Tage bis 1.500 Euro usw. 
bis maximal vier Monate bei Geldstrafen über 12.000 Euro, Art. 750 CPP i. V. M. 
der Ordonnance n° 2000-916 vom 19.9.2000. Für Geldstrafen W1ter 150 Euro ist 
daher die contrainte par corps nicht zulässig. 

27 MerleNitu 1997, n° 706. Wird dies vergessen, kann es in der zweiten Instanz 
nachgeholt werden, ohne dass hierdurch gegen das Verbot der reformatio in peius 
verstoßen würde, Teufel/Pradel 1978, S. 436. 

28 So bei Förderung der Prostitution und veruntreuender Unterschlagung, Art. 225-20, 
225-21 und314-IOCP. 

29 Desportes/Le Gunehec, 2000, n° 791. 
30 Milller 2003, 2. Kap. Ziff. 10.4.2.2. m. w. N. 



STRAF ARTEN UND •HÖHE SOWIE IHRE VüLLSTRECKUNGSAUSSETZUNG 13 

Art. 131-10 CP beschreibt die peines complementaires allgemein als 
Aberkennung, Verlust oder Entziehung eines Rechts oder die gerichtlich 
ausgesprochene Unfähigkeit zur Ausübung eines Rechts, als Anweisung, 
sich einer Behandlung zu unterziehen oder eine Verhaltenspflicht zu erfül-
len; ferner nennt die Vorschrift die Stilllegung oder Einziehung eines Ge-
genstands, die Betriebsschließung, die Bekanntgabe der ergangenen Ent-
scheidung oder ihre Verbreitung durch die Presse oder jedes audiovisuelle 
Kommunikationsmittel. 

Eine Liste der tatsächlich angedrohten Zusatzstrafen im Einzelnen ent-
hält der Allgemeine Teil des Code penal nicht. Eine solche aufzustellen, 
wäre nur mit erheblichem und zudem vergeblichem Aufwand möglich, da 
zum einen eine Vielzahl verschiedenster Sanktionen sowohl im Code penal 
als auch insbesondere in den zahlreichen Nebengesetzen angedroht ist und 
zum anderen ständig neue Zusatzstrafen hinzugefügt werden, die unter die 
allgemeine Definition des Art. 131-10 CP fallen31 . 

Konkret sind hierunter die verschiedensten Rechtsfolgen zu verstehen. 
Von Art. 131-10 CP umfasst wird beispielsweise das Verbot, Waffen zu 
tragen oder zu besitzen (Höchstdauer 5 Jahre)32, aber auch das Verbot, ein 
öffentliches Amt auszuüben33 , oder ein Berufs- oder Beschäftigungsverbot, 
wenn die Tat bei der Berufsausübung begangen wurde (Art. 131-27, 131-
28 CP)34. Auch eine Führerscheinsuspendierung, die Entziehung der Fahr-
erlaubnis mit Sperrfrist (Höchstdauer jeweils 5 Jahre)35, die Beschlagnah-

31 Desportes/Le G1mehec, 2000, n° 791. 
32 Als Zusatzstrafe angedroht für so 1mterschiedliche Delikte wie beispielsweise 

Sexualstraftaten 1md absichtliche Lännbelästig1mg, V erletZlmg des Biiefge-
heinmisses und Geldwäsche, Betäub1mgsmitteldelikte und Verleumdung, vgl. die 
Aufzähhmg im Stichwortverzeichnis bei Dalloz Code penal 1mter dem Stichwort 
,,interdiction de detenir ou de porter une arme". 

33 Als Zusatzstrafe angedroht Zlllll Beispiel für Unterschlagung und Betrng, Sexual-
straftaten, Straftaten gegen die öffentliche Ordmmg, Straftaten im Amt u. v. a., vgl. 
die Aufzählung im Stichwortverzeichnis bei Dalloz Code penal unter dem Stichwort 
,,interdiction d'exercer une fonction publique". 

34 Diese Zusatzstrafe kamt für nahezu alle Straftaten des Code penal verhängt werden, 
vgl. die Aufzählung im Stichwortverzeichnis bei Dalloz Code penal 1mter dem 
Stichw01t „interdiction d'exercer une activite professionelle ou sociale". 

35 Als Zusatzstrafe im Bereich des allgemeinen Strafrechts beispielsweise angedroht 
für KindesaussetZlfilg, Unterhaltspflichtsverlet=g, Kindesentziehung, Sexualstraf-
taten, Tötungsdelikte, Geldwäsche, Betäubungsmitteldelikte u. a., vgl. die 
Aufzähl1mg im Stichwortverzeichnis bei Dalloz Code penal unter den Stichworten 
,.,suspension du permis de conduire" 1md ,,a1111ulatio11 du permis de conduire". 
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me einer Waffe36 und die Entziehung des Jagdscheins37 können, soweit dies 
gesetzlich vorgesehen ist, als Zusatzstrafen neben einer Hauptstrafe ver-
hängt werden. Zudem ist bei vielen Tatbeständen auch die Einziehung ei-
nes Fahrzeugs, das dem Täter gehört, als Zusatzstrafe vorgesehen38 sowie 
nahezu allgemein die Einziehung des Tatwerkzeugs. Um eine sehr ein-
schneidende und im neuen Code penal für nahezu alle Straftaten angedroh-
te Zusatzstrafe39 handelt es sich bei der Aberkennung der staatsbürgerli-
chen, bürgerlichen und familiären Rechte (interdiction des droits civiques, 
civils et defamille). Dies bedeutet gemäß Art. 131-26 CP den Verlust des 
aktiven und passiven Wahlrechts, des Rechts, eine gerichtliche Funktion 
auszuüben oder Gerichtssachverständiger zu sein, eine Partei vor Gericht 
zu vertreten oder ihr vor Gericht beizustehen oder auch nur vor Gericht als 
Zeuge auszusagen, mit Ausnahme der Erteilung bloßer Auskünfte, sowie 
des Rechts, Vormund oder Pfleger zu sein. Das Gericht kann bestimmen, 
ob der Verurteilte alle genannten Rechte verlieren soll oder nur einige da-
von, Art. 131-26 Abs. 3 CP. Bei der Verurteilung wegen eines Vergehens 
kann dieser Rechtsverlust für bis zu 5 Jahre ausgesprochen werden, bei 
Verbrechen für bis zu 10 Jahre. 

Eine weitere Rechtseinschränkung, die als Zusatzstrafe vorgesehen ist, 
besteht in dem Verbot, das französische Staatsgebiet zu verlassen. Hier-
durch soll verhindert werden, dass bestimmte Straftaten international orga-
nisiert werden können, aber auch, dass Kinder im Sorgerechtsstreit außer 
Landes gebracht werden40. Allerdings sind im neuen Code penal keine Re-

36 Auch diese Rechtsfolge kann zusätzlich zu Geld- oder Freiheitsstrafe verhängt 
werden bei Körperverletzungs- wid Töttmgsdelikten, Sexualstraftaten, Bedrohtmg, 
Hehlerei, Betäubungsmittelstraftaten, aber auch bei Straftaten gegen die öffentliche 
Ordmmg, vgl. die Aufzählung im Stichwortverzeichnis bei Dalloz Code penal tmter 
dem Stichwort .~onfiscation d'arme". 

37 Im Code penal ist diese Zusatzstrafe nur für vorsätzliche tmd fahrlässige 
Töttmgsdelikte angedroht, vgl. die Aufzählung im Stichwortverzeichnis bei Dalloz 
Code penal witer dem Stichwort ,,l'etrait du permis de chasset"'. Gerade im Bereich 
des Jagdrechts gibt es aber zahlreiche Nebengesetze. 

38 Bei Sexualstraftaten, Geldwäsche, Betäubungsmitteldelikten, Körperverletzung, 
aber auch Lärmbelästigimg, u. a., vgl. die Aufzähl1mg im Stichwortverzeichnis bei 
Dalloz Code penal wter dem Stichwort .~o'1fiscation du vehicule". 

39 Renaut 1998, S. 275; Desportes/Le Gtmehec, 2000, n° 822. Die Liste der Straftaten 
des Code penal, für die diese Rechtsfolge zusätzlich zu den angedrohten 
Hauptstrafen verhängt werden kann, ist im Stichwortverzeichnis der Ausgabe von 
Dalloz des Code penal zwei volle Seiten lang. 

40 Es ist deshalb als Zusatzstrafe vorgesehen für die Straftatbestände des „abandon de 
fami/le" (entspricht im Wesentlichen der deutschen UnterhaltspflichtverletZtmg), 
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gelungen dafür vorgesehen, wie diese Rechtsfolge vollstreckt bzw. über-
wacht werden solI41. 

Für schwerere Straftaten, hierunter aber auch manche Vergehen, ist zu-
dem als Zusatzstrafen häufig ein sogenanntes Aufenthaltsverbot (interdicti-
on de sejour) sowie gegenüber ausländischen Straftätern die Ausweisung 
aus Frankreich (interdiction du territoire franr;ais, kurz JTF) vorgesehen. 

Bei der Entscheidung für ein Aufenthaltsverbot42 bat das Gericht seit 
199443 selbst die Orte zu bestimmen, an denen sieb der Verurteilte nicht 
mehr aufhalten dart44, und aus der abschließenden Aufzählung des Art. 
762-1 CPP die Überwachungsmaßnahmen auszuwählen, die es für ange-
bracht hält. 

Die Ausweisung von Ausländern im Strafurteil45 kann zeitlich begrenzt auf 
bis zu maximal 10 Jahre oder aber unbeschränkt angeordnet werden, Art. 131-
30 Abs. 1 CP. Vollstreckt wird sie dmch die sogenannte reconduite a la fron-
tiere, eine ipso ime eintretende Rechtsfolge (Art. 131-30 Abs. 2 CP), die es 
den Polizeibeamten ermöglicht, den Vermteilten an die Landesgrenzen bzw. 
einen Flughafen zu verbringen und dort zum V erlassen des Landes zu zwin-
gen. Diese Rechtsfolge ist unter dem Begriff der „doppelten Strafe" für Aus-
länder, der sogenannten double peine, rechtspolitisch sehr umstritten 46. 

Kindesaussetzung und Entziehung Minderjähriger, aber auch für Geldwäsche und 
Betäubungsmitteldelikte, vgl. die Aufzählung im Stichwortverzeichnis bei Dalloz 
Code penal unter dem Stichwort „interdiction de quitt er le territoire fiw1rais". 

41 Desportes/Le Gunehec, 2000, n° 821. 
42 Dies ist zum Beispiel möglich bei vorsätzlichen Tötungsdelikten, Sexualstraftaten, 

Landes- und Hochverrat, Geldwäsche, Geldfälschung, Zuhälterei, Brandstifhmg, 
aber auch bei Betrng und Erpressung, vgl. die Aufzählung im Stichwortverzeichnis 
bei Dalloz Code penal unter dem Stichwort „interdiction de sejour". 

43 Bis dahin oblag die inhaltliche Ausgestaltung dieser Strafe dem hmenministerium, 
war somit polizeilicher Art, vgl. Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 9.1.2. 

44 So hat ein Schwurgericht 1995 ein Aufenthaltsverbot für die Departements Gers 
und Haute-Garonne verhängt, in dem die vernrteilte Sexualstraftat begangen 
worden war, Cass. Crim. Bull. 1995, n° 59. 

45 Angedroht im Bereich des Betäubungsmittelhandels und der Förderung der Prosti-
tution, bei schwerem Diebstahl, Erpressung, Sexual- und anderen schweren Gewalt-
delikten, aber auch bei Verstoß gegen ausländen-echtliche Vorschriften, Urktmden-
fälschung und Falschbeurktmdung, vgl. Nasri 2000, chron. n° 5; Des-portes/Le 
Gtmehec, 2000, n° 816. 

46 Vgl. Hoestland/Saas 2000, S. 14 f; Nasri 2000, Chron. 5 
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Ist für einen Tatbestand die Zusatzstrafe der Veröffentlichllllg oder Verbrei-
tung des Urteils vorgesehen 47, so bestimmt das Gericht gegebenenfalls, an 
welchen Orten bzw. in welchen Medien das Urteil für die Dauer von längstens 
zwei Monaten publik gemacht werden soll - mit dem Namen des Verurteilten 
und auf dessen Kosten, Art 131-35 CP. Zur Veröffentlichimg des Namens 
des Opfers braucht es dessen Zustimmllllg. Die Medien, die das Gericht zur 
V eröffentlichllllg vorsieht, haben hiergegen kein Widerspruchsrecht, Art. 131-
35, letzter Satz CP. 

Der Gesetzgeber ist nicht gehindert, in konkreten Straftatbeständen auch 
andere als die in Art. 131-10 CP allgemein definierten Zusatzstrafen anzu-
drohen. Praktisch relevant ist diesbezüglich die 1987 eingeführte Möglich-
keit, für bestimmte Verkehrsstraftaten, die im Code de la route geregelt 
sind, gemeinnützige Arbeit zusätzlich zu Geld- lllld Freiheitsstrafe verhän-
gen zu können 48• 

Seit 1994 können auch nahezu sämtliche Zusatzstrafen49 gemäß Art. 
132-31 CP zur Bewährllllg ausgesetzt werden, lllld zwar unabhängig davon, 
ob die AussetZllllg auch für die Hauptstrafe bewilligt wurde50• Auch hier ist 
nur die Variante des sursis simple zulässig. Eine VollstreckungsaussetZllllg 
nur eines Teils der Zusatzstrafe ist nicht möglich, Art. 132-31 Abs. 3 CP. 
Für den sursis simple gelten die gleichen Regeln wie bereits oben bei der 
Gefängnis- lllld Geldstrafe dargestellt. 

1.5 Alternativstrafen 

Zusätzlich zu diesen zumindest gesetzestechnisch auch aus dem deutschen 
Recht bekannten Strafarten51 sieht das französische Strafrecht weitere 

47 Dies ist für Sexualstraftaten nicht der Fall. Diese peine complementaire kommt 
vielmehr häufig bei arbeitsschutz- oder wirtschaftsrechtlichen Straftatbeständen vor, 
aber auch bei fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Tötung, Amtsanmaßung, 
falscher Verdächtigung, Verleumdung lllld ähnlichen Delikten, vgl. die Aufzählllllg im 
Stichwortverzeichnis bei Dalloz Code penal unter dem Stichwort „affichage de la 
decision". 

48 Vgl. näher Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 10.8.3. 
49 Mit Ausnahme der Einzieh1mg, der Schließung eines Geschäftslokals und der 

Veröffentlichllllg eines Urteils, Art. 132-31 Abs. 1, letzter Halbsatz CP. 
' 0 Vgl. Desportes/Le Gllllehec, 2000, n° 973. 
51 Das Fahrverbot des § 44 StGB wird zwar als Nebenstrafe bezeiclmet. Dieser Begriff. 

wird aber im Zusammenhang mit dem französischen Strafrecht in der Regel zur 
Übersetzung des Terminus ,.peine accessoire" verwendet, womit die ipso iure mit 
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Strafarten vor, die an Stelle der in den Straftatbeständen angedrohten 
Hauptstrafen verhängt werden können und daher Alternativstrafen genannt 
werden. 

Diese waren ursprünglich in den 70er und 80er Jahren als Ersatzstrafen 
(peines de substitution) eingeführt worden, um die Verhängung kurzfristi-
ger Gefängnisstrafen zu vermeiden52• Seit Inkrafttreten des neuen Code 
penal können sie aber teilweise auch dann verhängt werden, wenn der Tat-
bestand lediglich eine Geldstrafe vorsieht, Art. 131-7 CP. Hierdurch wurde 
die ursprüngliche Konzeption der neuen Strafarten aufgegeben53• Tatsäch-
lich handelt es sich seit 1994 um echte Alternativstrafen, die nur noch inso-
fern einen Bezug zur Gefängnisstrafe haben, als sie in der Regel54 nicht 
zugleich mit ihr verhängt werden dürfen55. 

Von nicht zu unterschätzender symbolischer Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang, dass die Alternativstrafen in Art. 131-3 CP gleichberech-
tigt neben den klassischen Hauptstrafen der Gefängnis- und der 
Geld(summen)strafe aufgezählt sind56. 

1. 5.1 Die gemeinnützige Arbeit 
1983 wurde die gemeinnützige Arbeit (travail d'interet general, kurz TIG) 
in Frankreich nicht nur als Bewährungsauflage, sondern auch als selbstän-
dige Hauptstrafe eingeführt. Voraussetzung für ihre Verhängung ist, dass 
der Straftatbestand für ein V ergehen zumindest auch eine Gefängnisstrafe 
androht, Art. 131-8 CP. Die 1983 noch für erforderlich gehaltene weitere 
Voraussetzung, dass der Angeklagte in den letzten fünf Jahren nicht zu ei-
ner Freiheitsstrafe über vier Monaten ohne Bewährung verurteilt worden 
war, wurde mit dem neuen Code penal abgeschafft. 

einer Verurteihmg zu einer bestimmten Strafe oder wegen eines bestimmten 
Straftatbestandes einhergehenden Rechtsfolgen gemeint sind. Tatsächlich handelt es 
sich bei dem Fahrverbot des § 44 StGB in der bis jetzt geltenden Fasstmg tmd den 
peines complementaires des Art. 131-10 CP gnmdsätzlich um nnselbständige 
Zusatzstrafen. 

52 Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 10.4. m. w. N. 
53 Despo1tes/Le Gnnehec 2000, n° 756. 
54 Hier bildet die Geldstrafe in Tagessatzform eine Ausnahme, siehe nnten 1. Kap., 

Ziff. 1.5.2. 
55 Siehe nnten 1. Kap., Ziff. 1.8. 
56 Circulaire d'application vom 14.5.1993, n° 46; Despo1tes/Le Gnnehec, 2000, n° 756 
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Mit Rücksicht auf Art. 4 EMRK.57 hat der Angeklagte ein gesetzliches 
Weigerungsrecht, über das er in der Hauptverhandlung vom Vorsitzenden 
belehrt werden muss. Gemeinnützige Arbeit darf nur verhängt werden, 
wenn der Angeklagte nach Belehrung keinen Gebrauch von seinem Weige-
rungsrecht gemacht hat, Art. 131-8 Abs. 2 S. 1 und 2 CP58• Voraussetzung 
ist daher weiter, dass er in der Verhandlung anwesend ist, Art. 131-8 Abs. 2 
S. 1 CP. Hierdurch wird der Anwendungsbereich für diese Strafart nicht 
unwesentlich reduziert, da das französische Strafprozessrecht vielfältige 
Möglichkeiten kennt, ein Urteil in Abwesenheit des Angeklagten zu fäl-
len59• 

Sind die genannten Voraussetzungen erfüllt, kann das Gericht innerhalb 
eines Strafrahmens von mindestens 40, höchsten 240 Stunden die Anzahl 
der abzuleistenden Arbeitsstunden festlegen, Art. 131-8 Abs. 1 CP. Zudem 
hat es die Frist zu bestimmen, innerhalb derer die festgesetzten Stunden 
abzuleisten sind. Diese darf wie beim sursis-TIG nicht länger als 18 Mona-
te sein; eine Untergrenze ist nicht vorgesehen, Art. 131-22 CP. Während 
dieser Frist, die bereits früher enden kann, wenn der Verurteilte die Stun-
den schneller als vorgesehen ableistet, untersteht er einer der Bewährungs-
überwachung nach Art. 132-44 CP vergleichbaren Kontrolle durch den 
Strafvollstreckungsrichter, der auch für die Organisation der Arbeitsstun-
den zuständig ist. Werden die Stunden in der gesetzten Frist nicht abgeleis-
tet, wird hierdurch der Vergehenstatbestand des Art. 434-42 CP erfüllt, der 
zwei Jahre Gefängnisstrafe und 200.000 Francs bzw. 30.000 Euro Geldstra-
fe androht60• 

Die Vollstreckung einer Verurteilung zu gemeinnütziger Arbeit kann seit 
1994 nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden61• 

1.5.2 Die Tagessatzgeldstrafe 
Ebenfalls 1983 wurde eine weitere Alternativstrafe neu in das französische 
Rechtssystem eingeführt, nämlich die Geldstrafe im Tagessatzsystem 

57 Salvage 1991, S. 713 m. w. N.; Zieschang 1992, S. 76 m. w. N.; Leblois-Happe 
1998, n° 378. 

58 Diese ,,Mitwirktmg" des Angeklagten an seiner Verurteilung wird in Frankreich 
nach wie vor unter verschiedenen Gesichtsptmkten kontrovers diskutiert, vgl. näher 
Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 10.8.1.4. m. w. N. 

59 Siehe unten 2. Kap., Ziff. 2.3.3. 
60 Vgl. hierzu Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 10.8.1.7. m. w. N. 
61 Desportes/Le Gtmehec, 2000, n° 1387. 



STRAF ARTEN UND ·HÖHE SOWIE IHRE VOLLSTRECKUNGSAUSSETZUNG 19 

(jours-amende). Die klassische Geldsummenstrafe blieb daneben als 
Hauptstrafe erhalten. 

Aufgrund eines gesetzgeberischen Versehens62 ist umstritten, ob die 
Geldstrafe in Tagessatzform nur dann verhängt werden kann, wenn im 
Tatbestand eine Gefängnisstrafe angedroht ist, oder auch dann, wenn der 
Tatbestand nur eine Geldstrafe androht63. Die Frage dürfte angesichts der 
äußerst seltenen Tatbestände, in denen nur eine Geldstrafe angedroht 
wird, und des ZU1ückhaltenden Gebrauchs, den die französischen Straf-
richter von dieser Strafart machen64, nicht von praktischer Bedeutung 
sein. 

Entgegen der deutschen Konzeption handelt es sich bei der französischen 
Tagessatzgeldstrafe gewissermaßen um eine „Geldstrafe auf Kredit"65 : 

Gemäß Art. 131-25 Abs. 1 CP ist die Zahlung der Geldstrafe erst - dann 
aber in voller Höhe - fällig, wenn die Anzahl der Tage, die im Urteil fest-
gesetzt ist, verstrichen ist. Die Tagessatzanzahl bedeutet daher die Dauer 
des Zahlungsaufschubs. Dahinter steht die Vorstellung, dass der Verurteilte 
in dieser Zeit die Summe ansparen können soll66• 

Die Vollstreckung ähnelt hingegen der deutschen Geldstrafe: Auch in 
Frankreich werden die jours-amende durch eine Art Ersatzfreiheitsstrafe 
vollstreckt, die an die Stelle der Zahlung tritt67. Dabei entspricht ein Tag 
Haft zwei Tagessätzen Geldstrafe, Art. 131-25 Abs. 2 CP. 

Eine Untergrenze sieht Art. 131-5 CP weder hinsichtlich der Tagessatz-
anzahl noch der Tagessatzhöhe vor. Herrschende Meinung68 ist deshalb, 
dass auch ein Tagessatz a 1 Euro verhängt werden kann, wenn dies auch 
wenig Praxisrelevanz haben dürfte. Die Höchstzahl der Tagessätze war und 

62 Art. 131-5 CP, die primäre Vorschrift für die Verhängung derjours-amende, nennt 
als Voraussetzung, dass der Tatbestand eine Gefängnisstrafe androhen muss; eine 
Vetweisungsvorschrift, Art. 131-9, bezieht aber auch diese Strafart auf Vergehen, in 
denen nur eine Geldstrafe angedroht ist. 

63 Vgl. Poncela 2001, S. 130 einerseits, Desportes/Le Gunehec, 2000, 11° 789 
andererseits; zusammenfassend Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 10.9.3. 

64 Siehe unten 6. Kap., Ziff. 1.1.1. und Ziff. 1.2.1. 
65 Robert 1999, S. 519. 
66 Schiitz 1989, S. 465. 
67 Roure 1996, S. 67; Schütz 1989, S. 465. 
68 A. A. Leblois-Happe 1998, 385 (dott auch weitere Nachweise zur h. M.): Da nur 

die Hälfte der noch unbezahlten Tagessatzanzahl im Wege der Ersatzfreiheitsstrafe 
vollstreckt werde, die Vollstreckung eines halben Tages Gefängnis aber nicht 
zulässig sei, sei die Mindestanzahl der jours-amende auf 2 Tage festzusetzen. 
Rechtsprechung hierzu existiert nicht. 
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ist auf 360 beschränkt, die Obergrenze der Tagessatzhöhe auf 2.000 Francs 
bzw. 300 Euro, Art. 131-5 CP. 

Die Vollstreckung einer Tagessatzgeldstrafe kann seit 199469 zur Be-
währung ausgesetzt werden, wie alle anderen Strafen außer der Gefängnis-
strafe aber nur im Wege des sursis simple, Art. 132-31 Abs. 1 CP. Eine 
teilweise Vollstreckungsaussetzung (sursis partie[) ist für diejours-amende 
wohl nicht zulässig70. 

1.5.3 Die Alternativstrafen des Art. 131-6 CP 

Weiter stehen dem französischen Strafgericht für die Aburteilung von Ver-
gehen auch noch alle die Strafarten zur Verfügung, die in Art. 131-6 CP 
aufgezählt sind Auch hierbei handelt es sich um Alternativstrafen, die bei 
ihrer Einführung im Jahre 1975 vom Gesetzgeber dazu bestimmt waren, 
kurze Freiheitsstrafen zu ersetzen71. Gern. Art. 131-7 CP können sie aber 
seit 1994 auch dann verhängt werden, wenn das Gesetz nur Geldstrafe vor-
sieht. 

Art. 131-6 CP zählt insgesamt elf verschiedene Sanktionen auf, die für 
alle Vergehen anstelle der im Tatbestand genannten Gefängnis- oder Geld-
strafe verhängt werden können. Dabei muss- mit Ausnahme des Berufs-
verbots - keine inhaltliche Beziehung zwischen der Tat und der Sanktion 
bestehen, die Art der Anlasstat ist also unerheblich. Im Einzelnen handelt 
es sich um folgende Strafarten: 

1. Die Aussetzung der Fahrerlaubnis (suspension du permis de conduire), die 
(nur) insofern dem deutschen Fahrverbot nach § 44 StGB entspricht, als 
nach Ablauf der Suspendierungsfrist keine neue Fahrerlaubnis erworben 
werden muss. Sie kann gemäß Art. 131-6 n°1 CP auf Fahrten außerhalb der 
beruflichen Tätigkeit beschränkt werden. Die konkrete Dauer der Suspen-
dierung muss im Urteil genannt werden und darf fünf Jahre nicht überschrei-
ten. 

2. Das Verbot, für die Dauer von bis zu fünf Jahren Fahrzeuge einer bestimmten 
Art zu führen. 

69 Vgl. zu der langwierigen AnseinandersetZlmg um diese sehr umstrittene 
Erweiterung des sursis simple im Gesetzgebungsverfahren Leblois-Happe 1998, n° 
753. 

70 Vgl. zu der insoweit uneindeutigen Rechtslage Müller 2003, 2. Kapitel, Ziff. 10.9.6. 
71 Daher wurden sie im Einführungsgesetz vom 11.7.1975 ,.,rnbstituts aux courtes 

peines d'emprisonnement' genannt, vgl. Leblois-Happe 1998, n° 798, Müller 2003, 
2. Kap., Ziff. 10.4.8. 
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3. Die Entziehung der Fahrerlaubnis (annulation du permis de conduire) mit ei-
ner Spen-frist für die Neubeantraglll1g von maximal fünf Jahren (diese Sank-
tion wurde erst mit dem neuen Code penal als tatW1abhängige, allgemeine Er-
satzstrafe eingeführt). 

4. Die Einziehlll1g eines oder mehrerer Fahrzeuge des Verurteilten; 
5. Die Stillleglll1g eines oder mehrerer Fahrzeuge des Verurteilten für die Dauer 

bis zu einem Jahr. Zur Vollstrecklll1g dieser Strafart wird das betroffene 
Fahrzeug beim Verurteilten oder, wenn er über keinen geeigneten eigenen 
Abstellplatz verfügt, an einer von der Vollstrecklll1gsbehörde bezeichneten 
Stelle abgestellt und gegebenenfalls mit technischen Mitteln an der Fortbe-
weglll1g gehindert; außerdem wird der Kilometerstand vom Tacho abgelesen. 
Die Fahrzeugpapiere werden fiir die Dauer der Stilllegung eingezogen (Art. 
R 131-5 bis 131-10 CP). 

6. Das Verbot, fiir die Dauer bis zu fünf Jahren eine genehmiglll1gspflichtige 
Waffe zu besitzen oder zu tragen; 

7. Die Einziehlll1g einer oder mehrerer Waffen, deren Eigentümer der Verurteil-
te ist oder über die er frei verfügt; 

8. Der Entzug des Jagdscheins mit dem Verbot, während einer Frist bis zu fünf 
Jahren die Ertei1W1g eines neuen Jagdscheins zu beantragen; 

9. Das Verbot, für die Dauer bis zu fünf Jahren mit Schecks oder Zahllll1gskar-
ten zu zahlen. Der Veru1teilte muss in diesem Fall die in seinem Besitz be-
findlichen Schecks Wld Karten seinem Kredit- oder Karteninstitut zurückge-
ben, Art. 131-19, 131-20 CP. 

10. Die Einziehung der Sache, die zur Begehm1g der Straftat gedient hat oder dazu 
bestimmt war oder die aus ihr hervorgegangen ist (nicht anwendbar bei Pres-
sedelikten). 

11. Das Verbot, fiir die Dauer bis zu fünf Jahren eine berufliche oder soziale Tätig-
keit auszuüben, soweit die mit dieser Tätigkeit verblll1denen Gelegenheiten zur 
Vorbereitung oder Begehung der Straftat wissentlich benutzt wurden. Dieses 
Verbot darf keine Wahlmandate oder gewerkschaftliche Verpflichhmgen 
betreffen Wld ist bei Pressestraftaten ebenfalls nicht anwendbar. 

Innerhalb dieser Strafarten kann das Strafgericht gemäß Art. 131-6 S. 1 CP 
frei wählen und sich für eine oder mehrere von ilmen entscheiden. 

Die Altemativstrafen des Art. 131-6 CP können ebenfalls im Wege des 
sursis simple zur Bewährnng ausgesetzt werden, allerdings nur vollständig: 
Ein sursis partiel ist auch hier nicht zulässig, Art. 132-31 Abs. 3 CP. 

1.6 Zusatzstrafen als Alternativstrafen 

Hiermit sind aber die Auswahlmöglichkeiten des Korrektionalgerichts, also 
des zur Aburteilung von Vergehen zuständigen Strafgerichts, noch nicht 
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erschöpft. In dem Bestreben, eine weitgehende Individualisierung der 
Sanktion zu ermöglichen, erlaubt es der Code penal vielmehr bereits seit 
1975 auch, einzelne oder mehrere der für die Tatbestände des Besonderen 
Teils angedrohten Zusatzstrafen anstelle der hierfür angedrohten Hauptstra-
fen als selbständige Alternativstrafen zu verhängen, Art. 131-11 CP. Dies 
ist dort von erheblicher praktischer Bedeutung, wo keine Überschneidung 
der angedrohten Zusatzstrafen und der Alternativstrafen des Art. 131-6 CP 
vorliegt. Überschneidungen sind bei führerscheinrechtlichen Sanktionen, 
der Einziehung verschiedener Gegenstände usw. anzutreffen. Die Aberken-
nung bürgerlicher Rechte, die strafrechtliche Ausweisung oder auch die 
Urteilsveröffentlichung sind dagegen in Art. 131-6 CP nicht vorgesehen. 

Auch die als selbständige Strafen verhängten Zusatzstrafen können im 
Wege des sursis simple zur Bewährung ausgesetzt werden, allerdings nur 
vollständig, Art. 132-31 CP. 

Die selbständige Verhängung einer Zusatzstrafe als Hauptstrafe kann für 
den Angeklagten zu negativen Folgen führen. Von Zusatzstrafen, die in der 
Einschränkung von Rechten bestehen, kann nämlich gnmdsätzlich nach-
träglich ganz oder teilweise befreit werden. Voraussetzung ist aber, dass sie 
als Zusatzstrafe und nicht als Hauptstrafe verhängt wurden, Art. 702-1 
CPP. Einzige Ausnahme stellt diesbezüglich die Suspendierung der Fahrer-
laubnis dar: Hier kann auch dann, wenn sie als Hauptstrafe verhängt wurde, 
nachträglich beantragt werden, sie auf bestimmte Fahrzeuge oder Fahrten 
zu beschränken, Art. 702-1 Abs. 4 CPP. 

1. 7 Absehen von Strafe und Strafaufschub 

Schließlich wurde dem Korrektionalget;icht 1975 noch eine weitere Reakti-
onsmöglichkeit eröffuet: Es kann im Urteil trotz Schuldspruchs von der 
Verhängung einer Strafe absehen (dispense de peine, Art. 132-59 CP) oder 
aber die Entscheidung über die Strafe maximal ein Jahr aufschieben 
(ajournement de peine), um dem Angeklagten die Gelegenheit zu geben, 
bis dahin die Voraussetzungen für ein Absehen von Strafe herzustellen. 

Voraussetzung für den Strafdispens ist gemäß Art. 132-59 CP, dass die 
Wiedereingliederung des Täters erreicht, der Schaden wiedergutgemacht 
und der durch die Straftat gestörte Rechtsfrieden wiederhergestellt ist. 

Der Strafaufschub existiert in drei Varianten: In seiner einfachen Form 
wird am Ende einer Verhandlung lediglich der längstens ein Jahr später lie-
gende Termin (Art. 132-62 CP) anberaumt, an dem über die Sanktionie-
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rung entschieden werden soll, Art. 132-60 Abs. 2 CP. Der Aufschub kann 
aber auch mit einer Bewährungsüberwachung verbunden werden, Art. 132-
63 ff. CP. Das Gericht kann dann die gleichen Auflagen und Weisungen 
verhängen wie bei einem sursis avec mise a l'epreuve72. Für diese beiden 
Varianten muss der Angeklagte in der Hauptverhandlung anwesend sein, 
Art. 131-60, 131-63 CP. Seit 1994 kann einem Angeklagten, dem die zum 
Übertretungs- oder V ergehenstatbestand aufgewertete Missachtung bestinnn-
ter Sorgfalts- oder Gefahrenabwendungsvorschriften zur Last gelegt wird, die 
Anweisung (injonction) erteilt werden, die hierdurch entstandene Gefahren-
quelle zu beseitigen und sich an die Vorschriften zu halten. Allerdings ist 
Voraussetzung, dass der Spezialtatbestand auf die Möglichkeit des ajourne-
ment avec injonction gern. Art. 132-66 CP verweist, was bis jetzt noch kein 
einziges Mal der Fall ist73• 

1.8 Die Kombinationsmöglichkeiten zwischen den Strafarten 

Die Frage, welche der zahlreichen Strafa1ten im Vergehensbereich wie 
miteinander kombiniert werden können, ist ausgesprochen komplex74. 

Wenn auch der neue Code penal mit seinem Art. 131-9 hier mehr regelt als 
der bis 1994 geltende, bleiben doch viele Fragen ungeklätt75. 

Art. 131-9 CP schreibt vor, dass eine Gefängnisstrafe nicht zugleich mit 
einer Alternativstrafe nach Art. 131-6 oder der gemeinnützigen Arbeit ver-
hängt werden darf (Abs. 1 ), dass die Alternativstrafen des Art. 131-6 zwar 
untereinander, aber nicht mit gemeinnütziger Arbeit (Abs. 3) und letztere 

72 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.2.2. 
73 Despottes/Le GlUlehec, 2000, n° 1026. Materiell findet diese Vorgehensweise 

vielfach im Sonderstrafrecht AnwendtU1g, so im Umweltschutz- lUld Arbeitsrecht, 
Despo1tes/Le GlUlehec, 2000, n° 1030. Vgl. z.B. Art. L. 152-1-2 Code du travail, 
der den Strafaufschub erlaubt unter der Bedingung, dass der angeklagte Arbeitgeber 
imterhalb einer bestinmtten Frist in Zusammenarbeit mit den Arbeitneh-
merve1tretern Maßnahmen ausarbeitet, um die geschlechtliche BenachteiligtU1g von 
Arbeitnehmern in Zuh.'Ullft zu unterbinden. 

74 Desportes/Le Gunehec, 2000, n° 757 sprechen von einer Quelle unnötiger 
Komplikationen. 

75 Vgl. zu der vermutlich nicht sehr prax.isrelevanten Frage, ob Alternativstrafen und 
Zusatzstrafen miteinander selbst dann kombiniert werden kö1111en, we1111 sie das 
gleiche Recht betreffen, beispielsweise die EntziehtU1g der Fahrerlaubnis nach Art. 
131-6 Ziff. 3 CP einerseits lUld nach den Vorschriften des Code de Ja route 
andererseits, Robert 1995, S. 1 f. 
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nicht mit einer Geldstrafe oder einer Tagessatzgeldstrafe kombiniert wer-
den dürfen (Abs. 4). Außerdem ist in Abs. 5 der Vorschrift geregelt, dass 
die Tagessatzgeldstraf e nicht gleichzeitig mit einer Geldsummenstrafe ver-
hängt werden darf. Abs. 2 bestimmt außerdem für die seltenen Fälle, in de-
nen der Tatbestand nur eine Geldstrafe, aber keine Gefängnisstrafe vor-
schreibt, dass hier die Alternativstrafen des Art. 131-6 nicht mit der im 
Tatbestand allein vorgesehenen Geldstrafe kombiniert werden dürfen. 

Die Kombinationsmöglichkeiten im Vergehensbereich werden durch den 
Ministerialrunderlass vom 14. Mai 199376 in folgender tabellarischer 
Übersicht zusammengefasst, wobei die nach Auffassung des Justizministe-
riums eingetretenen Änderungen77 gegenüber der vorllerigen Rechtslage 
jeweils kursiv gedmckt sind. 

Tabelle 1: Kombinationsmöglichkeiten der Strqfartenfiir Vergehen 
nach Ministerialrunderlass vom 14. Mai 1993 

angedrohte Gefängnis Geldstrafe Tagessatz- gemeinnützige Strafen 
Strafen (anumde) geldstrafe Arbeit Art. 131-6 

1em. 

Gefängnis Komb. mög- Komb. mög- Komb. unmög- Komb. unmög-
lieh lieh lieh lieh 

Geldstrafe Komb. Komb. im- Komb. unmög- Komb.mög-
(ame11de) möglich möglich lieh lieh* 
Tagessatz- Komb. Komb. Wl· Komb. unmög- Komb. 11n111ög-
geldstrafe möglich möglich lieh lieh 
gemeinnützi- Komb. Komb. 1m- Komb. un- Komb. unmög-
ge Arbeit Wlmöglich möglich möglich lieh 
Strafen gem. Komb. Komb. mög- Komb. un- Komb. unmög- Komb. möglich 
Art.131-6 W1möglich lieh* möglich lieh 

* außer wenn als Hauptstrafe nur Geldstrafe angedroht ist 

76 N° 52. Dieser Ministerialnmderlass diente der Einführung der Richter und 
Staatsanwälte in den neuen Code penal. Er hat zwar keine Gesetzeskraft und stellt 
die Erläutenmgen jeweils unter den Vorbehalt späterer Rechtsprechung, ist aber 
sehr umfassend und wird in den geläufigen Gesetzestexten jeweils mit abgedruckt 
und auch in der Literatur oft zitiert. 

77 Da die Frage der Kombinationsmöglichkeiten nach früherem Recht streitig und 
höchstrichterlich nicht geklärt war, siehe sogleich und näher Müller 2003, 2. Kap., 
Ziff. 10.4.7.1. Wld 10.9.8., handelt es sich hierbei lediglich um eine der vertretenen 
Meinungen. 
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Deutlich wird die Entwicklung der Alternativstrafen als Ersatzstrafen für 
die im Tatbestand angedrohten Hauptstrafen: Wo sie eine Hauptstrafe er-
setzen, können sie logischerweise nicht gleichzeitig mit ihr verhängt wer-
den. Von diesem Konzept wurde aber für die Tagessatzgeldstrafe abgewi-
chen: Auch sie wurde zwar ursprünglich als peine de substitution für die 
Gefängnisstrafe eingeführt:78, kann aber seit 1994 zusätzlich zu dieser ver-
hängt werden. Dies führt zu einer aus dem Tatbestand nicht erkennbaren 
Strafschärfung und zu Friktionen mit einer im Tatbestand angedrohten 
Geldsummenstrafe, deren Obergrenze in der Regel unterhalb der allgemei-
nen Höchstgrenze der Tagessatzgeldstrafe von 108.000 Euro (360 Tages-
sätze x 300 Euro) liegt79• Auch besteht die Gefahr, dass bei einer gleichzei-
tigen Verhängung von Gefängnisstrafe und Tagessatzgeldstrafe die gesetz-
lich vorgesehene Höchstgrenze der Freiheitsentziehung im Fall der Voll-
streckung einer Ersatzfreiheitsstrafe überschritten wird. Es wird daher zu 
Zurückhaltung gegenüber dem Gebrauch dieser Sanktionsart zusätzlich zu 
einer Gefängnisstrafe geraten 8°. 

Nicht gelöst wird durch Art. 131-9 die Frage der Kombination von Ta-
gessatzgeldstrafe mit den Alternativstrafen des Art. 131-6 CP. Der Ministe-
rialrunderlass vom 14. Mai 1993 geht mit der herrschenden Meinung davon 
aus, dass sie nicht zulässig sei. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass 
die im Tatbestand vorgesehene Hauptstrafe nur ein Mal ersetzt werden 
kann, daher die Kombination von zwei Alternativstrafen nicht zulässig 
ist81 . Mit dieser Argumentation wird auch die Kombination von Zusatzstra-
fen, die nach Art. 131-11 CP selbständig als Hauptstrafe verhängt wurden, 
mit anderen Alternativstrafen, zum Beispiel gern. Art. 131-6 CP, abge-
lehnt82• 

Hierbei bleibt allerdings unberücksichtigt, dass die Zusatzstrafen des Art. 
131-10 ebenso wie die Alternativstrafen des Art. 131-6 auch eine Geldstrafe 
ersetzen können, Art. 131-11, 131-7 CP. Wenn der Tatbestand zusätzlich auch 

78 Roure 1996, S. 64. 
79 So beläuft sich die Höchstgrenze der Geldsummenstrafe beim Diebstahl und der 

Körperverletzung jeweils auf 45.000 Euro, Art. 311-3 und 222- 11, bei erschwe-
renden Umständen in beiden Fällen auf 75.000 Euro, Alt. 311-4 und 222-12 CP. 

8° Circulaire d'application vom 14. Mai 1993, n° 52, Ziff. 1, 3. Absatz; Despo1tes/Le 
Gunehec, 2000, n° 788; Leblois-Happe 1998 n° 736. 

81 So auch Stefani/Levasseur/Bouloc 2000a, n° 535, Desportes/Le Gtmehec, 2000, n° 
955. 

82 Desportes/Le Gunehec, 2000, n° 955. 
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Gefängnisstrafe androht, müsste diese dann durch eine weitere Alternativstra-
fe ersetzt werden können 83• 

Weitergehende Literatur oder höchstrichterliche Rechtsprechung zu die-
sen Fragen sind bislang nicht zu fmden, wie überhaupt die Alternativsank-
tionen selten Gegenstand von Entscheidungen der Cour de Cassation sind84• 

2. Die Strafzwecke 

Weder im alten noch im neuen Code penal sind die mit der Strafe verfolg-
ten Zwecke definiert85• Aus den positiven Regelungen können sie allenfalls 
mittelbar erschlossen werden86• 

2.1 Individualisierung bzw. Resozialisierung 

Der Begriff der Resozialisierung wird im heutigen französischen Sprach-
gebrauch in der Regel mit dem der Individualisierung bzw. Personalisie-
rung der Strafe gleichgesetzt. Dabei wurde das Konzept der individualisa-
tion, das von entscheidender Bedeutung für das französische Sanktionen-
system ist, bereits Ende das 19. Jahrhunderts insbesondere durch Sa/eil/es 
begründet, der hiermit den rigiden Strafen des Code Napoleon eine flexib-
lere, der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall und den individuellen Beein-
flussungsmöglichkeiten des Angeklagten eher gerecht werdende Sankti-
onsordnung gegenüber stellte87• In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
wurde der Begriff der individualisation von der Bewegung der defense so-
ciale nouvelle, deren Mentor und wichtigster Vertreter Marc Ancel war, 
wiederentdeckt und mit neuem Inhalt gefüllt. Die Ideen der neuen Sozial-
verteidigung fanden ein großes Echo und haben die Kriminalpolitik insbe-

83 Dass solche Sanktionskombinationen in der Realität vorkommen, ergibt sich 
indirekt aus einer Bemerkung De/abntyeres, die er seiner statistischen Auswertung 
der verhängten Haupt- und weiteren Strafen des Jahres 1998 voranstellt: Hiernach 
sei die Erfassung der Gerichte bei einer Kombination von Geld- und Alternativ-
strafen nicht immer einheitlich. Teilweise würden die Geldstrafen, teilweise die 
Alternativstrafen als Hauptstrafe in die von den Gerichten erstelltenfiches du casier 
judiciaire, eine Art Zählkarte, eingetragen, vgl. Delabruyere 2000, S. 226. 

84 Jeandidier 1991, n° 442. 
85 Pradel 1994, S. 153; Gassin 1994, S. 53; kritisch Lazerges 1995, S. 25 f. 
86 Desportes/Le Gunehec 2000, n° 59. 
87 Vgl. Müller, 2. Kap., Ziff. 6; Ottenhof2001, S. 7; Hagedorn 1980, S. 137. 
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sondere der 50er und 70er Jahre in Frankreich stark beeinflusst88. Hinsicht-
lich der Sanktionsauswahl im Einzelfall waren die Vertreter der defense 
sociale nouvelle der Auffassung, das Strafgericht müsse die Strafe den 
konkreten Resozialisierungsbedürfuissen des Angeklagten anpassen. Zu 
diesem Zweck sei einerseits eine große Bandbreite an auch erzieherisch 
wirkenden Sanktionen erforderlich, andererseits eine wissenschaftliche Be-
ratung des Gerichts, um durch eine Persönlichkeitsuntersuchung die Sank-
tionsart bestimmen zu können, die auf die psychische und soziale Entwick-
lung des Angeklagten die positivsten Auswirkungen haben könnte89. 

Die Resozialisierung wird auch heute noch allgemein als Strafzweck an-
erkannt9°. Ihre Bedeutung ergibt sich aus den die Strafauswahl und 
-vollstreckung bestimmenden Vorschriften, die nunmehr unter dem Obe11i-
tel „regime des peines" im Allgemeinen Teil des neuen Code penal zu-
sammengefasst sind91 , sowie aus der neuen allgemeinen Strafzumessungs-
vorschrift des Art. 132-24 CP92. Die individualisation de la peine wurde 
auch vom Conseil constitutionnel zumindest implizit als einer der wesentli-
chen Strafzwecke anerkannt93, wenn sich auch aus Art. 8 der Menschen-
rechtserklärung von 178994 nicht ableiten lasse, dass die Notwendigkeit 
einer Strafe sich ausschließlich aus Resozialisierungsgesichtspunkten erge-
ben müsse95 . Auch muss nach der Rechtsprechung des Verfassungsrates die 
Vollstreckung von Freiheitsstrafen zumindest auch dem „amendement", der 
Besserung des Inhaftierten, und der Vorbereitung seiner eventuellen Wie-

88 Gassin 1975, passim; MerleNitu 1997, n° 88. 
89 Vgl. Miiller 2003, 2. Kap, Ziff. 6 m.w.N. 
90 Gassin 1994, S. 55. 
91 Gassin 1994, S. 55. 
92 Siehe dazu unten 1. Kap., Ziff. 3.3. 
93 Despo1tes/Le Gunehec 2000, n° 941; a. A. Pradel 1999, n° 151. 
94 Dieser ist als Teil des sogenannten „bloc de la constitutionnalite" geltendes 

Verfassungsrecht, De Geouffre de la Pradelle 1990, S. 142. Att. 8 lautet in der 
Übersetzung von Gauchet 1991, Vorspann: ,,Das Gesetz soll nur solche Strafen 
festsetzen, die tmbedingt und offenkundig notwendig sind, und niemand kann 
bestraft werden als aufgrund eines Gesetzes, das vor dem Vergehen erlassen, 
verkündet und rechtmäßig angewandt worden ist". 

95 Entscheidung des Conseil constitutiom1el vom 19. und 20.1.1981, DC n° 80-127, 
abrnfbar mit weiteren Literaturhinweisen tmter ,v,\w.conseil-constitutionnel. 
fr/decisiou. Der Conseil constitutionnel nennt die anderen Strafzwecke hierbei nicht 
näher, spricht aber von dem weiten Spielraum des Gesetzgebers, Regelungen ru 
schaffen, die eine „repression efficace des infractions" erlaubten. Vgl. näher zu 
dieser Entscheidung Cartier 1995, S. 169. 
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dereingliederung in die Gesellschaft dienen können96• Schließlich erklärte 
der Conseil constitutionnel immer wieder Nebenfolgen für verfassungswid-
rig, die als automatische Rechtsfolge ipso iure mit einem Urteil einherge-
hen, ohne dass das Gericht hierüber entscheiden konnte97• Hierin wird teil-
weise eine Bekräftigung des Strafzwecks der Resozialisierung mit dem 
Mittel der Individualisierung der Strafe gesehen98. Die Entscheidungen 
stützen sich allerdings auf eine Verletzung von Art. 8 der Erklärung der 
Menschenrechte von 1789, also der Notwendigkeit der Strafe99• 

2.2 Abschreckung und Neutralisierung 

Aber auch andere Strafzwecke werden diskutiert und haben Spuren im po-
sitiven Recht hinterlassen. Insbesondere die Abschreckung im Sinne der 
Spezial- und Generalprävention (intimidation oder dissuasion generale 
bzw. individuelle) sowie die Neutralisierung des Täters (elimination) spie-
len nach wie vor eine wichtige Rolle100• Für den Aspekt der Abschreckung 
wird dabei teilweise auch der Begriff der exemplarite de la peine bzw. pei-
ne exemplaire verwendet1°1. Bouloc spricht in diesem Zusammenhang von 
Strafen „susceptibles de frapper l'opinion publique par leur severite, leur 
promptitude et leur szirete"102, also Strafen, von denen erwartet werden 
kann, dass sie die öffentliche Meinung durch ihre Härte, Schnelligkeit und 
Sicherheit ( der Vollstreckung) beeindrucken. 

96 Conseil constitutionnel vom 20.1.1994, DC n° 93-334 abrufbar mit weiteren 
Literaturhinweisen unter www.conseil-constitutionnel.fr/decision; Cartier 1995, S. 
169. 

97 Vgl. z.B. Cons. Const. 15.3.1999, DC n° 99-410, betreffend die Nebenfolge des 
Verlustes des Wahlrechts bei Konkurs, Dalloz 2000 II S. 116 m. Anm. Rmtjou de 
Boubee. 

98 Desportes/Le Gunehec 2000, n° 943. 
99 Roujou de Boubee 2000, S. 117. Für eine Verortung bei dem Prinzip der 

Notwendigkeit der Strafe, die eine Anpassung an die Umstände des Einzelfalls (nur) 
dann erforderlich macht, wenn andernfalls unverhältnismäßige Ergebnisse erreicht 
würden, spricht, dass der Verfassungsrat die verwaltungsrechtlich ausgestaltete, 
automatische Rechtsfolge des Punkteverlusts bei Verkehrsstraftaten nicht für 
verfasstmgswidrig erklärt hat, siehe dazu Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 7.3.5. 

100 Bouloc 1998, n° 9; Syr 1994, S. 226; Gassin 1994, S. 55 ff. 
101 Die mit der Vorstellung der exemplarite de la peine oder auch ,peine exemplaire" 

verbundenen Konnotationen dürften in dem deutschen Begriff „ein Exempel 
statuieren" wiederzufinden sein. 

102 Bouloc 1998, n° 9 
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Ausfluss hiervon ist beispielsweise, dass der neue Code penal die 
Höchststrafen für viele Tatbestände angehoben, den Anwendungsbereich 
der Rückfallverschärfung erweitert und neue Tatbestände bzw. Qualifikati-
onen geschaffen hat, die primär der Idee der Abschreckung verpflichtet 
sind103• 

Dem Strafzweck der Neutralisierung und damit einer Unterform der ne-
gativen Spezialprävention dient die rechtspolitisch wnsttittene Figur der 
periode de surete1°4, die im neuen Code penal als Folge einer Verurteilung 
aufrechterhalten und für Fälle schwerster Kriminalität sogar erweitert wur-
de. Die unter bestimmten Voraussetzungen ipso iure eintretende, andern-
falls bei Freiheitsstrafen ab fünf Jahren vom Gericht fakultativ festsetzbare 
Sicherheitsperiode bedeutet den Ausschluss jeglicher Vollzugslockerungen 
bei der Strafvollstreckung für die Dauer ihrer Anordnung105• 

Auch die Zusatzstrafe des Aufenthaltsverbots an bestimmten Orten106 hat 
teilweise den Charakter einer neutralisierenden Strafe. Die rechtsentzie-
henden Alternativstrafen107 verfolgen ebenfalls eher den Zweck der Neu-
tralisation, soweit sie Sichenmgsmaßregeln gleichen, zum Beispiel führer-
scheinrechtliche Maßnahmen aus Anlass eines Straßenverkehrsdeliktes, 
oder der Abschreckung, soweit sie unabhängig von der Art des Deliktes 
verhängt werden. Dem Strafzweck der Resozialisierung dienen sie dage-
gen kaum 108• 

2.3 Schuldausgleich 

Schließlich ist auch der Schuldausgleich bzw. die Vergeltung 1mter dem 
Begriff der retribution als Strafzweck in Frankreich bekannt. Seine Einord-
nung ist allerdings umsttitten. Teilweise wird er als einer der Hauptzwecke 
der Strafe bezeichnet109. Die repressive Funktion des Strafrechts wird ins-
besondere von der neoklassischen Schule als wesentlich angesehen 11°, wo-

103 Pradel 1994, S. 154, Leclerc 1994, S. 55 f.; Drai 1994, S. 61. 
104 Gassin 1994, S. 58. 
105 Vgl. im Einzelnen hierzu Seuvic 1996 passim, Müller 2003, 4. Kap., Ziff. 4. 
106 Jnterdiction de sejour, siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.4. 
107 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.5.3. 
108 Gassin 1994, S. 59 f. 
109 Du Mesnil du Buisson 1998, S. 256: ,.,Juger (..), c 'est surtout (..) retablir le 

desequilibre cause par l'injustice initiale." MerleNitu 1997, n° 654: ,,La peine est 
un chdtiment in.flige au delinquant en retribution de l 'in.fraction qu 'il a commise". 

uo Pradel 1989 S. 101. 
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bei hier gleichzeitig auch utilitaristische, die Abschreckung betreffende Ar-
gumente eine Rolle spielen 111• Von anderer Seite wird darauf hingewiesen, 
dass die französische Strafrechtskonzeption, von ihren utilitaristischen An-
fängen und dem Gedankengut der klassischen und der neuen Sozialvertei-
digung geprägt, den Begriff der Gefährlichkeit des Straftäters für die Ge-
sellschaft in den Vordergrund stelle, welche weder Unrecht noch Schuld 
voraussetze. Unrechtslehre, Schuldbegriff sowie Vergeltungs- und Sühne-
gedanken, wie sie das deutsche Strafrecht prägten, seien „dem in der Tradi-
tion der klassischen Sozialverteidigung stehenden Strafrecht Frankreichs 
und seiner Wissenschaft genuin fremd"112• 

Tatsächlich hat der neue Code penal die wenigen Anzeichen, die zuvor 
für ein Schuldstrafrecht im positiven Recht zu finden waren 113, noch weiter 
ausgedünnt114• Insbesondere ist die verminderte Schuldfähigkeit nicht mehr 
unbedingt strafinildemd zu berücksichtigen, sondern kann bei angenom-
mener Gefährlichkeit des Täters auch strafschärfend verwertet werden 115. 

Jedenfalls ist der Paradigmenwechsel hin zu einer Ausrichtung des Straf-
rechts am Schuldausgleich Uust desert), der in Nordamerika uud vielen 
europäischen Staaten nach der Krise der Behandluugsideologie stattge-
funden hat116, in Frankreich nicht in gleichem Maße zu beobachtenm. So 
gibt es keinen einflussreichen französischen Vertreter eines auf der Idee 
des Schuldausgleichs bemhenden Stra:frechts118• Der Begriff selbst der 

m Vgl. Bouloc 1998 n° 9 f. 
112 Gilly 1999, S. 328. 
113 Vgl. dazu auch Schulz 1982, 532 ff. 
114 Gassin 1994, S. 65. 
115 Siehe unten 1. Kap., Ziff. 3.2. a. E. 
116 Vgl. von Hirsch/Ouimet 1989, S. 278 ff. 
117 Syr 1996, S. 233. 
118 Vgl. Poncela 1983, S. 14. In dem mit dem Beitrag Poncelas eingeleiteten 

Sammelband mit dem Titel Retribution et justice penale sind ansonsten nur 
rechtshistorische Aufsätze erschienen. Ein :französischsprachiger Aufsatz, der die 
Wiederbegründung des Strafrechts auf dem Begriff der retribution befürwortet ("Le 
sens de Ja peine et la retribution", 1985), stammt von dem Frankokanadier Cusson 
uud ist somit eher dem anglo-amerikanischen Rechtskreis zuzuordnen. Auch die 
Veröffentlichung der Vorträge einer Sommenmiversität in Aix-en Provence mit 
dem Titel La reinsertion des delinq11ants: Mythe ou rea/ite? aus dem Jahr 1996 
(Hrsg: Universite de droit, d'economie et des sciences d'Aix-Marseilles, vgl. den 
Nachweis zu vorstehender Fußnote) befasst sich zwar in mehreren Beiträgen mit 
der kriminologisch wenig erfreulichen Resozialisienmgseffizienz der Freiheits-
strafe, enthält aber keinen sich darauf begriindenden Ansatz hin zu einem 
schuldausgleichenden Strafzweck des just desert. 
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retribution war in der wissenschaftlichen Diskussion lange Zeit vollstän-
dig in Vergessenheit geraten 119. Die retribution ist allerdings in der öf-
fentlichen Meintmg tmd aus der Sicht der Opfer, aber auch in der Vor-
stellung vieler Praktiker ein anerkannter Strafzweck120. 

2.4 Positive Generalprävention 

Unter dem Begriff der fonction expressive121 oder fonction symbolique122 

wird außerdem der Strafzweck der positiven Generalprävention diskutiert: 
Durch die Strafnorm und die Bestrafung ihrer Verletzung würden die 
grundlegenden Werte einer Gesellschaft vermittelt und gestärkt123 . In die-
sem Zusammenhang wird auch vom Strafzweck der prevention-integration 
gesprochen124. Gleichzeitig gehöre zu den symbolischen bzw. expressiven 
Funktionen der Strafe auch der Effekt der securisation, der Erhöhung des 
Sicherheitsgefühls der Gesellschaft:125. 

3. Strafzumessungsvorschriften im Code penal 

Der erhebliche Entscheidungsspielraum, der sich dem Korrektionalgericht 
durch die Vielzahl der Strafarten und die diversen zulässigen Strafzwecke 
eröffnet, wird nur durch wenige materiellrechtliche Vorschriften bezüglich 
der Auswahl von Strafart und -höhe im konkreten Einzelfall eingegrenzt. 
Diese sollen im Folgenden kurz dargestellt werden126. Bereits jetzt soll 
gleichzeitig auf ihre zusätzliche Relativierung dadurch hingewiesen wer-
den, dass die Ausübung des Strafzumessungsermessens nach der Ausle-
gung der Kassationsvorschriften im Code de procedure penale durch die 

119 Cusson 1985, S. 276. 
120 Gassin 1994, S. 66. 
121 Lazerges 1995, S. 8 ff.; Desp01tes/Le Gunehec, 2000, 11° 50. 
122 Gassin 1994, S. 64 ff. 
123 Desportes/Le Gunehec 2000, 11° 47. Vgl. zu einer etwas abweichenden 

Interpretation des Begriffes derfonction symbolique Gilly 1999, S. 327 m. w. N. 
124 Gassin 1994, S.68. 
125 Gassin 1994, S. 58. 
126 Ausgespart wird hierbei die Regelung der Konkurrenzen bei der Verwi.rklichtmg 

mehrerer Tatbestände durch eine Tat bzw. bei Tatmehrheit. Die französische 
Rechtslage ist hier sehr kompliziert, vgl. Desportes/Le Gunehec 2000, n° 287; 
Müller 2003, 1. Kap. Ziff. 2.7. Die fiktiven Fälle, die im Rahmen der empirischen 
Untersuchung entwickelt wurden, beschränken sich daher auf Fälle der Tateinheit 
ohne Konkurrenzen. 
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Cour de Cassation der höchstrichterlichen Kontrolle nahezu vollständig 
entzogen ist127• 

Es handelt sich bei den materiellrechtlichen Strafbestimmungsgründen 
des Code penal ganz überwiegend um Strafschärfungsgründe. Ausdrück-
lich normierte Strafi:nilderungsgründe sind kaum zu finden und angesichts 
der fehlenden Mindestgrenzen auch nicht erforderlich. 

Eine Regelung der Strafzumessung im eigentlichen Sinne enthält der 
neue Code penal nur an einer Stelle, nämlich in der zentralen, fiir jede Er-
messensausübung im Zusammenhang mit den Strafsanktionen geltenden 
Vorschrift des Art. 132-24 CP. 

3.1 Gesetzliche Strafschärfungsgründe 
(circonstances aggravantes) 

Das französische Recht kennt einen allgemeinen Strafschärfungsgrund, 
nämlich den Rückfall (recidive). Ansonsten sind bei den einzelnen Tatbe-
ständen jeweils erschwerende Umstände vorgesehen, die zu einer Erhöhung 
der angedrohten Hauptstrafen führen. 

3.1.1 Die speziellen Strafschärfungsgründe 

Die Tatbestände des französischen Rechts sehen zahlreiche erschwerende 
Umstände vor, die jeweils zu einer Ailhebung der angedrohten Höchststra-
fen führen. Diese Umstände betreffen unterschiedlichste Kriterien, die sich 
ebenso auf Eigenschaften des Opfers wie dessen Alter oder Fuilktion128 be-
ziehen können wie auf solche des Täters oder der von ihm verwandten 
Tatmittel. Sie sind so vielgestaltig, dass eine erschöpfende Aufzählung für 
vergeblich gehalten wird129• Vielfach werden sie aus tagespolitischen 
Gründen im Interesse einer symbolischen Strafpolitik und einer vermeint-
lich besseren Abschreckung den Straftatbeständen angefügt130• 

127 Siehe imten 1. Kap., Ziff. 3.3. nnd 2. Kap., Ziff. 1. 1. 
128 So können nahezu alle Aggressionsdelikte strenger bestraft werden, wenn das Opfer 

im öffentlichen Dienst ist nnd als solches angegriffen wird, wobei das Gesetz an 
erster Stelle Richter, Geschworene wd Militär- oder Polizeiangehörige nennt, vgl. 
Art. 222-12 n° 4 CP für KörperverletZW1g, Art. 433-5 CP für Beleidigwg. 

129 Desportes/Le Gwehec 2000, n° 889. 
130 So bereits Chavanne 1965, S. 529. Vgl. als Beispiel die 1998 wd 1999 für die 

vorsätzliche Körperverletztmg eingefügten Strafschärftmgsgründe in Art. 222-12 
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Einen Eindruck möglicher Gründe vermitteln für den Bereich der mittle-
ren Kriminalität die Aufzählungen in Art. 222-12 und 311-4 CP. 

Gemäß Art. 222-12, 222-13 sind als Strafschärfungsgriinde für Körper-
verletzungen vorgesehen, dass das Opfer jünger als 15 Jahre, durch 
Krankheit, Alter o. ä. besonders verletzlich, ein Verwandter in aufstei-
gender Linie, öffentlicher Funktionsträger oder Beschäftigter in einem 
öffentlichen Transp01tuntemehmen ist oder dass die Gewalttätigkeiten 
sich gegen einen Zeugen oder das Opfer richten, weil diese Angaben ge-
macht haben oder um sie von Angaben abzuhalten. Auch die Eigenschaft 
des Täters als Ehegatte oder Lebensgefälnte des Opfers oder als Inhaber 
öffentlicher Ämter bzw. unter Amnaßung einer solchen Stellung führen 
zur Strafschärfung. Schließlich sind auch die gemeinschaftliche Bege-
hensweise oder die vorherige Planung (premeditation) sowie der Waf-
fengebrauch und die Tatbegehung in oder vor einer Schule Strafschär-
fungsgründe. 
Im Bereich des Diebstahls stellt es gemäß Art. 311-4 CP straferschwe-
rende Umstände dar, wenn der Diebstahl gemeinschaftlich, mit vorheri-
ger Planung, zum Nachteil eines besonders verletzlichen Opfers, durch 
einen Inhaber öffentlicher Ämter bzw. unter Amnaßung einer solchen 
Stellung, durch Einbrnch in eine Wohnung oder ein Geschäftslokal, in 
einem öffentlichen Transportmittel oder unter Anwendung von Gewalt 
gegen Personen oder Sachen begangen wurde. 

Bei Diebstahl und Körperverletzung ist außerdem eine weitere Anhebung 
der Höchstsh·afe vorgesehen, wenn mehrere qualifizierende Umstände 
gleichzeitig verwirklicht werden. 

So enthalten sowohl Art. 222-12 (qualifizierte Körperverletzung, Höchst-
strafe fünf Jahre und 500.000 Francs bzw. 75.000 Euro) als auch Att. 
311-4 CP ( qualifizierter Diebstahl, Höchststrafe ebenfalls fünf Jahre) den 
Absatz, dass die Strafe bei der gleichzeitigen Verwirklichw1g von zwei 
der aufgezählten strafschärfenden Umstände auf sieben Jahre Gefängnis 
und 700.000 Francs bzw. 100.000 Euro Geldstrafe, bei dreien auf 10 Jah-
re und 1.000.000 Francs bzw. 150.000 Euro erhöht wird. Art. 222-13 CP 
(qualifizie1te Körperverletzung, Höchststrafe drei Jahre und 300.000 
Francs bzw. 45.000 Euro) sieht für diese Fälle Erhöhungen der Strafe auf 
fünf bzw. sieben Jahre Gefängnis und 500.000 bzw. 700.000 Francs 
(75.000 bzw. 100.000 Euro) vor. 

CP Ziff. 4 und Ziff. 11, die auf die zunehmende Schul- und Vorortgewalt in 
Frankreich reagieren: Die Höchststrafe wurde hierdurch von drei auf fünf Jahre 
erhöht, wenn die Körperverletzung zum Nachteil eines Beschäftigten in öffentlichen 
Nahverkehrsmitteln oder in oder unmittelbar vor einer Schule begangen wird. 
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In Art. 132-71 bis 132-75 enthält der Allgemeine Teil des neuen Code 
penal Legaldefinitionen einiger Strafschärfungsgründe, nämlich der organi-
sierten Bande, der Tatplanung (premeditation ), des Einbruchs und des Ein-
stiegs sowie des Waffenbegriffs. 

Eine dogmatische Unterteilung der Strafschärfungsgründe in selbständi-
ge Tatbestände, unselbständige Qualifikationen und Regelbeispiele, wie sie 
das deutsche Recht kennt131, besteht im französischen Recht nicht. Die Ein-
teilung erfolgt in der strafrechtlichen Literatur vielmehr traditionell ihrer 
Art entsprechend in objektive bzw. reale und subjektive bzw. persönliche 
Strafschärfungsgründe, solche also einerseits, die sich auf die äußeren Um-
stände der Tat beziehen und deren Schwere erhöhen, und andererseits sol-
che, die sich auf Umstände des Täters beziehen und dessen Schuld erhö-
hen 132. Auch das Kriterium, ob durch die Erhöhung der angedrohten Strafe 
wegen des Vorliegens eines speziellen Strafschärfungsgrundes ein Delikt 
zu einem Verbrechen wird, dient nicht zur dogmatischen Klassifizierung 
_der erschwerenden Umstände. Dieser Kategorienwechsel ergibt sich viel-
mehr allein aus der Strafandrohung, unabhängig davon, worauf diese Straf-
androhung beruht133• 

Wenn es sich bei den qualifizierten Straftatbeständen auch der Sache 
nach lediglich um Variationen des Grundtatbestandes handelt, werden sie 
doch häufig als selbständige Tatbestände verstanden und als solche be-
zeichnet134• Ihnen wird daher eine Doppelqualität als Tatbestands- und 
Strafzumessungsmerkmal zugesprochen135• 

131 Vgl. Jescheck/Weigend 1996, S. 268 f. 
132 Chavanne 1965, S. 530 f.; Stefani/Levasseur/Bouloc 2000a, n° 652. Auswirktmgen 

hat diese Unterscheid1mg im Bereich von Täterschaft und Teilnahme, vgl. hierzu 
Desportes/Le Gunehec, 2000, n° 560 ff. 

133 Desportes/Le Gunehec 2000, n° 126 ; S,tefani/Levasseur/Bouloc 2000a, n° 652. 
134 So erlaubt Art. 312-14 CP die strafrechtliche Sanktion der Ausweisung für die 

Ausländer, die „une des infi·actions definies aux articles 312-2 a 312-7" begangen 
haben, obwohl es sich hierbei jeweils nur tun Qualifizierungen des Grundtat-
bestandes der Erpressung in Art. 312-1 CP handelt. 

135 Desportes/Le Gunehec, 2000, n° 888. 
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3.1.2 Der Rückfall als allgemeiner Strafschä,fungsgrund 
Das französische Recht sieht darüber hinaus seit jeher den allgemeinen 
Strafschärfungsgrund des Rückfalls vor136. Nach geltender Rechtslage führt 
die Bejahung der Rückfallvoraussetzungen lediglich zu einer Erhöhung der 
Obergrenzen, nicht aber zu zwingenden Untergrenzen. 

Das erkennende Gericht ist weder verpflichtet, die Strafe tatsächlich zu 
verschärfen, noch auch nur, den Rückfall in der Verurteilung überhaupt zu 
erwähnen, auch wenn seine Voraussetzungen unzweifelhaft vorliegen und 
die Staatsanwaltschaft eine Verurteilung unter Bezug auf die Vorschriften 
des recidive beantragt137• Es ist daher auch nicht verpflichtet, sich davon zu 
überzeugen, ob die Voraussetzungen des Rückfalls vorliegen, wenn es oh-
nehin von der hierdurch ermöglichten Strafschärfung keinen Gebrauch ma-
chen will138. Die relativ komplizierte Rückfallregelung wird daher als 
,,depourvue d'utilite pratique", bar jeder praktischen Bedeutung, bezeich-
net139. Dennoch soll sie im Folgenden kurz vorgestellt werden, da es sich 
um einen der wenigen allgemeinen gesetzlichen Strafbestimmungsgründe 
des französischen Rechts handelt, der daher zur Bildung der fiktiven Ver-
gleichsfälle herangezogen wurde140. 

3.1.2.1 Die unterschiedlichen Rückfallsregelungen 

Art. 132-8 ff. CP regeln unterschiedliche Voraussetzungen für eine Straf-
schärfung wegen Rückfalls (recidive) je nachdem, um welche Deliktskate-
gorie es sich bei der Vorverurteihmg und bei der aktuellen Tat handelt. 

Gemäß Art. 132-8 CP erhöht sich die angedrohte Höchststrafe für ein 
Verbrechen, das im Tatbestand mit 20 oder 30 Jahren Zuchthaus bedroht 
ist, auf lebenslängliches Zuchthaus, wenn der Angeklagte bereits irgend-
wann in seinem Leben einmal wegen eines Verbrechens oder eines 
schweren Vergehens (Höchststrafe 10 Jahre) verurteilt worden war. Ist 
das emeut begangene Verbrechen im Tatbestand mit maximal 15 Jahren 
Zuchthaus bedroht, wird in diesem Fall die Höchststrafe auf 30 Jahre 

136 Siehe zur historischen Entwicklung seit Einführung des Code Napoleon Müller 
2003, 5. Kap., Ziff. 1 und 2. 

137 Cass. Crim. 27.6.1990, Bull. n° 266; Despo1tes/Le Gunehec, 2000, n° 923 a. E. 
138 Cass. Crim. 27.6.1990, Bull. n° 266; Stefani/Levasseur/Bouloc 2000a, n° 674. 
139 Stefani/Levasseur/Bouloc 2000a, n° 674. 
140 Siehe unten 6. Kap., Ziff. 3.2. 
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Zuchthaus verdoppelt. Unerheblich ist, welcher Art das friihere Verbre-
chen 1md das jetzt zur Aburteihmg stehende Verbrechen waren, ob der 
Riickfall also einschlägig ist. 

Nach der Verurteilung wegen eines Verbrechens141 beginnen außerdem be-
stimmte Fristen zu laufen, innerhalb derer auch jede erneute Verurteilung 
wegen eines Vergehens, das mit Gefängnisstrafe von im Höchstmaß mehr 
als einem Jahr bedroht ist, als Rückfall angesehen wird und zu einer Ver-
doppelung der im Tatbestand vorgesehenen Höchststrafen führt, Art. 132-9 
CP. Diese Frist beträgt 10 Jahre, was die Verwirklichung eines Vergehens 
betrifft, das seinerseits wiederum mit einer Gefängnisstrafe von 10 Jahren 
bedroht und somit den Verbrechen angenähert ist. Sie beträgt fünf Jahre im 
Hinblick auf alle anderen Vergehen, für die eine Gefängnisstrafe von mehr 
als einem Jahr und weniger als zehn Jahren angedroht ist. Die Frist von 
fünf bzw. zehn Jahren beginnt mit beendeter Vollstreckung oder Vollstre-
ckungsverjährung zu laufen, Art. 132-9 CP. Der Rückfall muss auch hier 
nicht einschlägig sein, um die Strafschärfung auszulösen. 

Einen einschlägigen Rückfall verlangt lediglich Art. 132-10 CP, der den 
Rückfall nach der Verurteilung wegen eines Vergehens regelt. Während 
einer Frist von fünf Jahren nach Vollstreckungsbeendigung oder Vollstre-
ckungsverjährung führt jede erneute Verurteilung wegen des gleichen Ver-
gehens zu einer Verdoppelung der im Tatbestand angedrohten Höchststra-
fen. Dabei bestimmt Art. 132-16 CP, dass Diebstahl, räuberische Erpres-
sung, Erpressung, Betrug und Untreue in Bezug auf den Rückfall als 
gleichartige Straftaten angesehen werden. Art. 132-16-1 CP nähert außer-
dem sämtliche Sexualdelikte im Hinblick auf den Rückfall einander an. 

Im Übertretungsbereich beschränkt der neue Code penal die Rückfallre-
gelungen auf die schwersten Übertretungen, die den Vergehen in vielem 
angenähert sind142, Art. 132-11 CP. Zudem muss nach dem neuen Strafge-
setzbuch der jeweilige Übertretungstatbestand ausdrücklich auf die Rück-
fallvorschrift verweisen, so dass auch nicht bei allen Übertretungen der 
fünften Klasse der Rückfall zu einer Anhebung der Strafdrohung führt143• 

141 Bzw. eines diesem angenäherten Vergehens, das im Tatbestand mit zehn Jahren 
Gefängnisstrafe bedroht ist, Art. 132-8 CP. 

142 Übertretungen der fünften Klasse, siehe näher zum Konzept der Übertretlmgen im 
französischen Recht Müller 2003, 3. Kap. 

143 Allerdings ist im Verordmmgsteil des Code penal die Strafbarkeit nach Art. 132-11 
CP im Fall der recidive systematisch für alle Übertretungstatbestände vorgesehen. 
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In den Fällen der Verweisllllg erhöht sich die angedrohte Geldstrafe auf das 
Doppelte, nämlich 20.000 Francs bzw. 3.000 Euro, wenn die gleiche Über-
tretung innerhalb eines Jahres nach Vollstreckungsbeendigung oder 
-verjährung nochmals begangen wird. 

3.1.2.2 Gemeinsame Bedingungen 

Voraussetzung für eine Bejahung des Rückfalls nach einer dieser Vor-
schriften ist, dass die erste Verurteilllllg rechtskräftig ist. Der Rückfall kann 
zudem nicht aus einem früheren U1teil abgeleitet werden, in welchem die 
Strafvollstreckllllg zur Bewährllllg ausgesetzt wurde, wenn die Bewäh-
rungszeit bereits erfolgreich beendet wurde, da solche Urteile gern. Art. 
132-35, 132-52 CP als nicht geschehen, non-avenu, anzusehen sind144• Die 
frühere Verurteilllllg darf zudem nicht Gegenstand einer Amnestie gewesen 
sein lllld der Verurteilte inzwischen nicht rehabilitiert sein, Art. 133-9, 133-
1 Abs. 3 CP145. 

Amnestien sind dabei in Frankreich wesentlich häufiger als in Deutsch-
land146. Insbesondere wird traditionell147 nach jeder Präsidentenwahl ein 
sehr weitreichendes allgemeines Amnestiegesetz erlassen, das bestinmtte 
Venuteilungen einerseits im Hinblick auf die in ilmen festgesetzte Strafart 
1md -höhe unabhängig vom verwirklichten Straftatbestand148, andererseits 
unabhängig von Art und Höhe der Strafe im Hinblick auf den verwirklich-
ten Straftatbestand anmestiert149. 

Die rehabilitation tritt kraft Gesetzes ein (sog. rehabilitation legale), 
wenn ein Venuteilter innerhalb bestimmter, in Art. 133-13 CP genannter 
Fristen, deren Länge sich nach der Art und Höhe der Strafe richtet, nicht 
erneut zu einer Verbrechens- oder Vergehensstrafe vernrteilt wurde. Vor-
aussetZlmg ist, dass die Strafe vollstreckt worden ist150. Bereits vorher 1md 
auch bei Venuteilungen zu Verbrechensstrafen kann außerdem gern. Art. 

144 Sessar 1973, S. 72 f.; Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 5.2.5. 
145 Desportes/Le Gunehec, 2000, 11° 924. 
146 Spies 1991, S. 11 ff. 
147 Die Tradition ist so fest etabliert, dass das Gesetz 1995 trotz überwiegend kritischer 

Sti111111en in der Parlamentsdebatte „contre coeur" dennoch verabschiedet wurde, 
vgl. Lorho 1996, chron. 10. 

148 So wurden bei der Amnestie durch Gesetz vom 3.8.1995 alle Freilteitsstrafen ohne 
Bewährung unter drei Monaten anmestie1t, Desportes/Le Gunehec 2000, 11° 1098. 

149 Vgl. Lorho 1996, chron. 10. 
15° Für Strafen, deren Vollstreckung ausgesetzt wurde, ist sie nicht erforderlich, da der 

„11011-avenu" vergleichbare Rechtsfolgen nach sich zieht, Stefani/Levasseur/Bouloc 
2OOOa, 11° 811. 
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783 ff. CPP der Verurteilte die Feststellung der Rehabilitation durch das 
Gericht lmter bestimmten Voraussetzi.m.gen beantragen. 

Im Gegensatz zur Amnestie und Rehabilitation haben die ebenfalls traditi-
onellen jährlichen Gnadenerlasse durch den Staatspräsidenten zwn Natio-
nalfeiertag, dem 14. Juli, keinen Einfluss auf die Verurteilung als solche, 
sondern nur auf deren Vollstreckung. 

Durch allgemeinen Gnadenerlass wird in der Regel zu jedem 14. Juli von 
der Vollstreckung eines Teils von Freiheitsstrafen abgesehen. In den letz-
ten Jahren wurden in der Regel sieben Tage pro Monat der verbleibenden 
Reststrafe bis zu einer Höchstgrenze von vier Monaten insgesamt erlas-
sen 1s1. 

3.1.2.3 Prozessuale Berücksichtigung des Rückfalls 

Falls sich aus dem im Verfahren beigezogenen casier judiciaire, dem fran-
zösischen Strafregister, ergibt, dass eine Vorverurteilung vorhanden ist, die 
eine der Voraussetzungen der Art. 132-8 ff. erfüllt, kann dennoch nicht in 
jedem Fall die Strafe nach den Rückfallvorschriften erhöht bzw. auch nur 
unter Bezug hierauf verurteilt werden 152. Um die Verteidigungsrechte des 
Angeklagten zu wahren und ihm einen fairen Prozess zu garantieren, muss 
er auf den Umstand, dass er sich bei der neuen Tat im gesetzlichen Rück-
fall befunden hat, vielmehr auf eine Weise informiert sein, die es ihm er-
laubt, sich hiergegen zu verteidigen. Diese Information geschieht in der 
Regel dadurch, dass der Rückfall bereits in der Verfügung der Staatsan-
waltschaft oder des Ermittlungsrichters genannt wird, mit welcher die Sa-
che bei Gericht anhängig gemacht wird Falls dies nicht der Fall ist, muss 
das Gericht den Angeklagten spätestens in der letzten Tatsacheninstanz 
ausdrücklich darauf hinweisen 153, wenn es eine Verurteilung unter Bezug-
nahme auf Art. 132-8 ff. CP beabsichtigt. 

151 Desportes/Le Gwehec, 2000, n° 1114. 
152 Da die Gerichte sogar im Fall der recidive selten bis an den oberen Rand des 

einfachen gesetzlichen Strafrahmens gehen, ist mangels gesetzlicher Mindest-
grenzen einem Strafinaß oft nicht anzusehen, ob bzw. inwieweit die Strafe wegen 
der Bezugnahme auf den Rückfall erhöht wurde, vgl. Desportes/Le Gunehec, 2000, 
n° 923 a.E. 

153 Cass. Crim 7.4.1999, Bull. n° 71; Marsat 2001, chron. 14. 



STRAFZUMESSUNGSVORSCHRIFTEN IM CODE PENAL 39 

3.2 Gesetzliche Strafmilderungsgründe 

Der bis 1994 geltende Code penal sah in seinen einzelnen Tatbeständen 
noch Mindestgrenzen vor, die auch im Vergehensbereich teilweise recht 
hoch waren. Der Gesetzgeber war aber bereits seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts mehr und mehr dazu übergegangen, diese Untergrenzen für un-
verbindlich zu erklären. Hiermit reagierte er auf Kritik an den als zu hart 
empfundenen Strafen, wie sie der Code penal des Jahres 1810 ursprünglich 
vorsah. Zu diesem Zweck erweiterte er den Anwendungsbereich der cir-
constances attenuantes, allgemeiner, unbenannter mildernder Umstände. 
Hierdurch wurde jedenfalls im Vergehensbereich bald eine Absenkung der 
Strafen auf das gesetzliche Mindestmaß von zuletzt 30 Francs Geldstrafe 
bzw. einem Tag Gefängnisstrafe möglich, unabhängig von der sich aus 
dem Tatbestand ergebenden, höheren Untergrenze. Ein rechtspolitisches 
Bedürfuis nach Regeln, die es ermöglichen, eine im Einzelfall als zu streng 
empfundene Mindeststrafe zu unterschreiten, bestand daher seit längerem 
in Frankreich nicht mehr154. Durch die Abschaffung der bis dahin ohnehin 
nur noch auf dem Papier bestehenden Mindestgrenzen im neuen Code 
penal155 ist die Bedeutung gesetzlich definierter Strafmilderungsgründe 
noch weiter zurückgegangen156. Dementsprechend kennt das französische 
Strafrecht nur einen allgemeinen und einige wenige besondere Milderungs-
gründe. Diese Strafmilderungsgründe sind für das Gericht allerdings zwin-
gend. Wenn die Voraussetzungen vorliegen, muss es die Vorschriften daher 
berücksichtigen157. Die Zubilligung von circonstances attenuantes war da-
gegen bis 1994 eine freie Ermessensentscheidung des Gerichts158, so, wie 
dies heute der Fall ist, wenn das Gericht eine sehr niedrige Strafe festsetzen 
möchte 159. 

Als allgemeinen Strafmilderungsgrund sieht das französische Strafrecht 
die grundsätzliche Halbierung der Höchstgrenzen im Jugendstrafverfahren 

154 Siehe zur Ausdehnung des Anwend1mgsbereichs der mildernden Umstände von der 
Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunde1ts Müller 2003, 
2. Kap., Ziff. 3. 

155 Vgl. Circulaire d'application vom 14.5.1993, n° 40. 
156 Vgl. Zambeaux 1994, S. 27. 
157 Desportes/Le Gunehec, 2000, n° 883. 
158 Die in ständiger Rspr. der Cour de Cassation wiederholte Formulierung lautete ,,Le 

juge apprecie en taute liberte ... ", vgl. Cass. 17 fävrier 1842, D. 1842, 1, 166; Crim. 
24 oct. 1975, Bull. n° 379; Crim leroct. 1985, Bull. n° 289. 

159 Siehe m1ten 1. Kap., Ziff. 3.3. 1md 2. Kap. Ziff. 1.1. 
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vor, von der allerdings für Jugendliche ab 16 Jahren Ausnahmen zulässig 
sind (Art. 20-2 der Ordonnance relative a l'enfance delinquante vom 
2.2.1945)160• Die dogmatische Begründung für diese Absenkung der Straf-
obergrenzen ist nach wie vor umstritten 161 • 

Im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität und des Terrorismus sind 
spezielle Strafmilderungen für solche Angeklagte vorgesehen, die kronzeu-
genähnlich mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten (Art. 222-43, 
414-2 bis 414-4, 422-1, 422-2, 434-37, 442-9, 442-10 CP)162• 

Andere allgemeine oder spezielle Strafinilderungsgründe enthält der Co-
de penal nicht. Sowohl für den Versuch (Art. 121-4 n° 2 CP) als auch für 
Anstiftung und Beihilfe (Art. 121-7 CP) sind vielmehr ausdrücklich diesel-
ben Strafhöhen angedroht wie für die Vollendung und die Täterschaft. Die 
Gerichte sind aber nicht gehalten, tatsächlich gleiche Strafen auszuspre-
chen. Es wird ihnen vielmehr in Ausüb1mg ihrer Strafzumessungsfreiheit 
zugestanden, die Strafen innerhalb der gesetzlichen Höchstgrenze je nach 
den Tatumständen auch für Täter und Teilnehmer höher oder tiefer festzu-

• setzen, ohne dass die hierfür bestimmenden Umstände systematisiert wür-
den163. Bezüglich des Versuchs wird die Auffassung vertreten, dass dieser 
in der Praxis in der Regel milder bestraft wird als die Vollendung164• Dies 
sei teilweise darauf zurückzuführen, dass die Praktiker den geringeren 
,,trouble social'' zum Strafmaßstab nehmen, teilweise aber auch auf die ge-
ringere Gefährlichkeit des Angeklagten, die eine Strafmilderung auch nach 
den Maßstäben der Sozialverteidigung rechtfertige165• 

Auch für die verminderte Schuldfähigkeit ist keine Absenkung der Strafe 
vorgesehen. Zwar hat dieses Kriterium im neuen Code penal zum ersten 
Mal ausdrückliche Erwähnung gefunden. Es wurde aber als Strafzumes-
sungsgesichtspunkt ohne Bewertungsrichtung eingeführt: Gern. Art. 122-1 
Abs. 2 CP sind psychische oder neuropsychische Störungen des Angeklag-

160 Primär sind auch im französischen Jugendstrafrecht Erziehungsmaßregeln aus 
Anlass einer Straftat zu verhängen, vgl. näher Maguer/Müller 2003 passim. 

161 Vgl einerseits Stefani/Levasseur/Bouloc 2000a n° 395, Pradel 1999, n° 488: 
widerlegbare Vermutung der Strafunmündigkeit; MerleNitu 1997, n° 578, 591: 
Strafrechtliche Verantwortlichkeit, aber reduzierte Straffähigkeit; Desportes/Le 
Gunehec, 2000, n° 659: SchuldW1fähigkeit oder ReduzierW1g der Schuldfähigkeit. 

162 Näher Müller 2003, 1. Kap., Ziff. 2.3.2. 
163 Vgl. Desportes/Le Gunehec, 2000, n° 563 a. E.; Stefani/Levasseur/Bouloc 2000a 

n° n° 339 ff. 
164 Stefani/Levasseur/Bouloc 2000a, n° 251; Desportes/Le GW1ehec, 2000, n° 458. 
165 Desportes/Le Gunehec, 2000, n° 458. 
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ten, die seine Einsichtsfähigkeit oder die Kontrolle über seine Handlungen 
lediglich beeinträchtigen, nicht aber aufheben, bei der Festsetzung der Stra-
fe und ihrer Vollzugsmodalitäten zu berücksichtigen. Das Gesetz präzisiert 
dabei nicht, in welche Richtung und inwieweit diese zu berücksichtigen sind 

Nach der bis 1994 geltenden Rechtslage war die eingeschränkte Schuldfä-
higkeit zwar nicht gesetzlich geregelt, aber als StrafzumesstIDgskriterium 
anerkannt. Dabei wurde in den Fällen der sogenannten ,,/iemi-foux" oder 
,,µnormaux mentaux" im Allgemeinen auf der Basis eines RlIDderlasses aus 
dem Jahre 1905, der sogenannten circulaire Chaumie, entschieden. Hierin 
wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass dieser Personenkreis grtIDdsätzlich 
strafbar sei, die Störung aber bei der Festsetzung der Strafe zu beriicksichti-
gen sei. Indem er allerdings - im Gegensatz zu Art. 122-1 Abs. 2 des neuen 
Code penal - von einer attenuation de responsabilite, einer Vermindenmg 
der Schuldfähigkeit, sprach, war die Bewertungsrichttmg im Sinne einer 
Strafinild=g festgelegt166• 

Der Reformgesetzgeber hat bewusst davon abgesehen, dieses Konzept einer 
Strafmilderung im Falle der genannten Störungen in den neuen Code penal 
aufzunehmen, um dem Gericht in diesen Fällen einen möglichst weiten Ent-
scheidungsspielraum offen zu halten 167• Hierdurch können auch Elemente der 
Gefahrenabwehr in die Strafzumessung einbezogen werden und unter Um-
ständen gegen Personen, die unter den genannten Störungen leiden, sogar 
schärfere Strafen verhängt werden 168. Art. 122-1 Abs. 2 CP erschöpft sich da-
her in einer reinen Hinweisfunktion 169. 

3.3 Materiellrechtliche Regelungen der Sanktionsauswahl 

Für die Auswahl zwischen den vielfältigen Strafarten im Vergehensbereich 
sowie für die Bestimmung der Strafhöhe der verhängten Strafart sah das 

166 Circulaire d'application vom 14.5.1993, n° 32. 
167 Desportes/Le Gtmehec, 2000, n° 883; Leclerc 1994a, S. 95; MerleNittJ 1997, n° 

628; Müller 2003, 1. Kap., Ziff. 2.5.1. Allerdings wurde bei Einführung des neuen 
Code penal häufig davon ausgegangen, dass dies bloß eine andere Formulierung für 
die fiiiher im Ralimen der circonstances attenuantes zu beachtende Schuldmin-
denmg sei, ohne den Unterschied zwischen Strafmildernng und (nicht unbedingt 
hierauf ausgerichteter) Beriicksichtigung bei der Strafzumessung zu thematisieren, 
vgl. z.B. Leborgne 1994, S. 30. 

168 Kritisch im Hinblick auf die Unbestimmtheit der Regelung Leclerc 1994a, S. 95 
und MerleNittJ 1997, n° 628 f. 

169 Despmtes/Le Gunehec, 2000, 11° 883. 
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französische Recht bis 1994 nahezu keine allgemeinen Kriterien vor. Le-
diglich für die Geldstrafe wurde 1975 gleichzeitig mit der Aufsplitterung 
des Sanktionsarsenals eine Zumessungsvorschrift geschaffen: Gemäß Art. 
41 Abs. 1 des alten Code penal sollte die Höhe einer Geldstrafe unter Be-
rücksichtigung der Umstände des Einzelfalles sowie des Einkommens und 
der Zahlungsverpflichtungen des Angeklagten festgesetzt werden. Da al-
lerdings die Strafzumessung nach wie vor nicht begründet werden musste 
und grundsätzlich der Überprüfung durch das Kassationsgericht entzogen 
war170, war die praktische Bedeutung dieser Vorschrift gering171 • 

Inhaltliche Kriterien für die Auswahl und das Maß einer Rechtsfolge sa-
hen ansonsten nur die Vorschriften über den Strafdispens und den Strafauf-
schub vor172• Allerdings musste, entgegen ursprünglichen Erwartungen in 
Teilen der Literatur173, auch in diesem Fall die Rechtsfolgenentscheidung 
nicht begründet werden und tmterlag nicht der Kontrolle durch das Kassa-
tionsgericht, so dass die Auslegung der gesetzlichen Voraussetzungen de 
facto in das freie Ermessen des Tatrichters gelegt war174• Zudem waren die 
Richter auch bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzung nicht gehalten, 
einen Strafdispens auszusprechen, sondern konnten ohne weitere Begrün-
dung dennoch eine Strafe verhängen 175• 

Für alle anderen Rechtsfolgen im Vergehensbereich sah das Gesetz keine 
Voraussetzungen vor, die über die bereits erwähnten formalen Kriterien176 

herausgingen. Da insbesondere für die Ersatz- bzw. Alternativstrafen die 
formale Voraussetzung, dass der Tatbestand als Rechtsfolge Gefängnisstra-
fe vorsehen muss, bei nahezu jedem Vergehen erfüllt war, bestand somit 
ein sehr weiter Ermessensspielraum, für dessen Ausfüllung keine Regelung 
existierte. 

170 Siehe unten 2. Kap., Ziff. 1.1. 
171 Veron 1999, n° 38; Leblois-Happe 1998, n° 686 m. w. N. Vgl. auch Pradel 1985, S. 

115, der das hiermit verfolgte Ziel, eine gerechtere Zumessung der Geldstrafe und 
dadurch eine höhere Akzeptanz dieser Strafart zu erreichen, als „voeu louable, en 
effet, mais voeu pieu", als lobenswerten, aber frommen Wunsch bezeichnet 

172 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1. 7. 
173 Vgl. Larguier 1978, S. 619. 
174 Poncela 2001, S. 193. 
m Crim. 23.11.1982, D. 1983, IR. 144; 20.11.1985, Bull. n° 368; vgl. Müller 2003, 2. 

Kap., Ziff. 10.5.3. m. w. N. 
176 So die Abwesenheit bestimmter Vorstrafen bei der Bewilligung des sursis simple 

und allgemein die Androhung von Gefängnisstrafe als Rechtsfolge im Tatbestand, 
siehe oben 1. Kap., Ziff. U. 
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Die Cour de Cassation gab dieser Ermessensfreiheit durch ihre Recht-
sprechung einen materiell-rechtlichen Charakter: ,,La determination de la 
peine par !es juges dans !es limites prevues par la loi, releve d'une faculte 
dont ils ne doivent aucun compte", war die grundsätzliche, in ständiger 
Rechtssprechung wiederholte Auffassung des Kassationsgerichts zur Straf-
zumessungsentscheidung177. Es handele sich hierbei um eine „faculte disc-
retionnaire du juge", also eine eigenständige Befugnis des Gerichts, das 
die von ihm getroffene Entscheidung nicht zu rechtfertigen brauche178. 

Dogmatisch scheint sich das Kassationsgericht dabei auf die Vorschrift 
des Art. 5 Code civil zu stützen, wenn dies auch in aller Regel nicht er-
wähnt wird. Art. 5 des französischen Code Civil lautet: ,Jl est defendu 
auxjuges de prononcer par voie de disposition generale et reglementaire 
sur /es causes qui leur sont soumises" (Den Gerichten ist es untersagt, 
durch allgemeine und regelähnliche Vorschriften über die Einzelfälle zu 
entscheiden, die ilmen vorgelegt werden)179• Hieraus wird abgeleitet, dass 
dem Gericht zwar die „interpretation par voie de doctrine", also die 
rechtswissenschaftliche Auslegung und Anwendung der Gesetze, erlaubt 
ist, nicht aber die „interpretation par voie d'autorite"180• Gegen Art. 5 
Codecivil verstoßen daher Entscheidungen, die sich auf eine vorher fest-
gelegte Schwereskala der Strafen beziehen181• Auch dürfen mildemde 
Umstände nicht mit der Begrlindung verweigert werden, der in Frage ste-
hende Tatbestand fordere prinzipiell harte Strafen 182• 

Bei den Entscheidungen, die sich im Zusammenhang mit der Sanktions-
entscheidung ausdiücklich auf Art. 5 Code civil beziehen, handelt es sich 
allerdings um Einzelfälle, die, soweit erkennbar, kein Echo in der sankti-
onsrechtlichen Literatur183 und insbesondere keine Diskussion über die 
Abgrenztmg zwischen erlaubter Interpretation und verbotener Reglemen-
tierung im Bereich der Sanktionsauswahl ausgelöst haben184. Eine dog-

177 Vgl. stellvertretend für viele frühere und spätere Entscheidungen Crim. 19 dec. 
1996, Bull. crim. n° 482. 

178 Stefani/Levasseur/Bouloc, 2000a, n° 726. 
179 Vgl. zu der sehr eingeschränkten Bedeutung dieses Grundsatzes im Zivilrecht 

Ferid/Sonnenberger 1994, 1 B 47 ff. 
180 Bore 1985, n° 2181. 
181 Crim. 25.5.1971, Bull. n° 175. 
182 Crim. 11.6.1986, D. 1986, 580, m. A. D. Mayer; Amn. auch von Vitu in RSC 1987, 

S. 411; 29.10.1979, Bull. n° 297. 
183 Vgl. aber aus rein kassationsrechtlicher Sicht Bore 1985, n° 2175 ff. Die Besprech-

ungen der Entscheidung vom 11.6.1986 (siehe vorstehende Fußnote) beziehen sich 
auf die Ermessensfreiheit bei der Anwendung mildemder Umstände, nicht allge-
mein auf strafzt1messu11gsrechtliche Fragen. 

184 Die Cour de Cassation hat ebenfalls keine AbgrellZlmgskriterien erarbeitet, sondern 
hebt nur hin und wieder Entscheidungen wegen eines exces de pouvoir auf, ohne 
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matische Untersuchtmg des Zusammenhangs zwischen Art. 5 Code civil 
tmd der von der Cour de Cassation angenommenen Eigenschaft der 
Strafzumess1mg alsfacu/te discretionnaire dujuge steht noch aus. 

Die Rechtsprechung der Cour de Cassation, wonach die Strafzumess1m.g 
eine eigenständige, nicht zu überprüfende Befugnis des Tatgerichts darstel-
le, wurde von der strafrechtlichen Literatur bis in die jüngste Zeit nahezu 
einhellig übemommen185. Kritisiert wurde allenfalls die hierdurch ermög-
lichte allgemeine, der Kassation nicht unterliegende Strafmilderung mithil-
fe der ebenfalls frei anwendbaren Figur der mildernden Umstände. Es wur-
de die Forderung aufgestellt, dieser weitgehenden Strafmildenmgsmög-
lichkeit durch die Einführung zwingender, nicht unterschreitbarer Mindest-
grenzen Einhalt zu gebieten186, ohne dass aber die Einschätzung der Straf-
zumessung als freie Ermessensentscheidung innerhalb der gesetzlichen 
Grenzen in Frage gestellt worden wäre. 

Der neue Code penal führte hier insofern eine als begrüßenswert be-
zeichnete187 Änderung herbei, als er eine allgemeine Strafzumessungsregel 
enthält. Art. 132-24 CP lautet:,,(/) Dans !es limitesfvcees par la loi, laju-
ridiction prononce !es peines et fvce leur regime en fonction des circons-
tances de l'infraction et de la personnalite de son auteur. (II) Lorsque Ja 
juridiction prononce une peine d'amende, eile determine son montan! en 
tenant compte egalement des ressources et des charges de l 'auteur de 
l'infraction"188• Diese Vorschrift gilt für die Strafzumessung in allen Straf-
kategorien (Verbrechen, Vergehen und Übertretungen) sowie für die Aus-
gestaltung der Strafvollstreckung. 

Hieran war die Hoffnung geknüpft worden, dass die Cour de Cassation 
durch ihre Rechtsprech1mg klarere Strafzumessungskriterien herausarbeiten 
könnte, die den Gebrauch des erheblichen Ermessensspielraums der Ge-
richte vorhersehbarer machen und Ungleichheiten in der Sanktionierung 

aber zu begründen, warum sie im konkreten Fall einen solchen annintmt, vgl. Bore 
1985, n° 2175. 

iss Vgl. Müller 2003, 5. Kap., zm: 3 
186 Vgl. Müller 2003, 5. Kap., m. w. N. 
187 Leblois-Happe 1998, n° 270 m. w. N. 
188 In der Übersetzung des Code penal durch Bauknecht und Lüdicke 1999: ,,Das Ge-

richt verhängt die Strafen tmd legt ihre Ausgestaltung in den gesetzlich festgelegten 
Grenzen nach den Umständen der Straftat und der Persönlichkeit des Täters fest. 
Verhängt das Gericht eine Geldstrafe, bestimmt es deren Höhe zudem unter Berück-
sichtigtmg der Einkünfte tmd Verpflichtungen des Straftäters." 
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reduzieren könnten189. Bereits bei der Diskussion der Vorentwürfe für ein 
neues Strafgesetzbuch war aber auch darauf hingewiesen worden, dass die 
vagen Formulierungen der Strafzumessungskriterien die Absicht des Ge-
setzgebers erkennen ließen, dem Gericht seinen unbegrenzten Ermessens-
spielraum zu belassen. Es sei daher absehbar, dass die Cour de Cassation 
trotz der Einführung einer allgemeinen Strafzumessungsregel deren Ausle-
gung inhaltlich nicht kontrollieren werde190. 

Tatsächlich hat die Cour de Cassation ihre Rechtsprechung zur Strafzu-
messungsfreiheit nicht geändert. Grundsätzlich hält sie diese innner noch 
für eine faculte discretionnaire des Tatrichters, deren inhaltliche Überprü-
fung ihr nicht obliegt und die auch nicht begründet werden muss191, wenn 
das Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes vorschreibt192. 

Art. 132-24 CP wird angesichts dessen auch als bloßer Ausdruck des 
Prinzips der Individualisierung, nicht aber als dessen Regelung angesehen. 
Der nähere Inhalt dieses für die Sanktionsfestsetzung entscheidenden 
Grundsatzes ergebe sich vielmehr aus den konkreten Ausgestaltungsmög-
lichkeiten der zu verhängenden Strafe, insbesondere also der Sanktionen-
vielfalt, der Kombinationsmöglichkeit, der Auswahlfreiheit des Gerichts 
und der Möglichkeit zur Strafaussetzung193. 

189 Delmas-Marty 1993, S. 436 
190 Barberger 1984, S. 27 
191 Cass. Crim. 19.12.1996, Bull. n° 482; 18.12.1997, Bull. n° 428; 22.10.1998, Bull. 

n° 276 
192 Siehe hierzu unten 2. Kap., Ziff. 1.1. 
193 Despmtes/Le Gunehec, 2000, n° 935 ff. 
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Nicht nur die materielle Rechtslage, sondern auch die prozessualen Rege-
lungen sind für die Sanktionsauswahl im Einzelfall von Bedeutung. Dies 
betrifft zum einen die Frage einer revisions- bzw. kassationsrechtlichen 
Überprüfung der Strafzumessung. Diese ist wiederum von der Frage der 
Begründung der Strafzumessungsentscheidung im schriftlichen Urteil nicht 
zu trennen. 

Zum anderen ist aber auch der tatsächliche Ablauf eines Strafverfahrens, 
wie er durch die jeweilige Prozessordnung vorgegeben wird, für das Ver-
ständnis des Entscheidungsvorgangs von Bedeutung. 

Da sich beide Elemente im französischen Strafverfahren von den deut-
schen Regelungen deutlich unterscheiden, sollen sie im Folgenden kurz 
vorgestellt werden. Ein Vergleich der empirischen Ergebnisse erscheint nur 
vor diesem Hintergrund weiterführend. 

1. Kassationsbeschwerde und Sanktionsauswahl 

Der deutschen Revision entspricht in Frankreich ungefähr die Kassations-
beschwerde (pourvoi en cassation). Sie wird als außerordentlicher Rechts-
behelf (voie de recours extraordinaire) bezeichnet1. Nicht die Kassations-
entscheidungen, sondern die Urteile, gegen die Kassationsbeschwerde ein-
gelegt werden kann, werden daher in der französischen Terminologie als 
letztinstanzliche (,jugements en dernier ressort") bezeichnet, Art. 567 
CPP. 

Guinchard/Buisson 2000, n° 1432. 
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1.1 Die Begründungsfreiheit der Strafzumessungsentscheidung 

Voraussetzung für die inhaltliche Überprüfung eines Urteils ist seine Be-
gründung. Dies sieht auch das französische Recht so und statuiert daher für 
die Urteile der Korrektional- und Polizeigerichte mit den Art. 485, 543 CPP 
eine allgemeine Begründungspflicht2. Fehlt die Begründung oder ist sie für 
diesen Zweck nicht ausreichend, sind die Urteile grundsätzlich aufzuheben, 
Art. 593 Abs. 1 CPP. 

Die einzige Frage, auf die sich nach der Rechtsprechung der Cour de 
Cassation die Begründungspflicht des Art. 593 CPP nicht bezieht, ist die 
Strafzumessung. Hier wird den Gerichten traditionell ein pouvoir discreti-
onnaire zugestanden, über dessen Ausübung sie keine Rechenschaft schul-
den und die daher auch nicht begründet werden muss3. Hieran hat sich, wie 
dargestellt4, auch mit der Einführung einer allgemeinen Strafzumessungs-
vorschrift durch den neuen Code penal nichts geändert. In ihrer Auffassung 
sieht sich die Cour de Cassation vielmehr durch Art. 132-19 Abs. 2 CP bes-
tätigt: Die hierdurch eingeführte Begründungspflicht für eine Gefängnis-
strafe ohne Bewährung wird als Ausnahmeregelung zu dem auch vom Ge-
setz vorausgesetzten Grundsatz der Begründungsfreiheit verstanden5• 

Diese Rechtsprechung stößt auf vermehrte Kritik in der Literatur6• Auch 
wird de lege ferenda eine allgemeine Begründungspflicht für alle Strafzu.: 
messungsentscheidungen gefordert'. Es wird vermutet, dass die Cour de 

2 Nicht aber für die Urteile der Geschworenengerichte, die traditionell tmd bis heute 
begründtmgsfrei sind, vgl. Müller 2003, 1. Kap., Ziff. 3 m. w. N. 

3 Escande 1987, n° 19; siehe oben 1. Kap., Ziff. 3.3. 
4 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 3.3. 
5 Vgl. Cass. Crim. 19.12.1996, Bull. n° 482: ,, ... que d'une part, /a determination de 

la peine par lesjuges dans /es limites prevues par la loi releve d'unefaculte dont ils 
ne doivent aucun compte et a laquelle l'art. 132-24 c. pen. n'a apporte aucune 
restriction et que, d'autre part, /'ob/igation de motiver specia/ement le choix d'une 
peine d'emprisonnement ne leur est imposee par / 'art. 132-19 du meme code qu 'au 
cas d'emprisonnement sans sursis". 

6 Delmas-Marty 1993, S. 436; PradeWarinard 1995, S. 360; Leblois-Happe 1998, n° 
281; Veron 1999, n° 38. 

7 Rassat 1997, Art. 385 Abs. 4 des von ihr erarbeiteten refonnierten Code de 
procedure penale. Die als konservativ einzuschätzende Professorin hatte ihren 
„rapport sur la refonne du Code de la procedure penale" im Auftrag des 
Justizministeriums erstellt tmd im Januar 1997 abgegeben. Nach Guinchard/Buisson 
2000, n° 117 ist ihr Entwurf wegen des Wechsels der Regierungsmehrheit 1997 
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Cassation bei ihrer fiiiheren Rechtsprechung einer grundsätzlichen Begrün-
dungsfreiheit blieb, da sie den hiermit verbundenen Arbeitsanfall als nicht 
durch die erzielbaren Ergebnisse gerechtfertigt ansehe: Im Fall einer Zu-
rückverweisung wegen mangelhafter Begründung könne das Tatsachenge-
richt dieselbe Strafe ohne Mühe fehlerfrei begründen, wodurch letztlich 
dem Angeklagten nicht geholfen sei8• 

1.2 Ausnahmen zur Regel der Begründungsfreiheit 

Der neue Code penal sieht inzwischen zwei Ausnahmen vor, die eine Be-
gründungspflicht des Gerichts für bestimmte Entscheidungen hinsichtlich 
der Straffestsetzung statuieren. 

Hierbei handelt es sich zum einen um die Begründung einer strafrechtli-
chen Ausweisung (interdiction du territoire franfais )9 gegenüber solchen 
Ausländern, die in Frankreich über ein verfestigtes Bleiberecht verfügen. 
Hier zeichnet sich für solche Ausländer, die sich auf den Schutz des Art. 8 
EMRK berufen können, eine Sonderrechtsprechung der Cour de Cassation 
ab, die strafzumessungstheoretisch von erheblichem Interesse ist10. Da aber 
in den fiktiven Fällen, deren Untersuchung die vorliegende Arbeit dient, 
die Staatsangehörigkeit des Täters nicht zu den untersuchten Variablen ge-
hört11 , wird hierauf vorliegend nicht näher eingegangen. 

Die praktisch bedeutsamste Ausnahme zur grundsätzlichen Begrün-
dungsfreiheit enthält Art. 132-19 Abs. 2 CP, der vorschreibt, dass eine Ge-
fängnisstrafe ohne Bewähnmg nur verhängt werden darf apres avoir speci-
alement motive Te choix de cette peine, wenn also diese Entscheidung aus-
drücklich begründet wurde. Zweck dieser nach längerer, kontroverser De-
batte schließlich geschaffenen Begründungspflicht12 ist es zumindest auch, 

zunächst nicht mehr weiterverfolgt worden. Ob er nach dem neuerlichen Mehrheits-
wechsel 2002 wieder hervorgeholt wird, bleibt abzuwarten. 

8 PradeWarinard 1995, S. 361. 
9 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.4. 
10 Siehe näher Müller 2003, 6. Kap., Ziff. 1.4.2. 
11 Siehe unten 4. Kap., Ziff. 4.1.2. 
12 Vgl. zur Reformdiskussion und den unterschiedlichen Vorentwürfen Leblois-Happe 

1998, 11° 273 m. w. N., Müller 2003, 6. Kap., Ziff. 1.4.1. 
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wenn nicht sogar in erster Linie, die Tatsacheninstanzen durch die Zusatz-
arbeit der Begründung von der Verhängung von Freiheitsstrafen ohne Be-
währung möglichst abzuhalten 13. Delmas-Marty spricht daher von einer Art 
Abschreckungsmaßnahme, durch die die Gerichte veranlasst werden sollen, 
weniger Gefängnisstrafe zu verhängen14• Für diese Interpretation spricht 
auch, dass die Vorschrift keinerlei Kriterien vorsieht, auf die sich die Be-
gründung der Gerichte beziehen soll. Dies war auch nicht Gegenstand der 
Gesetzgebtmgsdebatte 15. 

Dem entspricht es, dass die Cour de Cassation Art. 132-19 Abs. 2 CP als 
reine Formvorschrift ansieht. Sie achtet gem. Art. 593 CPP strikt darauf, 
dass die Begründtmg als solche existiert16, und hebt anderenfalls die Ent-
scheidung aut'7. Darüber hinausgehend sind die Anforderungen an die Be-
gründung seitens der Cour de Cassation allerdings denkbar niedrig 18: 

Gegenstand der Begründung muss nach Auffassung der Cour de Cassati-
on und der herrschenden Literatur angesichts des eindeutigen Wortlauts der 
Vorschrift ausschließlich die Tatsache sein, dass eine Gefängnisstrafe nicht 
zur Bewährung ausgesetzt wurde. Nicht begründet werden müsse somit 
einerseits die Auswahl der Strafart als solcher, andererseits die Höhe der 
Gefängnisstrafe 19. 

Art. 132-19 Abs. 2 CP selbst enthält keine Kriterien für die Verweige-
rung der Bewährungsaussetzung, auf die sich die obligatorische Begrün-
dung beziehen könnte. Auch der Abschnitt des Allgemeinen Teils, der die 
Bewährungsaussetzung regelt, sieht bis auf wenige formale Voraussetzun-
gen keine inhaltlichen, etwa prognostischen Kriterien vor. Nach der herr-
schenden Meinung und der Rechtsprechung der Cour de Cassation ist daher 
für die Versagung der Bewährung auf die allgemeine Strafzumessungsregel 

13 Desportes/Le Gunehec, 2000, n° 953; vgl. in diesem Sinne auch de Lamy 2000, S. 
115 und Syr 1994, S. 233. 

14 Delmas-Marty 1993, 438. 
15 Vgl. Leblois-Happe 1998, n° 273. 
16 Le Gunehec, 1996, S. 229 f. 
17 Vgl. z.B. Cass. Crim. 21.6.1995, RSC 1996, S. 141 m. A. Dintilhac, S. 368 m. A. 

Bouloc; 25.1.1996, Bull. n° 52, Anm. Veron Dr. pen. 1996, n° 124. 
18 Leblois-Happe 1998 n° 285. 
19 Delmas-Marty 1993, S. 435; 1993a, S. 5; Desportes/Le Gunehec 1992, n° 81; Leblois-

Happe 1998, n° 275; Cass. Crim 18.9.1996, Bull. n°. 324: ,,(Art. 132-19 CP ... ) ne 
limite en rien sa faculte (des Gerichts, d. Verf.) d'apprecier souverainement le 
quantum de /a peine, dans la limitefixee par la /01". 
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des Art. 132-24 CP zurückzugreifen20• Gnmdsätzlich hat sich die Begrün-
dung für die Versagung der Vollstreckungsaussetzung also auf die Um-
stände von Tat und Täter zu beziehen. Diesbezüglich gibt sich die Cour de 
Cassation allerdings mit nahezu formelhaften Begründungsandeutungen 
zufrieden. So hielt sie folgende Urteilsbegründungen für ausreichend: Die 
Strafe „est justifiee par la gravite des faits et l'absence d'indemnisation de 
la victime"21 , ,,s 'impose campte tenu de la gravite des faits et de la person-
nalite de l'auteur''22, ,,taute autre peine ( .. ) serait inadaptee a la gravite 
des faits et a la personnalite de B."23, ,,les faits ont occasionne un trouble 
grave et durable a !'ordre public et ont cause un prejudice grave aux vic-
times"24• Auch sei die Bezugnahme auf den Beruf des Angeklagten, der 
ihm den vorgeworfenen Betrug erst ermöglicht habe, ausreichend für die 
nach Art. 132-24 erforderliche Berücksichtigung der Täterumstände25. 

1.3 Anforderungen an die .freiwillige Begründung 

Soweit das Korrektionalgericht seine Sanktionsentscheidung freiwillig be-
gründet, was jederzeit zulässig ist, überprüft die Cour de Cassation diese 
Begründung wie alle anderen auf Begründungsfehler und hebt das Urteil 
auf, wenn sie solche darin findet26. Die Kassation des Urteils kann sich so-
wohl auf die innere Widersprüchlichkeit der Begründung stützen27 als auch 
auf einen aus der Begründung sich erst ergebenden Rechtsfehler. Hier ist 
insbesondere der sogenannte exces de pouvoir in Richtung Legislative, also 
das Überschreiten der richterlichen Entscheidungsbefugnisse durch Verlet-
zung von Art. 5 Codecivil, von Bedeutung28. Von der freiwilligen Begrün-
dung der Strafzumessungsentscheidung wurde daher mit der Erwägung ab-

2° Circulaire d'application vom 14.5.1993, n° 99; Desportes/Le Gunehec 2000, n° 970. 
21 Cass. Crim. 6.3.1997, Bull. n° 94. 
22 Cass. Crim. 29.4.1997, Lexilaserpomvoin° 95-85.689. 
23 Cass. Crim. 19.11.1997, Lexilaser pomvoi n° 97-80.831. 
24 • Cass. Crim. 24.6.1998, Bull. n° 206 (sieben Jahre Gefängnis ohne Bewährung für 

Sachbeschädigung durch Brandstiftung). 
25 Cass. Crim. 21.11.1996, Bull. n° 420. 
26 Vgl. zusammenfassend Vitu 1991c, S. 333 f. 
27 Siehe hierzu allgemein Bore 1985, n° 2034 ff.; Escande 1987, n° 79 ff; Ste-

fani/Levasseur/Bouloc 2000b n° 938; Müller 2003, 6. Kap., Ziff. 1.2.4. 
28 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 3.3. 
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geraten: ,,En ce domaine comme en bien d'autres, trop parler nuit, et il 
vaut mieux se contenter d'un mutisme prudent, puisque la loi le permet"29• 

2. Elemente des Korrektionalverfahrens 

Strafzumessung kann nicht losgelöst von den prozessualen Bedingungen 
gesehen werden, unter denen sie geschieht. Es ist allerdings im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit nicht möglich, die Gnmdzüge des Strafverfahrens 
vollständig darzustellen, wenn dies auch den Vorteil hätte, eine Vorstellung 
über die Filtenmgskompetenzen von Staatsanwaltschaft und Ermittlungs-
richter zu gewinnen. Stattdessen sollen verschiedene Aspekte des französi-
schen Korrektionalverfabrens herausgegriffen werden, deren Kenntnis für 
die Bewertung der hier vorgestellten empirischen Forschungsergebnisse 
von Bedeutung erscheint. Hierbei handelt es sich um den Ablauf des Ver-
fahrens und die prozessuale Stellung des Opfers vor dem Korrektionalge-
richt. 

2.1 Die Rolle des Geschädigten 

Die Schadenswiedergutmachung gegenüber dem Opfer spielt im französi-
schen Strafverfahren insgesamt eine wichtige Rolle. So wurde bereits bei 
der Darstellung der Rechtsfolgen erwähnt, dass das Absehen von Strafe 
durch das Gericht im Wege des Strafdispenses die Schadenswiedergutma-
chung voraussetzt30• Prozessual ist der Anschluss an das Verfahren zum 
Zweck der Geltendmachung der aus der Straftat entstandenen Schadenser-
satzansprüche allgemein verbreitet. Die Bedeutung der Entschädigung des 
Opfers wird auch durch die sehr gut ausgebaute staatliche Opferentschädi-
gung deutlich. 

2.1.1 Die action civile 
Das Opfer kann sich der von der Staatsanwaltschaft betriebenen action 
publique anschließen oder, als Gegenpol zur freien Einstellungsbefugnis 
der Staatsanwaltschaft31, das Strafverfahren selbst einleiten. Vorausset-

29 Vitu 1991, S. 334. 
30 Wenn auch das Vorliegen dieser Voraussetzungen beim Strafdispens weder 

begriindet werden muss noch vom Kassationsgericht überprüft wird, siehe oben 1. 
Kap., Ziff. 3.3. 

31 Siehe unten 2. Kap., Ziff. 2.2. 
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zung für beide Varianten dieser action civile genannten Befugnis ist aller-
dings, dass der Geschädigte den Ersatz eines persönlichen materiellen oder 
immateriellen Schadens geltend machen will, der unmittelbar durch die 
Straftat hervorgerufen wurde32• 

Das Opfer erhält hierdurch eine prozessuale Stellung, die einer Kombi-
nation aus Privat- und Nebenklage sowie Adhäsionsverfahren nach deut-
schem Recht vergleichbar ist33, ohne dass dies auf bestimmte Deliktsgrup-
pen beschränkt wäre. 

2.1.1.1 Die selbständige action civile 

Wird ein Verfahren nicht von der Staatsanwaltschaft im Wege der action 
publique verfolgt, kann der Geschädigte den Tatverdächtigen wie die 
Staatsanwaltschaft zu einer Hauptverhandlung vor dem Strafgericht im 
Wege der citation directe laden. Die Staatsanwaltschaft muss in der Haupt-
verhandlung auftreten, als hätte sie selbst das Verfahren in Gang gesetzt34• 

Kennt der Geschädigte den Täter nicht oder hält er noch Ermittlungen 
für erforderlich, die von der Staatsanwaltschaft nicht eingeleitet worden 
sind, kann er beim Untersuchungsrichter die Durchführung eines Ermitt-
lungsverfahrens beantragen (plainte avec constitution de partie civile), Art. 
85 CPP. Die instruction folgt in diesem Fall den gleichen Regeln, als wenn 
sie von der Staatsanwaltschaft beantragt worden wäre. Allerdings muss der 
Geschädigte einen Gerichtskostenvorschuss in der voraussichtlichen Höhe 
der amende civile zahlen, die gegen ihn im Fall missbräuchlicher Einlei-
tung von Ermittlungen festgesetzt werden kann, Art. 88, 88-1, 177-2 CPP. 

In der Praxis ist diese aktive F01m der action civi!e zwar seltener als die 
Einleitung des Gerichtsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft, kommt 
aber insbesondere bei Betrug, Unterschlagung u. ä. vor. 

2.1.1.2 Der Anschluss an die action publique 

Von besonderer praktischer Bedeutung ist die action civile im Wege des 
Anschlusses an die action publique der Staatsanwaltschaft (sog. interventi-
on). 

32 Stefani/Levasseur/Bouloc 2000b, n° 287 ff. 
33 Kaiser 1992, S. 84. 
34 Stefani/Levasseur/Bouloc 2000b n° 301. 
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Hiervon wird in Frankreich in aller Regel Gebrauch gemacht35• Der Ge-
schädigte erhält hierdmch schnell und kostengünstig einen Titel. Zudem 
kann er auch den Gang des Verfahrens durch eigene Beweisanträge und 
das Plädoyer seines Anwalts beeinflussen. Hieran hat der Geschädigte in 
Frankreich ein starkes Interesse, da nach ständiger Rechtsprechung der 
Cour de Cassation die Rechtskraft der Strafiuteile sich grundsätzlich 
auch auf daran anschliessende Zivilverfahren erstreckt36• 

Die interventfon ist in den letzten Jahrzehnten im Zuge der allgemeinen 
Aufwertung der Opferinteressen im Strafverfahren mehr und mehr verein-
facht worden, vgl. Art. 420-1 CPP37• Der Geschädigte kann dem Strafver-
fahren traditionell durch einfache (mündliche) Erklärnng, die spätestens in 
der Hauptverhandlung bis zum Plädoyer der Staatsanwaltschaft abgegeben 
worden sein muss, als partie civile beitreten. Um von diesem Recht Ge-
brauch machen zu können, muss er von der Staatsanwaltschaft über den 
Verhandlungstermin informie1t werden, auch wenn er dem Verfahren noch 
nicht beigetreten ist (andernfalls wird er als Partei geladen)38• 

Der Anschluss in der Hauptverhandlung wird dem Opfer dabei auch 
praktisch leicht gemacht: Ist der Geschädigte erschienen, wird er vom 
Vorsitzenden gefragt, ob er seinen Schaden erstattet haben möchte. Auf 
die in der Regel vorhersehbar bejahende Antwort wird er gefragt, wie 
hoch er denn gewesen sei und ob er auch Schmerzensgeld haben möchte. 
Die entsprechenden Antworten werden in das Protokoll der Verhandlung 
aufgenommen tmd gelten als Gnmdlage für die Entscheidung über den 
Schadensersatzanspmch. 

Seit 1983 genügt zudem eine Anschlusserklärung durch eingeschriebenen 
Brief39 spätestens 24 Stunden vor der Hauptverhandlung unter Beifügung 
der entsprechenden Unterlagen und der Benennung des beantragten Scha-
densersatzes. Dieser schriftliche Anschluss war bis zum 1.1.2001 allerdings 
nur bis zu einer bestimmten Obergrenze des verlangten Schadensersatzes 

35 Kaiser 1992, S. 86. 
36 Der Umfang dieser Bindtmgswirkung unterliegt allerdings gewissen im Einzelnen 

umstrittenen Einschränl"llllgen, vgl. Stefani/Levasseur/Bouloc 2000b n° 908 ff. 
37 Kaiser 1992, S. 85. 
38 Im beschletmigten Verfahren erfolgt diese Information telefonisch durch den 

Staatsanwalt, wenn der Termin dem Geschädigten nicht bereits von der Polizei 
mitgeteilt worden ist. Kann der Geschädigte nicht erreicht werden, wird die Ver-
handhmg dennoch durchgeführt; der Schadensersatz muss dann im Zivilverfahren 
eingeklagt werden. 

39 Seit 2001 auch durch Fax, Art. 420-1 CPP. 
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(Streitwertgrenze des tribunal d'instance) zulässig. Diese Beschränkung ist 
durch das Gesetz vom 15.6.2000 ersatzlos gestrichen worden. Das Gesetz 
vom 15.6.2000 hat zudem die Möglichkeit eingeführt, dass der Geschädigte 
die Anschlusserklärung bereits während der polizeilichen Zeugenverneh-
mung abgibt, wozu es allerdings der Zustimmung der Staatsanwaltschaft 
bedarf. In beiden Fällen braucht der Geschädigte nicht einmal mehr zur 
Hauptverhandlung zu erscheinen, Art. 420-1 Abs. 3 CPP. Dennoch wird 
über seinen Schadensersatzanspruch im Urteil entschieden. 

2.1.2 Staatliche Opferentschädigung 
Das französische Rechtssystem sieht inzwischen weitgehende Entschädi-
gungsansprüche des Opfers gegen den Staat vor. 

Durch Gesetz vom 3.1.1977 wurden die „commissions d'indemnisation 
des victimes d 'infractions", kurz CNI genannt, an jedem tribunal de gran-
de instance etabliert. Diese bestehen aus zwei Richtern und einem Schöf-
fen, Art. 706-4 CPP. Opfer von Straftaten können bei diesen als jurisdicti-
on civile angesehenen Spruchkörpern (Art. 706-4 CPP) Ansprüche gegen 
den Staat auf Ersatz von Schäden geltend machen, die sie durch Straftaten 
erlitten haben. Die CNI haben weitreichende Ermittlungsbefugnisse, Art. 
706-6 CPP. 

Ursprünglich hatten nur solche Opfer einen Entschädigungsanpruch, die 
durch eine Straftat bestimmte Formen von Arbeitsunf'ahigkeit erlitten hat-
ten. 1985 wurden die Entschädigungsansprüche auf alle Opfer von Sexual-
straftaten ausgedehnt, unabhängig von einer durch die Tat hervorgerufenen 
Arbeitsunfähigkeit40. In diesen Fällen besteht der Entschädigungsanspruch 
auch dann, wenn der Täter unbekannt oder aber selbst zahlungsfähig ist. 
1990 wurde sodann für die Opfer von bestimmten Eigentumsdelikten ein 
Anspruch auf Erstattung eines in der Höhe begrenzten materiellen Scha-
dens dann eingeführt, wenn sie auf andere Weise keinen angemessenen 
Schadensersatz erhalten können, über geringes Einkommen verfügen und 
durch die Tat einen gravierenden materiellen oder psychologischen Scha-
den erlitten haben, Art. 706-14 CPP. 

Die Entscheidungen der CNI sind zugunsten des Opfers unabhängig 
vom Ausgang des Strafverfahrens, so dass es die Entschädigung behalten 
kann, selbst wenn im Strafve1fahren der Beschuldigte letztlich freigespro-
chen wird. Andererseits kann das Opfer eine Erhöhung des Entschädi-

40 Jaquet 1999, S. 5. 
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gungsanspruchs gegen den Staat beantragen, wenn in einem späteren Straf-
urteil der Täter zu einem höheren Schadensersatzanpruch verurteilt ww-de, 
als ihn die CIVI festgesetzt hatte41 . In Höhe der an das Opfer geleisteten 
Zahlungen gehen die bestehenden Schadensersatzansprüche des Opfers ge-
gen den Täter auf den Fonds über, der die Zahlungen leistet, Art. 706-11 
CPP. 

2.2 Die Befassung des Korrektionalgerichts 
durch die Staatsanwaltschaft 

Für die Staatsanwaltschaft gilt in Frankreich das Opportunitätsprinzip. Sie 
kann daher frei entscheiden, welche Verfahren sie auf welche Weise wei-
terführen oder einstellen will. 

In diesem Zusammenhang hatten sich bereits seit langem verschiedene 
Formen entwickelt, in denen die Staatsanwaltschaft die Einstelhmg von der 
Erfüllung bestimmter Bedingungen abhängig gemacht hatte42• Diese sind 
inzwischen auch in den Code de procedure penale übernommen worden 
und werden zunehmend ausgedehnt43, um einerseits die Gerichte zu entlas-
ten, andererseits eine folgenlose Einstellung zu vermeiden 44. 

Vor dem Hintergrund des staatsanwaltschaftlichen Opportunitätsprinzips 
ist auch die sogenannte correctionalisation judiciaire zu sehen, die es der 
Staatsanwaltschaft ermöglicht, das ausschließlich für Vergehenstatbestände 
zustände Korrektionalgericht (Art. 381 CPP) mit Straftaten zu befassen, die 
eigentlich Verbrechen sind. Hierfür „übersieht" der bearbeitende Staatsan-
walt das Qualifikationsmerkmal45 und vermeidet auf diese Weise das auf-
wändige Verfahren, das der Code de procedure penale für Verbrechen 

41 Jaquet 1999, S. 3. 
42 Leblois-Happe 1998, n° 1293 f. 
43 Zum Täter-Opfer-Ausgleich (mediation), der sich in Frankreich priniär im Erwachs-

enenstrafrecht ausgebildet hat und dort auch häufiger praktiziert wird als in 
Jugendverfahren vgl. Desdevises 1985 passim und Bonafä-Schmitt 1992 passim. 
Zur sog. composition penale, einer der Regelung in § 153a StPO teilweise ent-
sprechenden Möglichkeit, ein Verfahren gegen Auflagen einzustellen, vgl. Leblois-
Happe 2000 passim tmd Pradel 1999a passim. 

44 Vgl. z. B. zu dem beabsichtigten Net-widening-Effekt durch die mediation im 
sozialen Nahbereich Bonafä-Schmitt 1998, S. 35 f., durch die composition penale 
Pradel 1999a, S. 382. 

45 Vgl. Müller, 2. Kap., Ziff. 3.1.2. mit Beispielen tmd w. N. 
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zwingend vorschreibt46• Diese Umgehung der eigentlich zwingenden Zu-
ständigkeitsvorschriften wird zwar einhellig als nicht gesetzeskonform47 

angesehen. Alle Verfahrensbeteiligten können daher auch jederzeit die Un-
zuständigkeitsrüge erheben bzw. das tribunal correctionnel sich für unzu-
ständig erklären. Dies kommt allerdings nur selten vor. Die correctionali-
sation judiciaire befriedigt nämlich für alle Verfahrensbeteiligten erhebli-
che praktische Bedürfnisse 48• Auf Seiten der Justiz trägt sie zur Aufrechter-
haltung des Systems der Geschworenengerichte bei. Bereits jetzt wird von 
Wattezeiten von bis zu zwei Jahren für ein ausennitteltes Verfahren vor 
einer cour d'assises berichtet49, was um so bedenklicher ist, als die Ange-
klagten in den Ennittlungsverfahren wegen Verbrechen in aller Regel in 
Untersuchrmgshaft sitzen50. 

Von den Verfahren wegen Vergehen, die die Staatsanwaltschaft nicht 
auf die eine oder andere Weise einstellt51 oder als Verbrechen dem Ennitt-
lungsrichter vorlegt, wird der weitaus größte Teil unmittelbar beim Gericht 
anhängig gemacht, ohne dass zuvor ein förmliches Ennittlungsverfahren 
rmter Einschaltung des Ennittlrmgsrichters (juge d'instruction) stattgefun-
den hätte. Handelt es sich bei der Tat um ein Vergehen bzw. wird ein 
Verbrechen zu einem solchen herunterdefiniert, ist es nämlich ins Ermes-
sen der Staatsanwaltschaft gestellt, ob eine instruction beantragt wird oder 
nicht, Art. 79 CPP. Hiervon wird in der Regel nur dann Gebrauch gemacht, 
wenn noch weitere umfangreichere Ennittlungen durchzuführen sind oder 
wenn Untersuchungshaft beantragt werden soll52. Hält die Staatsanwalt-

46 Bei Bejahung eines Verbrechens muss ein fönnliches Ennitthmgsverfahren durch 
den Ennittlungsrichter vorgeschaltet werden, Art. 79, 1. Halbsatz CPP. Zuständig 
für die Aburteihmg von Verbrechen ist ausschließlich das französische Geschwo-
renengericht, Art. 231 CPP, das neben drei Berufsrichtern mit einer echten Lai-
eajury, bestehend aus neun Geschworenen, besetzt ist und in jedem Departement in 
der Regel nur einmal vietteljährlich tagt, Art. 232, 236 CPP. 

47 Vgl. Stefani/Levasseur/Bouloc 2000b n° 555: « une pratique illegale». 
48 Desportes/Le Gunehec 2000, n° 132 f. 
49 Guinchard/Buisson 2000, n° 787. 
50 Siehe zur Häufigkeit der Untersuchungshaft in Frankreich tmten 3. Kap., Ziff. 1.3. 
51 1995 kamen insgesamt 8.835 Einstellungen ohne weitere Folgen auf 10.000 

Verfahren, von denen sich aber 6.433 gegen unbekannte Täter richteten, Aubusson 
de Cavarlay 2000, S. 15. 

52 1995 wurden 94 von 10.000 Verfahren von der Staatsanwaltschaft in eine 
instruction überführt. Hiervon wurden durch den Ennittlungsrichter 28 als nicht 
beweisbar eingestellt, jeweils 2 bei der cour d'assises und dem Jugendgericht, der 
Rest beim Korrektionalgericht anhängig gemacht, vgl. Aubusson de Cavarlay 2000, 
s. 15. 
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schaft beides nicht für erforderlich, macht sie das Verfahren unmittelbar 
beim zuständigen Korrektionalgericht anhängig53• 

Dies geschieht nicht durch die Erhebtmg einer Anklage im deutschen 
Sinne. Nach der französischen Strafprozessordnung wird das Gericht 
viehnehr seitens der Staatsanwaltschaft, also wenn kein Errnittltmgsver-
fahren vorgeschaltet war, durch verschiedene, im Gesetz beschriebene 
Formen der Vorladtmg des Beschuldigten tmd der Weiterleitlmg der Ak-
ten an das Gericht mit einem Strafverfahren befasst. 

Wesentlich für dieses Prozedere ist, dass in Frankreich die Staatsanwalt-
schaft den Terminkalender der Korrektionalgerichte und tribunaux de poli-
ce führt. 

2.2.1 Das System des audiencement 
Die Verhandlungstage sämtlicher Spruchkörper des tribunal correctionnel 
beim tribunal de grande instance und der dazugehörenden tribunaux de 
police bei den umliegenden tribunaux d'instance werden am Anfang des 
Jahres vom Präsidenten des Landgerichts festgesetzt (1md bei Bedarf im 
Laufe des Jahres geändert) und dem service de l'audiencement bei der 
Staatsanwaltschaft bekannt gegeben54. 

Die Ka=em und Einzelrichter sind dabei nicht für besti=te Buchsta-
ben oder Deliktsgruppen zuständig, sondern ihre Verhandlungstage wer-
den von der Staatsanwaltschaft nach der Reihenfolge der dort eingehen-
den Verfahren und Zweckmäßigkeitserwägtmgen verplant. 

Die Staatsanwälte terminieren die Verfahren, die sie vom Gericht verhan-
delt sehen möchten, auf diese Sitzungstage. Das Gericht selbst hat keine 
Entscheidungsmöglichkeit, ob und wie das Verfahren zu terminieren ist. 
Eine den §§ 153 ff. StPO vergleichbare Möglichkeit, das Verfahren durch 
das Gericht einzustellen, besteht nicht. Auch kann das Gericht sich erst in . 
der Hauptverhandlung für unzuständig erklären. 

53 Dies war 1995 bei 988 von 10.000 staatsanwaltschaftlichen Verfahren der Fall, Au-
busson de Cavarlay 2000, S. 15. 

54 Die Darstellung beruht auf den Beobachtlmgen der Verf. während einer Abordnung 
in die französische Justiz, siehe unten 4. Kap., Ziff. 3.1. 
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Die Staatsanwaltschaft lädt gleichzeitig mit dem Beschuldigten auch die 
Zeugen, die ihr erforderlich erscheinen, sowie den Verletzten55• Hält das 
Gericht die Vernehmung weiterer Zeugen für erforderlich, kann es nach 
der ersten Verhandlung die Sache vertagen und die weiteren Zeugen selbst 
laden. 

59 

Der Staatsanwaltschaft stehen verschiedene Arten der Vorladung des Be-
schuldigten zur Verfügung. Die Entscheidung für eine dieser Arten hat ins-
besondere Auswirkungen auf die Verfahrensdauer und auf die Folgen eines 
unentschuldigten Ausbleibens des Angeklagten56. 

2.2.2 Die citation directe 
Eine Ladungsart ist die sogenannte citation directe. Hierbei beauftragt der 
Staatsanwalt57 den Gerichtsvollzieher schriftlich, einen Beschuldigten zu 
einem konkreten Verhandlungstermin vor ein bestimmtes Strafgericht vor-
zuladen. In der Ladung muss der Tatvorwurf enthalten sein; hierdurch wird 
auch der Verfahrensgegenstand bestimmt. Die citation directe unterbricht 
die Verjährung und macht das Verfahren bei Gericht anhängig. Es müssen 
daher bestimmte Formalien eingehalten werden58. 

Es handelte sich hierbei lange U1ll die häufigste Ladungsart im Verge-
hensbereich59• Sie hat aber zwei Nachteile: Zum einen führt sie zu einer 
erheblichen Verfahrensverzögerung6°, zum anderen häufig auch zu einer 
Art Versäumnisurteil, da der Gerichtsvollzieher auch durch Niederlegung 
zustellen kann und das in Abwesenheit des Beschuldigten ergangene Ur-
teil dann nur ein vorläufiges ist61 . Sie wird daher mehr und mehr durch 
andere Ladungsf01men ersetzt62• 

55 Siehe unten 2. Kap., Ziff. 2.1.1.2. 
56 Vgl. außerdem zu den Zusanimenhängen zwischen Ladungsart und Strafzumessung 

unten 3. Kap., Ziff. 3.2. 
57 Oder aber der Geschädigte, siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.1.1.1. 
58 Vgl. dazu im Einzelnen Art. 550 ff. CPP. 
59 Desp01tes/Le Gunehec, 2000, S. 932. 
60 Zwischen Tatbegehung und Verhandlungstermin liegen leicht 12- 18 Monate. 
61 Siehe unten 2. Kap., Ziff. 2.3.3. 
62 So wurden 1994 noch nahezu 50% aller Verfahren beim Korrektionalgericht im 

Wege der citation directe anhängig gemacht gegenüber knapp 38% im Wege der 
c.o.pj. - siehe 2. Kap., Ziff. 2.2.3. - und 11 % im Schnellverfahren - siehe 2. Kap., 
Ziff. 2.2.4. -, während 1998 nur noch ein Drittel der Korrektionalverfahren durch 
eine citation directe, aber 55% im Wege der c.o.pj., dagegen auch nur noch knapp 
9% im Schnellverfahren eingeleitet wurden, Amiuaire statistique de Ja justice 2000, 
S. 99 (dort in absoluten Zahlen). 
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2.2.3 Die convocation par proces-verbal und convocation 
par officier de police judiciaire 

Immer häufiger63 wird im Bereich der Vergehen inzwischen im Wege der 
persönlichen Vorladung sei es durch den Staatsanwalt, sei es durch den zu-
ständigen Polizeibeamten zu einem Termin im unmittelbaren Anschluss an 
die Beschuldigtenvemehmung vorgegangen ( convocation par proces-
verbal oder convocation par officier de police judiciaire, c. o.pj. ). Der Po-
lizeibeamte oder der Staatsanwalt fertigt in diesem Fall ein Protokoll 
(proces-verbal) über die Ladung (convocation) und übergibt das Doppel 
davon dem Beschuldigten. In der convocation müssen die Tatsachen und 
die Straftatbestände dargestellt sein, wegen derer das Gericht mit dem Ver-
fahren befasst werden soll. Die Übergabe der Protokollabschrift an den Be-
schuldigten „vaut citation a personne" (Art. 390-1, 394 CPP), hat also die 
gleiche rechtliche Wirkung wie die oben dargestellte citation directe. Wird 
sie durch den Staatsanwalt ausgehändigt, darf die Ladungsfrist zwei Mona-
te nicht überschreiten. In jedem Fall muss eine Mindestladungsfrist von 10 
Tagen eingehalten sein, Art. 390-1 i. V. m. 552,394 CPP. 

In der Praxis sind die Ladtmgsfristen bei der c.o.pj. wesentlich kürzer als 
bei der citation directe. Kommt der Beschuldigte nicht zum Termin, wird 
dennoch verhandelt. Die Urteile sind dann nur mit der normalen Bern-
fimg angreifbar, da der Angeklagte als ordnungsgemäß geladen angese-
hen wird. Dies führt gegenüber echten Abwesenheitsurteilen zu einer 
Verfahrensbeschleunigung. 

Diese Ladungsart setzt die Arbeitsweise des sogenannten traitement en temps reel vor-
aus64• 

2.2.4 Die comparution immediate 
Schließlich sieht die französische Strafprozeßordnung das beschleunigte 
Verfahren mit vorausgehender Inhaftierung des Beschuldigten als compa-
rution immediate vor. 

Im beschleunigten Verfahren französischen Rechts ist der 
Beschuldigte gnmdsätzlich am Tag seiner Festnahme dem erken-
nenden Gericht zur Hauptverhandlung vorzuführen (Art. 395 Abs. 3 
CPP). Ist dies nicht möglich, hat die Staatsanwaltschaft gern. Art. 396 

63 Siehe vorstehende Fußnote. 
64 Siehe hierzu tmten 2. Kap., Ziff. 2.2.5. 
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Abs.1 CPP zu veranlassen, dass der Vorsitzende der zuständigen 
Strafkannner oder ein von ilnn beauftragter Richter über die Fortdauer 
der Haft entscheidet. Die Hauptverhandlung muss daim spätestens am 
zweiten darauffolgenden Werktag stattfinden, Art. 396 Abs. 3 CPP. 
Gegen die Entscheidtmg über die Haftfortdauer ist in dieser Zeit kein 
Rechtsmittel gegeben, Art. 396 Abs. 2 CPP. In der Praxis wird auch 
von der Anordmmg der Fortdauer der garde a vue durch den 
Staatsanwalt65 Gebrauch gemacht, wenn der Beschuldigte nicht noch 
am selben Tag dem Gericht zur Aburteilung vorgeführt werden katm. 

Der Beschuldigte kann der Verhandhmg an diesem ersten Termin 
widersprechen, worüber er belehrt werden muss. Gern. Art. 397-3 
Abs. 3 CPP katm das Gericht aber anordnen, dass der Angeklagte bis 
zum neuen Termin in Untersuchungshaft zu nehmen ist, was in aller 
Regel auch geschieht. Der neue Termin darf friihestens zwei Wochen 
und muss spätestens sechs Wochen, im Fall der Aufrechterhalttmg der 
Haft spätestens einen Monat nach der ersten Verhandlung stattfinden, 
Art. 397-1, 397-3 CPP. 
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Im beschleunigten Verfahren muss dem Beschuldigten von Amts wegen 
ein Pflichtverteidiger (avocat d'office) bestellt werden, Art. 393 Abs. 2 
CPP. Von den Rechtsanwaltskammern wird hierfür ein Bereitschaftsdienst 
organisiert. 

Das Schnellverfahren ist nach der Konzeption des französischen Rechts 
ein Verfahren für die mittlere bis schwere Vergehenskriminalität. Es ist un-
zulässig bei Vergehen, in denen das Gesetz eine Höchststrafe von unter 
zwei Jahren androht, es sei denn, es handelte sich um ein V erfahren „en 
jlagrance", wenn also der Tatverdächtige im engen zeitlichen Zusammen-
hang mit der Tat festgenommen wurde ( dann auch bei Vergehen mit 
Höchststrafe von einem Jahr und mehr anwendbar). Ausgeschlossen sind 
allerdings auch die schwersten Vergehen mit Höchststrafen von über sieben 
Jahren, Art. 395 CPP. 

Sind diese formalen Voraussetzungen aber erfüllt, entscheidet die Staats-
anwaltschaft in freiem Ermessen darüber, ob sie im Wege der comparution 
immediate vorgehen wi1166• 

65 Gemäß Art. 63 Abs. 2 CPP kaim der zunächst 24-stiindige Polizeigewahrsatn eines 
Tatverdächtigen durch schriftliche Anordnung des Staatsanwalts um weitere 24 
Stunden verlängert werden. 

66 Vgl. für einen Fall des Betrugs in Bezug auf Arbeitslosenhilfe Cass. Crim. 
26.4.1994, Bull. n° 149. 
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Rechtspolitisch war und ist das Schnellverfahren nicht nur Gegenstand 
von Diskussionen, sondern auch von vielfachen Reformen, die aufzeigen, 
wie problematisch es ist, das Bedürfnis nach einer schnellen und „exempla-
rischen" staatlichen Reaktion67 auf Straftaten mit dem auch durch Art. 6 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention garantierten Recht auf eine an-
gemessene Verteidigung in Einklang zu bringen68. 

2.2.5 Der traitement en temps reel 
Die Praxis des französischen Strafverfahrens wird seit einigen Jahren von 
der Arbeitsweise des traitement en temps reef'9 geprägt, die inzwischen 
flächendeckend eingeführt wurde. Die Verfahrensbehandlung in Echtzeit 
bedeutet, dass die Polizei auch im Bereich der kleinen und mittleren Kri-
minalität (nicht aber bei Übertretungen) systematisch unmittelbar nach Tat-
aufklärung telefonisch die Staatsanwaltschaft informiert70• 

Befindet sich der Beschuldigte - wie in der Regel - in diesem Moment 
im Polizeigewahrsam, entscheidet der Staatsanwalt, ob die Maßnahme vor-
erst aufrecht zu erhalten ist. 

Hält der Staatsanwalt eine comparution immediate für angebracht, wird 
der Beschuldigte ihm sogleich zwecks Durchführung der Beschuldigten-
vernehmung vorgeführt. Anschließend wird der Beschuldigte mitsamt der 
überwiegend aus Faxen der Polizei bestehenden Akte von den Polizeibeam-
ten oder Gerichtswachtmeistern dem Gericht übergeben. Entscheidet der 
Staatsanwalt sich dagegen für die Vorladung zu einem späteren Termin oh-
ne Inhaftienmg, teilt er dem Polizeibeamten am Telefon den nächsten frei-
en Termin einer Strafkammer mit, der sodann die c.o.pj. 11 durchführen 
kann. Anschließend wird der Betroffene entlassen. Hält der Staatsanwalt 
eine citation directe für ausreichend, entlässt die Polizei den Betroffenen 
aus der garde a vue und schickt die Akten nach deren Fertigstellung an die 
Staatsanwaltschaft, die ihrerseits die Ladung des Beschuldigten zu einem 
späteren Termin veranlasst. 

67 Siehe Perier-Daville 1987, S. 5. 
68 Vgl. Lesclous 1995, n° 3 m. w. N.; Bitti 1994 passim. 
69 Auch traitement instantane genannt, vgl. Dray 1999, S. 19. 
70 Vgl. die minutiöse Beschreibung des service du traitement instantane beim tribunal 

de grande instance von Bobigny bei Dray 1999, S. 19 ff. 
71 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.2.3. 
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2.3 Das Verfahren vor dem Korrektional- und Polizeigericht 

Im folgenden sollen die Grundzüge des Verfahrens vor dem Korrektional-
gericht dargestellt werden, soweit auf sie im Rahmen des empirischen Teils 
der Arbeit Bezug genommen wird. 

2.3.1 Die Besetzung 
Das Korrektionalgericht ist grundsätzlich ein Kollegialgericht mit drei Be-
rufsrichtern. Gemäß Art. 398 Abs. 3, 398-1 CPP ist aber im Interesse einer 
Rationalisierung in immer mehr Verfahren der Massenkriminalität die Ein-
zelrichterzuständigkeit eingeführt worden, wenn der Beschuldigte sich auf 
freiem Fuß befindet72. Inzwischen betrifft dies so viele Deliktsgruppen, 
dass die Einzelrichterbesetzung in der Gerichtspraxis längst nicht mehr als 
Ausnahme angesehen werden kann73• Nach zahlreicher Kritik aus der Lite-
ratur74 wurden durch ein Gesetz vom 23.6.1999 die Fälle, in denen auf-
grund einer gesetzlich vorgesehenen Rückfallverschärfung die obere Straf-
grenze über 5 Jahren liegt, der Zuständigkeit des Einzelrichters allerdings 
wieder entzogen. 

2.3.2 Der Umfang der Zeugenvernehmung 
Das Verfahren vor dem erkennenden Gericht ist öffentlich, mündlich und 
kontradiktorisch 75. Hieraus wird allerdings nicht der Grundsatz der Umnit-
telbarkeit der Beweisaufuahme abgeleitet. Zeugen werden vielmehr in der 
Praxis jedenfalls in Verfahren vor dem Korrektional- und Polizeigericht in 
der Regel nicht selbst vernommen, sondern ihre polizeilichen Vernehmun-
gen dem Angeklagten durch das Gericht vorgehalten. 

Allerdings garantiert Art. 6 Abs. 3 lit. e der Europäischen Menschen-
rechtskonvention das Recht, selbst Fragen an den Belastungszeugen stellen 
zu können. Frankreich musste vom Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte wegen Verletzung dieser Garantie mehrfach verurteilt wer-

72 Die Schnellverfahren, bei denen der Angeklagte per definitionem aus der Haft 
vorgeführt wird, müssen daher, unabhängig welches Vergehen hiermit verfolgt 
wird, immer in Kammerbesetzung verhandelt werden, Art. 398-1 Abs. 2 CPP. 

73 Stefani/Levasseur/Bouloc, 200Gb, Rn. 22, S.21 spricht von „vetmutlich mehr als der 
Hälfte". 

74 Vgl. z.B. Stefani/Levasseur/Bouloc, 200Gb, Rn.22, S. 19. 
75 Stefani/Levasseur/Bouloc 2000b vorn° 843. 
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den 76. Erst nach und nach hat sich die Rechtsprechung der Cour de Cassati-
on77 derjenigen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ange-
nähert78• 

Inzwischen müssen nach der Rspr. der Cour de Cassation spätestens in 
der Berufungsinstanz grundsätzlich zumindest die Belastungszeugen per-
sönlich angehört werden. Dies gilt allerdings nur unter bestimmten Voraus-
setzungen: Zum einen muss der Angeklagte einen entsprechenden begrün-
deten Antrag stellen. Zum anderen wird die Vernehmung nur für erforder-
lich gehalten, wenn er vorher (beispielsweise im Ermittlungsverfahren) 
noch nicht die Gelegenheit hatte, dem Belastungszeugen selbst Fragen zu 
stellen. Der Antrag kann außerdem abgelehnt werden, wenn die Befragung 
dem Gericht überflüssig erscheint79 oder Repressalien des Angeklagten ge-
gen den Zeugen zu befürchten sind80. 

2.3.3 Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten 
Aus dem Prinzip der kontradiktorischen Verhandlung folgt grundsätzlich, 
dass der Angeklagte in der Verhandlung anwesend sein muss. Hier enthält 
der Code de procedure penale aber weitgehende Ausnahmen. 

Von untergeordneter praktischer Bedeutung ist die in Art. 411 CPP gere-
gelte Befugnis des Angeklagten, die Befreiung von der Anwesenheit in der 
Verhandlung zu beantragen, wenn der Straftatbestand nur eine Geldstrafe 
und Gefängnisstrafe von nicht mehr als zwei Jahren vorsieht. 

76 Delta./. Frankreich, Entscheid1.lllg vom 19.12.1990, Rev.sc.crim. 1991, S. 392 m. 
A. Braunschweig; Saidi ./. Frankreich, EntscheidWlg vom 20.9.1993, JCP G 1994, 
II, 22215. 

77 Vgl. zusammenfassend Marsat 1999 passim. 
78 Allerdings immer noch mit einigen Einschränkungen. So verlangt das Kassations-

gericht, dass ein Zeuge bereits in der ersten Instanz benannt worden sein muss, 
andernfalls kann sich der Angeklagte nicht auf eine VerletZ1.lllg von Art. 6 Abs.3 lit. 
d EMRK bemfen, während der Europäische Gerichtshof in Straßburg dies aus-
driicklich für 1.lllerheblich erklärt hat, vgl. Marsat 1999, S. 7. 

79 Z. B. Cass. Crim. 22.5.1996, zitiert bei Marsat 1999, S. 7: Wegen des langen 
Zeitablaufs seit der Tat wird die Zeugenvemehm1.lllg als ztrr Feststellung der 
Walrrheit nicht erforderlich angesehen. 

8° Cass. crim. 18.2.1990, Bull. n° 70: ,.risques de pressions ... " und vom 26.10.1994, 
Bull. n° 343: "menaces de represailles sur la victime ". 
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Auch ohne eine solche Befreiung wird der Beschuldigte in Abwesenheit 
verurteilt81, wenn er formal ordnungsgemäß geladen wurde82. Dabei sieht 
das Gesetz zwei verschiedene Alten von Abwesenheitsurteilen vor: 

Hatte der Beschuldigte nachgewiesenermaßen Kenntnis von dem Termin 
(also z. B. bei Ladung im Wege der convocation par proces verbal des 
Staatsanwalts oder der c.o.pj. 83) und hat er sich dennoch nicht ausreichend 
entschuldigt, wird er durch ein normales Urteil (genannt jugement contra-
dictoire bzw. jugement repute contradictoire) verurteilt, gegen das er nur 
noch Berufung einlegen kann, Art. 410 Abs. 2 CPP. Die Berufungsfrist 
fängt allerdings in der Regel erst an zu laufen, wenn das Urteil dem Be-
schuldigten persönlich zugestellt wird84. 

Ist die Ladung zwar formal ordnungsgemäß zugestellt, aber möglicher-
weise dem Beschuldigten nicht tatsächlich bekannt (beispielsweise bei Zu-
stellung durch Niederlegung), oder hat er sich ausreichend entschuldigt85, 

ergeht - nach Durchführung der Hauptverhandlung, mit Erörterung, Plä-
doyers der anderen Beteiligten usw. - eine Art Versäumnisurteil (jugement 
par defaut), gegen das der Beschuldigte86 bei der Staatsanwaltschaft form-
los Einspruch (opposition) einlegen kann. Die Sache wird dann vor dem-
selben Gericht erstinstanzlich nochmals verhandelt, Art. 487, 544 f. CPP87• 

81 Allerdings wird inzwischen sein für ihn auftretender Verteidiger gehött. Nachdem 
Frankreich für seine entgegenstehende Rechtsprechung vom Europäischen 
Gedchtshof für Menschenrechte 1993 wegen Verletzung von Art. 6 der EMRK 
verurteilt wurde (Fall Poitrimol, Droit penal 1994, n° 96), hat die Assemblee 
pleniere der Cour de Cassation sich nach einigem Zögern - vgl. hierzu Moyer 1996, 
S. 59, Maron 1994, comm. 97 - zu einer Änderung ihrer Rechtsprechung durchge-
rnngen, vgl. die Entscheidung vom 2.3.2001, Bull. n° 56. 

82 Die polizeiliche Vorfübnmg stellt eine erst 1995 eingefügte Ausnaltme für 
Vergehen dar, in denen eine Gefängnisstrafe von zwei Jalrren oder mehr droht, Art. 
410, 410-1 CPP. 

83 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.2.3. 
84 Stefani/Levasseur/Bouloc 2000b n° 846. 
85 Stefani/Levasseur/Bouloc 2000b n° 911; Cass. Crim 17.1.1978, Bull. 11° 19. 

Allerdings kann bei einer Entschuldigung aus gesundheitlichen Griinden auch die 
Verhandlung vertagt werden und/oder der Beschuldigte dnrch einen ersuchten 
Richter an seinem derzeitigen Aufenthaltsort angehört wird. Art. 416 CPP. 

86 Der sich hierbei nicht von einem Rechtsanwalt vertreten lassen kann, Cass. Crim. 
20.9.1994, Bull. n° 299. 

87 Falls der persönlich geladene Angeklagte wieder nicht erscheint, sog. ,,iteratif 
defaut", ergeht gewissermaßen ein Zweites VersätU1lnisurteil, mit dem der 
Einsprnch veiworfen wird (,.,deboute d 'opposition"), Stefani/Levasseur/Bouloc 
2000b 11° 919. Hiervon kann nach freiem Ermessen des Gerichts nur dann 
abgesehen werden, wenn durch das erste Versännrnisurteil eine Gefängnisstrafe 
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Die Einspruchsfrist von 10 Tagen beginnt erst zu laufen, wenn sicher ist, 
dass der Verurteilte von dem Urteil persönlich Kenntnis erhalten hat (Art. 
492 CPP). 

2.3.4 Ablauf der Hauptverhandlung 
Der Vorsitzende des Korrektionalgerichts führt nach dem Aufruf der Sache 
und der Feststellung der Anwesenheit in den Sachstand ein. Anschließend 
kann sich der Angeklagte zu den Vorwürfen äußern. Wenn er bestreitet, 
werden ihm die polizeilichen Ermittlungsergebnisse aus der Akte vorgehal-
ten. Im Anschluß an die Erklärungen des Angeklagten, eventuelle88 Zeu-
genvernehmungen und die Verlesung und Erörterung des Registerauszugs 
(und anderer Urkunden, soweit solche vorhanden sind) erhält zunächst der 
Nebenkläger bzw. dessen Prozessbevollmächtigter, dann der Staatsanwalt 
und schließlich der Verteidiger das Wort zum Plädoyer. 

Konkrete Strafanträge werden dabei häufig nicht gestellt. Es ist viel-
mehr sowohl zulässig als auch üblich, dass sich der Staatsanwalt in sei-
nem Schlussplädoyer auf den Antrag beschränkt, ,,das Gesetz anzuwen-
den" (,,l'application de la Im") 89, während Verteidiger häufig lediglich 
eine ,,milde Strafe" beantragen90• Der Vertreter der partie civile stellt 
traditionell keinen Antrag zur Strafhöhe, sondern nur zum Schadenser-
satzansprnch91. 

Nach den Plädoyers wird sofort die nächste Sache aufgerufen; beraten wer-
den in der Regel mehrere Verfahren auf einmal. Die Angeklagten müssen 
die Urteilsverkündung abwarten. Die Akten werden nach Durchführung 
mehrerer Verhandlungen mit ins Beratungszimmer genommen, wo ein Ver-
fahren nach dem anderen beraten wird. Besteht Uneinigkeit, entscheidet die 
Stimmenmehrheit, wobei der jüngste Beisitzer zuerst stimmt, der Vorsit-
zende zuletzt92. 

ohne Bewährung verhängt worden war, Art. 494 CPP: Dann kann die Verhandlung 
auch vertagt und die polizeiliche Vorführung des Angeklagten veranlasst werden. 

88 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.3.2. 
89 Stefani/Levasseur/Bouloc, 2000, Rn. 957 a. E., S. 773. 
90 Danet/Lavielle 2000, S. 5. 
91 Danet/Lavielle 2000, S. 4. 
92 Stefani/Levasseur/Bouloc 2000b n° 874. 
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Die Strafaussprüche werden anschließend einer nach dem anderen verle-
sen; eine mündliche Begründung der Entscheidung erfolgt in der Regel 
nicht93 . 

2.3.5 Zusammenfassung 
Das Verfahren vor dem Korrektional- und Polizeigericht weist somit einige 
aus deutscher Sicht überraschende Züge der Verfahrensvereinfachung auf, 
so insbesondere die Handhab1mg der Zeugenvernehmung, die Verhandlung 
in Abwesenheit des Angeklagten und die Urteilsberatung für mehrere Fälle 
auf einmal. Es erscheint durchaus möglich, dass diese Elemente Auswir-
kungen auf die StrafzumesslIDg b_aben können. So könnte das Geständnis 
eines Angeklagten an Bedeutung verlieren, wenn es keine prozessökonomi-
sche Notwendigkeit ist, um umfangreiche Beweisaufnahmen zu vermeiden. 
Auch könnte es eine Rolle für die Strafzumessung spielen, ob der Ange-
klagte in der VerhandllIDg anwesend ist oder nicht. Diesen Fragen wird im 
zweiten empirischen Teil der Arbeit nachgegangen. 

93 Vgl. Mesnil du Buisson 1998, S. 23. 
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Französische Forschungslage 
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Strafzumessungsforschung hat in Frankreich noch keine lange Tradition. 
Die kriminologische Forschungstätigkeit konzentriert sich, abgesehen von 
kriminalätiologischen Ansätzen 1, traditionell mehr auf die Funktionsme-
chanismen der Polizei2 und der Staatsanwaltschaft3 sowie auf die Vollstre-
ckung der Strafen, insbesondere der Freiheitsstrafen 4. 

Erst in jüngster Zeit macht sich ein vermehrtes Interesse an dem Zustan-
dekommen der richterlichen Entscheidlmg bemerkbar5, das sich dabei nicht 
allein auf die Strafzumessung beschränkt. 

1. Die Untersuchung der richterlichen Entscheidung 
außerhalb der Strafzumessung 

Das richterliche Entscheidungsverhalten als solches ist in Frankreich hin 
und wieder Gegenstand von empirischen oder auch theoretischen Untersu-
chungen gewesen. Der Bereich der richterlichen Strafzumessung wurde 
hierbei allerdings nicht thematisiert. Die bestehenden Studien sollen nur 

Aubusson de Cavarlay 1987, S. 37 f. m. w. N. 
2 Aubusson de Cavarlay 1987, S. 50 f. m. w. N. 
3 Insbesondere durch Davidovitch, z. B. Davidovitch/Boudon: ,,Les mecanismes 

sociaux des abandons de poursuite" L' Amlee sociologique 1964, S. 111 - 244. Vgl. 
zu der Bedeutung von Davidovitch für die methodische Diskussion über die 
quantitative Auswertung offizieller Statistiken Aubusson de Cavarlay 1987, S. 33. 

4 Vgl. insbesondere die Arbeiten von Pierre Tournier und Annie Kensey, z. B. 
Tomuier/Kensey: ,,Placements a l 'exterieur, semi-liberte, liberation conditionnelle: 
Des amenagements d'exceptions", Paris 2000, u. v. a. 

5 Vgl. zur Entwicklung der Forschungslage in Frankreich Aubusson de Cavarlay 
2002, s. 347. 
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kurz erwähnt werden, um das Umfeld der Forschoog zur Strafzumessoogs-
entscheidoog darzustellen. 

1.1 Franr;ois Gorphe: Zivilprozess 

Die erste französische Arbeit zum richterlichen Entscheidoogsverhalten 
von Fran9ois Gorphe aus dem Jahre 19526 befasst sich nicht mit der Frage 
der Strafzumessung, sondern stellt den Versuch dar, juristische Methodik 
ood Entscheidungspsychologie am Beispiel der zivilrichterlichen Entschei-
dungsfindoog miteinander in Beziehoog zu setzen. 

Gorphe beschäftigt sich ooter anderem mit der Bedeutlfilg der Urteilsbe-
gründung ood führt dazu aus, dass durch sie andere, nur teilweise bewusste 
Entscheidoogskriterien überdeckt werden könnten7. Er betont die psycho-
logisch-irrationale Seite der Entscheidoogsfmdung selbst in dogmatisch 
weitgehend gebundenen Entscheidungen wie den zivilrichterlichen8• 

Strafzumessung als Gegenstand richterlichen Entscheides wird nur kurz 
erwähnt als Beispiel eines Entscheidungsbereichs, in dem das richterli-
che Wollen, der Willensakt (,,Te vouloir'"'), als eine der von den Ent-
scheidungsgründen unerwähnte Determinante eine größere Rolle spiele 
als das juristisch-methodische Wissen9• In diesem Willensakt kämen die 
tmterschiedlichen Charaktere der Richter zum Tragen; hiermit erkläre 
sich die größere Strenge oder Milde der verschiedenen Urteile10. Das 
größere Gewicht voluntativ-psychologischer Elemente hinge auch da-
mit zusammen, dass im Strafrecht im Gegensatz zum Zivilurteil die 
Vollstrecktmg des Urteils Aufgabe der Justiz sei tmd somit bei der Ur-
teilsfmdtmg bereits mitbedacht werde. Dies erhöhe die Verantworttmgs-
last, weshalb Strafrichter lieber in Kollegialbesetzung urteilten. Einzel-
richter in Strafsachen neigten dagegen zu größerer Milde, wie die ersten 
Erfahrungen hiermit in Frankreich zeigten 11 . 

Im Übrigen sind die Ausführungen und Schlussfolgenmgen von 
Gorphe für die Diskussion nm die richterliche Strafzumessung nicht 
von weiterführender Bedeutung. 

6 Fran1rois Gorphe: ,,Les decisions de justice - Etude psychologique et judiciaire". 
Gorphe 1952,·s. 32, 34. 
Gorphe 1952, S. 60. 

9 Gorphe 1952, S. 33. 
10 Gorphe 1952, S. 35. 
11 Gorphe 1952, S. 34. 
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1.2 Patrick Hunout: Arbeitsprozess 

Auch eine jüngere Arbeit zum richterlichen Entscheidungsvorgang aus so-
zialpsychologischer Sicht, die von Patrick Hunout 1990 veröffentlicht wur-
de 12, befasst sich nicht mit Strafzumessung, sondern widmet sich dem ar-
beitsgerichtlichen Verfahren. 

Sie referiert dabei ausführlich die US-a111e1ikanische Forschungslage 
hinsichtlich der richterlichen Entscheidungsfindung insbesondere im 
Strafverfahren 13, wendet sich aber bewusst dem bis dahin emphisch 
nicht beachteten Verfahren vor den Arbeitsgerichten zu14. 

Hunout verwendet als Forschungsmetllode eine halbstandardisierte Be-
fragung von 26 Bernfsrichtem an der Cour d'appe115 sowie für die hn 
französischen Arbeitsrechtsverfahren überwiegend tätigen Laienrichter 
eine Mischung aus Interview, Fragebogen und Experiment in Form von 
Entscheidungsshnulationen 16. 

Die Darstellung der Ergebnisse kann hier, da nicht einschlägig, unterblei-
ben. 

1.3 Remi Lenoir: Untersuchungshaft 

Strafrechtlich ausgerichtet ist eine qualitative Forschungsarbeit von Remi 
Lenoir aus dem Jahre 1994, die sich mit dem Entscheidungsverhalten der 
Richter und Staatsanwälte im Hinblick auf die Untersuchungshaft befasst17. 

Untersuchungshaft wird in Frankreich wesentlich häufiger und für länge-
re Dauer angeordnet als in Deutschland18 und ist deshalb ein kriminalpoli-

12 Htmout: Droit du travail et psychologie sociale, Paris 1990. 
13 Hunout 1990, S. 51- 76. 
14 Htmout 1990, S. 78 ff. 
15 Htmout 1990, S. 210 f. 
16 Hm10ut 1990, S. 144 ff. 
17 Lenoir: Processus penal et detention provisoire, Paris 1994. 
18 1998 in 9 % aller Verfahren wegen Vergehen und 88 % aller Verfahren wegen als 

solcher verfolgter Verbrechen. Die durchschnittliche Dauer der Untersuclnmgshaft 
beträgt in Frankreich hn Vergehensbereich vier Monate (hie1in sind auch die 
durchschnittlich zweiwöchigen Dauern der Untersuch1mgshaft hn Rahmen der 
comparution immediate berücksichtigt), hn Verbrechensbereich sogar zwei Jahre, 
Delabrnyere 2000, S. 21, 23. In Deutschland wurde 1991 in 3,5% aller Verfahren 
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tisch sehr umstrittener Bereich. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass 
sich eine empirische Arbeit über richterliche Entscheidungsprozesse dieses 
Themas angenommen hat. 

Dabei bernht die Arbeit Lenoirs auf der Rechtslage vor Inkrafttreten der 
großen Strafprozessreform am 1.1.2001. Bis dahin war der französische 
Ermittlungsrichter in den von ihm ermittelten Verfahren gleichzeitig 
Haftrichter. Voraussetzung war ein Haftantrag der Staatsanwaltschaft. 
Das Gesetz vom 15.6.2000 hat dagegen einen so genanntenjuge des li-
bertes et de la detention eingeführt, der für die Anordnung und die Ent-
scheidung über die Fortdauer der Untersuchungshaft zuständig ist19. 

Der Antrag auf Anordnung der Untersuchungshaft muss bei diesem 
vom Ermittlungsrichter gestellt werden, der seinerseits von der Staats-
anwaltschaft mit einem entsprechenden Antrag befasst wird. Hierdurch 
sollte die Anordnlmg von Untersuchlmgshaft zurückdrängt werden20• 

Als Forschungsmethoden verwendet Lenoir die Beobachtung der richterli-
chen und staatsanwaltschaftlichen Arbeit sowie freie, nicht standardisierte 
Interviews mit Ermitthmgsrichtern tmd Staatsanwälten, aber auch Polizei-
beamten, grejjiers, Vollzugsleitern und anderen in der Strafrechtspflege 
Beschäftigten21 , um die Vielzahl der verschiedenen Faktoren zu erfassen, 
die der sozialen Produktion und Repräsentation von Schuld und Unschuld 
zugrunde liegen22• 

Der Autor sieht die These bestätigt, dass die Entscheidung über die Be-
antragung und Anordnung der Untersuchungshaft nicht primär von den 
Kriterien abhängt, die in der Prozessordnung hierfür festgelegt sind oder 
die die Richter selbst als entscheidend benennen, als da sind die Schwere 
der Tat, die Störung der öffentlichen Ordnung oder die Notwendigkeit im 
Rahmen der Ermittlungen. Tatsächlich seien vielmehr die Arbeitsbedin-
gtmgen, die Interaktion mit dem Beschuldigten, das soziale Umfeld, die Art 

Untersuchlmgshaft angeordnet, die im Gesamtdurchschnitt zwei bis drei Monate 
dauerte, Dünkel 1994, S. 84, 88. 

19 Mit Ausnahme der Aufrechterhaltung der Haft nach Abschluss der Ermitthmgen, 
vgl. Art. 179 Abs. 2 tmd 3 CPP. 

20 Zweifelnd, ob dieses Ziel mit der Refonn erreicht werden kann, Pradel 2000 S. Vl: 
Es sei zu befürchten, dass die Haftrichter, die den Stand der Ermitthmgen nicht 
kennen können, sich dem avis o.fficieux der Ermitthmgsrichter anschließen. 

21 Der zweibändigen Darstellung ist nicht zu entnehmen, wie viele Interviewpartner in 
jeder Bernfsgrnppe der Autor befragt hat. 

22 Lenoir 1995, S. 359 f. 
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und Größe des Gerichts, das Vorhandensein von Alternativen zur Inhaftie-
rung sowie örtliche Gerichtsgepflogenheiten (jurisprudence locale) von 
entscheidender Bedeutung23 • 

2. Überwiegend qualitative Arbeiten zur richterlichen 
Strafzumessungsentscheidung 

Seit Beginn der 60er Jahre bis in die jüngste Zeit sind einige ganz oder 
überwiegend qualitative Untersuchungen veröffentlicht worden, die sich 
mit der Situation des Strafrichters im Allgemeinen oder der StrafZU1Ues-
sungsentscheidung im Besonderen befassten. 

2.1 Erste Richterbefragung zur Strafzumessung 

Zur Vorbereitung des VIII. Kongresses der Association internationale de 
droit penal in Lissabon im Jahr 1961 befragten die Forscher des Centre 
d'etude de defense sociale im Jahr 195924 insgesamt 160 StrafkaIUIUervor-
sitzende und -beisitzer sowie Schwurgerichtspräsidenten mittels eines qua-
litativen schriftlichen Fragebogens über ihre Techniken und Vorstellungen 
zur Strafzumessung25. Die Ergebnisse dieser Befragung sind allerdings 
aufgnmd erheblicher methodischer Mängel des Fragebogens nicht sehr 
aussagekräftig. 

Es wurden Auffassungen und Meinungen abgefragt, die teilweise in 
Form einer Staffelung miteinander, teilweise mit der Frage nach Fakten 
verbunden und teilweise suggestiv gestellt waren; viele Fragen wurden 
von den Befragten sehr tmterschiedlich verstanden, so dass die Antwor-
ten kaum miteinander vergleichbar waren26, die meisten Fragen ver-
langten offene Antworten, deren Auswertung ohne die Angabe von Kri-
tetien tmd kurz zusammenfassend erfolgte; soweit die Fragen mit ja 
oder nein beantwortet werden konnten, wurde das Ausbleiben von Be-
griindtmgen als Grund für eine getingere Auswertbarkeit dieser Ant-
worten angesehen27, quantitative Angaben über die Häufigkeit be-
stimmter Angaben enthält die Auswertung kaum. 

23 Vgl. die Zusammenfasstmg Lenoir 1995 passim. 
24 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 51. 
25 Vgl. die Wiedergabe des Fragebogens in RIDP 1960, S. 86 f. und die Auswer-

tungsergebnisse in RIDP 1960, S. 88- 121. 
26 Siehe die Vorbemerkung von MaletNassogne 1960, S. 88. 
27 Z.B. Bellon 1960, S. 114. 
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Immerhin ergab sich aus dieser Befragung, dass damals 80% der Befrag-
ten Abschrecklmg und exemplarite28 der Strafe als wichtigen Strafzweck 
ansahen, 70% aber auch die reeducation29• Nahezu alle Befragten gaben an, 
dass die Schwere der Tat das Hauptelement für die Strafzumessung sei3°. 
Dennoch befürwortete ebenfalls die ganz überwiegende Mehrheit die da-
mals neu eingeführte Persönlichkeitsuntersuchung für Erwachsene31, sahen 
aber bereits voraus, dass mangels ausreichender Ressourcen diese bei wei-
tem nicht in allen Verfahren eingesetzt werden könne, in denen sie bessere 
Erkenntnisse verspreche32• 

Die Frage, ob sich die Urteilsbegründung auch auf die Strafzumessung 
beziehen sollte, wurde sowohl bejahend als auch verneinend beantwortet, 
wobei in der Auswertung keine Angaben über die Größe der beiden Grup-
pen gemacht wird33. Von den Gegnern sei als Argument vorgebracht wur-
den, etwas so Intuitives wie die Strafzumessung sei nicht zu begründen; 
außerdem würde eine Begründungspflicht die Gefahr einer Häufimg von 
Rechtsmitteln nach sich ziehen. Uneinigkeit bestand auch darin, an wen 
eine eventuelle Begründung gerichtet sei: An die mit der Vollstreckung be-
fassten Instanzen oder an den Verurteilten selbst, was für die Art der Ab-
fassung der Begründung von Bedeutung sei34. 

2.2 Robert/Faugeron/Kellens 

Mit der professionellen Selbstwahrnehmung der Richter und ihrer Einstel-
lung zu ihrer Funktion und den ihnen hierfür zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten beschäftigt sich eine lesenwerte Untersuchung, die Ro-
bert/F augeron/Kellens Anfang der 70er Jahre durchführten und 1975 ver-
öffentlichten 35• 

28 Was in der Befragimg unter exemplarite verstanden wurde, wurde nicht definiert. 
Siehe zu dem Begriff oben 1. Kap., Ziff. 2.2. 

29 MaletN assogne 1960, S. 90. 
3° Chazal 1968, ohne Seitenangaben. 
31 Siehe hierzu Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 9.3. 
32 MaletNassogne 1960, S. 91. Siehe für die Bestätig1mg dieser Vermutung Miiller 

2003, 2. Kap., Ziff. 9.3. 
33 MaletNassogne 1960, S. 94. 
34 MaletNassogne 1960, S. 95. 
35 ,,Les attitudes des juges apropos des prises de decision"; in: Annales de Ja faculte 

de droit de Liege, 1975, S. 23 - 152. 
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Sie betonen dabei den Charakter einer Vornntersuchung, die nur vorläu-
fige, methodisch noch nicht abgesicherte Schlussfolgerungen zuließe36, 

und arbeiten daher auch ohne die vorherige Erstellung einer Forschm1gs-
hypothese37• Die Autoren führten nicht-direktive Grnppengespräche mit 
Richtem dtrrch, die in K01Tektionalverfahren tätig sind. Sie stellten drei 
Gruppen zusammen, eine aus Paris, eine aus großen Regionalstädten m1d 
eine aus Kleinstädten. Bei der Zusammensetzung der Grnppen wurde auf 
eine realitätsnahe Repräsentation der verschiedenen Hierarchieebenen 
geachtet38• Die Autoren betonen aber, dass die Ergebnisse keinesfalls als 
repräsentativ für die ganze Richterschaft angesehen werden können39. 

Die Grnppengespräche wurden mit innner der gleichen einleitenden Fra-
ge 4° jeweils von einem der Forscher geleitet, aufgeschrieben und später 
gemeinsam gelesen und qualitativ analysiert. Diese Methode sei nur ver-
tretbar gewesen, weil die drei Forscher jeweils verschiedenen Disziplinen 
angehöiten41 • 

Die Gespräche werden unter zwei Aspekten analysiert, die professionelle 
Selbstwahrnehmung der Richter und ihre Einstellung zu ihrer Funktion. 

2.2.1 Ideales Selbstbild und wahrgenommene Realität 

Hinsichtlich der professionellen Selbstwahrnehmung kam die Forscher-
gruppe zu dem Ergebnis, dass die Befragten über ein ideales Richterbild 
verfügten, mit dem sie sich nicht nur beruflich, sondern auch persönlich 
vollständig identifizierten42• Im starken Gegensatz hierzu stünde aber die 
Wahrnehmung der tatsächlichen beruflichen Situation, die als depossessi-
on, die Enteignung des richterlichen Selbstideals analysiert wird. 

Die Stärke des richterlichen Ideals und der Identifizienmg mit demsel-
ben erkläre eventuell die Ergebnisse einer belgischen Untersuchung aus 

36 Robert/Faugeron/Kellens 1975. S. 27, 149. 
37 Robe1t/Faugeron/Kellens 1975, S. 38. 
38 Robe1t/Faugeron/Kellens 1975, S. 36. 
39 Robe1t/Faugeron/Kellens 1975, S. 35. 
40 „Sie sind Richter. Als solche fällen Sie Urteile. Wir wollen heute druiiber reden, 

was sich abspielt, wenn Sie ein Urteil fällen. In Bezug auf was Sie Tore Ent-
scheidU11gen treffen, über welche Entscheidungselemente Sie verfügen, in Bezug 
auf welche Kriterien Sie diesen oder jenen Urteilssprnch fällen - kurz, über alles, 
was passiert, wenn Sie ein Urteil im Korrektionalverfahren fällen." Roheit/ 
Faugeron/Kellens 1975, S. 37. 

41 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 37 f. 
42 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 58 ff. 
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dem Jahre 196643, wonach die psychosozialen Eigenschaften der Rich-
ter wenig Einfluss auf das richterliche Entscheidtmgsverhalten haben 44• 

Der Prädominanz des richterlichen Selbstideals entspreche es, dass die be-
fragten Richter ihre Einbindung in einen institutionellen Kontext verdräng-
ten, auch wenn ihnen die Auswirktmgen bewusst seien 45• 

Das Kollegialprinzip werde dabei von den interviewten Richtern zwar 
grmdsätzlich begrüßt, da es helfe, persönliche Eigenarten oder Straf-
präferenzen einzelner Richter auszugleichen. Abgelehnt werde es aber 
in Fällen der Massenkriminalität46, da hier ohnehin feste Strafmaße 
verhängt wiirden47. Aus den Gesprächen ergebe sich im Übrigen eine 
deutliche Vormachtstelhmg des Kammervorsitzenden während der 
Berat1mgen, die auch die Ergebnisse der Strafzumess1mg beeinflusse 
tmd damit zu einer kammerspezifischen Rechtsprech1mg in Fragen der 
Strafzumesstmg fiihre48• Aber nicht nur die Vorsitzenden, sondern 
auch die Gepflogenheiten innerhalb des Gerichtsbezirks seien fiir die 
Höhe der Strafe bestinnnend. Es sei allgemeine Auffasstmg der Disku-
tanten gewesen, dass bei vergleichbaren Tat- 1md Tätenunständen in 
einem Bezirk drei Monate, in einem anderen sechs Monate verhängt 
wiirden49. Dabei seien insbesondere die Unterschiede zwischen Paris 
tmd der province sowohl von der Pariser Gruppe als auch von den 
beiden anderen Gruppen betont worden50• 

Anschließend zeigen die Autoren anhand verschiedener Bereiche jeweils 
das Selbstbild und die wahrgenommene Realität auf, nämlich anhand der 
Situation der Hauptverhandlung, im Verhältnis zur Strafvollstreckung und 
schließlich zum Berufungsgericht. 

43 Versele: ,,Une tentative d'approche psychosociologique de la magistrature beige de 
premiere instance", Revue inst. social., Universite de Brnxelles 1966, 4, 635. 

44 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 60. 
45 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 63 ff. 
46 Dem hat die Ausdehntmg des Einzelrichterprinzips in Art. 398-1 CPP inzwischen 

Rechntmg getragen, siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.3.1. 
47 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 68 f. 
48 Die jeweils einen festen Vorsitzenden, aber wechselnde Beisitzer haben, Robert/ 

Faugeron/Kellens 1975, S. 72 ff., 76. 
49 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 76. 
50 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 77 f. 
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Die Hauptverhandlung sei wichtig, um einen persönlichen Eindruck vom 
Angeklagten zu bekommen, zumal sich zu wenige Erkenntnisse über des-
sen persönliche Verhältnisse in den Akten befänden. Vom Angeklagten 
werde erwartet, dass er ,joue lejeu", die Spielregeln akzeptiere51. Die Ver-
letzung dieser Erwartung sei auch als Grund dafür anzusehen, dass abwe-
sende Angeklagte strenger bestraft würden als anwesende52. Die Hauptver-
handlung sei aber insbesondere durch einen erheblichen Zeitdruck geprägt; 
manche Gesprächsteilnehmer hätten von 35 bis 40 Verfahren in einer 
Nachmittagssitzung gesprochen53. Dies, aber auch das Selbstverständnis 
mancher Vorsitzender, verhindere, dass die Strafzumessung dem Ange-
klagten erklärt werde, wodurch bei diesem der Eindruck entstehen könne, 
er sei mit seinen Eigenschaften und Argumenten nicht ernst genommen 
worden. Die Befragten seien der Auffassung, hierdurch werde verhindert, 
dass der Angeklagte das U1teil innerlich akzeptieren könne. Auch die An-
geklagten selbst könnten angesichts des Zeitdrucks nicht wirklich zu Worte 
kommen54. 

Das Verhältnis zum Verteidiger sei von seiner Nützlichkeit geprägt: In 
Verfahren, in denen das Gericht nicht die Zeit gehabt habe, die Akten in 
Ruhe zu lesen, besonders bei Schnellverfahren, oder in sehr komplexen 
Verfahren, sei er nützlich. In den Verfahren, in denen von vornherein alles 
in eingefahrenen Bahnen verlaufe und ein standardisiertes Strafmaß ver-
hängt werde, sei er überflüssig55. 

Die befragten Richter seien allerdings sichtlich bemüht gewesen, den 
Einfluss des Ve1teidigers auf ihre Strafzumessung herunterzuspielen. 
Dies hinge wiederum mit dem idealisierten beruflichen tmd persönli-
chen Selbstbild zusammen, das beinlialte, nur der tmbeeinflusste Rich-
ter sei ein guter Richter56• 

Dass der Strafantrag der Staatsanwaltschaft, wenn er denn konkret gestellt 
werde, einen tatsächlichen Einfluss auf die Strafzumessungsentscheidung 
des Gerichts ausübe, werde dagegen von den Befragten, wenn auch mit un-

51 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 80 f. 
52 Wobei dies in der Pariser Gruppe stärker ausgeprägt gewesen sei als der Gruppe aus 

anderen Großstädten tmd hier wiederum stärker als in der Gruppe aus Kleinstädten, 
Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 81 f .. 

53 Robe1t/Faugeron/Kellens 1975, S. 85, 86. 
54 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 86. 
55 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 90. 
56 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 92. 



78 FRANZÖSISCHE fORSCHUNGSLAGE 

terschiedlicher Akzentuierung, konzediert. Allerdings scheine die Beein-
flussung durch die Staatsanwaltschaft für die Richter kein beunruhigendes 
Thema zu sein; es werde zwar angesprochen, aber nicht vertieft57• 

Hinsichtlich des Strafvollstreckungsrichters seien bei den befragten 
Richtern zwei verschiedene Haltungen feststellbar gewesen58: Einerseits 
bestehe die Auffassung, die Aufgabe des erkennenden Gerichts sei mit der 
Festsetzung der Strafe beendet, danach beginne die Kompetenz desjuge de 
l'application des peines, die er in eigener Verantwortung wahrnehmen sol-
le. Andererseits - und diese Meinung erscheine „moins isolee" - werde die 
Art der Strafvollstreckung als wesentlich für die Strafzumessung angese-
hen. So bestünde der Wille, Strafen häufiger zur Bewährung auszusetzen, 
falls die Strafvollstreckungsrichter über mehr Mittel verfügten, um die Be-
gleitung und Überwachung sicherzustellen. Dies sei insbesondere bei den 
Richtern zu beobachten gewesen, die eine Doppelfunktion als JAP und er-
kennender Richter ausübten. 

Das Bernfungsgericht habe bei den befragten erstinstanzlichen Richtern 
ein schlechtes Ansehen. Man sei gezwungen, sich den in der Regel strenge-
ren Strafzumessungsvorstellungen des Obergerichts anzupassen 59• 

Die größere Strenge erklärten die Befragten mit einer Politik der Ab-
schreckung: Die Angeklagten sollten hierdurch abgehalten werden, Bern-
fung einzulegen60. Die Richter beklagen, dass sie über die Entscheidung der 
Cour d'appel nicht informiert würden 61. 

Als Kriterien, die das Selbstbild des Richters bedrohen und zu der von 
ihnen so genannten depossession führen, nennen die Autoren zum einen die 
Automatisierung der Arbeit und den Einfluss des Gesetzes. 

Zur Automatisiernng der Arbeit führen nach Robert/Faugeron/Kellens 
dabei die Sachzwänge, die es den Richtern unmöglich machten, ihre Ein-
schätzung unter Berücksichtigung sämtlicher ihnen wichtig erscheinender 
Komponenten zur Grundlage ihrer Entscheidung zu machen. Solche Sach-
zwänge seien nicht nur der Zeitmangel, der Mangel an materiellen Mit-

57 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 93 ff. 
58 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 95 ff. 
59 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 97. 
60 Wegen des Prinzips der Anschlussberufung, die innerhalb von fünf Tagen nach 

Einlegung der ersten Bernfung zulässig ist, Art. 500 CPP, dürfte das Verbot der 
reformatio in peius tatsächlich leer laufen. 

61 Nach mündlicher Auskunft verschiedener magistrats gegenüber d. Verf. wird den 
Instanzrichtem mittels eines Umlaufbogens lediglich mitgeteilt, ob ilrre Entschei-
dung in der nächsten Instanz abgeändert wurde, aber nicht, mit welchem Ergebnis 
und warnm gegebenenfalls eine Abändernng vorgenommen wurde. 
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teln62 sowie die Rechtsprechung des Obergerichts, sondern auch die bereits 
getroffenen Entscheidungen im Vorverfahren: Falls der Angeklagte schon 
in Untersuchungshaft gewesen sei, sähen die Richter sich gezwungen, zu-
mindest deren Dauer durch das Urteil abzudecken. Andererseits hätten die 
befragten Richter ihr Unbehagen darüber ausgedrückt, eine von ihnen für 
erforderlich gehaltene hohe Freiheitsstrafe ohne Bewährung zu verhängen, 
wenn der Angeklagte frei und aufgrund einer citation directe63 zum Ver-
handlungstermin erschienen sei64. 

Hinsichtlich der Einbindung durch die geltenden Gesetze seien zwei 
Meinungen auszumachen, wobei die Autoren auch hier die Größe der ver-
schiedenen Gruppen nicht angeben. Einerseits werde vertreten, dass dem 
Gericht ein sehr großer Ermessensspielraum zustehe, andererseits, dass die 
Gesetze zu häufig zu zwingenden Rechtsfolgen führten und die Richter 
keinen ausreichenden Gestaltungsspielraum hätten6s. 

Schließlich wird thematisiert, dass die häufigen Amnestiegesetze und 
Gnadenerlasse66 zu einem Gefühl vollständiger depossession bei den be-
fragten Richtern führten. Bei ihnen entstünde der Eindruck, umsonst gear-
beitet zu haben. Wenn eine Amnestie in der Luft läge, verhängten die Rich-
ter in der Regel Strafen oberhalb der voraussichtlichen Amnestiegrenzen 67. 

2.2.2 Die Einstellung zur Funktion des Richters 

Diesbezüglich stellen die Autoren zunächst fest, dass die Richter augen-
scheinlich ihre Funktion nicht mehr darin sehen, über Schuld oder Un-
schuld zu entscheiden, da dies während der Gespräche nahezu nicht thema-
tisiert wurde, obwohl im Einleitungssatz bewusst allgemein von Urteilen 
und nicht von Strafzumessung die Rede gewesen sei. Die Autoren erklären 
dies mit einer Art Arbeitsteilung zwischen der Staatsanwaltschaft und dem 
Gericht: Es bestünde anscheinend die Vorstellung, dass erstere die Frage 
von Schuld und Unschuld entscheide und nur die Schuldigen vor Gericht 
bringe, während letzteres für die Strafe und deren Maß zuständig sei. Der 
Ermittlungsrichter werde hierbei nur wie eine Verlängerung der Entschei-

62 Für ausreichende Bewährungsüberwachung, neue Gefängnisse, Freigängeranstalten 
usw., Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 111. 

63 Siehe hierzu oben 2. Kap., Ziff. 2.2.2. 
64 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 102. 
65 Siehe zu den zum Zeitpunkt der Befragung noch vielfach zwingenden Nebenfolgen 

Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 7.10. und 10.2. 
66 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 3.1.2.2. 
67 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 106 f. 
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dung über Schuld und Unschuld auf der Ebene der Staatsanwaltschaft an-
gesehen68. 

Die Festsetzung der Strafe stehe ganz primär unter dem Motto der 
„preservation sociale", des Schutzes der Gesellschaft, der Verteidigung 
von lmv and order69. Die Strafjustiz werde somit nicht als Ausdruck oder 
Garant einer zeitlosen und unberührbaren Ethik oder Gerechtigkeit angese-
hen, sondern als Mittel der Sozialkontrolle. Die preservation sociale sei 
auch wichtiger als die Individualisierung der Strafe, was am Beispiel der 
,,peine exemplaire" deutlich werde, einer harten Strafe, die von den Rich-
tern nicht wegen der persönlichen Umstände des Täters, sondern aus Grün-
den der Generalprävention für erforderlich gehalten werde 7°. 

Im Übrigen sei Maßstab für die Sanktion zum Zweck des Gesellschafts-
schutzes die angenommene Gefährlichkeit des Täters 71 . Hiernach entschei-
de sich auch die Art der Strafe: Mit Ausschluss aus der Gesellschaft (mise a 
l 'ecart) oder ohne, letzterenfalls mit Überwachung und Begleitung oder 
ohne72• Nur zusätzlich hätten sich die Richter auch auf die persönliche 
Schuld des Täters als Maßstab für die Strafzumessung berufen73 • Die per-
sönlichen Umstände des Angeklagten hätten bei den Richtern aus Paris na-
hezu keine, bei den Richtern aus den Kleinstädten die größte Rolle ge-
spielt74• 

Weiter gäben die Richter als Strafzumessungskriterium aktuelle krimi-
nalpolitische Bedürfnisse, insbesondere im Sinne einer Generalprävention 
von konkret als besorgniserregend angesehenen Taten, oder die Unter-
scheidung zwischen Massendelikten und schwereren oder außergewöhnli-
chen Verfahren an. Massendelikte würden von den Richtern wie Übertre-
ttmgen empfunden und bewusst wie solche behandelt, es würden also stan-
dardisierte Strafmaße verhängt7~. 

68 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 115 ff. 
69 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 122. 
70 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 124 f. 
71 Die Richter hätten auch Unbehagen darüber geäußert, dass für vennindert Schuld-

fähige mit unklarer Gefährlichkeitsprognose keine geeigneten Sanktionen be-
stünden, Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 134 ff. 

72 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 127. 
73 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 130 sprechen von einerfinalite accessoire. 
74 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 136 f. 
75 Robert/Faugeron/Kellens 1975, S. 141. 
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2.3 Nicolas Herpin 

Ausdrücklich mit der Strafzumessung in Verfahren vor dem Korrektional-
gericht befasste sich Nicolas Herpin Mitte der 70er Jahre. 

Er wählte eine gemischt qualitativ-quantitative Forschungsmethode, in-
dem er mehr als 400 Hauptverhandlungen unter Verwendung eines stan-
dardisie1ten Auswerhmgsbogens beobachtete und die Ergebnisse dann 
quantitativ auswertete76• 

Herpin wollte Antworten auf die Frage fmden, ob es objektive Kriterien 
für die Strafzumessung gibt77• Hierfür stellte er die Hypothese auf, dass die 
Schwere der Taten die Schwere der Strafe beeinflusst. 

Um dies zu untersuchen, sah er sich vor das Problem einer Schwereskala 
der Vergehen und der für sie verhängten Strafen gestellt. Er verwendete als 
Maßstab für die Hierarchisierung der Vergehen die mittlere Strafschwere 
für die verschiedenen Delikte, die er der amtlichen Justizstatistik78 ent-
nahm. 

Um die mittlere Strafschwere zu ermitteln, war allerdings eine Hierar-
chisienmg der Strafarten erforderlich. Auch hier übernahm er die Ein-
ordmmg der offiziellen Statistik und sah daher Freiheitsstrafe ohne Be-
währung als schwerste Strafe, eine solche mit Bewährungsaussetzung 
als zweitschwerste und Geldstrafe als leichteste Strafart an79• Die in 
Frankreich bereits damals möglichen Mehrfachstrafen (Haupt- und Zu-
satzstrafen)8° bezog er in die Untersuchung nicht mit ein, da sie in den 
amtlichen Justizstatistiken nicht erfasst waren81 • 

Sein Vorgehen sei methodisch berechtigt, da es nicht um die tatsächliche 
Schwere der Vergehen, sondern um die Schwereeinschätzung der Richter 
gehe, die sich in diesen Angaben wiederfände82. Methodische Schwächen 
gesteht er zu, weist aber darauf hin, dass in jeder statistischen Defmition 
von Deliktsschwere Mängel vorhanden sind83• 

76 Herpin 1977, S. 11, 133 ff. 
77 Herpin 1977, S. 39. 
78 Bis 1978 tmter der Bezeichnung comptes generaux de lajustice veröffentlicht, vgl. 

Aubusson de Cavarlay 1987, S. 27. 
79 Weitere Hauptstrafen gab es damals noch nicht, siehe Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 

10.4. 
80 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.4. 
81 Herpin 1977, S. 43. 
82 Herpin 1977, S. 43. 
83 Herpin 1977, S. 44. 
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Mit dieser Methode teilt er die Vergehen in vier Schwerestufen ein: Ta-
ten, die überwiegend mit langen Gefängnisstrafen, mit kurzen Gefängnis-
strafen, mit gemischten Gefängnisstrafen84 und mit Geldstrafen bestraft 
werden 85• 

Nach einigen empirisch nicht belegten Ausführungen über die möglichen 
außergesetzlichen Einflüsse auf die Strafzumessung, insbesondere die An-
passung der Richter an die im Gerichtsbezirk herrschenden Gepflogenhei-
ten aus Gründen der beruflichen Karriere86, untersucht Herpin sodann den 
Einfluss der staatsanwaltschaftlichen Vorentscheidungen auf die Strafzu-
messung. Als Kriterium verwendet er hierfür das Maß der Abweichung von 
der aus den comptes generaux errechneten Durchschnittsstrafe für die je-
weilige Vergehensstrafe und nennt die Abweichung nach unten proces 
gagne, die nach oben als proces perdu. Ein Urteil in der ungefähren Höhe 
des Durchschnittswertes bezeichnet er als proces nul. 

Er räumt ein, dass diese Maßstäbe recht grob sind und nicht erfassen, 
ob die Abweichungen nach der Art der Tat- und Tätenunstände be-
rechtigt sind87, hält sie aber zur Gewinnung erster Erkenntnisse für ge-
rechtfertigt. 

Er kommt zu dem Ergebnis, dass nach dieser Defmition nur ein Vie1tel der 
Angeklagten, die frei im Termin erscheinen, den „Prozess verlieren", bei 
Verhandlungen im Verfahren der jl agrance88 mehr als die Hälfte, während 
bei Verfahren, in denen der Angeklagte aus der Untersuchungshaft vorge-
führt wird, in mehr als 2/3 der Fälle ein Strafmaß oberhalb des Durch-
schnitts herauskomme89. 

Im Folgenden90 stellt er dar, dass sich diese Ergebnisse nicht durch die 
Vorstrafenbelastung der Angeklagten oder die verschiedene Schwere der 

84 Siehe nun sursis partiel oben 1. Kap., Ziff. 1.2.2. 
85 Herpin 1977, Tableau II, S. 48/49. 
86 Da es keine Qualitätseinstufung durch die ,,Kundschaft" gebe, hänge das berufliche 

Fottkommen des Richters von dem Ansehen ab, das er bei seinesgleichen habe. 
Dieses äußere sich darin, dass die eigenen Strafvorschläge in der Kammerberatung 
übernommen würden, Herpin 1977 S. 77. Diesem Faktor sei ein großer Teil der 
justiziellen Unbeweglichkeit zu verdanken, S. 78. 

87 Herpin 1977, S. 84. 
88 Entspricht heute ungefähr der comparution immediate, siehe hierzu oben 2. Kap., 

Ziff. 2.2.4. 
89 Herpin 1977, S. 84. 
90 Herpin 1977, S. 86. 
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den Verfahren zugrunde liegenden Deliktskategorien erklären ließen. Zu-
dem zeige sich, dass die verhängte Freiheitsstrafe immer mindestens die 
Dauer der Untersuchungshaft wettmache91 . 

Diese Ergebnisse zeigen nach Auffassung Herpins eine erhebliche, sich 
auch soziologisch widerspiegelnde92 Konformität zwischen den verschie-
denen juristischen Entscheidungsträgern, den magistrats: Die erkennenden 
Richter bestätigten sowohl die Einschätzung der Staatsanwaltschaft, indem 
sie in Schnellverfahren härtere Strafen verhängten, was von der Staatsan-
waltschaft mit dieser Verfahrensart bezweckt werde, als auch die der Er-
mittlungsrichter, was die Dauer der Untersuchungshaft angehe. Es handele 
sich um ein System effektiver Arbeitsteilung, obwohl die Regeln ursprüng-
lich der gegenseitigen Kontrolle dienen sollten93. 

Herpin untersucht sodann den möglichen Einfluss der sozialen Schicht 
der Angeklagten auf das Urteil. Auf den ersten Blick entstehe der Eindruck 
von Klassenjustiz, weil Angehörige der unteren Schichten doppelt so häu-
fig eine Strafe oberhalb des Durchschnitts erhielten als Angehörige der 
Mittel- und Oberschicht. Allerdings ließe sich dies auch mit der von ihm 
festgestellten höheren Vorstrafenbelastung der Angeklagten aus den unte-
ren Schichten erklären94• Nicht vorbestrafte Ausländer seien zum Zeitpunkt 
der Hauptverhandlung doppelt so häufig in Haft wie Franzosen. Ebenso 
werde gegen sie doppelt so häufig eine Strafe oberhalb der Durchschnitts-
strafe verhängt als gegen nicht vorbestrafte Franzosen. Die häufigere An-
wendung von Untersuchungshaft lasse sich mit der geringeren sozialen 
Eingliederung der Ausländer erklären, die häufiger ohne festen Wohnsitz 
und Arbeitsstelle seien. Die höheren Strafen dürften an dem Dilemma der 
Richter liegen, die Vorentscheidungen ihrer Kollegen nicht zu desavouie-
ren und Urteile verhängen zu wollen,· die zumindest die erlittene Untersu-
chungshaft abdecken95• 

Herpin eröttert im Anschluss daran96 verschiedene Erklärungsansätze für 
die festgestellte höhere Vorstrafenbelastung der unteren Schichten und für 
oder gegen eine vermeintliche Klassenjustiz, auf die hier aber nicht näher 
eingegangen werden soll, die sie im Wesentlichen spekulativ sind97• 

91 Herpin 1977, S. 88. 
92 Herpin 1977, S. 92. 
93 Herpin 1977, S. 87 f. 
94 Herpin 1977, S. 99. 
95 Herpin 1977, S. 101. 
96 Herpin 1977, S. 104 bis Ende. 
97 So auch Aubusson de Cavarlay 1987, S. 41. 
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2.4 Edith Falque 

Unter dem Titel „Les juges et la sanction ou l'analyse d'une crise" veröf-
fentlichte Edith Falque 1980 die Ergebnisse einer von ihr in den Jahren 
1974 bis 1977 durchgeführten qualitativen Befragllllg von 63 Richtern lllld 
Staatsanwälten. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Einstellllllg der Be-
fragten zu den Strafzwecken sowie zur Strafart der Freiheitsstrafe mit lllld 
ohne Strafaussetzung98. 

In einem Annex werden die Ergebnisse einer vom Laboratoire de Soci-
ologie Criminelle tmter G. Levasseur im Jahr 1977 durchgeführten Stu-
die vorgestellt, mit der die Einstelhmg von 43 Richtern zu den seit 1975 
zulässigen Ersatzstrafen 99 tmtersucht wurde. 

Die Autorin kommt zu dem Ergebnis, dass innerhalb der magistrature ver-
schiedene Einstellllllgen vertreten seien, die sich in vier Kategorien eintei-
len ließen: Die des traditionellen, des neuen, des sozialen lllld des humani-
tären Richters. Ihrer Arbeit ist nicht zu entnehmen, wie groß die jeweils 
einer Kategorie zuzuordnenden Anteile der von ihr befragten Stichprobe 
waren. 

Der traditionelle Richter sei 50 Jahre oder älter, in der Regel Richter an 
einem tribunal de grande instance, lllld sehe den Zweck der Strafe haupt-
sächlich in der Abschreckllllg lllld Exemplarität100. Den Möglichkeiten der 
Behandlllllg des Straftäters stehe er skeptisch gegenüber lllld wolle nicht 
die Strafe individualisieren, sondern „Tarife" anwenden, von denen er sich 
eine abschreckende Wirkllllg erhoffe. Er halte lange Freiheitsstrafen ohne 
Bewährllllg für sinnvoll, da sie die Gesellschaft vor dem Straftäter schütz-
ten. Die schädlichen Wirkllllgen der kurzen Freiheitsstrafen schätze er als 
gering ein, glaube dagegen an deren Effizienz im Sinne eines „coup 
d'arret". Die Vollstreckllllgsaussetzung von Freiheitsstrafen lehne er ab, da 
nach seiner Vorstellllllg die Angeklagten dies als Freispruch empfänden. 

Für sinnvoll halte dieser Richtertyp die 1970 eingeführte Möglichkeit, 
die Vollstreckung einer Strafe nur teilweise auszusetzen101• Hierdurch 
werde ebenfalls der Effekt eines „coup d'arret" erzielt; verbtmden mit 

98 Nicht behandelt wird die Einstelhmg der magistrats zur Geldstrafe und zu den 
Nebenfolgen. 

99 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.5. 
100 Vgl. zum Konzept der exemplarischen Strafe oben 1. Kap., Ziff. 2.2. 
101 Siehe hierzu oben 1. Kap., Ziff. 1.2.2. 
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einer Strafaussetztmg mit Bewähnmgsauflagen könne außerdem das 
weitere Verhalten des Verurteilten besser überwacht werden. Zudem 
könne durch die teilweise Vollstreckungsaussetztmg eine erlittene Un-
tersuchungshaft abgegolten und als der Tat unmittelbar auf dem Fuße 
folgende Sanktion rechtfertigt werden. 

85 

Der „neue Richter", 36 Jahre oder jünger, empfmde ein Unbehagen in sei-
ner Rolle als Richter, da er den Eindruck habe, in der Mehrzahl der Fälle 
nicht Schuldige, sondern gesellschaftlich Verunglückte zu verurteilen. Er 
habe den Anspruch, die Ungleichheit der Strafen in Fällen der klassischen, 
oftmals unterschichtbezogenen Kriminalität einerseits und der whüe-collar-
Kriminalität andererseits zu reduzieren und könne daher in bestimmten Be-
reichen (Wirtschaftkriminalität) durchaus zu strengen Strafen greifen. Er 
sei überzeugt von der schädlichen Wirkung der Vollstreckung sowohl lan-
ger als auch kurzer Freiheitsstrafen und glaube nicht an die Behandlung im 
Vollzug. Er stehe aber auch der Aussetzung mit Bewährungsüberwachung 
insofern skeptisch gegenüber, als diese in eine zu große soziale und politi-
sche Kontrolle der Verurteilten münden könne. Er bevorzuge zur Haftver-
meidung daher den sursis simple. Aber auch die peine mixte befürworte er 
in geeigneten Fällen, insbesondere bei Wirtschaftkriininalität, um durch 
sehr kurze Freiheitsstrafen von einer oder zwei Wochen die Geltungskraft 
der verletzten Normen in Erinnerung zu rufen. 

Der soziale Richtertyp fände sich überwiegend bei den Strafvollstre-
ckungsrichtern, Ermittlungsrichtern und Jugendrichtern, Funktionen also, 
die überdurchschnittlich viel Kontakt mit den Angeklagten hätten. Er glau-
be an die Individualisierung der Strafe anstelle ihrer abschreckenden E-
xemplarität und befürworte die der Behandlung des Täters dienenden am-
bulanten Sanktionen, insbesondere die Strafaussetzung mit Bewährungs-
überwachung. Gegenüber der einfachen Vollstrecklmgsaussetzung der 
Freiheitsstrafe wende er ein, dass der Verurteilte den Sinn oft nicht begreife 
und den für fünf Jahre drohenden Widerruf nach einer gewissen Zeit 
schlicht vergesse. 

Der sursis partiel werde von diesem Richtertyp ebenfalls eher positiv 
gesehen, da er in schweren Fällen, in denen eine vollständige Vollstre-
ckungsaussetzung nicht in Betracht komme, eine noch längere Inhaftie-
nmg vermeide. Andererseits erlaube er, insbesondere im Wege der Ab-
gelttmg der Untersuchungshaft, eine gewisse abschreckende Wirkung 
und eine größere Akzeptanz des Urteils, als wenn nach erlittener Unter-
suchtmgshaft die ganze Strafe zur Bewährung ausgesetzt würde. 
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Die Autorin llllterscheidet schließlich auch noch den humanitären Richter-
typ, der eine Mischllllg aus den drei anderen Richtertypen darstelle lllld je 
nach Frage verschiedene Positionen einnehme. Diese zeichneten sich durch 
einen prinzipiellen Liberalismus aus. 

In einem weiteren Kapitel zitiert die Autorin Stellllllgnahmen zur teil-
weisen StrafaussetZllllg, die sie nicht in Bezug setzt zu den von ihr heraus-
gearbeiteten Richtertypologien. Bemerkenswert ist hier insbesondere die 
Kritik an der Funktion, die erlittene Untersuchllllgshaft abzugelten: ,,Enco-
re une Jois, meme s 'il ne l 'a pas voulu, c 'est le juge d 'instruction qui a pris 
l d , . . d , . 102" a ec1s10n u temps passe en pnson. 

Mit Ausnahme des sozialen Richtertyps, insbesondere der Strafvollstre-
ckllllgsrichter, bestätigten alle Richter entweder ausdrücklich oder indirekt, 
dass ihnen nahezu keine Erkenntnismöglichkeiten über die persönlichen 
Umstände der Tatverdächtigen zur Verfügllllg stünden. Die Autorin 
schließt hieraus, dass tatsächlich die Richter auf diese Weise die Tat lllld 
nicht den Menschen zum Gegenstand lllld Maßstab ihrer Entscheidllllgen 
machten 1°3. 

2.5 Dominique Dray 

Mit dem Verfahren des traitement en temps reel befasst sich eine Arbeit, 
die Dominique Dray 1999 veröffentlichte104. Sie verfolgte im Wege der 
halb teilnehmenden Beobachtllllg105 beim tribunal de grande instance in 
Bobigny den Ablauf dieser V erfahren von der Staatsanwaltschaft bis zur 
richterlichen Entscheidllllg106. Dabei nahm sie einen ethnologischen Beo-
bachtllllgsstandpunkt ein lllld entfernte sich bewusst von den bis jetzt vor-
liegenden Forschllllgen sowohl qualitativer als auch quantitativer Art107. 

102 Falque 1980, S. 185. 
103 Falque 1980, S. 272. 
104 „Une nouvelle figure de la penalite: la decision correctionnelle en temps reel'', 

Paris 1999. 
105 Dray 1999, S. 6, 15. 
106 Eine ähnliche Arbeit wurde auch von Nazon 1997 iiber die Entscheidungen im 

Laufe des jugendrichterlichen Verfahrens vorgelegt: ,,La prise en charge des 
mineurs delinquants", Paris 1997. 

107 Dray 1999, S. 6 f. 
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Sie beobachtete den Arbeitsalltag der Bereitschaftsstaatsanwälte sowie 
die Verhandlungen im Verfahren der comparution immediate108, wo 
ihr teilweise auch die Anwesenheit bei den Beratungen gestattet wur-
de109• Anschließend konnte sie ihre Fragen tmd Beobachtungen mit 
den magistrats diskutieren. Zudem durfte sie nach Urteilsverkündung 
Kopien aus den Verfahrensakten machen, die sie zur Absicherung ih-
rer Beobachtungen auswe1tete110• 
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Illre Analyse geht von den Vorstellungen aus, die die Richter und Staats-
anwälte zur Entscheidungsfindung mobilisierten. Sie versucht auf diese 
Weise die Handlungs- und Entscheidungslogik der verschiedenen Justizak-
teure herauszufiltem 111 . 

Die Arbeit ist insbesondere lesenswert, weil sie einen sehr plastischen 
Eindruck des traitement en temps reel und der Verhandlung im Schnellver-
fahren in einem Pariser Vorort mit erheblichen sozialen Spannungen ver-
mittelt 112• 

Auch Dray schildert unter anderem den erheblichen zeitlichen Druck, 
tmter dem nicht nur die Bereitschaftsstaatsanwälte, sondern auch die 
Kammer steht, die die Verfahren der comparution immediate verhan-
delt: Die fünf Nachmittagssitzungen, die sie beobachtet habe, hätten lll1I 
13.00 Uhr begonnen und seien selten vor 21.00 Uhr, häufig danach, be-
endet gewesen. Es seien jeweils Ul1I die dreißig Verfahren verhandelt 
worden113. 

Hier sollen von der umfangreichen, überwiegend beschreibenden Arbeit die 
Elemente Erwähnung finden, die munittelbar die Sanktionsentscheidung 
der Richter betreffen. 

So erwähnt die Autorin unter anderem, wie der Staatsanwalt mit dem 
Vorsitzenden der Kammer in manchen Fällen die Sanktion vorbespricht. 

Zwar sei von allen magistrats in den förmlichen Gesprächen die feh-
lende Ko=unikation zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht beklagt 

108 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.2.4. 
109 Dray 1999, S. 13. 
110 Dray 1999, S. 15. 
111 Dray 1999, S. 17. 
112 In vielem gleichen die beschriebenen Situationen denen, die von der Verf. bei ihrer 

Abordmmg zum TGI in Straßburg beobachtet wurden, siehe unten 4. Kap., Ziff. 3.1. 
113 Dray 1999, S. 16. 
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worden. In der Praxis sei es aber durchaus üblich114, dass der Bereit-
schaftsstaatsanwalt, sei es informell-persönlich, sei es aber auch durch 
einen schriftlichen Vermerk auf der Akte, seine Auffassung über den 
Fall darlege. Die hieraus teilweise entstehenden Einigungen beträfen al-
lerdings überwiegend die Frage, ob auch dieses Verfahren noch am sel-
ben Tag verhandelt wird, insbesondere bei bereits ausgelastetem Ter-
minkalender, und allenfalls die Art der Strafe. Nie werde die Höhe der 
Strafe abgesprochen. 

Auch wenn der Vorsitzende dem Staatsanwalt seine Zustimmung signali-
siere, sei er hierdurch allerdings in keiner Weise gebunden. 

Man sei geneigt, dies als eine Unterart des plea bargaining anzusehen. 
Allerdings sei das offizielle Aushandeln der Sanktion in Frankreich 
durch den „culte de la loi" undenkbar115. 

In einem späteren Kapitel über die Sanktionsfestsetzung arbeitet Dray vier 
verschiedene Einstellungen bezüglich der Berücksichtigung der Vorstrafen 
heraus, wobei sie keine Angaben über deren zahlenmäßiges Verhältnis 
macht116: Einige Richter bezögen sich prinzipiell nicht auf die Vorverfah-
ren, weder die im Strafregister enthaltenen noch die sonst in der Akte er-
wähnten insbesondere polizeilichen Verfahren. Sie wollten nur die Tat 
selbst beurteilen und auf diese Weise auch die Rechte des Angeklagten 
schützen. Andere verläsen dagegen in anklagender Manier sowohl das gan-
ze Strafregister als auch die in der Akte erwähnten sonstigen Vorverfahren 
in der Hauptverhandlung, als wollten sie damit der Öffentlichkeit die Ge-
fährlichkeit und Unverbesserlichkeit des Angeklagten vor Augen führen. 
Diese Gruppe sei auch geneigt, bereits gelöschte Vorstrafen zu berücksich-
tigen, wohl wissend, dass dies rechtlich unzulässig sei. Das Verlesen der 
Vorstrafen in der Hauptverhandlung könne aber auch auf einer anderen 
Einstellung beruhen, nämlich auf einer Verteidigung des „principe du 
contradictoire": Der Angeklagte müsse wissen, dass seine Vorstrafen be-
kannt seien und zu seinen Lasten berücksichtigt würden, um sich ord-
nungsgemäß verteidigen zu können. Schließlich sei eine beschützende Ein-

114 Es gebe allerdings auch Kammervorsitzende, die diese Vorschläge als Eingriff in 
ihre Unabhängigkeit ansähen und übel nähmen. 

115 Dray 1999, S. 172, unter Berufung auf Garapon. Zu dessen Überleglmgen über den 
Unterschied zwischen angelsächsischer lmd französischer Strafzumesslmgsvorstel-
lung siehe Garapon 1998, 139 ff. und Müller 2003, 5. Kap., Ziff. 2.5. a. E. 

116 Dray 1999, S. 222 ff. 
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stellung (une logique protectrice) zu beobachten: Die Vorstrafen würden in 
der Hauptverhandlung nicht erwähnt, um den Angeklagten vor einer Aus-
breitung seines Privatlebens in der Öffentlichkeit zu schützen. In der Bera-
tung werde aber strafschärfend darauf Bezug genommen. 

Es bestünde kein Zusammenhang zwischen der politischen Einstel-
hmg der Richter und ihrer Zuordmmg zu einer der oben dargestellten 
Meintmgen. Letztere hinge vielmehr von ihrer Berufsauffasstmg ab. 

Die Rolle des Opfers empfänden die von ihr beobachteten Richter im Ge-
gensatz zu dessen theoretischen Aufwertung in den letzten Jahrzehuten als 
zweischueidig117. Die Richter befänden sich in einem Konflikt zwischen 
zwei Prinzipien, nämlich einerseits ihrer Pflicht, dem Opfer gerecht zu 
werden, andererseits der Individualisierung der Strafe. 

Das Unbehagen werde dabei unter anderem in ihrer Einstelltmg zu den 
von ilmen den Opfern im Strafverfahren zugesprochenen Schadenser-
satzfordet'lIDgen deutlich. Diese würden olme große Ermittltmgen zuge-
sprochen, wobei die Richter außen vor ließen, ob und wie das Opfer 
diese Fordel'lIDgen beitreiben können wird: ,,Soyons honnetes, ce n 'est 
plus notre a.ffaire." 

Aus den folgenden minutiösen Prozessdarstellungen leitet die Autorin die 
hauptsächlichen Argumentationsmuster für verschiedene Strafarten ab: 

Gemeinnützige Arbeit als Hauptstrafe oder als Bewährungsauflage wer-
de dann verhängt, wenn das Gericht den Eindruck habe, der Angeklagte sei 
dabei, sich aus der Gesellschaft auszugrenzen (sur la voie de desinsertion), 
ohue aber völlig mit ihr gebrochen zu haben. Der TIG werde dabei als er-
zieherische Strafe angesehen. In der Hierarchie der Strafen werde die Ge-
fängnisstrafe mit einfacher Vollstreckungsaussetzung für milder gehalten 
als die gemeinnützige Arbeit, in welcher Form auch immer118. 

Für Geldstrafen entschieden die Richter sich unter zwei verschiedenen 
Aspekten119: Einerseits im Interesse einer möglichst wenig eingreifenden 
Sanktion, mn so den als Gelegenheitstäter eingestuften Angeklagten nicht 
dem Kontrollsystem der Strafjustiz auszusetzen, das auch bei einer Verur-
teihmg zu Arbeitsstunden in Gang gesetzt wird120 (reduire l'emprise de 

117 Dray 1999, S. 242 ff. 
118 Dray 1999, S. 232 f. 
119 Dray 1999, S. 240. 
120 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.5.1. 
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l'institution judiciaire). Andererseits würden die materiellen Einschrän-
kungen, die mit einer Geldstrafe einhergehen, auch als Argument für eine 
besonders unangenehme Strafe genutzt und in diesen Fällen insbesondere 
darauf abgehoben, dass die Familie, die ebenfalls auf die eine oder andere 
Weise unter der Geldstrafe leiden wird, den Angeklagten in Zukunft besser 
im Auge behalten wird. 

Der Strafaufschub (ajournement de peine121 ) sei nach der Vorstellung 
der Richter wie ein Vertrag zwischen dem Gericht und dem Angeklagten 
anzusehen: Halte der Angeklagte ihn ein, könne er nicht nur mit Straferlass, 
sondern auch mit dem Lob der Richter rechnen. Breche er ihn, werde er oft 
strenger bestraft, als wenn er direkt verurteilt worden wäre, weil zu der 
Straftat auch noch der Vertragsbruch hinzukäme122. 

Hinsichtlich der Gefängnisstrafe ohne Bewährung stellt die Autorin fol-
gende hauptsächlich verwendeten Argumente dar123: Zum einen werde auf 
die erforderliche Strafschärfung im Fall von Wiederholungstaten verwie-
sen. Wenn der Angeklagte bereits zum TIG als Hauptstrafe, zu Gefängnis-
strafe mit einfacher Vollstreckungsaussetzung und, unter Umständen mehr-
fach, zur Gefängnisstrafe mit Bewährungsauflagen verurteilt wurde, sei es 
zwingend, schließlich eine Gefängnisstrafe ohne Bewährung festzusetzen. 
Zum anderen werde auf die vermutete Gefährlichkeit der Angeklagten Be-
zug genommen. Diese werde nicht unbedingt aus den Vorstrafen abgeleitet, 
sondern unter Umständen schon bei einer ersten Tat aus der Art ihrer Be-
gehung, insbesondere wenn sie sich gegen staatliche Institutionen (Polizei, 
Justiz, Schule) richtet oder mit Gewalt gegen Personen verbunden ist. Sie 
könne aber auch nur aus dem schlechten Eindruck geschlossen werden, den 
der Angeklagte vor Gericht hervorrufe. 

Bei der inoffiziellen Begründ1mg der Strafhöhe124 spiele unter anderem 
eine nicht unerhebliche Rolle, ob die Staatsanwaltschaft gegen ein zu nied-
riges Strafmaß Berufung einlegen werde. Auch die lokalen Gerichtsgepflo-
genheiten sowie die Rechtsprechung der jeweiligen Kammer seien von Be-
deutung. Auch werde bei geeigneten Fällen die Höhe einer Gefängnisstrafe 
ohne Bewährung so festgesetzt, dass die Vollstreckung durch den juge de 

121 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.7. 
122 Dray 1999, S. 241. 
123 Dray 1999, S. 258 ff. 
124 Dray 1999, S. 254 ff. 
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l'application des peines eingeleitet werden kann125 bzw. hinsichtlich der 
Dauer auf konkrete Umstände des Angeklagten wie den voraussichtlichen 
Zeitpunkt der Niederkunft seiner Frau o. ä. abgehoben. 

Die Rolle des (einfachen) Geständnisses für die Strafzumessung themati-
siert die Autorin nicht. Einen Abschnitt widmet sie aber der vom Ange-
klagten an den Tag gelegten Reue und/oder Entschuldigung beim Opfer in 
der Hauptverhandlung126. Dies würde von einigen Richtern als deutlich 
strafmildernd angesehen, von anderen Richtern nicht, da sie hierin lediglich 
eine Prozesstaktik sähen. 

Anschließend beschreibt die Autorin drei Fallgruppen, in denen die 
Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandlung keinen konkreten Strafantrag 
stelle127: 

Zum einen handele es sich um Fälle, in denen der Sitzungsvertreter nicht 
hinter der Anklage stehe und selbst lieber eine milde oder gar keine Strafe 
beantragen würde. Zum anderen halte sich der Sitzungsvertreter auch in 
den Fällen zurück, in denen er die Akten nicht ausreichend kenne. Schließ-
lich könne das Fehlen eines konkreten Strafantrags auch Ausdruck eines 
Konflikts zwischen dem Gericht und der Staatsanwaltschaft in diesem Ver-
fahren sein. In diesem Fall wolle der Sitzungsvertreter das Gericht in seiner 
Entscheidung nicht unterstützen, ,,il Te renvoit a Ta solitude de 1 'acte de ju-
ger." 

In ihren Schlussfolgerungen hebt die Autorin hervor, dass die Richter 
sich in ihrem Entscheidungsakt durch vorgefertigte und feste Vorstellungen 
leiten ließen, die ihren Spielraum und ihre Kreativität deutlich einschränk-
ten. Aus entscheidungspsychologischer Sicht ließe sich dies mit der Not-
wendigkeit erklären, die betreffenden Sachverhalte und Personen in verein-
fachende Kategorien einzuteilen, um· zu einer Entscheidung kommen zu 
können .. 

Dennoch ist Dray der Auffassung, dass es sich bei der richterlichen Ent-
scheidung um eine „epreuve morale" handele, die der Interpretation wider-

125 Üb!iche1weise erfolgt die Vollstreckungseinleitung durch die Staatsanwaltschaft; 
der Strafvollstrecktmgsrichter wird erst bei der Inhaftierung zuständig. Gern. Art. D 
49-1 CPP soll aber bei kurzfristigen Gefängnisstrafen auch die Vollstreckungs-
einleitung dlU'ch den Strafvollstreckungsrichter erfolgen, damit dieser die Unter-
bringung in einer Freigängeranstalt (centre de semi-fiberte) prufen und hierdurch 
entsozialisierende Wirkung tmter Umständen vermeiden kann, vgl. Müller 2003, 4. 
Kap. Ziff. 2 a. E. 

126 Dray 1999, S. 266. 
127 Dray 1999, S. 267 ff. Siehe hierzu auch oben 2. Kap., Ziff. 2.3.4. 
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spreche, die Ranna Arendt und Antoine Garapon dem Symbol der Justitia 
mit verbundenen Augen gegeben hätten. Tatsächlich versuchten die Richter 
nicht, ihre Augen vor der vielfältigen Realität zu verschließen, um weiter-
hin aburteilen zu können, sondern sie versuchten, das Geschehen so gut wie 
möglich zu verstehen,ja sogar zu visualisieren 128. 

3. Quantitative Untersuchungen 

Die von den US-amerikanischen und kanadischen Forschungen zum sen-
tencing ausgehenden Impulse wurden in Frankreich zunächst nicht aufge-
nommen. Dies ist unter anderem auf eine kritische Rezeption der theoreti-
schen Grundlagen der Sentencing-Forschung in den 70er und 80er Jahren 
ZU1ückzuführen: Diese sei letztlich in einer Fixierung auf das Justizsystem 
gefangen und habe keinen ausreichenden Abstand zu dem untersuchten 
Feld129. Tatsächlich müsse auch das geltende Recht selbst lmd nicht nur 
dessen Anwendung als möglicher diskriminierender Faktor mit untersucht 
werden130• Zudem seien in diesen Untersuchungen die dem richterlichen 
Urteil vorgeschalteten Selektionsprozesse außen vor gelassen worden, die 
aber für das Verständnis der Funktionsmechanismen der Justiz unerlässlich 
seien 131. 

Möglicherweise haben aber auch die kaum in Frage gestellte Tradition 
des richterlichen Ermessensspielraums bei der Strafzumessung und die 
vorherrschende Ideologie der Individualisierung der Strafe mit dazu beige-
tragen, dass Urteilsdisparitäten nicht per se als problematisch angesehen 
wurden. 

Ein nicht zu unterschätzender Faktor dürfte auch die wesentlich geringe-
re Anzahl von kriminologischen Forschem und Forschungsmitteln im Ver-
gleich mit in anderen Ländern sein. 

So führt nach Robert!Aubusson de Cavarlay/Pottier/Tournier132 der 
Mangel an Forschem dazu, dass bisherige Forschungsvorhaben aufge-
geben werden müssen, wenn neue angefangen werden sollen, wodurch 
es häufig nur eine Untersuchung zu einem Fragenkomplex gebe. 

128 Dray 1999, S. 271. 
129 Pires/Landreville 1985, S. 85. 
130 Robert/Faugeron 1980, S. 75 f. 
131 Aubusson de Cavarlay/Godefroy 1981, S. 21; Aubusson de Cavarlay 1987, S. 10. 
132 1994, s. 175, Fn. 18. 
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3.1 Schichtspezifische Bestrafung 

Dem in den 70er Jahre vorherrschenden Forschungsparadigma der kriti-
schen Kriminologie entsprechend, wurden Ende der 70er und Anfang der 
80er Jahre zunächst Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen 
sozialen Eigenschaften und Strafzumessung durchgeführt133• 

Ausgehend von den für die Forschung hergestellten Doppeln der im 
Rahmen des Campte General de la Justice angelegten Erhebungsbögen ha-
ben Aubusson de Cavarlay und Godefroy analysiert, welche Delikte 
(Verbrechen, Vergehen und Übertretungen der fünften Klasse134) welche 
Strafen bei welchen sozialen Eigenschaften der Verurteilten nach sich zo-
gen, wobei sie die Daten für die Jahrgänge 1972 und 1976 miteinander ver-
glichen. 

Hierbei war hilfreich, dass die Comptes Generaux de Ta Justice bis 
1978135 auch mehrere den Sozialstatus betreffende Eigenarten der Ver-
urteilten e1fassten, so den Familienstand, die Anzahl der Kinder, die 
Zugehörigkeit zu einer von 32 (inhaltlich umstrittenen) sozio-profes-
sionellen Kategorien 136 sowie die Staatsangehörigkeit. 

Sie untersuchten dabei lediglich die beiden damals bestehenden Hauptstra-
fen und ihre Vollstreckung bzw. Vollstreckungsaussetzung137. Die Höhe 
der Strafe ließen sie dagegen unberücksichtigt, da für die verschiedenen 
Strafarten kein gemeinsamer Maßstab bestehe und die Höhe daher nur in-
nerhalb einer Strafart, nicht aber zwischen ihnen verglichen werden kön-
ne138• Die erst 1970 eingeführte Möglichkeit, die Vollstreckung einer Strafe 
nur teilweise auszusetzen (sursis partie/)139, war in den damaligen Datener-
fassungsbögen für die Gerichte noch nicht vorgesehen. Die peines mixtes 
seien daher wie Strafen mit vollständiger Vollstreckungsaussetzung einge-
tragen worden. 

133 Vgl. hierzu auch He1pin, siehe oben 3. Kap., Ziff. 2.3. 
134 Wobei sich aus dem Datenmaterial nicht ergab, ob dem Strafausspruch eine oder 

mehrere Taten zugnmde lagen, Aubusson de Cavarlay/Godefroy 1981, S. 29, 35 
135 seitdem nicht mehr, Aubusson de Cavarlay 2000, S. 21. 
136 Aubusson de Cavarlay/Godefroy 1981, S. 31 f. 
137 Aubusson de Cavarlay/Godefroy 1981, S. 42. 
138 Aubusson de Cavarlay/Godefroy 1981, S. 43. 
139 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.2.2. 
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Die Erhebungsbögen enthielten außerdem die Angabe, ob das Urteil 
par defaut oder contradictoire bzw. repute contradictoire ergangen ist, 
also als Versäumnisurteil mit Einspruchsmöglichkeit oder als nonnales 
Urteil nach persönlicher Zustellung der Ladung in Anwesenheit oder in 
Abwesenheit des Angeklagten140• 

Die Datenlage erlaubte141 den Autoren eine vergleichende Berechnung, 
wonach in ca. ¾ der „Versäumnisurteile" kein Einspruch eingelegt 
wirdl42_ 

Die Autoren untersuchten zunächst, welche Strafarten am häufigsten auf 
welche Deliktsgruppen angewendet würden und umgekehrt, welche De-
liktsgruppen am häufigsten welche Strafarten nach sich ziehen. Diese Er-
gebnisse verglichen sie mit der Schichtzugehörigkeit der Verurteilten, um 
so Wechselwirkungen zwischen diesen Kriterien feststellen zu können. 

Sie legen dar, dass 60% der Verurteilungen zu Gefängnisstrafe ohne 
Bewährung auf Gewaltdelikte gegen Sachen zurückzuführen sind. Frei-
heitsstrafen mit Vollstreckungsaussetzung beruhten zu 60% einerseits auf 
Gewaltdelikten gegen Sachen, andererseits auf Taten im Zusammenhang 
mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs. 60% der Geldstrafen ohne Vollstre-
ckungsaussetzung seien auf vier Deliktsgruppen verteilt, nämlich fahrlässi-
ge Körperverletzung außerhalb des Straßenverkehrs, Verstöße gegen Füh-
rerschein- und Versicherungspflicht und Scheckvergehen. Geldstrafen mit 
Vollstreckungsaussetzung würden dagegen ohne erkennbaren Schwerpunkt 
bei allen Deliktsgruppen verhängt143• 

Verschiedene Deliktsgruppen würden primär mit Gefängnisstrafe ohne 
Bewährung sanktioniert, so Betäubungsmitteldelikte 1md Straftaten gegen 
die öffentliche Ordnung zu über 70%, Gewaltdelikte gegen Sachen mit 
knapp 45%. Andere zögen schwerp1mktmäßig Geldstrafe ohne Bewährung 
nach sich, so Führerschein- und Versicherungsverstöße und fahrlässige 
Körperverletzung außerhalb des Straßenverkehrs jeweils zu nahezu 95%, 
Steuervergehen zu über 7 5%. 

Anschließend untersuchen die Autoren die Verteilung der Delikts- und 
Strafarten auf die verschiedenen sozialen Gruppen und kommen zu dem 
Ergebnis, dass die Delikte, die häufig Freiheitsstrafe ohne Bewährung nach 

140 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.3.3. 
141 Trotz statistischer Ungenauigkeiten wegen der fehlenden Erfasstmg von Abänder-

tmgen der „Versäumnisurteile" nach Einsprnch, Aubusson de Cavarlay/Godefroy 
1981, s. 58 ff. 

142 Aubusson de Cavarlay/Godefroy 1981, S. 61. 
143 Aubusson de Cavarlay/Godefroy 1981, S. 76. 
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sich ziehen, in den lUlteren Schichten (Arbeiter lllld Randständige - margi-
naux - ) überrepräsentiert sind, außer Betrugsstraftaten144. Auch hinsicht-
lich der Strafen fänden sich bei den zu Gefängnisstrafe ohne Bewährung 
Verurteilten überdurchschnittlich viele Unterschichtsangehörige, während 
sie bei den Geldstrafen lUlterrepräsentiert seien 145• 

In einer auf dieser Studie aufbauenden VeröffentlichlUlg von 1985 ver-
feinert Aubusson de Cavarlay die verwendeten statistischen ErheblUlgs-
lUld AuswertlUlgsmethoden lUld kommt zu dem Ergebnis, dass insbesonde-
re die Berufslosigkeit von Männern ein Faktor sei, der die Verhängllllg von 
Freiheitsstrafe ohne Bewährllllg vorherbestimme: Nahezu die Hälfte aller 
Berufslosen würden mit dieser schärfsten Strafart sanktioniert, gegenüber 
14,3 % der Arbeiter lUld noch weiter sinkenden Prozentzahlen der anderen 
Berufsgruppen146. Auch bei einer multifaktoriellen Analyse lUlter Bezug-
nahme auf die begangene Tat lUld die hierfür üblicherweise verhängten 
Strafen seien die Gefängnisstrafen ohne Bewährllllg in allen Deliktsgrup-
pen für die berufslosen Männer überrepräsentiert. In den anderen sozialen 
Gruppen bestehe demgegenüber keine Konstanz, sondern seien lUlter-
schiedliche Konstellationen je nach Deliktsart auszumachen 147. 

In dieser VeröffentlichlUlg setzt er den sozialen Status auch in Bezug 
zum Alter des Verurteilten. Er kommt hier zu differenzierten Ergebnissen 
je nach Deliktsgruppe. Letztlich werde aber deutlich, dass die Tatsache, mit 
oder ohne Beruf zu sein, für die verhängte Sanktion entscheidender sei als 
das Alter oder auch die Staatsangehörigkeit148. 

3.2 Die filieres penales 

Seit geraumer Zeit wird die Frage der strafrechtlichen Reaktion in Frank-
reich lUlter dem von Bfllllo Aubusson de Cavarlay entwickelten Begriff der 
filieres penales149 quantitativ-statistisch lUltersucht. 

144 Aubusson de Cavarlay/Godefroy 1981, S. 81. 
145 Aubusson de Cavarlay/Godefroy 1981, S. 92 ff. 
146 Aubusson de Cavarlay 1985, S. 291. 
147 Vgl. im Einzelnen Aubusson de Cavarlay 1985. S. 293 ff. 
148 Vgl. zuannnenfassend Aubusson de Cavarlay 1987, S. 55 und Aubusson de Cavar-

lay 2002, S. 352 sowie bereits mit vergleichbaren Ergebnissen auch Robert/Fau-
geron 1980, S. 100 ff. 

149 Vgl. zuvor Robert/Faugeron 1980, 101, die von „chafnes penales" sprechen. 
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Hiermit ist die strafrechtliche Entwicklung eines Verfahrens von einem 
bestinnnten Zeitptutlct an gemeint, urspriinglich vom Eintdtt in das 
staatliche Reaktionssystem bis zur Aburteilung (oder Vollstreckung)150, 

wobei in dem Begdff derfiJiere eine gewisse Regelhaftigkeit, vielleicht 
sogar Zwangsläufigkeit mitschwingt151. 

Mangels eines hierzu adäquaten deutschen Ausdrucks wird im Folgen-
den der französische Begdff verwendet. 

Zur Entwicklung dieses Begriffes trugen zwei verschiedene Forschungsbe-
reiche bei: Einerseits wurde seit den 60er Jahren verstärkt der Einfluss der 
Staatsanwaltschaft und seit den 70er Jahren derjenige der Polizei und Gen-
darmerie für die staatliche Reaktion auf eine Straftat untersucht152. Hier-
durch rückte die Filterwirkung dieser Instanzen ins Bewusstsein und wurde 
die Bedeutung der strafrichterlichen Sanktionierung relativiert. Anderer-
seits wurden schichtspezifische Unterschiede in der strafrechtlichen Verur-
teilung herausgearbeitet153 . 

Aubusson de Cavarlay leitete aus diesen beiden Aspekten die Arbeits-
hypothese ab, dass die schichtspezifische Verteilung der gerichtlichen 
Sanktionen nicht erst auf der Ebene des Gerichts, sondern bereits „en 
amont", also in den vorgelagerten Stufen der staatlichen Reaktion auf Kri-
minalität erzeugt wird und das Ergebnis von unterschiedlichen Wegen (jili-
eres) sind, die zur Verurteilung führen 154. 

Um die Entwicklung eines Verfahrens „en amont", also hinsichtlich sei-
ner vorgeschalteten Entscheidungsstufen, zu verfolgen, mussten Aubusson 
de Cavarlay und seine Forschergruppe den „decoupage institutionnel" 
überwinden155, die Tatsache, dass die verfügbaren statistischen Daten aus 
den verschiedenen Stufen des Strafverfahrens (Polizei, Staatsanwaltschaft 
und Gericht) nicht miteinander kompatibel sind. Zu diesem Zweck ent-
schieden sie sich, Aktenauswertungen durchzuführen. 

150 Vgl. zur heutigen Verwendtmg des Begdffs in der französischen Kriminologie 
Aubusson de Cavarlay 2002, S. 348. 

151 ,,Filiere" wird üblicherweise mit Reilienfolge oder Stufenleiter übersetzt. An den 
Verwendungen, die der Ausdruck sonst fmdet, werden aber die Konnotationen 
deutlich, die in diesen deutschen Begdffen nicht erscheinen. So wird par Ja filiere 
übersetzt mit „von der Pike auf', ,,von Stufe zu Stufe" und „auf dem Instanzenweg" 
bzw. remonter Ja filiere mit „sich zum Ausgangspunkt vorarbeiten, den Weg/die 
Linie zurückverfolgen", Langenscheidts Handwörterbuch 2000, S. 325. 

152 Siehe oben 3. Kap., vor Ziff. 1. 
153 Siehe oben 3. Kap., Ziff. 3.1. 
154 Aubusson de Cavarlay 1987, S. 12. 
155 Aubusson de Cavarlay 1987, S. 51. 



QUANTITATIVE UNTERSUCHUNGEN 97 

Die erste Arbeit in dieser Perspektive wurde 1987 veröffentlicht und be-
fasste sich mit der Auswertung von ca. 1.000 Akten bei der Staatsanwalt-
schaft eines mittelgroßen Gerichtsbezirks (Reims}156. Sie beschäftigte sich 
ausführlich mit den unterschiedlichen Arten, in denen ein Verfahren offi-
ziell bekannt wird und schließlich bei der Staatsanwaltschaft eingeht, sowie 
mit den Entscheidungsmechanismen der Staatsanwaltschaft157• Es wurde 
deutlich, dass die Verfahrensweisen für bestimmte Delikts- und Verfah-
renskonstellationen relativ typisiert ablaufen und dass jede Deliktsgruppe 
über eine ihr eigene ,filiere" begitmend bei der Polizei bis zur letzten Ent-
scheidung der Staatsanwaltschaft verfügt. 

Unter anderem wurde aufgezeigt, dass das entscheidende Kriterium für 
die Einleitung eines fönnlichen Ermittlungsverfahrens nicht die Not-
wendigkeit von weiterführenden Ermittlungen ist, sondern der Wille, 
den Beschuldigten in Untersuchtmgshaft zu nehmen: In ¾ der förmli-
chen Ermitthmgsverfahren wurde ZUJnindest gegenüber einem der Be-
schuldigten eine freiheitsbeschränkende Maßnahme getroffen, während 
in 2/3 aller förmlichen Ermittlungsverfahren der Beschuldigte geständig 
ist und keine weiteren Ennittlungen getroffen werden. Von diesen 2/3 
sind 84% Verfahren, in denen Untersuchungshaft angeordnet wurde. 

1995 veröffentlichten Bruno Aubusson de Cavarlay und Marie-Sylvie Hure 
die Ergebnisse einer weiteren Aktenauswertung unter dem Gesichtspunkt 
der filieres penales158• Sie stützten sich hierbei auf eine Stichprobe, die im 
Rahmen einer anderen Untersuchung zusammengestellt worden war159• 

Es handelte sich Ulll Verfahren, die 1990 bei den Polizeirevieren eines 
Arrondissements in Paris begonnen hatten, welche für die sog. ,.,delin-
quance en voie publique" zuständig sind, also Diebstähle Init oder ohne 
Qualifizierungen, Gewaltstraftaten, Angriffe auf die öffentliche Ord-
mmg und Betäubungsinitteldelikte160. Auch hier wurden ungefähr 1.000 
Akten ausgewertet. 

156 Aubusson de Cavarlay 1987, S. 64. 
157 Aubusson de Cavar!ay 1987, S. 85 - 115. 
158 Aubusson de Cavarlay/Hure: Arrestations, classements, deferements, jugements -

Suivi d'une cohorte d'affaires penales de la police a lajustice, Paris 1995. 
159 Für Barre u. a. ,,Toxicomanie et delinquance, du bon usage de l'usager de produit 

illicite", Paris 1994. 
160 Aubusson de Cavarlay 2000, S. 23. 
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Diese Untersuchung belegte signifikante Zusammenhänge zwischen den 
Verfahrensentscheidungen der Polizei, der Staatsanwaltschaft und dem 
strafrichterlichen Urteil. 

Die Autoren stellten unter anderem die Situation des Beschuldigten im 
polizeilichen Stadium des Verfahrens den Entscheidungen gegenüber, die 
die Staatsanwaltschaft für den Fortgang des Verfahrens trifft. Deutlich 
wurde dabei161 , dass es für den Fortgang des Verfahrens entscheidend war, 
ob der Beschuldigte von der Polizei auf freien Fuß gesetzt oder der Staats-
anwaltschaft vorgeführt wird: Im ersteren Fall hat er eine Chance von na-
hezu 40%, dass sein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft in Ausüblll1g des 
Opportunitätsprinzips eingestellt wird, im letzteren Fall liegt diese nur bei 
knapp über einem Prozent. Und wenn das Verfahren nicht eingestellt wur-
de, obwohl der Beschuldigte bereits von der Polizei auf freien Fuß gesetzt 
worden war, erhielt er überwiegend eine Lad1mg im Wege der c.o.pj. 162 

oder - seltener - der citation directe163 , was ihm das Erscheinen als freier 
Mann vor Gericht ermöglichte. Wenn er der Staatsanwaltschaft vorgeführt 
wurde, standen die Chancen dagegen 3: 1, dass er im Wege der comparuti-
on immediate abgeurteilt wird, und andernfalls nochmals über 15%, dass 
ein förmliches Ermittlungsverfahren gegen ihn angeordnet wird, was, wie 
bereits 1987 gezeigt wurde, in der Regel die Anordnung von Untersu-
chungshaft bedeutet. 

Auch auf der nächsten Stufe konnte ein signifikanter Zusammenhang 
zwischen der verfahrensrechtlichen Entscheidung und der Reaktion der 
folgenden Instanz festgestellt werden. Die Entscheidungen der Staatsan-
waltschaft über die Art und Weise, in der das Gericht mit dem Verfahren 
befasst werden soll, sind nach dieser Untersuchung nämlich vorentschei-
dend für die Art der Sanktion, die letztlich verhängt wird, wie aus der fol-
genden Tabelle ersichtlich wird164• 

161 Aubusson de Cavarlay/Hure 1995, S. 119. 
162 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.2.3. 
163 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.2.2. 
164 Aubusson de Cavarlay/Hure 1995, S. 119. Die Tabelle enthält im Original noch die 

ponderierten Werte, die hier aus Vereinfachungsgriinden weggelassen wurden. 
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Tabelle 2: Zusammenhang von Verfahrensart und Strafausspruch nach Au-
busson de Cavarlay/Hure 1995, S. 119 

Art der Befassung des Gerichts 
Ermitt- comp. c.o.p.j. citat. insgesamt 
lungs- lmmed. Directe 

verhängte Stra- verf. 
fen 

% % % % 
Freispruch 
% 75,6 12,2 0 12,2 100 

2,7 0,1 0 0,7 0,4 
Gefängnis 0. B. 
% 15,9 67 11 6,1 100 

56,7 61,1 15 34,7 43,7 
Gefängnis m. B. 
% 15,4 46,2 29,5 8,9 100 

37,8 29,2 27,8 35,1 30,2 
Geldstrafe o. B. 
% 0 13,5 77,2 9,3 100 

0 4,7 40,1 20,5 16,7 
Geldstr. m. B. 
% 0 17,2 82,8 0 100 

0 0,2 1,7 0 0,7 
Ersatzstrafen 
% 0 33 66,7 0,3 100 

0 4,7 14 0,3 6,8 
Dispens 
% 23,4 0 31,2 45,3 100 

2,8 0 1,4 8,7 1,5 
Total % 12,3 47,9 32,2 7,6 100 

100 100 100 100 100 
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Berücksichtigt wurden dabei nur die schwersten Hauptstrafen. Ge-
mischte Strafen erscheinen daher nur unter der schwersten Hauptstrafe, 
wobei Gefängnisstrafe mit oder ohne Vollstreckungsaussetzung als 
schwerer eingeorduet wird als Geldstrafe. Die nur teilweise Vollstre-
ckungsaussetzung wird als Freiheitsstrafe ohne Bewährung erfasst; die 
Teile einer ,.peine mixte", die zur Bewähnmg ausgesetzt werden, er-
scheinen dagegen nicht165• 

Ein im Schnellverfahren Abgeurteilter erhält mit einer Wahrscheinlichkeit 
von 61,1% Freiheitsstrafe ohne Bewährung, der im Wege der c.o.pj. Gela-
dene nur in 15% der Fälle. Wenn auch die aus Untersuchungshaft Vorge-
führten hinzugezählt werden, so ergibt sich aus der Tatsache, nicht frei zum 
Termin zu erscheinen, eine Wahrscheinlichkeit von¾, eine Freiheitsstrafe 
(teilweise) ohne Bewährung zu erhalten166. Dagegen werden über 2/3 der 
Alternativstrafen und ca. 80% aller Geldstrafen167 in Verfahren verhängt, 
die im Wege der c.o.pj. oder citation directe bei Gericht anhängig gemacht 
wurden. 

Zudem ergab ein Vergleich mit dem Kriterium der Anwesenheit oder 
Abwesenheit des Angeklagten in der Hauptverhandlung, dass sich die 15% 
der Verfahren, die einerseits durch c. o.pJ. bei Gericht anhängig wurden, 
andererseits aber - gewissermaßen erwartungswidrig - mit Freiheitsstrafen 
ohne Bewährung endeten, zum überwiegenden Teil aus den Fällen zusam-
mensetzen, in denen die Angeklagten nicht erschienen sind. Auch diesbe-
züglich sind die entsprechenden Korrelationen aus der folgenden Tabelle 
ersichtlich 168. 

165 Vgl. Aubusson de Cavarlay/Hure 1995, S. 118. 
166 Aubusson de Cavarlay/Hure 1995, S. 148. 
167 Soweit sie als einzige Hauptstrafe verhängt wird; die Kombination mit 

Freiheitsstrafe wird wie gesagt nicht erfasst. 
168 Aubusson de Cavarlay/Hure 1995, S. 147. Die Tabelle enthält im Original noch die 

ponderierten Werte, die hier aus Vereinfachungsgründen weggelassen wurden. 
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Tabelle 3: Zusammenhang zwischen der Situation in der Hauptverhand-
lung und der Hauptstrafe nach Aubusson de Cavarlay/Hure 
1995, S. 147 

Situation des Angekl. während der Hauptverhandlung 
Anwesend Abwesend insge-

samt 

contröle normales Vers. 
Hauptstrafen nicht frei jud. frei Urteil Urteil 

% % % % % 

Gefängnis o. B. % 72,7 3,3 1,8 16,4 6 100 

74,8 24,7 2,8 39,5 46,6 43,9 

Gefängnis m. B. % 28,4 13,2 31,8 19,6 7 100 

20,2 69,4 34,8 32,7 37,7 30,4 

Geldstrafe o. B. % 6,9 0 57,8 30,1 5,3 100 

2,7 0 34,9 27,8 15,7 16,8 

Geldstr. m. B. + 0 16, 1 83,9 0 0 100 
Dispens 

0 6 6,5 0 0 2,1 

Ersatzstrafen % 14,3 0 85,7 0 0 100 

2,3 0 21 0 0 6,8 

Total % 42,7 5,8 27,7 18,2 5,6 100 

100 100 100 100 100 100 

Tatsächlich wurde in knapp 45 % aller Urteile, die in Abwesenheit des An-
geklagten ergehen, eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung verhängt, wobei 
sich die Sanktionsmuster kaum danach unterscheiden, ob es sich um ein 
„Versäumnisurteil" (jugement par defaut) handelte, bei dem also nicht 
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festgestellt werden konnte, dass der Beschuldigte die Ladung tatsächlich 
erhalten hat ( 46,6% Gefängnisstrafe ohne Bewährung) oder um ein Verfah-
ren repute contradictoire169 insbesondere nach einer Ladung im Wege der 
c.o.pj. (39,5%), bei dem ein normales Urteil ergeht. 

Die Entscheidungen der Vorinstanzen und des die Strafe festsetzenden 
Gerichts sind dabei nach den Ergebnissen von Aubusson de Cavarlay/Hure 
ihrerseits durch die Vorstrafenbelastung und die soziale Position des Be-
schuldigten beeinflusst: Beschuldigte mit polizeilichen Vorverfahren170 

würden häufiger der Staatsanwaltschaft vorgeführt werden und seltener be-
reits von der Polizei wieder entlassen werden 171• Auf der Ebene der gericht-
lichen Entscheidung würde in über 75% der Fälle, in denen das Strafregis-
ter eine Vorverurteilung zu einer Gefängnisstrafe ohne Bewähnmg enthält, 
der Angeklagte erneut zu einer solchen Strafe verurteilt1 72• 

Zudem wiederholen sich auch in dieser Studie die Hinweise auf eine so-
ziale Selektion: Arbeitslose und die von den Autoren gebildete Gruppe der 
,,prekär Beschäftigten", also bei Zeitarbeitsfirmen oder sonst nur vorüber-
gehend Beschäftigten, würden zu 49% bzw. 43% von der Polizei der 
Staatsanwaltschaft vorgeführt, während dies durchschnittlich nur in 26% 
aller polizeilichen Verfahren173 der Fall sei. Auf der Ebene der gerichtli-
chen Entscheidung wiederhole sich dies. Berufslose, Arbeitslose und pre-
kär Beschäftigte würden jeweils zu über 50 %174 zu Gefängnisstrafe ohne 
Bewährung verurteilt, während die Quote bei der Gruppe, die einen Beruf 
angab, bei 29,6% liegem. 

Der oben beschriebene Zusammenhang zwischen den Vorentscheidun-
gen von Polizei und Staatsanwaltschaft und der im Urteil festgesetzten 
Strafe war aber nach den Ergebnissen dieser Untersuchung nicht allein auf 
die sozioprofessionellen oder vorstrafenmäßigen Eigenschaften der Be-

169 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.3.3. 
170 Während der polizeilichen Ermitthmgen ist das Strafregister noch nicht bekannt. 

Die Beschuldigten werden in Frankreich aber regelmäßig befragt, ob sie schon mit 
der Polizei in Konflikt geraten sind; außerdem hat die Polizei selbst teilweise 
Erkenntnisse über polizeiliche Vorverfahren, ohne allerdings deren gerichtlichen 
Ausgang zu kennen, Aubusson de Cavarlay/Hure 1995, S. 166. 

171 Aubusson de Cavarlay/Hure 1995, S. 162 f. ; Aubusson de Cavarlay 2002, S. 354. 
172 Aubusson de Cavarlay/Hure 1995, S. 161. 
173 Inklusive der Ve1fahren, die von der Polizei überhaupt nicht der Staatsanwaltschaft 

bekannt gemacht werden, sogenanntes „classement policiaire", vgl. Aubusson de 
Cavarlay/Hure 1995, S. 47 ff., 135. 

174 Berufslose: 56,5%, Arbeitslose:56,6%, prekär Beschäftigte:52,4%. 
175 Aubusson de Cavarlay/Hure 1995, S. 138. 
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schuldigten zurückzuführen. Auch wenn diese gleichgehalten wurden, führ-
ten die beschriebenen Verfahrensunterschiede (Art der Befassung des Ge-
richts, was dem Kriterium der Inhaftierung oder Freiheit des Angeklagten 
während der Verhandlung entspricht, und Anwesenheit oder Abwesenheit 
des Angeklagten während der Verhandlung oder nicht) noch zu signifikan-
ten Sanktionsunterschieden in der beschriebenen Art176• 

Aubusson de Cavarlay/Hure kommen daher zu dem Ergebnis, dass die 
vom Gericht verhängte Strafe durch die von den vorgeschalteten Instanzen 
gefällten Entscheidungen vorherbestimmt wird177• Allerdings sei nicht fest-
gestellt, inwiefern in dem System auch Einflüsse in die umgekehrte Rich-
tung ausgeübt werden und gegenseitige Interaktion stattfindet178• Die Er-
gebnisse sind auch insofern zu relativieren, als das Kriterium der Tatschwe-
re in dieser Untersuchung nicht berücksichtigt wurde. 

Aubusson de Cavarlay eiwälmt in diesem Zusammenhang, dass Staats• 
anwälte die von seiner Forschergruppe erarbeiteten Ergebnisse als 
selbstverständlich ansällen, da sie den Anspruch an sich hätten, die Per-
sonen im Wege der comparution immediate vor Gericht zu bringen, ge-
gen die voraussichtlich eine Gefängnisstrafe ohne Bewällrung verhängt 
würde, also die Entscheidung des Gerichts bewusst vmwegnällmen179• 

Eine Beeinflussung gewisse1maßen entgegen der prozessrechtlich vor-
gesehenen Chronologie finde jedenfalls seit der flächendeckenden Ein-
führung des traitement en temps reel zweifelsohne auch zwischen Poli-
zei und Staatsanwaltschaft statt, da die Entscheidungen über den Fort-
gang des Verfahrens bei der Polizei seitdem in großem Umfang tatsäch• 
lich nicht von der Polizei, sondern von der Staatsanwaltschaft getroffen 
wiirden 180. 

3.3 Der Einfluss der Anträge von Staatsanwaltschaft und Vertei-
digung im Übertretungsverfahren 

Ebenfalls auf dem Konzept der filieres penales aufbauend, untersuchten 
Anfang der 90er Jahre Perez-Diaz und Lombard die staatliche Reaktion auf 

176 Vgl. zusannnenfassend Aubusson de Cavarlay 2000, S. 24. 
177 Aubusson de Cavarlay/Hure 1995, S. 208 f.; Aubusson de Cavarlay 2000, S. 27. • 
178 Aubusson de Cavarlay/Hure 1995, S. 209. 
179 Aubusson de Cavarlay/Hure 1995, S. 209. 
180 Aubusson de Cavarlay 2000, S. 24. 
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Übertrehlngen der 1. bis 4. Klasse im Straßenverkehr von der Entdeckung 
bis zur Vollstreckung der Geldstrafen im Wege der Aktenanalyse181 . 

Von den Ergebnissen der Untersuchung sollen hier insbesondere diejeni-
gen über den Einfluss des staatsanwaltschaftlichen Antrags auf die richter-
liche Sanktionsentscheidung dargestellt werden. 

Es wurde deutlich, dass ca. ¾ der untersuchten fast 800 bis zur gerichtli-
chen Befassung gelangten Verfahren im Strafbefehlsweg182 erledigt wurden 
und nur in 27% eine Verhandlung durchgeführt werden musste, sei es, weil 
die Staatsanwaltschaft das Gericht durch eine citation directe des Beschul-
digten befasst hatte, sei es wegen eines Einspruchs gegen einen Strafbe-
fehl 1s3. 

Dabei habe das Gericht die Verfahrensbehandltmg im Wege der ordon-
nance penale nie abgelehnt, ebenso habe die Staatsanwaltschaft die 
vom Gericht im Strafbefehl festgesetzte Strafe nie angegriffen, woraus 
eio konzertiertes Vorgehen erkennbar werde184. 

Das Gericht habe in 35% der Fälle die von der Staatsanwaltschaft in ihrem 
Strafbefehlsantrag vorgeschlagene Strafe um weniger als 300 Francs redu-
ziert, in 9% um mehr als diesen Betrag und sei in 52% der Fälle dem 
schriftlichen Strafvorschlag gefolgt. 

Das Strafbefehlsverfahren sei nahezu ausschließlich bei Übertrehlngen 
der vierten Klasse verwandt worden, deren Strafrahmen damals zwischen 
1.300 bis 2.500 Francs lag. Von der Staatsanwaltschaft seien in über 90% 
der Fälle Geldstrafen lediglich in Höhe der gesetzlichen Mindeststrafe be-
antragt worden. Durch die Absenkung dieser Anträge in der gerichtlichen 
Festsetzung hätten über die Hälfte der Geldstrafen unterhalb dieser Grenze 
gelegen 185. 

In den Fällen, in denen eine Hauptverhandlung stattfand, konnten die 
Autorinnen den untersuchten Akten nur in 153 Fällen einen konkreten An-
trag des Vertreters der Staatsanwaltschaft:186 entnehmen. In diesen sei in 

181 Perez-Diaz/Lombard: Les contraventions routieres: de la constatation a l'execution 
des sanctions, Paris, 1992. 

182 Zur ordonnance pena/e, die nur im Übertrettmgsverfahren zulässig ist, siehe Müller 
2003, 3. Kap., Ziff. 6.2. 

183 Perez-Diaz/Lombard 1992, S. 132 f. 
184 Perez-Diaz/Lombard 1992, S. 134. 
185 Perez-Diaz/Lombard 1992, S. 134. 
186 In Übertretungsverfahren der ersten bis vierten Klasse kann dies eio commissaire de 

police seio, vgl. Art. 45 Abs. 1 CPP. 
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aller Regel zusätzlich zur Geldstrafe eine Führerscheinsuspendierung bean-
tragt lmd in 89% der Fälle auch verhängt worden. Die Geldstrafe sei in al-
ler Regel niedriger als die im Strafbefehl festgesetzte, was als Ausgleich 
für die zusätzliche Führerscheinsuspendierung interpretiert werden kön-
ne187• So beantrage der Vertreter der Staatsanwaltschaft in mindestens 70% 
der Verhandlungen eine Geldstrafe unterhalb der gesetzlichen Mindeststra-
fe. Die Urteile lägen in ca. 95% der Fälle unter der gesetzlichen Mindest-
grenze und nur in 5% oberhalb 188• 

Zur Abweichung zwischen dem Antrag der Staatsanwaltschaft und dem 
Urteil fanden die Autorinnen heraus, dass nur in 4% der Fälle die verhängte 
Geldstrafe oberhalb der vom Vertreter der Staatsanwaltschaft beantragten 
lag, wobei dies in der Hälfte der Fälle darauf zurückzuführen sei, dass das 
Gericht dem Antrag des Angeklagten nachgekommen sei, die Führer-
scheinsuspendierung auf bestimmte Fahrzeuge oder Fahrten zu beschrän-
ken und zum Ausgleich (une pratique d'equilibrage) die Geldstrafe erhöht 
habe. In 48% der Fälle sei das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft 
gefolgt, in den anderen Fällen sei das Gericht unter diesem Antrag geblie-
ben 189. Vergleichbare Ergebnisse habe auch der Vergleich zwischen dem 
Antrag der Staatsanwaltschaft und dem Urteil hinsichtlich der Dauer der 
Führerscheinsuspendierung gezeigt: In 11 % sei das Gericht über den An-
trag in hinausgegangen, in 39% sei es ihm gefolgt und in 50% habe es ihn 
unterschritten. 

Die Autorinnen untersuchen sodann den Einfluss der Verteidigungsar-
gumentation 190 auf die richterliche Entscheidung. Diese Argumentation be-
trifft nach ihrer Darstellung ganz überwiegend das Zusammenspiel zwi-
schen verwaltungsrechtlicher und strafrechtlicher Führerscheinsuspendie-
rung oder aber die konkreten Tatumstände mit dem Ziel, eine kürzere oder 
eine individualisierte Führerscheinsperre zu erhalten. Sie ist daher sehr de-
liktsspezifisch und wird hier übersprungen. Interessant ist aber im vorlie-
genden Zusammenhang das Ergebnis, dass in den - wenigen - Fällen, in 
denen sich die Angeklagten auf ihre wirtschaftliche Situation berufen, um 

187 Perez-Diaz/Lombard 1992, S. 135. 
188 Perez-Diaz/Lombard 1992, S. 135. 
189 Perez-Diaz/Lombard 1992, S. 138. 
190 Diese wurde dem vom grejjier erstellten Verhandlungsprotokoll entnommen, das 

sie möglicherweise nicht vollständig wiedergibt, Perez-Diaz/Lombard 1992, S. 135. 
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die befürchtete Geldstrafe zu reduzieren, das Gericht eine Absenkung der 
Geldstrafe ablehne191 . 

Ein Richter habe dies in einem Gespräch damit begründet, dass die 
Staatskasse beim Eintreiben der Geldstrafe ihrerseits einen Ermessens-
spielraum habe und teilweise von der Beitreibung absehen könne, wenn 
die wirtschaftlichen Verhältnisse tatsächlich zu eng seien. hn weiteren 
Verlauf ihrer Untersuchung, auf den hier nicht näher eingegangen wer-
den kann, kamen die Autorinnen allerdings für den von ihnen unter-
suchten Gerichtsbezirk zu dem Ergebnis, dass die Staatskasse von ih-
rem Ermessensspielraum nur bei den Schuldnern sehr großer Summen 
Gebrauch mache, insbesondere bei Spediteuren, die durch das Prinzip 
der Straflnrmulation in Übertretungsverfahren zu vielen Geldstrafen 
gleichzeitig vernrteilt würden. In allen anderen Verfahren würde die 
Vollstreckimg inklusive Zwangsversteigerung beweglicher Sachen ab 
einem bestinnnten Betrag unerbittlich durchgeführt192• 

3.4 Die strafrechtliche Sanktionierung von Frauen 

In Frankreich werden ebenso wie international wesentlich weniger Frauen 
strafrechtlich verurteilt als Männer. Französische Untersuchungen hierüber 
gab es lange Zeit kaum193. France-Line Mary-Portas hat ihre Forschungs-
arbeiten daher von Anfang an auf diesen Gesichtspunkt konzentriert. Sie 
erfasste zunächst die verfügbaren statistischen Daten und wertete sie je-
weils getrennt voneinander auf den jeweiligen Stufen der staatlichen Reak-
tion auf kriminelles Verhalten aus. Die einzelnen Statistiken konnten dabei 
wegen des „decoupage institutionnel" nicht miteinander in Beziehung ge-
setzt werden. 

Auf der Ebene der Strafzumessung194 errechnete sie für Verbrechen, 
Vergehen und Übertretungen der 5. Klasse, dass 1993 nur 10% der Verur-
teilten Frauen waren und von diesen ca. die Hälfte zu Freiheitsstrafe verur-
teilt wurde, im Gegensatz zu 62% bei den männlichen Verurteilten. Von 

191 Perez-Diaz/Lombard 1992, S. 148. 
192 Perez-Diaz/Lombard 1992, S. 148. 
193 Vgl. Mary 1998, S. 290, wonach die Veröffentlichungen in französischen Fachzeit-

schriften zu dem Thema überwiegend von kanadischen Autoren stailllllen. 
194 Vgl. zu den Ergebnissen auf der Ebene von Polizei und Staatsanwaltschaft Mary 

1998, 294. 
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diesen Freiheitsstrafen seien 23% gegenüber Männern ganz oder teilweise 
nicht zur Bewährung ausgesetzt worden, gegenüber nur 11 % bei den weib-
lichen Angeklagten. Die Verlagerung habe hauptsächlich zugunsten der 
Geldstrafe stattgefunden, die gegen 38% der Frauen als schwerste Haupt-
strafe verhängt worden sei, aber nur gegen 27% der männlichen Angeklag-
ten. Der Rückgriff auf Alternativstrafen sei dagegen für beide Geschlechter 
ungefähr gleich gewesen, während Frauen doppelt so häufig wie Männer 
von einem Strafdispens profitierten (3% gegenüber 1,4%)195. 

Diese Ergebnisse blieben tendenziell auch dann richtig, wenn sie in Be-
zug gesetzt werden zur Art der abgeurteilten Tat, der hierfür auch bei 
mäm1lichen Angeklagten typischen Strafe und der Häufigkeitsverteilung 
auf männliche und weibliche Tatverdächtige196• Ebenfalls werde die Ten-
denz bestätigt, wenn nur die Urteile berücksichtigt werden, in denen aus-
schließlich ein Tatbestand verwirklicht wurde197. 

Auch die durchschnittlichen Dauern der Freiheitsstrafen gegen Frauen 
seien bei gleichen Deliktsarten durchweg niedriger als die gegen Män-
ner198• 

Die vor allem nordamerikanische These einer patemalistischen Reakti-
on auf weibliche Kriminalität, die in den Vorstufen der staatlichen Re-
ah.1:ionskette diese als wenig gefährlich und daher wenig verfolgi.mgs-
wiirdig ansehe, allerdings zu schwereren Strafen greife, sobald Frauen 
so sehr gegen die Normerwartung verstießen, dass Freiheitsstrafe ohne 
Bewährung verhängt würde199, sei somit durch diese Daten nicht bestä-
tigt worden200• 

Um den „decoupage institutionnel" zu überwinden und weitergehende Er-
kenntnisse über die unterschiedliche Sanktionierung von Männern und 
Frauen zu gewinnen, hat Mary-Portas sodann in Zusammenarbeit mit Bru-
no Aubusson de Cavarlay eine umfangreiche quantitative Aktenauswertung 

195 Maiy 1997, S. 8 f. 
196 Maiy 1997, S. 11. 
197 Da die Verfahren, in denen mehrere Tatbestände inI Sinne des concours ideal 

verwirklicht wurden, häufiger männliche Angeklagte betreffen und zu höheren 
Strafen führen, Mary 1997, S. 12. 

198 Mary 1997, S. 10, 14. 
199 Vgl. dazu mit weiteren Nachweisen Mary 1998, S. 291. 
200 Mary 1997, S. 14. 
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in Angriff genommen 2°1, deren Veröffentlichllllg in Vorbereitllllg ist. Ma,y-
Portas verwendet dabei llllter anderem die von Aubusson de Cavarlay erar-
beiteten Kriterien der filieres penales, setzt also die Strafzumessllllgsent-
scheidllllgen in Bezug zu den im Vorverfahren getroffenen Entscheidllll-
gen, den aus dem Strafregister ersichtlichen Vorvenuteilllllgen lllld dem 
sozialen Status der Betroffenen, soweit er sich aus der Akte ergibt, lllld 
vergleicht jeweils die Ergebnisse der männlichen mit denen der weiblichen 
Angeklagten. 

Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Die folgende Darstelltmg be-
ruht auf der Präsentation der vorläufigen Ergebnisse bei dem vom 
GERN202 tmd CESDIP203 am 26.10.2001 in Guyancourt organisierten 
Kolloquium (Interlabo ). 

Im Rahmen dieser Untersuchung wurden 920 Strafakten beim tribunal de 
grande instance von Creteil erhoben lllld ausgewertet. Es handelt sich um 
Verfahren wegen Vergehen gegen Erwachsene, in denen 1996 das letzte 
Strafurteil gefällt wurde. Ausgeschieden wurden Wirtschaftsvergehen, 
Vergehen gegen Arbeitsschutz- lllld Umweltschutzgesetze lllld ähnliche 
komplexe Sonderstraftaten. Untersucht werden somit neben den Kernstraf-
taten auch UnterhaltspflichtverletZllllgen, Verkehrsstraftaten, Betäubllllgs-
mitteldelikte lllld Verstöße gegen das Ausländergesetz. 

Ma,y-Portas hält es für erforderlich, nicht nur die auch in den offiziellen 
Statistiken erfassten Hauptstrafen miteinander zu vergleichen, sondern e-
benfalls Sanktionskombinationen in die Auswertllllg einzubeziehen, um 
dem tatsächlichen Charakter der verhängten Sanktion gerecht zu werden204• 

Zudem hält sie die den offiziellen Kriminalstatistiken ZUgrlllldeliegende 
Hierarchisiefllllg der Hauptstrafen für llllbefriedigend, die die Gefängnis-

201 Während Mary-Portas sich im Rahmen dieser Untersuclnmg insbesondere mit den 
Unterschieden in der Sanktionienmg von Männern tmd Frauen befasst, untersuclit 
Aubusson de Cavarlay Fragen des sentencing im engeren Sinne, also außerrecht-
liche Einflüsse und hierauf zurückzuführende Disparitäten der Straf=essungs-
entscheidung, siehe tmten 3. Kap., Ziff. 5. 

202 Groupe Europeen de recherche sur les normativites. 
203 Centre de Recherches Sociologiques sur le Droit et les Institutions Penales. 
204 So wurde festgestellt, dass in 7% der 18% Freiheitsstrafe mit vollständiger 

Vollstrech.1.mgsaussetnmg ohne Bewähnmgsauflagen n1sätzlich eine Geldstrafe 
ohne Bewähnmg verhängt worden war, so dass sich der Anteil des mit keiner 
weiteren Belastung verbtmdenen sursis simple einer Gefängnisstrafe auf 11% aller 
verhängten Strafen reduzierte. 
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strafe als schwerste Hauptstrafe ansieht, unabhängig davon, ob sie zur Be-
währung ausgesetzt wurde, die Alternativstrafen an zweiter Stelle ansiedelt, 
an dritter Stelle die Geld(summen)strafe mit und ohne Bewährung und am 
Ende der Skala das Absehen von Strafe einstuft. 

Mmy-Portas versucht daher, Sanktionierungskategorien zu bilden, die 
einerseits den Strafarten und ihren Kombinationen qualitativ am ehesten 
entsprechen und andererseits einen quantitativen Vergleich der Strafschwe-
re erlauben. 

Diese Schwereskala entwickelt sie nur für die in den lIDtersuchten Ak-
ten festgestellten Strafen, so dass bestimmte Strafarten und Kombinati-
onsarteu nicht erfasst werden. Hier handelt es sich beispielsweise um 
den Entzug bürgerlicher und ziviler Rechte, das Scheckverbot, die tat-
unabhängigen waffenrechtlichen Sanktionen sowie die Stilllegung eines 
(tatlIDabhängigen) Fahrzeuges als Hauptstrafe gemäß Att. 131-6 Ziff. 
CP. 
Mary-Portas stellte im Vergleich mit den landesweiten durchschnittli-
chen Häufigkeiten der diversen Strafarten fest, dass in Creteil bestimm-
te Besonderheiten vorlägen, so ein nahezu systematischer Rückgriff auf 
die Strafe der Ausweisung bei Verstößen gegen das Ausländergesetz, 
eine wesentlich häufigere Verhängung der Führerscheinsuspendierung 
als Hauptstrafe für Trnnkenheitsfalnten und ein sehr seltener Rückgriff 
auf die gemeinnützige Arbeit als Hauptstrafe. Diese Besonderheiten 
seien teilweise durch die Tatsache erklärbar, dass der Großflughafen 
Orly im Zuständigkeitsbereich des TGI Creteil liegt, was zu einem er-
höhten Aulkollllllen sowohl von BtM-Delikten als auch von ausländer-
rechtlichen Verstößen führe. 

Maßstab für ihre Kategorisierung der Sanktionen ist, inwieweit eine Sank-
tion einerseits zu einem Ausschluss des Verurteilten aus der Gesellschaft 
führt und andererseits mit einer Verpflichtung zu einem Tun verbunden ist. 
Hiermit entwickelt sie fünf Kategorien, die sie der Schwere nach (begin-
nend bei den leichtesten Strafen) folgendermaßen einordnet: 

(1.) Verbleib in der Gesellschaft ohne Verpflichtung zur Vornahme be-
stimmter Handhmgen. 

Hierunter ordnet sie das Absehen von Strafe, das Einziehen von Tatwerk-
zeugen als Hauptstrafe und die Geldstrafe mit vollständiger Bewährungs-
aussetzung ein. 

(2.) Verbleib in der Gesellschaft mit Verpflichtung zur Vornahme be-
stimmter Handlungen. 
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Hierzu gehörten die Geldsummenstrafe, die Alternativstrafen205 , insbe-
sondere die Führerscheinstrafen des Art. 131-6, sowie die Kombination 
dieser beiden Strafarten. 

(3.) Androhung der Entfernung aus der Gesellschaft. 
Dies sei der Fall der Gefängnisstrafe mit vollständiger Vollstreckungs-

aussetzung ohne Bewäluungsauflagen (sursis simple). 
(4). Androhung der Entfernung aus der Gesellschaft mit Verpflichtung 

zur Vornahme bestimmter Handlungen. 
Hierunter fasst die Forscherin die Geldstrafe in Tagessatzform, die Ge-

fängnisstrafe mit vollständigem sursis simple in Kombination mit einer 
Geldstrafe oder einer Alternativstrafe und die Gefängnisstrafe mit Bewäh-
rungsauflage oder Arbeitsauflage. 

(5). Ausschluss aus der Gesellschaft. 
In diese Kategorie wird nicht nur die Gefängnisstrafe ohne Bewährung, 

sondern auch die Ausweisung sowie die Kombination zwischen diesen bei-
den Strafen eingeordnet. 

Bei der Untersuchung, wie sich die U1teile nach diesen Kategorien auf 
Männer und Frauen verteilen, stellt Mary-Portas fest, dass die Frauen in 
den ersten drei Kategorien allgemein deutlich überrepräsentiert sind. Kaum 
Unterschiede im Sanktionsprofil zwischen Männern und Frauen seien da-
gegen festzustellen, wenn die Urteile verglichen würden, bei denen die An-
geklagten in die Hauptverhandlung vorgeführt wurden, also im Wege der 
comparution immediate oder nach Untersuchungshaft. Hieraus könne ge-
folgert werden, dass Frauen dann wie Männer verurteilt würden, wenn auch 
die verfahrensrechtlichen Vorentscheidungen wie gegenüber Männern ge-
troffen würden. 

Andererseits habe die Auswertung der in Abwesenheit gefällten Urteile 
ergeben, dass diese bei weiblichen Angeklagten nicht signifikant strenger 
seien als in deren Anwesenheit, während Männer in Abwesenheit deutlich 
häufiger zu Strafen der fünften Kategorie verurteilt würden. 

Die strafrechtliche Vorbelastung wirke sich demgegenüber bei Frauen 
noch stärker aus als bei Männern. So würde bei Männern mit Vorverurtei-
lungen zu Gefängnisstrafe mit vollständiger Vollstreckungsaussetzung in 

205 Auch die gemeinnützige Arbeit als Hauptsstrafe erfasst sie in dieser Kategorie. 
Zwar könne diese Strafart wegen der angedrohten Strafbarkeit für die Nichtab-
leistung auch in die 3. Kategode eingeordnet werden, aber es sprächen doch die 
überwiegenden Gründe für die von ihr vorgenommene Einteilung. Zudem wird 
diese Strafart in der untersuchten Stichprobe nur sehr selten verhängt. 
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32% eine Strafe der vierten und in 26% eine solchen der fünften Kategorie 
verhängt, während Frauen mit gleicher Vorstrafensituation in 36% der Fäl-
le zu einer Strafe der fünften und nur in 26% zu einer solchen der vierten 
Kategorie verurteilt würden. 

Ein Vergleich der verhängten Sanktionen mit der sozialen Situation des 
oder der Angeklagten, soweit sie sich aus den Akten ergab, habe für Män-
ner einen größeren Einfluss erbracht als für Frauen. Demgegenüber sei für 
Frauen ein entscheidender Faktor der Strafauswahl, ob sie mit Kind(ern) 
lebten oder nicht, was wiederum bei Männern eine geringere Rolle spiele. 

3.5 Die strafrechtliche Sanktionierung von Ausländern 

Im Anschluss an quantitative Untersuchungen, die von Pierre Tournier und 
Philippe Robert im Jahr 1991206 sowie von Pierre Tournier 1996207 veröf-
fentlicht wurden, haben France-Line Mary und Pierre Tournier 1997 eine 
weitergehende Analyse der sich aus den Statistiken des Strafregisters erge-
benden Sanktionierung von Ausländern und Franzosen vorgelegt2°8. 

Die diesbezüglichen Ergebnisse sollen hier zusammengefasst dargestellt 
werden. 

Aus den französischen Polizei- und Justizstatistiken geht nur hervor, ob 
der Beschuldigte die französische Staatsangehörigkeit hat. Nicht erfasst 
werden dagegen Einwanderer, also solche Personen, die als Ausländer 
im Ausland geboren wurden und inzwischen in Frankreich leben, unab-
hängig davon, ob und gegebenenfalls wodurch sie in der Zwischenzeit 
die französische Staatsangehötigkeit erworben haben209. 

Ausländer seien bei den Freiheitsstrafen ohne Bewährung doppelt so stark, 
nämlich mit 33%, vertreten als es ihrem prozentualen Anteil an allen Ver-
urteilten210, nämlich 15,8%, entspreche. Auch seien die Freiheitsstrafenge-

206 Tournier/Robert: Etrangers et Delinquances, /es chiffres du debat, Paiis 1991. Vgl. 
die zusammenfassende Darstellung von Mary/Tournier 1997 passim. 

20' Tournier: La delinquance des etrangers en France, analyse des statistiques penales, 
in: Conseil de l'Europe (Hrsg.:): Delit d'innnigration, innnigrant delinquency, Cost 
A2, Sciences sociales, Strasbourg 1996, S. 133-162. 

208 Mary/Tomnier: La repression penale de la delinquance des etrangers en France 
1997. 

209 Maiy/Tournier 1997, S. 134. 
210 Mit Ausnahme der Staatenlosen und derjenigen, deren Staatsangehöiigkeit nicht 

angegeben wurde, vgl. Maiy/Tomnier 1997, S. 136. 
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genüber Ausländern im Durchschnitt länger als die gegenüber Franzo-
sen211 . 

Diese Unterschiede ließen sich zum Teil damit erklären, dass Ausländer 
überwiegend wegen Straftaten verfolgt würden, die auch allgemein relativ 
schwere Sanktionen nach sich zögen, unabhängig von der Nationalität des 
Täters212. Zudem würden für Straftaten im Zusammenhang mit der illegalen 
Einwanderung in aller Regel Freiheitsstrafen ohne Bewährung verhängt213• 

Dennoch legen die Autoren dar, dass auch bei gleichem Delikt und gleicher 
Urteilsart214 eine härtere Bestrafung von Ausländern als von französischen 
Staatsangehörigen erfolge. 

Besonders groß seien die Unterschiede bei Besitz oder Erwerb von BtM 
(80, 1 % der Ausländer erhielten Freiheitsstrafen ohne Bewährnng im 
Gegensatz zu 40,8% der Franzosen), Konsum von BtM (55,8% gegen 
23,3%), Hehlerei (46,1% gegen 19,9%) und einfachem Diebstahl (39,7% 
gegen 21,2%)215• 

Die Autoren untersuchen sodann, ob sich die festgestellten Unterschiede 
damit erklären lassen, dass Ausländer häufiger als Franzosen wegen mehre-
rer Delikte gleichzeitig venuteilt würden. Wenn einem Urteil die Verwirk-
lich1mg mehrerer Tatbestände216 zugrunde läge, führe dies nämlich - unab-
hängig von der Staatsangehörigkeit des Verurteilten - zu härteren Stra-
fen217• Auch wenn nur die Urteile zugrunde gelegt würden, die lediglich 
einen Tatbestand betreffen, würden Ausländer bei allen Vergehensarten 
häufiger zu Freiheitsstrafe ohne Bewährung vernrteilt als Franzosen (für 
alle Vergehen im Durchschnitt 31,1% bei Ausländern gegenüber 11,6% bei 
Franzosen). Eine Ausnahme bilde allein die Trnnkenheitsfahrt. Hier 

211 Mary/foumier 1997, S. 137. 
212 Vgl. im Einzelnen Mary/fournier 1997, S. 136. 
213 Mary/foumier 1997, S. 135. 
214 Nämlich contradictoire, also keine Versäumnisurteile, siehe oben 2. Kap., Ziff. 

2.3.3., Mary/foumier 1997, S. 137. Allerdings erwähnen die Autoren nicht, ob 
hierbei auch Urteile erfasst sind, die als contradictoire angesehen werden (repute 
contradictoire ), bei denen aber die Angeklagten dennoch nicht anwesend waren. 

215 Mary/fournier 1997, S. 137. 
216 Die Autoren präzisieren dabei nicht, ob diese als concours ideal oder concours real 

verurteilt wurden, siehe zur Abgrenzung und den Folgen Müller 2003, 1. Kap., Ziff. 
2.7. Da sie sich auf Daten des casier judiciaire stützen, in denen die zurücktretende 
Tat im Fall eines concours ideal nicht erfasst wird, muss es sich um Fälle des 
concours reel handeln. 

217 Mary/foumier 1997, S. 137. 
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belaufe sich die Quote an Gefängnisstrafen für Ausländer auf 3,4%, die für 
Franzosen auf 3,8%218. 

Auch die Dauer der Freiheitsstrafen ohne Bewährung bei gleichem De-
likt, gleicher Urteilsart und nur einer der Verurteilung zugrundeliegenden 
Straftat unterscheide sich systematisch: Ausländer würden generell häufi-
ger als Franzosen zu längeren (über einem Jahr) 1md seltener als diese zu 
kurzen Freiheitsstrafen (unter drei Monaten) verurteilt. Gegen Franzosen 
würden häufiger als gegen Ausländer Alternativstrafen verhängt, während 
bei Ausländern eher auf die Gefängnisstrafe mit Bewährung zurückgegrif-
fen werde, wenn es sich um Deliktsgruppen handele, in denen nicht ohne-
hin überwiegend Freiheitsstrafe ohne Bewährung verhängt würde. Auch 
hier bestehe aber eine Ausnahme für Trunkenheitsfahrten, Fahrerflucht und 
abandon defamille2 19• 

Lediglich im Bereich der Geldstrafen (amende) seien keine systemati-
schen Unterschiede zwischen Ausländern und französischen Staatsangehö-
rigen festzustellen. 

Die Autoren eIWälmen, dass die Unterschiede in der Sanktionierung 
auch auf dem Einfluss beruhen könnten, den die Vorentscheidungen 
hinsichtlich der Verfahrensart bei Polizei und Staatsanwaltschaft auf die 
Sanktion hätten. Eine feste familiäre Bindung, ein fester Wohnsitz so-
wie eine feste Arbeitsstelle hätten wälrrend des ganzen Vorverfahrens 
erhebliche Bedeutung für die prozessualen Weichenstellungen, insbe-
sondere im Hinblick auf die Anordnung von Untersuchungshaft oder 
die Durchführung eines Schnellverfahrens220• 

Sie kommen zusammenfassend zu dem Ergebnis, dass die Eigenschaft als 
Ausländer ein eigenständiger Faktor der Strafzumessung insbesondere im 
Bereich der Verurteilung zu Freiheitsstrafe sei221 . 

4. Systemvergleichende Strafzumessungsuntersuchung 

Bislang liegt eine Untersuchung vor, die die Strafzumessungsentscheidun-
gen einerseits von französischen Juristen, andererseits von solchen eines 
anderen Rechtssystems vergleicht. Hierzu entwickelten die frankophonen 
kanadischen Kriminologen Marc Ouimet und Maurice Cusson in den 80er 

218 Mary/Iournier 1997, S. 138. 
219 Entspricht ungefähr der deutschen Unterhaltspflichtverletzung. 
220 Mary/Iournier 1997, S. 135. 
221 Mary/Ioumier 1997, S. 138. 
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Jahren einen Fragebogen, der fiktive Fälle und Fragen zur Schwereein-
schätzung von Delikten enthielt222• 

Bei den fih.iiven Fällen handelte es sich zunächst mn einen Wohnungs-
einbmchsdiebstahl, bei welchem der 19-jährige, nicht vorbestrafte Täter 
nach kurzer Flucht gestellt wird und seine Beute sogleich zurückgibt. 
Im zweiten Fall ersticht ein nicht vorbestrafter Mann mittleren Alters 
seine Frau, nachdem diese ihm mitteilt, dass sie ihn wegen eines ande-
ren Mannes verlassen will. Er versucht anschließend, sie zu retten, in-
dem er die Polizei mft. Die Frau stirbt dennoch kurz darauf im Kran-
kenhaus. Der dritte Fall beschreibt einen mehrfach vorbestraften 23-
Jährigen, der während eines Banküberfalls einen Bankangestellten er-
schießt und flüchtet223. 

Für die fiktiven Fälle sollten Strafvorschläge gemacht werden224. Außer-
dem wurde die Schwereeinschätzung der zur Entscheidung gestellten und 
anderen Fälle abgefragt sowie die Strafzwecke, die jeweils in den fiktiven 
Fällen für besonders wichtig gehalten würden225. 

Dieser Fragebogen wurde in nahezu identischer Fassung226 bei Richtern, 
Staatsanwälten und Strafverteidigern in Montreal und in Südfrankreich 
(Aix-en-Provence und Marseille) verteilt. Die Forscher erhielten aus Mont-
real die Antworten von 33 Richtern, 48 Staatsanwälten und 118 Strafver-
teidigern. Von den französischen Befragten227 antworteten jeweils 15 Rich-
ter und Staatsanwälte sowie 13 Verteidiger. 

Die Autoren betonen zwar die Vorbehalte, die aufgrund der geringen 
Fallzahl insbesondere aus Frankreich bei der Interpretation zu machen sind, 
kommen aber doch zu dem vorläufigen Ergebnis, dass nur geringe Unter-
schiede zwischen den beiden Stichproben vorlägen und die Ähnlichkeit der 
Anworten hervorsteche228. 

222 Ouimet/Cusson: La severite des sentences: une compara:ison entre 1a France et le 
Quebec, 1990. 

223 Ouimet/Cusson 1990, S. 28. 
224 Erfragt war dabei die Strafe, die der Täter „verdient". 
225 Ouimet/Cusson 1990, S. 28. 
226 Geändert wurden die angegebenen Wähmngen lllld Formulierungen, die dem 

kanadischen Französisch zuzuordnen waren, Ouimet/Cusson 1990, S. 27. 
227 Die Autoren nennen die Anzahl der Befragten ebensowenig wie den Vertefümgs-

modus. 
228 Ouimet/Cusson 1990, S. 33 f. 
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Dies gelte zum einen für die vorgeschlagenen Strafen: In beiden Ländern 
schlügen für den ersten Fall zwischen 10 und 20% der Richter eine Frei-
heitsstrafe vor, die in Frankreich (17% der vorgeschlagenen Strafen seien 
hier Freiheitsstrafen gewesen) im Durchschnitt bei 1,3 Jahren, in Montreal 
durchschnittlich bei 0,9 Jahren gelegen habe. Im zweiten Fall schlügen 
88% (Frankreich) bzw. 94% (Quebec) der Richter eine Freiheitsstrafe vor, 
die mit 6,1 (F) bzw. 5,5 (Q) Jahren mittellang sei. Im dritten Fall werde in 
beiden Ländern einhellig eine lange (Frankreich im Durchschnitt 15,6 Jah-
re, Montreal 18,2 Jahre) Freiheitsstrafe vorgeschlagen. 

In beiden Ländem variie1ten dabei wenig überraschend die Strafvor-
schläge je nach beruflicher Position des Antwortenden, wobei die 
Staatsanwälte die schwersten Strafen und die Verteidiger die mildesten 
Strafen vorgeschlagen hätten, während die Richter dazwischen gelegen 
hätten 229. 

Zur Messung der Schwereeinschätzung haben die Forscher den Befragten 
eine Skala von 0 (überhaupt nicht schwer) bis 100 (extrem schwer) ge-
nannt230. Die Befragtem sollten hiermit die Schwere des jeweils verwirk-
lichten Tatbestands abstrakt und in der konkreten Fallgestaltung bezeich-
nen. Auch die Mittelwerte der hierauf gegebenen Anworten seien in Frank-
reich und in Kanada ungefähr gleich. Allerdings falle auf, dass die kanadi-
schen Juristen einen deutlicheren Unterschied zwischen der abstrakten und 
der konkreten Schwereeinschätzung machen231 : In Frankreich führe dies 
nur zu Unterschieden von bis zu 6 Punkten, in Kanada immerhin von bis zu 
19 Punkten232. 

Auch die Strafzwecke233 seien von den kanadischen und den :französi-
schen Richtern ungefähr gleich eingeschätzt worden, wobei übereinstim-
mend innerhalb eines Falles verschiedenste Strafzwecke gleichzeitig ver-
folgt würden: 

229 Ouimet/Cusson 1990, S. 30. 
230 Ouimet/Cusson 1990, S. 30. 
231 Für die abstrakte Einschätzung der Tatschwere wurden nur die äußeren Tatbe-

standsmerkmale geschildert, z. B. im Fall 2: ,,Mann ersticht Frau", für die konkrete 
auch die bereits erwähnten Tatumstände, Ouimet/Cusson 1990, S. 30. 

232 Ouimet/Cusson 1990, S. 31. 
233 Von den Forschem wurden dabei vier Zwecke zur Auswalil vorgegeben, näntlich 

die Resozialisiernng, die Neutralisierung, die Generalprävention und der Schuld-
ausgleich, Ouimet/Cusson 1990, S. 31 f. 



116 FRANZÖSISCHE FORSCHUNGSLAGE 

Übereinstimmend sei im ersten Fall die Resozialisierung als wichtigster 
und die Neutralisierung als unwichtigster Strafzweck angesehen worden. 
Im zweiten Fall seien die Befragten beider Länder übereinstimmend der 
Ansicht gewesen, dass der Strafzweck des Schuldausgleichs am wichtig-
sten sei. Im dritten Fall seien in beiden Ländern die Resozialisierung als 
unwichtigster, die Neutralisierung, Abschreckung anderer und der 
Schuldausgleich ohne eine erhebliche Abstufung untereinander als wesent-
liche Strafzwecke angesehen worden234• 

Die Autoren leiten unter anderem aus diesen Ergebnissen235 die Vermu-
tung ab, dass trotz der erheblichen Unterschiede sowohl hinsichtlich der 
Rechtslage als auch der Rechtskulturen in den verschiedenen westlichen 
Ländern sich innerhalb der westlichen Hemisphäre eine 1mgefähr gleiche 
Reaktionsweise auf Straftaten herausgebildet habe236. 

5. Aktuelles Forschungsprojekt zum sentencing 

Aubusson de Cavarlay hat im Anschluss an seine Veröffentlichung aus 
dem Jahre 1995237 zusammen mit France-Line Mary-Portas ein neues, um-
fangreiches Forschungsprojekt in Angriff genommen, das sich 1mter Nut-
zung der bisherigen Erkenntnisse über das Bestehen von filieres penales 
konkret mit den Einflüssen auf die Strafzumessung selbst befasst und auch 
das Kriterium der Tatschwere mit einbezieht. 

Dieses Projekt hat er ebenfalls bei dem von GERN und CESDIP am 
26.10.2001 in Guyancourt organisierten Forschertreffen (Interlabo) 
vorgestellt. 
hn Folgenden wird der Forschungsansatz von Aubusson de Cavarlay 
erläutert. Bezüglich der sehr differenzierten Ergebnisse, von denen er 
beim Interlabo einen ersten Eindruck gab, wird auf seine Veröffentli-
chung verwiesen, mit der in der nächsten Zeit zu rechnen ist. 

Aubusson de Cavarlay erarbeitet in dieser Untersuchung ausgehend von 
den festgestellten verhängten Sanktionen einen Schwereindex für die ver-

234 Ouimet/Cusson 1990, S. 32. 
235 Aber auch aus einer von ihnen beobachteten parallelen Kriminalitätsentwicklung in 

den westlichen Ländern zwischen 1960 tmd 1986, Ouimet/Cusson 1990, S. 34. 
236 Ouimet/Cusson 1990, S. 34. 
237 Siehe oben 3. Kap., Ziff. 3.2. 
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schiedenen Tatgruppen. Die tatsächlich festgestellten Sanktionen fasst er 
dafür in folgende Gruppierungen zusammen: 
1. Gefängnisstrafe ohne Bewährung, 
2. inte1mediäre Sanktionen (Alternativstrafen inklusive gemeinnütziger Ar-

beit und Geldstrafe in Tagessatzform, aber auch Gefängnisstrafe mit ein-
facher Vollstreckungsaussetzung - sursis simple total - in Kombination 
mit Geldstrafe oder anderen Strafen bzw. Geldstrafe in Kombination mit 
Alternativstrafen), 

3. Gefängnisstrafe mit sursis simple total ohne weitere Strafen, 
4. Geldstrafe ohne Vollstreckungsaussetzung und ohne weitere Strafen 

sowie 
5. Absehen von Strafe sowie Geldstrafe mit Vollstreckungsaussetzimg. 

Die Gegenüberstellung dieser Sanktionsgruppen mit den den jeweiligen 
Urteilen zugrundeliegenden Taten erlaube eine Einordnung der Taten in 
vier Schweregruppen, die der gesetzlichen Einordnung nicht immer ent-
spreche. 

Die erste Gruppe, die ganz überwiegend mit Gefängnisstrafe ohne Be-
wähnmg sanktioniert werde, bestehe im Wesentlichen aus ausländer-
rechtlichen Verstößen238, Diebstahl mit Gewaltanwendung, Handel mit 
Betäubtmgsmitteln tmd Sexualstraftaten. Die zweite Gruppe, in der häu-
fig Freiheitsstrafen mit und ohne Bewähnmg verhängt würden, würde 
überwiegend aus Diebstahl, tateinheitlichem Gebrauch tmd Handel von 
Betäubtmgsmitteln sowie Betrug gebildet. Einer dritten Gruppe ordnet 
Aubusson de Cavarlay die Delikte zu, die seltener mit Gefängnisstrafe 
ohne Bewährung, dafür aber häufig mit Gefängnisstrafe mit sursis 
simple total oder Geldstrafe belegt werden. Hierbei handele es sich um 
Urktmdenfälschung, Hehlerei, vorsätzliche Körperverletztmg, Gebrauch 
von BtM und Widerstand gegen Vollstrecktmgsbeamte. In der letzten 
Gruppe, die selten mit Freiheitsstrafe mit oder ohne Bewährung sankti-
oniert werde, dafür aber sehr häufig mit intermediären Sanktionen und 
Geldstrafe, fänden sich Sachbeschädigung, familienrechtliche Straftaten 
(z. B. Unterhaltspflichtverletztmg), Verstöße gegen das Waffengesetz, 
Trunkenheitsfalu1 tmd der travail clandestin239• 

Ausgehend von dieser Klassifizierung der Deliktsschwere, setzt A ubusson 
de Cavarlay sodann die Strafzumessungsentscheidungen in Bezug zu die-
sen Deliktsgruppen sowie zu anderen Strafzumessungskriterien wie den 
sozialen Verhältnissen oder den Vorstrafen der Angeklagten. 

238 Eimeise ohne Aufenthaltserlaubnis. 
239 Nach deutscher Diktion Arbeitsaufuahme ohne Arbeitserlaubnis bzw. Beihilfe dazu. 



118 FRANZÖSISCHE fORSCHUNGSLAGE 

Anknüpfend an seine früheren Arbeiten, bildet er hinsichtlich der sozia-
len Verhältnisse der Angeklagten vier soziale Gruppen, nämlich die 
Angeklagten mit einer festen Arbeitsstelle, diejenigen, die nicht arbei-
ten, hierfür aber einen Grund haben (z. B. Rentner, Arbeitsunfähige, 
Hausmänner u.ä.), diejenigen, die eine unsichere Beschäftigungssituati-
on haben (z.B. Zeitarbeit), sowie die Berufs- und Arbeitslosen. 

Die Vorstrafenbelastung fasst er in drei Gruppen zusammen, nämlich nicht 
vorbestraft, durchschnittliche und erhebliche Vorstrafenbelastung. 

Aubusson de Cavarlay setzt die verschiedenen Gruppen in methodisch 
anspruchsvoller Art und Weise miteinander in Zusammenhang. Die ersten 
von ihm beim Interlabo vorgestellten Ergebnisse versprechen interessante 
Erkenntnisse. 

6. Zusammenfassung des dritten Kapitels 

Empirische Strafzumessungsforschung ist in Frankreich erst in letzter Zeit 
gezielt betrieben worden. Soweit das richterliche Entscheidungsverhalten 
untersucht wurde, befassten sich diese psychologisch ausgerichteten und 
qualitativ angelegten Arbeiten mit anderen Bereichen. Hinsichtlich der 
staatlichen Reaktion auf delinquentes Verhalten wurde das Augenmerk zu-
nächst auf die Ausübung des weiten Opportunitätsermessens der Staatsan-
waltschaft und die Funktionsweise der Polizei gerichtet. In den 70er Jahren 
wurden allerdings, dem labeling-Ansatz folgend, Untersuchungen über die 
schichtspezifischen Unterschiede der Sanktionierung von Straftätern im 
Vergehensbereich durchgeführt, die teilweise recht deutliche Zusammen-
hänge zwischen insbesondere der beruflichen Situation des männlichen 
Angeklagten und der Strafart ergaben, mit der er belegt wurde. 

Auch quantitative Untersuchungen der jüngeren Zeit befassen sich mit 
der Auswirkung bestimmter Eigenschaften von Angeklagten auf die Sank-
tionsauswahl im Vergehensbereich. Was das Geschlecht angeht, scheint 
dabei unabhängig von der Verfahrens- und der Deliktsart eine mildere 
Sanktionierung der Frauen zu dominieren, während die Eigenschaft als 
Ausländer durchweg - außer bei Straßenverkehrsdelikten - zu härteren 
Strafen zu führen scheint. 

Verhältnismäßig viele Arbeiten befassen sich unter Verwendung qualita-
tiver Forschungsmethoden mit der Einstellung der Strafrichter zu ihrer Rol-
le und ihrem beruflichen Selbstverständnis. Diese ergeben interessante 
Hinweise auf die Vorstellungen, die die Strafrichter bei der Ausübung des 
ihnen offenstehenden erheblichen Ermessensspielraums leiten. Innerhalb 
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der Richterschaft sind sehr tmterschiedliche Einstelltmgen vorzufinden, die 
von der Überzeugtmg abschreckender und deutlich repressiver Strafen über 
helfende tmd erziehende Ansätze hin zur lnfragestelltmg der richterlichen 
Machtausübtmg reichen. Gemeinsam scheint den Richtern dabei eine hohe 
innere Überzeugtmg tmd ein idealisiertes Richterbild zu sein. 

Ein Ansatz, der sich als weiterführend erwiesen hat tmd zur Grtmdlage 
aller neuen quantitativen Forschtmgen über die Strafzumesstmg gemacht 
wurde, ist die Herausarbeittmg vonfilieres penales durch Aubusson de Ca-
varlay. Hierdurch wurde erkennbar, dass auf jeder Stufe der staatlichen Re-
aktion die gewählte prozessuale Vorgehensweise in einem engen Zusam-
menhang mit den Ergebnissen der folgenden Stufe steht. So korrelieren 
eingreifende Verfahrensweisen auf der Ebene der Polizei, insbesondere die 
Anordntmg des Polizeigewahrsams, eng mit der Entscheidtmg der Staats-
anwaltschaft, das V erfahren nicht aus Opportunitäts gründen einzustellen. 
Ebensolche Verbindtmgen bestehen zwischen der polizeilichen Vorführtmg 
des Tatverdächtigen vor den Staatsanwalt tmd dessen Entscheidtmg, den 
Angeklagten im Schnellverfahren vor Gericht zu bringen, sowie zwischen 
der comparution immediate tmd einer Freiheitsstrafe ohne Bewährtmg. 

Allerdings liefern die Ergebnisse keinen Beweis dafür, dass die Ent-
scheidtmg auf den vorherigen Stufen im Sinne einer eindimensionalen Be-
einflusstmg die Ergebnisse der späteren Stufen determinieren. Denkbar ist, 
dass die vorgeschalteten Entscheidtmgsträger die voraussichtliche Ent-
scheidtmg der späteren Stufen bereits antizipieren. 

Hier sind neue tmd interessante Erkenntnisse aus der derzeit durchge-
führten, umfangreichen Untersuchung vonAubusson de Cavarlay zu erwar-
ten. 

Methodisch wird insbesondere an den Arbeiten von Aubusson de Cavar-
lay tmd Mary1-Portas deutlich, dass die Einordntmg der verschiedenen 
Strafmten im Vergehensbereich tmd ihrer jeweiligen Kombinationen in ei-
ne Schwereskala erhebliche Schwierigkeiten bereitet. Letztlich sind Grup-
penbildtmgen erforderlich, da die ganze Bandbreite der dem Korrektional-
gericht zur Verfügtmg stehenden Sanktionsarten mit einer quantitativen 
Erfasstmg tmd Auswerttmg nicht zu vereinbaren ist. 
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VIERTES KAPITEL 

Der Fragebogen und die Stichprobe 

1. Vorbemerkung 

Die französische Rechtslage bezüglich der SanktionsauswaW durch das 
Strafgericht stellt, wie in den ersten Kapiteln deutlich wurde, in großen Be-
reichen einen Gegensatz zum deutschen Strafzumessungsrecht dar. Umso 
interessanter erschien es, die beiden Länder daraufhin zu untersuchen, ob 
sich diese Gegensätzlichkeit in der Praxis der Strafzumessung widerspie-
gelt. 

Um erste Anhaltspunkte zur Beantwortung dieser Frage zu erhalten, 
wurde ein für beide Länder einheitliches Forschungsinstrument entwickelt 
und im Rahmen eines empirischen Pilotprojektes im deutsch-französischen 
Grenzgebiet Baden/Elsass erprobt. 

Für die länderübergreifende vergleichende empirische Forschung wird 
zu Recht gefordert, die Befunde der verglichenen Länder nicht nur deskrip-
tiv nebeneinander zu stellen, sondern die Untersuchungen von vornherein 
international vergleichend anzulegen 1. • 

Dies erscheint int Bereich der Strafzumesstmg besonders notwendig, da 
die bestehenden nationalen Erkenntnisse, insbesondere die offiziellen 
Statistiken, so unterschiedliche Dinge mit einem so unterschiedlichen 
Maß messen, dass es methodisch kaum weiterführend erscheint, sie 
vergleichend zueinander in Bezug zu setzen. 

Die methodischen Probleme, denen sich die empirische Strafzumessungs-
forschung allgemein gegenüber sieht2, werden durch diesen Anspruch an 
eine länderübergreifende Studie allerdings noch vermehrt. So müssen die 

1 Kaiser 1996, § 19, Rn. 33 ff.; ders. 1975, S. 88; Villmow/Albrecht 1979, S. 164. 
2 Vgl. Lemon/Bond 1987, 46 ff.; Bray/Ke1T 1982, 288 ff. 
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Variablen herausgearbeitet werden, die in zwei unterschiedlichen Rechts-
systemen von Bedeutung sein können, wobei darauf geachtet werden muss, 
dass sie dem jeweiligen Rechtssystem entsprechend und dennoch unterein-
ander vergleichbar operationalisiert werden können. Zudem bereitet auch 
die Interpretation der Befunde in vergleichend angelegten Studien noch er-
hebliche Schwierigkeiten. Im Fall von Befragungen muss berücksichtigt 
werden, dass sich in den Befunden möglicherweise ein unterschiedliches 
(Vor-)Verständnis der abgefragten Kriterien oder eine verschiedene Wahr-
nehmung der diesen zugrunde liegenden Realität widerspiegelt3. 

Diese Schwierigkeiten sollten aber nicht dazu führen, von dem län-
derübergreifenden empirischen Ansatz ganz abzusehen. Dieser ist nämlich 
gerade im Bereich der Strafzumessungsforschung von erheblichem Interes-
se. Wie die Rechtsvergleichung als solche4, kann auch die vergleichende 
empirische Instanzen- und Implementationsforschung den Blick auf andere 
Lösungsmöglichkeiten für eigene Problemlagen schärfen. Außerdem er-
laubt der vergleichende Ansatz, Annahmen zu überprüfen, die ohne Einbe-
ziehung eines weiteren nationalen Untersuchungsraumes nicht untersucht 
werden könnten5• Zudem ist eine Harmonisierung des Sanktionenrechts in 
den Ländern der Europäischen Gemeinschaft spätestens seit der beginnen-
den Einführung gemeinschaftsrechtlicher Straftatbestände unausweichlich 6• 

Dass hier die reine Rechtsvergleichung ohne empirische Überprüfung der 
Implementation der rechtlichen Vorgaben nicht ausreicht, ist spätestens seit 
der Erkenntuis Allgemeingut, dass die Strafrechtswissenschaft ohne die 
Kriminologie blind ist. 

Die umfangreichen theoretischen Darstellungen der Rechtsentwicklung 
im ersten Teil dieser Arbeit erschienen dennoch erforderlich, um die 
Grundlagen für ein Verständnis der französischen Rechtslage aus deutscher 
Sicht zu schaffen. Daneben konnte allerdings die empirische Untersuchung 
der Frage, ob und gegebenenfalls wie sich die grundlegenden Unterschiede 
zwischen dem deutschen und dem französischen Recht in der Praxis der 
Strafzumessung beider Länder auswirken, nur noch in Form eines Pilotpro-
jektes durchgeführt werden. Aus Gründen der Forschungsökonomie waren 
Beschränktmgen erforderlich, die die Verallgemeinerungsfähigkeit der er-
hobenen Daten noch in Frage stellen. 

3 Kaiser 1996, § 19, Rn. 26. 
4 Vgl. zur sog. legislativen Rechtsvergleichlmg Eser 1998, 1511 m. w. N. in Fn. 35. 
5 Albrecht 1994, S. 221. 
6 Vgl. Sieber 1996, S. 79m. w. N.; Tiedemann 1997, S. 141 f. 
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Die begrenzte Untersuchung kann dennoch verschiedene Zwecke erfül-
len: Sie kann erste Anhaltspuukte zur Beantwortung der oben aufgeworfe-
nen Frage erkennen lassen. Zudem kann sie wie ein veröffentlichter Pretest 
die Diskussion über die Art und den Inhalt des Forschungsinstruments an-
regen, was eine Überarbeitung und Weiterverwendung desselben in einem 
größerem Rahmen erlauben könnte. Schließlich kann sie die Generierung 
von Hypothesen aus den explorativ erhobenen Daten ermöglichen. 

Es erschien sinnvoll, die Gegensätze zwischen der französischen und der 
deutschen Strafzumessungskonzeption zum Ausgangspunkt des Vergleichs 
zu machen. Die empirische Untersuchung wurde daher um die Frage herum 
aufgebaut, ob und inwieweit sich der unterschiedliche Grad der Verrechtli-
chung auf die Strafzumessungsentscheidung des einzelnen Richters aus-
wirkt. 

2. Methode 

Um Datenmaterial einer länderübergreifenden Studie empirisch tatsächlich 
vergleichen zu können anstatt es nur deskriptiv nebeneinanderzustellen, ist 
es erforderlich, bereits vor der Datenerhebung einen für die zu vergleichen-
den Länder einheitlichen Forschungsplan, insbesondere ein einheitliches 
Datenerhebungsinstrument zu entwerfen (predesigned comparative study)7. 
Dies wurde mit der vorliegenden Arbeit unternommen. Das Ergebnis soll 
im folgenden dar- und zur Diskussion gestellt werden. 

Die klassischen Zugänge zur empirischen Strafzumessungsforschung im 
Bereich der Datenerhebung sind die Aktenauswertung, die Teih1ehmende8 

Beobachtung, das Interview sowie der Fragebogen mit fiktiven Fällen. 
Für die hier untersuchten Aspekte kamen die Teilnehmende und Nicht-

teilnehmende Beobachtung nicht in Betracht, da diese sich eher mit der 
Frage der Interaktion zwischen den Verfahrensbeteiligten sowie extralega-
len Strafzumessungsfaktoren auseinandersetzen. 

Eine Aktenauswertung schied aus verschiedenen Gründen ebenfalls aus. 
Diese waren zum einen forschungsökonomischer Natur: Eine annähernd 
repräsentative Anzahl von deutschen und französischen Strafakten bei den 
zuständigen Stellen anzufordern bzw. einzusehen und quantitativ auszu-

Zusammenfassend Albrecht 1989, S. 227-248. 
8 Die Begrifflichkeit ist hier uneinheitlich. Was von den einen als passiv teil-

nehmende Beobachtung bezeichnet wird (z. B. Atteslander 1995, S. 112), nennen 
andere Nichtteilnehmende Beobachtung (z.B. Lalllllek 1995, S. 251). 
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werten, übersteigt die Kapazitäten eines Pilotprojekts, das Anhang eines 
Dissertationvorhabens ist. Aber auch im Rahmen eines größeren Projektes 
müssten vielfältige methodische Schwierigkeiten gelöst werden, um ein 
gemeinsames Erhebungsinstrument zu erarbeiten, das die einheitliche 
Auswertung von französischen und deutschen Akten erlaubt. 

Für die vorliegende Untersuchung wurde als Datenerhebungsinstrnment 
vielmehr ein Fragebogen mit fiktiven Fällen und Fragen zur Strafzumes-
sung sowie zu den Arbeitsbedingungen der Befragten erarbeitet. Er wurde 
inhaltlich nahezu vollständig identisch9 auf deutsch und französisch erstellt 
und wendet sich in der jeweiligen Landessprache an Richterinnen und 
Richter10 in Deutschland und Frankreich. 

Hiermit wird eine experimentelle Entscheidungssituation geschaffen, in 
der die zu entscheidenden Sachverhalte konstant gehalten und Hypothesen 
zur Relevanz einzelner Merkmale für die Entscheidung mittels der Variati-
on der entsprechenden Merkmale in den fmgierten Fällen überprüft werden 
können 11. 

Im Rahmen eines Pilotprojektes spricht für diese Untersuchtmgsmethode 
nicht zuletzt ihre forschungsökonomische Qualität: Keine andere Methode 
erlaubt eine effizientere Beschaffung von Daten12• Zudem kann durch die 
Auswertung eines identischen Fragebogens mit fiktiven Fällen teilweise 
der Komplexitätsgrad der ländervergleichenden Untersuchung reduziert 
werden: Die experimentelle Versuchsanordnung in den fiktiven Fällen er-
laubt es, die Befragten gezielt mit den Informationen zu konfrontieren, de-
ren Einfluss überprüft werden soll13• Dabei können durch die Reduzierung 
der Entscheidungskriterien verschiedene Parameter ausgeschaltet werden, 
die andernfalls in die Auswerttmg mit einbezogen werden müssten. In einer 
länderübergreifenden Studie, die sich mit einem Forschungsgegenstand be-
fasst, der vielfältigsten Einflüssen materiellrechtlicher, prozessualer, sozio-
logischer und psychologischer Art unterliegen kann, ist dies ein nicht zu 
unterschätzender Vorteil. 

9 Zu den wenigen Ausnahmen siehe unten 4. Kap., Ziff. 4.2.2., 6. Kap., Ziff. 2.2.1. a. 
E. 1md 3.2.3. 

10 Aus Griinden der Vereinfach1mg wird im Folgenden die männliche Form der 
Berufsbezeichnung verwendet, ohne hiermit den insbesondere in Frankreich hohen 
Anteil der Richterinnen vernachlässigen zu wollen. 

11 Albrecht 1994, S. 168. 
12 Schweizer 1999, S. 3. 
13 Opp/Peukert 1971, S.40; Albrecht 1983, S. 1307. 



METHODE 125 

Zudem wird dmch diese Methode eine Standardisierung erzielt, bei der 
jeder Befragte auf die gleichen Fragen und somit die gleichen Stimuli ant-
wortet. Die Standardisierung ist Voraussetzung für replizierbare For-
schungsergebnisse14. 

Die gewählte Forschungsmethode ist allerdings auch erheblichen Ein-
wänden ausgesetzt. Die Kritiker vermuten, dass die Ergebnisse in den fikti-
ven Fällen mit realen Strafzumessungsvorgängen nicht vergleichbar sind. 

Die fiktiven Fälle seien hinsichtlich Fülle, Art und Komplexität der prä-
sentierten Angaben im Vergleich zu den im Gerichtssaal verhandelten 
Informationen auf ein inkomparables Maß reduziert15. In der Praxis lege 
der Richter das Spektrum der für eine Entscheidung möglicheiweise 
operativen Fakten selbst fest, während es bei simulie1ten Fällen vom 
Untersucher vorgegeben werde. Die Ergebnisse seien daher nicht ver-
gleichbar16• 

Auf die Hauptverhandlung könne zum Verständnis des Strafzumes-
sungsvorgangs nicht verzichtet werden. Sie sei eine soziale Situation, in 
der mehrere Akteure auf den Urteilsbildungsprozess Einfluss nehmen, 
und daher für die Entscheidungsfindung wesentlich17. Der persönliche 
Eindruck des Anklagten werde ausgeblendet, was zu härteren Strafvor-
schlägen rühren könne, als sie in Realität verhängt würden18• Strengere 
Strafen bei fiktiven Fällen als in der Realität werden auch deshalb ver-
mutet, weil die „persönliche Verantwortlichkeit" des Richters19 weniger 
angesprochen werde20• Alle visuellen Wahrnehmungen21 , das Verhalten 
der Verhandlungsbeteiligten, das Fragen und Antworten im Gerichts-
saal seien bei den Simulationsstudien ausgeblendet. Während Kette22 

hierin nur einen forschungstechnischen Nachteil sieht, stellt dies bei-

14 Schweizer 1999, S. 4. 
15 Peters 1972, S. 63; Löschper 1999, S. 21. 
16 Rottleuthner 1982, 95. 
17 Brusten/Peters 1969, 37. 
18 K.Peters, 1972b, 436; Streng 1984, 69. 
19 Vgl. zu diesem Aspekt auch Horstkotte 1989, 288 über einen vergleichbaren Effekt 

bei den Revisionsgerichten und Malevall 1973, Teil II, 5. Seite, der wegen der 
ge1ingeren persönlichen Verantwortlmg in Kammerentscheid1mgen mehr retributive 
Elemente annimmt als in Einzelrichterurteilen. 

20 K. Peters, 1972b, 436. 
21 Dass auch die Rechtspraxis diese für unerlässlich hält, ergibt sich aus der Recht-

sprechtmg, die es für unzulässig hält, blinde Richter in Strafsachen entscheideü zu 
lassen (BGHNStZ 1987, 335 und 1988, 374,jeweils m. A. Fezer, BGH NStZ 1991, 
122; krit. OLG Hamburg NStZ 2000, 616). 

22 Kette 1994, S. 128. 
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spielsweise für Löschper23 ein grundsätzliches Verfehlen genuiner Be-
standteile des sozialen Kontextes des Strafprozesses dar. 
Die Befragten neigten dazu, normativ erwünschte Antworten abzugeben 
und nicht die tatsächlichen Kriterien zu benennen, soweit diese ihnen 
überhaupt bewusst seien24• Gerade im Bereich der Strafzumessung 
müsse befürchtet werden, dass die Antworten einer „Rechtfertigung vor 
der kritischen Wissenschaft" dienten25. 

Schließlich steht jede Befragung durch Fragebogen dem Problem der Re-
präsentativität gegenüber26• 

In alJer Regel antwortet nur ein bestimmter Prozentsatz der Befragten, 
der von einem Drittel bis zwei Dritteln schwaukt27• Die Rücklaufquote 
kann so gering sein, dass keine Repräsentativität für die Befragten ge-
geben ist. Selbst wenn sie für die Stichprobe angemessen ist, können 
dennoch die Ergebnisse dadurch verzerrt werden, dass nur Befragte mit 
bestimmten Einstelhmgen oder Eigenschaften antworten bzw. gerade 
nicht antworten28. 

Das Gewicht dieser Einwände hängt vom Untersuchungsgegenstand ab, der 
mit dem Fragebogen überprüft werden soll. 

Der Unterschied zwischen den absoluten Strafinaßen in den fiktiven Fäl-
len einerseits und realen Verfahren andererseits ist nur dann von Bedeu-
tung, wenn mittels des Fragebogens auf die tatsächlichen realen Strafinaße 
geschlossen werden soll29• Dies ist vorliegend nicht der Fall. Von Interesse 
ist hier vielmehr die Frage, ob die zur Entscheidung gestellten Fallvarianten 
innerhalb des Fragebogens zu variierten Strafvorschlägen führen und ob 
eine gewisse Regelhaftigkeit dieser Abweichungen innerhalb der beiden 
Länder und zwischen den Ländern festzustellen ist. Dass sich die Abwei-
chungen möglicherweise auf einem anderen Strafniveau abspielen als in 
der Wirklichkeit, ist dagegen nicht wesentlich. 

23 Löschper 1999, S. 23. 
24 Schweizer 1999, S. 6. 
25 Brusten/Peters 1969, S. 37. 
26 Vgl. Wiswede 1998, S. 89. 
27 Vgl. die Übersicht bei Albrecht 1994, S. 187 ff. 1md 192 ff. Lediglich in der Studie 

von Hogarth 1971 antworteten 100 % der befragten Richter, wohl weil das 
Forschungsvorhaben von der Richtervereinigung unterstützt wurde, vgl. Streng 
1984, s. 72. 

28 Streng 1984, S. 72. 
29 Streng 1984, S. 72. 
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Die Vermutung, dass in fiktiven Fällen zu wenige Informationen enthal-
ten seien und daher die Entscheidungssituation mit der realen nicht zu ver-
gleichen sei, ist zu relativieren, da internationale Forschungsergebnisse so-
wie die praktische Erfahrung zeigen, dass tatsächlich nur wenige Faktoren 
die Strafzumessung beeinflussen30. Zudem sind in Verfahren der Massen-
kriminalität in den Akten auch nur wenige Informationen enthalten, die 
über den Beweis der Tatumstände hinausgehen31. 

Der Aspekt des persönlichen Eindrucks des Angeklagten spielt im Be-
reich der Massenkriminalität bereits deshalb eine geringere Rolle, weil in 
Deutschland ein großer Teil dieser Verfahren im Strafbefehlsweg erledigt 
und auch rechtskräftig wird32. In Frankreich wird ohnehin häufig in Abwe-
senheit des Angeklagten entschieden33. Noch weiter reduziert wird das 
Gewicht dieses Einwandes, wenn, wie hier, untersucht werden soll, wel-
ches Gewicht die Richter in beiden Ländern einem Faktor geben (wollen), 
der mit dem subjektiven persönlichen Eindruck des Angeklagten nichts zu 
tun hat. Auch das Fehlen der Interaktion und Kommunikation in der 
Hauptverhandlung ist deshalb für die hier untersuchte Fragestellung nicht 
von Bedeutung. Umgekehrt kann es viehnehr als Vorteil dieser For-
schungsmethode für die ausgewählte Fragestellung angesehen werden, dass 
subjektive Elemente wie das Kommunikationsverhalten und der Eindruck 
des Angeklagten als Einflussfaktoren ausgeschieden werden können34. 

Eine Information, die für die richterliche Strafzumesstmg in der Realität 
von Bedeutung sein dürfte, fehlt allerdings in den fiktiven Fällen tatsäch-
lich, nämlich der Strafantrag der Staatsanwaltschaft in ihrem Schlussplä-
doyer. Dieser konnte bereits deshalb nicht aufgenommen werden, weil dies 
die Identität des Erhebungsinstruments für beide Rechtssysteme in Frage 
gestellt hätte. 

Dass zwischen der von der Staatsanwaltschaft beantragten und der vom 
Gericht verhängten Strafe ein deutlicher Zusammenhang besteht, wurde für 
Deutschland in verschiedenen Untersuchungen belegt35• Auch in Frank-

30 Albrecht 1980, S. 97 -184, 216 -219, 83 -93, 206 f.; Albrecht 1994 S. 199 m. w. N.; 
Schöch 1972, S. 133; 1973, S. 125; Peters K. 1972a S. 57. 

31 Gillig 1976, S. 207; Streng 1984, S. 64. 
32 Sou. a. Albrecht 1994, S. 168; Streng 1984, S. 68. 
33 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.3.3. 
34 Streng 1984, S. 70. 
35 Vgl. Blankenburg/Sessar/Stefan 1978, S. 246 f.; Albrecht 1983, S. 1297 ff.; 1994, 

S. 362 ff.; Schiinemann 1988, S. 268; Langer 1994, S. 119 m. w. N„ A. A. Schiel 
1969, S. 51: ,,ein Strafzumessungsfaktor unter vielen". Die Strafurteile entsprechen 
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reich hat die Untersuchung von Perez-Diaz zumindest für den Bereich der 
straßenverkehrsrechtlichen Übertretungen ähnliche Ergebnisse erbracht36. 

In Deutschland ist umstritten, womit dieser Zusammenhang zu erklären 
ist: Schünemann legt seiner Interpretation die sozialpsychologische Theorie 
der sozialen Vergleichsprozesse37 zugrunde und geht davon aus, dass der 
Richter sich angesichts der strukturellen Defizite des normativen Entschei-
dungsprogramms an der Staatsanwaltschaft als sozialer Vergleichsgruppe 
orientiert38. Demgegenüber betonen Blankenburg!Sessar/Stejfen, Albrecht 
und Langer die Wechselwirkung zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht: 
Die Ähnlichkeit zwischen den Strafanträgen der Staatsanwaltschaft und 
den vom Gericht ausgesprochenen Strafen beruhe auf komplexen Feed-
backprozessen, wobei die Staatsanwaltschaft die richterliche Sanktionspra-
xis häufig antizipiere39• Der Zusammenhang zwischen dem Strafantrag der 
Staatsanwaltschaft und dem Urteilsspruch des Gerichts könne als Rollen-
spiel verstanden werden, bei dem es auch um Legitimation des Strafaus-
spruchs gegenüber dem Angeklagten gehe. Dieses Zusammenspiel sei Teil 
der jeweiligen lokalen Justizkultur, innerhalb derer eine relativ große Ei-
nigkeit zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht hinsichtlich des Strafaus-
spruches zumindest bezüglich der V erfahren der kleineren und mittleren 
Kriminalität herrsche 40• 

Soweit der letzteren Erklärung der Vorzug gegeben wird, ist es für die 
verwendete Methode unschädlich, dass der Strafvorschlag der Staatsan-
waltschaft in den fiktiven Fällen nicht enthalten ist. Dieser wäre nämlich 
ebenso wie die Strafvorschläge der Richter Ausdruck der beidseitig geteil-
ten allgemeinen Übung, die somit auch ohne diesen Antrag abgefragt wer-
den kann. Aber auch wenn der Auffassung von Schünemann gefolgt wird41 , 

den Anträgen zwar häufig nicht, die Abweichtmg hat aber System: Die Urteile 
liegen, soweit sie dem Antrag nicht entsprechen, in aller Regel moderat tmterhalb 
dem Strafantrag tmd nur in Ausnahmefällen dariiber. 

36 Siehe oben 3. Kap., Ziff. 3.3. 
37 Vgl. Haisch/Frey 1978, 75 ff. m .w. N. 
38 Schünemann 1988, S. 268; so auch Streng 1991, S. 159 f. 
39 Blankenburg/Sessar/Steffen 1978, S. 246 f.; Albrecht 1983, 1297 ff.; Langer 1994, 

s. 390. 
40 Albrecht 1994, S. 362; Langer 1994, S. 120 tmd 390. 
41 Tatsächlich dürften beide Erklänmgsansätze teilweise zutreffen, da auch der 

Zusammenhang zwischen Strafantrag der Staatsanwaltschaft tmd Urteilsausspruch 
nicht nur auf einer Ursache beruhen dürfte. 
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stellt das Fehlen des staatsanwaltschaftlichen Strafantrags in den fiktiven 
Fällen keinen gravierenden methodischen Nachteil dar. Untersucht werden 
soll nämlich vorliegend nicht primär, welche absoluten Strafen in Frank-
reich und Deutschland für die zur Entscheidung gestellten Fälle verhängt 
werden, sondern, wie die Richter das gesetzliche Entscheidungsprogramm 
umsetzen. Hierfür ist die Einstiegsstelle in den Strafrahmen im Grund.fall 
weniger entscheidend als die Abweichung in den Varianten. Zudem wur-
den vorliegend so weit verbreitete, übliche Fälle der alltäglichen Kriminali-
tät gebildet42, dass die Einstiegsstelle nicht mit großer Unsicherheit belastet 
sein dürfte, sondern den Befragten aus ihrer Erfahrung bekannt sein müss-
te. 

Der Einwand, dass in Fragebogen Verzerrungen herbeigeführt werden, 
weil die Befragten ihre Antworten am „sozial Gewünschten" orientierten43 , 

trifft allerdings für die vorliegende Versuchsanordnung in besonderem Ma-
ße zu. Dies betrifft sowohl die fiktiven Fälle als auch die Fragen, die den 
Richtern zur Beantwortung unterbreitet wurden. Dieser Faktor ist gleichzei-
tig aber auch Gegenstand der Untersuchung: Diese befasst sich gerade mit 
der Frage, inwieweit die Richter das normative Entscheidungsprogramm 
als für sich verbindlich ansehen und ansehen sollen. Daher entwertet die zu 
vermutende normative Tendenz der Antw01ten die Methode im vorliegen-
den Rahmen nicht, sondern bildet viehnehr selbst den Forschungsgegen-
stand. 

Dieser Einfluss ist bei der Interpretation der Ergebnisse laufend zu be-
rücksichtigen, insbesondere bei der Auswertung der Antworten auf die all-
gemeinen Fragen zur Strafzumessung. 

Bestehen bleibt das Problem der Repräsentativität. Das vorliegende Pi-
lotprojekt kann bereits wegen der geringen Größe der Stichproben in bei-
den Ländern44 keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben. Zusätzlich 
ist denkbar, dass auf beiden Seiten des Rheins nur Richter mit relativ kon-
gruenten Einstellungen antworten und sich andere Einstellungen daher in 
den Ergebnissen nicht widerspiegeln, obwohl sie in der Richterschaft 

42 Siehe llllten 4. Kap., Ziff. 4.1.2. 
43 Bzw. im Fall des Widerstandes gegen die Befragwgssituation, verzerrt in Richtung 

des sozial oder normativ Unerwünschten antworten könnten, siehe Wiswede 1998, 
s. 95. 

44 Siehe unten 4. Kap., Ziff. 5. 
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durchaus vorhanden sein können. Dies könnte auch für den untersuchten 
kleinen Bereich zu Verzerrungen der Ergebnisse führen. 

In Untersuchungen zur Strafzumessung mit Fragebögen wird daher häu-
fig versucht, auch die Einstellung der Richter (attitudes)45 durch be-
stimmte Fragen mit zu erfassen 46• Hiervon wurde aber vorliegend abge-
sehen. Eine siunvolle Operationalisiernng von Einstellungen, die für die 
Beantwortung des Fragebogens relevant sein könnten, ist iunerhalb 
zweier recht verschiedener Kultur- und Sankiionensysteme mit einem 
erheblichen Aufwand kulturtheoretischer Art verbunden, der im Rah-
men der vorliegenden Arbeit nicht geleistet werden konnte. Hierfür wä-
re wohl tatsächlich die Erarbeitung des Erhebungsinstnunents durch ei-
ne binationale und interdisziplinäre Forschergruppe erforderlich 47• 

Auch diese eventuellen Verzerrungen sind bei der Auswertung der Ergeb-
nisse daher mit zu berücksichtigen. 

Das Problem der Repräsentativität verliert allerdings ohnehin an Bedeu-
tung, wenn, wie hier, die fiktiven Fälle nicht ein Abbild der tatsächlichen 
Strafzumessung sein sollen, sondern Kausalhypothesen experimentell un-
tersucht werden sollen 48• 

Insgesamt kann die Forschungsmethode der Befragung mittels eines 
Fragebogens, der fiktive Fälle und Fragen allgemeiner und konkreter Art 
zur Strafzumessung enthält, jedenfalls dann als geeignet angesehen werden, 
wenn nur Teilaspekte der richterlichen Entscheidungsfmdung 1mtersucht 
werden sollen. 

Die Erforschung von Teilsaspekten ist dabei gerade im Bereich der 
Strafzumessung nach wie vor ein sinnvoller Weg. Eine Theorie der Straf-
zumessung, die die rechtlichen, psychologischen und soziologischen Ele-
mente dieser Entscheidung verbindet und konkret genug ist, um nach den 
Kriterien der quantitativen Sozialforschung operationalisierbar und damit 
empirisch überprüfbar zu sein, wurde bislang nicht entwickelt49• Es er-

45 Unter dem Begriff der Einstellung wird die gefühlsmäßige, gedankliche und hand-
lungsmäßige Disposition gegenüber bestimmten Aspekten der Umwelt be-zeichnet, 
vgl. Heidenreich 1995, S. 418, Fn. 2 m. w. N. 

46 Vgl. Albrecht 1994, S. 202 m. w. N. Für Deutschland siehe Opp/Peukert 1971, 
Streng 1984, Hupfeld 1996, für Frankreich Robert/Faugeron/Kellens 1975, siehe 
oben 3. Kap., Ziff. 2.2. 

47 Vgl. dazu Kaiser 1996, § 19, Rn. 33. 
48 Wiswede 1998, S. 89; Streng 1984, S. 72. 
49 Streng 1984, S. 76 f. m. w. N.; vgl. auch Pallin/Albrecht/Fehervary 1989, S. 6; Alb-

recht 1994, S. 207 f. Allerdings liegen inzwischen recht umfassende psychologische 
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scheint daher nach wie vor erkenntnisfördemd, mehr und mehr Einzelas-
pekte dieses komplexen Themas aus verschiedenen Blickwinkeln zu erfor-
schen und hierdurch mosaikhaft zum weiteren Verständnis des Strafzumes-
sungsvorgangs beizutragen. 

Allerdings hat Hagan50 zu Recht darauf hingewiesen, dass die Zusam-
menführung und der Vergleich der verschiedenen Forschungsergebnisse 
derzeit noch auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen, da die erfassten und 
untersuchten Merkmale genauso unterschiedlich sind wie die angewandten 
Forschungsmethoden und selbst innerhalb derselben angewandten Metho-
den nicht die gleichen Maßstäbe verwandt oder offengelegt werden. Erst 
recht gilt dies für den länderübergreifenden Vergleich der Strafzumes-
sungsforschung, deren Ergebnisse zusätzlich dmch die sehr unterschiedli-
chen Rahmenbedingungen geprägt sind, unter denen der Akt der richterli-
chen Entscheidungsfmdung stattfindet. 

Um so mehr erscheint es angebracht, in diesem Bereich ein einheitliches, 
länderübergreifendes Erhebungsinstrument zu erproben, auch wenn dieses 
lediglich einen Einzelaspekt untersucht. 

3. Konzeption der empirischen Untersuchung 

Nachdem somit die Entscheidung für die Datenerhebung mittels eines 
schriftlichen Fragebogens mit fiktiven Fällen und direkten Fragen getroffen 
wurde, wmde das Erhebungsinstrument erarbeitet, ein Prestest dmchge-
führt, die Stichprobe festgelegt tmd die Befragung untemollltllen. 

3.1 Vorbereitung.fiir die Erarbeitung des Fragebogens 

Die Verfasserin ist seit zehn Jahren als Staatsanwältin und Richterin (unter 
anderem als Einzelstrafrichterin beim Amtsgericht) im OLG-Bezirk Karls-
ruhe tätig. In der Vorbereitungsphase hatte sie außerdem die Gelegenheit, 

Theorien zur richterlichen Entscheidungsfindtmg vor, die die Vorgänge innerhalb 
der „black box" in Teilen aufzuhellen vermögen. Untersuchtmgsobjekt sind insofern 
allerdings weder die organisatorischen noch die rechtlichen Kriterien, die die Straf-
zumesstmg jeweils beeinflussen sollen oder können, vgl. für den deutschsprachigen 
Raum aus jüngster Zeit Hupfeld 1996, Oswald/Langer 1994, Oswald 1994. 

50 1989, 159 f. Vgl. auch Albrecht 1994, S. 169. 



132 DER FRAGEBOGEN UND DIE STICHPROBE 

die Praxis des französischen Strafverfahrens vor dem tribunal correction-
nel durch eine zweiwöchige Abordnung zum Tribunal de Grande lnstance 
in Straßburg kennenzulernen und die Kontakte zur französischen magistra-
ture zu vertiefen, die bereits zuvor aufgrund der Tätigkeit bei einer Staats-
anwaltschaft im deutsch-französischen Grenzgebiet bestanden hatten. 

Vor dem Hintergrund dieser beruflichen Sozialisation ist die vorliegende 
Arbeit zu sehen: Die Auswahl der fiktiven Fälle wurde von den eigenen 
Berufserfahrungen und den Beobachtungen während der Abordnung in 
Frankreich vorgegeben. Es handelt sich um typische, mehr oder weniger 
gleich vorkommende Fälle in der Praxis eines Einzelstrafrichters am Amts-
gericht mit allgemeiner Zuständigkeit sowie eines französischen Einzel-
richters. Auch die Fragen, die in den Teilen II bis IV des Fragebogens ent-
halten sind, können vermutlich nicht losgelöst von der praktischen Berufs-
erfahrung der Verfasserin gesehen werden. 

3.2 Beschränkung aiif leichte und mittlere Kriminalität 

Der empirische Teil der Untersuchung wurde auf Vergehen aus dem Be-
reich der leichteren und mittleren Kriminalität beschränkt. 

Für einen Vergleich der strafrechtlichen Sanktionierung von schweren 
Straftaten sprach zwar, dass die hierfür zur Verfügung stehenden Sanktio-
nen zumindest der Art nach gleich wären51 . Im Bereich der Vergehen ste-
hen dem französischen Gericht dagegen andere und vielgestaltigere Strafar-
ten zur Verfügung als dem deutschen, was den Vergleich der Strafvor-
schläge für die fiktiven Fälle methodisch erschwert. Andererseits wäre es 
unter methodischen Gesichtspunkten problematisch, Verfahren wegen 
schwerer Straftaten mittels eines Fragebogens mit fiktiven Fällen zur Ent-
scheidung zu stellen52, zumal in einem System wie dem französischen, in 
dem die schwersten Straftaten durch eine Laienjury entschieden werden. 

Im Bereich der geringfügigeren Kriminalität wurden dabei nur solche 
Fälle ausgewählt, die in Frankreich als Vergehenstatbestand ausgestaltet 

51 Allerdings wiirden hierbei die erheblichen Unterschiede in der Vollstreckung nicht 
berücksichtigt, die in Frankreich wesentlich flexibler gestaltet ist als in Deutschland 
und sowohl umfangreiche Lockenmgen als auch weitgehende nachträgliche Straf-
zeitreduziernngen erlaubt, vgl. Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 9.4. 1. 

52 Albrecht 1994, S. 214; a. A. Streng 1984, S. 68 f. 
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sind, nicht aber Übeitretungen53• Hierdurch sollte gewährleistet werden, 
dass auch auf der französischen Seite der Befragung in der Realität eine 
einheitliche Zuständigkeit für die Entscheidung der fiktiven Fälle be-
stiinde. Zudem erschien der Vergleich der Strafvorschläge interessanter, 
wenn im Tatbestand grundsätzlich dieselben Hauptstrafen, nämlich Ge-
fängnis- und Geldstrafe, angedroht sind. 

3.3 Hypothesenbildung 
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Im Rahmen des Pilotprojektes wurden Arbeitshypothesen entwickelt, die 
von verschiedenen Seiten die Frage beleuchten sollen, ob und wie sich die 
unterschiedliche Regelungs- und Kontrolldichte im deutschen und französi-
schen Strafzumessungsrecht auf die jeweilige Strafzumessungsentschei-
dung auswirkt. Zu diesem Zweck werden die Richter in den fiktiven Fällen 
mit einigen strafzumessungsrelevanten „Schlüsselreizen" konfrontiert, die 
sich in mindestens einem der untersuchten Länder entweder aus dem Ge-
setz oder aus der jeweiligen Strafzumessungskonzeption bzw. in Deutsch-
land aus der Rechtsprechung ergeben. 

Leitend ist dabei die Annahme, dass zwar grundsätzlich in Frankreich 
die geringere Regelungsdichte zu mehr Disparität in den Strafzumessungs-
entscheidungen führt, dass aber bestinnnte „Schlüsselreize" von den Prak-
tikern beider Länder übereinstimmend als primär ausschlaggebend für die 
Sanktionsentscheidung angesehen werden. 

Die erste unter diesen Voraussetzungen entwickelte Hypothese lautet 
somit: 

(1.) Die Strafzumessungsentscheidungen der französischen Richterinnen 
und Richter orientieren sich insgesamt weniger an den gesetzlichen Straf-
zumessungskriterien als die ihrer deutschen Kollegen. 

Diese Hypothese bemht auf der grundsätzlichen Freiheit in der Straf-
zumessung, die den Instanzgerichten durch das französische Kassati-
onsgericht zugebilligt wird. Es kann angeno111111en werden, dass dies 
zu einer Entfemtmg der Richter von gesetzlichen Schuldschwereein-
schätztmgen führt. 

53 Übertrehmgen der fünften Klasse enthalten Tatbestände, die in Deutschland ztun 
Kernbereich der Vergehenskriminalität gehören, so z. B. die einfache Körperver-
letZlIDg, solange beim Opfer keine Arbeitsunfähigkeit von einer Woche oder mehr 
verursacht wurde, vgl. Müller 2003, 3. Kap., Ziff. 1. 
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In den fiktiven Fällen soll die erste Hypothese mit folgenden Unterhypo-
thesen überprüft werden: 

( 1. 1.) Es sollen Fall varianten zur Entscheidung gestellt werden, die in 
Frankreich und in Deutschland gleichermaßen gesetzliche Strafschärfungs-
voraussetzungen erfüllen. Hier ist in Deutschland eine signifikante Erhö-
hung der Strafe gegenüber dem Grundfall zu erwarten, in Frankreich nicht. 

(1.2.) Es sind auch Fallvarianten zu entwickeln, in denen nur das StGB 
eine Strafschärfung vorsieht, nicht aber der Code penal. Hier sind ebenfalls 
in Deutschland härtere Strafvorschläge als im Grundfall zu erwarten, in 
Frankreich nicht. 

(1.3.) Weiter sind Fallvarianten vorzuschlagen, in denen nur das franzö-
sische Recht eine gesetzliche Strafschärfung vorsieht. Hier wird bei den 
französischen Antworten dennoch keine signifikante Strafschärfung erwar-
tet54, bei der deutschen Stichprobe ebenfalls nicht. 

Als zweite Hypothese wird in diesem Zusammenhang aufgestellt: 
(2.) Es führt in beiden Ländern vergleichbar zu einer systematischen 

Strafschärfung, wenn der Angeklagte vorbestraft ist. 
Hierbei wird eine spezifische, die Strafzumessung stimulierende Eigen-

schaft der wiederholten Straffälligkeit angenommen, die sich eher aus der 
Tradition55 als aus dem positiven Recht oder der Dogmatik ergibt. 

Der Rückfall ist der einzige Bereich, in dem das französische Strafge-
setz mehr regelt als das deutsche. Zudem sieht der Code penal für den 
einschlägigen Vergehensriickfall die gleiche Strafschärfung vor wie für 
den nicht einschlägigen Verbrechensriickfal156. Der nicht einschlägige 
Vergehensriickfall ist dagegen von den gesetzlichen Strafschärfungsbe-
dingungen der recidive nicht umfasst. 

In Deutschland ist der Rückfall dagegen seit der 1986 erfolgten Strei-
chtmg des § 48 StGB - seit 1998 mit Ausnahme des § 176a I Ziff. 4 
StGB57 - kein gesetzlicher Straferschwernngsgrund mehr. Er wird aber 
von der Rechtsprechtmg trotz der Kritik aus der Literatur58 als solcher 

54 Ausgenommen wird hier der einschlägige Rückfall, siehe dazu die zweite Hypo-
these. 

55 Die Strafschärfung beim Rückfall war bereits im römischen, kanonischen und 
germanischen Recht vorgesehen, vgl. Janssen 1991, S. 52 m. w. N. 

56 Siehe zu den Voraussetztmgen der recidive oben 1. Kap., Ziff. 3.2.1. 
57 Wonach beim sexuellen Missbrauch von Kindern eine einschlägige Vorverurteihmg 

innerhalb von fünf Jahren die Tat Zlllll Verbrechen macht; kritisch hierzu Schönke/ 
Schröder/Lenckner/Perron 2001, § 176a, Rn. 7. 

58 Vgl. Erhard 1992, S. 67 ff. m. w. N.; Frisch 1987, S. 772 ff. 
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jedenfalls dann anerkannt, wenn den Täter „im Blick auf die Wamfimk-
tion der Vorverurteilung ein verstärkter Schuldvorwurf trifü59" oder die 
Begehung mehrerer Straftaten auf eine rechtsfeindliche oder rechts-
gleichgültige Einstellung schließen lässt60. Dies wird insbesondere bei 
einschlägigen Vorstrafen angenommen61 , von der Rechtsprechung und 
der sie bestätigenden Literatur aber auch bei nicht einschlägigen Vor-
verurteihmgen für möglich gehalten 62• 
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Es wird vor diesem Hintergrund erwartet, dass in beiden Ländern insbe-
sondere der einschlägige Rückfall deutlich strafschärfende Auswirkungen 
hat. 

Hinsichtlich des nicht einschlägigen Rückfalls wird dagegen die Hypo-
these aufgestellt, dass dieser in beiden Ländern nicht zur Strafschärfung 
führt, auch wenn die konkrete Fallgestaltung in Frankreich die gesetzlichen 
VoraussetZllllgen der reddive erfüllen. 

In den fiktiven Fällen soll die zweite Hypothese mit folgenden Unter-
hypothesen überprüft werden: 

(2.1.) Es werden Fallvarianten zur Entscheidung gestellt, in denen ein 
Grundfall durch das Merkmal „einschlägige Vorstrafe" variiert wird. Dies 
führt in beiden Ländern zu einer signifikanten Strafschärfung gegenüber 
dem Grundfall. 

(2.2.) Es werden zwei Fallvarianten entwickelt, die gegenüber dem 
Grundfall durch nicht einschlägige Vorstrafen variiert werden, wobei in 
einer Variante die im französischen Recht als recidive vorgesehenen Vor-
aussetZllllgen erfüllt sind, in der anderen nicht. 

Die Strafvorschläge der französischen Richter unterscheiden sich in bei-
den Fällen nicht signifikant vom Grundfall, wobei zwischen den Strafvor-
schlägen für beide Varianten keine Unterschiede bestehen. Die Strafvor-
schläge der deutschen Richter weichen ebenfalls in keinem der Fälle signi-
fikant vom Grundfall ab. 

Aus dem gleichen Grundgedanken wie die zweite wurde auch die dritte 
Hypothese abgeleitet: 

59 BVerfGE 50, 134; kritisch hierzu Frisch 1987, S. 774. 
60 Vgl. Schäfer 2001, Rn. 368 f. 
61 Jescheck/Weigend 1996, S. 892. 
62 Es entspricht dem Rückfallkonzept des 1986 aufgehobenen § 48 StGB, die Straf-

schärfung auch wegen nicht einschlägiger Vorverurteilungen mit der Missachtung 
der von diesen ausgehenden Warnfunktion zu begründen. 



136 DER FRAGEBOGEN UND DIE STICHPROBE 

(3.) Auch die freiwillige Schadenswiedergutmachung vor der Verhand-
lung hat eine erhebliche, in beiden Ländern gleiche Auswirkung auf die 
Strafzumessung. 

Hier wird angenommen, dass das kriminalpolitisch derzeit international 
bedeutsame Paradigma des Opferschutzes63 unabhängig von der Art der 
rechtlichen Regelung diesem Aspekt eine ausschlaggebende Bedeutung für 
die Strafzumessung zuweist. 

Die Schadenswiedergutmachung ist in Deutschland seit 1986 ein aus-
driicklich benanntes Strafzumessungskriterium, § 46 Abs. 2 StGB, und 
kann seit 1994 zudem zu einer Strafrahmenverschiebung nach unten 
bzw. bei leichteren Straftaten64 sogar zum Absehen von Strafe führen, § 
46a StGB. Sie ist auch außerhalb des § 46a StGB immer strafmildernd 
zu betücksichtigen65• 

Im französischen Recht ist die Bedeutung der Schadenswiedergutma-
chtmg und des Täter-Opfer-Ausgleichs durch vielfache Reformen ins-
besondere des Prozessrechts deutlich gemacht worden 66, ohne dass dies 
allerdings ein ausdriickliches Strafzumessungskriterium geworden wä-
re67• Die prozessuale Aufwertung des Opfers erlaubt jedenfalls die 
Vermutung, dass die Schadenswiedergutmachung auch in Frankreich 
systematisch strafmildernd verwertet wird. 

In den fiktiven Fällen soll die dritte Hypothese mit folgender Unterhypo-
these überprüft werden: 

(3.1.) Ein Grundfall wird durch das Merkmal der freiwilligen Schadens-
wiedergutmachung variiert. Dies führt in beiden Ländern zu einer signifi-
kanten Strafmilderung. 

Die vierte Hypothese betrifft die Bedeutung des Geständnisses für die 
Strafzumessung: 

(4.) Das Geständnis hat nur in Deutschland, nicht aber in Frankreich eine 
systematisch strafmildernde Wirkung. 

63 Vgl. Eser 1989 passim. 
64 Angedrohte Höchststrafe nicht über einem Jahr Freiheitsstrafe bzw. 360 Tages-

sätzen, § 46a a. E. StGB. 
65 Schäfer 2001, Rn. 388 m. w. N. 
66 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.1. 
67 Allerdings war in einer der im Laufe des Gesetzgebtmgsverfahrens zur Diskussion 

gestellten Versionen des heutigen Art. 132-24 CP das Verhalten des Täters gegen-
über dem Opfer als explizites Strafzumessungskriterium genannt worden, vgl. Bar-
berger 1984, S. 26 und Müller 2003, 1. Kap., Ziff. 1.4.3. 
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Dem Geständnis wird in der strafrechtlichen Theorie wd Praxis in 
Deutschland eine in der Regel strafmildernde Wirkung zugesprochen, 
wenn die Berechtigtmg hiervon auch Ulllstritten ist68• Von der höchst-
richterlichen Rechtsprechwg wird überwiegend69 verlangt, das Ges-
tändnis nur dann strafmildernd zu be1ücksichtigen, wenn es von Ein-
sicht in das begangene Unrecht getragen ist7°. Rein prozesstaktischen 
Geständnissen wird eine geringere oder gar keine strafinildernde Wir-
ktmg beigemessen71, wobei die Rechtsprechwg hier nicht völlig ein-
heitlich ist72• 

In Frankreich wird dagegen die Bedeutung des Geständnisses in der Li-
teratur nicht diskutiert. Höchstgerichtliche Rechtsprechwg ist ange-
sichts fehlender inhaltlicher Überprüfung der Strafzumess1mgsentschei-
d1mg nicht vorhanden. Die Rechtsprech1mg der Cour de Cassation zu 
Att. 5 Code civi173 stünde einer Regelbildtmg, wonach ein Geständnis 
strafmildernd zu berücksichtigen sei, möglicherweise auch entgegen. Es 
wird vorliegend vermutet, dass auch in der Praxis der Tatsachengerichte 
ein Geständnis nicht prinzipiell strafinildernd berücksichtigt wird. 
Die aufgestellte Hypotltese beruht auf der über die materielle Rechtsla-
ge hinausgehenden Erwägtmg, dass das Geständnis in Deutsch.land auch 
von erheblicher praktischer Bedeutung für die Erledigtmg der Verfah-
rensmasse ist, in Frankreich dagegen nicht. 
Durch den in Deutschland herrschenden Umnittelbarkeitsgnmdsatz 
müssen alle Zeugen im Hauptverhandlwgstermin persönlich vernom-
men werden, die Verles1mg fiiillerer Vernehmwgsprotokolle ist aus-
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68 Bnms 1985, S. 233; vgl. befürwortend auch für prozesstaktische Geständnisse 
Schäfer 2001, Rn. 383 m. w. N. zum Streitstand. 

69 Z.B. BGH DAR 1999, S. 195. 
70 Vgl. auch BGH NStZ 2000, 366: Hier war das Geständnis eines familieninternen 

sexuellen Missbrauchs erst nach Ende der Beweisaufnahme abgegeben wd daher 
vom Tatsachengericht nicht als strafinildernd berücksichtigt worden. Dieses Urteil 
hob der BGH mit der Begründ1mg auf, dass gerade bei familieninternen Taten das 
Geständnis auch dann, wenn es erst nach Durchfiihnmg der Beweisaufnahme abge-
legt wird, noch eine konstruktive Wirkwg innerhalb des betroffenen Familienver-
bandes haben kann. 

71 Bnms 1985, S. 233 m. w. N .. Kritisch gegenüber gewissermaßen wertfreien, also 
weder von Reue noch von anderen überschießenden Innentendenzen getragenen 
Geständnissen Gutterer 1991, S. 116. Jerouscheck 1990, S. 818 ist dagegen der 
Auffass1mg, dass jedes, auch das prozesstaktische Geständnis strafmildernd zu 
berücksichtigen ist, da der Angeklagte sich hiennit der Norm 1md ihren Folgen 
1mterwerfe. Das Geständnis sei eine Unterwerfungsgeste gegenüber der No1m-
repräsentanz. 

72 Vgl. z.B. die Entscheidwg BGHSt 42, 195 ff.: Ein im Rahmen einer gescheiterten 
Prozessabsprache abgegebenes Geständnis könne zwar nicht zu Lasten des 
Angeklagten als Beweismittel, müsse aber zugtmsten des Angeklagten in der 
Strafzumesswg zumindest moderat strafinildernd berücksichtigt werden. 

73 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 3.3. 
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drücklich verboten, § 250 S. 2 StPO, und nur in gesetzlich eng um-
grenzten Ausnahmefällen zulässig, §§ 251 ff. StPO. Von der Verneh-
mung der Zeugen kann aber bei einem geständigen Angeklagten abge-
sehen werden, soweit das Gericht sich allein aufgrund des Geständnis-
ses seine persönliche Überzeugtmg vom Tathergang bilden kann74. Ein 
Geständnis führt daher zu einer erheblichen Verkür2tmg der Verhand-
hmgsdauer. Dies dürfte durch die Strafinilderung zumindest auch hono-
riert werden75• 

In Frankreich dürfte das Geständnis dagegen kaum eine praktische Re-
levanz im Hinblick auf die Arbeitsentlasttmg der Gerichte haben, da 
trotz der Rechtsprechtmg des EGHMR tmd inzwischen auch der Cour 
de Cassation in der ersten Instanz Zeugen allenfalls auf ausdriicklichen 
schriftlichen Antrag des Angeklagten vernommen werden76• Die Zwei-
fel, ob ein Geständnis prozesstaktischer Natur ist, sowie die theoreti-
schen Einwände gegenüber einer schuldmindernden Wirktmg des Ge-
ständnisses77 werden daher in Frankreich eher zu Buche schlagen. 

In den fiktiven Fällen soll dies mit folgender Unterhypothese überprüft 
werden: 

(4.1.) Es wird eine Fallvariante zur Entscheidung gestellt, die sich vom 
Grundfall nur durch das Geständnis des Angeklagten unterscheidet. 

Die von der deutschen Stichprobe vorgeschlagenen Strafen weichen hier 
signifikant nach unten von dem Strafvorschlag für den Gnmdfall ab, die 
französischen Strafvorschläge nicht. 

Die fünfte Hypothese betrifft die Auswirkung von Vollendung bzw. Ver-
such auf die Strafzumessung: 

(5.) Der gescheiterte Versuch wirkt in Frankreich weniger strafmildernd 
als in Deutschland. 

In Frankreich sieht das Gesetz die gleiche Strafhöhe für den Versuch 
wie für die Vollendtmg einer Straftat vor78• In Deutschland erlaubt 
§ 23 Abs. 2 StGB dagegen eine Absenktmg der gesetzlichen Straf-
rahmen, die allerdings für das Gericht nicht zwingend ist. Zudem ist 

74 Bickel 2001, S. 23 m. w. N. 
75 Vgl. kritisch Bnms 1974, 593 ff. und 1985, S. 233; Dencker 1990, S. 52. Ausdrück-

lich befürwortend Schmidt-Hieber 1986, Rn. 170, da durch einen verschlankten 
Prozess die Auswirktmgen der Tat reduziert werden. So auch die h. M. jedenfalls 
für Geständnisse, durch die dem besonderes verletzlichen Opfer die Aussage erspart 
wird, vgl. hierw F1isch 1987, S. 782. 

76 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.3.2. 
77 Vgl. hierzu Albrecht 1994, S. 324 m. w. N. 
78 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 3.2. 
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beim grob unverständigen Versuch sogar ein vollständiges Absehen 
von Strafe möglich, § 23 Abs. 3 StGB. 
Die Rechtslage ist somit einerseits m1terschiedlich. Andererseits be-
steht eine Parallele angesichts des hier auch in Deutschland größeren 
Entscheidungsspielratuns des Gerichts, das entscheiden kann, ob es 
die Strafe aus dem abgesenkten oder aber aus dem für die Vollendung 
vorgesehenen Strafrahmen schöpfen möchte. 
Es wird vennutet, dass in Deutschland von diesem Spielratun in der 
Regel im Sinne einer Strafmildertu1g Gebrauch gemacht wird, wäh-
rend in Frankreich das Scheitern des Versuchs weniger Auswirkungen 
auf die Strafzumessung hat. Diese Hypothese leitet sich aus den ver-
schiedenen Strafkonzeptionen in Frankreich tmd Deutschland ab: In 
einem System, das primär dem Schuldausgleich verpflichtet ist, spielt 
das Eintreten oder Ausbleiben des Erfolgstu1werts vermutlich eine er-
heblichere Rolle als in einem solchen, das primär auf Gefahrenabwehr 
setzt, wie es in Frankreich der Fall ist. Hier dürfte es von geringerer 
Bedeutung sein, ob der Versuch letztlich zufällig scheitert oder ob die 
beabsichtigte Tat zur Vollendung gelangt79• 
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Der Überprüfimg dieser Hypothese im Bereich der fiktiven Fällen dient die 
folgende Unterhypothese: 
(5.1.) Es wird eine Fallvariante zur Entscheidung gestellt, die sich vom 

Grundfall nur dadurch unterscheidet, dass die Tat nicht zur Vollen-
dung gelangt. In Deutschland sind die Strafvorschläge signifikant 
milder als für den Grundfall, in Frankreich nicht. 
Die sechste Hypothese betrifft die Berücksichtigung der persönlichen 
Verhältnisse des Angeklagten. 

(6.) Die französischen Richter reagieren stärker als die deutschen auf die 
persönlichen Verhältnisse der Angeklagten. 
Zwar sind die persönlichen Uinstände des Angeklagten auch in 
Deutschland gemäß§ 46 Abs. 2 Satz 2, 5. Variante StGB ein anerkann-
tes Strafzumessungskriterium80• 

Aufgrund der überragenden Bedeutung, den die individualisation der 
strafrechtlichen Sanktion in Frankreich hat, wird aber vermutet, dass 
sich dies in der Praxis der Strafzumessung dort mehr niederschlägt. 

79 Vgl. zu den Begründungen für die Versuchsstrafbarkeit in Deutschland Jescheck/ 
Weigend 1996, S. 512 ff.; Desportes/Le Gunehec 2000, n° 458. In Deutschland 
dürfte zudem, von der sog. Eindruckstheorie ausgehend, eine geringere VerletZllllg 
des Gefühls der Rechtssicherheit angenommen werden, wenn es nicht zu • einer 
Beeinträchtigung des angegriffenen Rechtsguts kommt, vgl. Jescheck/ Weigend 
1996, s. 514. 

80 Schönke/Schröder/Stree 2001, § 46 Rn. 34. 
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Im Bereich der fiktiven Fälle wird zur Überprüfung folgende Unterhypo-
these aufgestellt: 

(6.1.) Es wird eine Fallvariante zur Entscheidung gestellt, die gegenüber 
dem Grundfall nur hinsichtlich des sozialen Profils des Angeklagten 
variiert wird. 
Die Strafvorschläge der französischen Richter weichen hier signifi-
kant von den für den Grundfall vorgeschlagenen Strafen ab, in 
Deutschland dagegen nicht. 

Die siebte Hypothese beschäftigt sich mit der Frage einer Standardisie-
rung von Strafzumessungsentscheidungen. 
(7.) Insgesamt ist in Deutschland eine größere Standardisierung der Stra-

fen im Bereich der kleinen und mittleren Kriminalität festzustellen als 
in Frankreich. 

Diese Hypothese beriicksichtigt zum einen die in Deutschland größere 
Regelungs- und Kontrolldichte, zum anderen aber auch die unterschied-
lichen Paradigmen der Strafzumessung. In Deutschland ist seit eh und 
je die Frage der Strafgleichheit ein wichtiges Kriterimn der Strafgerech-
tigkeit. Daher werden auch Standardisiernngen eher als gerecht emp-
funden, was die Hypothese erlaubt, dass jedenfalls im Bereich der leich-
ten und mittleren Kriminalität eine größeren Gleichförmigkeit der Ur-
teile festgestellt werden kann, als dies in Frankreich für die gleichen 
Fälle der Fall ist, wo die Anpassung der Strafe an den Einzelfall der 
führende Topos der Strafzumessungsdislü1Ssion ist. 

Im Bereich der fiktiven Fälle wird hierzu folgende Unterhypothese aufge-
stellt: 
(7 .1.) Innerhalb der französischen Stichprobe ist eine größere Disparität 

der Strafvorschläge festzustellen als innerhalb der deutschen Stich-
probe. 

Die achte Hypothese betrifft die Standardisierung bei Massendelikten. 
(8.) Bei massenhaft und gleichförmig vorkommenden Delikten, insbe-

sondere Verkehrsdelikten, ist sowohl in Frankreich als auch in 
Deutschland eine hohe Standardisierung der Strafvorschläge inner-
halb der einzelnen Gerichtsbezirke und innerhalb der jeweiligen 
Stichprobe insgesamt festzustellen. 

Diese Hypothese beruht auf der Vermutung, dass der V erfahrensdrnck 
auch in so unterschiedlichen Systemen wie dem französischen und dem 
deutschen letztlich strukturell gleiche Ergebnisse zeitigt, nämlich eine 
Standardisiernng der Strafmaße. 
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Im Bereich der fiktiven Fälle wird hierzu folgende Unterhypothese auf-
gestellt: 
(8.1.) Bei Trunkenheit im Verkehr, auch in der häufig anzutreffenden Vari-

ante mit einer einschlägigen Vorstrafe, weisen die Strafvorschläge in 
beiden untersuchten Ländern jeweils untereinander eine geringe 
Streuung auf. 

3.4 Die Eingrenzung der venvendeten Strafzumessungskriterien 

Zur Operationalisierung der oben genannten Hypothesen mussten zunächst 
gesetzliche bzw. anerkannte Strafzumessuugskriterien ausgesucht werden, 
die für Frankreich und Deutschland bzw. nur für Frankreich oder nur für 
Deutschland gelten. 

Zu diesem Zweck wurden außer den bereits benaunten konkreten Krite-
rien der Schadenswiedergutmachung, des Geständnisses, des Versuchs und 
der recidive verschiedene gesetzlich normierte erschwerende Umstände 
ausgewählt, da dies die einzigen greifbaren Strafzumessungskriterien sind, 
die der französische Code penal enthält. 

Diese Strafschärftmgsgründe werden dabei im vorliegenden Zusammen-
hang allgemein, unabhängig von ihrer dogmatischen Einordmmg81 , als 
Strafzumessungskriterien bezeichnet, obwohl sie teilweise eine Doppel-
relevanz als Tatbestandselement und Strafzumessungskriterium haben. 
Dies rechtfertigt sich daraus, dass sie zumindest auch strafzumessungs-
rechtliche Relevanz haben. Die mit der dogmatischen Doppelrelevanz 
verknüpften Folgen hinsichtlich Vorsatz, Täterschaft w1d Teilnahnie 
etc. spielen dagegen bei der hier zu untersuchenden Fragestelhmg keine 
Rolle. 

Das (für Frankreich vermutete) Strafzumessungskriterium der persönlichen 
Umstände des Täters im Hinblick auf seine soziale Eingliederung in die 
Gesellschaft wird in den fiktiven Fällen durch die Varianten Arbeit-
arbeitslos und verheiratet-ledig operationalisiert. 

81 Vgl. zu der frz. Rechtslage oben 1. Kap., Ziff. 3.1.1., zur deutschen Einordnung 
Jescheck/Weigend 1996, S. 270 f. 
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3.5 Die Operationalisierung der sanktionsrechtlichen Reaktion 

Bei der Frage, wie die richterlichen Reaktionen auf die Strafzumessungs-
stimuli in den fiktiven Fällen operationalisiert werden sollen, stellte sich 
ein doppeltes Problem. 

3. 5.1 Hierarchie der Strafarten 

Um die Auswirkung 1md Bewertungsrichtung eines Strafzumessungskrite-
riums zu bezeichnen, wird üblicherweise auf die Strafschärfung oder 
Strafmilderung abgestellt. Hierfür muss zunächst festgelegt werden, welche 
Strafart als härter oder milder als die anderen eingeschätzt wird. Die Her-
stellung einer überzeugenden Schwereskala für verschiedenartige Sanktio-
nen ist dabei mit erheblichen methodischen Problemen verbunden 82. 

Da die vorliegende Untersuchung sich mit dem Einfluss normativer 
Elemente auf die Strafzumessung befasst, lag es nahe, die vom Gesetz vor-
gegebene Strafschwereeinschätzung als Maßstab der Auswerhmg zugrunde 
zu legen. Diese werden ergänzt durch Aspekte der Eingriffsintensität. Im 
Zweifelsfall geht aber die normative Einordnung vor. 

Auf dieser Grundlage wurde für beide Länder eine Stufung der Strafar-
ten bzw. der Kombinationen oder Vollstreckungsarten entwickelt, die den 
Maßstab für den Vergleich der Strafvorschläge bilden soll. 

3.5.1.1 Deutschland 

Für Deutschland ist die Hierarchisierung der Strafarten im Bereich des all-
gemeinen Strafrechts derzeit noch83 relativ einfach: § 47 StGB schreibt eine 
eindeutige Rangordnung der Strafen vor, wonach auch im Grenzbereich 
zwischen Geld- und Freiheitsstrafe die Geldstrafe immer als die leichtere 
anzusehen ist84• Innerhalb der Freiheitsstrafen ist diejenige, die zur Bewäh-
rung ausgesetzt wird, milder als die zu vollstreckende. 

Für einen besseren Vergleich mit den französischen Sanktionen wurde 
vorliegend eine weitere Stufe eingeführt, die das deutsche Recht so nicht 
vorsieht, die sich allerdings durch die unterschiedliche Eingriffsintensität 

82 Vgl. Hagan 1989, S. 154; Oswald/Langer 1989, S. 204 m. w. N. über die 
entsprechenden Versuche in den USA, Streng 1984, S. 91 m. w. N. 

83 Sollte die neue Hauptstrafe des Fahrverbots hinzukommen, wie dies im Referenten-
entwurf der Btmdesregienmg vom 8.12.2000 vorgesehen ist, wird auch in Deutschland 
die Hierarchisienmg der Strafen problematischer. 

84 Vgl. BGH bei Holtz MDR 1997, S.109; BGH NStZ 1988, S. 284: OLG Diisseldort, 
NStZ-RR2001, S. 21 f. 
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rechtfertigen lässt, nämlich die Bewährungsaussetzung einer Freiheitsstrafe 
einerseits ganz ohne, andererseits mit Bewährungsauflagen und/oder Be-
währungshelfer. Letztere wird als eine schwerere Sanktion eingestuft als 
erstere, da mit ihr nicht unerhebliche Verhaltenspflichten verbunden sind, 
die als Auflagen nach dem gesetzlichen Konzept der Genugtuung für das 
begangene Unrecht dienen sollen, als Weisung der Unterstützung des Ver-
urteilten(§§ 56b, 56c StGB). Sie kommen daher den französischen Rechts-
instituten des sursis avec mise a l'epreuve und der Bewährungsaussetzung 
mit Arbeitsauflage nahe, und zwar auch dann, wenn „nur" ein Bewäh-
rungshelfer bestellt wird. Mit diesen Auflagen und Weis1mgen sind Verhal-
tenspflichten, Zahlungspflichten bzw. Kontakthaltungspflichten und somit 
im Versagensfall weitere Widerrufsgründe verbunden, § 56f Abs. 1 Ziff. 2 
und 3 StGB. Dies gibt einer Freiheitsstrafe mit Entscheidungen nach den 
§§ 56b ff. StGB ein anderes Gepräge als einer solchen ganz ohne Bewäh-
nmgsauflagen. 

Als leichteste Stufe wurde die Verwarnung mit Strafvorbehalt aufge-
nommen sowie eine Einstellung nach§§ 153/153a StPO. Letzteres ist zwar 
dogmatisch nicht als Strafe einzustufen, wurde aber von den Teilnehmern, 
wie eine erste Übersicht ergab, in einem Fall vermehrt vorgeschlagen. In 
diesem Fall wurde zugleich am häufigsten ein Strafvorbehalt für angemes-
sen gehalten, was die funktionelle Ähnlichkeit der beiden Reaktionsarten 
erkennen lässt. Es erscheint daher gerechtfertigt, sie in einer Rubrik zu er-
fassen. 

Führerscheinrechtliche Sanktionen werden in die allgemeine Schwere-
skala nicht aufgenommen. Zwar wurde auch ein Fall der Tnmkenheitsfahrt 
mit zwei unterschiedlichen Vorstrafen85 zur Entscheidung gestellt, so dass 
in den Strafvorschlägen auch solche Sanktionen zu fmden sind. Eine erste 
Durchsicht der Antworten aus Deutschland ergab aber, dass alle Strafvor-
schläge86 hier die Regelfolge der §§ 69, 69a StGB enthalten, keiner dage-
gen ein Fahrverbot nach § 44 StGB. Für die allgemeine Schwereeinord-
nung der Sanktionen kann diese Folge daher außen vor gelassen werden: 
Sie kann nicht zur Unterscheidung der Strafschwere mit den anderen Delik-

85 Einschlägig und nicht einschlägig, aber Verbrechen, daher nach dem französischen 
Recht dennoch die Voraussetzungen der recidive erfüllend, siehe oben 1. Kap., Ziff. 
3.1.2. 

86 Lediglich in einem Fall wurde für die beiden Varianten mit den Vorstrafen gar kei-
ne Führerscheinsanktion angegeben. Es darf hier ohne Bedenken davon ausge-
gangen werden, dass es sich um ein Versehen handelt, nachdem auch dieser Richter 
im Grundfall den Entzug ausgesprochen hatte. 
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ten dienen, da sie bei anderen Delikten nicht vorkommen kann. Anderer-
seits wird sie für sämtliche Varianten der Trunkenheitsfahrt gleichermaßen 
ausgesprochen und kann daher auch innerhalb der einzelnen Varianten der 
Trunkenheitsfahrt als Sanktionsart nicht der Differenzierung dienen87• 

Zusammengefasst ergibt sich für Deutschland somit folgende Schwere-
skala: 

Tabelle 4: Straftchwerestlifimgfiir Deutschland 

Schwere- Hauptstrafe Bewährungsentscheidung 
kategorie 

I Freiheitsstrafe ohne Bewähnmg 

II Freiheitsstrafe mit Bewähnmg tmd Bewähnmgsauflagen oder 
-weisimgen tmd/oder Bewähnmgshelfer 

m Freiheitsstrafe mit Bewähnmg ohne Entscheidllllgen nach 
§§ 56b ff StGB 

IV Geldstrafe 

V Verw. m. Straf-
vorbehalt/ 
§ 153, § 153a 
StPO 

3.5.1.2 Frankreich 

Für Frankreich kommt die offene Problematik der Hierarchien der diversen 
Strafarten und ihrer vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten zum Tragen, 
die auch in den empirischen Untersuchungen der jüngsten Zeit diskutiert 
wird88• Diese musste allerdings vorliegend nicht allgemein gelöst werden, 
sondern nur für die Sanktionen, die von den französischen Richterinnen 
und Richtern in den fiktiven Fällen tatsächlich vorgeschlagen wurden. 

87 Was die je nach Variante llllterschiedliche Dauer der FS-Sperre angeht, wird diese 
gesondert verglichen werden, siehe llllten 6. Kap., Ziff. 3.8.2. 

88 Siehe oben 3. Kap., Ziff. 3.4. lllld Ziff. 5. 
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Folgende Strafarten wurden in den Strafvorschlägen der französischen 
Richter verwendet: 

- Gefängnisstrafe ohne, mit vollständiger und mit teilweiser 
Bewährungsaussetzung 

- gemeinnützige Arbeit 
- Geldstrafe in Tagessatzform ohne Vollstreckungsaussetzung 
- Geldstrafe in Summenform ohne, mit vollständiger und mit 

teilweiser Bewährungsaussetzung 
- Führerscheinsanktionen 

Diese Strafarten kamen jeweils allein, aber auch in folgenden Kombinatio-
nen vor: 

- Gefängnisstrafe ohne, mit bzw. mit teilweiser Vollstreckungsaussetzung (dann 
mit oder ohne Bewährungsauflagen) zusammen mit amendeferme 

- Gefängnisstrafe (mit, ohne bzw. mit teilweiser Vollstreckungsaussetzung) mit 
Führerscheinsanktionen 89, 

- Gefängnisstrafe (mit und mit bloß teilweiser Vollstreckungsaussetzung), amende 
fenne imd Fiihrerscheinsanktionen90• 

- Geldstrafen in Summenform ohne Bewährung (,,amendeferme") zusammen mit 
Führerscheinsanktionen 

Die vielfältigen anderen Sanktionsarten und Kombinationsmöglichkeiten 
wurden nicht vorgeschlagen; teilweise waren sie angesichts der Ausgestal-
tung der Fälle auch nicht zulässig. 

Auch für Frankreich wurde von einem primär normativen Ansatz ausge-
gangen. Dieser wurde ergänzt durch Aspekte der Eingriffsintensität. 

Hierauf basierend, wurde folgende Schwereskala entwickelt91 : 

89 Diese Kombination ist rechtlich nur möglich, wenn die Fiihrerscheinsanktion als 
Zusatzstrafe vorgesehen ist, siehe Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 10.4.7.1. hn Frage-
bogen kam sie nur bei den Beispielsfällen der Trunkenheit am Steuer vor. 

90 Auch diese Kombination ist rechtlich nur möglich, wenn die Führerscheinsanktion 
als Zusatzstrafe vorgesehen ist, und kam im Fragebogen nur bei den Beispielsfällen 
der Tnmkenheit am Steuer vor. 

91 Vgl. dagegen auch die für die statistische Auswertung des casier judiciaire zu-
gmnde gelegte Hierarchie bei Delabmyere 2000, S. 226: Strafdispens - Festungs-
haft - Zuchthaushaft - Gefängnisstrafe für Verbrechen - Geldstrafe für Verbrechen 
- Gefängnisstrafe für Vergehen - Ersatzstrafen (inklusivejours-amendes)- erzieh-
erische Maßnahnien des Jugendrichters - Geldstrafe für Vergehen - Geldstrafe für 
Übe1tretungen der 5. Klasse - Zusatzstrafen. 
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Tabelle 5: Strafschwerestzifungfür Frankreich 

Schwere- Schwerste Vollstreckungsmodalität und/oder Kombination 
kategorie Hauptstrafe 

I Gefängnisstrafe ganz oder teilweise ohne Bewähnmg, u. U. mit amende 
ferme 

II Gefängnisstrafe - mit vollständiger einfacher Vollstrecktmgsaussetzung 
tmd amende ferme 

- mit vollständigem sursis avec mise a l 'epreuve oder 
sursis-TJG tmd u. U. mit amende ferme 

m Gefängnisstrafe mit vollständiger einfacher Vollstrecktmgsaussetzung 
(sursis simple) 

IV Gemeinnützige 
Arbeit 

V jours-amende 
VI Geldstrafe ganz oder teilweise ohne Vollstrecktmgs-

aussetzung 
VII Strafdispens, 

Strafaufschub 
tmd 
Geldstrafe mit vollständiger Bewähnmgsaussetztmg 

Vill Führerschein-
sanktion allein 

Unter Zugrundelegung primär normativer Kriterien ist die Gefängnisstrafe 
auch in Frankreich gegenüber allen anderen Strafarten als die härtere Strafe 
anzusehen, und zwar 1mabhängig davon, ob sie zur Bewährung ausgesetzt 
wird oder nicht. 

Zwar enthält, wie dargestellt, der Code penal keine ausdrückliche Rang-
ordnung. Diese Einordnung ergibt sich aber aus einer Gesamtschau der 
Entwicklung des Sanktionenrechts: Die durch das Gesetz vom 11.7.1975 
eingeführten Ersatzstrafen dienten ebenso dem Zweck, diese als die 
schwerste Strafe eingeschätzte Sanktion zurückzudrängen92 wie die zum 
gleichen Zeitpunkt eingeführte Strafzumessungsregel für die Bemessung 
der Geldstrafe93 • Auch die Rechtsprechung des Conseil constitutionnel zur 
Unzulässigkeit (nur) der Gefängnisstrafe im Bereich der durch Verordnung 
geregelten Übertretungen94 macht deutlich, dass die Gefängnisstrafe, unab-

92 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.5. 
93 Vgl. Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 10.6. 
94 Vgl. Müller 2003, 3. Kap., Ziff. 2 m. w. N. 
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hängig davon, ob ihre Vollstreckung im Urteil ausgesetzt wird oder nicht, 
gnmdsätzlich als die schwerste Strafart eingestuft wird. 

Innerhalb der Gefängnisstrafen legen das Gesetz und die Eingriffsinten-
sität nahe, die Vollstreckung als die schwerste Fotm, die Aussetzung gegen 
Bewährungsauflagen bzw. gemeinnützige Arbeit als zweitschwerste und 
die Aussetzung ohne Auflagen (sursis simple) als drittschwerste Fo1m an-
zusehen. 

Hierbei wird der französischen Gepflogenheit entsprechend95 die teilwei-
se Vollstreckung der vollständigen gleichgesetzt. Dies rechtfertigt sich aus 
der Eingriffsintensität des Urteils: Auch wenn bei einer beispielsweise 
zehnmonatigen Gefängnisstrafe die Vollstreckung von sechs Monaten aus-
gesetzt wird, muss der Vernrteilte doch für vier Monate in den Vollzug, 
was es rechtfertigt, dieses Urteil auf die gleiche Schwerestufe zu stellen 
wie ein Urteil, das die Vollstreckung der ganzen Gefängnisstrafe vorsieht. 
Der Unterschied ist diesbezüglich überwiegend quantitativer Natur. Funk-
tionell ähnelt dies dann eher der liberation conditionnelle bzw. in Deutsch-
land der nachträglichen Reststrafenaussetzung. 

Dass die Aussetzung mit Bewährungsauflagen bzw. gemeinnütziger Ar-
beit als schwerere Sanktion gegenüber dem sursis simple anzusehen ist, 
ergibt sich hinsichtlich der Eingriffsintensität aus den gleichen Erwägun-
gen, die bereits für die Unterteilung in zwei Schwerestufen im deutschen 
Recht dargestellt wurden. Dabei wurden in die Kategorie II auch die Straf-
vorschläge eingeordnet, die bei einer zur Bewährung ausgesetzten Frei-
heitsstrafe dem Angeklagten keine individuellen Weisungen oder Auflagen 
erteilen, i1m aber dennoch unter sursis avec mise a l'epreuve stellen, da 
hiermit kraft Gesetzes Überwachungs- und Mitteihmgspflichten einherge-
hen, die der deutschen Unterstellung unter die Bewährungshilfe vergleich-
bar sind. Die beiden Alternativen der Bewährungsaussetzungen, sursis avec 
mise a l'epreuve und sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail 
d'interet general, können trotz des Unterschiedes insbesondere hinsichtlich 
der Dauer der Bewährungszeit96 angesichts ihrer sonstigen Ähnlichkeiten 
dabei auf der gleichen Rangordnung der Schwereskala eingestuft werden97• 

95 Annuaire Statistique de la Justice 2000, S. 128. 
96 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.2.2. 
97 In Frankreich wird häufig von der materiellen Verpflichttmg des Venuteilten 

ausgegangen und daher der TIG als Bewähnmgsauflage mit dem TIG als 
Hauptstrafe gleichgesetzt, zumal für die Vollstreckung die gleichen Regeln tmd 
insbesondere Zuständigkeiten gelten, siehe näher Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 
10.8.2.2. Dies erscheint aber nicht nur angesichts des n01mativen Aspekts, der die 
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Normativ lässt sich die UnterscheidWlg von sursis avec mise a l'epreuve 
Wld sursis-TJG einerseits, sursis simple andererseits aus den formalen Vor-
aussetzungen für diese Modalitäten herleiten: Während eine Gefängnisstra-
fe auch dann gegen Auflagen zur Bewährung ausgesetzt werden kann, 
wenn der Angeklagte bereits vorbestraft ist Wld sogar noch Wlter einer frü-
heren Bewährung steht, ist die einfache Vollstreckungsaussetzung auf 
erstmalig zu Gefängnisstrafe Verurteilte beschränkt98. 

Der Schwerestufe II wurde zudem eine häufig vorkommende Strafarten-
kombination zugeordnet, nämlich die Kombination von Gefängnisstrafe 
mit einfacher Vollstreckungsaussetzung und Geldstrafe ( am ende ferme, 
also Geldsummenstrafe ohne VollstreckungsaussetzWlg). Diese Kombina-
tion ähnelt sowohl von der FW1ktion als auch von der Eingriffsintensität her 
der Vollstreckungsaussetzung mit Bewährungsauflagen99. Zwar droht dem 
Angeklagten im Fall der Nichtzahlung nicht der Widerruf der Bewährung 
und tmterliegt er auch nicht den Kontakthaltungspflichten mit demjuge de 
l'application des peines. Andererseits hat er aber dennoch mit einer zumin-
dest vorübergehenden Inhaftierung im Wege der contrainte par corps100 zu 
rechnen, falls er die Zahlung nicht leistet. Aus den französischen Antwor-
ten wurde zudem, wie später noch ausgeführt werden wird101 , deutlich, dass 
diese Kombination auch als funktionelles Äquivalent zum sursis avec mise 
a l'epreuve oder sursis-TIG verwendet wurde. 

Dies rechtfertigt es, diese Strafartenkombination der gleichen Stufe zu-
zuordnen wie die Aussetzung einer Freiheitsstrafe gegen Bewährungsauf-
lagen 102. 

Nur sechs Mal103 insgesamt wurde eine amende ferme zusammen mit 
einer Gefängnisstrafe verhängt, deren Vollstreckung mit Bewähmngs-

vorliegende Einordnung bestimmt, unzutreffend, sondern auch hinsichtlich der 
Eingriffsintensität: Immerhin ist beim Widerruf der Bewährungsaussetzung eine 
Gefängnisstrafe zu vollstrecken, während im Falle eines neuen Verfahrens wegen 
Verstoßes gegen die Arbeitsverpflichtung, die als Hauptstrafe festgesetzt wurde, das 
ganze Arsenal der Hauptstrafen erneut zur Auswahl steht. 

98 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.2.2. 
99 Die Zahlung einer Geldsumme ist im französischen Recht nicht als 

Bewährungsauflage vorgesehen, vgl. oben 1. Kap., Ziff. 1.2.2. 
100 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.3. 
101 Siehe unten 6. Kap., Ziff. 3.6.1. 
102 So auch Mary-Portas, siehe oben 3. Kap., Ziff. 3.4. 
103 Von allen vorgeschlagenen Strafen. 
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auflagen ausgesetzt worden war. Angesichts dessen erschien es vertret-
bar, hierfür keine eigene Schwerestufe zu bilden, sondem sie ebenfalls 
der Stufe „Gefängnisstrafe mit Bewähnmgsauflagen" zuzuordnen. Ins-
gesamt nur drei Mal wurde eine amende ferme mit einer Gefängnisstra-
fe kombiniert, deren Vollstreckung teilweise nicht zur Bewährung aus-
gesetzt wurde. Angesichts dieser geringen Anzahl wurde hier ebenfalls 
davon abgesehen, eine eigene Schwerestufe zuzuordnen. Diese Straf-
vorschläge wurden viehnehr einheitlich der schwersten Stufe „Gefäng-
nisstrafe - teilweise - ohne Bewährung" zugeordnet. 
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Unmittelbar hinter der Gefängnisstrafe in ihren verschiedenen Vollstre-
ckungs- und Kombinationsvarianten wurde in der Schwereskala die ge-
meinnützige Arbeit als Hauptstrafe angesiedelt. Auch dies rechtfertigt sich 
aus dem normativen Gefüge der verschiedenen Strafarten: Auszugehen war 
von der Intention, die der Gesetzgeber bei der Einführung der diversen al-
ternativen Strafarten verfolgte. Wie dargestellt, sollte durch sie die Verhän-
gung von kurzfristigen Gefängnisstrafen zurückgedrängt werden 1°4. 

Die Argilllentation gegen kurzfristige Gefängnisstrafen speiste sich da-
bei zwar überwiegend aus der Vorstellung einer vollstreckten Freiheits-
strafe ( dissozialisierende Wirkung des Freiheitsentzugs durch Verlust 
von Arbeitsplatz und Wohntmg, Erstkontakt mit dem als kriminogen 
eingestuften Milieu innerhalb der Vollzugsanstalt, Haftkosten usw. 10\ 
betrafen aber dennoch auch die Verhängung von kurzfristigen Freiheits-
strafen mit Bewährung. 

Hieraus ergibt sich, dass die alternativen Strafarten vom Gesetzgeber als 
den kurzen Freiheitsstrafen äquivalent und somit als schwerer als Geldstra-
fen eingestuft wurden. 

Allerdings hat sich diese Konzeption für die Altemativstrafen des Art. 
131-6 CP inzwischen weitgehend verwischt, da der neue Code penal sie 
ausdrücklich auch dann für anwendbar erklärt, wenn der Straftatbestand 
nur Geldstrafe vorsieht, Art. 131-7 CP106. Hierdurch sind sie implizit als 
in der Schwere auch mit Geldstrafen vergleichbar erkläit worden107. 

104 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.5. 
105 Die gleichen Argiilllente finden sich auch in der Begründung für den Referenten-

entwurf eines Gesetzes zur Reform des Sanktionenrechts vom 8.12.2000 wieder, 
siehe W\\,W.bmj.bm1d.de/inhaltibtm, S. 1 f. 

106 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.5.3. 
107 Problematisch im Hinblick auf eine Hierarchisienmg der Strafa1ten erscheint dies 

insbesondere deshalb, weil Alt. 131-6 CP sehr unterschiedliche und teilweise sehr 
einschneidende Strafru.ten vorsieht, siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.5.3. Dies betrifft 
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Dies gilt aber nicht für die Hauptstrafe der gemeinnützigen Arbeit. Ge-
mäß Art. 131-8 CP ist hierfür nach wie vor Voraussetztmg, dass der 
Tatbestand Gefängnisstrafe androht. 

Bestätigt wird die genannte Einordnung der gemeinnützigen Arbeit als zwi-
schen der Geld- und der Gefängnisstrafe liegend auch durch die allgemeine 
Einschätzung, dass diese Strafart deutliche punitive Eigenschaften habe108. 

Auf der nächsten Stufe wurde sodann die Geldstrafe in Tagessatzform 
angesiedelt. Aus normativen Gründen rechtfertigt sich dies damit, dass die-
se Strafart seit Inkrafttreten des neuen Code penal auch zusätzlich zur Ge-
fängnisstrafe verhängt werden kann109 und somit eher in den Bereich der 
auch selbständig verhängbaren Zusatzstrafen einzuordnen ist als in den der 
reinen Ersatzstrafen110• Zudem ist auch die Eingriffsintensität etwas gerin-
ger einzustufen als die der gemeinnützigen Arbeit, was nicht zuletzt durch 
die in Art. 4 der EMRK zum Ausdruck kommende Wertung und die sich 
daraus ableitende Verweigerungsberechtigung hinsichtlich der Verurteilung 
zur gemeinnützigen Arbeit111 bestätigt wird. 

Andererseits rechtfertigt die Vollstreckung im Wege der Ersatzfreiheits-
strafe und die ursprüngliche Funktion dieser Strafart als Alternative zu 
kurzfristigen Freiheitsstrafen112, sie auch nicht mit der Geldsummenstrafe 
gleichzusetzen. Ihr war daher eine Zwischenstellung zwischen dem TIG als 
Hauptstrafe und der Geldsummenstrafe als Hauptstrafe einzuräumen. 

nicht nur die Fiihrerscheinsanktionen, sondern beispielsweise auch die Einziehung 
oder Stilllegung eines oder mehrerer Fahrzeuge des Angeklagten \mabhängig von 
der Art der Anlasstat. Andererseits ist beispielsweise das Verbot, Waffen zu tragen, 
wohl in den seltensten Fällen tatsächlich als sehr einschneidend anzusehen. 

108 Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 10.8. m. w. N. Ebenso auch in Deutschland der 
Referentenentwurf eines Gesetzes zur Reform des Sanktionenrechts vom 8.12.2000, 
W\Vw.bntj_.bund.de/inhalt/htm, S. 6 f. : ,,verschiedene Strafzwecke ... Strafübel und 
Freiheitsbeschränklmg ... ". 

109 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.5.2. 
110 Die dogmatische Einordmmg der Strafart derjours-amende ist umstritten: Teilweise 

wird sie als Unterfall der Geldstrafe angesehen - so die Cour de Cassation in einer 
Entscheidung vom 26.9.1990, Bull. n° 323 -, teils als solche der Gefängnisstrafe-
so Roure 1996, S. 68 - bzw. als strafverschärfende Zusatzstrafe jedenfalls dami, 
wenn sie zusätzlich zur Gefängnisstrafe verhängt wird, Desportes/Le G\mehec, 
2000, n° 790. 

111 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.5.1. 
m Siehe hierzt1 Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 10.9.8.1. 
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Als nächstmildere Stufe ist sodann die Geld(summen)strafe ohne Voll-
streckungsaussetzung (amende ferme) anzusehen. Auch hier wurde in 
Übereinstimmung mit den französischen Gepflogenheiten die nur teilweise 
zur Vollstreckung ausgesetzte Geldstrafe der vollständig vollstreckbaren 
gleichgesetzt, um eine zu große Aufsplitterung zu vermeiden. 

Auf der untersten Stufe wurden schließlich der Strafdispens, der Straf-
aufschub und die Geldstrafe mit vollständiger Vollstreckungsaussetzung 
angesiedelt. 

Diese Sanktionsarten hätten nach streng n01mativer Betrachtungsweise 
zwar in zwei Kategorien eingeordnet werden müssen. Wie dargestellt, 
sieht das Gesetz nämlich für den Strafdispens und als Vorstufe für den 
Strafaufschub bestimmte Voraussetnmgen hinsichtlich der Schwere 
von Tat und Tatfolgen und der weiteren Entwickhmg nach der Tat 
vor113, während die Aussetnmg der Geldstrafe seit 1891 ohne jegliche 
Bedingtmgen114 möglich ist. Zudem ist bei der ausgesetzten Geldstrafe 
immerhin ein Widemifmöglich, während der Strafdispens dem Verur-
teilten eine Strafe endgültig erspart. Dennoch erschien es gerechtfertigt, 
den Strafdispens und dessen Vorstufe sowie die Geldstrafe mit voll-
ständiger Vollstrecktmgsaussetnmg hier in eine Rubrik einzt10rdnen115• 

Der Strafaufschub wurde nur ein einziges Mal vorgeschlagen und kann 
daher ohne Schaden mit dem Strafdispens gleichgesetzt werden. Die 
Geldstrafe mit vollständiger Bewähnmgsaussetnmg wurde in der erho-
benen Stichprobe nur von vier Teilnehmern und nur in einer einzigen 
Fallvariante festgesetzt, in der viele andere Teilnehmer den Strafdispens 
verhängten 116• Sowohl diese fi.mktionale Parallele als auch die Notwen-
digkeit, im Interesse einer größeren Übersichtlichkeit eine zu weitge-
hende Aufteilung der Schwerestufen zu vermeiden, ließen es daher ge-
raten erscheinen, die beiden Reaktionsarten zusammenzufassen. 

Führerscheinrechtliche Sanktionen als einzige Hauptstrafe wurden an das 
Ende der Skala gestellt. 

Dies ergibt sich aus der Art der Strafvorschläge und enthält keine Aussa-
ge darüber, wie eine die Fahrerlaubnis betreffende tatunabhängige Alterna-
tivstrafe nach Art. 131-6 n° 1 - 3 CP einzuordnen wäre. Eine solche ist 
nämlich außerhalb der Fallvarianten der Trunkenheitsfahrt in den französi-

113 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.7. 
114 Abgesehen von solchen, die die Vorstrafenbelastung des Angeklagten betr~ffen, 

siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.3. und näher Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 5.2.2. 
115 So auch Mary-Portas, siehe oben 3. Kap., Ziff. 3.4. 
116 Siehe unten 6. Kap., Ziff. 3.3. und die Übersicht in der Tabelle B1 im Anhang. 
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sehen Strafvorschlägen nur ein einziges Mal enthalten117 und somit unter 
quantitativen Gesichtspunkten vemachlässigenswert. Ansonsten wurden 
die Suspendierung und die Annullierung des Führerscheins ausschließlich 
im Zusammenhang mit dem Tatbestand der Trunkenheitsfahrt und dort 
ganz überwiegend in Kombination mit Gefängnis- und/oder Geldstrafen 
vorgeschlagen, was es rechtfertigt, sie hier wie in den deutschen Strafvor-
schlägen als reine Sicherungsmaßregeln anzusehen. Dies entspricht auch 
der Einordnung der überwiegenden Literatur und Rechtsprechung hinsicht-
lich der Führerscheinsanktionen nach dem Code de la route118• Daher wer-
den diese Sanktionen, soweit sie mit den üblichen Hauptstrafen kombiniert 
werden, wie bei den deutschen Strafvorschlägen nicht in die allgemeine 
Schwereskala als Kombinationsstufe aufgenommen. 

Allerdings wurden sie bei den Fällen der Tnmkenheitsfahrt des Öfteren 
auch als einzige Hauptstrafe verhängt119. Um diese Strafvorschläge in der 
Gesamtauswertung überhaupt zu erfassen, war es erforderlich, ihnen eine 
eigene Rubrik zuzuordnen, die aber gewissermaßen außerhalb der Schwe-
rehierarchie angesiedelt ist120• 

Im Interesse der Übersichtlichkeit werden dabei die Suspendiernng und 
die Annulliernng gleichgesetzt, zumal die Dauer der Sperre, die von den 
Richtern nach einer Annullienmg angegeben wurde, sich von der Dauer 
der Suspendienmg oft nicht lmterschied121. 

3.5.1.3 Keine einheitliche Hierarchisierung 

Wie deutlich wurde, sind die Schwerestufen, wie sie für Deutschland und 
Frankreich entwickelt wurden, nicht identisch, was den Vergleich der Er-
gebnisse erschwert. Dies ist aber unvermeidlich, da das französische Sank-
tionensystem insbesondere mit der Hauptstrafe der gemeinnützigen Arbeit 
eine Strafart vorsieht, die dem deutschen Strafgericht im Rahmen der Straf-
zumessung122 nicht zur Verfügung steht, aber eine eigene Schwerestufe er-
forderlich macht. Der Versuch, die französischen Alternativstrafen einer 

117 Siehe unten 6. Kap., Ziff. 3.2.1. tmd Tabelle Bl im Anhang. 
118 Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 7.9.1. m. w. N. 
119 Siehe unten 6. Kap., Ziff. 3.8.2. tmd Tabelle Al im Anhang. 
12° Für die eine Antwort außerhalb der Fälle der Trunkenheitsfahrt erschien es nicht 

erforderlich, das schwierige Problem der Schwereeinstufung der selbständigen 
Führerscheinsanktionen zu lösen. 

121 Siehe tmten 6. Kap., Ziff. 3.8.2. 
122 Wohl aber bei der Auswaltl der Bewährungsauflagen, § 56b Abs. 2 Ziff. 3 StGB, 

bzw. zur Abwendung der Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe. 
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Schwerestufe zuzuordnen, die den deutschen Kategorien entspricht, wäre 
willkürlich und fiktiv. Es erscheint daher sinnvoller, den Vergleich insofern 
unter Hinzuziehung qualitativer Interpretationselemente vorzunehmen. 

3. 5.2 Kein einheitlicher Messwert für alle Strafarten 
Für die Auswertung der Strafschwere von Uiteilen ist grundsätzlich neben 
der Hierarchisierung der Strafarten auch erforderlich, eine gemeinsame 
Maßeinheit zu entwickeln, die es erlaubt, die Urteile auch dann quantitativ 
untereinander zu vergleichen, wenn in ihnen verschiedene Sanktionsarten 
festgesetzt werden. 

In Deutschland existiert seit der Einführung des Tagessatzsystems zu-
mindest eine einheitliche Strafhöhedimension, da die beiden Hauptstrafar-
ten jeweils in Tagen ausgedrückt werden können 123 • 

Zuvor ergab sich aus dem Gesetz noch keine gemeinsame Maßeinheit 
für Geld- und Freiheitsstrafen. Daher haben Opp/Peukert bei ihrer Stu-
die mit fiktiven Fällen Ende der 60er Jahre ein Punktwertsystem für die 
nach dem damaligen StGB zulässigen Sanktionen entwickelt, um hier-
durch allen Urteilen eine bestimmte Anzahl an Punkten zuweisen und 
somit eineu einheitlichen Messwe1t erhalten zu können. Hiernach ent-
sprach die Gnmdeinheit von einem Punkt entweder einer Woche Ge-
fängnis ohne Bewährung oder zwei Wochen Gefängnis mit Bewähr1111g 
oder Geldstrafe statt 4 Wochen Gefängnis. Die Zuordmmg der genann-
ten Strafhöhen zu der Basiseinheit von einem Punkt sei nach der Dis-
kussion mit Praktikern entschieden worden 124• 

Auch unter der Geltung des neuen Strafrechts wurde allerdings die dem 
Gesetz zu entnehmende Maßeinheit für den Schwerevergleich von Urteilen 
bzw. Strafvorschlägen auf fiktive Fälle nicht ve1wendet, da ersichtlich die 
Strafart neben der in Tagen ausdrückbaren Strafhöhe eine entscheidende 
Rolle für die Strafschwere spielt125. Es wurde daher nach wie vor versucht, 
Strafschwereindizes zu entwickeln, die die Strafart mit berücksichtigen. 

So haben Oswald/Langer bei ihrer Untersuch1111g von U1teilen eines 
Amtsgedchtes126 die durch die Auswe1t1111g der BZR-Auszüge ennittel-
ten Sanktionen 26 Richtern vorgelegt, die die einzeh!en Sanktionen auf 
einer Strafhärteskala von O bis 100 einordnen sollten, wobei eine fol-

123 Streng 1983, S. 1291. 
124 Opp/Peukert 1971, S. 125 ff. 
125 Streng 1984, S. 90. 
126 Oswald/Langer 1989. 
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genlose Einstelltmg nach § 153 Abs. 2 StPO O Punkten nnd eine zwei-
jährige Freiheitsstrafe ohne Bewähnmg 100 Pnnkten entsprechen sollte. 
Streng hat bei seiner Auswertnng der Strafvorschläge auf fiktive Fälle 
von über 500 Strafrichtern imd Staatsanwälten in Niedersachsen die 
gemeinsame Strafhöhendimension genutzt nnd jeder Sanktionsart einen 
Multiplikator zugeordnet, der für die Geldstrafe 1, für die Freiheitsstra-
fe ohne Bewährnng 4127 betrng. Hiermit multiplizierte er die sich aus 
der einheitlichen Strafhöhendimension ergebende Strafhöhe (Tage) und 
erhielt so eine einheitliche Strafschwerevariable, die die Berechnimg 
von Strafschwerewerten erlaubte128• Albrecht hat dagegen bei der Aus-
wertung von fi!,._1iven Fällen, die er Anfang der 80er Jahre baden-
wiirttembergischen Amtsrichtern vorgelegt hatte, die Standardabwei-
chnng nur innerhalb der einzelnen Strafarten berechnet und im übrigen 
einen qualitativen Vergleich der Strafarten angestellt129• Er konnte da-
her die den Strafarten innewohnenden Maßeinheiten verwenden (Ta-
gessätze, Monate). 

Hieraus wird deutlich, dass selbst in einem System wie dem deutschen, das 
eine einheitliche Strafhöhendimension zur Verfügtmg stellt, die Entwick-
hmg eines gemeinsamen Maßstabes für die verschiedenen Strafarten prob-
lematisch ist. Innerhalb des sehr komplexen französischen Sanktionen-
systems wäre dies methodisch sehr schwierig, eventuell sogar unmög-
lich 13°. 

Selbst wenn eine Beschränkung nur auf die von der Stichprobe vorge-
schlagenen Strafen erfolgt, wären immer noch die gemeinnützige Arbeit 
imd die den Führerschein betreffenden Strafen zusammen mit den klas-
sischen Hauptstrafen in nnterschiedlichen Kombinationen und Vollstre-
ckungsanordnungen (teilweise, vollständige oder keine Vollstreckungs-
aussetzimg) in ein einheitliches numerisches System einzi1ordnen. Hier 
einen Umrechnungsmaßstab zi1 entwickeln, der überzeugend und reali-
tätsverbunden ist, verlangt, wenn es überhaupt möglich ist, eine grund-
legende methodische Reflexion, die im Ralnnen der vorliegenden Ar-
beit nicht geleistet werden konnte. 

127 Freiheitsstrafe mit Bewährung: 2, Unentschiedenheit über Bewährungsaussetzimg: 
3 - wobei zu letzterer Kategorie anzumerken ist, dass diese den Richtern in der 
Realität allenfalls im Jugendstrafrecht im Ralnnen der Vorbewährung gemäß § 57 
JGG gestattet ist imd ansonsten eine eindeutige Entscheidnng getroffen werden 
muss. Zu der Besonderheit des Richterberufs, auch dann Entscheidnngen treffen zu 
müssen, wenn eigentlich Unsicherheit besteht, siehe Dray 1999,S. 3. 

128 Streng 1983, 1291 f.; 1984, S. 90. 
129 Albrecht 1983, 1317 ff. 
130 So die Vermutlmg von Hagan 1989, S. 155 für eine Skalierung der Deliktsschwere. 
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Angesichts dieser Schwierigkeiten konnte im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit erst recht keine Maßeinheit entwickelt werden, in der sowohl die 
deutschen als auch die französischen Sanktionsarten und -höhen in ein an-
gemessenes und nicht nur zufälliges Verhältnis zueinander gesetzt würden. 

Nicht nur hinsichtlich der sehr kleinen Stichprobe131, sondern auch unter 
diesem Aspekt ist die Untersuchoog daher eher als Exploration zu verste-
hen, die lediglich einen Einstieg in die länderübergreifend vergleichende 
empirische Strafzumessoogsforschoog darstellt. Die verwendeten Metho-
den bedürfen der Diskussion und Verfeinerung sowohl in der Datenerhe-
bung als auch in der Auswertung. 

Hierbei wäre zu erörtern, inwieweit bei der Bestimmtmg eines gemein-
samen Messwertes dem Eindruck einer gewissen Willkür entgangen 
werden kann. Ob das Verhältnis von Freiheitsstrafe mit zu solcher ohne 
Bewähnmg tatsächlich 1:2 ist oder aber 3:9132, lässt sich nicht wirklich 
begründen133• Zu diskutieren wäre, ob die quantitative Vereinheitli-
chtmg real höchst tmterschiedlicher Phänomene nicht zu einer so weit-
gehenden Entfemtmg von der Realität führt, dass die gefundenen Er-
gebnisse ihre Aussagekraft verlören. Auch die vorgeschlagene Überpru-
fi.mg durch die Befragung einer Expertenstichprobe134, wie sie u.a. von 
Oswald/langer dm-chgeführt wm-de135, bietet hier keine vollständige 
Absichertmg. Allerdings könnte eventuell zumindest eine Bewertungs-
richttmg erreicht werden, die bereits eine valide numerische Auswer-
ttmg der Ergebnisse erlauben könnte 136. 

3.5.3 Operationalisierung durch Strafarten und Strafhöhen 
Tatsächlich wird für die Ausweitung der erhobenen Daten und die Über-
prüfung der Hypothesen vorliegend zunächst sowohl zwischen den beiden 
Ländern als auch zwischen den verschiedenen Strafarten innerhalb der 
Länder jeweils ein unterschiedlicher Maßstab verwandt. 

Die so gefimdenen Ergebnisse sollen sodann qualitativ interpretiert wer-
den. 

131 Siehe dazu tmten 4. Kap., Ziff. 5. 
132 So Albrecht 1994, S. 336. 
133 Streng 1984, S. 91. 
134 Genser-Dittmann 1975, S. 31. 
135 Vgl. für die entsprechenden angloan1erikansichen Ansätze Albrecht 1994, S. 208 f. 
136 So Streng 1984, S. 91; Albrecht 1994, S. 206 f. 
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Dabei wird die Reaktion auf die strafzumessungsrelevanten Schlüsselrei-
ze ztmächst anhand einer Veränderung der verwendeten Strafart( en) opera-
tionalisiert. Hierfür werden in beiden Ländern die oben entwickelten Straf-
schwereskalen verwendet. Eine Verschärfung wird dadurch angezeigt, dass 
für eine Variante eine schwerere Strafart oder Strafartenkombination als im 
Grundfall vorgeschlagen wird. Eine Strafmilderung wird dementsprechend 
daran kenntlich, dass in der untersuchten Variante eine mildere Strafart o-
der Strafartenkombination als im Grundfall verhängt wird. 

Soweit eindeutige Strafartenpräferenzen bei bestimmten Fällen und ihren 
Varianten festgestellt werden, kann zudem innerhalb dieser Strafrut die 
Höhe der Sanktion verglichen werden. 

3.6 Pretest 

Angesichts der recht kleinen Stichprobe, auf die der empirische Teil der 
Untersuchung im Rahmen der vorliegenden Arbeit beschränkt wurde, er-
schien es nicht ratsam, einen umfangreichen Pretest zu veranstalten. Hier-
durch wäre nämlich insbesondere in Frankreich ein spürbarer Teil der 
Stichprobe weggefallen. Daher wurde der Fragebogen in seiner ursprüngli-
chen Konzeption in Deutschland und in Frankreich nur jeweils zwei Rich-
tern zur Bearbeitung gegeben. Deren Stellungnahmen führten zu Änderun-
gen an der ursprünglichen Version des Fragebogens. 

In der ausführlichen Diskussion des Erhebungsinstruments mit Bruno 
Aubusson de Cavarlay konnten zudem zahlreiche hilfreiche Anreg1mgen 
gewonnen werden. 

Der neu gestaltete Fragebogen wurde keinem erneuten Pretest unterzo-
gen. Seine Tauglichkeit soll vielmehr anhand der untersuchten Stichprobe 
diskutiert werden. 

4. Inhalt des Fragebogens 

Der Fragebogen besteht aus einem ersten Teil mit fiktiven Fällen und den 
Teilen II bis IV, in denen den Teilnehmern Fragen zur Strafztllllessung und 
zu ihren Arbeitsbedingungen gestellt werden 137. 

137 Der Fragebogen ist im Anhang in deutscher lmd französischer Fasslmg abgedruckt. 
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4.1 Die.fiktiven Fälle 

Es handelt sich um sieben fiktive Grundfälle aus dem Bereich der leichten 
und mittleren Kriminalität, die überwiegend mit Varianten versehen wur-
den. Insgesamt werden den Richtern hierdurch 17 Fälle vorgegeben, in de-
nen sie einen Strafvorschlag machen sollen. 

4.1.1 Prozessuale Vergleichbarkeit der Fälle 

Die fiktiven Fälle wurden unter dem Gesichtspunkt eine möglichst großen 
Vergleichbarkeit der prozessualen Rahmenbedingungen ausgewählt, inner-
halb derer die Fälle in der Realität abgeurteilt würden. 

4.1.1. 1 Bef assung des Gerichts 

Nach der deutschen Rechtslage kann ein Strafgericht durch die Erhebung 
einer Anklage, durch die Vorlage eines Strafbefehlsantrags oder durch ei-
nen Antrag auf Entscheidung im Beschleunigten Verfahren mit einem 
Strafverfahren wegen Vergehen befasst werden. Das französische Recht 
sieht dagegen den Verweisungsbeschluss des Ermittlungsrichters vor, so-
weit dieser eingeschaltet worden war, die von der Staatsanwaltschaft orga-
nisierte Vorladung zu einem Verhandlungstermin über den Gerichtsvoll-
zieher (citation directe), die Übergabe einer Ladung zu einem konkreten 
Termin durch den Polizeibeamten oder den vernehmenden Staatsanwalt im 
Anschluss an die Beschuldigtenvemehmung ( convocation par proces-
verbal bzw. par officier de police juidciaire) oder das beschleunigte Ver-
fahren (comparution immediate), das in Frankreich immer die Inhaftierung 
des Beschuldigten bedeutet138. 

Für Frankreich war die Art der Befassung des Gerichts ausdrücklich vor-
zugeben. Die bisherige Forschung über Strafzumessungsdeterminanten hat 
nämlich ergeben, dass dieser Faktor einen erheblichen Einfluss auf die 
Strafzumessung hat139. Dabei sollte eine Befassungsart gewählt werden, die 
der deutschen Entscheidungssituation relativ ähnlich ist. 

Die größte Ähnlichkeit zwischen den französischen Arten der Befassung 
einerseits und den deutschen andererseits besteht zwischen der Anklage 

138 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.2. 
139 Siehe oben 3. Kap., Ziff. 3.2. 
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bzw. einem Strafbefehl mit darauf folgendem Einspruch 140 auf deutscher 
Seite und einer Befassung des französischen Gerichts durch convocation 
par officier de policejudiciaire oder durch die Vorladung durch die Staats-
anwaltschaft im Wege der citation directe. In beiden Ländern vergeht näm-
lich bei den genannten Verfahrensweisen zwischen der Tat 1md Hauptver-
handlung eine gewisse Zeit. Zudem erscheint der Angeklagte, wenn er zu 
dem Hauptverhandlungsterm.in kommt, ohne unmittelbaren Zwang. 

Auszuschließen waren dagegen die Fälle, in denen in Frankreich erfah-
rnngsgemäß entweder eine instruction vorgeschaltet würde oder im 
Wege der comparution immediate vorgegangen wiirde. Wenn in Frank-
reich ein Ermittlungsverfahren vorgeschaltet ist, dauert nämlich nicht 
nur das Verfahren um einiges länger als in Deutschland, sondern insbe-
sondere haben bis zur Hauptverhandhmg bereits vielfältige Momente 
eine Rolle gespielt, fiir die es im Bereich der Vergehen in Deutschland 
in der Regel kein Äquivalent gibt: So hat der Ermitthmgsrichter selbst 
den Beschuldigten vernommen und auch Teile der Ermittlungen selbst 
geführt und bereits eine von Staatsanwaltschaft und erkennendem Ge-
richt tmabhängige Vorpriiftmg vorgenommen. Die Befassung des Ge-
richts im Wege der comparution immediate ist, wie dargestellt, in 
Frankreich Init der Arbeitsweise der Staatsanwaltschaft im sogenannten 
„traitement en temps reel'' eng verbunden. Eine Parallele hierzu gibt es 
im Bereich des OLG Karlsruhe nicht. Zudem ist das beschletmigte Ver-
fahren in Deutschland gern. § 419 StPO auf eindeutige tmd eher gering- . 
fügige Fälle beschränkt, während es in Frankreich zur Bewältigung der 
Inittleren und schwereren Kriininalität verwendet wird. 

In der Einleitung der französischen Fragebögen wird daher vorgegeben, 
dass das Gericht entweder durch convocation par officier de police judici-
aire oder durch citation directe seitens der Staatsanwaltschaft mit der Sa-
che befasst wurde. 

Um sicherzustellen, dass die ausgesuchten Fälle in Frankreich auf die 
genannten Arten bei Gericht anhängig gemacht würden, wurden sie 
Vorfeld Init einem Staatsanwalt der Straßburger Staatsanwaltschaft 
durchgesprochen. 

In der deutschen Fassung der Fragebögen war es nicht erforderlich, die Art 
der Befassung des Gerichts vorzugeben: Fälle der genannten Art werden 
nahezu ausschließlich entweder durch eine Anklage oder durch Strafbe-

140 Vgl. zu den sich hieraus ergebenden Unterschieden zur französischen Konstellation 
unten 4. Kap., Ziff. 4.1.1.4. 
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fehlsantrag bei Gericht anhängig gemacht. Dies ist so selbstverständlich, 
dass die ausdrückliche Erwähnung Befremden hervorriefe. 

4.1.1.2 Anwesenheit des Angeklagten 

Beide Stichprobengruppen sollten außerdem davon ausgehen, dass der An-
geklagte in der fiktiven Verhandlung anwesend ist. 

Dies wurde in den deutschen Fragebögen ebenfalls nicht besonders er-
wähnt, sondern vorausgesetzt, da es der Regelfall ist, von dem jeder 
Richter in Deutschland ausgeht, falls nicht ausnahmsweise etwas ande-
res genannt wird. In Deutschland kann zwar in Strafsachen von geringer 
Bedeutung gern. § 232 StGB auch in Abwesenheit des Angeklagten 
verhandelt werden. Diese Möglichkeit wird aber selten genutzt, da sie 
eine vorherige ausdtückliche Belehnmg über die Absicht voraussetzt, 
gegebenenfalls auch in Abwesenheit zu ve1nandeln, die in den von den 
Gerichten verwendeten Ladungsformularen nicht vorgesehen ist. Der 
Gnmdsatz und Normalfall für deutsche Strafverfahren ergibt sich viel-
mehr aus § 230 Abs. 1 StPO, wonach eine Hauptverhandlung gegen ei-
nen ausgebliebenen Angeklagten nicht stattfindet. 

Den französischen Richtern wurde dagegen im Fragebogen ausdrücklich 
vorgegeben, dass die Angeklagten in allen Fällen zum Verhandlungstermin 
erscheinen und außerdem bereit sind, gemeinnützige Arbeit abzuleisten. 
Dies war erforderlich, da, wie dargestellt141, in Frankreich auch in Abwe-
senheit verurteilt werden kann. Dann kann aber die Hauptstrafe der ge-
meinnützigen Arbeit nicht verhängt werden, Alt. 131-8 Abs. 2 C.Pen. 142. 

4.1.1.3 Einzelrichter 

Zudem war eine Beschränkung auf die Fälle vorzunehmen, in denen auch 
in Frankreich der Einzelrichter zuständig ist. Die Fälle waren daher aus 
dem Katalog des Art. 398-1 CPP auszuwählen und bei den Variationen mit 
Vorstrafen, die die Voraussetzungen des französischen recidive erfüllen, 
darauf zu achten, dass durch die Verdoppelung der Strafhöhe gern. Art. 
132-8 ff. CP nicht eine Obergrenze von über fünf Jahren entstand. 

141 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.3.3. 
142 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.5.1. 
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4.1. 1 .4 Einschränkung der prozessualen Vergleichbarkeit 

Obwohl somit durch die Auswahl der Fälle und die Vorgabe der Art, wie 
das Gericht mit der Sache befasst wurde, eine weitgehende Vergleichbar-
keit des prozessualen Hintergrundes hergestellt wurde, ist doch ein prozes-
sualer Unterschied für einige der zur Entscheidung gestellten Fälle nicht zu 
übersehen: In den Fällen Ziff. 1, lA, 2, 3 mit allen Variationen, 6, 7 und 7B 
hätte in Deutschland die Staatsanwaltschaft aller Wahrscheinlichkeit nach 
Antrag auf Erlass eines Strafbefehls gestellt, während diese Verfahren in 
Frankreich wie alle anderen zur Entscheidung gestellten Fälle durch citati-
on directe oder COPJ anhängig gemacht würden. 

Die Staatsanwaltschaft muss im deutschen Strafbefehlsverfahren die 
schriftliche Festsetzung einer konkreten Rechtsfolge angeben, § 407 
Abs. 1 Satz 3 StPO 143• Das Gericht darf hiervon nur dann abweichen, 
wenn die Staatsanwaltschaft sich hiermit auf Nachfrage ausdriicklich 
einverstanden erklärt oder wenn das Gericht den Strafbefehl nicht er-
lässt, sondern stattdessen eine Hauptverhandlung anberaumt, § 408 
Abs. 3 StPO. Nur in dieser ist das Gericht in der Strafzumessung frei. 
Ein solches Vorgehen nur zur Verändernng des Strafmaßes, das von der 
Staatsanwaltschaft beantragt wurde, ist aber in der Praxis sehr selten. 

In den genannten Fällen fmdet daher in Deutschland ein Hauptverhand-
lungsterm.in in aller Regel nur dann statt, wenn der Angeklagte Einspruch 
einlegt. In dieser nimmt das Gericht die Strafzumessungsentscheid1mg nach 
den gleichen Regeln vor, die auch für die Verfahren nach einer Anklage 
gelten. Das im Strafbefehlsweg zuvor vorläufig festgesetzte Strafmaß wird 
auch nicht formal in die Verhandlung eingeführt. Es ist allerdings allen 
Verfahrensbeteiligten bekannt und entfaltet von daher möglicherweise ei-
nen gewissen Einfluss. 

So gehen manche Richter144 gnmdsätzlich nicht unter die im Strafbe-
fehlsweg vorläufig festgesetzte Anzahl der Tagessätze145, wenn sich der 
Tatvorwurf und die Tatumstände vergleichbar beweisen lassen, wie sie 
dem Strafbefehl zugnmde lagen. Sie begtiinden dies mit der Sorge, an-
dernfalls Einsp1üche in ihrem Zuständigkeitsbereich herauszufordern, 

143 Dies ist im französischen Strafbefehlsverfahren bei Übertretlmgen nicht der Fall, 
vgl. Müller 2003, 3. Kap., Ziff. 6.2. 

144 Persönliche Beobachttmg der Verf. ohne Anspruch auf Repräsentativität. 
145 Vgl. aber auch die Ergebnisse bei Fleischer 1983, S. 97 f., wonach die Mehrzahl der 

Einspriiche zumindest zu einem Teilerfolg im Sinne einer Strafreduzierung führte. 
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da sich henunsprechen könnte, dass man durch den bloßen Einspruch 
eine Reduziernng des Strafmaßes erreichen kann 146. 
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Trotz dieses prozessualen Unterschiedes gegenüber der französischen Seite 
der Untersuchung wurde es für sinnvoll gehalten, die genannten Fälle hier 
aufzunehmen. Andernfalls wäre nämlich der Vergleich von StrafZUllles-
sllllgsvorschlägen im Bereich der kleinen lllld mittleren Kriminalität nicht 
möglich gewesen, die in Deutschland überwiegend im Strafbefehlswege 
erledigt wird147• 

Zudem ist das Fehlen des Strafmaßes, welches in dem einer Hauptver-
handlung vorangehenden Strafbefehl vorläufig festgesetzt worden war, 
dem Fehlen des Plädoyers der Staatsanwaltschaft in den fiktiven Fällen 
vergleichbar. Dass dieses, ausgehend von einer Theorie der lokalen Jus-
tizkulturen und wechselseitigen Beeinflussung, keine entscheidende 
Einschränkung bedeutet, wurde bereits dargelegt148. 

4.1.2 Inhalt der Fälle 
Inhaltlich sollten die Beispielsfälle möglichst praxisnah sein. Dabei war 
darauf zu achten, die Variationen der Fälle so zu formulieren, dass Verzer-
fllllgen der Antworten in Richtung auf eine „political correctness" vermie-
den wurden. Unter anderem aus diesem Gflllld wurde in den fiktiven Fällen 
weder die Staatsangehörigkeit bzw. kulturelle Herkunft der Angeklagten 
noch deren Geschlecht variiert. Zudem erschienen diese Eigenschaften 
auch im Hinblick auf den Untersuchtmgsgegenstand nicht von weiterfüh-
render Bedeutung. 

Die ersten fünf Fälle beinhalten vorsätzliche Körperverletzungsdelikte in 
verschiedenen Varianten 149• 

Bei Fall 1 mit drei Varianten geht es Ulll eine Schlägerei zwischen Män-
nern, wobei der Grlllldfall in Deutschland und Frankreich den Üflllldtatbe-
stand erfüllt sowie die Varianten B und C verschiedene straferschwerende 

146 Womit von diesen Richtern praktiziert wird, was in Frankreich im Fall des Ein-
spruchs gegen einen Bußgeldbescheid gesetzlich vorgeschrieben ist: Gern. Art. 530-
1 Abs. 2 CPP darf das Gericht die Geldstrafe nicht unterhalb des Betrages festset-
zen, der in dem Bußgeldbescheid genannt war, vgl. Müller 2003, 3. Kap., .Ziff. 
6.1.3. 

147 Vgl. Janssen 1994, S. 134; Müller 1993, S. 256. 
148 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 2. 
149 Vgl. im Einzelnen die zweisprachig abgedruckten Fragebögen im Anhang. 
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Bedingllllgen enthalten. Die Variante A sieht das Geständnis des im Grund-
fall bestreitenden Angeklagten vor. 

Fall 2 beschreibt eine vorsätzliche Körperverletzung zum Nachteil der 
Ehefrau des Angeklagten. Dies stellt nach dem Code penal ebenfalls eine 
circonstance aggravante dar, nach dem deutschen StGB dagegen nicht. Ob 
die Eigenschaft des Opfers als Ehegatte des Täters strafschärfend oder 
strafmildernd zu berücksichtigen ist, wird in der Praxis vielmehr llllter-
schiedlich beantwortet150. 

Die folgenden sieben Fallvarianten betreffen den Tatbestand des Dieb-
stahls. 

Nach einem Grundfall (Fall 3) werden die Strafzumessllllgskriterien der 
sozialen Täterumstände (Fall 3A) sowie einer nicht einschlägigen Verge-
hensvorstrafe151 zur Beantwortllllg gestellt (Fall 3B). Sodann folgt eine 
Tatbestandsvariante, in der der Schaden vom Angeklagten zum Zeitpunkt 
der Hauptverhandlllllg bereits ersetzt worden ist (Fall 3C). Anschließend 
(Fall 4) geht es um den Diebstahl einer besonders gesicherten Sache, was 
nur in Deutschland ein Regelbeispiel für einen besonders schweren Fall 
darstellt, in Frankreich dagegen llllter den Grundtatbestand zu subsumieren 
ist. Dieser Fall wird dahin variiert, dass er im Versuchsstadium stecken-
geblieben ist (Fall 4A). 

Sodann wird ein Wohnllllgseinbruch zur Entscheidllllg gestellt (Fall 5), 
der in Deutschland seit 1998 als selbständiger Qualifikationstatbestand mit 
immerhin sechs Monaten Mindestfreiheitsstrafe ausgestaltet ist, in Frank-

150 Auf die umfangreiche viktimologische Diskussion über die Bedeutung der Täter-
Opfer-Beziehung kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Ein erster 
Überblick erbrachte allerdings das erstaunliche Ergebnis, dass die strafzumes-
sungsrelevante Auswirkung häuslicher Gewalt als solche noch nicht lmtersucht 
worden zu sein scheint. Es ergeben sich allenfalls Anhaltspunkte aus der Arbeit von 
Leuze-Mohr 2001, 329, die aus der Befragung von unter anderem 90 Richtern lmd 
Staatsanwälten auf eine weniger punitive Einstellung gegenüber solchen Gewalt-
taten im sozialen Nahbereich schloss als gegenüber anderen Straftaten. Die Unter-
suchung befasste sich aber eher mit dem Anzeigeverhalten der geschädigten Frauen 
und dem Einstellungsverhalten durch Staatsanwaltschaft und Gericht. Vgl. außer-
dem Kavemamt 2001, 261 ff. über Bestrebungen, gegenüber Tätern aus dieser De-
liktsgruppe eher verhaltensändernde Sanktionen wie die Teih1ahme an einem Soz-
ialen Training festzusetzen, sei es im Rahmen von § 153a StPO, einer Bewährungs-
auflage oder einer Verwamlmg mit Strafvorbehalt. Vgl. außerdem zu der zweifel-
haften Berechtigung von Strafmilderungen bei intimer Täter-Opfer-Beziehung im 
Bereich der Vergewaltigung Albrecht 1994, S. 341 m. w. N. 

151 Die somit auch in Frankreich nicht die gesetzlichen Voraussetzungen der recidive 
erfüllt, siehe oben 1. Kap., Ziff. 3.1.2. 
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reich als einfache Qualifizierung wie die gemeinschaftliche Begehung der 
Tat. 

Es folgt ein Fall des Einmietbetruges (Fall 6), für den in Frankreich ein -
spezieller Straftatbestand mit einer Höchststrafe von sechs Monaten Ge-
fängnis existiert, während er in Deutschland unter den allgemeinen Be-
trugstatbestand zu subsumieren ist. Dieser Grundfall wurde durch das Hin-
zufügen einer einschlägigen Vorverurteilung variiert (Fall 6A). 

Die drei letzten Fallvarianten betreffen eine Trunkenheitsfahrt im Stra-
ßenverkehr, wobei der Grundfall durch eine einschlägige Vorverurteilung 
(Fall 7A) und eine nicht einschlägige Verbrechensvorstrafe (Fall 7B) vari-
iert wurde. In beiden Fällen sind somit nach französischem Recht die Vor-
aussetzungen der reddive erfüllt152• 

4.1.3 Die angedrohten Strafen für die fiktiven Fälle 
Die Darstellung der theoretisch verwirkten Strafarten und Strafrahmen 
macht den erheblichen Unterschied der Sanktionssysteme zwischen Frank-
reich und Deutschland erneut deutlich. 

4.1.3.1 Freiheitsstrafe 

Freiheitsstrafe wird in beiden untersuchten Ländern für alle fiktiven Fälle 
angedroht. 

In Frankreich kann dabei die Vollstreckung der Freiheitsstrafe ganz o-
der teilweise mit oder ohne Bewährungsauflagen zur Bewährung ausge-
setzt werden, soweit sie fünf Jahre nicht iibersteigt153• 

In Deutschland kann die Vollstreckung der Freiheitsstrafe unter den 
Voraussetzungen des § 56 StGB ganz oder gar nicht zur Bewähmng 
ausgesetzt werden, soweit sie zwei Jahre nicht übersteigt. 

Die in den einschlägigen Tatbeständen jeweils vorgesehenen Ober- und 
(nur für Deutschland) Untergrenzen ergeben sich aus den folgenden Schau-
bildern. 

152 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 3.1.2. 
153 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.2.2. 
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Schaubild 1: Strafrahmen Freiheitsstrafe Frankreich 
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Schaubild 2: Strafrahmen Freiheitsstrafe Deutschland 

Monate 
120 .------------------,...-..-........ --------, 

100 

80 
60 

40 

20 
0 ......,.._,___._._.. ............ ___ ...._......._. _ __......,_...._,.......... ........... -1 _,_......._ 1__,_I_, 

1 1a 1b 1c 2 3 3a 3b 3c - 4 4a 5 6 6a 7 7a 7b 
Fall Nr. 

Insgesamt wird deutlich, dass die Höchststrafe in Deutschland fast immer 
höher ist als in Frankreich. Eine Ausnahme stellt lediglich die Trunken-
heitsfahrt des Fall 7 dar, die bereits im Grundtatbestand in Frankreich mit 
zwei Jahren Freiheitsstrafe, in Deutschland dagegen nur mit einem Jahr be-
droht ist. 

Wie erkennbar, stellen die Fallvarianten 1B und IC vergleichbare Quali-
fikationen des Grundtatbestandes dar: In beiden Ländern wird bei Verwen-
dtmg eines gefährlichen Werkzeugs oder bei einer von Mehreren gemein-
schaftlich begangenen Körperverletzung die für den Grundtatbestand ange-
drohte Freiheitsstrafe um eine Stufe erhöht. Diese ist allerdings in Deutsch-
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land größer als in Frankreich. In den Fällen Ziff. 2, 6A, 7 A und 7B handelt 
es sich dagegen nur in Frankreich um gesetzlich erfasste erschwerende 
Umstände, die zu einer ErhöhWlg der Höchststrafe führen (im Fall 2 von 
drei auf fünf Jahre, in den Fällen der recidive auf das Doppelte des Grund-
tatbestandes). 

Ein lediglich in Deutschland gesetzlich erfasster erschwerender Umstand 
ist in Fall 4 und 4A dargestellt: Nach dem Regelbeispiel des § 243 Abs. 1 
Ziff. 2 StGB handelt es sich hier um einen besonders schweren Fall des 
Diebstahls mit einem gegenüber dem Grundfall (ein Monat bis fünf Jahre) 
erhöhten Strafrahmen von 3 Monaten bis 10 Jahren. Beim Versuch kann 
der Strafrahmen auf einen Monat bis 7 ½ Jahre abgesenkt werden, muss es 
aber nicht. Der Code penal sieht dagegen keinen erschwerenden Umstand 
des gleichen Inhalts vor, andererseits aber auch keine Strafmilderung im 
Falle des Versuchs154• 

Dagegen stellt Fall 5 eine unterschiedliche Qualifikation dar: In Deutsch-
land handelt es sich um einen gegenüber den besonders schweren Fällen 
des § 243 StGB noch weiter erhöhten Strafrahmen mit einer Mindeststrafe 
von 6 Monaten (die Höchststrafe bleibt allerdings mit 10 Jahren gleich), 
während es sich in Frankreich um einen von vielen erschwerenden Um-
ständen handelt, die die Höchststrafe um eine Stufe von drei auf fünf Jahre 
anheben. 

4.1.3.2 Geldstrafe 
Auch hinsichtlich der Geldstrafe ergeben sich Unterschiede zwischen 
Deutschland und Frankreich. 

4.1.3.2.1 Frankreich 

In allen für die fiktiven Fälle einschlägigen Tatbeständen des Code penal 
ist Geldstrafe angedroht. Sie ka1111 jeweils zusätzlich zur oder anstelle der 
Freiheitsstrafe festgesetzt und ebenso wie diese ganz oder teilweise zur 
Bewährung ausgesetzt werden 155. 

Die Höhe der in Frankreich für die einzelnen Fälle verwirkten Geldstrafe 
ergibt sich aus dem folgenden Schaubild: 

154 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 3.2. 
155 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.3.; vgl. zu den Kombinationsmöglichkeiten mit den 

anderen Strafruten oben 1. Kap., Ziff. 1.8. 
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Schaubild 3: Strafrahmen Geldsummenstrafe Frankreich 
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4.1.3.2.2. Deutschland 
Auch in Deutschland sieht bis auf wenige Ausnahmen (Fall IB, lC,4 und 
5) der jeweils einschlägige Tatbestand Geldstrafe vor, die in der Regel an-
stelle der Freiheitsstrafe und nur unter den Voraussetzungen des § 41 StGB 
zusätzlich zu dieser verhängt werden kann. 

Der Strafrahmen für die Geldstrafe ergibt sich in diesen Tatbeständen 
aus § 40 Abs. 1 StGB und liegt somit für alle genannten Fälle gleicherma-
ßen zwischen fünf und 360 Tagessätzen, obwohl die Höchstgrenzen der 
angedrohten Freiheitsstrafen zwischen einem Jahr(§ 316 StGB, Fall 7 mit 
Variationen) und fünf Jahren (Fall 1, lA, 2, 3, 3A, 3B, 3C, 6, 6A) variieren. 
Die Tagessatzhöhe ergibt sich ausschließlich aus den wirtschaftlichen Um-
ständen des Angeklagten, § 40 Abs. 2 StGB. 

In den Fällen IB, lC, 4, 5 sieht der einschlägige Tatbestand jeweils nur 
eine Freiheitsstrafe vor. Aufgrund der allgemeinen Vorschrift des§ 47 Abs. 
2 StGB muss das Gericht aber in den Fällen lB, lC und 4 ebenfalls die 
Verhängung einer Geldstrafe prüfen. 

§ 243 StGB (Fall 4) sieht eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis 10 
Jahren vor. Bei einer Freiheitsstrafe unter sechs Monaten ist aber ge-
mäß 

§ 47 Abs. 2 StGB selbst dann primär auf die Geldstrafe zurückzugreifen, 
wenn der Tatbestand diese nicht androht. 

§ 224 StGB (Fall 1B und IC) sieht zwar eine Mindeststrafe von sechs 
Monaten vor. Ab sechs Monaten Freiheitsstrafe oder mehr ist § 47 
Abs. 2 StGB nicht mehr anwendbar156. § 224 Abs. 1, letzter Teilsatz 

156 Schönke/Schröder/Stree 2001, § 46, Rn. 64. 



INHALT DES FRAGEBOGENS 

StGB schreibt aber für minder schwere Fälle eine Mindeststrafe von 
drei Monaten vor, wodurch die Priorität der Geldstrafe gemäß § 47 
Abs. 2 StGB wieder relevant würde. Die Richter haben hier also zu-
nächst das Vorliegen eines minder schweren Falles zu prüfen. Falls sie 
dies bejahen, müssen sie eine Geldstrafe verhängen, wenn sie eine 
Freiheitsstrafe von unter sechs Monaten für angemessen hielten und 
die anderen Voraussetzungen, die § 47 Abs. 1 StGB für die Verhän-
gung einer kurzfristigen Freiheitsstrafe vorsieht, nicht erfiillt sind. 
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Gemäß§ 47 Abs. 2 a. E. liegt in den Fällen Ziff. IB, lC und 4 der Straf-
rahmen der möglichen Geldstrafe bei 90 bis 360 Tagessätzen. Auch hier 
wird die Tagessatzhöhe nach den whtschaftlichen Umständen des Ange-
klagten bestimmt, § 40 Abs. 2 StGB. 

Lediglich hn Fall 5 (§ 244 StGB) ist die Verhängung einer Geldstrafe 
nicht zulässig157, da der Tatbestand hier keine Strafralunenabsenkung für 
minder schwere Fälle enthält und§ 47 Abs. 2 StGB somit nicht einschlägig 
ist 158. 

Die Geldstrafe kann in Deutschland nicht zur Bewährung ausgesetzt 
werden. 

4.1.3.3 Andere Strafarten 

Hinsichtlich der weiteren Strafarten kommt der Unterschied zwischen dem 
deutschen und dem französischen Sanktionensystem besonders zum Tra-
gen. 

4.1.3.3.1 Deutschland 

Grundsätzlich ist in Deutschland in allen Fällen als weitere Maßnahme die 
Einziehung des Tatgegenstandes oder die Verfallserklärung eines eventuell 
erzielten Gewinns möglich. 

Weitere Sanktionen können nur in den Fällen der Trunkenheitsfahrt ver-
hängt werden, nämlich die Maßregel des Fahrerlaubnisentzuges und/oder 
die Zusatzstrafe159 des Fahrverbots. § 69 Abs. 2 Ziff. 2 StGB sieht dabei die 

157 Schönke/Schröder/Eser 2001, § 244, Rn. 34. 
158 Demioch haben fünf Befragte Geldstrafe für den Wohnungseinbruch vorgeschlagen, 

siehe unten 6. Kap., Ziff. 3.1.2.1. und Tabelle A2 im Anhang. 
159 Das StGB nennt das Fahrverbot eine Nebenstrafe, was im deutschen Recht nach der 

derzeit noch geltenden Regehmg auch improblematisch ist. Da in der Übersetzung 
der französischen Rechtsbegriffe dieser Ausdrnck aber die peines accessoires tref-
fend charakterisiert - siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.5. -, die der Rechtsnatur des Fahr-
verbotes nicht entsprechen, wird zur Vermeidung von Verwirrnng hier auch das 
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Entziehung der Fahrerlaubnis als Regelfolge vor. Soweit dennoch aus-
nahmsweise hiervon abgesehen wird, soll nach § 44 Abs. 1 S. 2 StGB in 
der Regel ein Fahrverbot angeordnet werden. 

Darüber hinausgehende Sanktionen stehen dem deutschen Strafrichter 
für die zur Entscheidung gestellten Fälle nicht zur Verfügung160. 

4 .1.3 .3 .2 Frankreich 
In Frankreich kann das Gericht dagegen in allen Fällen anstelle der im Tat-
bestand genannten Strafen auch sämtliche Alternativstrafen des Art. 131-6 
CP bis zu den dort genannten Obergrenzen, theoretisch auch alle gleichzei-
tig, verhängen, oder gemeinnützige Arbeit in einem einheitlichen Rahmen 
von 40 bis 240 Stunden. Zusätzlich zu der angedrohten Freiheitsstrafe oder 
anstelle dieser und der im Tatbestand angedrohten Geldsummenstrafe kann 
es außerdem auch gern. Art. 131-5 CP eine Geldstrafe in Tagessatzform bis 
zu einer einheitlichen Höchstgrenze von 360 Tagessätzen a 2.000 Francs161 

festsetzen. 
Im Besonderen Teil sind außerdem für nahezu alle zur Entscheidung ge-

stellten Delikte Zusatzstrafen vorgesehen, die für die einzelnen Vergehen 
zusammen mit einer oder beiden Hauptstrafen oder gern. Art. 131-11 CP 
anstelle derselben verhängt werden können 162. 

Diese überschneiden sich für die Körperverletzungsdelikte vollständig 
mit den Alternativstrafen des Art. 131-6. 

Hier können gem. Art. 222-44 CP folgende Zusatzstrafen verhängt wer-
den: 
• Bernfs- oder Betätigungsverbot, wenn die Tat bei oder anläßlich der 

Ausübung der Beschäftigung begangen wurde, 
- Suspendiernng und Entzug der Fahrerlaubnis bzw. Verbot des Waf-

fenbesitzes, alles mit einer Höchstgrenze von fünf Jahren, 
- Einziehung eines oder mehrerer Fahrzeuge, 

deutsche Fahrverbot als Zusatzstrafe bezeichnet, da es die Charakteristika einer 
solchen hat. 

160 Zwar kann die Geldstrafe in Deutschland auch abgearbeitet werden, was de facto 
eine weitere Strafart hinzufügt. Da diese aber den Richtem bei der Strafzumessung 
im Urteil nicht zur Verfügung steht, braucht sie hier nicht einbezogen zu werden. 

161 Inzwischen 300 Euro. Im Folgenden werden die vorgeschlagenen Geldstrafen in 
Francs und DM genannt, da der Fragebogen zu einer Zeit beantwortet wurde, als die 
Geldstrafen noch in nationalen Währimgen verhängt wurden. 

162 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.4. und 1.6. 
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- Einziehung einer oder mehrerer Waffen, 
- Einziehung des Tatgegenstandes oder -gewinns. 

Für die Diebstahlsdelikte sieht Art. 311-14 CP neben dem Berufsverbot, 
dem Verbot von Waffenbesitz und der Einziehung von Tatgegenstand und 
-gewinn auch noch die Aberkennung der staatsbürgerlichen, bürgerlichen 
und familiären Rechte gemäß Art. 131-26 vor. 

Die Zusatzstrafe des Aufenthaltsverbotes (interdiction de sejour) ist da-
gegen auf die gravierenderen Tatbestände der Art. 311-6 bis 311-10 be-
schränkt, die hier nicht zur Entscheidung gestellt wurden. 

Für den Einmietbetrug sieht der Code penal keinerlei Zusatzstrafe vor, Art. 
313-7 und 313-8 CP. 

Außer für Einziehung und Verfall (confiscation) kann die Vollstreckung 
aller genannten Alternativ- und Zusatzstrafen zur Bewährung ausgesetzt 
werden, Art. 132-31 Abs. 1 CP. 

Wie dargestellt, ergeben sich aus dem Code de la route weitere Variati-
onsmöglichkeiten: Für die Trunkenheitsfahrt in den verschiedenen Varian-
ten (Fall 7 bis 7B) können somit führerscheinrechtliche Sanktionen und die 
gemeinnützige Arbeit nicht nur zusätzlich zur Geld-, sondern auch zusätz-
lich zur Gefängnisstrafe verhängt werden. Eine auf Art. L. 234-2 Code de 
la route n. F. gestützte Führerscheinsuspendierung kann zudem nicht zur 
Bewährung ausgesetzt werden. 

Im Fall Ziff. 7A (einschlägige Vorstrafe wegen Trunkenheitsfahrt) sieht 
Art. L 234-13 Abs. 1 des Code de la route n. F. bzw. Art. L 15 II des zur 
Zeit der Beantwortung in Kraft befindlichen Code de la route die ipso iure 
eintretende Annullierung des Führerscheins vor163. Das Gericht kann dann 
die Annullierung lediglich feststellen (constate l'annulation), muss aller-
dings die Dauer der Sperrfrist bis zu einem Höchstmaß von drei Jahren im 
Tenor festsetzen. 

4.2 Die Fragen 

Der Fragenteil des Erhebungsinstruments wurde unterteilt in allgemeine 
Fragen zur Strafzumessung, Fragen zur Praxis der Strafzumessung. und 
Fragen zu den Arbeitsbedingungen der Teilnehmer. Es handelt sich um 

163 Siehe oben 5. Kap., Ziff. 2.3.2. 
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standardisierte Fragen. Die Raster, in denen die jeweiligen Antwortvarian-
ten angekreuzt werden konnten, enthielten zudem jeweils eine Möglichkeit 
für offene Antworten, von der aber kaum Gebrauch gemacht wurde. 

4.2.1 Al/gemeine Fragen zur Strafzumessung 

Die allgemeinen Fragen betreffen die Strafzwecke und die Strafzumes-
sungskriterien. 

Hier wurden den Richtern zunächst 10 Strafzwecke genannt, deren 
Wichtigkeit sie in einer Tabelle mit fünf Abstufungen von nicht wichtig bis 
sehr wichtig ankreuzen konnten. Hiermit sollte überprüft werden, inwie-
weit sich die Antworten der Richter in den beiden Ländern unterscheiden. 

Ergänzend wurde die Frage gestellt, ob die Richter Hindernisse in der 
praktischen Strafrechtspflege zur Erreichung dieser Strafzwecke sehen. 
Hierfür wurden ihnen vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben, nämlich der 
Zeitmangel des Gerichts, fehlendes Wissen über die Lebensverhältnisse des 
Angeklagten, ein zu langer Zeitablauf zwischen Tat tmd Urteil und ein 
ebensolcher zwischen Urteil und Vollstreckung. 

Mit der Frage II 3 wurden die Richter in den beiden Ländern gebeten an-
zukreuzen, ob sie die ihnen zur Verfügung stehenden Strafrahmen für zu 
weit, zu eng oder angemessen halten. 

Bei der recht umfangreichen Frage Nr. II 4 sollten die Richter sodann 
ankreuzen, welchen Kriterien sie welche Bedeutung für ihre eigene Straf-
zumessung im Bereich der kleinen und mittleren Kriminalität beimessen. 
Es folgen sodann 26 Kriterien, die in einer fünffachen Stufung von nicht 
wichtig bis sehr wichtig einzuordnen waren164• Auch hier stand den Rich-
tern außerdem eine Spalte für freie Antworten zu Verfügung (,,sonstiges"). 
Nicht erfragt wurde die Bewertungsrichtung der genannten Kriterien, um 
den Fragebogen nicht zu sehr zu verkomplizieren. 

Erfragt wurde bei den Richtern dabei ausdrücklich, welche Bedeutung 
sie selbst diesen Kriterien im Rahmen ihrer eigenen Strafzumessung im 
Bereich der kleinen und mittleren Kriminalität geben würden. Ausge-
schlossen werden sollten dadurch Antworten, die sich darauf beziehen, was 
üblicherweise am Gericht des Befragten oder nach dessen Auffassung in 
der Strafrechtspflege allgemein praktiziert wird. Hiermit wurde auf die 

164 Vgl. im Einzelnen den im Anhang abgedruckten Fragebogen und die Auswertung 
unten 5. Kap., Ziff. 3. 
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normativen Vorstellungen der Richter abgezielt, da in der vorgegebenen 
Befragungssituation kaum zu erwarten ist, dass die Teilnehmer faktische 
StrafZUlllessungskriterien angeben, die nicht den normativen Erwarhmgen 
entsprechen oder sogar gegen das geltende Recht verstoßen. Auch kann 
nicht erwartet werden, dass die Befragten sich eventuelle unbewusste 
Strafzumessungsaspekte im Rahmen dieser Befragung bewusst machen. 
Die normative Vorstellm1g der Richter in Frankreich und Deutschland zu 
vergleichen, erscheint aber gerade angesichts der sehr unterschiedlichen 
normativen Situation in beiden Ländern von erheblichem Interesse. 

Bei der Interpretation der Antworten ist diese Zielrichtung zu beruck-
sichtigen. Insbesondere geht es nicht darum, Schlüsse auf tatsächliches 
Strafzmnessungsverhalten der Befragten in ihrer beruflichen Realität zu 
ziehen. Eine solche Folgerung wäre methodisch auch nicht zulässig. 

4.2.2 Fragen zur Praxis der Strafzumessung 

Im Teil III des Fragebogens werden den Richtern Fragen zu praktischen 
Bedingungen der StrafZUlllessung gestellt. 

Da der Fragebogen in Frankreich allen Richtern der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit im Bezirk der Cour d'appel in Colmar zugesandt wurde165, 
war es hier erforderlich, eine ,1111estion prealable" vorauszustellen und 
die Richter, die (derzeit) nicht in einem Kon-ektionalgericht mitsitzen, 
direkt zum Teil IV des Fragebogens zu verweisen. 

In Teil III wird zunächst die Arbeitsbelastung und Spezialisierung der 
Strafrichter operationalisiert durch Fragen zu der Anzahl der eingehenden 
Strafverfahren pro Jahr, der Beschäftigung auch mit anderen Sachgebieten, 
der Anzahl und Dauer strafrechtlicher Sitzungstage und der durchschnittli-
chen Dauer der Verhandlung für eine Sache. Sodann wird ein kommunika-
tives Element abgefragt, nämlich, wie häufig mit anderen Richterkollegen 
außerhalb des eigenen Spruchkörpers über Fragen der StrafZUlllessung für 
konkrete Fälle gesprochen wird. Es folgen Fragen darüber, ob die praktizie-
renden Strafrichter nach ihrer Einschätzung viel oder wenig Informationen 
über die Vollstreckung ihrer Urteile haben, ob sie mit ihrem Informations-

165 Während er in Deutschland nur den Strafrichtern zugeschickt wurde, vgl. unten 4. 
Kap., Ziff. 5.2.1. 
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stand zufrieden sind lllld inwieweit Fragen der Strafvollstreckung in ihre 
Strafzumessllllg einfließen. Im sachlichen Zusammenhang hiermit wird 
auch die Frage gestellt, welche Vollstreckungskriterien welchen Einfluss 
auf die Strafzumessllllg der Befragten haben. 

Schließlich werden die Teilnehmer gefragt, ob lllld inwieweit sie in ihrer 
Praxis standardisierte Strafmaße verwenden. 

4.2.3 Allgemeine Fragen zu den Arbeitsbedingungen 

Im folgenden Teil IV, der sich auch in Frankreich wieder an die gesamte 
Stichprobe lllld nicht nur an die mit Vergehenssachen Befassten richtet, 
werden die Teilnehmer zur Einschätzung ihrer eigenen Arbeitsbelastllllg 
lllld allgemein zur Arbeitsbelastllllg der Strafrichter befragt. 

Dabei soll hier nicht von objektiven Belastlmgszahlen gesprochen wer-
den. Ein empirischer Vergleich der tatsächlichen Arbeitsbelastung be-
dürfte einer umfassenden, eigenständigen Untersuchung166• Es erscheint 
aber von Interesse, wie das subjektive Empfmden und die Einstellung 
der Befragten zu ihrer Arbeitsbelastlmg aussehen. 

Schließlich werden die Befragten noch um wenige persönliche Angaben 
gebeten. Erfragt werden Dienstalter, Beschäftigllllgsort lllld Geschlecht, 
aber auch, wieviel Jahre der Teilnehmer in welcher hierarchischen Position 
in Strafsachen gearbeitet hat lllld wie häufig er schon den Gerichtsbezirk 
gewechselt hat167. 

5. Die Stichprobe 

Im Rahmen des Pilotprojektes wurde der Fragebogen im Oktober 2000 le-
diglich im deutsch-französischen Grenzgebiet entlang der Rheinschiene 
verschickt. Durch die Auswahl der befragten Richter wurde eine tmgefähr 

166 Die Operationalisienmg der Arbeitsbelastung von Richtern ist problematisch und in 
Deutschland unter Praktikern seit Jahren umstritten. 

167 Hiermit sollte ein Aspekt einer eventuellen späteren vergleichenden Untersuchimg 
regionaler Strafzumessungsimterschiede innerhalb Frankreichs und Deutschlands 
erktmdet werden. Dagegen war es im Rahmen dieses Pilotprojektes nicht möglich, 
eventuelle Korrelationen mit eventuellen regionalen Gleichförmigkeiten imd Un-
gleichförmigkeiten der Strafzumessimg zu berechnen, weil die französische Stich-
probe hierfür zu klein war, siehe imten 4. Kap., Ziff. 5. 
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ausgewogene Anzahl von Befragten diesseits und jenseits des Rheins ge-
währleistet. 

5.1 Fran=ösische Stichprobe 

In Frankreich wurde der Fragebogen bei allen tribunaux de grande instance 
(TGJ) und tribunaux d'instance (Tl) im Bezirk der Cour d'appel in Colmar 
verteilt, also beim Tribunal de grande instance von Straßburg, Colmar, 
Mulhouse und Saverne sowie den ihnen jeweils zugehörenden tribunaux 
d'instance. 

5.1.1 Die Auswahl der befragten Richter 

Der Fragebogen wurde in Frankreich allen Richtern an den genannten Ge-
richten zugesandt, also ausdrücklich auch jenen, die nicht oder nicht primär 
mit Strafrecht befasst sind. 

Hierfür sprachen mehrere Argumente. 

5.1.1.1 Größe der Stichprobe 

Zum einen ist die Anzahl der im genannten Gebiet beschäftigten Richter 
von vornherein recht gering: Ausweislich der Geschäftsverteilungspläne, 
die für das Jahr 2000 bei den jeweiligen Präsidenten für die tribunaux de 
grande instance erhoben wurden, sowie darüber hinausgehender telefoni-
scher Infotmationen bei der Cour d'appel in Colmar ergab sich die aus der 
nachfolgenden Übersicht erkennbare Anzahl von Richtern bei den befrag-
ten Gerichten 168. 

168 Teilweise bestanden allerdings Widersprüche zwischen den aus den Geschäfts-
verteilungsplänen ersichtlichen und den telefonisch mitgeteilten Besetzungszahlen. 
Diese beruhen zu nicht aufklärbaren Anteilen darauf, dass manche Stellen nicht 
besetzt sind, aber auch darauf, dass die Ermittlungsrichter in den der Verf. Über-
sandten Geschäftverteilungsplänen häufig gar nicht erwähnt waren. Letztlich war es 
nicht möglich, alle Widersprüche aufzuklären, so dass die Zahlen ungenau sein 
können. Die Größenordnung stimmt aber jeweils. 
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Tabelle 6: Anzahl der im untersuchten Bereich beschäftigten Richter 

Mulhouse Colmar 
Strasbourg Saveme 

Gerichte TGI TI TGI TI TGI TI TGI TI 
Anzahl der 39 14 22 10 17 8 8 4 
Richter 

Insgesamt gibt es daher im OLG-Bezirk Colmar nur ca. 122 Richter in der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit. Hiervon nur die auszuwählen, die tatsächlich 
mit Strafsachen im Bereich der Aburteilung von Vergehen befasst sind, 
hätte die französische Stichprobe, insbesondere im Vergleich zur deut-
schen169, zu weit reduziert. 

5.1.1.2 Geringerer Spezialisierungsgrad 

Zudem ist in Frankreich, wie sich aus den erhobenen Geschäftsverteilungs-
plänen und den in der Abordnung beim TGI Strasbourg gemachten Erfah-
rungen ergibt, ein recht hoher Prozentsatz aller an einem Gericht tätigen 
Richter (zwischen 87,5 % in Saveme und knapp 50% beim TGI Colmar) 
jedenfalls unter anderem auch mit Strafsachen befasst. Dies dfufte sich 
durch die grundsätzliche Kammerzuständigkeit in Verfahren wegen Verge-
hen lmd die damit einhergehende Notwendigkeit erklären, die zeitliche Be-
lastung des „Mitsitzens" auf möglichst viele Richter zu verteilen. 

Auch dies sprach dafür, die Fragebögen an alle Richter zu schicken. 

Dieser Unterschied zur Stichprobe im deutschen Verfahren machte es 
erforderlich, eine zusätzliche Frage in den französischen Fragebogen 
einzubauen, die im deutschen Fragebogen nicht enthalten ist. Vor den 
Fragen Ziff. m 1 bis 11 wird in der französischen Version abgeklärt, ob 
der Antwortende derzeit ganz oder teilweise einer Korrektionalkam-
mer170 angehört. Wenn dies nicht der Fall ist, braucht er die sich daran 
anschließenden Fragen über die Anzahl der zu bearbeitenden Verfah-

169 Vgl. zur unterschiedlichen Richterdichte in Deutschland und Frankreich unten 4. 
Kap., Ziff. 5.2.1.1. 

17° Chambre correctionnelle werden dabei auch die Einzelrichterspruchkörper genannt, 
vgl. Guinchard/Buisson 2000, n° 149 vor lit.a. Dennoch wäre die Bezeichnung 
„tribunal correctionnel" zu bevorzugen gewesen, um jede Ungewissheit 
auszuschließen. Dies ist trotz des Pretestes und mehrfachen Überp1iifens der 
Formulienmgen übersehen worden. 



DIE STICHPROBE 

ren, die Dauer der Verhandlungen usw. nicht zu beantworten, sondern 
wurde direkt zum Teil IV des Fragebogens weitergeleitet. 

5.1.1.3 Einbe=iehung der tribunaux d'instance 

175 

In die Befragung wurden auch die Richter einbezogen, die grundsätzlich an 
tribunaux d'instance (Tl) tätig sind. Dort sind sie für Zivilverfahren gerin-
geren Umfangs (Streitwertgrenze seit 1998: 50.000 Francs bzw. 7.500 Eu-
ro171) und Übertretungen, nicht aber für Vergehen zuständig, die aus-
schließlich vor den tribunaux de grande instance (TGI) verhandelt werden, 
Art. 381 CPP. Ihre Einbeziehung rechtfertigt sich aber daraus, dass sie häu-
fig ebenfalls in Korrektionalverfahren als Beisitzer tätig sind. Statusmäßig 
gehören sie nämlich zum jeweiligen tribunal de grande instance; ihre Tä-
tigkeit für das Amtsgericht erfolgt im Rahmen einer Spezialzuständigkeit, 
mit der sie ausdrücklich betraut werden172• Dies wiederum ermöglicht es, 
auch sie zur Beisitzertätigkeit in Verfahren der diversen chambres correc-
tionnelles heranzuziehen, wenn die Richter am tribunal de grande instance 
hierfür nicht ausreichen. 

5.1.2 Genehmigung 

Auf französischer Seite besorgte Rene Levy als Direktor des Centre de Re-
cherches Sociologiques sur le Droit et les lnstitutions penales (CESDIP) 
im Herbst 2000 die erforderliche Information und Zustimmung des franzö-
sischen Justizministeriums. Außerdem wurde parallel hierzu durch eine 
persönliche Vorsprache der Verfasserin die Genehmigung des Ersten Prä-
sidenten der Cour d'appel in Colmar eingeholt. Dieser stand dem Vorhaben 
sehr aufgeschlossen gegenüber und versprach seine persönliche Unterstüt-
zung. 

5.1.3 Verteilungsmodus 

In Frankreich erfolgte die Verteilung und Rücksendung der Fragebögen 
über die Präsidenten der Landgerichte. 

Nach dem Gespräch mit dem Ersten Präsidenten der Cour d'appel von 
Colmar überbrachte die Verfasserin den Präsidenten der tribunaux de 
grande instance im Untersuchungsgebiet zunächst persönlich eine französi-
sche und eine deutsche Fassung der Fragebögen. Durch den persönlichen 
Kontakt sollten eventuelle Vorbehalte gegenüber der Befragung überwun-

171 Alt. R. 321-1 Code de l'organisationjudiciaire. 
172 Rassat 1996, S. 124. 
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den werden, die sich aus dem Forschungsthema und/oder der Tatsache hät-
ten ergeben können, dass die Untersuchung von einer Deutschen durchge-
führt wurde173• Im Anschluss hieran wurde den Präsidenten die erforderli-
che Anzahl der Bögen per Post zugeschickt mit der Bitte, diese bei den 
Richtern ihres Gerichtes zu verteilen. 

Das Einsammeln und die Rücksendung der Fragebögen wurde in Frank-
reich ebenfalls über die Präsidenten der Landgerichte veranlasst, die sich 
hierzu in den jeweiligen persönlichen Gesprächen bereit erklärt hatten. 

Dies entsprach einer Anregrmg des Ersten Präsidenten der Cour d'appel 
in Colmar, der darauf hinwies, dass auch die häufigen Befragrmgen 
durch die Forschungseinrichttmgen des französischen Justizministeri-
ums, insbesondere im Bereich des Jugend- und Familienrechts, jeweils 
über die Präsidenten abgewickelt würden. Er nahm an, dass dies auch 
die Rücklaufquote erhöhen könnte, da sich die Richter gegenüber dem 
Präsidenten möglicherweise eher in die Pflicht genommen sähen, den 
Fragebogen zu beantworten, als wenn sie die ausgefüllten Fragebögen 
individuell zuriicksendeten. Nicht nur der Erste Präsident, sondern auch 
einige informatorisch hierzu befragte Richter vom TGI Strasbourg hiel-
ten das Risiko für gering, dass die Beantworttmg der Fragebögen sich 
inhaltlich nach evenruell vermuteten Anfordenmgen des jeweiligen Ge-
richtspräsidenten richten könnte. Um diese Bedenken noch weiter zu 
reduzieren, wurde jedem einzelnen Fragebogen ein selbstklebender Din 
A 4- Briefumschlag beigelegt, der bedruckt wurde mit den Worten ,,A 
Monsieur174 le President". Die Richter konnten somit ihre ausgefüllten 
Fragen anonym tmd unkontrollierbar über den Präsidenten an das Max-
Planck-Institt1t zuriickleiten. Auch aus materiellen Griinden war dieser 
Rücksendungsmodus zu bevorzugen, da die französische Post Kuverts 
mit der (französischen oder deutschen) Aufschrift ,,Porto bezahlt Emp-
fänger" nicht transportiett hätte, wie die durchgeführte Recherche er-
gab. 

5.1.4 Rücklauf 
Der Rücklauf aus Frankreich gestaltete sich schleppend Nach mehrmaligen 
Erinnerungen, die schriftlich, telefonisch über die Präsidenten und teilweise 
auch persönlich vorgebracht wurden, waren schließlich von den ungefähr 
122 befragten Richtern 42 Antworten, also knapp 34,5 %, eingegangen. 

173 Die persönlichen Gespräche zwischen der Verfasserin und den Präsidenten der 
Landgerichte gestalteten sich ganz überwiegend in einer sehr aufgeschlossenen und 
freundlichen Atmosphäre, so dass dieses Ziel weitgehend erreicht worden sein 
dürfte. 

174 Weibliche Gerichtspräsidenten gab es im untersuchten Bereich tmd Zeitraum nicht. 
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Von zwei Gerichtspräsidenten war mitgeteilt worden, dass mehr Antwmten 
nicht zu erhalten seien, wobei einer auch auf „une certaine mefiance par 
rapport aux conclusions susceptibles d'en etre tirees" hinwies. 

Nach erneuter Rücksprache mit einem Präsidenten und diversen Richtern 
wurde davon abgesehen, eine weitere schriftliche Erinnenmg durchzufüh-
ren, da zu spüren war, dass wegen der teilweise sehr hohen Arbeitsbelas-
tung175 weitere Bereitschaft zur Bearbeitung nicht mehr bestand. Es sollte 
vermieden werden, letztlich doch noch den Eindruck eines „deutschen 
Drucks" zu erwecken. 

Von den 42 französischen Richtern, die geantwortet haben, waren zudem 
nur 28, also knapp 67% aller Antwortenden176, in Strafsachen beschäftigt. 
Von den ausweislich der Geschäftverteilungspläne insgesamt 49 mit Straf-
recht befassten Richtern haben somit nur ca. 57% auf den Fragebogen ge-
antwortet. Auch innerhalb der mit Strafsachen befassten Richter war die 
Bereitschaft, sich an der Untersuchung zu beteiligen, somit nicht sehr 
hoch 177. 

5.2 Deutsche Stichprobe 

In Deutschland wurde der Fragebogen im Oktober 2000 an 125 mit Er-
wachsenenstrafsachen befasste Richter in den grenznahen Landgerichtsbe-
zirken des OLG-Bezirks Karlsruhe (Landgerichtsbezirke Karlsruhe, Baden-
Baden, Offenburg und Freiburg) verteilt. 

5.2.1 Die Auswahl der befragten Richter 

Der Fragebogen wurde in Deutschland allen Richtern bei den Amtsgerich-
ten und Landgerichten zugesandt, die nach den Geschäftsverteilungsplänen 

175 Diese ist insbesondere in den Großstadtgerichten nach den Beobachti.mgen der 
Verfasserin außergewöhnlich hoch. Zudem wussten die Richter, dass am 1.1.2001 
die Strafprozessreform in Kraft treten würde, die mit einer weiteren erheblichen 
Arbeitsbelastung verbunden ist. Auch dies dürfte die Bereitschaft zur Beantwortung 
des Fragebogens reduziert haben. 

176 Zwei Franzosen haben diese Frage nicht beantwortet. 
177 Auch von daher rechtfertigt sich die Entscheidung, den Fragebogen an alle Richter 

auszuteilen, um eine etwas höhere Anzahl von Antworten für diese erste Anwen-
dung des Fragebogens zu erhalten. 
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für Erwachsenenstrafsachen zuständig sind. Somit wurden in Deutschland, 
im Gegensatz zum französischen Untersuchungsgebiet, lediglich die Rich-
ter befragt, die tatsächlich mit Strafsachen befasst sind. 

Hierfür sprachen ebenfalls diverse Argumente. 

5.2.1.1 Größe der Stichprobe 
In Deutschland sind insgesamt wesentlich mehr Richter beschäftigt als in 
Frankreich: Nach den aktuellen auf den jeweiligen Internetseiten des Bun-
desjustizministeriums178 tmd des ministere dejustice179 verfügbaren Zahlen 
waren am 31.12.1998 in Deutschland 15.289 Richter in der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit und 4.918 Staatsanwälte im Landesdienst180 angestellt, 
während für das Jahr 2000 in Frankreich insgesamt 6.721 Richter und 
Staatsanwälte genannt werden. Umgerechnet auf die Bevölkerungsanzahl 181 

von ca. 82 Millionen Einwohnern in Deutschland und knapp 59 Millionen 
Einwohnern in Frankreich182 kommen somit in Deutschland auf 100.000 
Einwohner 24,64 Richter und Staatsanwälte, in Frankreich 11,39. 

Gleiches gilt auch für die Richterdichte in den untersuchten Regionen 
beider Länder: Im Gerichtsbezirk der Cour d'appel Colmar183 beträgt die 
Anzahl der Einwohner ca. 1.734.000184. Bei 122 Richtern in der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit sind somit ca. 7 ,03 Richter pro 100.000 Einwohner 
tätig. 

In den Regionen Mittlerer und Südlicher Oberrhein sowie dem Landkreis 
Lörrach, auf die sich die in die Befragung einbezogenen Landgerichtsbe-
zirke Freiburg, Offenburg, Baden-Baden und Karlsruhe erstrecken 185, leben 
ca. 2.161.000 Einwohner186. 

178 Bmj.btmd.de, Stand 23.11.2001. 
179 Justice.gouv.fr/chiffres/cles00.htm, Stand 23.11.2001. 
180 Ohne Richter tllld Staatsanwälte im Btmdesdienst. 
181 Stand 1.1.1999. 
182 Laut Angaben des Statistischen Amts der EU, Eurostat, über dessen Internetserver 

europa.eu.int/comm/eurostat, Stand 23.11.2001. 
183 Departements Haut-Rhin lllld Bas-Rhin. 
184 Annuaire statistique de lajustice 2000, S. 285. 
185 Vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 1998, S. 7 lllld 1996, S. 45. 
186 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 1998, S. 12. 
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In diesen Gerichtsbezirken sind in der ordentlichen Gerichtsbarkeit ca. 
330 Richter beschäftigt187. Hier beträgt die Richterdichte somit ca. 15,27 
Richter auf 100.000 Einwohner, also mehr als das Doppelte. 

Um eine ungefähr gleiche Anzahl von befragten Richtern beiderseits des 
Rheins zu erhalten, bot es sich daher an, in Deutschland nur die mit Straf-
recht befassten Richter einzubeziehen: Nach den Geschäftsverteilungsplä-
nen, die bei den in die Befragung einbezogenen Gerichten jeweils für den 
Befragungszeitraum eingeholt wurden, sind dies insgesamt 125 Richter. 

5.2.1.2 Höherer Spezialisierungsgrad 
Für eine Begrenzung lediglich auf die nach den Geschäftsverteilungsplänen 
in Strafsachen zuständigen Richter sprach auch der höhere Spezialisie-
rungsgrad bei deutschen Gerichten. Aus den eingeholten Geschäftsvertei-
lungsplänen der beteiligten Gerichte ergibt sich ebenso wie aus der eigenen 
beruflichen Erfahrung der Verfasserin, dass in Deutschland gemischte Zu-
ständigkeiten in Strafsachen eher die Ausnahme sind188. Richter, die aus-
schließlich in Zivil- oder Familiensachen bzw. im Bereich der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit zuständig sind, kommen daher mit dem Strafrecht allenfalls 
im Bereich des wochenendlichen Bereitschaftsdienstes189 in Berührung, 
nicht aber mit Strafzumessungsentscheidungen. Von diesen Strafmaße zu 
erfragen, wäre zwar im Vergleich zu den strafrechtlich tätigen Kollegen 
nicht uninteressant, da sich hieraus Anhaltspunkte für den Grad der Verin-
nerlichung der gerichtsintemen Strafmaße ergeben könnten. Tatsächlich 
müsste aber mit einer sehr geringen Rücklaufquote gerechnet werden und 
wäre die Stichprobe in Deutschland verglichen mit der französischen zu 
sehr vergrößert worden. 

3.1.3 Einbeziehung der Landgerichte 
Die zur Entscheidung gestellten Fälle stammen ausschließlich aus dem Be-
reich, für den in Deutschland der Strafrichter beim Amtsgericht als Einzel-
richter zuständig ist. Dennoch wurde die Befragung auch auf die mit Er-

187 Vgl. Handbuch der Justiz 2000, S. 24 ff.. Die Zahlen sind allerdings nicht ganz 
genau, da nicht immer alle ausgewiesenen Richterstellen besetzt sind, vgl. daselbst 
S. V. Auch sind manche Reduzienmgen auf Teilzeitbeschäftigung in dem Hand-
buch noch nicht erfasst. Die GrößenordnU11g dürfte aber zutreffend sein. 

188 Außer bei Gerichten, die mit nur einem Richter besetzt sind. 
189 Soweit sie am Amtsgericht beschäftigt sind. Richter am Landgericht müssen bislang 

keinen Bereitschaftsdienst leisten. 
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wachsenenstrafsachen befassten Richter bei den Landgerichten ausgedehnt. 
Viele von ihnen kommen nämlich mit den Verfahren der leichten und mitt-
leren Kriminalität im Rahmen der Berufung oder im Fall der Tatmehrheit 
mit zu ihnen erstinstanzlich angeklagten Verbrechen in Berührung, so dass 
auch bei ihnen eine praktische Befassung mit Fragen der Strafzumessung in 
diesem Bereich angenommen werden kann. 

5.2.2 Genehmigung 
Nach seiner Fertigstellung Ende August 2000 wurde der Fragebogen mit 
einer Beschreibung des Forschungsvorhabens dem baden-württem-
bergischen Justizministerium zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmi-
gung wurde Anfang Oktober 2000 erteilt. 

5.2.3 Verteilungsmodus 
In Deutschland erfolgte die Verteilung über die Dienstvorstände der betei-
ligten Gerichte, die Rücksendung individuell seitens der befragten Richter. 

Vor der Verteilung der Fragebögen erschien dabei eine persönliche 
Vorsprache durch die Verfasserin nicht erforderlich, da Missverständ-
nisse oder Vorbehalte aufgnmd einer anderen Nationalität oder fremd-
sprachenbedingter Ungeschicklichkeiten in den Formulienmgen der 
Fragebögen oder der Anschreiben nicht zu befürchten waren. Statt des-
sen wurden die jeweiligen Direktoren tmd Präsidenten der insgesamt 
61 190 in die Befragtmg einbezogenen Amts- tmd Landgerichte jeweils 
persönlich angeschrieben mit der Bitte, die dem Anschreiben beiliegen-
den Fragebögen an die nach dem Geschäftsvertefümgsplan mit Erwach-
senenstrafsachen befassten Kollegen weiterzuleiten. 

Für die individuelle Rücksendung wurde in Deutschland jedem Fragebogen 
jeweils ein portofreies Briefkuvert beigefügt. Hierdurch sollte sowohl der 
in Zeiten der Eigenbudgetierung der Gerichte noch bedeutsamer geworde-
nen Kostenfrage Rechnung getragen als auch der Besorgnis der Richter 
entgegengewirkt werden, das Ob und Wie ihrer persönlichen Antwort wer-
de von anderen Stellen innerhalb der Justiz zur Kenntnis genommen. Dies 

190 Diese große Anzahl erklärt sich daraus, dass es in Baden sehr viele kleine tmd 
kleinste Amtsgerichte gibt. Im untersuchten Gebiet sind von 53 Amtsgerichten 12 
nur mit einem oder zwei Richtern besetzt, vgl. Handbuch der Justiz 2000, S. 24 ff. 
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schien den deutschen Richtern wichtig zu sein, wie einige Vorgespräche 
ergeben hatten. 

5.2.4 Rücklauf 
Der Rücklauf gestaltete sich auch in Deutschland mühsam. Nach zwei Er-
inneroogsschreiben Mitte November 2000 und Mitte Januar 2001 sowie 
persönlicher Vorsprache bei zwei größeren Amtsgerichten, zu denen die 
Verfasserin berufsbedingte Kontakte hat, gingen bis Ende Februar 2001 
insgesamt nur 51 Antworten ein. Somit hatten 40,8% der Adressaten ge-
antwortet. 

5.3 Auswertung 

Die AuswertWlg kann nur erste Anhaltspunkte für die Unterschiede und 
Ähnlichkeiten in den Antwmten der französischen und der deutschen Rich-
ter ergeben. Die Antworten können nicht als für die deutsche und die fran-
zösische Richterschaft repräsentativ angesehen werden. Zudem ist immer 
zu berücksichtigen, dass es sich auf beiden Seiten des Rheins um zahlen-
mäßig kleine Stichproben handelte, die keine aufwändigen statistischen 
Wahrscheinlichkeits- und Korrelationsberechnungen erlauben. 

Als Ausgangspunkt für die AuswertWlg wurde das Programm SPSS for 
Windows, Version 10.0, verwendet. Wegen der beschriebenen methodi-
schen Schwierigkeiten wurden die Ergebnisse auf dieser Basis auch quali-
tativ interpretiert. Die Überprüfung der sich ergebenden Zusammenhänge 
auf ihre Irrtumswahrscheinlichkeiten mit Hilfe des Chi-Quadrat-Tests nach 
Pearson war wegen der sehr kleinen Stichprobengröße nicht möglich 191 . 

Diese Einschränkungen der Aussagekraft muss bei der AuswertWlg der 
Ergebnisse immer im Auge behalten werden. 

Die Erfassung der Daten bereitete hinsichtlich der französischen Straf-
vorschläge erhebliche Schwierigkeiten: Wegen der diversen Kombinati-
onsmöglichkeiten und der häufig praktizierten teilweisen BewährWlgsaus-
setzoog von Gefängnis-, aber auch Geldstrafen waren immer wieder Dop-

191 Vgl. Wittenberg/Cramer 1998, S. 175 f.. Von der Berechmmg der hrtums-
wahrscheinlichkeiten nach dem für kleine Stichproben besser geeigneten Test nach 
Fisher wurde angesichts des explorativen Charakters dieser Untersuchung ebenfalls 
abgesehen. 
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pelzähhmgen herauszufiltem bzw. nicht erfasste „Strafcocktails" gewis-
sermaßen mit der Lupe zu suchen. 

Inhaltlich wurde die Auswertung dadurch erleichtert, dass die Verfasse-
rin durch die Vermittlung von Bruno Aubusson de Cavarlay die Gelegen-
heit hatte, bei einer von diesem und Bruno Lavielle im Rahmen der berufs-
begleitenden Fortbildung der Ecole Nationale de la Magistrahrre durchge-
führten Veranstaltungsreihe zur Strafzumessung eine Einführung in das 
deutsche Strafzumessungsrecht zu geben. Im Anschluss hieran konnten die 
fiktiven Fälle den teilnehmenden französischen Richtern und Staatsanwäl-
ten zur spontanen Beantwortung ausgeteilt und darauf kurz mit ihnen über 
ihre Strafvorschläge diskutiert werden. Die hierbei von den französischen 
magistrats angestellten Erwägungen werden im Laufe der Auswertung Er-
wähnung finden. 

Im Folgenden soll zunächst die Auswertung der Antworten dargestellt 
werden, die die Richter auf die allgemeinen und konkreten Fragen gegeben 
haben. Die Strafvorschläge für die fiktiven Fälle werden anschließend auf 
der Basis dieser Antworten ausgewertet. 
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FÜNFTES KAPITEL 

Die Antworten der Teilnehmer auf die Fragen 

1. Erfragte Eigenschaften der Antwortenden 

In Frankreich waren nahezu die Hälfte aller Antwortenden1 weiblichen Ge-
schlechts, in Deutschland lediglich 25,5 %. 

Schaubild 4: Verteilung der Teilnehmer nach Geschlecht 
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Dies dürfte in ungefähr der Geschlechterverteilung in den jeweiligen Jus-
tizdiensten entsprechen. Allerdings sind Zahlen über den Anteil der Frauen 
unter den magistrats in Frankreich nicht veröffentlicht. Es wird aber in der 
Justiz allgemein über die sog. ,feminisation de la magistrature" gespro-
chen. Diese kann auch in der Praxis beobachtet werden. Ausschließlich mit 
Frauen besetzte Kammern sind keine Seltenheit. In Deutschland sind ca. 
26,8 % aller im Landesdienst beschäftigten Richter Frauen2• 

Allerdings haben auf diese Frage zwei der französischen magistrats nicht geant-
wortet. 
Vgl. die Zahlen auf der Homepage des Bundesjustizministeriums, w1,vw.bmj.bund. 
de, Stand 15.11.01. 
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Nahezu alle Befragten in beiden Ländern gaben an, vollzeitbeschäftigt 
zu sein. 

Von den 51 deutschen Richtern, die die Fragebögen beantwortet haben, 
waren 19 (37,3%) am Landgericht, 32 (62,7 %) an den jeweiligen Amtsge-
richten beschäftigt. In der französischen Stichprobe waren von den 42 
Antwortenden 33 (78,6%) am tribunal de grande instance beschäftigt, ei-
ner davon zusätzlich auch noch an einem tribunal d'instance, die anderen 
Teilnehmer nur im tribunal d'instance. 

Auffällig war, dass das Dienstalter der deutschen Befragten deutlich hö-
her lag als das der französischen Stichprobe: Während in Deutschland fast 
ein Drittel der Antwortenden bereits auf 24 Dienstjahre und mehr zurück-
blicken konnte, lag in Frankreich der Schwerpunkt der Antworten bei den 
Richtern, die seit 9 bis 13 Jahren in der magistrature tätig sind. 

Schaubild 5: Dienstalter der Teilnehmer 
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Gleichzeitig haben die Franzosen im Laufe ihrer (kürzeren) Dienstzeit häu-
figer den Gerichtsbezirk gewechselt als ihre deutschen Kollegen: In Frank-
reich haben 28,3 % der Befragten drei Mal und häufiger den Gerichtsbezirk 
gewechselt, in Deutschland lediglich 13, 7%. Allerdings gibt es in bei-
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den Ländern einen Anteil von ca. 30%, der noch nie den Gerichtsbezirk 
gewechselt hat. 

Schaubild 6: Wechsel des Gerichtsbezirks im Laufe der Karriere 
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Der häufigere Wechsel der französischen Richter gegenüber den deutschen 
dürfte mit dem zentralistischen Aufbau Frankreichs zusammenhängen: Die 
Abgänger von der Ecole Nationale de la Magistrature, an der alle3 zukünf-
tigen Richter und Staatsanwälte Frankreichs nach dem Jurastudium ausge-
bildet werden, werden zunächst dem Ergebnis ihrer Noten und ihrer Wün-
sche entsprechend verteilt, wobei die Noten ausschlaggebend sind. Hier-
durch werden viele Richter und Staatsanwälte zu Beginn ihrer Laufbahn in 
Regionen eingesetzt, in denen sie insbesondere aus familiären Gründen 
nicht bleiben wollen. Es folgt sodann eine allmähliche Annäherung durch 
mehrere Versetzungsschritte an die Gegend, in der der Betroffene arbeiten 
möchte 4. 

Zudem ist die örtliche Mobilität ein wesentliches Kriterium für die wei-
tere Karriere eines magistrat. So ist auch im Gesetzesvorhaben für eine 
Neuregelung der Laufbalmen von Richtern und Staatsanwälten vorgesehen, 

4 

Mit Ausnahme der Quereinsteiger, die zwar ihre Prufung an der ENM machen 
müssen, aber zuvor andere Berufe ausgeübt haben. Übrigens ist der Abschluss eines 
Jurastudiums nicht Voraussetzung für die Zulass1mg zur Prufung an der ENM. 
Diese Info1mationen bernhen auf Gesprächen der Verf. mit Richtern und Staats-
anwälten am Trib1mal de grande instance in Strasbourg und an der Cour d'appel in 
Cohnar. 
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dass nur diejenigen eine Beförderungsstelle in einem Gerichtsbezirk erhal-
ten können, die in diesem Bezirk erst weniger als fünf Jahre tätig sind5• 

In Baden-Württemberg vollziehen sich die Richterkarrieren dagegen 
überwiegend innerhalb des jeweiligen OLG-Bezirkes. Durch die regionali-
sierte Ausbildung ist es zudem häufig möglich, die Berufsanfiinger unge-
fähr in der Gegend einzustellen, in der sie auch während ihrer Referendars-
zeit bereits gelebt haben. 

Die relativ gleiche Verteilung von Richtern, die noch nie den Gerichts-
bezirk gewechselt hatten, dürfte sich dagegen teilweise damit erklären, dass 
in Frankreich wesentlich mehr BerufsanI'anger den Fragebogen beantwortet 
haben als in Deutschland6 • 

2. Die Antworten auf die allgemeinen Fragen 
zur Strafzumessung 

Die Auswertung der Antworten der deutschen und französischen Richter 
auf die allgemeinen Fragen zur Strafzumessung ergaben teilweise deutliche 
Unterschiede, teilweise auch Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Stich-
probengruppen. 

2.1 Strafzwecke 

Mit der Frage Ziff. II 1 wurde, wie dargestellt, die Bedeutung verschiede-
ner Strafzwecke abgefragt, wobei die Antwort sich ausdrücklich auf den 
Bereich der kleinen und mittleren Kriminalität beschränken sollte. Hiermit 
sollte berücksichtigt werden, dass die Einschätzung der Strafzwecke je 
nach der Schwere der Tat differieren und insbesondere bei Kapitaldelikten 
eine andere sein dürfte als bei Alltagskriminalität7. Zudem wurde hiermit 
der Tatsache Rechnung getragen, dass die Teilnehmer durch die fiktiven 
Fälle, deren Beantwortung den Fragen nach dem Aufbau des Fragebogens 
vorangestellt war, eine bestimmte Att von Kriminalität vor Augen hatten. 

So die Justizministerin Lebranchu in ihrer Vorstellung eines Gesetzesvorhabens 
hinsichtlich des beruflichen Fortko=ens der magistrats vor dem Senat am 
22.11.2000, abgedruckt unter w,vw.justice.gonv.fr/discours/d221100.htm. Bislang 
(Stand 12/01) ist das Gesetz noch nicht verabschiedet. 

6 15% der Franzosen waren erst seit drei Jahren oder kürzer im Dienst, gegenüber 
3,9% - in absoluten Zahlen zwei Antwortende - in Deutschland. 

7 Vgl. Ouimet/Cusson 1990, S. 32; Nemitz 2002, S. 142. 
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Zur Darstellung der Rangfolge der Strafzwecke wurde zunächst der Mit-
telwert aus allen eingegangenen Antworten errechnet, also der deutschen 
und der französischen Stichprobe gemeinsam. Den verschiedenen Wichtig-
keitsstufen wurden zu diesem Zweck die Zahlen 1 (für nicht wichtig) bis 5 
(für sehr wichtig) zugeordnet. 

Die Mittelwerte jeweils der französischen und deutschen Antworten 
wurden zur Illustration der Gemeinsamkeiten, aber auch der Unterschiede 
als gesonderte Kurven in die gleiche Graphik eingetragen. 

Dabei fällt auf, dass von den französischen Richtern den Strafzwecken 
fast durchgehend8 höhere Bedeutungsgrade beigemessen wurden als von 
den deutschen Richtern ( durchschnittlicher Bedeuhmgswert für alle zur 
Entscheidung gestellten Strafzwecke bei der französischen Stichprobe 3,85, 
bei der deutschen 3,5). 

Schaubild 7: Die Einstufung der Strafzwecke durch die Teilnehmer 
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I • Deutschland Frankreich - Mittelwert! 

8 Einzige Ausnahme: Die negative Generalprävention, siehe unten 5. Kap., Ziff. 2.1.8. 
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Tabelle 7: Die Einstufung der Straftwecke durch die Teilnehmer 

Strafzweck Deutschland Frankreich Mittelwert 
n.GenPräv. 3,3 2,7 3,0 
p.GenPräv. 3,0 3,3 3,2 
SchAusgl. 3,3 3,3 3,3 
Vert.RO. 3,2 3,9 3,5 
Rechtsfr. 3,3 3,9 3,6 
O.Genugt. 3,6 3,7 3,6 
WiedGutmg. 3,4 4,4 3,9 
Resoz. 3,7 4,4 4,0 
Opfersch. 3,8 4,4 4,1 
n.SpezPräv. 4,4 4,5 4,5 

2.1.1 Wichtigster Straftweck: Die negative Spezialprävention 

Wie aus dem obigen Schaubild deutlich wird, sind sich die deutschen und 
die französischen Richter in einem Punkt einig, nämlich hinsichtlich des 
wichtigsten Strafzweckes im Bereich der kleinen und mittleren Kriminali-
tät. Diesen sehen beide Seiten in der Abschreckung des Täters vor der Be-
gehung neuer Taten. 

Dabei werden in Frankreich die höchsten Bedeutungswerte erreicht: Der 
Mittelwert beträgt 4,5, und von den französischen Richtern gaben 59,5% 
an, dieser Zweck sei sehr wichtig, gegenüber 52% der deutschen Stichpro-
be9. 

In Deutschland wird dieser Strafzweck zwar mit einer etwas geringeren 
absoluten Bedeutung versehen, hat aber einen sehr großen Bedeutungsvor-
sprung vor allen anderen angegebenen Strafzwecken (Mittelwert 4,4 ge-
genüber 3,8 als nächst wichtigem Mittelwert). 

Die Bedeutung, die die französischen Teilnehmer diesem Strafzweck ge-
ben, entspricht insofern den Ideen der Sozialverteidigung, als hier wie dort 
ein wesentlicher Strafzweck der Schutz der Gesellschaft vor Rückfalltätern 
ist. Dieser Strafzweck sollte allerdings nach den Ideen der difesa sociale, 
wie sie von Gramatica entwickelt worden war, und der defense sociale 
nouvelle in der Folge von Marc AnceT1° mit anderen Mitteln erreicht wer-
den als dem der bloßen Abschreckung. Hier spiegelt sich vielmehr noch die 

9 Siehe Übersicht über die Antworten zu den Strafzwecken im Tabellenanhang G. 
10 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 2.1. und näher Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 8. 
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utilitaristische Vorstellung wieder, die der Verabschiedung des Code Napo-
leon zugrunde lag11 . 

Auch in Deutschland ist die Idee der negativen Spezialprävention traditi-
onell seit langem verwurzelt, war sie doch Teil des von Liszt'schen 
,,Zweckgedankens" im Marburger Programm von 188i12. In der kriminolo-
gischen und rechtstheoretischen Diskussion der letzten Zeit spielt sie aller-
dings eine wesentlich geringere Rolle als die Berechtigung und Wirksam-
keit der positiven Spezialprävention sowie deren Verhältnis zur General-
prävention und zu einem primär schuldausgleichenden Strafrecht13• 

Die deutschen Praktiker scheinen hier ebenso wie ihre französischen 
Kollegen aber andere Vorstellungen zu haben. 

2.1.2 Opferschutz 
Bezüglich des Opferschutzes ist der absolute Mittelwert der französischen 
Teilnehmer deutlich höher als der der deutschen ( 4,4 gegenüber 3,8). Einig 
sind sich beide Stichprobengruppen aber hinsichtlich der Rangordnung die-
ses Aspektes: Sie halten ilm für den zweitwichtigsten Strafzweck für Fälle 
der Alltagskriminalität. Bei den Franzosen teilt sich der Opferschutz diese 
Position allerdings mit der Schadenswiedergutmachung und der Resoziali-
sierung. 

Bei den deutschen Antworten war hier eine erhebliche Streubreite zu 
verzeichnen 14 : Während die relative Mehrheit die Rubrik „ziemlich 
wichtig" ankreuzte (47,1%), entschied sich ein Viertel der Antworten-
den auch für danmter liegende Kategorien sowie knapp ein Fünftel für 
die Spalte „sehr wichtig". 
Demgegenüber war die Antwort in Frankreich sehr homogen: Die Spal-
ten ,,nicht" tmd „wenig wichtig" wurden gar nicht, die Spalte „etwas 
wichtig" nur in 7,7% angekreuzt. Dagegen sprachen sich 41,0% für die 
Bedeutung „ziemlich wichtig" und 48, 7% für „sehr wichtig" aus. 

2.1.3 Resozialisierung 

Dem Strafzweck der Resozialisienmg wird in Frankreich und in Deutsch-
land ein relativ großes Gewicht beigemessen, so dass der einheitliche Mit-
telwert ilm als drittwichtigstes Kriterium ausweist. Er erhält von den deut-

11 Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 2.1. m. w. N. 
12 Vgl. Jescheck/Weigend 1996, S. 73. 
13 Vgl. Kaiser 1996, § 31, Rn. 48 ff. 
14 Siehe Übersicht über die Antworten zu den Strafzwecken im Tabellenanhang G. 
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sehen Teilnehmern aber eine etwas geringere Zustimmung als von den 
französischen: 

In der deutschen Stichprobe wird ihm nach der negativen Spezialpräven-
tion (Mittelwert 4,4) und dem Opferschutz (Mittelwert 3,8) mit einem Mit-
telwert von 3, 7 der dritte Rang eingeräumt. In Frankreich haben die Teil-
nehmer dagegen der Resozialisierung, dem Opferschutz und der Scha-
denswiedergutmachung die gleiche erhebliche Bedeutung (Mittelwert je-
weils 4,4) unmittelbar hinter dem wichtigsten Strafzweck der Täterabschre-
ckung eingeräumt. 

Auch hier ist die Stremmg in Deutschland bezüglich dieses Aspektes 
auffällig größer als in Frankreich 15: Zwar hat einheitlich in Deutschland 
und Frankreich keiner der Teilnehmer die Rubrik ,,nicht wichtig" ange-
geben. hnmerhin 16% der deutschen Befragten fanden aber, dass dieser 
Strafzweck im Bereich der kleineren tmd mittleren Kriminalität wenig 
Bedeutung hat, sowie 18%, dass er nur etwas wichtig ist. Demgegen-
über hat in Frankreich kein einziger Richter die Rubriken „wenig wich-
tig" angekreuzt, während 51,2% diesen Strafzweck als „sehr wichtig" 
einstuften (Deutschland: 24%)16. 

Die größere Wertschätztmg dieses Strafzwecks seitens der französischen 
Richter erstaunt nicht. Vielmehr hätte erwartet werden können, dass der 
Unterschied zwischen den beiden Stichproben hier noch wesentlich größer 
ist: Schon während der Phase einer international verbreiteten Resozialisie-
rungs- und Behandlungseuphorie blieben im deutschsprachigen Raum 
Skepsis und Zurückhaltung gegenüber dieser Idee so weit verbreitet, dass 
der Behandhmgsgedanke nur partiell und abgeschwächt die Rechtspolitik 
bestimmen konnte17• Der angesichts vermeintlich oder tatsächlich ausblei-
bender Erfolge18 dann folgende internationale Paradigmenwechsel hin zu 
einem tatproportionalen Schuldstrafrecht wurde in Deutschland dement-
sprechend offen aufgenommen 19, während er in Frankreich kaum nachvoll-
zogen wurde20• 

15 Siehe Tabellenanhang G. 
16 Siehe Tabellenanhang G. 
17 Kaiser 1977, S. 369; Weigend 2001, S. 204. 
18 Siehe hierzu Kaiser 1996, § 31, Rn. 49 m. w. N. 
19 Vgl. Weigend 2001, S. 204; Albrecht 1994, S. 3 m.w.N.; Kaiser 1977, 359 ff. 
20 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 2.3. und näher Müller 2003, 5. Kap., Ziff. 2.5. 
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Augenscheinlich sind auch die Praktiker in Deutschland diesem Para-
digmenwechsel gefolgt21 , während die französischen Richter sich der Idee 
der Besserung und Resozialisierung in der Nachfolge der Bewegung der 
defense sociale nouvelle - wenn auch neben anderen Strafzwecken - nach 
wie vor verpflichtet fühlen22. 

Dass trotz dieser Unterschiede dem Strafzweck der Resozialisierung in 
Deutschland ein relativ großer Stellenwert eingeräumt wurde, entspricht 
aber insofern der Rechtslage, als § 46 Abs. 2 S. 1 StGB ausdrücklich vor-
schreibt, dass bei der Strafzrunessung auch die Wirkungen zu berücksichti-
gen sind, die von der Strafe für das künftige Leben des Täters in der Ge-
sellschaft zu erwarten sind. Hierin ist nach allgemeiner Auffassung unter 
anderem der Strafzweck der Resozialisierung gesetzlich verortet23 . 

Drei deutsche Richter haben bei dem Strafzweck der Resozialisierung 
die Spalte ,,Begriff in diesem Zusammenhang ungebräuchlich" ange-
kreuzt. Diese Auffassung dürfte unzutreffend sein24, selbst wenn die 
Frage auf den Bereich der kleinen und mittleren Kriminalität beschränkt 
wird. Es bleibt unklar, ob diese Teihiehmer hiermit unterstreichen woll-
ten, dass die Resozialisierung in diesem Bereich der Kriminalität kei-
nerlei Daseinsberechtigung hat. • 

21 Streng, der Ende 1979 eine Befragung von deutschen Richtern tmd Staatsanwälten 
durchführte, erhielt auf die Frage, in welchem Maß staatliches Strafen an der 
Besserung bzw. Resozialisienmg des Täters ausgerichtet sein sollte, von 73,7% die 
Antwott „stark", von 22,1% die Antwott „mittel", Streng 1984, S. 211. Die Weite 
sind zwar nicht unmittelbar mit den hiesigen vergleichbar, da er nur drei Antwmt-
rubriken vorgegeben hatte, seine Befragung sich auf alle Bereiche der Kriminalität 
bezog tmd in einem anderen Bundesland durchgefülnt wurde. Dennoch ergeben 
sich hieraus gewisse Anhaltsptmkte, dass Ende der 70er Jahre - auch insofern 
erwaittmgsgemäß, weil noch dem kriminalpolitischen Diskurs entsprechend - die 
Richter dem Strafzweck der Resozialisienmg höhere Weite beimaßen als heute. 

22 Vgl. demgegenüber die Ergebnisse der Befragung, die Ende der 50er Jahre durch-
geführt wurde, siehe oben 3. Kap., Ziff. 2.1.: Hier hatten nur 70% der Befragten die 
„reeducation" als wichtigen Strafzweck angegeben, während von der hiesigen 
französischen Stichprobe insgesamt 85,3% der Befragten die Rubriken „ziemlich" 
und „sehr wichtig" angekreuzt hatten. 

23 BGHSt 24, S. 40, 42; Bruns 1974, S. 94; Jescheck/Weigend 1996, S. 878 
24 Vgl. allein die Ftmdstellen zu diesem Begriff im Stichwo1tverzeichnis des StGB-

Kommentars von Schönke/Schröder 2001. 
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2.1.4 Andere Opferaspekte 

Interessant sind die deutlichen Unterschiede in der Gewichtung der die Ge-
schädigten direkt betreffenden Strafzwecke der Schadenswiedergutma-
chung einerseits, der Genugtuung für das Opfer andererseits: Während in 
Frankreich der Schadenswiedergutmachung neben der Resozialisierung 
und dem Opferschutz und nach der negativen Spezialprävention die zweit-
wichtigste Bedeutung beigemessen wurde, gehörte dieser Strafzweck in 
Deutschland zu den unwichtigeren (Mittelwert 3,4). Demgegenüber sahen 
die deutschen Richter die Genugtuung für das Opfer als innerhalb ihrer 
Rangordnung relativ wichtigen Strafzweck an, die Franzosen dagegen als 
in ihrer Skala relativ unwichtigen ( die Mittelwerte sind allerdings nahezu 
gleich: 3,6 für die deutsche, 3,7 für die französische Stichprobe). 

Diese Einordnung findet ihre Entsprechung auf der prozessualen Ebene 
des Strafverfahrens: Das deutsche Prinzip der Nebenklage dient vor allem 
der Genugtuung des Opfers25• Voraussetzung hierfür ist nicht, dass das Op-
fer einen eigenen Anspruch auf Schadensersatz hat oder geltend machen 
will. Die Nebenklage ist in Deutschland ein relativ oft praktiziertes Rechts-
institut26• Das Adhäsionsverfahren, das im deutschen Recht der Geltendma-
chung von Schadensersatzansprüchen im Strafverfahren dient, fristet dage-
gen in der Praxis ein Schattendasein27. Umgekehrt ist in Frankreich Vor-
aussetzung für die action civile, dass das Opfer Schadensersatzansprüche 
hat und geltend machen will. Für diesen Fall ist ihm der Anschluss an das 
Strafverfahren sehr leicht gemacht und wird in der Praxis auch nahezu sys-
tematisch verwendet. Ein bloßes Genugtuungsbedürfuis rechtfertigt den 
Anschluss an das Strafverfahren dagegen nicht28• 

2.1.5 Wiederherstellung des Rechtsfriedens und Verteidigung 
der Rechtsordnung 

Die Aspekte der Wiederherstellung des Rechtsfriedens und der Verteidi-
gung der Rechtsordnung werden bei der Diskussion der Strafzwecke übli-
cherweise verschiedenen etablierten Strafzwecken zugeordnet, wobei die 

25 BGHSt 28, 272; vgl. Weigend 1989, S. 435 m. w. N. zur Kritik an dieser Kon-
zeption 

26 In ca. 1/3 aller nebenklagefähigen Verfahren findet ein Anschluss des Nebenklägers 
statt, vgl. Weigend 1989, S. 435. 

27 Kaiser M. 1992, S. 86. 
28 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.1.1.2. 
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Klassifizierung uneinheitlich ist29• Auch in Frankreich ist der genaue Um-
riss der korrespondierenden Begriffe uneindeutig. 

Beide Begriffe erhielten von der französischen Stichprobe den dritt-
höchsten Mittelwert, nämlich 3,9. Von den deutschen Teilnehmern wurden 
sie den weniger wichtigen Strafzwecken zugeordnet (Mittelwert 3,2 und 
3,3). 

Bei den französischen Teilnehmern machte sich hier möglicherweise der 
neuerdings vermehrt diskutierte Topos der ,fonction expressive" bzw. 
,fonction symbolique"30 des Strafrechts bemerkbar. 

Auf deutscher Seite entspricht die relativ niedrige Einordnung derjeni-
gen, die die deutschen Teilnehmer den Strafzwecken der negativen und po-
sitiven Generalprävention und dem Schuldausgleich gegeben haben 31 , 

Strafzwecke, die die genannten Begriffe der Verteidigung der Rechtsord-
nung und der Wiederherstellung des Rechtsfriedens teilweise umfassen. 

2.1.6 Schuldausgleich 

Identische, recht niedrige Werte ergab im jeweiligen Durchschnitt der 
Stichproben die Frage nach der Bedeutung des Schuldausgleichs bzw. der 
retribution für die Bestrafung (Mittelwert jeweils 3,3). Für die französi-
schen Teilnehmer gab es nur zwei Aspekte, die unwichtiger waren, nämlich 
die negative und die positive Generalprävention. Auch die deutschen Teil-
nehmer hielten nur zwei Aspekte, die Verteidigung der Rechtsordnung und 
die positive Generalprävention, für weniger wichtig, sprachen allerdings 
auch zwei weiteren Kriterien, nämlich der negativen Generalprävention 
und der Wiederherstellung des Rechtsfriedens, im Durchschnitt die gleiche 
Bedeutung zu. 

Die Übereinstimmung dieser Ergebnisse entspricht nicht den Erwartun-
gen, da der Schuldausgleich in Deutschland nach § 46 Abs. 1 StGB und der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes Basis und Ausgangspunkt der 
Strafzumessung ist32• In Frankreich spielt er dagegen in der Diskussion nur 
eine untergeordnete Rolle33. 

29 Vgl. zwn Meinungsstand hinsichtlich der Vetteidigung der Rechtsordnung (§§ 47 
Abs. 1, 56 Abs. 3 StGB) Schönke/Schröder/Stree 2001, Rn. 19 ff. vor § 38 mit 
zahlreichen Nachweisen. 

30 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 2.4. 
31 Siehe jeweils unten 5. Kap., Ziff. 2.1.6. bis 2.1.8. 
32 Weigend 2001, S. 204 f. 
33 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 2.3. 
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Nicht ausgeschlossen ist, dass die Antwort der deutschen Befragten 
durch die Formulienmg der Frage beeinflusst wurde. Dieser Strafzweck 
wurde in der deutschen Fassung des Fragebogens nämlich „Schuldaus-
gleichNergelttmg" genannt, um eine Annähenmg an die Konnotationen 
des Begriffes „retribution" herzustellen. Dies ist insofern vertretbar, als 
die den absoluten Straftheorien entstammenden Begriffe häufig parallel 
verwendet werden34. Andererseits verweist die Vergelttmg auf heute als 
veraltet angesehene Strafrechtskonzepte. Möglicherweise wäre die 
Antwort anders ausgefallen, wenn in der deutschen Fasstmg nur der 
Begriff des Schuldausgleichs enthalten gewesen wäre. Im Fall einer er-
neuten Verwendtmg des Erhebtmgsinstnunents auf breiterer Basis wäre 
es sinnvoll, den Begriff der Vergeltung hier zu streichen. 

2. ]. 7 Positive Generalprävention 
Dem Strafzweck der positiven Generalprävention, also der Normbestäti-
gllilg für den rechtstreuen Teil der Bevölkefllilg, wurde in Deutschland die 
niedrigste Bedeutung überhaupt beigemessen (Mittelwert 3,0), während die 
französischen Richter ihn wichtiger als die negative Generalprävention lUld 
genauso wichtig fanden wie den Schuldausgleich. 

Dieses Ergebnis ist erstaunlich, wird doch die positive Generalpräventi-
on inzwischen in der strafrechtlichen Literatur in Deutschland als einer der 
wichtigsten Strafzwecke gehandelt35• In Frankreich ist sie zwar ebenfalls 
im akademischen Diskurs zu finden36• In den Gesprächen mit französischen 
Strafrechtspraktikem37 konnte zudem in Erfahrung gebracht werden, dass 
der Topos in der Praxis auch als ,,satisfaction des honnetes gem" verstan-
den und als solcher verbreitet ist. Dennoch wird insgesamt der positiven 
Generalprävention in Frankreich nicht eine solche Bedeutung beigemessen, 
wie dies in der deutschen Strafrechtstheorie der Fall ist. 

Möglicherweise erklärt sich die geringere Bedeutung, die diesem Straf-
zweck von Seiten der deutschen Befragten gegeben wurde, aus dem prakti-
schen Ablauf des deutschen Strafverfahrens: Im Bereich der kleinen und 
mittleren Kriminalität wird ein erheblicher Anteil der Verfahren im Straf-
befehlswege erledigt. Diese nicht öffentlich und ohne Kommunikation zwi-
schen Richter und Angeklagten erfolgende Auferlegllilg von in aller Regel 

34 Vgl. z.B. Nemitz 2002, S. 116 f. 
35 Vgl. Schönke/Schröder/Stree Rn. 2 vor§ 38 m. w. N. 
36 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 2.4. 
37 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 5.3. 



ANTWORTEN AUF ALLGEMEINE FRAGEN ZUR STRAFZUMESSUNG 195 

Geldstrafen hat wenig Außenwirkung, wird auch in den Medien kaum be-
richtet und trägt von daher zur Normbestätigung nichts Erkennbares bei. 

Dies war auch eine der am häufigsten vorkommenden Anmerkungen 
der französischen magistrats bei der Diskussion der deutschen Straf-
rechtspraxis im Bereich der Alltagskriminalität38: Wo keine öffentliche 
Hauptverhandlung und keine persönliche Konfrontation des Angeklag-
ten mit dem Tatvorwurf erfolge, könne nicht erwartet werden, dass das 
Strafrecht das Bedürfuis der Gesellschaft nach No1mverdeutlichung er-
fülle und die spezialpräventive kathartische Rolle spiele, die ihm zukä-
me. 

2.1.8 Negative Generalprävention 

Der negativen Generalprävention im Sinne der Abschreckung anderer po-
tentieller Täter wird von den deutschen Richtern ein größeres Gewicht bei-
gemessen als von ihren französischen Kollegen: Bei einem Mittelwert von 
3,3 sind zwei Strafzwecke festzustellen, die den deutschen Teilnehmern 
durchschnittlich weniger wichtig erschienen, nämlich die positive General-
prävention und die Verteidigung der Rechtsordnung. Dagegen wird zwei 
weiteren Strafzwecken ( dem Schuldausgleich und der Verteidigung der 
Rechtsordnung) die gleiche Bedeuhmg beigemessen wie der negativen Ge-
neralprävention. Die französische Stichprobe hielt diesen Strafzweck dage-
gen mit Abstand für den unwichtigsten überhaupt (Mittelwert 2, 7 gegen-
über 3,3 in der nächsten Bedeuttmgsstufe). 

Ende der 50er Jahre waren noch 80% der französischen Richter der 
Auffassung, die sog. ,,exemplarite" der Strafe sei ein herausragender 
Strafzweck39• Die sehr geringe Bedeutung, die von Seiten der französi-
schen Teihtehmer der dissuasion generale gegeben wurde, ist mögli-
cherweise zumindest auch darauf zmiickzuführen, dass in der Justizpra-
xis der Begriff der exemplarite gebräuchlicher ist. Dies sollte im Fall 
einer Ausweitung der Untersuchung auf andere Gerichtsbezirke berück-
sichtigt werden, indem dieser Strafzweck in der französischen Fassung 
,.dissuasion generalelexemplarite de la peine" genannt wird. Dass die 
exemplarite ersichtlich eher eine Eigenschaft als ein Zweck der Strafe 
ist, wäre dabei unschädlich, da dieser Unterschied sowohl dogmatisch 
als insbesondere im Sprachgebrauch der Praktiker nicht problematisiert 
wird4o. 

38 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 5.3. 
39 Siehe oben 3. Kap., Ziff. 2.1. 
40 So ist auch die Wiedergutmachung nicht eigentlich ein Zweck der Strafe, sondern 

eine andere Form der staatlichen Reaktion auf die Rechtsgutsverletzung, vgl. 
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2.1.9 Zusammenfassung 

Bei der Befragung über die Strafzweckpräferenzen stellte sich heraus, dass 
die französischen Richter den Strafzwecken insgesamt eine höhere Bedeu-
tung beimaßen. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass dies mit dem größe-
ren Ermessensspielraum zusammenhängt, den sie bei der Sanktionsfestset-
zung haben: Hierdurch kann die Auffassung gefördert werden, tatsächli-
chen Einfluss auf die Verwirklichung der vorgestellten Strafzwecke zu ha-
ben, wodurch diese ihrerseits ein größeres Gewicht erhalten können. Dem 
entsprächen auch die Ergebnisse von Robert/Faugeron/Kellens über die 
starke persönliche Identifizierung mit einem idealen Richterbild. Wenn sich 
dagegen das Auswahlermessen im Wesentlichen auf die Strafhöhe be-
schränkt, wie dies in Deutschland der Fall ist, wird die Einflussmöglichkeit 
möglicherweise als geringer eingeschätzt, was zu einer stärkeren Relativie-
rung der mit der Strafe erreichbaren Zwecke führen dürfte. 

In der Einschätzung der Rangfolge der Strafzwecke herrscht zwischen 
der deutschen und der französischen Stichprobengruppe eine weitgehende 
Übereinstimmung, die angesichts der Unterschiede in den Strafrechtskon-
zeptionen beider Länder so nicht zu erwarten war. 

So sind sich die befragten Praktiker darin einig, unabhängig vom Stand 
der kriminologischen Wirkungsforschung und vom herrschenden wissen-
schaftlichen Diskurs in der negativen Spezialprävention den wichtigsten 
Strafzweck im Bereich der kleinen und mittleren Kriminalität zu sehen. 

Der Resozialisierung wird in beiden Stichproben ebenfalls eine relativ 
hohe Bedeutung beigemessen, in Deutschland allerdings in geringerem 
Maße als in Frankreich. Dieser Unterschied entspricht dem jeweils herr-
schenden Strafkonzept in beiden Ländern. Es hätte allerdings erwartet wer-
den können, dass der Kontrast zwischen den Stichprobengruppen noch 
größer ist. 

Übereinstimmung besteht zwischen beiden Gruppen auch hinsichtlich 
der Einordnung des Strafzwecks des Schuldausgleichs: Dieser wird einheit-
lich als wenig wichtig eingeordnet. Auch dieses Ergebnis überrascht, ist der 
Schuldausgleich doch in Deutschland nach § 46 Abs. 1 StGB und der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes Basis und Ausgangspunkt der 

Walther 1999, S. 131 ff. Dies hat die Probanden aber bei der Beantworttmg 
augenscheinlich nicht irritiert: Die Quote derer, die diesen Begriff in dem Zusam-
menhang für mgebräuchlich hielten, lag bei lediglich 3,9% in Deutschland (2 
Probanden in absoluten Zahlen) tmd 2,5% in Frankreich (1 Proband in absoluten 
Zahlen). 
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Strafzumessung. In Frankreich spielt er dagegen in der Diskussion nur eine 
untergeordnete Rolle. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass das nied-
rige Ergebnis in Deutschland durch die begriffliche Verbindung dieses 
Strafzweckes mit dem der Vergeltung in der deutschen Version des Frage-
bogens mit beeinflusst wurde. 

Einig sind die Befragten sich ebenfalls darin, die positive Generalprä-
vention jedenfalls im Bereich der kleinen und mittleren Kriminalität als 
unwichtigen Strafzweck anzusehen, wobei die deutschen Teilnehmer sie 
durchschnittlich für den unwichtigsten Strafzweck überhaupt, die französi-
schen dagegen für einen der unwichtigeren hielten. Dieses Ergebnis wider-
spricht den Erwartungen insoweit, als die Normbestätigung in der deut-
schen Literatur inzwischen als einer der wichtigsten Strafzwecke angese-
hen wird, während sie in Frankreich zwar diskutiert wird, aber nicht sehr 
verbreitet ist. Es hätte daher vermutet werden können, dass die deutschen 
Teilnehmer diesen Zweck deutlich höher eingestuft hätten als die französi-
schen. 

Die negative Generalprävention wird von keiner der beiden Teilnehmer-
gruppen als wichtiger Strafzweck angesehen. Allerdings besteht insofern 
ein Unterschied, als die Franzosen sie für den unwichtigsten Strafzweck 
überhaupt, die deutschen dagegen nur für einen der unwichtigeren ansehen. 
Eventuell hängt die geringe Einschätzung durch die französischen Teil-
nehmer damit zusammen, dass in der französischen Version des Fragebo-
gens der bei Praktikern geläufigere Begriff der exemplarite de la peine 
nicht genannt wurde. Möglich ist aber auch, dass sich auf der französischen 
Seite überwiegend solche Richter an der Untersuchung beteiligt haben, die 
diesem Konzept kritisch gegenüber stehen. 

Der größte Unterschied zwischen den französischen und den deutschen 
Antworten konnte bei zwei opferbezogenen Aspekten festgestellt werden. 
In den diesbezüglichen Antworten spiegelt sich unmittelbar die jeweilige 
prozessuale Rolle des Opfers im Strafverfahren: Die französischen Teil-
nehmer hielten die Schadenswiedergutmachung für einen der wichtigsten 
Strafzwecke, während sie die Genugtuungsfunktion als relativ unwichtig 
einstuften. Dem entspricht es, dass das Opfer sich in Frankreich dem Straf-
verfahren unbegrenzt als partie civile anschließen kann, wenn und soweit 
es materiellen oder immateriellen Schadensersatz geltend machen möchte. 
Aus reinem Genugtuungsbedürfuis ist der Anschluss dagegen in Frankreich 
nicht zulässig. Die deutschen Teilnehmer hielten dagegen die Schadens-
wiedergutmachung, entsprechend der untergeordneten Rolle des Adhäsi-
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onsverfahrens in der deutschen Strafrechtspraxis, für relativ unwichtig. 
Große Bedeutung maßen sie stattdessen der Genugtuung bei, die auch der 
Zweck der deutschen Nebenklage ist. 

2.2 Praktische Hindernisse 

Anschließend wurden die Richter befragt, ob sie in bestimmten, zur Aus-
wahl gestellten Kriterien Hindernisse für die Erreichung der angegebenen 
Ziele sähen. Die Antworten der deutschen und der französischen Stichpro-
be auf die Frage, welche praktischen Hindernisse zur Erreich1mg dieser 
Strafzwecke bestünden, können dem nachfolgenden Schaubild entnommen 
werden. 

Schaubild 8: Hindernisse zur Erreichung der erwünschten Straftwecke 

In% 

100 Frankreich 
90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O Deutschland 

Zeitmangel 

2.2.1 Zeitmangel 

fehl. \Mssen Abstand Tat - Urteil Abstand Urteil -
Vollstreckung 

Über die Hälfte der französischen (52,4%), aber auch fast die Hälfte der 
deutschen Richter (49,0%) sehen Zeitmangel als Hindernis zur Erreichung 
der mit der Bestrafung verfolgten Ziele an. 

Dieses Ergebnis überrascht. Angesichts der größeren Bedeutung der Re-
sozialisierung, der geringeren Richterdichte41 und vielfachen Berichte über 
die zeitliche Belastung, unter denen die französischen Strafgerichte ste-
hen 42 einerseits, der weit verbreiteten Erledigung von V erfahren im Bereich 

41 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 5.2.1.1. 
42 Siehe insbesondere oben 3. Kap., Ziff. 2.5. 
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der Massenkriminalität im Strafbefehlswege, der größeren Richterdichte 
und der Orientierung eher auf die Tat- als auf Täterumstände im deutschen 
Schuldstrafrecht andererseits wäre hier ein deutlicherer Abstand zwischen 
den deutschen und den französischen Antworten zu erwarten gewesen. 

Wie lässt sich das nahezu identische Ergebnis erklären? Denkbar wäre, 
dass in den untersuchten französischen Gerichtsbezirken tatsächlich eine 
geringere Arbeitsbelastung besteht und somit mehr Zeit für den Einzelfall 
bleibt als im „inneren Frankreich", wie der Rest des Landes vom Elsass aus 
genannt wird. 

Möglich ist auch, dass ein Teil der französischen Richter aufgrund der 
Befragungssituation eine „geschönte" Antwort gegeben hat. 

Zwar sind der Mangel an Richterstellen und die erhebliche Arbeitsbe-
lastung der französischen magistrature in Frankreich allgemein disku-
tierte Probleme, die von keiner Seite - auch nicht vom Justizministeri-
tm1- geleugnet werden43. Ein Bedürfuis, diese Problematik zu relativie-
ren, könnte sich aber aus der Vergleichssituation mit den deutschen 
Richtern herleiten. 

Denkbar wäre schließlich, dass ein Zusammenhang besteht zwischen den 
angegebenen Strafzweckpräferenzen und der Stellungnahme zur vorliegen-
den Frage. 

So könnte vermutet werden, dass insbesondere die Befragten, die der 
Resozialisierung einen geringeren Stellenwert beimessen, auch die An-
sicht vertreten, ein Mangel an Zeit und Informationen sei jedenfalls 
kein Hindernis zur EtTeichung der Strafzwecke. 

Diese Vermutung bestätigt sich bei einem Vergleich der französischen 
Antworten auf die Fragen II 1 und II 2 allenfalls tendenziell, wobei ange-
sichts der geringen absoluten Fallzahlen eine eventuell erkennbare Tendenz 
nicht überbewertet werden darf. So halten von den 22 Richtern, die den 
Zeitmangel als Hindernis zur Erreichung der Strafzwecke nannten, 95,5% 
den Strafzweck der Resozialisierung für ziemlich oder sehr wichtig, wäh-
rend dies von den 19 Richtern, die im Zeitmangel kein Problem sahen, nur 
73,3% angaben. 

43 Vgl. die damalige Justizministerin Lebranchu in ,,L'Express" vom 29.11.2001: In 
den nächsten vier Jahren sollen 1.200 neue Richter und Staatsanwälte und 2.500 
neue greffiers eingestellt werden, U1l1 den Mangel zu beheben. 
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Tabelle 8: Zusammenhang zwischen dem Strafzweck der Resozialisierung 
und der Angabe von Zeitmangel 

Resozialisierung 

etwas ziemlich sehr 
wichtig wichtig wichtig 

Count 1,0 11,0 10,0 

% within Zeitm 4,5 50,0 45,5 
ja 

% within Reso 16,7 78,6 47,6 

% ofTotal 
Zeitmangel 

2,4 26,8 24,4 

Total 

Count 5,0 3,0 11,0 

nicht ge % within Zeitm 26,3 15,8 57,9 
nannt 

% within Reso 83,3 21,4 52,4 

% ofTotal 12,2 7,3 26,8 

Count 6,0 14,0 21,0 

% within Zeitm 14,6 34,1 51,2 

% within Reso 100,0 100,0 100,0 

% ofTotal 14,6 34,1 51,2 

In absoluten Zahlen ergeben sich diese Prozentsätze allerdings daraus, 
dass von den 19 Richtern, die sich nicht über Zeitmangel beklagten, 5 
\Uld somit 26,3% den Strafzweck der Resozialisienmg für nur etwas 
wichtig ansahen. Dagegen haben in dieser Gruppe 11 Richter \Uld somit 
57,9% im Gegensatz zu 10 Richtern \Uld damit nur 45,5% der aus 22 
Richtern bestehenden Gruppe den Strafzweck der Resozialisienmg so-
gar als sehr wichtig bezeichnet. 

2.2.2 Mangel an Informationen über den Angeklagten 

Total 

22,0 

100,0 

53,7 

53,7 

19,0 

100,0 

46,3 

46,3 

41,0 

100,0 

100,0 

100,0 

Dieses Kriterium sehen sogar mehr deutsche als französische Teilnehmer 
(49,0% gegenüber 42,9%) als Hindernis für die Erreichung der Strafzwecke 
im Bereich der kleinen und mittleren Kriminalität an. Angesichts der Prio-
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rität, die das französischen Strafrecht der Individualisierung der Rechtsfol-
gen beimisst, und dem allseits anerkannten Ressourcenmangel auf allen 
Ebenen der französischen Strafrechtspflege ist dieses Ergebnis unerwartet. 

Tatsächlich ist hier in der französischen Stichprobe auch keine Verbin-
dung mehr festzustellen zwischen der Präferenz des Strafzwecks der Reso-
zialisierung und der Angabe, dass das fehlende Wissen über die persönli-
chen Verhältnisse des Angeklagten ein Hindernis zur Erreichung des Straf-
zwecks darstelle. 

Tabelle 9: Zusammenhang zwischen dem Strafzweck der Resozialisierung 
und der Angabe von fehlendem Wissen 
über pers. Täterumstände 

Resozialisierung Total 

etwas ziemlich sehr 
wichtig wichtig wichtig 

Count 3,0 3,0 12,0 18,0 

ja 
% fehl.VI/Iss. 16,7 16,7 66,7 100,0 

% Resoz. 50,0 21,4 57,1 43,9 
fehlendes 
Wissen % ofTotal 7,3 7,3 29,3 43,9 
Lebensver-
hältnisse Count 3,0 11,0 9,0 23,0 

nicht % fehl.VI/Iss. 13,0 47,8 39,1 100,0 
genannt 

% Resoz. 50,0 78,6 42,9 56,1 

% ofTotal 7,3 26,8 22,0 56,1 

Count 6,0 14,0 21,0 41,0 

Total 
% fehl.VI/Iss. 14,6 34,1 51,2 100,0 

% Resoz. 100,0 100,0 100,0 100,0 

% ofTotal 14,6 34,1 51,2 100,0 
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Hier halten aus der Grnppe von 18 französischen Richtern, die im feh-
lenden Wissen über die Lebensmnstände des Angeklagten ein Hinder-
nis zur Erreichung der Strafzwecke sehen, nur 83,4% bzw. 15 Richter 
die Resozialisiernng für einen ziemlich oder sehr wichtigen Strafzweck, 
während 86,9% (20 Richter) aus der Gmppe von 23 Richtern, die diese 
Frage verneinen, der Resozialisienmg diesen Stellenwert beimessen. 
Für nur etwas wichtig halten dagegen in der ersten Grnppe 16,7% die-
sen Strafzweck gegenüber nur 13% in der zweiten (in absoluten Zahlen 
in beiden Fällen jeweils drei Richter). 

Augenscheinlich sind somit auch viele Richter, die die Resozialisierung als 
sehr wichtigen Strafzweck ansehen, der Auffassung, sie verfügten über aus-
reichende Kenntnisse über die persönlichen Verhältnisse der Angeklagten. 
Inwieweit dies den tatsächlichen Umständen entspricht, ist offen. Auch hier 
ist nicht auszuschließen, dass die Vergleichssituation mit der deutschen 
Stichprobe die Antworten beeinflusst hat oder dass die Richter im Laufe 
ihres Berufslebens zu der Auffassung gelangt sind, mehr als die ihnen zur 
Verfügung stehenden Informationen bräuchten sie nicht, um die Sanktion 
zutreffend zu individualisieren. 

2.2.3 Abstand zwischen Tat und Urteil 

Den zeitlichen Abstand zwischen Tat und Urteil halten 58,8% der deut-
schen Richter für schädlich, gegenüber nur 47,6% ihrer französischen Kol-
legen. 

Ob dieses Ergebnis durch tatsächlich längere Verfahrensdauern im Be-
reich der Massenkriminalität in Deutschland als in Frankreich erklärt 
werden kann, ist nicht leicht auszumachen. Der entsprechende Bericht 
des Europarates stammt von 199144 und hat daher die Verändernngen, 
die seitdem zu verzeichnen sind, nicht erfasst. Der Bericht konstatiert 
für den Zeitraum der 70er und 80er Jahre für Frankreich einen Anstieg 
der Verfahrensdauern, der sich seit Mitte der 80er Jahre verlangsamte45, 

für Deutschland eine Verkürzung, hauptsächlich bedingt durch die flä-
chendeckende Einfühnmg des Strafbefehlsverfahrens 46• 

Die verfügbare aktuelle französische Statistik weist allgemein die Ver-
fahrensdauer vom Zeitptmkt der Tatbegehung bis zur Vernrteihmg 
aus 47 • Hiernach ist die durchsclmittliche Verfahrensdauer zwischen 

44 Laffärgue/Godefroy 1991. 
45 Laffärgue/Godefroy 1991, S. 26 f. 
46 Felles 1991, S. 70 ff. 
47 Wobei nicht erkennbar ist, ob es sich hierbei um den Zeitpunkt der Rechtskraft des 

Urteils handelt, vgl. die Definition in Annuaire statistique Edition 2000, S. 110. 
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1995 tmd 1998 leicht von 9,1 auf9,7 Monate angestiegen, während sie 
1994 mit 10,2 Monaten höherlag als 1998. 
In Deutschland weist die amtliche Statistik keine durchschnittliche Ge-
samtverfahrenslänge aus48• Ende der 80er Jahre wurden mehr als die 
Hälfte aller Verfahren bei der Polizei innerhalb eines Monats erledigt, 
nur in 8,3% dauerten die polizeilichen Ennittlungen länger als drei Mo-
nate 49• Bei der Staatsanwaltschaft ist eine Beschleunigung der Verfah-
renserledigung festzustellen: 1993 wurden 52,8% der Verfahren nach 
einem Monat abgeschlossen, 1998 waren dies bereits 58,4%. Dies ist 
nicht nur mit einer erheblichen Einstellungsquote zu erklären: 1993 wa-
ren auch 38,1 % der Verfahren, in denen Anklage erhoben wurde, inner-
halb eines Monats bei der Staatsanwaltschaft erledigt, 1998 bereits 
43,5% 50 . Auch die Erledigungsdauer der Verfahren, in denen das 
Amtsgericht nach Anklageerhebung oder Einspruch gegen einen Straf-
befehl eine Hauptverhandhmg gefiUut und ein Urteil verhängt hat, be-
trägt bei den Amtsgerichten in mehr als der Hälfte der Fälle nur drei 
Monate oder weniger51 • 

Dass trotz der auch in Deutschland recht kurzen Verfahrensdauern der zeit-
liche Abstand zwischen Tat und Urteil von den französischen Richter als 
weniger problematisch eingeschätzt wird als von den deutschen, kann mög-
licherweise durch die Veränderungen erklärt werden, die in Frankreich 
diesbezüglich in letzter Zeit in Gang gesetzt wurden. Diese können dem 
Eindruck von Verfahrensverzögerungen entgegengewirkt haben: So wurde 
der traitement en temps ree/52 in der Zwischenzeit auf Landesebene als Ar-
beitsweise bei den Staatsanwaltschaften eingeführt, was zu einer Beschleu-
nigung der Verfahrenserledigung in diesem Stadium geführt haben dürfte. 
Andererseits wurde hierdurch gleichzeitig die Vorladung im Wege der con-
vocation par officier de police häufiger als diejenige im Wege der citation 
directe53, was ebenfalls zu einer Verfahrensverkürzung führt54• Auch die 

48 Vgl. zu den Schwierigkeiten, die nationalen Erhebungsweisen zu vergleichen, 
Laffargue/Godefroy 1991, S. 18 ff. 

49 Feltes 1991, S. 71. 
50 Statistisches Bundesamt Wiesbaden 2001, S. 35. 
51 Statistisches Btmdesamt Wiesbaden 2001, S. 28. 
52 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.2.5. 
53 1994: 148.214 Vorladungen im Laufe der polizeilichen Beschuldigtenvernehmung 

(COPJ), 192.642 citations directes, (auf insgesamt 612.674 Verfahren), 1998: 
211.294 COPJ, 126.411 cit. dir. auf insgesamt 613.354 Verfalu·en, Annuaire 
statistique, Edition 2000, S. 99. 

54 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.2.2. und 2.2.3. 
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Verfahren, die im Wege der comparution immediate entschieden werden55, 

dürften den Eindruck erwecken, dass in gravierenden Fällen der Massen-
kriminalität die kriminalpolitisch eingeforderte unverzügliche strafrechtli-
che Reaktion tatsächlich erfolgt. 

Im Bezirk des OLG Karlsruhe hat sich dagegen das beschleunigte Ver-
fahren trotz diverser Bemühungen des Justizministeriums56 nicht in großem 
Umfang durchsetzen können. Die Beschleunigtmgen sind hauptsächlich auf 
die Einführung von Textbausteinen bei Polizei und Staatsanwaltschaft zu-
rückzuführen, also nicht von kriminalpolitischer Signalwirkung. 

2.2.4 Abstand zwischen Urteil und Vollstreckung 

Der größte Unterschied zwischen den französischen und den deutschen 
Antworten besteht beim Problem der Vollstreckungsdauer: Hierin sehen 
immerhin 61,9% der französischen Richter ein Hindernis für die Errei-
chung der von ihnen für wichtig gehaltenen Strafzwecke im Bereich der 
kleinen und mittleren Kriminalität, gegenüber lediglich 13,7% in Deutsch-
land. 

Für die französischen Antworten entspricht der recht hohe Prozentsatz 
dem weit verbreiteten Eindruck, die Strafvollstreckung sei nicht effizient. 
Dieser kommt sowohl in Vorbehalten gegenüber den Strafvollstreckungs-
richtern zum Ausdruck57 als auch in der seit Ende des 19. Jahrhunderts ver-
tretenen Auffassung, dass die Geldstrafe nur spät und häufig gar nicht voll-
streckt werde58• 

Inwieweit dieser Eindruck für die Geldstrafe tatsächlich zutrifft, ist noch 
nicht vollständig geklärt. Die Studie von Perez-Diaz und Lombard über die 
Sanktionierung von straßenverkehrsrechtlichen Übertretungen in einem 

55 Allerdings ist der Anteil der im Schnellverfahren verhandelten Strafsachen ausweis-
lich der Strafverfolgungsstatistik zwischen 1994 und 1998 abgesunken: Waren es 
1994 noch 43.490 von 612.674 verfolgten Verfahren, wurden im Jahre 1998 nur 
noch 32.397 von 613.354 nicht eingestellten Verfahren bei Gericht im Wege der 
comparution immediate anhängig gemacht, Annuaire statistique Edition 2000, S. 
99. 

56 Vgl. z.B. Pressemitteilung des Justizministeriums vom 07.02.2002, abrnfbar unter 
wvvw.justiz.baclen-v,11erttcmberg.de. 

57 Diesen wird eine zu weitgehende Lockenmg und Strafzeitreduzienmg in der Voll-
streckung von Freiheitsstrafen vorgeworfen, vgl. Müller 2003, 4. Kap., Ziff. 4 m. w. 
N„ Sie werden daher auch ,juges de /'inapplication des peines", ,.,super-assistantes 
sociales" und ,,nounous a voyous", Kindermädchen für Kriminelle, genannt, vgl. 
Staechele 1991, S. 385. 

58 Vgl. Teufel/Pradel 1978, S. 433; Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 3.2.3.3. 
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Gerichtsbezirk im Norden Frankreichs 59 erbrachte recht hohe Vollstre-
ckungsquoten der Geldstrafen von um die 80%60, wobei die gerichtlichen 
Geldstrafen aber verhältnismäßig niedrig waren und sich an der Höhe der 
von den Ordnungsbehörden verhängten Bußgelder orientierten61 • Anderer-
seits ergeben sich aus den nur schwer zu interpretierenden Statistiken der 
Finanzverwaltung über die Zahlung und Beitreibung von Geldstrafen ledig-
lich Vollstreckungsquoten von unter 50%62. Hieraus wird gefolgert, dass es 
erhebliche regionale Unterschiede in den Vollstreckungsquoten geben dürf-
te, die möglicherweise auch von der jeweils örtlich üblichen Höhe der 
Geldstrafen abhängen könnten 63. 

Als problematisch hat sich durch eine 1988 veröffentliche Untersu-
chung64 auch die Vollstreckung von Gefängnisstrafen ohne Bewährung er-
wiesen: Hiernach wurde nur ungefähr ein Drittel der 1977 ausgeworfenen 
Gefängnisstrafen ohne Bewährung tatsächlich vollstreckt. V 011 diesem 
Drittel war die überwiegende Anzahl der Verurteilten bereits zum Zeit-
punkt der Verurteilung in Untersuchungshaft oder wurde unmittelbar im 
Anschluss an die Hauptverhandlm1g in Haft genommen65. Nicht vollstreckt 
wurden insbesondere die Urteile, die in Abwesenheit des Angeklagten ver-
hängt wurden, ohne dass dieser sicher von dem Termin wusste (par 
defaut66). In diesem Fall kann das Urteil erst 10 Tage nach persönlicher Zu-
stellung vollstreckt werden. Ist die persönliche Zustellung nicht gelungen, 
beginnt die Vollstreckungsverjährungsfrist von fünf Jahren zu laufen. 
Wenn innerhalb dieser Frist das Urteil nicht zugestellt wird, kann es nicht 
mehr vollstreckt werden67. Viele der Personen, die zur Vollstreckung aus-

59 Siehe oben 3. Kap., Ziff. 3.3. 
60 79% für erhöhte Bußgelder iu Bußgeldbescheiden, so genannte amendes 

fortaitaires, vgl. Müller 2003, 3. Kap., Ziff. 6.1., tmd 85% bei ordonnances penales 
oder Urteilen. 

61 Perez-Diaz/Lombard 1992, S. 177 - 198, 217 - 221. 
62 Robert/Aubusson de Cavarlay/Pottier/fournier 1994, S. 170. 
63 Robert/Aubusson de Cavarlay/Pottier/f ournier 1994, S. 172. 
64 Bemat de Celis 1988. 
65 Gern. Art. 464-1, 465 CPP können Angeklagte, die zu eiuer Freiheitsstrafe ohne 

Bewährnng vernrteilt wurden, urunittelbar nach der Verhandlung iu Haft genommen 
oder behalten werden, auch wenn das Utteil noch nicht rechtskräftig ist. Materiell 
wird diese Möglichkeit als Sicherungsmaßnahme angesehen. Es gelten aber ver-
glichen mit den Bediugungen für die Anordnung von Untersuchungshaft geringere 
Anfordenmgen, vgl. näher Müller 2003, 4. Kap., Ziff. 3.4. 

66 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.3.3. 
67 Bemat de Celis 1988, S. 120. 
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geschrieben waren, wurden vor Ablauf der Vollstreckungsverjährung nicht 
gefunden - bzw. zum größeren Teil gar nicht erst gesucht68 . 

Im Anschluss an diese Untersuchung, die für erhebliches Aufsehen ge-
sorgt hatte, wurden verschiedene Maßnahmen in die Wege geleitet, um die 
Vollstreckungsquote zu verbessern. Auch die Zurückdrängung der Verur-
teilungen in Abwesenheit69 diente unter anderem diesem Zweck. Folge1m-
tersuchungen Mitte der 80er Jahre haben ergeben, dass sich der Anteil der 
Untersuchungshaft bzw. Festnahmen in der Hauptverhandlung erhöht hat, 
von den verbleibenden Urteilen aber ein Jahr nach dem Urteil weiterhin nur 
ca. 12% tatsächlich vollstreckt waren 7°. 

Demgegenüber ist in Deutschland eine wesentlich größere Vollstre-
ckungseffizienz festzustellen, was zweifellos erklärt, warum die deutschen 
Teilnehmer hierin nur zu einem geringen Prozentsatz ein Hindernis für die 
Erreichung der Strafzwecke sahen. 

Hinsichtlich der Geldstrafe wird dies bereits daraus deutlich, dass in den 
Untersuchungen zur Vollstreckung von Geldstrafen die Frage des vollstän-
digen Ausbleibens der Vollstreckung gar nicht angesprochen wird, sondern 
lediglich solche Verfahren festgestellt werden, in denen die Vollstreckung 
auch nach längerer Zeit noch nicht abgeschlossen ist. Dies war in der Un-
tersuchung von Albrecht Mitte der 70er Jahre nach vier bis fünf Jahren nur 
in 0,9% der Verfahren der Fall71 . In einer Anfang der 90er Jahre durchge-
führten Auswertung von über 1.000 Vollstreckungsakten für Geldstrafen 
aus dem Jahre 1987 aus NRW wurden weniger als 3% der erhobenen Ak-
ten festgestellt, dass die Vollstreckung bei Beendigung der Auswertung im 
August 1990 noch nicht abgeschlossen war72. 

Insgesamt lässt die Vollstreckungsgeschwindigkeit um so mehr nach, je 
häufiger die Geldstrafe im Wege der gemeinnützigen Arbeit abgeleistet 
wird73 • Erfahrungsgemäß sind hier oft sehr lange Ableistungszeiten von 

68 Bemat de Celis 1988, S. 192. 
69 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.3.3. 
70 Robert/Aubusson de Cavarlay/Pottierffoumier 1994, S. 165 f. 
71 Albrecht 1980, S. 231. 
72 Die Angaben schwanken zwischen 33 und 20 von insgesamt 1.066 Fällen, Janssen 

1994, S. 98 tmd 140. 
73 Allerdings muss hier nach Deliktsgruppen unterschieden werden. In manchen 

Deliktsgruppen dauert die Vollstrecktmg nach Bewilligimg von Ratenzahlllllg 
länger als bei der Ableistung durch freie Arbeit. Vgl. im Einzelnen Janssen 1994, S. 
141 ff.. Vgl. zu den Problemen bei der praktischen Umsetnmg der Abwendungs-
möglichkeit durch freie Arbeit Dolde 1999, S. 332 f. 
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Nöten, die sich teilweise aus der hohen Anzahl von Arbeitsstunden, aber 
auch wegen Erkrankung bzw. Unzuverlässigkeiten des Verurteilten erge-
ben. Je angespannter andererseits die Belegungssituation im Vollzug ist, 
um so eher dürfte zudem von Seiten der für die Vollstreckung zuständigen 
Staatsanwaltschaft zugewartet werden, dass der Verurteilte die Arbeitsleis-
ttmgen doch noch vollbringt. 

Insgesamt dürfte die Einschätzung der Richter, wonach in Deutschland 
die Effizienz der Strafvollstreckung keinen erheblichen Grund zur Sorge 
gibt, zutreffen74• 

2.2.5 Zusammenfassung 

Die deutschen und französischen Teilnehmer schätzen den Zeitmangel und 
den Mangel an Informationen über die persönlichen Verhältnisse zu fast 
identischen Anteilen als Hindernis zur Erreichung der Strafzwecke ein. 
Dieses Ergebnis erstaunt sowohl angesichts der Tatsache, dass in Deutsch-
land eine wesentlich höhere Richterdichte festgestellt werden kann, als 
auch in Anbetracht der nach der jeweiligen Strafrechtskonzeption unter-
schiedlichen Zielsetzungen: Da in Frankreich das Konzept der Individual-
isierung nach wie vor von entscheidender Bedeutung ist, wäre zu erwarten 
gewesen, dass diese beiden Kriterien in Frankreich als problematischer an-
gesehen würden. Allerdings waren hinsichtlich der Rangfolge der verschie-
denen Strafzwecke von den beiden Teilnehmergruppen nahezu identische 
Antworten gegeben worden. Auch hier ist außerdem nicht auszuschließen, 
dass viele Richter tatsächlich der Auffassung sind, mit den ihnen zur Ver-
fügtmg stehenden Informationen über den Angeklagten die Strafzwecke in 
angemessener Weise verfolgen zu können. 

Die Frage, ob der Abstand zwischen Tat und Urteil ein Problem darstel-
le, bejahen mehr deutsche als französische Teilnehmer. Diese unterschied-
liche Einschätzung scheint nicht durch tatsächlich längere Verfahrensdau-
ern in Deutschland begründet zu sein. Sie dürfte vielmehr auf die verfah-
rensrechtlichen Möglichkeiten zurückzuführen sein, in Frankreich auf be-
sonders strafwürdig erscheinendes Verhalten schneller zu reagieren als in 

74 Ob sich hieran durch die geplante Reform der Geldstrafenvollstreckung etwas 
ändem wird, wonach die Arbeitsleistung die primäre Ersatzstrafe bei unein-
bringlichen Geldstrafen werden soll, bleibt abzuwarten. Die von Dolde 1999, 333 
zutreffend aufgezeigten Schwachstellen des überwiegend schriftlichen Geldstrafen-
systems dürften hierdurch jedenfalls verbesse1t werden. 
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Deutschland und somit die kriminalpolitisch erwünschte prompte 
strafrechtliche Reaktion zu gewährleisten. 

Der größte Unterschied betrifft die Problematik der Dauer zwischen Ur-
teil und Vollstreckung. Diese wird von deutscher Seite nahezu gar nicht, 
von französischer Seite dagegen fast allgemein als Hindemis zur Errei-
chung der Strafzwecke angesehen. Dieses Ergebnis lässt sich mit der unter-
schiedlichen Vollstreckungseffizienz in den beiden untersuchten Ländern 
begründen. 

2.3 Eignung der geset=lichen Strafgrenzen 

Die ganz überwiegende Anzahl der Befragten rechts und links des Rheins 
war der Auffassung, dass die in ihrem Rechtssystem bestehenden rechtli-
chen Grenzen der Strafen angemessen sind, um die mit der Bestrafung ver-
folgten Ziele zu erreichen. 

Schaubild 9: Angemessenheit der gesetzlichen Strqfgrenzen 

in% 
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96,1 

zu weit zu eng angemessen 

Dabei ist die Zufriedenheit in Deutschland höher als in Frankreich: 96,1 % 
der deutschen Befragten hielten die ihnen zur Verfügung stehenden Straf-
rahmen für angemessen. Keiner war der Auffassung, die Strafrahmen in 
Deutschland seien zu weit. Nur zwei Richter (3,9% der Stichprobe) gaben 
an, die Strafrahmen für zu eng zu halten - ein erstamtliches Ergebnis ange-
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sichts der Kritik, die beispielsweise die Anhebung der Mindeststrafen in 
§ 224 StGB und für den Wohnungseinbruchsdiebstahl im Zuge des 6. 
Strafrechtsänderungsgesetzes 1998 erfahren haben75• Die deutschen Richter 
scheinen in den erhöhten Mindestgrenzen ganz überwiegend keine störende 
Einschränkung ihrer Möglichkeiten zu sehen, die Strafe der Tat und dem 
Täter anzupassen. 

In Frankreich sind zwar ebenfalls 81% der Befragten mit den gesetzli-
chen Grenzen der Strafen zufrieden. Gleichzeitig äußern aber immerhin 
11,9%, dass sie sie für zu weit halten. 7, 1 % sind demgegenüber der Auffas-
sung, die Grenzen seien sogar zu eng. Es kann vermutet werden, dass diese 
Auffassung sich auf die komplizierten Kombinationsmöglichkeiten der Al-
ternativstrafen bezieht76. Diese wurden auch in einem der Vorgespräche mit 
den Präsidenten der tribunaux de grande instance 77 als das eigentliche 
Problem der Strafauswahl bezeichnet. 

2.4 Zusammenfassung 

Insgesamt lässt sich somit eine überwiegende Übereinstimmtmg der fran-
zösischen tmd der deutschen Befragten feststellen, tmd zwar auch d01t, wo 
angesichts der tmterschiedlichen Strafrechtskonzepte in beiden Ländern 
größere Differenzen zu erwarten gewesen wären. Dies betrifft insbesondere 
die Strafzwecke, bei denen allein die Einschätzung der opferbezogenen 
Aspekte der Schadenswiedergutmachung tmd der Genugtutmg große Un-
terschiede aufwies. Allen anderen Strafzwecken wurde zumindest tenden-
ziell die gleiche Bedeuttmg beigemessen. Auch die üblicherweise ange-
nommenen Hindernisse zur Erreichung des Strafzwecks der Resozialisie-
rung bzw. Individualisierung der Strafe, nämlich Zeitmangel tmd Mangel 
an Informationen über den Angeklagten, wurden in beiden Gruppen nahezu 
identisch bewertet. Hier war der größte Unterschied bei dem Problem des 
Abstands zwischen Urteil tmd Vollstreckung festzustellen, der die reale 
Vollstreckungseffizienz in beiden Ländern widerspiegelt. 

75 Rengier 1999, S. 11, 22 für die Körperverletzungsdelikte, Dencker 1998, S. 6, Rn. 5 
zur Aufwerttmg des Wolmtmgseinbruchsdiebstahls in der Fassung des 6. Straf-
rechtsreformgesetzes. 

76 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.8. 
77 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 5.1.3. 
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3. Die Bedeutung diverser Kriterien 
für die eigene Strafzumessung 

Die Frage III 4 betraf die Bedeutung, die die Richter beider Stichproben 
bestimmten Kriterien78 bei ihrer eigenen Strafzumessung im Bereich der 
kleineren und mittleren Kriminalität zusprechen. 

Auch hier wurde zur Darstellung der Rangfolge, die den vorgegebenen 
Kriterien beigemessen wurde, zunächst der gemeinsame Mittelwert aller 
eingegangenen Antworten gebildet, wobei den verschiedenen Wichtigkeits-
stufen die Zahlen 1 (für nicht wichtig) bis 5 (für sehr wichtig) zugeordnet 
wurden. Die jeweiligen Mittelwerte der französischen und deutschen Ant-
worten wurden diesen gemeinsamen Ergebnissen zum Vergleich gegen-
übergestellt. 

Aus den Zahlen der folgenden Tabelle wurde das Schaubild der folgen-
den Seite entwickelt. 

Tabelle 10: Gewichtung verschiedener Straf=umessungskriterien 

Mit- Mit-
StrZ-Krit. D F telw. StrZ-Krit. D F telw. 
Geschl. 1,2 1,5 1,4 Verhlt.HVT 3,2 3,4 3,3 
Rechtsm. 1,5 1,7 1,6 Zeitablauf 3,4 3,2 3,3 
öff.Meing. 1,7 2,2 1,9 Abhängigk. 3,6 3,2 3,4 
Verteid. 1,6 2,3 1,9 Versuch 3,9 2,9 3,4 
Nation. 1,9 2,0 2,0 Vorstr.n.e. 2,8 4,1 3,4 
sonst. 2,0 2,0 2,0 Geständnis 4,3 2,9 3,6 
Rspr. 2,6 1,5 2,0 ges.Strafr. 3,8 3,4 3,6 
Haft 2,0 2,2 2,1 Schad.Höhe 3,7 3,6 3,7 
Herk.pos. 2,2 2,3 2,2 Reue 3,9 3,5 3,7 
Alter 2,4 2,5 2,4 Arbeit 3,7 3,9 3,8 
Herk.neg. 2,6 2,4 2,5 \MedGutmg. 3,9 4,3 4,1 
Opf.Bet. 2,1 3,0 2,5 Bewährung 4,5 4,5 4,5 
AntragSIA 2,7 3, 1 2,9 Vorstr.e. 4,6 4,6 4,6 
Familie 3,0 3,2 3,1 

78 Für deren Aufzählung vgl. den im Anhang abgedruckten Fragebogen. 
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Schaubild 10: Die Einstufung verschiedener Strafzumessungskriterien 

Geschlecht des Angeklagten~---: .._\""s.,_., __ : ____ : ____ : ----. 
abmsehendes Rechtsmittel - - - - - - - c - -- -:- ------- l - - - - - - - :- - - - - - - -

... :::~:.=::~::~ ~-•:-:-1:::~i11-:;·.::•:~l~:::_::1:~-::::: 
sonstiges , / - -,, , , 

1 / '-.,_ 1 1 

~~::·~:~.:::::::~: • - - - : : : ; : : • r-r· • • t • •:: --i •: --• -_ 
Alter des (erwachs.) Angeklagten - - - - - - - - - - - - - - -:- - -.; - - - ; - - - - - - - - - - - - - - -

1 1 \', 1 1 

solial benachteiligte Herkunft - - - - - - - - - - - - - - -:- - --.1• -- ------- --------

·.::~J:;::;~~:,~ : •- •. •: l _: _ •: :: f ?~it: -_:; _: -•:: • 
: : :\\ : 

sonst. Verhalten :i::::;:::~i~::~ : : : : : : : : : : : : : : : ::: : : : : : : : r :c::: j:::::::: 
1 1 1 \ 1 

Alkohol-/Drogena bhängigkei 
Vollendung/Versuch 

nicht einschl. Vorstrafen 
Geständnis 

gesetdicher Strafrahmen 
Schadenshöhe 

Reue in Hauptverhandlung - - - - - - -j- ------+- ------ ---~~_:_,.,.j- -------
I 1 1 --hl 

neg. Ausmr~::d~::::::~:::n : : : : : : : i::::::: /::::::: t:::: :~ ~:::: 
laufende Bewährung - - - - - - -j- -------!- -------[- ------; :~ ---

1 1 1 1 :.. 

einschlägige Vorstrafen'-------'------------"---------__. 
0 1 2 3 4 5 

I • Deutschland Frankreich Mittelwert! 

Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, dass die Frage auf die norma-
tiven Vorstellungen der Richter abzielt, nicht aber auf ihre tatsächliche 
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Strafzumessungspraxis79• Zudem beschränkte sie sich auch hier ausdrück-
lich auf die kleinere und mittlere Kriminalität. 

Der Durchschnittswert für alle in dieser Frage genannten Kriterien be-
läuft sich in Frankreich auf 2,98, in Deutschland auf 2,95. Hier ist daher 
nicht im gleichen Maß wie bei den Strafzwecken festzustellen, dass die 
französischen Teilnehmer insgesamt den jeweiligen Kriterien eine größere 
Bedeutung zumessen. 

Die Einschätztmg, welche Kriterien für die Strafzumessung im Bereich 
der kleinen und mittleren Kriminalität wie wichtig sind, fällt in der deut-
schen und der französischen Stichprobe überwiegend recht einheitlich aus. 
Bei einigen Punkten bestehen allerdings auch Gegensätze. Die Antworten 
können in drei Gruppen eingeteilt werden: Solche, in denen sich die bei-
gemessene Bedeutung in beiden Stichprobengruppen stark ähnelt (Abwei-
chung des Mittelwertes zwischen 0 und 0,4), solche, in denen deutliche 
Abweichungen (zwischen 0,5 und 0,9) und solche, in denen große Abwei-
chungen (1,0 und mehr) feststellbar sind. 

Der überwiegenden Anzahl der in der Frage II 4 vorgeschlagenen Krite-
rien wird dabei von den deutschen und den französischen Richtern ein ganz 
oder annähernd gleiches Gewicht beigemessen. 

3.1 Kriterien mit übereinstimmender Bewertung 

Bei insgesamt 19 von 26 vorgeschlagenen Kriterien, somit in immerhin 
73%, haben die deutschen und die französischen Richter den gleichen oder 
einen um nicht mehr als 0,4 (von insgesamt 5) Bewertungseinheiten abwei-
chenden Mittelwert angegeben. 

Diese Kriterien werden im Folgenden in der Reihenfolge ihrer ihnen von 
den Teilnehmern zugemessenen Wichtigkeit dargestellt. 

3.1.1 Einschlägige Vorstrafen und laiifende Bewährung 

Identische und jeweils die höchsten Mittelwerte erhielten dabei die Aspekte 
der einschlägigen Vorverurteilung 1md der zum Zeitpunkt der neuen Tatbe-
gehung noch laufenden Bewährung (jeweils 4,6 für einschlägige Vorstrafen 
und 4,5 für laufende Bewährung). Keinem anderen Aspekt wurde eine sol-
che Bedeutung für die Strafzumessung beigemessen. 

79 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 4.2.1. 
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Das Kriterium der „einschlägigen Vorstrafe" wurde allerdings im fran-
zösischen Fragebogen mit „etat de recidive" übersetzt, bezog sich also in 
der französischen Fassung auf alle nach den gesetzlichen Vorschriften der 
recidive relevanten Vorstrafen. Insbesondere solche Konstellationen, wie 
sie im fiktiven Fall Ziff. 7B zur Entscheidung gestellt wurden80, waren so-
mit bei der französischen Fragestellung mit erfasst, bei der deutschen nicht. 
Dieser Unterschied hinsichtlich des Sachverhalts, der mit dem Begriff in 
den beiden Stichprobengruppen evoziert wurde, musste hingenommen 
werden, um die Ergebnisse in einem einheitlichen Auswertungsvorgang 
vergleichen zu können. 

Die große Bedeutung dieser Kriterien entspricht für Deutschland den 
kriminologisch belegten Erwartungen 81• Auch für Frankreich ist das Ergeb-
nis wenig überraschend, entspricht es doch sowohl der gesetzlichen Rege-
lung als auch dem Gewicht des Rückfalls in der kriminalpolitischen Dis-
kussion 82• 

Mit diesem Ergebnis korrespondiert die herausragende Bedeutung, die 
dem Strafzweck der negativen Spezialprävention durch Abschreckung von 
beiden Stichproben übereinstimmend zugeordnet wurde83 . 

Die für die fiktiven Fälle aufgestellte Hypothese Nr. 284 findet hierdurch 
jedenfalls für den einschlägigen Rückfall Bestätigung: Unabhängig von der 
Regelung des positiven Rechts wird diesem Aspekt in beiden Ländern die 
gleiche Bedeutung beigemessen. 

3.1.2 Wiedergutmachung 

Eine ebenfalls vergleichbare, wichtige Rolle wurde in beiden Stichproben-
gruppen auch der bis zur Hauptverhandlung erfolgten Schadenswiedergut-
machtmg zugestanden. Allerdings tritt in Deutschland dieses Kriterium 
(Mittelwert 3,9) hinter das des Geständnisses (Mittelwert 4,3) zurück und 
befmdet sich auf derselben Ebene wie die Aspekte „Vollendtmg/Versuch" 
und „in der Hauptverhandlung gezeigte Reue" (Mittelwerte ebenfalls je-
weils 3,9). Die französischen Teilnehmer sahen hierin dagegen nach der 

80 Vorstrafe wegen eines Verbrechens - im Fall Vergewaltigung - , aktuelles Ver-
fahren wegen eines vollständig anders gelagetten Vergehens im Fall Trunken-
heitsfahrt -, vgl. oben 4. Kap., Ziff. 4.1.2. 

81 Vgl. Streng 1991, S. 177 m w. N. 
82 Vgl. hierzu Müller 2003, 5. Kap., Ziff. 1 und 2. 
83 Siehe oben 5. Kap., Ziff. 2.1.1. 
84 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.3. 
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einschlägigen Vorstrafe und der laufenden Bewährung den drittwichtigsten 
Strafzumessungsaspekt (Mittelwert 4 ,3). 

Hiermit bestätigen sie die in Frage II 1 angegebene Bedeutung des Straf-
zwecks der Schadenswiedergutmachung. 

Die für die fiktiven Fälle aufgestellte Hypothese, dass auch die Scha-
denswiedergutmachung unabhängig von den Regelungen des positiven 
Rechts in Frankreich wie in Deutschland die gleiche Signalwirkung für die 
Strafzumessung entfaltet, hat sich daher durch diese Antworten einge-
schränkt bestätigt. Die Bedeutung ist in beiden Stichproben hoch, aller-
dings in Frankreich moderat höher als in Deutschland (Unterschied 0,4). 

3.1.3 Negative Auswirkungen der Strafe auf den Angeklagten 

Eine nahezu übereinstimmende und relativ hohe Wichtigkeit räumten die 
Teilnehmer beider Länder auch dem Kriterium ein, ob die Strafe negative 
Auswirkungen auf Ausbildungs- oder Arbeitschancen des Angeklagten ha-
ben könnte (Mittelwert der französischen Richter: 3,9, der deutschen Rich-
ter: 3,7). 

Dies entspricht in Deutschland der Strafzumessungsvorschrift des § 46 
Abs. 1 S. 2 StGB. In Frankreich beherbergt dieses Kriterium das Gedan-
kengut der defense sociale nouvelle. Die relativ hohe85 und in beiden Stich-
probengruppen einheitliche Bewertung ist daher angesichts des normativen 
Einschlags dieser Frage nicht verwunderlich 86. 

3.1.4 Reue in der Hauptverhandlung 

Ebenfalls im oberen Bereich der Bedeutung angesiedelt wurde von der 
deutschen imd der französischen Stichprobengruppe das Kriterium der in 
der Hauptverhandlung an den Tag gelegten Reue, wobei die deutschen Be-
fragten dem Aspekt etwas mehr Gewicht beimaßen als die französischen 
(Mittelwert Frankreich: 3,5, Deutschland: 3,9). Der Aspekt war zusätzlich 
zu dem des bloßen Geständnisses abgefragt worden. Das Ergebnis rechtfer-

85 Streng hatte in seiner Befragung niedersächsischer Richter und Staatsanwälte zur 
Bedeutung der Kriterien des § 46 Abs. 1 S. 2 StGB, zu denen auch der hier 
angeführte praxisrelevante Ausschnitt zählt, von über 50% der Befragten die 
Antwort erhalten, die Vorschrift habe für sie keine eigenständige Bedeutung, Kaiser 
1996, § 83, Rn. 5. Allerdings lief die Formulierung der Frage darauf hinaus, dass § 
46 I 2 StGB keine selbständige Bedeutung habe, weil die angesprochenen 
Wirkungen ohnehin zu berücksichtigen wären, vgl. Streng 1991, S. 355. 

86 Eine andere Frage ist, inwieweit auf diesen Aspekt im Bereich der kleinen und 
mittleren und somit der Massenkriminalität tatsächlich eingegangen werden kaim. 
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tigt diese Aufspaltung: Das Geständnis ohne den ausdrücklichen Reueas-
pekt ist das Kriterium, in dem die französischen und die deutschen Antwor-
ten am weitesten auseinander lagen 87• 

3.1.5 Schadenshöhe 

Auch hinsichtlich der Schadenshöhe sind von den französischen und den 
deutschen Richtern nahezu identische und recht hohe Bedeutungswerte an-
gegeben worden (Mittelwert der französischen Richter: 3,5, der deutschen 
Richter: 3,9). 

Dies entspricht den für Deutschland vorliegenden Forschungsergebnis-
sen88 und im Übrigen auch der normativen Erwartung für ein tatproportio-
nales Schuldstrafrecht sowie der Auslegung, die § 46 Abs. 1 Ziff. 1 StGB 
in der Rechtsprechung erfährt. 

Auch in Frankreich ist das Strafzumessungskriterium der Schadenshöhe 
bereits durch den Einfluss der Neoklassischen Schule traditionell aner-
kannt89 und fmdet sich im Übrigen seit 1994 in der allgemeinen Strafzu-
messungsvorschrift des Art. 132-24 CP als „circonstances de l 'infraction" 
wieder90 • Die Bedeutung des Individualisierungsgedankens im französi-
schen Sanktionsrecht kann die etwas geringere Bewertlll1g von 0,4 Bewer-
tungseinheiten durch die französische Stichprobengruppe erklären. 

3.1. 6 Gesetzlicher Strafi·ahmen 

Auch hinsichtlich der Bedeutung des gesetzlichen Strafrahmens liegen die 
Ergebnisse der beiden Stichprobengruppen nahe beieinander und im oberen 
Bereich (Mittelwert der französischen Richter: 3,4, der deutschen Richter: 
3,8). Allerdings maßen die deutschen Richter diesem Kriterium ein etwas 
größeres Gewicht bei als ihre französischen Kollegen. 

Für Deutschland konnte dieses Ergebnis insbesondere angesichts der ge-
setzlichen Untergrenzen und der im Rahmen des§ 49 StGB erforderlichen 
Strafrahmenarithmetik erwartet werden, wenn auch die in der Regel weit 
nach oben reichenden Strafrahmen so gut wie nie ausgeschöpft werden91 . 

In Frankreich ist die Bedeutung der Strafrahmen dagegen theoretisch be-
schränkt. Die in den Tatbeständen vorgesehenen Strafarten und ihre Höhe 

87 Siehe unten 5. Kap., Ziff. 3.3.1. 
88 Vgl. z.B. Albrecht 1994, S. 333 ff. 
89 Müller 2003, 1. Kap., Ziff. 1.3.1.2. 
90 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 3.3. 
91 Vgl. Albrecht 1994, S. 287 ff. 
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werden im Bereich der Aburteilung von Vergehen, um den es in der Frage 
ausschließlich geht, dadurch erheblich relativiert, dass im allgemeinen Teil 
des Code penal diverse Alternativstrafen angedroht sind, die weder in ihrer 
Höhe noch in ihrer Art auf die im Tatbestand angedrohten Strafen bezogen 
sind92• Insofern erscheint das Ergebnis für die französische Stichprobe auf 
den ersten Blick erstaunlich. Es kann angenommen werden, dass sich in 
dieser Antwort die Rechtsprechung der Cour de Cassation widerspiegelt, 
die innerhalb der Strafzumessung nahezu ausschließlich die Einhaltung der 
gesetzlichen Grenzen der Strafen kontrolliert und Strafauswahlentschei-
dungen insbesondere dann kassiert, wenn diese verletzt wurden93 . 

3.1. 7 Alkohol- und Drogenabhängigkeit des Angeklagten 

Übereinstimmend im mittleren Bedeutungsbereich wurde von beiden 
Gruppen der Aspekt der Alkohol- und Drogenabhängigkeit des Angeklag-
ten im Hinblick auf die Strafzumessung eingeordnet (Mittelwert der fran-
zösischen Richter: 3,2, der deutschen Richter: 3,6). 

Hier ist es bedauerlich, dass durch die Art der Befragung nicht ergän-
zend die Bewertungsrichtung dieses Kriteriums eruiert werden konnte. Tat-
sächlich dürfte die Alkohol- oder Drogenabhängigkeit als solche erst dann 
strafzumessungsrelevant werden, wenn sie bekannt wird und bereits zu 
mehrfachen Auffälligkeiten geführt hat. 

3.1.8 Zeitablauf zwischen Tat und Urteil 

Ebenfalls nahezu identisch im mittleren Bereich wurde die Bedeutung des 
Zeitablaufs zwischen Tat und Urteil für die Strafzumessung eingestuft 
(Mittelwert der französischen Richter: 3,2, der deutschen Richter: 3,4). 

In Deutschland ist die strafzumessungsrelevante Bedeutung nicht nur an-
erkannt, sondern bildet den einzigen Bereich, in dem das Gericht jedenfalls 
bei überlanger Verfahrensdauer in der Strafzumessungsbegründung die an-
gemessene Strafe ohne Berücksichtigung der Verfahrensverschleppung be-
zeichnen und sodann den Abschlag aufgrund der Verfahrenslänge darlegen 
muss und beides sodann vom Rechtsmittelgericht überprüft wird94• 

In Frankreich wird der Topos des Zeitablaufs zwischen Tat und Urteil als 
Strafzumessungskriterium dagegen strafrechtsdogmatisch nicht diskutiert. 
Allerdings wird allgemein angenommen, dass die Urteile in den Verfahren 

92 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.5. 
93 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 3.3.; 2. Kap., Ziff. 1. 
94 Schäfer 2001, Rn. 443 m. w. N. 
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der comparution immediate härter ausfallen als in anderen Verfahren. Die 
Schnelligkeit der strafrechtlichen Reaktion wird als ein wesentliches Ele-
ment der exemplarite de la peine angesehen95. 

Es gibt somit in beiden Ländern Gründe, dem Zeitablauf zwischen Tat 
und Urteil eine nicht unerhebliche Bedeutung für die Strafzumessung zu-
zumessen, wenn diese auch sehr unterschiedlicher Art sind. Insofern hätte 
auch eine höhere Gewichtung in beiden Ländern nicht überrascht. 

3.1.9 Sonstiges Verhalten in der Hauptverhandlung 
Ebenfalls relativ weit oben im Mittelfeld und nahezu identisch wurde von 
beiden Teilnehmergruppen das „sonstige Verhalten in der Hauptverhand-
lung" eingestuft (Mittelwert der französischen Richter: 3,4, der deutschen 
Richter: 3,2). 

Aufgrund der Fragestellung96 war klar, dass hiermit alles gemeint war, 
was weder Geständnis noch Reue ist. Trotz dieser Unschärfe haben die 
Richter diesem Aspekt einheitlich eine relativ große Bedeutung beigemes-
sen. 

3.1.10 Mögliche negative Auswirkungen der Sanktion 
auf die Familie des Angeklagten 

Ebenfalls relativ einheitlich sind die französischen und deutschen Befrag-
ten auch der Auffassung, dass es von mittlerer Bedeutung ist (Frankreich: 
3,2, Deutschland: 3,0), ob die Strafe eine negative Auswirkung auf die Fa-
milie des Angeklagten haben könnte. 

Die ähnliche Einschätzung rechtfertigt sich einerseits durch den in bei-
den Ländern geltenden Grundsatz der Höchstpersönlichkeit der Strafe97 , 

andererseits die jedem Praktiker geläufige Relativität dieses Grundsatzes, 
kann doch jede Sanktion sich unter Umständen ganz erheblich auch zu Las-
ten der Familie des Angeklagten auswirken. 

In den Diskussionen, die die Verfasserin mit französischen Richtern 
und Staatsanwälten führen konnte, wurde gegenüber der deutschen 
Dominanz der Geldstrafe als Sanktion im Bereich der kleinen und mitt-
leren Kriminalität immer wieder der Einwand erhoben, hiermit werde 

95 Bouloc 1998, 11° 9. 
96 Der Frage gehen die beiden Kriterien des Geständnisses und der Reue unmittelbar 

voraus, siehe Fragebogen im Anhang. 
97 Desportes/Le Gunehec 2000, 11° 273 für Frankreich, Streng 1991 S. 49 für 

Deutschland. 
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die Familie des Angeklagten mehr in Mitleidenschaft gezogen als durch 
das französische Sank1ionssystem. Von Seiten der französischen Disku-
tanten wurde daher vermutet, dass diesem Aspekt von den deutschen 
Teilnehmern vermutlich deutlich weniger Gewicht beigemessen wiirde. 
Diese Vermuhmg hat sich nicht bestätigt. 

3.1.11 Antrag der Staatsanwaltschaft 
Noch in die Gmppe der Kriterien, die von den französischen und den deut-
schen Befragten ähnlich gewichtet wurde, gehört auch der Antrag der 
Staatsanwaltschaft, wenn auch die Antworten um 0,4 Bewerttmgseinheiten 
auseinander liegen: Die französischen Teilnehmer gaben diesem Aspekt 
eine durchschnittliche Bedeutung von 3,1, die deutschen von 2,7. Einig 
sind sich die beiden Stichprobengmppen aber darin, diesem Aspekt eine 
mittlere Bedeutung beizumessen (verglichen mit dem allgemeinen Mittel-
wert aller abgegebenen Antw01ten von 2,98 in Frankreich und 2,95 in 
Deutschland). 

Dies entspricht nicht den bisher vorliegenden empirischen Ergebnissen, 
wonach der Zusammenhang zwischen Strafantrag und Strafentscheidung 
größer sein dürfte, als er von den Teilnehmern eingeschätzt wurde98• 

Der Unterschied kann möglicherweise durch den normativen Aspekt der 
Untersuchung erklärt werden: Eventuell sind die Richter nicht der Auffas-
sung, dass sie sich an den Anträgen ihrer staatsanwaltlichen Kollegen aus-
richten (sollen), weil eine solche Ausrichtung dem richterlichen Selbstver-
ständnis widerspräche. Denkbar ist auch, dass die Richter weniger eine 
Ausrichtung an dem Antrag der Staatsanwaltschaft annehmen als eine ge-
meinsame regionale Strafzumessungskultur99, die zu einer gewissermaßen 
natürlichen Angleichung zwischen den Strafforderungen der Staatsanwalt-
schaft und den Urteilen führt. Eine solche Vorstellung des Strafzumes-
sungsprozesses dürfte eher dem Selbstverständnis und insbesondere in 
Deutschland dem Bedürfuis nach Homogenität der Strafen zumindest im 
eigenen Gerichtsbezirk entsprechen. 

Dass die deutschen Richter das Gewicht des staatsanwaltschaftlichen 
Antrags niedriger einstuften als ihre französischen Kollegen, ist mögli-
cherweise auf die Beschränkung der Fragestellung auf den Bereich der 
kleinen und mittleren Kriminalität zurückzuführen: In den in die Untersu-
chung einbezogenen Gerichtsbezirken treten nämlich in diesen Verfahren 

98 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 2. 
99 So auch Langer 1994, S. 390; siehe oben 4. Kap., Ziff. 2. 



BEDEUTUNG FÜR DIE EIGENE STRAFZUMESSUNG 219 

in aller Regel Referendare als Vertreter der Staatsanwaltschaft auf, deren 
Strafanträge oftmals recht unausgewogen erscheinen und von den Richtern 
ohne Scheu übergangen werden. 

Die etwas höhere Gewichtung des staatsanwaltschaftlichen Strafantrags 
durch die französischen Richter könnte sich auch mit der sozialpsychologi-
schen Theorie der sozialen Vergleichsprozesse 100 erklären lassen 101 : In 
Frankreich fehlen mehr noch als in Deutschland Kriterien für die konkrete 
Strafzumessung, und das Zusammengehörigkeitsgefühl der französischen 
Richter und Staatsanwälte ist aufgrund der besonderen Ausbildungssituati-
on an einer eigenen (und landesweit einzigen) Hochschule vermutlich eher 
stärker als in Deutschland. Dies kommt nicht zuletzt in der gemeinsamen 
Berufsbezeichnung des „magistrat" zum Ausdmck102• 

3.1.12 Soziale Herkunft des Angeklagten 
Geringere Bedeutung messen beide Stichprobengruppen einheitlich dem 
Kriterium der sozialen Herkunft des Angeklagten bei. Die Frage war dabei 
nach benachteiligten und vorteilhaften Verhältnissen aufgespalten worden. 
Die französischen und deutschen Richter hielten übereinstimmend beide 
Aspekte für nicht sehr bedeutsam für die Strafzumessung, wobei die sozial 
vorteilhafte Herkunft des Angeklagten in beiden Teilnehmergruppen noch 
niedrigere Werte erhielt (Frankreich Mittelwert 2,3, Deutschland Mittel-
wert 2,2) als die sozial benachteiligte (Frankreich Mittelwert 2,4, Deutsch-
land 2,6). 

Dieses Ergebnis steht nicht im Einklang mit den empirischen Ergebnis-
sen insbesondere der Forschung in den 70er Jahren über die sozialen Ei-
genschaften der Verurteilten103. Auch kann hieraus nicht auf das tatsächli-
che Sanktionierungsverhalten der Befragten geschlossen werden. Es weist 

100 Haisch/Frey 1978, 75 ff. m .w. N. 
101 Diese Hypothese lag auch der Arbeit von Schünemann zugrunde, 1988, S. 268, 

siehe oben 4. Kap., Ziff. 2. 
102 Französische Justizjuristen sind immer wieder erstaunt zu hören, dass es in 

Deutschland keine gemeinsame Berufsbezeichnung für Richter und Staatsanwälte 
gibt, die den gleichen Status in der Rechtspflege deutlich werden ließe. 

103 Vgl. die Ergebnisse von Aubusson de Cavarlay für Frankreich, siehe oben 3. Kap., 
Ziff. 3.1., und die der auf dem Labeling- Ansatz beruhenden internationalen For-
schungen allgemein, ebenfalls überwiegend aus den 70er und 80er Jahren, Nach-
weise bei Albrecht 1994, S. 162 f. Vgl. andererseits zur Diskussion um eine straf-
schärfende Be1iicksichtigung einer herausgehobenen beruflichen oder sozialen Posi-
tion des Angeklagten insbesondere im Bereich des Verkehrsstrafrechts Ende der 
70er Jahre in Deutschland Frisch 1987, S. 764 ff. 
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aber (wenig überraschend) darauf hin, dass jedenfalls im normativen Pro-
gramm, von dem die Richter ausgehen, dieses Kriterium keine große Rolle 
spielen soll. 

3.1.13 Alter des Angeklagten 
Auch dem Alter des ( erwachsenen) Angeklagten wurde in beiden Stichpro-
bengruppen nur eine untergeordnete Bedeutung für die Strafzumessung 
beigemessen. Die durchschnittlichen Ergebnisse der deutschen und franzö-
sischen Richter sind hierbei nahezu identisch (Mittelwert Frankreich 2,5, 
Deutschland 2,4). 

Dieses Ergebnis ist insofern überraschend, als für die stark kriminalitäts-
belastete Altersstufe von 18 bis 20 Jahren104 im französischen Recht grund-
sätzlich die gleichen prozessualen und materiellen Regeln gelten wie für 
alle anderen Erwachsenen. Es bestehen nur wenige verfahrens- und voll-
streckungsrechtliche Ausnahmen, die allerdings alle darauf hinweisen, dass 
die Individualisierung der Sanktion für diese Altersgruppe von noch größe-
rer Bedeutung sein soll als bei den älteren Angeklagten105. Es hätte daher 
vermutet werden können, dass die Richter angesichts dieser problemati-
schen Altersklasse im Bereich des Erwachsenenstrafrechts dem Kriterium 
des Alters des Angeklagten deine höhere Bedeutung beigemessen hätten als 
die deutschen. 

3.1.14 Vo,führung aus der Haft 
Auch hinsichtlich der Frage, welche Bedeutung es für die Strafzumessung 
im Bereich der kleinen und mittleren Kriminalität hat, wenn der Angeklag-
te in der Hauptverhandlung vorgeführt wird, sind sich beide Stichproben-

104 Vgl. für Deutschland Kaiser 1996, § 43 Rn. 6, für Frankreich Delabmyere 2000, S. 
35, für Europa insgesamt Lenoir-Degoumois 1994, S. 7; für einige europäische 
LänderJunger-Tas 1994, S. 21 ff. 

105 Gemäß Art. 41 Abs. 6 und 81 Abs. 7 CPP müssen für Tatverdächtige, die zum 
Tatzeitpunkt zwischen 18 und 21 Jahren alt waren, Ermittlungen über ihre 
Lebensumstände und Möglichkeiten der sozialen Wiedereingliedenmg angestellt 
werden, wenn es sich um ein Vergehen mit einer Höchststrafe von bis zu fünf 
Jahren handelt und die zuständige Stelle (Staatsanwaltschaft oder Ermittltmgs-
richter) beabsichtigen, gegen den Verdächtigten Untersuchtmgshaft anzuordnen. 
Junge Erwachsene können früher als ältere die Löschung ihrer Venuteihmg im 
Strafregister beantragen, Art. 770 Abs. 4 CPP, und auch bei der Vollstreckung von 
Freiheitsstrafen gelten ein paar Sonderregelungen, vgl. Art. D. 514 ff. CPP. 
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gruppen weitgehend einig: Sie halten diesen Faktor für einen der llllwichti-
geren (Mittelwert Frankreich 2,2, Deutschland 2,0). 

Dieses Ergebnis ist insbesondere für Frankreich übe1Taschend. Es wi-
derspricht nicht nur den quantitativen Forschm1gsergebnissen m1ter dem 
Gesichtspunkt der .filieres penales sowohl im Hinblick auf die Inhaftie-
nmg m1d Vorführung im Rainnen der comparution immediate als auch 
der Untersuchtmgshaft106, sondern auch den Äußerungen der Richter in 
den qualitativen Untersuchungen107 sowie der in der strafrechtlichen Li-
teratur verbreiteten Auffassung, insbesondere der sursis partiel werde 
verwendet, um die bereits verbüßte Haft durch das Urteil „abzude-
cken"108• 

Auch für Deutschland liegen empirische Anhaltsptmkte dafür vor, dass 
die Anordnung tmd die bis zur Verhandlung bereits vergangene Dauer 
der Untersuchm1gshaft in Zusanimenhang mit der Strafhöhe stehen109• 

Allerdings wird im Bereich der kleinen m1d mittleren Kriminalität in 
Deutschland deutlich seltener Untersuchungshaft angeordnet, so dass 
das Thema im Ralnnen der vorliegenden Befragung den deutschen Teil-
nehmern möglicherweise nicht so praxisrelevant erschien. 

Bei der Interpretation der französischen Antworten sind die Fragen zu be-
rücksichtigen, die auch durch die empirisch festgestellten Korrelationen 
zwischen Haftentscheidllllg lllld Strafa11 noch nicht beantw011et sind. Zum 
einen ist nicht geklärt, inwieweit die Korrelationen auf Strafschwerekrite-
rien beruhen, die sowohl die Dauer der Untersuchllllgshaft als auch die Art 
lllld Höhe der Strafe gleichermaßen beeinflussen110. Zum anderen ist für 
Frankreich offen, inwieweit die Vorentscheidllllgen von Staatsanwaltschaft, 
Ermittlllllgsrichter lllld Haftrichter auf einer Antizipation der richterlichen 
Entscheidllllg beruhen lllld daher ihrerseits für diese Entscheidllllg rich-
tungweisend sindn1. 

106 Siehe oben 3. Kap., Ziff. 3.1. 
107 Siehe oben 3. Kap., Ziff. 2.2.1. und 2.4. 
108 Jeandidier 1991, n° 444 a. E.; vgl. oben 3. Kap., Ziff. 2.2.1. tmd 2.4. 
109 Albrecht 1994, S. 360 f. 
110 Vgl. Albrecht 1994, S. 360 f. 
111 Siehe oben 3. Kap., Ziff. 3.2. 
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Dass die befragten Richter in Frankreich die Bedeutung der Haft zum 
Zeitpunkt der Hauptverhandlung für recht gering halten, kann daher even-
tuell dadurch erklärt werden, dass auch sie eher von einer Antizipation der 
richterlichen Entscheidung durch die Vorinstanzen ausgehen 112. 

Denkbar ist außerdem, dass sich in beiden Ländern der Einfluss der Er-
hebungsmethode bemerkbar macht, die sozial oder normativ gewünschte 
Antworten eher erwarten lässt als eine Beschreibung des eventuell tatsäch-
lich Praktizierten m. Denn eine eventuelle Ausrichtung der Strafzumes-
sungsentscheidung an dem Kriterium der Inhaftierung vor der Verhandlung 
verstieße in Deutschland gegen das normative Entscheidungsprogramm. 
Auch in Frankreich ließe sich dies weder mit den Strafzweckvorstellungen 
der Neoklassiker noch mit dem herrschenden Paradigma der Individualisie-
rung begründen. 

3.1.15 Abzusehendes Rechtsmittel 
Eine einheitlich niedrige Bedeutung für die Strafzumessung im Bereich der 
kleinen und mittleren Kriminalität maßen die Befragten in beiden Ländern 
auch dem Kriterium zu, dass ein Rechtsmittel gegen ihr Urteil abzusehen 
ist (Mittelwert Frankreich 1,7, Deutschland 1,5). 

Auch dieses Ergebnis dürfte im Wesentlichen auf die normative Kompo-
nente der Befragungssituation zurückzuführen sein. Hieraus wird deutlich, 
dass die Richter beider Länder es als mit ihrem Selbstverständnis nicht ver-
einbar ansehen dürften, in ihrem Strafausspruch auf die „Drohm1g" zu rea-
gieren, im Fall einer bestimmten Strafe Rechtsmittel einzulegen. Ob die 
Antwort den Tatsachen entspricht, darf dagegen bezweifelt werden. 

112 Auch für Deutschland könnte dieser Erklärungsansatz zutreffen: Im Bereich der 
kleinen und mittleren Kriminalität ist häufig der Haftrichter auch zur Entscheidtmg 
des Verfahrens zuständig, vgl. § 58 GVG in Verbindung mit z. B. § 1 der Verord-
nung des Justizministeriums Baden-Württemberg über gerichtliche Zuständigkeiten 
vom 20.11.1998. Dieser bestimmt ab Erhebtmg der Anklage den weiteren Verlauf 
des Verfahrens, insbesondere die Dauer der Untersuchtmgshaft, durch seine Tenni-
nienmgsentscheidtmgen selbst. Hier dürfte erst recht der Eindrnck vorherrschen, 
dass nicht die Haftdauer die Art und Höhe der Strafe vorherbestimmt, sondern um-
gekehrt die vom Richter ins Auge gefasste Strafe die Dauer der Untersuchungshaft 
beeinflusst. 

113 Dass der Einfluss der Inhaftienmg den Richtern nicht bewusst tmd daher mit der 
Erhebtmgsmethode nur in geringerem Umfang erfasst worden wäre, ist dagegen 
nicht anztmehmen, da die Richter in Gesprächen diesen Einfluss durchaus äußern, 
siehe oben 3. Kap., Ziff. 2.2.1. tmd 2.4., was in den Diskussionen mit der Verf. 
(siehe oben Ziff. 4. Kap., Ziff. 5.3.) bestätigt wurde. 
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Nach§ 267 Abs. 4 StPO ist es zulässig, die Begründung eines rechts-
kräftigen Urteils abzukürzen, wobei sogar auf die Anklage verwiesen 
werden kann. Dies stellt eine erhebliche Arbeitsentlastung dar. Da 
gleichzeitig das Aushandeln von Sanktionen in Deutschland inzwi-
schen das Odimn des Anrüchigen verloren hat, kann angenommen 
werden, dass ein ,,kleines", möglicherweise unausgesprochenes Aus-
handeln bzw. Berücksichtigen der Straferwartungen beider Seiten durch 
das erkennende Gericht im Interesse der Arbeitsentlastung eine so un-
bedeutende Rolle nicht spielt. 
Der Code penal enthält zwar keine dem § 267 Abs. 4 StPO entspre-
chende Vorschrift, so dass nach dem Wortlaut des Gesetzes alle Urtei-
le zwar nicht hinsichtlich der Strafzumessung, aber hinsichtlich der 
Voraussetzungen des Tatbestandes begründet werden müssen, Art. 
485 und 593 CPP. In der Praxis wird allerdings von diesen Begriindun-
gen ebenfalls abgesehen, wenn kein Rechtsmittel eingelegt wird114• Die 
rechtskräftigen Urteile werden weitgehend durch Computerbausteine 
erfasst, die auf dem Tatbestandserfassungssystem ,,Natinf'115 beruhen. 
Die konkreten Tatdaten usw. müssen dann nur noch in eine Benut-
ze1maske eingetragen werden116• Auch in Frankreich führt daher das 
Vermeiden eines Rechtsmittels zu eh1er erheblichen Arbeitsentlas-
tung. Da andererseits das Aushandeln von Sanktionen im französi-
schen Strafrecht keine Rolle spielt117, mag allerdmgs die Anpass1mg 
an erkennbare Rechtsmittelabsichten eine geringere Rolle spielen. 

3.1.16 Nationalität/kulturelle Herkunft des Angeklagten 
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Beide Stichproben gaben übereinstimmend sehr niedrige Bedeutungswerte 
für das Kriterium der Nationalität bzw. kulturellen Herkunft des Angeklag-
ten an. 

Die Frage war nicht auf die Nationalität beschränkt worden, lll11 in 
Frankreich den großen Anteil eingebürgerter Eingewanderter und die 
als Franzosen geborenen Kinder der Einwanderer zu berücksichtigen. 
Für Deutschland sollten hierdurch insbesondere auch die Aussiedler in 
die Fragestellung einbezogen werden118• 

114 Heurtin 2000, S. 61. 
115 Vgl. Dray 1999, S. 27 ff., S. 274. 
116 Eigene Beobachtung der Verf. 
117 Vgl. Müller 2003, 5. Kap., Ziff. 2.5. 
118 Vgl. zu den bisherigen Untersuch1mgen über die Krinimalitätsbelastung von (Spät-) 

Aussiedlem, die von Praktikem nach der Erfahrung der Verf. sehr stark 
wahrgenommen und breit diskutiert wird, Luff 2000, S. 25 ff. m. w. N. und S. 38 ff. 
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Diese Antwort entspricht zwar nicht den empirischen Erkenntnissen, die 
jedenfalls für Frankreich vorliegen119• Sie ist aber insofern wenig überra-
schend, als in der vorliegenden Befragungssituation, wie dargestellt, vor-
wiegend normativ und sozial zulässige Positionen erwartet werden können. 
Eine unterschiedliche Strafzumessung nach der knlturellen oder nationalen 
Zugehörigkeit dürfte in beiden Ländern nicht für offiziell vertretbar gehal-
ten werden, unabhängig davon, ob sie tatsächlich vorkommt. 

3.1.17 Geschlecht des Angeklagten 
Einig waren sich die deutschen und die französischen Teilnehmer auch dar-
in, dass das unwichtigste Strafzumessungsmerkmal im Bereich der kleinen 
und mittleren Kriminalität das Geschlecht des Angeklagten sei 120. 

Auch diese Antwort entspricht nicht den bisherigen empirischen Beftm-
den 121. Sie dürfte ebenso wie das der nationalen und kulturellen Herkunft 
auf den normativen Aspekt der Befragung zurückzuführen sein: Weder in 
Frankreich noch in Deutschland entspricht es dem normativen Entschei-
dungsprogramm, Unterschiede aufgrund des Geschlechts zu machen, ja 
erscheint dies sogar politisch unkorrekt. 

3.2 Kriterien mit deutlichen Abweichungen 

Bei lediglich drei, somit 11,5%, von 26 zur Auswahl gestellten Kriterien 
ergaben sich Abweichungen in der Gewichtung zwischen der deutschen 
und der französischen Teilnehmergruppe, die über 0,4 und unter 1 Bewer-
hmgseinheiten lagen. 

3.2.1 Beteiligung des Opfers am Strafverfahren 

Der Beteiligung des Opfers am Strafverfahren maßen die französischen 
Teilnehmer eine höhere Bedeuhlllg für die Strafzumessung zu als die deut-
schen (Mittelwert Frankreich 3,0, Deutschland 2,1). 

119 Siehe oben 3. Kap., Ziff. 3.5. Vgl. zu Anhaltspunkten für eine unterschiedliche 
Sanktioniernng von jungen Aussiedlern in Deutschland Walter 1998, S. 6. 

120 Bei den Franzosen zusammen mit der Rechtsprechung des Bernfungsgerichts, vgl. 
unten 5. Kap., Ziff. 3.3.4. 

121 Für Frankreich siehe oben 3. Kap., Ziff. 3.4. 
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Auch hierin kommt zum Ausdruck, wie wichtig der Anschluss des Ge-
schädigten an das Strafverfahren für die französische Rechtsordnung ist 
und dass der Einfluss hiervon auf die Strafzumessung von den französi-
schen Befragten auch für legitim und richtig gehalten wird 122. 

Die deutsche Einschätzung entspricht ebenfalls den normativen Erwar-
tungen, da sie die prozessuale Rechtslage widerspiegelt: Das Opfer, das 
sich dem Verfahren als Nebenkläger anschließt, soll hierdurch keinen Ein-
fluss auf die Strafzumessung erlangen, wie sich aus § 400 Abs. 1 StPO er-
gibt. Hiernach ist ein Rechtsmittel des Nebenklägers mit dem Ziel einer 
Änderung des Strafinaßes unzulässig. Es wird auch in der Verfahrenspraxis 
von den Nebenklägervertretern in der Regel kein konkretes Strafinaß bean-
tragt. 

3.2.2 Verteidigung durch einen Rechtsanwalt 

Ein Unterschied von 0, 7 Bewertungseinheiten ist hinsichtlich Bedeutung 
der Verteidigung durch einen Rechtsanwalt für die Strafzumessung festzu-
stellen: Bei den französischen Teilnehmern errechnet sich diesbezüglich 
ein Mittelwert von 2,3, bei den deutschen ein solcher von 1,6. Beide Grup-
pen ordnen diesen Aspekt somit eher an das untere Ende der Bedeutungs-
skala ein, allerdings mit einer deutlicheren Akzentuierung bei den deut-
schen Befragten. 

Tatsächlich gibt es für beide Rechtsordnungen123 Anhaltspunkte, dass die 
Verteidigung durch einen Rechtsanwalt allenfalls eine geringe Auswirkung 
auf das Strafmaß hat124• 

122 Aus den Strafvorschlägen der französischen Richter in den fiktiven Fällen geht 
hervor, dass ohne Anschluss des Opfers (so die Vorgabe) die Bewährungsauflagen 
opferbezogen ausgestaltet wurden, siehe unten 6. Kap., Ziff. 2.1.1. und die Tabelle 
C im Anhang. Ob bei einem Anschluss des Opfers als partie civile seltener die 
Wiedergutmachung als Bewährnngsauflage erteilt worden wäre, da das Opfer im 
Strafverfaltren einen zivih-echtlichen Titel erhalten kann, müsste gesondert 
untersucht werden. 

123 Vgl. für Frankreich Danet/Lavielle 2000, S. 5 ff., für Deutschland Albrecht 1994, S. 
370. 

124 Dass die Verteidiger beim ,,Rollenspiel" mit der Staatsanwaltschaft mitmachen und 
das Ge1icht mit seinem Urteilssprnch dann in aller Regel zwischen den beiden 
Anträgen bleibt, ist eine andere Frage, die nur die Fälle bettiffi, in denen iiberhaupt 
ein Verteidiger auftritt, vgl. Albrecht 1994, S. 371 ff. Hierdurch ist nicht belegt, 
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Die etwas größere Gewichtung dieses Kriteriums durch die französi-
schen Richter kann eventuell ebenfalls vor dem Hintergrund der Theorie 
der sozialen Vergleichsprozesse125 gesehen werden. Dagegen spricht aller-
dings, dass im Gegensatz zu Deutschland die Rechtsanwälte mit den ma-
gistrats lediglich das Jurastudium gemeinsam durchlaufen und sich an-
schließend die Ausbildungswege trennen. Es dürfte daher weniger berufli-
che Identifizienmg zwischen Anwälten und Richtern bestehen, als dies in 
Deutschland der Fall ist, wo bis jetzt die Ausbildung für alle Volljuristen 
von Anfang bis Ende identisch ist. 

Überzeugender erscheint es daher, auch diese Antwort vor dem Hinter-
grund des positiven Rechts zu sehen. Dieses prägt die normativen Vorstel-
lungen des Richters, die wiederum in der Befragungssituation primär zum 
Ausdruck kommen dürften. Hier bestehen in beiden Rechtsordnungen Un-
terschiede, die sich in der unterschiedlichen Gewichtung durch die Teil-
nehmer wieder finden. 

In Frankreich ist das Recht, sich durch einen avocat d'office verteidigen 
zu lassen, nicht auf die schwereren Fälle beschränkt. Vielmehr kann jeder 
Angeklagte vor dem Korrektionalgericht die Beiordnung eines Pflichtver-
teidigers beantragen, Art. 417 Abs. 2 CPP. Hiermit wird die Verteidigung 
durch einen Rechtsanwalt mittelbar als wesentliches Element für das Straf-
verfahren definiert, zu dem jeder Angeklagte, unabhängig von seinen fi-
nanziellen Verhältnissen, Zugang haben muss. 

In Deutschland wird dagegen ein Verteidiger schon vom Gesetz her nur 
dann für erforderlich gehalten, wenn es sich um ein V erbrechen oder ein 
besonders schweres Vergehen handelt oder andere, außergewöhnliche Ver-
fahrenskonstellationen die Vermutung ausräumen, dass der Angeklagte 
sich genauso gut selbst verteidigen kann, vgl. § 140 StPO. 

3.2.3 Öffentliche Meinung 

Ebenfalls auf niedrigem Niveau wird von beiden Stichprobengruppen der 
Einfluss der öffentlichen Meinung auf die Strafzumessung im Bereich der 
kleinen und mittleren Kriminalität angesiedelt. Dies dürfte sich mit dem 

dass das Gericht anders entschieden hätte, wenn kein Verteidiger anwesend ist. 
Letzteres scheint nicht der Fall zu sein, Albrecht 1994, S. 370. 

125 Siehe bereits oben für den Antrag der Staatsanwaltschaft, 4. Kap., Ziff. 2. 
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richterlichen Selbstverständnis in beiden Ländern erklären lassen126. Aller-
dings geben die französischen Richter diesem Kriterium immerhin eine 
mittlere Gewichtung von 2,2, die deutschen dagegen nur von 1,7. Dieser 
Unterschied kann darauf beruhen, dass in Frankreich wesentlich stärker als 
in Deutschland nicht nur die spektakulären Fälle schwerer Kriminalität ein 
bevorzugtes Thema der Medien sind, sondern auch die Alltagskriminalität 
in aller Ausführlichkeit inklusive Nennung von Name, Alter und Wohnort 
des Vermteilten zumindest in den regionalen Zeitschriften dargestellt wird. 

3.3 Kriterien mit erheblichen Abweichungen 

Bei vier der 26 zur Auswahl gestellten Kriterien, somit in ca. 15%, waren 
erhebliche Abweichungen in der Einschätzung der beiden Teilnehmergrup-
pen festzustellen. Auch diese sollen im Folgenden in der Reihenfolge ihrer 
durchschnittlichen Gewichtung durch alle Teilnehmer dargestellt werden. 

3.3. 1 Das Geständnis 

Den größten Unterschied gab es in der Einschätzung der Bedeutung des 
Geständnisses. Die deutschen Teilnehmer hielten das Geständnis für den 
drittwichtigsten Faktor nach den einschlägigen Vorstrafen und der laufen-
den Bewährung des Angeklagten und maßen ihm einen durchschnittlichen 
Wert von 4,3 bei. Die französischen Richter gaben dem Geständnis dage-
gen mit einem Durchschnittswe1t von 2,9 nicht einmal eine mittlere Bedeu-
tung. 

Die sehr große Bedeutung, die die deutschen Teilnehmer dem Geständ-
nis für die Strafzumessung einräumen, entspricht dabei nur auf den ersten 
Blick der Rechtsprechung des BGH. Dieser fordert nämlich ebenso wie die 
h. L. grundsätzlich, dass das Geständnis einen irgendwie gearteten Rück-
schluss auf einen geringeren Unrechtsgehalt zulässt127. Diese Bedingung 
kann dem zur Auswahl gestellten Kriterium aber nicht entnommen werden, 
da nicht angegeben war, mit welcher Motivation oder bei welcher Verfah-
renssituation das Geständnis abgegeben wird. Das Ergebnis bestätigt daher 

126 Vgl. bereits Streng 1984, S. 242 f., wonach über die Hälfte der 1979 befragten 
Richter und Staatsanwälte angaben, die Erwartungen der Öffentlichkeit würden von 
ihnen ,,gar nicht" beriicksichtigt. 

127 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.3. 
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die oben für die fiktiven Fälle aufgestellte Hypothese128, dass die verfah-
rensökonomische Komponente eines Geständnisses in der Wahrnehmung 
der Praktiker dominieren dürfte und daher in Deutschland von wesentlich 
größerer Bedeutlmg ist als in Frankreich. 

3.3.2 Nicht einschlägige Vorstrafen 

Eine ebenfalls ganz erhebliche Differenz zwischen den Antworten der 
deutschen und der französischen Teilnehmer ergab sich bei der Frage nach 
der Bedeutlmg der nicht einschlägigen Vorstrafen bzw. (für Frankreich) der 
nicht unter die gesetzlichen Voraussetzungen der recidive fallenden 
Vorverurteilungen 129. 

Die französischen Richter maßen diesem Aspekt mit einem Durch-
schnittswert von 4,1 nach der gesetzlichen recidive, der laufenden Bewäh-
rung und der Wiedergutmachung das viertwichtigste Gewicht überhaupt für 
die Strafzumessung bei. Der Durchschnittswert der deutschen Antworten 
belief sich dagegen nur auf 2,8. 

Dies widerspricht der für die fiktiven Fälle entwickelten Hypothese Ziff. 
2130. Aus deutscher Sicht ist es bemerkenswert, dass die französischen Be-
fragten augenscheinlich nicht der Auffassung sind, die Vorschriften der 
Art. 132-8 bis 132-10 CP enthielten eine abschließende Regelung der Straf-
schärfung wegen Vorstrafen und regelten somit indirekt, dass andere Vor-
verfahren nicht strafschärfend berücksichtigt werden dürfen. Möglicher-
weise kommt in der Einschätzung dieses Faktors zum Tragen, dass das 
französische Strafrecht traditionell mehr an der Idee der defense sociale, 
dem Schutz der Gesellschaft vor weiteren Straftaten, ausgerichtet ist. Unter 
dem Aspekt des Gesellschaftsschutzes ist es nur von untergeordneter Be-
deutlmg, ob die neue Straftat den Voraussetzungen der gesetzlichen recidi-
ve entspricht oder nicht. 

128 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.3. 
129 Entsprechend dem Kriterium der einschlägigen Vorstrafen bzw. gesetzlichen 

recidive waren auch hier die deutsche 1md die französische Version nicht völlig 
identisch, was zur Berücksichtigung der unterschiedlichen rechtlichen Regelungen 
in beiden Ländern 1md im Interesse einer einheitlichen Auswe1t1mg hingenommen 
werden musste, siehe 1mten 6. Kap., Ziff. 3.2.3. 

130 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.3. 
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Die theoretisch angegebene Bedeutung dieses Faktors spiegelt sich aller-
dings in den Strafvorschlägen für den nicht einschlägigen Rückfall (Fall 
Ziff. 3 B) nicht in der gleichen Deutlichkeit wider131• 

In Deutschland wurde die Bedeutung der nicht einschlägigen Vorstrafen 
für die Strafzumessung dagegen relativ gering, wenn auch nicht als uner-
heblich eingeschätzt. Dies entspricht der gängigen Rechtsprechung, wo-
nach insbesondere einschlägige Vorverurteilungen eine Warnfunktion für 
die Begehung neuer Taten entfalten und daher die Vorwerfbarkeit neuer 
Taten erhöhen sollen 132. 

3.3.3 Vollendung oder Versuch 

Ein erheblicher Unterschied besteht auch bei der Einschätzung der Wich-
tigkeit von Vollendung oder Versuch für die Strafzumessung. Diesem As-
pekt maßen die französischen Richter eine deutlich geringere Bedeutung 
von im Durchschnitt 2,9 gegenüber dem Durchschnitt von 3,9 der deut-
schen Teilnehmer bei. 

Dies entspricht der Hypothese Ziff. 5133, wonach der Versuch von den 
deutschen Teilnehmern in größerem Umfang strafmildernd berücksichtigt 
wird als in Frankreich. Es entspricht im Übrigen auch den Strafvorschlägen 
in den zur Überprüfung dieser Hypothese entwickelten fiktiven Fällen 134• 

3.3.4 Die Rechtsprechung des Berufungsgerichts 

Einen Abstand von 1,1 Bewertungseinheiten ergab die Frage, welche Be-
deutung die Rechtsprechung des Berufungsgerichts für die Strafzumessung 
im Bereich der kleinen und mittleren Kriminalität hat: Dieser Aspekt wurde 
von den französischen Richtern mit einem Durchschnittswert von 1,5 ne-
ben dem Geschlecht des Anklagten als unwichtigster Strafzumessungsfak-
tor überhaupt angesehen. Die deutschen Teilnehmer ordneten ihn dagegen 
mit einem Durchschnittswert von 2,6 dem Mittelfeld zu. 

Für die geringe Gewichttmg durch die französischen Teilnehmer dürfte 
ausschlaggebend sein, dass in Frankreich die Ausübung des pouvoir discre-

131 Siehe tmten 6. Kap., Ziff. 2.2.3. tmd 2.2.4. 
132 Vgl. oben 4. Kap., Ziff. 3.3., auch zur Gegenansicht. 
133 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.3. 
134 Siehe tmten 6. Kap., Ziff. 3.5. 
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tionnaire auch vom Berufimgsgericht nicht begründet werden muss und 
somit keinen für die Untergerichte erkennbaren oder zumindest Verbind-
lichkeit beanspruchenden Regeln folgt. Zum anderen dürfte sich hierbei 
auch auswirken, dass die Untergerichte nicht die Akten selbst vom Beru-
fimgsgericht zurückerhalten und somit auch nicht das Urteil zu Gesicht be-
kommen, sondern lediglich eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft darüber 
enthalten, ob ihr Urteil abgeändert wurde oder nicht135• 

Die Interpretation der lediglich mittleren Bedeutung, die dem Beru-
fimgsgericht von den deutschen Teilnehmern beigemessen wurde, ist prob-
lematisch. Einerseits könnte hieraus der Schluss gezogen werden, dass eine 
eventuell konstant abweichende Beurteilung mancher Sachverhalte durch 
das Berufimgsgericht für das Untergericht keine besondere Relevanz hat 
bzw. aus der Sicht der Praktiker zumindest haben soll. Die Antwort kann 
aber auch als Indiz dafür gesehen werden, dass eine relativ einheitliche lo-
kale Justizkultur regelnde Eingriffe durch das Bernfimgsgericht nur selten 
erforderlich macht136• 

3.4 Zusammerifassung 

Den Teilnehmern wurde eine Liste mit 26 Kriterien genannt, denen sie eine 
von fünf Wichtigkeitsstufen zuordnen sollten. 

Es ergaben sich ganz überwiegend Übereinstimmungen: Nahezu drei 
Viertel der genannten Kriterien wurden von den deutschen und den franzö-
sischen Teilnehmern mit einem Unterschied von lediglich bis zu 0,4 Be-
wertungseinheiten eingestuft. Als wichtigste Kriterien wurden dabei über-
einstimmend die strafrechtliche Vorbelastung angesehen, wenn sie ein-
schlägig war bzw. die Voraussetzungen der recidive erfüllen, sowie die 
Schadenswiedergutmachung vor der Hauptverhandlung. Auch die in der 
Hauptverhandlung gezeigte Reue, die negativen Auswirkungen der Strafe 
auf den Angeklagten und die Schadenshöhe wurden übereinstimmend als 
wesentliche Kriterien für die eigene Strafzumessung genannt. Überein-
stimmung bestand auch insofern, als entgegen den vorliegenden empiri-
schen Ergebnissen der Antrag des Staatsanwalts in der Hauptverhandlung, 
die Vorführung des Angeklagten aus der Haft und die nationale oder kultu-

135 Siehe oben 3. Kap., Ziff. 2.2.1. 
136 Allerdings gibt es Anhaltspunkte dafür, dass mehr als die Hälfte der erfolgreichen 

Bernfungen allein zu Strafinaßändenmgen führen, vgl. Becker 2000, S. 142. 
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relle Herkunft und das Geschlecht des Angeklagten als tendenziell unwich-
tige Strafzumessungsfaktoren eingestuft wurden. 

Mittlere Abweichungen zwischen den deutschen und französischen 
Antworten gab es bei der Einschätzung, welche Bedeutung die Beteiligung 
des Opfers für die Strafzumessung hat: Diese wurde von den französischen 
Teilnehmern ebenso als höher eingestuft wie das Gewicht des Antrags des 
Verteidigers im Plädoyer und der Einfluss der öffentlichen Meinung auf die 
Strafzumessung. 

Erhebliche Abweichungen waren festzustellen bei der Gewichtung des 
Geständnisses für die Strafzumessung: Diese war, der insofern aufgestell-
ten Hypothese entsprechend, in Deutschland wesentlich größer als in 
Frankreich. Die deutschen Teilnehmer hielten auch die Unterscheidung 
zwischen Versuch und Vollendung sowie die Rechtsprechung des Beru-
fungsgerichts für erheblich bedeutender als ihre französischen Kollegen. 
Die französischen Richter maßen dagegen den Vorverurteilungen, die die 
gesetzlichen Bedingungen der recidive nicht erfüllen, eine wesentlich grö-
ßere Bedeutung bei als die deutschen den nicht einschlägigen Vorstrafen. 

4. Die Fragen zur Praxis der Strafzumessung 

Wie erwähnt137, enthielt der französische Fragebogen hier eine Schaltstelle, 
durch die die französischen Richter, die derzeit nicht als Korrektionalge-
richt tätig waren, sogleich an den Teil IV verwiesen wurden. 

Dies entsprach zwar logischen Gesichtpunkten. Es hatte aber den Nach-
teil, dass sich hierdurch die französische Stichprobe für diesen Teil des 
Fragebogens noch weiter reduzierte: Anstelle von 42 Antworten haben hier 
nur 28 Richter bejaht, in Korrektionalverfahren tätig zu sein. 

4.1 Anzahl der Verfahren und Dauer der Verhandlungen 

Mit den folgenden Fragen nach der Anzahl der Strafverfahren, der Dauer 
der Verhandlungstage und der einzelnen Verhandlungen sowie dem Anteil 
der strafrichterlichen Tätigkeit an der Gesamttätigkeit sollten eventuelle 
Unterschiede in der Arbeitsbelastung und der Spezialisierung zwischen 
deutschen und französischen Richtern operationalisiert werden. 

137 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 4.2.2. 
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Es hat sich allerdings herausgestellt, dass die Antworten nur schwer 
auswertbar sind. Zum einen sind auf deutscher Seite Richter aller erstin-
stanzlichen Strafformationen vertreten, also Einzelstrafrichter, Schöffen-
richter und Strafkämmerer. Diese Unterschiede waren in dem Bemühen, 
den Fragebogen in Deutschland und Frankreich identisch abzufassen, nicht 
erfragt worden. Die Anzahl der Verfahren, die in einem Jahr von einem 
Richter durchschnittlich behandelt werden, hängen aber ganz entscheidend 
davon ab, welche Zuständigkeit er hat. Die gleiche Unklarheit ergibt sich 
auch hinsichtlich der Dauer der einzelnen Verhandlungen und der Anzahl 
der Verhandlungstage. Auch diese Antworten schwanken in Deutschland 
erheblich je nachdem, ob es sich um Einzelstrafrichter, Schöffenrichter 
oder Strafkämmerer handelt. Für den Fall einer weiteren Verwendung des 
Erhebungsinstrumentes in größerem Maßstab müssten diese Fragen überar-
beitet werden. 

Insgesamt können wegen dieser methodischen Probleme 138 nur grobe 
Anhaltspunkte aus den Antworten zu den Fragen hinsichtlich der Verfah-
rensanzahl und der Dauer der Verhandlungen entnommen werden. 

Mit diesen Vorbehalten bestätigt sich allerdings die sich aus der unter-
schiedlichen Richterdichte ableitende Vermutung, dass die französischen 
Richter wesentlich mehr Verfahren erledigen müssen als ihre deutschen 
Kollegen 139• 

138 Zudem hat nicht auf alle Fragen im Abschnitt III des Fragebogens die gleiche 
Anzahl von Richtern geantwortet: Die Frage nach der Anzahl der eingehenden 
Verfahren wurde in Deutschland von 46, in Frankreich von 19 Richtern 
beantwortet. Diese sehr geringe Anzahl relativiert die Aussagekraft der Ergebnisse 
noch weiter. Dagegen haben in Deutschland 50, in Frankreich 27 Personen auf die 
Frage III 3 (Anzahl der wöchentlichen Sitztmgstage) und 51 bzw. 28 auf die Frage 
III 4 (durchschnittliche Dauer des Sitztmgstages) geantwortet. 

139 Dies ergibt sich auch aus den offiziellen Statistiken: Während 1998 in Frankreich 
412.019 Urteile in Korrektionalverfahren imd 3.364 Urteile in Schwurgerichts-
verfahren (inklusive cour d'assises pour mineurs) gefällt wurden (Annuaire 
Statistique de Ja Justice Edition 2000, S. 109 f.), somit umgerechnet auf die 
Bevölkenmg ca. 704 Strafurteile (mit Freispruch oder Vemrteiltmg) auf 100.000 
Einwohner kamen, wurden in Deutschland 1997 nur ca. 495 Strafurteile umge-
rechnet auf 100.000 Einwohner gefällt (395.179 bei den Amtsgerichten, 10.823 
erstinstanzliche Landgerichtsurteile, vgl. Statistisches Bundesamt 1998, S. 16 und 
50), obwohl die Richterdichte wesentlich höher ist, siehe oben 4. Kap., Ziff. 5.2.1.1. 
Allerdings sind diese Zahlen insofern zu relativieren, als die Übersicht über die 
Tätigkeit der deutschen Strafgerichte in der genannten Statistik ausschließlich auf 
der Auswertung der Zählkarten beruht. Strafbefehlsverfahren ohne Einspmch erhal-
ten aber keine Zählkarte, so dass sie in dieser Statistik nicht erscheinen. Tatsächlich 
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Schaubild 11: Anzahl der Strafverfahren pro Jahr 

In% 
100 Frankreich n = 19 
90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n = 46 - - -
80 - -- -- - --- - - - - -- - --- - ---- - - - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
70 - - -- - - - - - - - - - - --- - - -- - --- - - --- - - -- - - - -- - - --- - --- - - - - - - --- - - - - -
60 

Tabelle 11: Anteil strafi·ichterlicher Tätigkeit an der Gesamttätigkeit 

Prozent D F 
strafr. Tätigkeit n = 50 n = 24 

bis25 % 4 58,3 
30-50% 20 25 
60-75 % 24 0 
80-100 % 52 16,7 

In Deutschland gaben ungefähr 30% der Befragen (n = 46) an, bis zu 100 
Strafverfahren im Jahr bearbeiten zu müssen. In Frankreich waren dies nur 
21 % (n = 19). Gleichzeitig waren in Frankreich 60% der Befragten (n = 27) 
mit lediglich bis zu 25% ihrer Arbeitskraft mit Strafsachen befasst, wäh-
rend dies in Deutschland nur bei 4% der Befragten (n = 50) der Fall war. 

ergibt sich aus der Fachserie 100, Reihe 1, des Statistischen Bundesamtes, dass die 
Staatsanwaltschaft 1997 in 680.437 Fällen Anträge auf Erlass eines Strafbefehls 
gestellt hatte, während sich aus der Statistik „Strafgerichte" nur 78.437 Urteile nach 
Einsprnch gegen einen solchen Strafbefehl ergeben. Die Differenzsumme wäre 
demnach im Strafbefehlswege ohne Einsprnch erledigt worden (bis auf die noch 
nicht abgeschlossenen Verfahren), woraus sich im Übrigen eine Einsprnchsquote 
von nur ca. 11 % ergäbe. Auch entspricht - im Gegensatz zur französischen Rechts-
lage - die Anzahl der Utteile nicht der Anzahl der Hauptverhandlungen, da das 
deutsche Gericht die Möglichkeit hat, das Verfahren in der Hauptverhandlung 
einzustellen, wovon häufig Gebrauch gemacht wird. 
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Dies lässt den Schluss zu, dass ein nicht unerheblicher Anteil der französi-
schen Teilnehmer, die nur bis zu 100 Strafverfahren im Jahr zu bearbeiten 
haben, auch nur zu einem geringen Teil ihrer Arbeitskraft mit Strafsachen 
befasst ist. In Deutschland und in Frankreich gab ca. ein Drittel der Befrag-
ten an, zwischen 100 und 300 Strafverfahren zu bearbeiten. 350 bis 500 
Verfahren jährlich gingen in Deutschland bei einem guten Viertel der Be-
fragten ein (26,08%), in Frankreich nur bei ca. 10,5%. Dagegen gaben 
knapp die Hälfte der französischen Richter (47,37 %, n = 19) an, jährlich 
zwischen 500 und 1000 Verfahren zu erledigen, während dies in Deutsch-
land nur noch 13% angaben. Über 1.000 Verfahren gehen jährlich bei kei-
nem der befragten deutschen Richter ein, in Frankreich dagegen wiederum 
bei einem Fünftel der Befragten ( 1000 bis 2000). 

Interessant war, dass bei Gesprächen mit französischen Richtern diese 
auf die Frage der Verfahrensanzahl zunächst mit Ratlosigkeit reagierten 
und angaben, sie würden die Verfahren nicht zäblen140. Die Schätzzah-
len der Franzosen dürften daher relativ ungenau sein, aber immerhin ei-
nen Eindruck von der Größenordnung geben. 

Tabelle 12: An::ahl der monatlichen Sitzungstage 

Anzahl der D F 
Sitzgs.tage n = 51 n = 27 

1 bis 3 11,8 51,9 
4 bis 9 78,4 37 
10 bis 20 9,8 11, 1 

Bezüglich der Anzahl der Sitzungstage lag der Schwerpunkt bei den deut-
schen Richtern bei 4 bis 9 pro Monat, somit 1 bis 2 pro Woche. Bei den 
Franzosen gab die Mehrzahl dagegen an, weniger als einen bis drei Sit-
zungstage im Monat abzuhalten. Auch dies dürfte sich mit der geringeren 

140 Im Gegensatz zu den deutschen Richtern, die im Rahmen der Geschäftsver-
teilungsbesprechungen am Ende eines Kalenderjahres jeweils ihre Eingangszahlen 
vergleichen und unter Umständen die Zuständigkeiten umverteilen, um auf eine 
annähernd gleiche Arbeitsbelastung zu kommen. 
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Spezialisierung der französischen Richter erklären lassen, wie sie oben 
dargestellt wurde141 . Vier bis neun Sitzungstage im Monat gaben in Frank-
reich ca. 37% der Befragten an. In beiden Ländern werden von ca. 10% der 
Befragten mehr als zehn Sitzungstage im Monat abgehalten, wobei nur ein 
Franzose sogar 20 Sitzungstage angab, während die höchste deutsche Zahl 
sich auf 14 belief. 

Hinsichtlich der Dauer der Sitzungstage142 gaben die deutschen Richter 
höhere Werte, ihre französischen Kollegen niedrigere Werte an. 

Tabelle 13: Durchschnittliche Dauer eines Sitzungstags in Stunden 

Dauer eines D F 
Sitzgs.tages n = 51 n = 28 

2 bis 3 Std. 0 10,7 
4 bis 6 Std. 37,3 53,6 
7 bis 9 Std. 62,7 35,7 

Zwei Drittel der deutschen Teilnehmer gaben an, eine effektive Sitzungs-
dauer von 7 bis 9 Stunden zu haben, während bei den französischen Rich-
tern über die Hälfte durchschnittlich 4 bis 6 Stunden effektiv verhandelt 
und ein geringer Anteil sehr kurze Sitzungsdauern von 2 bis 3 Stunden an-
gibt. 

Diese Ergebnisse stimmen nicht mit den der französischen Literatur, ins-
besondere den qualitativen Befragungen, immer wieder zu entnehmenden 
Berichten über Sitzungsdauern bis in die späte Nacht überein 143 . Angesichts 
der erheblichen Fallzahlen, die pro Sitzungstag verhandelt werden, wird 
hieraus aber besonders deutlich, dass der französische Strafprozess im Be-
reich der Aburteilung von Vergehen jedenfalls noch im Jahre 2000 in der 
ersten Instanz auf Effizienz und Schnelligkeit der Hauptverhandlung ausge-
richtet ist, wozu insbesondere gehört, dass die Zeugen oftmals nicht selbst 

141 Siehe 4. Kap., Ziff. 5.1.1.2. 
142 Abzüglich der Pausen. 
143 Siehe oben 3 Kap., Ziff. 2.5. 



236 DIE ANTWORTEN DER TEILNEHMER AUF DIE FRAGEN 

vernommen werden, sondern ihre polizeiliche Aussage durch Vorhalt ein-
geführt wird144. 

Dies bestätigen auch die Antworten auf die Frage Ziff. III 5 über die 
durchschnittliche Dauer der Verhandlung in einer Sache. 

Tabelle 14: Durchschnittliche Dauer der Verhandlung in einer Sache 

D F 
Dauer einer Verhandlung n = 47 n= 22 

15 - 45 Min. 4,3 90,9 
1 bis 2 Std. 55,3 9,1 
3 Std.+mehr 40,4 0 

Wenn auch die sehr langen Verhandlungsdauern für eine Sache (manche 
deutschen Richter gaben über acht und bis zu 18 Stunden an) auf die Betei-
ligung der Strafkämmerer an der Befragung zurückzuführen sein dürften, 
so wird doch deutlich, dass die Masse der Kriminalität in Frankreich we-
sentlich schneller abgehandelt wird als in Deutschland. 

Das Bild einer höheren zeitlichen Arbeitsbelastung der französischen 
Richter ist somit zumindest für diejenigen, die den Fragebogen beantwortet 
haben, teilweise zu relativieren145• Die Vermutung einer höheren Verfah-
rensanzahl bestätigt sich aber. 

Ergänzend wurde in Teil IV der subjektive Eindruck der Teilnehmer hin-
sichtlich ihrer eigenen Arbeitsbelastung146 und derjenigen der Strafrichter 
im Allgemeinen abgefragt. Hier ergaben sich die aus den folgenden Schau-
bildern ersichtlichen Verteilungen der Antworten: 

144 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.3.3. 
145 Allerdings dürfte hier in besonderem Maße zum Tragen kommen, dass nur ein Teil 

der Befragten den Fragebogen zmiickgesandt hat: Es ist durchaus möglich, dass von 
den immerhin fast 45% der Strafrichter, die den Bogen nicht beantwortet hat, ein 
unbekannter, eventuell erheblicher Anteil sich wegen der erheblichen Arbeitsbe-
lastung daran gehindert sah. 

146 Für Frankreich tmabhängig von der Art der Tätigkeit, also nicht beschränkt auf 
Strafsachen. 
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Schaubild 12: Einschätzung der eigenen Arbeitsbelastung 

80 _______________________________________ Frankreich n =38 

sehr hoch zien1.hoch norrrel zien1.niedrig 

Schaubild 13: Einschätzung der Arbeitsbelastung der Strafrichter 

In% 
100 
90 - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Deutschland n = 50 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·52 - - -

0 
sehr hoch zien1. hoch norrrel zien1. niedrig stellenabhängig 

Hieraus wird deutlich, dass die Arbeitsbelastung sowohl der eigenen Zu-
ständigkeit als auch der Strafrichter im Allgemeinen in Frankreich subjek-
tiv durchweg147 höher eingeschätzt wird als in Deutschland. 

147 Die Frage IV.1 wurde dabei in Frankreich von vier Teihiehmem, IV.2 von sieben 
Teihiehmem nicht beantwortet. Teilweise mag dies daran gelegen haben, dass die 
Schaltstelle zu Beginn des Teils ill des Fragebogens von einigen Richtern so 
verstanden wurde, als wäre die Beantwortung für sie ganz beendet, wenn sie nicht 
aktuell als Straföchter tätig sind. Es kann hierin aber auch zum Ausdruck kommen, 
dass die Teihiehmer mit der Fragestellllllg nicht einverstanden waren. 
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4.2 Kommunikation über die Strafzumessung 

Unter III 6 wurden die derzeit als Strafrichter tätigen französischen und die 
deutschen Richter gefragt, ob sie Fragen der Strafzumesstmg für konkrete 
Fälle mit Kollegen (außerhalb der Kammer, deshalb wurde die Frage auf 
Einzelrichtertätigkeit beschränkt) besprechen. 

Auf diese Frage haben in Deutschland nur 41, in Frankreich 26 Richter 
geantwortet. Die Ergebnisse gestalten sich in Frankreich und Deutschland 
recht ähnlich und machen deutlich, dass die bewusste Kommunikation über 
die Strafmaße in beiden Ländern gering ist: Die Rubrik „immer" wurde nie, 
die Antworten ,,nie" und „selten" dagegen in beiden Ländern recht häufig, 
nämlich jeweils von rund 3/5 der diese Frage beantwortenden Teilnehmer 
angekreuzt. 

Schaubild 14: Kommunikation über Strafzumessung 

in% 
100,0 n-=--=2--=s' 
90,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Deutschland, n = 41 
80,0 
70,0 
60,0 

nie selten rranchrrel meistens 

Die Vermuttmg, dass es sich bei den insgesamt drei Teilnehmern, die anga-
ben, ,,meistens" mit Kollegen außerhalb der Kammer darüber zu sprechen, 
jeweils um Berufsanfiinger handelte, bestätigte sich nicht: In Frankreich 
war einer der beiden Teilnehmer, der dies bejahte, bereits zwischen 9 und 
13 Jahren als Richter tätig, und auch der deutsche Teilnehmer, der diese 
Rubrik ankreuzte, war bereits seit 6 Jahren als Einzelrichter und Staatsan-
walt tätig. Der zweite französische Richter, der erst seit bis zu drei Jahren 
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in der magistrature tätig war, hatte vorher 13 Jahre einen anderen Beruf 
ausgeübt. 

Aus den Bemerkungen, die von den französischen Teilnehmern an den 
Rand dieser Frage geschrieben wurden, wurde übrigens erkennbar, dass 
einige von ihnen die Idee, über Fragen der Strafzumessung mit nicht 
beteiligten Kollegen zu sprechen, als ihrem Berufsbild widersprechend 
empfanden: Es wiirde sich wohl kein Kollege erlauben, Ratschläge zur 
Strafzumesstmg zu äußern, wenn er die Akte (le dossier) nicht kenne 
tmd es handele sich um eine ,4uestion un peu curieuse", eine etwas 
merkwiirdige Frage. 

Die Ausfallquote bei den deutschen Antwmien erklärt sich dagegen über-
wiegend durch die Teilnehmer am Landgericht, die nie als Einzelrichter 
entscheiden. 

4.3 Strafrichter und Strafvollstreckung 

Angesichts der Unterschiede in der Konzeption und Zuständigkeit für die 
Strafvollstreckung wurden den (für Frankreich: aktuell im Strafrecht prak-
tizierenden) Richtern auch diverse Fragen zu diesem Themenbereich ge-
stellt. 

Auf die Frage, über wieviel Informationen hinsichtlich der Vollstreckung 
der von ihnen verhängten Urteile die Richter verfügen, wurden vergleich-
bare Antworten gegeben, wobei tendenziell die deutschen Richter angaben, 
über mehr Informationen zu verfügen als die französischen. 

Schaubild 15: Kenntnisstand über den Ablauf der Strafvollstreckung 

n:--::=:--;;2;;-7 7 
90,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Deutschland, n = 51 

70,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
60,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -51 ;9- - - - - - - - - - - -
50,0 - - - - - - - - - - - - __ - - - - - - - - - - - - _ - - - - - - - _ - - - - - - _ _ A5,j 
40,0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 33,3- - - 3t,4 - - - - - - - - -
30,0 - - - - - - - - - - -23,5 - - - - - - - - - · - - - - - - - -
20,0 ___ - _ 14,8 _ 
10,0 
0,0 
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Die Antworten auf die hieran anknüpfende Frage ergab dagegen, dass die 
französischen Teilnehmer mit ihrem Informationsstand recht llllzufrieden 
sind: Hier gaben über 3/4 der Befragten (n = 28) an, sie wüssten gerne 
mehr über die Vollstreckllllg ihrer Urteile, während es in Deutschland nur 
knapp die Hälfte war. 

Schaubild 16: Wunsch nach mehr Informationen 
über die Strafvollstreckung 

In% 
100 Frankreich n = 27 
90 -------------------------------------------~ 77,8 Deutschland n = 50 
80 ------ ------------------------------------------------
70 
60 
50 
40 
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48,0 

nein 

Auch bestimmten aufgezählten Kriterien der Vollstreckllllg gaben die fran-
zösischen Teilnehmer höhere Bedeutllllg für die Strafzumessllllg als die 
deutschen: 

Tabelle 15: Berücksichtigung von Vollstreckungselementen 
bei der Strafzumessung 

Schnelligkeit Verkürzungen Strenge 

Land Land Land 

Berücks. D F D F D 

nicht 68,0 3,8 56,0 19,2 62,0 

wenig 20,0 15,4 32,0 38,5 28,0 

etwas 12,0 11,5 8,0 19,2 10,0 

ziemlich 0,0 38,5 4,0 19,2 0,0 

sehr 0,0 30,8 0,0 3,8 0,0 

F 

16,0 

44,0 

24,0 

12,0 

4,0 
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Die höchste Bedeutung gaben die französischen Befragten dem Kriteri-
um der Schnelligkeit der Vollstreckung. Angesichts der oben dargestellten 
Vollstreckungsprobleme148 ist dies nicht verwtmderlich. Allerdings erlaubte 
der Fragebogen nicht zu ermitteln, wie die Richter durch die Strafzumes-
sung Einfluss auf die Schnelligkeit der Vollstreckung nehmen möchten. 
Immerhin sieht das französische Recht eine Reihe von Möglichkeiten vor, 
strafrechtliche Sanktionen bereits vor ihrer Rechtskraft vorläufig zu voll-
strecken 149, was dem deutschen Strafrecht grundsätzlich fremd ist1 50. 

Voraussichtliche Strafverkürzungen im Rahmen der Vollstreckung wer-
den ebenfalls von den französischen Richtern wesentlich stärker bei ihrer 
Strafzumessung berücksichtigt als von den deutschen. Dies dürfte eine Er-
klärung in den in Frankreich häufigen Amnestiegesetzen finden151 . Inwie-
weit auch die im Code de procedure penale vorgesehenen Strafzeitverkür-
zungen eine Rolle spielen 152, ist offen. 

Die in Deutschland regelmäßig durchgeführten sog. ,,Weihnachtsamnes-
tien", die um den 24. Dezember hemm über die Vorschrift des§ 16 Abs. 2 
StVollzG hinaus ebenfalls zu einem nicht unerheblichen Straferlass führen 
können 153 , dürfte dagegen vielen deutschen Richtern nicht im Bewusstsein, 
möglicherweise sogar unbekannt sein, was die geringe Bedeutung dieses 
Faktors bei den deutschen Teilnehmern erklären könnte. 

Am geringsten in der Unterschied zwischen den deutschen und französi-
schen Antworten bei der Berücksichtigung der voraussichtlichen Strenge 
oder Nachgiebigkeit der Vollstreckungsinstanz. 

148 Siehe oben 5. Kap., Ziff. 2.2.4. 
149 Vgl. im Einzehten Müller 2003, 4. Kap., Ziff. 3. 
150 Allerdings erfüllt die Aufrechterhaltm1g der Untersuchungshaft nach Einlegung 

eines Rechtsmittels gegen ein Urteil, das auf eine Freilieitsstrafe olme Bewährung 
lautet, in den Augen mancher Praktiker eine vergleichbare Funktion - beliebt ist die 
Äußerung „U-Haft schafft Rechtskraft" - , ist aber in den Fällen der kleinen und 
mittleren Kriminalität doch eher selten. 

151 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 3.1.2.2. 
152 Gern. Art. 721 CPP werden den Gefangenen in aller Regel jährlich bis zu drei 

Monaten bzw. monatlich bis zu sieben Tagen ihrer Freiheitsstrafe erlassen, we1111 sie 
nicht gravierend gegen die Anstaltsordnung verstoßen haben, bei besonderem 
Einsatz fii.r die Resozialisienmg ab dem zweiten Haftjalrr jeweils weitere zwei 
Monate jährlich, vgl. Desportes/Le G1mehec 2000, n° 1051; Müller 2003, 2. Kap., 
Ziff. 9.4.1. 

153 Vgl. Feest/Hoffinann, 2000, § 16, Rn. 4: In manchen Blmdesländem ist der 
Entlass1mgszeitpunkt bis Anfang November vorverlegt. 
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4.4 Venvendung von standardisierten Strafmaßen 

Mit der Frage III 11 wurden die Richter befragt, ob sie standardisierte 
Strafmaße veiwenden. 

Im Zuge der Vorgespräche war von deutschen tmd französischen Rich-
tern geäußert worden, dass es keinen Sinn habe, diese Frage zu stellen, 
da die Bejahung jeweils nicht dem geltenden Recht entspreche tmd da-
her damit gerechnet werden müsse, dass die Teilnehmer die Frage 
selbst dann verneinen, wenn sie in ihrer Praxis Standardstrafmaße ver-
wenden. Die Frage wurde dennoch aufrechterhalten, da auch dieses Er-
gebnis von Interesse gewesen wäre. Es hat sich herausgestellt, dass vie-
le Richter sie bejaht haben, auch wenn die Offenlegtmg des Standards 
in den Urteilsgriinden in der jeweiligen höchstgerichtlichen Rechtspre-
chung vermutlich zur Aufhebtmg des Urteils führen würde 154• 

Als mögliche Antworten wurden ihnen verschiedene Nein- und Ja. 
Varianten mit jeweiliger Motivation vorgegeben, um ein möglichst breites 
Einstellungsspektrum erfassen zu können und keinen Teilnehmer durch zu 
apodiktische Formulierungen abzuschreckenm. 

Den beiden Ja-Varianten waren außerdem jeweils sechs gleiche Delikts-
gruppen hinzugefügt, so dass die Richter ankreuzen konnten, ob sich die 
standardisierte Strafzumessung mit oder ohne Abweichungen im Einzelfall 
auf sie bezieht. Die Auswahl dieser Deliktsgruppen ist insofern eine „deut-
sche", als sie auf der Berufserfahrung der Verfasserin beruht. Genannt 
wurden die Tatbestände der Trunkenheitsfahrt, Unfallflucht, sonstige häu-
fige Straßenverkehrsdelikte156, einfacher Diebstahl, einfache Körperverlet-
zung und Unterhaltspflichtsverletzung. Außerdem konnten die Teilnehmer 
selbst jeweils weitere Deliktsgruppen in eine Rubrik „sonstiges" eintragen. 

154 Vgl. für Frankreich die Rechtsprechtmg der Cour de Cassation zu Art. 5 Codecivil, 
siehe oben 1. Kap., Ziff. 3.3; für Deutschland Schäfer 2001, Rn. 645 ff. 

155 Die Antwortvarianten hießen: ,,nein, da es auf die Täterpersönlichkeit und/oder den 
jeweiligen Einzelfall ankommt", ,,nein, jedenfalls nicht bewusst", ,Ja, um Unter-
schiede in der Strafzumessung zu vermeiden, aber mit häufigeren Abweichtmgen 
im Einzelfall" sowie ,Ja, mn Unterschiede in der Strafzumesstmg zu vermeiden in 
der Regel ohne Abweichung im Einzelfall", siehe den Fragebogen im Anhang. 

156 Hier wurde zwar auch an den deutschen § 315c StGB gedacht, insbesondere aber an 
die verschiedenen Vergehen nach dem Code de Ja route, die in Deutschland kein 
Äquivalent haben, so das Missachten einer polizeilichen Anhalteanordmmg oder die 
Verweigerung einer Blutprobe, Art. L. 233-1, 234-8 Code de Ja route n. F. 
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Den Richtern waren ausdrücklich und unbeschränkt Mehrfachnennungen 
zwischen allen Variationen erlaubt, um so auch die Konstellationen abzu-
decken, in denen die Richter nur in ganz bestimmten Fallgruppen Standard-
strafinaße verwenden und in anderen bewusst nicht. Diese konnten sowohl 
die Nein- als auch die Ja-Varianten ankreuzen. 

Auch die Frage III 11 war, wie alle Fragen im 3. Abschnitt, in Frank-
reich nur den Richtern gestellt worden, die aktuell mit Strafsachen befasst 
waren. Hierdurch reduzierte sich n auf 28, was bei der Einschätzung der 
Aussagekraft der Ergebnisse über die allgemein methodischen Probleme 
hinaus157 einschränkend zu berücksichtigen ist. 

Für die Auswertung wurden die Mehrfachnennungen folgendermaßen 
behandelt: Als ,,nein" wurden nur die Antworten registriert, die aus-
schließlich eine oder beide Nein-Varianten angekreuzt hatten. Dage-
gen wurden die Teilnehmer, die die vemeinende Antwort mit derbe-
jahenden kombiniert hatten, als bejahend gezählt. Dies rechtfertigt 
sich angesichts der Feststellung, dass nahezu alle Teilnehmer, die eine 
Ja-Variante angekreuzt haben, gleichzeitig die Fallgruppen angegeben 
haben, bei denen sie standardisierte Strafmaße verwenden. Es handelte 
sich dabei in aller Regel nur um eine Auswahl der zur Verfügung ge-
stellten Deliktsgruppen. Hieraus kann gefolgert werden, dass sie in 
den anderen Fällen keine Strafstandards verwenden, ohne aber des-
halb eine Nein-Varianten angekreuzt zu haben. Insofem können die 
Kombinationen von Nein- und Ja-Varianten inhaltlich den reinen Ja. 
Varianten gleichgesetzt werden. 
Innerhalb der Ja-Antworten wurden alle diejenigen, die die vierte Va-
riante angekreuzt hatten (Standardstrafmaß in der Regel ohne Abwei-
chung), zusanm1engezählt, auch soweit sie zusätzlich noch die dritte 
Variante (Standardstrafmaß mit häufigen Abweichungen im Einzel-
fall) zusanm1engezählt, da auch hier angenommen werden kann, dass 
die Antwortvruiante Nr. 4 nur für die dort jeweils angekreuzten De-
liktsgruppen gilt und nicht für alle zur Entscheidung anstehenden 
Strafverfahren. Insofem besteht eine inhaltliche Übereinstinnnung 
zwischen den Teilnehmem, die III.11.3. und IIl.11.4. angegeben ha-
ben, und denen, die nur IIl.11.4. angegeben haben, was deren 
Zusanm1enfassung erlaubt. 

Das Ergebnis der auf diese Weise vorgenommenen Zusammenfassung der 
Antworten ist trotz der erforderlichen Einschränkung bei der Interpretation 
angesichts der geringen Teilnehmerzahl insbesondere in Frankreich überra-
schend. Es stellte sich nämlich heraus, dass entgegen dem in Frankreich 

157 Siehe hierzu oben 4. Kap., Ziff. 2. 
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herrschenden Dogma der Individualisierung der Rechtsfolgen nahezu 90% 
der befragten Richter (n = 28) angaben, Standardstrafen mit mehr oder we-
niger häufigen Abweichungen zu verwenden, um Unterschiede in der 
Strafzumessung zu vermeiden, während nur gut 10% der Befragten anga-
ben, dies nie (7,1%) bzw. jedenfalls nicht bewusst (ein Teilnehmer= 3,6%) 
zu tun. 

Von den deutschen Teilnehmern (n = 50158) gaben dagegen 22% an, nie 
(16%) bzw. nicht bewusst (6%) standardisierte Strafinaße zu verwenden, 
während nur 78% der Befragten die Varianten III.11.3. und III.11.4. an-
kreuzten. 

Schaubild 17: Standardisierung mit bzw. ohne Abweichungen 

100,0 89,3 
90,0 +---------,---,-----------
80,0 +----------< 

70,0 +------------1 

60,0 +------------1 

50,0 +----------< 

40,0 +----------< 

30,0 +------'> n----< 

20,0 --,IJ,r 
10,0 +----.---
0,0 +----'---

keine Stand. 

60,0 

18,0 

0,0 

Stand.mA Stand.o.A 

DF%n=28 
% n=S0 

Die deutschen Ergebnisse lassen sich dabei überwiegend durch die Einbe-
ziehung der Richter an den Landgerichten erklären: Acht der elf Teilneh-
mer, die angaben, keine Standardstrafinaße zu verwenden (11.1 und/oder 
11.2 angekreuzt), waren Strafkämmerer. Werden sämtliche 19 Richter am 
Landgericht herausgerechnet, ergibt sich bei n = 31 159 eine Quote von ver-
neinenden Antworten von nur noch 9,7% Prozent, während die der Ja-
Varianten addiert auf90,3% Prozent angehoben wird. 

Für Frankreich ist der hohe Prozentsatz der bejahenden Antworten ange-
sichts des herrschenden Paradigmas der Individualisierung der Sanktion 

158 Ein deutscher Teilnehmer hat diese Frage gar nicht beantwortet ood wurde daher 
bei der Berechnung außen vor gelassen. 

159 Von den 32 am Amtsgericht beschäftigten Richtern hat einer die Frage nicht 
beantwortet. 
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bemerkenswert. Das Paradigma kommt allerdings darin zum Ausdruck, 
dass in Frankreich die Variante III.1.4., also Standardstrafmaße in der Re-
gel ohne Abweichung im Einzelfall, kein einziges Mal angekreuzt wurde, 
während in Deutschland immerhin fast ein Fünftel der Befragten angab, für 
manche Deliktsgruppen auch Standardmaße ohne Abweichungen zu ver-
wenden. 

Von Interesse war, bei welchen Deliktsgruppen von Teilnehmern insbe-
sondere standardisierte Strafmaße verwendet werden. Dabei wurde die Dif-
ferenzierung zwischen Standardstrafen mit und ohne Abweichungen aufge-
geben, um die deutschen und französischen Ergebnisse zusammenfassend 
vergleichen zu können. 

Hierbei ergab sich folgende Verteilung: 

Schaub;/ d 18: Standardisierung nach Deliktsgruppen 
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Es wird deutlich, dass in beiden Ländern mit großem Abstand vor allen an-
deren Deliktsgruppen die Trunkenheitsfahrt das typische Delikt für eine 
Standardisierung des Strafmaßes ist. Es folgen in Frankreich die anderen 
häufigen Verkehrsdelikte vor der Unfallflucht, während von den deutschen 
Teilnehmern die Unfallflucht häufiger standardisiert bestraft wurde als die 
anderen häufigen Verkehrsdelikte. Dies dürfte nicht zuletzt an den unter-
schiedlichen Tatbeständen, insbesondere der Strafbarkeit der Missachtung 
einer polizeilichen Anhalteanordnung und der Verweigerung einer Blut-
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probe nach Art. L. 233-1, 234-8 Code de la route n. F. liegen: Es kann an-
genommen werden, dass hier eine erheblichere Standardisierung stattfindet. 
Auch die Unfallflucht wird von großen Teilen beider Gruppen nach deren 
Selbstauskunft mit standardisierten Strafen belegt. Die anderen Delikts-
gruppen sind deutlich seltener Gegenstand der Standardisierung. Beim ein-
fachen Diebstahl gaben in Deutschland immerhin noch gut 3/7, in Frank-
reich gut 1/3 der Befragten an, Standardstrafen zu verwenden, bei der 
Unterhaltspflichtverletzung in Deutschland ein gutes Drittel, in Frankreich 
knapp ein Viertel der Befragten. Immerhin ein Fünftel der deutschen Teil-
nehmer nannte außerdem auch die einfache Körperverletzung als Gegens-
tand standardisierter Strafzumessung, was bei den Franzosen nur bei gut 
einem Zehntel der Fall war. Bei den sonstigen Deliktsgruppen wurden so-
wohl in Frankreich als auch in Deutschland von allen Teilnehmern, die die-
ses Feld ausfüllten (in absoluten Zahlen zwei in Frankreich und drei in 
Deutschland) Betäubungsmitteldelikte genannt. In beiden Ländern wurde 
zusätzlich einmal die fahrlässige Tötung, in Deutschland außerdem in ei-
nem Fall Verstöße nach dem LMBG als Bereich für standardisierte 
Strafzumessung genannt. 

Insgesamt wird deutlich, dass bis auf die Trunkenheitsfahrt und die ande-
ren häufigen Verkehrsdelikte in Frankreich die Quote der Standardisierun-
gen bei den anderen Delikten niedriger ist als in Deutschland. 

Dass die Trunkenheitsfahrt das Delikt par excellence für eine Standardi-
sierung des Strafmaßes ist, wird auch deutlich bei den Fallgruppen, für die 
die deutschen Teilnehmer160 angaben, Strafmaße in der Regel ohne Abwei-
chungen zu verwenden. Hier haben acht von den neun Teilnehmern, die 
überhaupt die Variante III.11.4. angekreuzt haben, ebenfalls die Trunken-
heitsfahrt als Anwendungsbereich genannt, während die Unfallflucht nur 
von 4, die sonstigen häufigen Verkehrsdelikte und die Unterhaltspflichts-
verletzung jeweils von zwei sowie der einfache Diebstahl nur von einem 
Teilnehmer genannt wurde161. 

Dies bestätigt die für die fiktiven Fälle entwickelten Arbeitshypothesen 
Ziff. 6 und i 62• 

160 In Frankreich wurde diese Variante, wie erwähnt, kein einziges Mal angekreuzt. 
161 Angesichts der geringen Anzahl von n = 9 wird auf eine Umrechmmg in Prozent-

anteile verzichtet. 
162 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.3. 



ZUSAMMENFASSUNG DER AUSWERTUNG 247 

5. Zusammenfassung der Auswertung des Fragenteils 

Weder in Frankreich noch in Deutschland ist der mit dem Strafrecht oder 
der konkreten Sanktion zu verfolgende Zweck im Gesetz eindeutig festge-
legt. Allerdings ergeben sich aus der Rechtsprechung (in Frankreich des 
Conseil constitutionnel) und aus Vorschriften, die die Vollstreckung von 
Freiheitsstrafen regeln, in beiden Ländern gewisse Anhaltspunkte. Insbe-
sondere in Frankreich sind die Richter aber in ihrer Entscheidung, welche 
Rangfolge sie welchen Strafzwecken in welchen Fällen zuweisen, vollstän-
dig frei. Da der rechtliche und historische Hintergrund dieser Frage in bei-
den Ländern inzwischen recht unterschiedlich ist, erschien es von Interesse, 
Praktiker über ihre Vorstellungen hinsichtlich der Strafzwecke zu befragen. 
Ergänzend wurden ihnen außerdem diverse Kriterien benannt, die sie in 
einer fünfstufigen Rangordnung von nicht wichtig bis sehr wichtig für die 
von ihnen praktizierte Strafzumessung im Bereich der kleinen und mittle-
ren Kriminalität einordnen sollten. Außerdem wurden ihnen Fragen auch 
zum Einfluss der Vollstreckung auf ihre Strafzumessung und dazu gestellt, 
ob sie standardisierte Strafmaße verwendeten. 

Es sind nur wenige Bereiche festzustellen, in denen die Antworten der 
beiden Stichprobe sich erheblich unterscheiden. Wesentlich umfangreicher 
sind die Themenfelder, in denen trotz der beträchtlichen Unterschiede so-
wohl des Sanktionenrechts als auch des Prozessrechts beider Länder weit-
gehende Übereinstimmung zwischen den deutschen und französischen 
Richtern besteht. 

Dies betrifft zunächst die Strafzwecke. Dabei lagen allerdings die Be-
deutungswerte, die die französischen Teilnehmer für die jeweils zur Aus-
wahl gestellten Strafzwecke angaben, fast ausnahmslos über denen der 
deutschen Teilnehmer. Es liegt nahe, hier eine Verbindung zu der wesent-
lich größeren Ermessensfreiheit der französischen Strafrichter in der Aus-
wahl der konkreten Sanktion zu vermuten: Da zur Realisierung der jeweils 
individuell vorgestellten Strafzwecke ein breites und in seiner Anwendung 
nahezu nicht kontrolliertes Instrumentarium zur Verfügung steht, dürfte 
eher der Eindruck entstehen, diese Zwecke auch erreichen zu können, was 
iln·e Bedeutung vergrößert. 

Bezüglich der Rangordnung waren sich die Teilnehmer beider Länder 
aber insbesondere über den wichtigsten Strafzweck im Bereich der kleinen 
und mittleren Kriminalität einig: Dieser wurde in der Abschreckung des 
angeklagten Täters, also der negativen Spezialprävention, gesehen, von den 
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deutschen Richtern sogar mit großem Abstand vor allen anderen Strafzwe-
cken. Diese Wertschätzung überrascht, wird dem Topos doch in der krimi-
nologischen Diskussion bei weitem nicht mehr die Bedeutung zugemessen, 
wie dies früher der Fall war. 

Auch die Resozialisierung wird in beiden Ländern zu den wichtigsten 
Strafzwecken im Bereich der kleinen 1md mittleren Kriminalität gezählt. 
Dass dieses Kriterium dabei in Deutschland nur auf den dritten, in Frank-
reich dagegen neben anderen auf den zweiten Platz kam, entspricht der 
grundsätzlich behandlungsorientierteren Ausrichtung des französischen 
Strafrechts einerseits, der eher am just desert orientierten Vorstellung in 
Deutschland andererseits. Tatsächlich hätten hier wesentlich größere Un-
terschiede zwischen beiden Ländern erwartet werden können, zumal der 
Vorrang der Geldstrafe und das verbreitete Vorgehen im schriftlichen 
Strafbefehlsverfahren in Deutschland kaum die geeigneten Mittel zum 
Zweck der Resozialisierung darstellen dürften. 

Übereinstimmung bestand zwischen den deutschen und französischen 
Teilnehmern auch darin, die Aspekte des Schuldausgleichs, der negativen 
und der positiven Generalprävention, wenn auch mit graduellen Unter-
schieden, im unteren Drittel der Rangordnung einzuordnen. 

Abweichungen zwischen den französischen und den deutschen Befragten 
waren dagegen bei den unscharfen Begriffen der Verteidigung der Rechts-
ordnung und der Wiederherstellung des Rechtsfriedens festzustellen: Diese 
in der französischen Version des Fragebogens mit „lutte contre le trouble 
social" und „retablissement de !'ordre social" übersetzten Strafzwecke er-
hielten von den französischen Teilnehmern deutlich höhere Werte als von 
den deutschen. Hieraus wird deutlich, dass die bereits von Ro-
bertl F augeron/Kellens 163 Anfang der 70er Jahre festgestellte Zielsetzung 
der preservation sociale für die französischen Teilnehmer der Befragung 
nach wie vor von großer Bedeutung ist. Dies dürfte auch vor dem Hinter-
grund eines in Frankreich sich im Befragungszeitraum verallgemeinernden 
Unmuts über die vermeintliche insecurite, die Kriminalitätsbelastung ins-
besondere in Problemvororten großer Städte, gesehen werden. 

Unterschiede waren auch in der Einordnung verschiedener opferbezoge- , 
ner Aspekte festzustellen: Während die deutschen Teilnehmer die Genug-
tuung für das Opfer als einen der relativ wichtigeren Strafzwecke ansahen, 
gaben die französischen Teilnehmer ihm eine relativ zu den anderen Straf-

163 Siehe oben 3. Kap., Ziff. 2.2.2. 
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zwecken geringere Bedeutung. Umgekehrt war das Verhältnis bei der Fra-
ge der Wiedergutmachung: Hierin sahen die französischen Teilnehmer ei-
nen der wichtigsten Strafzwecke, die deutschen einen unwichtigeren. Dies 
entspricht der prozessualen Position des Opfers, die in Frankreich aus-
schließlich auf die erleichterte Geltendmachung von Schadensersatzan-
sprüchen ausgerichtet ist, in Deutschland dagegen durch die Ausgestaltung 
der Nebenklage auf die Genugtuung. 

Auch die Angaben der Befragten darüber, welche Kriterien ihre eigene 
Strafzumessung im Bereich der kleinen und mittleren Kriminalität mit wel-
chem Gewicht bestimmten, zeigten weitgehende Übereinstimmung: In ¼ 
der genannten 26 Kriterien wichen die Mittelwerte, die jeweils aus den 
deutschen und den französischen Antworten errechnet wurden, nur um ma-
ximal 0,4 von fünf Bewertungseinheiten ab. Die Kriterien, die unterschied-
lich eingeordnet wurden, hängen ganz überwiegend mit einer unterschiedli-
chen prozessualen Ausgestaltung des Strafverfahrens (Geständnis, Recht-
sprechtmg des Berufungsgerichts) oder mit der Ausrichtung des französi-
schen Strafrechts auf die Gefahrenabwehr zusammen (Versuch/Vollen-
dung, nicht einschlägige Vorstrafen). 

Einigkeit bestand insbesondere hinsichtlich der wichtigsten Strafzumes-
sungskriterien: Diese wurden von beiden Seiten in der einschlägigen Vor-
strafe bzw. in Frankreich in der gesetzlich definierten Wiederholungstat 
tmd in einer noch laufenden Bewährung gesehen. 

Dieses Ergebnis stimmt 1nit den Strafzweckpräferenzen überein: Wenn 
dem Strafzweck der negativen Spezialprävention Vorrang vor allen an-
deren Zielen eingeräumt wird, kann die Gelassenheit, die Hupfeld als 
eine für die strafrechtlichen Reaktionen jedenfalls im Jugendstrafrecht 
entscheidende richterliche Einstellung herausgearbeitet hat164, Wieder-
holungstätern nicht entgegengebracht werden. Durch die 
Wiederholungstat wird dann nämlich der Sinn des Strafrechts und des 
Strafens in Frage gestellt. Die Vorstrafe wirkt folglich umso belasten-
der. 

Ebenfalls übereinstimmend gaben die deutschen und die französischen 
Richter auch die Schadenswiedergutmachung vor der Hauptverhandlung 
als entscheidendes Strafzumessungskriterium an. 

164 Hupfeld 1996, S. 57, 178 ff.: Je weniger ein Richter über die Eigenschaft der 
Gelassenheit gegenüber der Jugenddelinquenz verfügt, umso härter sind seine 
Sanktionen. 
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Weitgehend einig waren sich die Befragten auch darüber, bestimmte Kri-
terien ans untere Ende der Bedeutungsskala zu verweisen, die augenschein-
lich einheitlich als unzulässige Strafzumesstmgskriterien angesehen wer-
den. Hierbei handelt es sich insbesondere um das Geschlecht des Ange-
klagten, seine soziale und kulturelle bzw. nationale Herkunft und seine 
Vorführung aus der Haft. Es gibt allerdings empirische Anhaltspunkte da-
für, dass diese Kriterien durchaus einen erheblichen faktischen Einfluss auf 
die Sanktionsauswahl haben. Hier kam der normative Einschlag der Befra-
gung vermutlich besonders deutlich zum Tragen. 

Einig waren sich die Teilnehmer beider Länder auch in der Einschät-
zung, dass die gesetzlichen Grenzen, die ihrer Sanktionsauswahl im Einzel-
fall gezogen sind, zur Erreichung der von ihnen bevorzugten Strafzwecke 
angemessen sind. Angesichts der Ähnlichkeit der angegebenen Strafzwe-
cke einerseits und der Unterschiedlichkeit des zur Verfügung stehenden 
Sanktionsarsenals sowie der Auswahlfreiheit innerhalb desselben anderer-
seits wird hieraus deutlich, dass diese Einschätzung eher eine Frage von 
Ausbildung und Gewöhnung als von objektiven Maßstäben sein dürfte. 

Weitere Fragen ergaben, dass die Strafvollstreckung die französischen 
Richter in verschiedener Hinsicht mehr beschäftigt als die deutschen: Zum 
einen sehen sie in der Langsamkeit bzw. dem Ausbleiben der V ollstre-
ckung das größte Hindernis zur Erreichung der Strafzwecke, zum anderen 
haben auch fast doppelt so viele französische wie deutsche Teilnehmer das 
Bedürfnis, über die Vollstreckung der Strafen besser informiert zu werden. 
Auch die Berücksichtigung von vollstreckungsrechtlichen Aspekten bereits 
in der Strafzumessung ist bei den französischen Teilnehmern stärker aus-
geprägt. Hierin dürfte einerseits die wesentlich größere Flexibilität der 
französischen Vollstreckung insbesondere bei Haftstrafen zum Ausdruck 
kommen, aber auch die festzustellenden Effizienzprobleme bei der Straf-
vollstreckung, die vielfach zum Eintritt der Vollstreckungsverjährung füh-
ren. 

Die Frage nach der Standardisierung der Strafen wurde schließlich von 
den französischen Richtern ebenso wie von den deutschen ganz überwie-
gend bejaht. Zwar sind auch hier graduelle Unterschiede festzustellen. Dass 
aber alle in diesem Teil des Fragebogens befragten praktizierenden Straf-
richter aus Frankreich angaben, zumindest bei Straßenverkehrsdelikten wie 
der Trunkenheitsfahrt im Interesse einer Gleichbehandlung der Straftäter 
Straftaxen zu verwenden, stimmt mit dem herrschenden Paradigma der In-
dividualisierung nicht überein, für die der Gesetzgeber auch und gerade im 
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Bereich der Straßenverkehrsdelikte vielfältige Flexibilisierungsmöglichkei-
ten zur Verfügung gestellt hat. Es darf angenommen werden, dass hier zu-
mindest auch prozessökonomische Aspekte eine Rolle spielen, zumal die 
Erledigung der Verfahrensmasse trotz des herrschenden Primats der Indivi-
dualisierung gerade im Bereich massenhaft und gleichförmig vorkommen-
den Delikte auch in Frankreich ein anerkanntes Verfahrensziel ist165• 

165 Vgl. zu der diesbezüglich kontroversen Diskussion in Frankreich insbesondere im 
Hinblick auf die strafprozessualen Rationalisierungen im Verfahren wegen 
Übertretungen Müller 2003, 3. Kap., Ziff. 7. m. w. N. 
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SECHSTES KAPITEL 

Die Strafvorschläge in den fiktiven Fällen 

1. Die Ergebnisse der fiktiven Fälle im Überblick 

Wie dargestellt, wurden den Teilnehmern im ersten Teil des Fragebogens 
insgesamt 17 verschiedene Fallgestaltungen mit der Bitte um einen Straf-
vorschlag vorgelegt, die sich auf sieben Grundfälle mit verschiedenen, 
vermutet strafzumessungsrelevanten Varianten zurückführen lassen. 

1.1 Strafverfolgungsstatistik 

Um die hierzu von den Teilnehmern abgegebenen Strafvorschläge in das 
jeweilige nationale Umfeld einordnen zu können, werden im Folgenden 
zunächst die derzeit zur Verfügung stehenden aktuellsten Ergebnisse der 
Strafverfolgungsstatistik dargestellt. 

1.1.1 Frankreich 
Für Frankreich sind derzeit1 als aktuellste Zahlen nur die provisorischen 
Ergebnisse für 1998 verfügbar, die im Annuaire Statistique de la Justice, 
Edition 2000, sowie in der Zusammenstellung „Les condamnations en 
1998"2 veröffentlicht wurden. Zu berücksichtigen ist, dass im Annuaire 
Statistique de la Justice nur die schwerste Hauptstrafe als einzige Strafe 
erfasst und Kombinationsstrafen nicht gesondert ausgewiesen werden3• Die 
in Strafkombinationen ausgesprochenen weniger schweren Strafarten, so 
die Geldstrafe neben einer Freiheitsstrafe, sind deshalb in diesen Übersieh-

Stand Februar 2002. 
Delabruyere 2000. 
Annuaire Statistique de Ja Justice, Edition 2000, S. 124. 
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ten nicht erfasst. Ebenfalls nicht erfasst sind Tatmehrheit4 und Vorstrafen-
belastung der Verurteilten. Die Kombinationsstrafen werden dagegen teil-
weise in der Statistik ,,Les condamnations en 1998'' dargestelltj. Allerdings 
werden dabei als hinzufügbare Kombinationsstrafe nur einerseits die Geld-
summenstrafe, andererseits alle anderen denkbaren Nebenfolgen als sog. 
,,mesures complementaires"6 erfasst. 

Ausweislich des Annuaire Statistique de la Justice1 wurde 1998 in 
293.931 von insgesamt 449.330 Verurteilungen wegen Vergehen, somit in 
knapp zwei Dritteln (65,5%) aller Urteile der tribunaux correctionnels, Ge-
fängnisstrafe verhängt8. Hierbei handelt es sich um den niedrigsten Wert 
seit 1994 (1994: 68,4%, 1995: 69,3%, 1996: 67,9%, 1997: 66,5%). Da es 
sich erst um vorläufige Zahlen handelt und der Anteil auch in der Größen-
ordnung gleich geblieben ist, können hieraus daher noch keine sicheren 
Schlussfolgerungen etwa auf eine Zurückdrängung der Gefängnisstrafen 
gezogen werden. 

Von diesen Gefängnisstrafen wurde 1998 ein Drittel (33,8%) teilweise 
oder vollständig ohne Vollstreckungsaussetzung verhängt. Auch hier han-
delt es sich um den niedrigsten Wert seit 1994 (1997: 34,6%, 1996: 35,3%, 
1995: 38,2%, 1994:37,4%). Die mittlere Dauer der 1998 nicht zur Bewäh-
rung ausgesetzten (Teile der) Gefängnisstrafen betrug 7,3 Monate. In den 

4 Vgl. aber die Zusammenstellung der Strafaussprüche unter Berücksichtigung von 
Art und Anzahl der zugrunde liegenden Taten bei Delabruyere 2000, S. 156 - 163. 
Delabruyere 2000, S. 164 ff. 

6 Der Begriff wird dabei nicht in der allerdings nicht völlig tmumstrittenen dogma-
tischen Bedeuhmg gebraucht, die ihm nach herrschender Meimmg zukommt, vgl. 
zum Begriff der ,.,mnction complementaire" bzw. Zusatzstrafe Müller 2003, 2. 
Kap., Ziff. 2.2.2. Im Annex 3 der „Condamnations" sind sämtliche Sanktionen 
aufgezählt, die in der Auswerhmg als mesures complementaires erfasst werden. Es 
handelt sich nicht nur um die in Art. 131-10 CP genannten Zusatzstrafen, sondern 
auch um gemeinnützige Arbeit (die juristisch nicht als Zusatzstrafe angesehen 
werden kann, siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.5.1.), Tagessatzgeldstrafe (die seit 1994 
auch Zusatzstrafe geworden ist, siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.5.2.), die verschie-
densten Nebenfolgen aus dem Nebenstrafrecht (siehe im Einzelnen hierzu Müller 
2003, 2. Kap., Ziff. 7), Einziehung tmd Verfall, aber auchjugendrichterliche Maß-
nahmen. 
Annuaire Statistique de la Justice, Edition 2000, S. 131. 
Wenn alle im casier judiciaire erfassten Strafurteile zugrunde gelegt werden, also 
auch wegen als solcher abgeurteilter Verbrechen und wegen Übertrehmgen der 5. 
Klasse, ergibt sich für 1998 eine Quote von Freiheitsstrafe (also inklusive 
Zuchthausstrafe, die aber nur 0,2% aller Verurteihmgen ausmacht) an allen 
ausgeworfenen Strafen von 52,9%, Delabruyere 2000, S. 31. 
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Jahren 1995 bis 1997 lagen diese Werte jeweils höher (zwischen 7,6 und 
8,5 Monaten), 1994 dagegen nur bei 7, 1 Monaten. 

Von den verbleibenden Gefängnisstrafen, deren Vollstreckung mit oder 
ohne Bewähnmgsauflagen, aber jedenfalls vollständig ausgesetzt wurden, 
entfielen 1998 knapp 72% auf den sursis simple, 22% auf den sursis avec 
mise a l'epreuve und ca. 6% auf die Bewähnmgsaussetzung gegen Ar-
beitsauflagen. 

Geldstrafe als einzige Hauptstrafe9 wurde in knapp 18% der Urteile der 
Korrektionalgerichte verhängt. Diese Quote entspricht, bei leichtem An-
stieg, ungefähr derjenigen der Vorjahre (zwischen 16,4 und 17,2%)1°. Die 
mittlere Höhe der Geldstrafe belief sich 1998 auf 4.409 Francs (entspricht 
ca. 672 €), während sie in den Jahren davor bei 4.955 (1997), 7.587 (1996), 
6.060 (1995) und 4.095 (1994) Francs lag. 

Alternativstrafen wurden 1998 in ca. 11 % aller Urteile wegen Verge-
henstatbeständen als schwerste Hauptstrafe ausgesprochen 11. Im Einzelnen 
wird folgende Häufigkeitsverteilung der verschiedenen Ersatzstrafen, aus-
gedtückt in prozentualen Anteilen aller Alternativstrafen 12, genannt13 : 

Im Annuaire Statistique de la Justice wird dabei nicht erläutert, wie die 
Kombination von Alternativstrafen tmd Geldstrafe erfasst wird, ob ein solches 
Utteil also bei den Geldstrafen oder bei den Alternativstrafen erscheint. 

10 Annuaire Statistique de la Justice, Edition 2000, S. 133. 
11 Unter Zugrundelegung aller im casier judiciaire erfassten Strafurteile, also 

inklusive Verbrechen und Übertretungen der 5. Klasse, ergibt sich eine Quote von 
10, 7%, Delabruyere 2000, S. 31. 

12 Errechnet aus den absoluten Zahlenangaben des Annuaire Statistique de la Justice, 
Edition 2000, S. 133. Dabei wurde nach den allgemeinen Regeln nach der ersten 
Dezimalstelle auf- oder abgerundet, womit sich die kleineren Abweichungen von 
100% in der Stmnne der Spalten erklären lassen dürften. Die Abweichung für 1998 
scheint hierfür aber zn groß. Sie dürfte daher entweder auf einer fehlerhaften 
Erfasstmg der absoluten Zahlen oder auf der nicht gesondett als solchen erfassten 
Kombinationen von Ersatzstrafen beruhen: Diese wurden dann vermutlich in der 
jeweiligen Rubrik und somit mehrfach gezählt. Vgl. znr rechtlichen Zulässigkeit der 
Kombination von Ersatzstrafen untereinander oben 1. Kap., Ziff. 1.8. 

13 Annuaire Statistique de Ja Justice, Edition 2000, S. 133, dott in absoluten Zahlen. 
Die Rechtsnatur der Ersatzstrafe, also ob es sich Ulll eine echte Alternativstrafe oder 
eine als Hauptstrafe verhängte Zusatzstrafe handelt, wird nicht erfasst, vgl. 
Annuaire Statistique de Ja Justice, Edition 2000, S. 124 f. 
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Tabelle 16: Anteil div. Ersat=strafen an allen Alternativstrafen 

Ersatzstrafe 1994 199514 1996 1997 1998 
FS-Strafen 49 4 53 9 51 6 52 5 62 9 
gemeinn. Arbeit 24.4 27.2 26 2 24.2 23 6 
iours-amende15 12,0 98 12 2 14 0 16,3 
ITFl6 9 1 56 4,9 47 2,4 
Scheck-verbot 03 01 02 02 0.3 
sonstiges 46 38 49 44 4.5 
Summe 998 1004 1000 100 0 JJO 

Ein Strafdispens wurde 1998 in 1,8% aller Verurteilungen wegen Verge-
henstatbeständen ausgesprochen 17• In den Jahren davor belief sich die Quo-
te jeweils auf 1,7, 1,4, 0,8 und 1,5% (1997 bis 1994). 

Aus den „Condamnations en 1998" ergeben sich auch Anhaltspunkte für 
die Verteilung der Kombinationssanktionen: Solche werden in mehr als 
einem Drittel (36,3%) aller Urteile18 verhängt. 

83,6% der erfassten Kombinationssanktionen werden dadurch gebildet, 
dass einer Hauptstrafe eine mesure complementaire hinzugefügt wird. In 
40,5% der Kombinationsstrafen wird zusätzlich zu einer Hauptstrafe eine 
Geldstrafe festgesetzt. In der Schnittmenge dieser beiden Zahlen verbergen 
sich die Kombinationen mit Hauptstrafe, Geldstrafe und „mesure 
complementaire". 

In drei Vierteln (75,5%) aller Kombinationsstrafen wird die Gefängnis-
strafe als schwerste Hauptstrafe angegeben, während Geldstrafen ein knap-
pes Fünftel (18,7%) und Alternativstrafen nur 4,2% der Hauptstrafen aus-
machen, die mit nachgeordneten Strafen kombiniert werden. 

14 Die Amnestie nach den Präsidentschaftswahlen 1995 hat zu Verzerrungen in der 
Erfassung geführt, die sich teilweise auch bei den Urteilen aus 1994 und 1996 
bemerkbar machen. Die Entwickhmg muss unter diesem Vorbehalt verstanden 
werden, vgl. Annuaire Statistique de la Justice, Edition 2000, S. 110, 125 f. 
Insgesamt wurden 1995 deutlich weniger Urteile erfasst, die andererseits strenger 
waren als in den umliegenden Jahren. 

15 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.5.2. 
16 lnterdiction du territoire .franr;ais, siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.4. 
17 Annuaire Statistique de la Justice, Edition 2000, S. 133. 
18 In diesem Fall für alle in den casier judiciaire eingetragenen Deliktsarten, also 

Verbrechen, Vergehen und Übertretungen der fünften Klasse, vgl. Delabruyere 
2000, s. 225. 
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Bei den Gefängnisstrafen, die mit anderen Sanktionen kombiniert wer-
den, dominieren wiederum diejenigen mit vollständiger Bewährungsausset-
zung: Gefängnisstrafen, die gar nicht oder nur teilweise zur Bewährung 
ausgesetzt werden, machen nur ein Viertel (23,1%) der kombinierten Ge-
fängnisstrafen aus. 

Die nationalen Sanktionsprofile der in den fiktiven Fällen vorkommen-
den Straftatbestände werden im Folgenden anhand des Annuaire Statistique 
de la Justice dargestellt19• Sie berücksichtigen daher nur die als schwerste 
Hauptstrafe in das Formblatt eingetragene Sanktion, während eventuell zu-
sätzlich verhängte Geldstrafen oder andere Nebenfolgen nicht erscheinen. 
Es ist daher möglich, dass wesentlich mehr Verurteilte zumindest auch mit 
pekuniären Sanktionen belegt wurden, als es sich aus der Statistik ergibt. 

Für vorsätzliche Körperverletzungen aus dem Vergehensbereich wurden 
hiernach 1998 in 77,8% aller Urteile als schwerste Hauptstrafe Freiheits-
strafen verhängt, die zu gut 2/3 vollständig zur Bewährung ausgesetzt wur-
den, während in knapp einem Drittel der Urteile zumindest ein Teil der 
Strafe abgesessen werden musste. In knapp einem Zehntel der Urteile we-
gen der diversen Vergehenstatbestände der Körperverletzung wurde eine 
amende, in 5,8% eine Ersatzstrafe als schwerste Hauptstrafe verhängt. In-
nerhalb der Ersatzstrafen ist bei diesem Deliktsbereich die gemeinnützige 
Arbeit die häufigste Strafart ( 44,5% aller Alternativstrafen gegenüber 
27,2% jours-amende und 20,2% Führerscheinsanktionen). Strafdispense 
wurden in 1,9% aller Urteile in diesem Bereich ausgesprochen20• 

Für alle Arten des Diebstahls im Vergehensbereich wurden 1998 in 
knapp¾ der Fälle (72,3%) Gefängnisstrafen verhängt, von denen weniger 
als die Hälfe (45,9%) nicht oder nur teilweise zur Bewährung ausgesetzt 
wurden. Auf Geldstrafe als schwerste Hauptstrafe wurde in 8,9% dieser 
Fälle erkannt, von denen ca. ein Fünftel vollständig zur Bewährung ausge-
setzt wurde. Alternativstrafen wurden in diesem Vergehensbereich in 7 ,8% 
der Utteile verhängt, wobei die gemeinnützige Arbeit nahezu zwei Drittel 
der Alternativstrafen ausmachte (63,7%), die Tagessatzgeldstrafe ein knap-
pes Viertel (24%) und die Führerscheinsuspendierung ein gutes Zehntel 

19 Die condamnations enthalten keine hier verwendbare Aufschlüsselung der genann-
ten Kombinationsstrafen nach Deliktsgruppen. 

20 Annuaire Statistique de la Justice, Edition 2000, S. 140. Bei den Venuteilungen 
wegen übertretungsrechtlicher vorsätzlicher Körperverletzungen wurde 1998 in 
10% der Fälle statt einer Geldstrafe eine Ersatzstrafe verhängt, vgl. Annuaire 
Statistique de la Justice, Edition 2000, S. 141. 
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(10,4%). Strafdispense machten 1,5% aller Urteile aus diesem Bereich 
aus21• 

Trunkenheitsfahrten wurden in 60% aller Fälle mit Freiheitsstrafe belegt, 
von denen nur knapp ein Zehntel nicht oder nur teilweise zur Bewährung 
ausgesetzt wurde. In 20,6% der Urteile wurde als schwerste Hauptstrafe 
eine Geldstrafe festgesetzt. Bei den Alternativstrafen, die in 18,5% der Fäl-
le als Hauptstrafe verhängt wurden, dominieren erwartungsgemäß die füh-
rerscheinrechtlichen Sanktionen mit fast 85%. Die Tagessatzgeldstrafe 
machte dagegen in diesem Deliktsbereich nur 7,4%, die gemeinnützige Ar-
beit nur 6,3% der verhängten Alternativstrafen aus22. Einen Strafdispens 
erhielten nur 0,2% der wegen dieses Vergehens Verurteilten23• 

Der Einmietbetrug in Hotels wurde nach den Zahlen des französischen 
Justizministeriums 1998 insgesamt nur 531-mal abgeurteilt. Hierbei wurde 
in zwei Dritteln der Fälle (65,%) Gefängnisstrafe verhängt, von der nur 
37% vollständig zur Bewährung ausgesetzt wurden. In gut einem Viertel 
der Fälle (26,7%) wurde als Hauptstrafe eine Geldstrafe verhängt. In je-
weils 19 Fällen, somit jeweils 3,6%, wurden Alternativstrafen bzw. Straf-
dispense ausgesprochen24• 

1.1.2 Deutschland 

Für Deutschland stehen die Zahlen aus der Verurteiltenstatistik für das Jahr 
2000 zur Verfügung25. 

Auch hier werden weder Tatmehrheit noch Vorstrafen erfasst, die in dem 
Urteil eine Rolle spielen können. Auch werden die Sanktionen getrennt er-
hoben, so dass keine Übersicht über die Kombinationen von Freiheitsstrafe 
mit Geldstrafe nach § 41 StGB oder von Freiheitsstrafe und/oder Geldstrafe 
mit den führerscheinrechtlichen Maßregeln der §§ 69 StGB existiert26• Die 
Zahlen beziehen sich teilweise nur auf das alte Bundesgebiet, da für die 
neuen Länder noch keine flächendeckenden Erhebungen vorlagen27• 

21 Annuaire Statistique de la Justice, Edition 2000, S. 154. 
22 Annuaire Statistique de la Justice, Edition 2000, S. 161 f. 
23 Delabruyere 2000, S. 65. 
24 Delabruyere 2000, S. 65. Die ausgeworfenen Strafarten für die filouterie sind im 

Annuaire Statistique de la Justice nicht gesondert ausgewiesen, vgl. Edition 2000, 
s. 157. 

25 Statistisches Btmdesamt, Fachserie 10, Reihe 3: Strafverfolgung 2000. 
26 Vgl. Statistisches Btmdesamt, Strafverfolgtmg 2000, S. 68 ff. 
27 Statistisches Btmdesamt, Strafverfolgtmg 2000, S. 5. 
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Hiernach28 wurde in Deutschland gegen 19,6% aller nach Erwachsenen-
strafrecht Verurteilter29 eine Freiheitsstrafe verhängt. Von diesen wurden 
gut 2/3 (67,5% der Freiheitsstrafen) zur Bewährung ausgesetzt. In ca. vier 
Fünftel aller Strafurteile wurde dagegen eine Geldstrafe verhängt. Ledig-
lich in 0, 7% aller Urteile nach Erwachsenenstrafrecht kam es zu einer 
Verwarnung mit Strafvorbehalt. 

In 19,5% der Urteile wegen einfacher Körperverletzungsdelikte (§ 223 
StGB) wurden Freiheitsstrafen ausgesprochen (Verwarnung mit Strafvor-
behalt: 1,2%). Diese Quote stieg bei Verurteilungen wegen gefährlicher 
Körperverletzung im Sinne des § 224 StGB auf über zwei Drittel (69,7%) 
an (Verwarnung mit Strafvorbehalt: 1,1%)3°. 

Wegen einfachen Diebstahls wurde gegen 17 ,5% aller Verurteilter eine 
Freiheitsstrafe verhängt, die anderen erhielten Geldstrafen (Verwarnung 
mit Strafvorbehalt: 0,3%). Der Diebstahl im besonders schweren Fall und 
der Wohnungseinbruchsdiebstahl nach § 244 I Ziff. 3 StGB31 wurden da-
gegen in 80% aller Fälle mit einer Freiheitsstrafe sanktioniert (Verwarnung 
mit Strafvorbehalt: 0,3%). 

In der Strafverfolgungsstatistik werden die im StGB geregelten Trun-
kenheitsdelikte im Straßenverkehr32 zusammen erfasst. Im Jahre 2000 wur-
den wegen einem Zehntel dieser Taten Freiheitsstrafe verhängt, in nahezu 
9/10 dagegen eine Geldstrafe (Verwarnung mit Strafvorbehalt in 19 Fällen 
in absoluten Zahlen, also unter 0,02%). 

Wegen Betruges wurden im Jahr 2000 in 20% der Fälle Freiheitsstrafen 
verhängt, in knapp 80% dagegen Geldstrafen (Verwarnilllg mit Strafvorbe-
halt: 2,3%). 

28 Statistisches Btmdesamt, Strafverfolgung 2000, S. 48 ff. 
29 Also inklusive der Verbrechenstatbestände. 
30 Inwieweit in den Urteilen, in denen nicht aufFreilieitsstrafe erkannt wurde, minder 

schwere Fälle angenommen und iiber § 47 StGB eine Geldstrafe verhängt wurde 
oder aber der angeklagte Tatbestand nicht bewiesen, sondem nur wegen § 223 
StGB verurteilt wurde, ohne dass dies in die von Justizhilfskräften geführte Statistik 
aufgenommen wurde, muss hier offen bleiben. 

31 In der Statistik zusammen erfasst. 
32 Es diirfte sich hierbei um§§ 316, 315 c Abs. 1 Ziff. la StGB handeln, wenn dies 

auch nicht ausdiücklich erwähnt wird. 
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1.2 Insgesamt vorgeschlagene Strafen 

Es kann nicht erwartet werden, dass die für die fiktiven Fälle des Fragebo-
gens vorgeschlagenen Strafen den oben dargestellten durchschnittlichen 
statistischen Werten entsprechen. Diese decken den ganzen Bereich der vor 
Gericht verhandelten Kriminalität ab, während die hier entwickelten fikti-
ven Fälle nur ein bestimmtes Spektrnm umfassen: Einerseits kommen ins-
besondere Fallgestaltungen vor, die gesetzlich definierte erschwerende 
Umstände enthalten, andererseits aber keine Vielfachwiederholungstäter. 
Dies führt dazu, dass die Quote der Freiheitsstrafe an allen Strafvorschlä-
gen höher und die der Bewährungsaussetzung wesentlich höher ist als in 
den jeweiligen nationalen Statistiken. Dennoch soll hier ein kurzer Über-
blick über die durchschnittliche Verteilung aller Strafvorschläge auf die 
Strafarten in beiden Ländern gegeben werden, um einen ersten Eindrnck 
der Ergebnisse zu vermitteln. Dabei wird für diesen Überblick den Erfas-
sungskriterien des Annuaire Statistique gefolgt33. 

1.2.1 Frankreich 

Wenn den Erfassungskriterien des Annuaire Statistique gefolgt wird, ergibt 
sich folgendes Verhältnis der vorgeschlagenen Strafen: 78,6% aller von 
den Teilnehmern genannten Strafen waren Gefängnisstrafen, deren Voll-
strecktmg zu über drei Vierteln (78% aller Gefängnisstrafen) vollständig 
ausgesetzt wurde (mit oder ohne Bewährungsauflagen). Rund ein Zehntel 

33 Als nur Erfassung der Hauptstrafen ohne Kombinationen, bei teilweiser 
Bewähnmgsaussetzung wird die Strafe nur in der Rubrik „ohne Bewähnmg" 
erfasst. 
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der Strafvorschläge lautet auf Geldstrafe (amende) als einziger Hauptstra-
fe34• In einem weiteren Zehntel der Urteile wird gemeinnützige Arbeit als 
Hauptstrafe verhängt. Nur 2, 7% aller Strafvorschläge betreffen die Ver-
hängung einer Tagessatzgeldstrafe. Als andere Alternativsanktion kam, wie 
bereits erwähnt, nur die isolierte Verhängung von Führerscheinsanktionen 
vor, allerdings nur in 1,6% aller genannten Strafen. Auch der Strafdispens 
wurde nur in 1,6% aller Strafvorschläge vorgeschlagen. 

Verglichen mit der allgemeinen nationalen Verteilung sind also in den 
Strafvorschlägen mehr Freiheitsstrafen enthalten, die aber auch häufiger 
vollständig zur Bewährung ausgesetzt wmden. Geldstrafe wurde nur gut 
halb so häufig verhängt, gemeinnützige Arbeit wesentlich häufiger, Tages-
satzgeldstrafe etwas häufiger und Führerscheinsanktionen als selbständige 
Hauptstrafe wesentlich seltener als nach der allgemeinen Justizstatistik. 

1.2.2 Deutschland 

Bei den deutschen Teilnehmern lauteten 61,8% aller Strafvorschläge auf 
Geldstrafe und 36, 1 % auf Freiheitsstrafen. Die verbleibenden 2, 1 % vertei-
len sich auf den Vorschlag, das Verfahren gemäß§ 153a StPO einzustellen, 
einige wenige Verwarnungen mit Strafvorbehalt sowie einen Freispruch. 
Von den Freiheitsstrafen wurden nur 2,5% nicht zur Bewährung ausgesetzt. 

Auch hier ist somit die Quote der Geldstrafe deutlich niedriger, die der 
Freiheitsstrafe höher als nach der Strafverfolgungsstatistik; die Freiheits-
strafe wird aber auch wesentlich häufiger zur Bewährung ausgesetzt. 

1.3 Allgemeine Merkmale der vorgeschlagenen Hauptstrafen 

Hinsichtlich der im jeweiligen Tatbestand vorgesehenen Hauptstrafen hal-
ten die vorgeschlagenen Strafen sich in beiden Ländern, wenig überra-

34 Dabei ist rechtlich die Kombination von Geldstrafe und Führerscheinsanktionen 
nach dem Code de la route unklar, vgl. Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 10.4.7.1: Hier 
kann die im Tatbestand angedrohte Gefängnisstrafe durch die Führerscheinstrafe 
über Att. 131-11 CP ersetzt werden - dann wären zwei Hauptstrafen verhängt -
oder die Führerscheinsanktion als Zusatzstrafe verhängt tmd von der Verhängung 
der eigentlich zusätzlich auch noch möglichen Gefängnisstrafe über Att. Att. 132-
17 Abs.2 CP abgesehen werden. In diesem Fall ist die Geldstrafe tatsächlich die 
einzige Hauptstrafe. Die Richter äußem sich hierzu jeweils in ihren Strafvorschlä-
gen nicht. Vorliegend wurde, wie oben dargestellt, entschieden, die Geldstrafe in 
jedem Fall als Hauptstrafe und die FS-Sanktionen als Sicherungsmaßregel nach 
dem Code de la route anzusehen. 
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sehend, im unteren Bereich des zur Verfügung stehenden Strafrahmens. 
Allerdings sind auch Unterschiede zwischen den beiden Stichprobengrup-
pen festzustellen, die im Wesentlichen auf die unterschiedlich hohen Straf-
androhungen zurückzuführen sein dürften. 

Bei den deutschen Antworten wird insbesondere der gesetzliche Straf-
rahmen der Freiheitsstrafe nur in geringem Umfang ausgeschöpft. 

Schaubild 19: Ausschöpfung des Strafrahmens in den deutschen 
Strafoorschlägen - Freiheitsstrafe 
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Die gesetzlichen Obergrenzen liegen hier mit Ausnahme der Fälle 7 und 
Variationen bei fünf oder zehn Jahren, die höchsten vorgeschlagenen Stra-
fen belaufen sich dagegen auf 14 Monate im Fall 2 (gesetzliche Höchststra-
fe 5 Jahre, also ein knappes Viertel des Strafrahmens) und 18 Monate im 
Fall 5, somit also ein knappes Sechstel der hierfür angedrohten Höchststra-
fe von 10 Jahren. Lediglich in den Fällen der Trunkenheitsfahrt mit ihrer 
recht niedrigen Obergrenze von einem Jahr wurde mit den höchsten vorge-
schlagenen Freiheitsstrafen von sechs Monaten die Hälfte des Strafrahmens 
ausgeschöpft. 
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Dagegen ergibt sich aus einer Zusammenstellung der gesetzlich ange-
drohten und der von den deutschen Teilnehmern vorgeschlagenen Geldstra-
fenhöhen, dass hier der Strafrahmen schon weitgehender genutzt wird: 

Schaubild 20: Ausschöpfung des Strafrahmens in den deutschen 
Strafvorschlägen - Geldstrafe 
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Der gesetzliche Strafrahmen der Geldstrafe beläuft sich für alle Fälle 
gleichmäßig auf 5 bis 360 Tagessätze, auch wenn die angedrohten Frei-
heitsstrafen in ihrer Höchstgrenze zwischen einem Jahr und 10 Jahren 
schwanken. Die vorgeschlagenen Strafen gehen des Öfteren immerhin bis 
zu 150 Tagessätzen, in einem Fall auch bis zu einer Höhe von 180 Tages-
sätzen, und bewegen sich somit oft nur knapp unterhalb der Hälfte des ge-
setzlich Angedrohten. 

Anders verteilen sich die von den französischen Teilnehmern vorge-
schlagenen gesetzlichen Hauptstrafen in den jeweiligen Strafrahmen. Hin-
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sichtlich der Freiheitsstrafe gilt in den fiktiven Fällen bis auf wenige Aus-
nahmen ein niedrigerer Strafrahmen als in Deutschland35• Innerhalb dieses 
Strafrahmens schöpfen die vorgeschlagenen Freiheitsstrafen das untere 
Drittel nicht selten aus. 

Schaubild 21: Ausschöpfung des Strafrahmens in den französischen 
Strafvorschlägen - Freiheitsstrafe 
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Besonders deutlich wird die Zurückhaltung der französischen Richter bei 
der Bemessung der Höhe der Geldstrafen. 

Im folgenden Schaubild werden die Geld- und die Geldsummenstrafen 
zusammen erfasst und nicht danach llllterschieden, ob sie mit anderen Stra-
fen kombiniert wurden. Dargestellt werden soll nur, in welcher Höhe die 
Richter vorschlagen, auf Vermögenswerte des Angeklagten zuzugreifen, 
lllld in welchem Verhältnis diese Vorschläge zu der gesetzlichen Ermächti-
gllllg hierzu, also zu den Obergrenzen in den Straftatbeständen, stehen. 

35 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 4.1.3.1. 
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Schaubild 22: Ausschöpfung des Strafrahmens in den französischen 
Strafvorschlägen - Geldstrafe 
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Die vorgeschlagenen Strafen blieben weit unter den gesetzlich möglichen 
Strafen zurück. Lediglich im Fall Ziff. 2 und bei den Trunkenheitsfahrten 
wurden überhaupt nennenswerte Beträge erreicht. Wenn die Mittelwerte 
der vorgeschlagenen Geldstrafen mit berücksichtigt werden, wird deutlich, 
dass durchschnittlich die höchsten Geldstrafen (amende undjours-amende) 
bei den Taten Ziff. 2 (Mittelwert 5.750 Francs), Ziff. 1B (Mittelwert 4.786 
Francs) und bei den Trunkenheitsfahrten vorgeschlagen wurden (Mittelwert 
4.083 Francs für Fall 7, 4.804 Francs für Fall 7A und 4.690 Francs für Fall 
7B). 

2. Darstellung der Strafvorschläge nach Deliktsgruppen 

Im Folgenden werden die von den Richtern in beiden Ländern vorgeschla-
genen Strafen zunächst deskriptiv dargestellt. Hiermit sollen bereits erste 
Erkenntnisse über die Eigenarten der jeweiligen Sanktionierungsprofile in-
nerhalb der und zwischen den beiden Teilnehmergruppen gewonnen wer-
den. 
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Die Strafvorschläge wurden dabei nach zwei verschiedenen Kriterien er-
fasst: 

Zum einen wurden sie den oben für beide Länder entwickelten Schwere-
kategorien zugeordnet. Diese Erfassung erlaubt eine Reduzierung insbe-
sondere der komplexen französischen Kombinationsstrafen auf das sie we-
sentlich prägende Sanktionsprofil. Zudem kommen keine Doppelzählungen 
vor. Hierdurch wird ein Vergleich der Abweichungen in den Fallvarianten 
innerhalb eines Landes und zwischen beiden Ländern möglich. Die auf die-
se Weise geordnete Übersicht über die Strafvorschläge für alle Fallvarian-
ten sind für beide Länder im Anhang dargestellt36• 

Von Nachteil ist hierbei allerdings, dass manche Strafanteile insbesonde-
re der französischen Strafvorschläge untergehen. So werden Geldstrafen 
den Bewährungsauflagen gleichgestellt, wenn sie mit einer vollständig aus-
gesetzten Gefängnisstrafe kombiniert werden, bzw. gar nicht erfasst, wenn 
sie mit einer Gefängnisstrafe kombiniert werden, die zumindest teilweise 
nicht zur Bewährung ausgesetzt wird. Auch ist es bei der Einordnung in die 
entwickelten Schwerekategorien nicht möglich, die Arten der Bewährungs-
auflagen zu vergleichen, da diese als solche nicht erfasst werden. 

Da es von Interesse erscheint, ergänzend auch auf die tatsächliche Häu-
figkeit beispielsweise pekuniärer Sanktionen bei den französischen Straf-
vorschlägen oder auf die Art der Bewährungsauflagen zu rekurrieren, die 
die beiden Teilnehmergruppen vorgeschlagen haben, wurden die Strafvor-
schläge zum anderen danach ausgezählt, welche Sanktionen und Bewäh-
rungsauflagen überhaupt vorkamen. Diese Erfassung enthält daher bei den 
französischen Strafvorschlägen Doppelnennungen bei allen Sanktionen, die 
miteinander kombiniert wurden, sowie in beiden Stichproben bei den Be-
währungsauflagen, da diese sowohl nach deutschem als auch nach franzö-
sischem Recht miteinander verbunden werden können. 

Die sich hieraus ergebenden Übersichten über alle in den verschiedenen 
Fällen vorgeschlagenen Sanktionsarten und Bewährungsauflagen sind 
ebenfalls dem Anhang zu entnehmen 37. 

Schließlich wurden auch die diversen Verpflichtungen gesondert erfasst, 
die mit einer Freiheitsstrafe mit Vollstreckungsaussetzung kombiniert wur-
den. Hierdurch soll ein Vergleich der prozentualen Anteile der verschiede-
nen Bewährungsauflagen oder sonstigen Verpflichtungen ermöglicht wer-

36 Übersichtstabellen Al und A2 im Anhang. 
37 Übersichtstabellen Bl und B2 im Anhang. 
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den, die von den deutschen Teilnehmern einerseits, von den französischen 
andererseits bei den diversen Fällen bevorzugt wurden. 

Bei den deutschen Strafvorschlägen handelt es sich hier ausschließlich 
um die Bewährungsbestimmungen (Auflagen, Weisungen, Bewährungshel-
fer) nach §§ 56b ff. StGB der Schwerekategorie II. Bei der französischen 
Stichprobe folgte die Erfassung, der Rechtslage entsprechend, auch diesbe-
züglich komplexeren Kriterien: Sie betrifft sämtliche Strafvorschläge, in 
denen die Vollstreckung einer Gefängnisstrafe oder auch nur eines Teils 
derselben auf irgendeine Weise ausgesetzt und mit einer Auflage versehen 
und/oder mit einer Geldstrafe kombiniert wurde. Es handelt sich also nicht 
nur um die Freiheitsstrafen, die in der Schwerekategorie II dargestellt sind, 
sondern auch um die Teile solcher Gefängnisstrafen, die in der schwersten 
Kategorie I aufgegangen sind, weil sie mit einem Anteil von Gefängnisstra-
fe ohne Bewährung kombiniert wurden. Dies erschien angezeigt, um mög-
lichst viele Bewährungsauflagen und -weisungen vergleichen zu können. 
Die Berücksichtigung der Gefängnisstrafen, die mit Geldstrafen kombiniert 
wurden, beruht auf dem bereits hergeleiteten38 Verständnis dieser Straf-
kombination als funktionales Äquivalent zur deutschen Bewährungsaufla-
ge, eine Geldsumme an eine gemeinnützige Einrichtung oder an die Staats-
kasse zu zahlen 39. 

Die angegebenen Bewährungsauflagen und -weisungen sowie die Kom-
binationen mit Geldstrafen werden dabei in prozentualen Anteilen angege-
ben, wobei die Anzahl der Strafvorschläge, die solche Kombinationen je-
weils enthielten, 100% ausmachen. Die den Prozentangaben zugrunde lie-
genden n schwanken somit je nach Häufigkeit dieser Strafvorschläge stark 
und liegen bei den französischen Antworten zwischen 9 und 35, bei den 
deutschen zwischen 4 und 42 Strafvorschlägen. Die Quersummen der di-
versen ergänzenden Sanktionen ergeben mehr als 100%, wenn die Bewäh-
rungsauflagen untereinander bzw. von französischen Teilnehmern mit 
Geldstrafe kombiniert wurden. 

Bei den Bewährungsauflagen und -weisungen konnten die deutschen und 
französischen Ergebnisse unmittelbar einander gegenübergestellt werden, 

38 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.5.1.2. 
39 Außen vor gelassen wurden somit hier die Strafkombinationen, in denen eine 

Geldstrafe zugleich mit einer Gefängnisstrafe verhängt wm-de, die überhaupt nicht 
zur Bewährung ausgesetzt wurde. Diese Kombination kam allerdings auch sehr 
selten vor, vgl. Tabelle Bl im Anhang, Zeile 4. In diesen Fällen dient die Kom-
bination auch funktional nicht als Bewährungsauflage, sondern als Strafverschär-
fung. 
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da sich die möglichen Auflagen und -weisungen bei einer Gleichsetzung 
von der deutschen Geldauflage mit der französischen Kombination von Ge-
fängnisstrafe mit Bewährung und Geldstrafe ohne Bewährung gleichen. 
Die hieraus entwickelte gemeinsame Übersichtstabelle für sämtliche Fälle 
ist ebenfalls im Anhang abgedruckt40• 

2.1 Die Körpen'erletzungsfälle 

Zunächst sollen die verschiedenen Körperverletzungsfälle (Fall Ziff. 1 mit 
Variationen und Fall Ziff. 2) innerhalb des jeweiligen Landes miteinander 
sowie zwischen den Ländern verglichen werden, um einen Überblick über 
die vorgeschlagenen Sanktionen und die Unterschiede zwischen dem 
Grundfall und den Variationen festzustellen. 

2.1.1 Frankreich 
In Frankreich liegt der eindeutige Schwerpunkt der Sanktionierung der 
Körperverletzungsdelikte bei der Strafart der Gefängnisstrafe. 

Tabelle 17: Verteilung der französischen Strafvorschläge azif die Straf-
schwerekategorien - Körperverletzungsdelikte 

1 II III IV V VI VII VIII 
F,n=42 1 - III 

1 14,3 35,7 45,2 95,2 2,4 2,4 0 0 0 
1a 9,5 31 52,4 92,9 4,8 2,4 0 0 0 
1b 38,1 31 26,2 95,3 2,4 2,4 0 0 0 
1c 21,4 26,2 50 97,6 2,4 0 0 0 
2 26,2 47,6 21,4 95,2 2,4 2,4 0 0 0 

I = Gefängnisstrafe (teilw.) ohne Bew.; II= Gef. m. B. und mit Auflagen/Geldstrafe; III 
= Gef. mit sursis simple; IV = Arbeitsstunden als Hauptstrafe; V = jours-amendes; VI = 
Geldsummenstrafe o. B.; VII= amende m. B.; VIII= Führerscheinstrafe als Hauptstrafe 

40 Übersichtstabelle C im Anhang. 
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In allen Fällen liegt die Quote der Freiheitsstrafe bei über 90% der vorge-
schlagenen Strafen. 

Den niedrigsten Anteil an Gefängnisstrafe ohne Bewährung 41 im Bereich 
der Körperverletzungstaten hat der Fall lA, die Körperverletzung mit Ge-
ständnis, mit nur 9,5% aller vorgeschlagenen Strafen. Die höchste Quote 
erhält diese schwerste Strafkategorie in diesem Deliktsbereich (übrigens 
auch verglichen mit allen anderen fiktiven Fällen) bei Fall Ziff. lB, dem 
Schlag mit der Weinflasche. 

Bei den Fällen Ziff. 1 mit Varianten überwiegt im Übrigen die einfache 
Vollstreckungsaussetzung ohne Bewährungsauflagen, während bei der als 
Fall 2 geschilderten Körperverletzung zum Nachteil der Ehefrau die Straf-
aussetzung gegen Bewährungsauflagen tmd -weisungen bzw. die Kombina-
tion mit einer Geldstrafe dominiert (Strafstufe II nach der hier entwickelten 
Schwereskala). Der sursis simple wurde in diesem Fall sogar seltener vor-
geschlagen als die (teilweise) vollstreckbare Gefängnisstrafe. 

Die anderen Strafarten wurden bei den Körperverletzungsdelikten von 
den französischen Richtern nur selten vorgeschlagen: 

Die gemeinnützige Arbeit als Hauptstrafe hielt in den Fällen Ziff. 1, 1B 
tmd 2 jeweils nur ein Teilnehmer für die richtige Strafart (jeweils 2,4% al-
ler vorgeschlagenen Strafen), im Fall lC (gemeinschaftliche Körperverlet-
zung) keiner und im Fall lA (Geständnis) zwei (4,8%). Auch die Tages-
satzgeldstrafe wurde für alle Varianten der Körperverletzung nur von je-
weils einem Teilnehmer (jeweils 2,4%) vorgeschlagen. Eine bloße Geld-
strafe oder ein Strafdispens (Strafkategorien VI und VII) kamen in den 
Körperverletzungsfällen überhaupt nicht vor. Lediglich von einem Teil-
nehmer wurde im Fall 2 (Ehefrau) ein Strafaufschub vorgeschlagen. 

Einen Eindruck von den mit der häufigen Verhängung von Freiheitsstra-
fe verfolgten Zielen der französischen Teilnehmer vermitteln die mit den 
Freiheitsstrafen kombinierten Bewährungsauflagen oder sonstigen Ver-
pflichtungen. Bei den Körperverletzungsfällen schwankt das den jeweiligen 
Prozentangaben zugrunde liegenden= 100% dabei zwischen 16 und 27. 

41 Diese Kategorie beinhaltet, wie oben begründet, sowohl Freiheitsstrafen, die 
überhaupt nicht, als auch solche, die teilweise zur Bewährung ausgesetzt wurden, 
tmd zwar auch dann, wenn sie mit Geldstrafe kombiniert wurden. Da von allen 
französischen Teilnehmern in allen Fällen nur drei Mal eine Freiheitsstrafe über-
haupt nicht, also auch nicht teilweise, zur Bewährung ausgesetzt wurde, unter 
anderem je lx im Fall lc und 2, ist davon auszugehen, dass sich in dieser Gruppe 
überwiegend noch „überschießende" Monate Freiheitsstrafe verbergen, deren Voll-
streckung ausgesetzt wurde. 
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Tabelle 18: Verteilung der Bewährungsverpflichtungen bei den 
fran:ösischen Strafvorschi ägen - Körperverletzungsdelikte 

Schad. Arbeits-
F% Geld Wgt. Therapie Wo.+Arb. Kont.Verb. aufl. 
1, n = 
18 38,9 72,2 0 0 0 0 
1a, n = 
16 31,3 68,8 6,25 0 0 0 
1b, n = 
22 27,3 77,3 4,5 0 4,5 4,5 
1c, n = 
17 41,2 52,9 0 5,9 5,9 0 
2, n = 
27 33,3 37 59,3 0 11, 1 0 

In den verschiedenen Varianten des ersten Falles (Schlägerei vor der Dis-
co) herrscht die Auflage der Schadenswiedergutmachung vor: Im Grundfall 
und im Fall 1B (Weinflasche) beträgt die Quote an allen Auflagen bzw. 
Zahlungsverpflichtungen, die mit Gefängnisstrafe kombiniert wurden, ca. 
¼, im Fall lA (Geständnis) ca. 2/3 und im Fall lC (gemeinschaftliche Be-
gehungsweise mit Provokation) ca. die Hälfte. Am niedrigsten ist die Quote 
bei der (inzwischen getrennt lebenden) Ehefrau. Hier lauten allerdings fast 
60% der Bewährungsauflagen, dass der Täter sich behandeln lassen soll 
(,,obligation des soins"). Hierbei wurde nicht präzisiert, worin diese beste-
hen soll. Dies zu bestimmen, in die Wege zu leiten und zu überwachen, ist 
vielmehr Aufgabe des Strafvollstreckungsrichters42. 

Aber auch die Kombination mit einer Geldstrafe war in den Fällen der 
Körperverletzung recht häufig, nämlich jeweils in ca. 1/3 der Strafvor-
schläge anzutreffen, in denen eine Gefängnisstrafe zumindest teilweise zur 
Bewährung ausgesetzt und mit Verpflichtungen kombiniert wurde. 

Eine Strafaussetzung gegen die Auflage, gemeinnützige Arbeit zu leis-
ten, wurde dagegen nur von einem einzigen Teilnehmer im Fall 1B (Schlag 
mit der Weinflasche) vorgeschlagen. Ansonsten spielte der sursis-TJG bei 

42 Vgl. zu diesem Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 9.4.2. 
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den Körperverletzungsfällen keine Rolle, vermutlich, weil der Angeklagte 
in allen Fällen eine feste Arbeitsstelle hat. 

2.1.2 Deutschland 
Auch in Deutschland wurde bei den Körperverletzungsfällen relativ häufig 
die Verhängung einer Freiheitsstrafe vorgeschlagen, wie dies auch dem ge-
setzlichen Entscheidungsprogramm entspricht43 • Allerdings ist die Quote 
teilweise wesentlich niedriger als bei den französischen Strafvorschlägen. 

Wenn die Urteilsvorschläge in die oben entwickelte Schwereskala44 ein-
gefügt werden, ergibt sich folgendes Bild: 

Tabelle 19: Verteilung der deutschen Strafvorschläge auf die Straf 
schwerekategorien - Kö,perverletzungsdelikte 

Katego- Katego- Katego- Freiheits- Katego- Katego-
rie rie II rie III strafe rie IV rieV 

Deutsch!., 1 insge-
n = 51 samt 

1 3,9 45,1 0 49 51 0 
1a 0 27,5 0 27,5 72,5 0 
1b 5,9 82,4 2 90,3 9,8 0 
1c 0 72,5 0 72,5 27,5 0 
2 2 52,9 2 56,9 43,1 0 

I = Freiheitsstrafe ohne Bew.; II= Freiheitsstrafe mit Bew. und Entsch. nach § 56b ff. 
StGB; m = Freiheitsstrafe m. B. ohne§§ 56b StGB; IV= Geldstrafe; V= Verwarnung 
mit Strafvorbehalt/§§ 153 ff. StPO 

Im Grundfall verteilen sich die Strafvorschläge nahezu gleich auf Geld-
und Freiheitsstrafe. In der Variante lA (Geständnis) wird wesentlich häufi-
ger, in den Varianten 1B und 1 C (gefährliche Körperverletzung) wesentlich 
seltener Geldstrafe vorgeschlagen. Der 2. Fall (einfache Körperverletzung 
zum Nachteil der Ehefrau) wird etwas seltener, nämlich nur in ca. 43%, mit 
Geldstrafe bestraft. 

43 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 4.1.3.1. 
44 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.5.1.1. 
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Die mildeste Strafkategorie (Verwarnung mit Strafvorbehalt bzw. Ein-
stellung nach § 153 ff. StPO) kam in keinem der Körperverletzungsfälle 
vor. 

Die Quote der Freiheitsstrafen beträgt dementsprechend im Fall 1B 
(Schlag mit der Weinflasche) insgesamt 90,3%. Die geringste Quote an 
Freiheitsstrafen im Bereich der Fälle 1 und 2 weist die Körperverletzung 
mit Geständnis auf (27,5%), während diejenige zum Nachteil der Ehefrau 
immerhin von 56,9% der Befragten mit Freiheitsstrafe sanktioniert wurde, 
obwohl hier der Tatbestand ebensowenig eine erhöhte Mindeststrafe vor-
sieht wie bei Fall 1 (dort beträgt der Anteil der Freiheitsstrafen an allen 
vorgeschlagenen Strafen 49%) und lA. 

Nur in wenigen der fiktiven Fälle haben wenige der deutschen Richter 
vorgeschlagen, die verwirkte Freiheitsstrafe nicht zur Bewährung auszuset-
zen, und sich somit für die schwerste Strafkategorie entschieden. Überwie-
gend fand dies im Bereich der Körperverletzungsdelikte statt: Im Fall Ziff. 
1 in 3,9%, im Fall Ziff. 1B (Weinflasche) in 5,9% und im Fall Ziff. 2 (Ehe-
frau) in 2%. Höhere Prozentzahlen wurden in keiner anderen Fallkonstella-
tion erreicht. 

Nahezu ebenso selten und bei den Körperverletzungsdelikten noch selte-
ner als die Freiheitsstrafe ohne Bewährung wurde von den deutschen Teil-
nehmern vorgeschlagen, Freiheitsstrafen zur Bewährung auszusetzen, ohne 
Auflagen oder Weisungen zu erteilen bzw. einen Bewährungshelfer beizu-
ordnen (Schwerekategorie III). Bei den Körperverletzungsdelikten kam 
dies nur jeweils in 2% (wegen n = 51 also jeweils durch einen Teilnehmer 
vorgeschlagen) im Fall lB (Weinflasche) und im Fall 2 (Ehefrau) vor. 

Die ganz überwiegende Mehrheit aller Freiheitsstrafen wurde somit ge-
gen Bewährungsauflagen oder -weisungen bzw. unter Beiordnung eines 
Bewährungshelfers zur Bewährung ausgesetzt. Auch hier erscheint es daher 
interessant, die Art der Entscheidungen nach §§ 56 b ff. StGB auszuwerten. 
Die zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafen, für die Anordnungen 
nach §§ 56b ff. StGB getroffen wurden (Kategorie 11), wurden dabei je-
weils pro Fall als 100% zugrunde gelegt; n schwankt bei den Körperverlet-
zungsfällen zwischen 14 und 4245• 

Auch in Deutschland können die Bewährungsauflagen und -weisungen 
untereinander und mit der Beiordnung eines Bewährungshelfers kombiniert 
werden, so dass teilweise Doppelzählungen vorkommen. 

45 Vgl. auch die Übersichtstabelle C im Anhang. 
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Tabelle 20: Verteilung der Bewährungsve1pjlichtungen bei den 
deutschen Strafaorschlägen - Kö1perverletzungsdelikte 

Geld Schad.Wgt. Ther. Wo./Arb. Kont. Bewähr. Ar-
Verb. Helf. beits-

D% aufl. 

1, n = 23 56,5 52,1 0 0 0 13, 1 0 
1a, n = 
14 42,9 64 0 0 0 7,3 7,3 
1b, n = 
42 61,9 54,8 2,4 0 0 16,7 0 
1c, n = 
37 51,4 62,2 2,8 0 0 13,5 0 

2, n = 27 59,3 48,1 3,7 0 0 14,8 0 

Deutlich wird, dass die Geldauflage in Deutschland tmgefähr genauso häu-
fig verhängt ww-de wie die Auflage der Schadenswiedergutmachtmg. Eine 
besondere Vorrangstelltmg ww-de der Schadenswiedergutmachtmg daher 
trotz der 1994 zu diesem Zweck46 eingefügten Vorschrift des § 56b Abs. 2 
Satz 2 StGB47 von den deutschen Teilnehmern in den fiktiven Fällen Ziff. 1 
mit Varianten tmd Ziff. 2 nicht eingeräumt. 

Die Weistmg, eine therapeutische Behandlung durchzuführen, wurde in 
den Fällen Ziff. lB, lC und 2 jeweils von einem Teilnehmer vorgeschla-
gen48• Eine Arbeitsauflage ww-de auch in Deutschland bei den Körperver-
letzungsdelikten nur ein einziges Mal vorgeschlagen, hier allerdings im 
Fall lA 49• 

46 Vgl. Schönke/Schröder/Stree 2001, § 56b, Rn. 9. 
47 Hiernach soll eine andere Auflage als die Schadenswiedergutmachung nur daim 

erteilt werden, soweit die Erfüllung der Auflage einer Schadenswiedergutmachung 
nicht entgegensteht. 

48 Die m1terschiedlichen Prozentsätze bernhen auf den unterschiedlichen n. 
49 Auf der französischen Seite im Fall lB, siehe oben 6. Kap., Ziff. 2.1.1. 
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Einen Bewährungshelfer, der in Deutschland beigeordnet werden kann, 
aber nicht muss50, hielten nur wenige der deutschen Richter für erforder-
lich, die eine Freiheitsstrafe mit Bewährung vorschlugen. In Frankreich ist 
dagegen die Unterstellung unter den juge de l 'application des peines und 
seine Mitarbeiter aus dem sozialpädagogischen Bereich die automatische 
Rechtsfolge einer Verurteilung zum sursis avec mise a l'epreuve und sur-
sis-TIG51• Andererseits erfüllt in Deutschland der verurteilende Richter 
selbst viele der Funktionen des französischen JAP, da er in der Regel auch 
die Bewährungsüberwachung innehat,§§ 462a Abs. 2, 453 StPO. 

2.2 Die Diebstahlsfälle 

Als Diebstahlsvarianten wurde, wie erläutert, zunächst ein einfacher Dieb-
stahl zu Entscheidung gestellt (Wert: 1.000 DM bzw. 3.500 Francs, unge-
fähr 500 Euro), der zunächst hinsichtlich der sozialen Tätermnstände ab-
gewandelt, in einer weiteren Variante mit einer auch in Frankreich nicht als 
recidive zu bewertenden Vorstrafe versehen sowie schließlich durch das 
Merkmal der freiwilligen Schadenswiedergutmachung variiert wurde (Ziff. 
3 bis 3C). Der nächste Fall betrifft den Diebstahl eines angeketteten Fahr-
rades (Wert 2.200 DM bzw. 7.000 Francs bzw. ca. 1.100 Euro) und wird 
dadurch variiert, dass die Tat nicht zur Vollendung gelangt (Ziff. 4, 4A). 
Schließlich wurde noch ein Strafvorschlag für einen Wohnungseinbruchs-
diebstahl erbeten (Ziff. 5). 

Auch hier werden zunächst die Strafvorschläge der beiden Stichproben-
gruppen nach der oben entwickelten Strafschwereskala hierarchisiert. 

2.2.1 Frankreich 
Insgesamt fällt bei den französischen Strafvorschlägen für die verschiede-
nen Diebstahlsvarianten ein gegenüber den Körperverletzungsdelikten 
deutlich geringerer Anteil an Gefängnisstrafe ohne Bewährung auf. 

50 § 56d Abs. 1 StGB. 
51 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.2.2. 
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Tabelle 21: Verteilung der französischen Strafvorschläge auf die Straf-
schwerekategorien - Diebstahlsdelikte 

1 II III IV V VI VII VIII 

1 - III 

3 0 38,1 28,6 66,7 4,8 11,9 16,7 0 0 

3a 0 35,7 40,5 76,2 21,4 0 2,4 0 0 

3b 2,4 45,3 28,6 76,3 9,5 7,1 7, 1 0 0 

3c 0 0 38,1 38,1 2,4 2,4 21,4 35,7 0 

4 2,4 28,6 38, 1 69,1 4,8 0 11,9 4,8 0 

4a 0 26,2 45,2 71,4 14,3 2,4 11,9 0 0 

5 11,9 42,9 38,1 92,9 7,1 0 0 0 0 

I = Gefängnisstrafe (teilw.) ohne Bew.; II = Gef. m. B. und mit Auflagen/Geldstrafe; 
m = Gef. mit sursis simple; IV = Arbeitsstunden als Hauptstrafe; V = jours-amendes; 
VI = Geldsummenstrafe o. B.; VII = amende m. B.; Vill = Fillrrerscheinstrafe als 
Hauptstrafe 

In vier der insgesamt sieben Fälle mit Diebstahlstaten, nämlich Ziff. 3, 3A, 
3C und 4A, wird diese schwerste Stufe gar nicht vorgeschlagen, in zwei 
weiteren (Ziff. 3b und 4) nur von einem Richter. Lediglich der Wohnungs-
einbrnch wird von 11,9% der Teilnehmer (ein Achtel der hierfür insgesamt 
vorgeschlagenen Gefängnisstrafen) mit einer Freiheitsstrafe sanktioniert, 
deren Vollstreckung nur teilweise oder gar nicht zur Bewährung ausgesetzt 
wird. Auch hierbei handelt es sich um eine deutlich niedrigere Quote als 
bei sämtlichen Körperverletzungsdelikten mit Ausnahme des Falles Ziff. 
lA (Geständnis). 

Der prozentuale Schwerpunkt aller vorgeschlagenen Sanktionsarten liegt 
dennoch bei der Strafart der Gefängnisstrafe, die nur im Fall 3C (einfacher 
Diebstahl mit freiwilliger Schadenswiedergutmachung) unter 50%, nämlich 
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immerhin noch fast 40% der vorgeschlagenen Strafen ausmacht. In den 
meisten der sieben Diebstahlsfälle überwog aber innerhalb der Freiheits-
strafen die Entscheidung, deren Vollstreckung vollständig und ohne die 
Kombination mit Bewähnmgsauflagen oder einer Geldstrafe auszusetzen 
(sursis simple). Nur im Grundfall Ziff. 3, im Fall 3B (Vorstrafe wegen 
Trunkenheitsfahrt) sowie im Fall 5 (Wohnungseinbrnch) wurde häufiger 
vorgeschlagen, die Vollstreckungsaussetzung mit Bewährungsauflagen 
und/oder einer Geldstrafe zu kombinieren. 

Dementsprechend wenig Strafvorschläge liegen daher der Erfassung der 
prozentualen Verteilung der Bewähnmgsauflagen und/oder Geldstrafen 
zugrunde, die mit Gefängnisstrafen kombiniert wurden, welche wenigstens 
teilweise zur Bewährnng ausgesetzt wurden: n liegt hier nur zwischen 11 
und 20 Teilnehmer52• 

Tabelle 22: Verteilung der Bewährungsverpflichtungen bei 
den französischen Strafaorschlägen - Diebstahlsdelikte 

Schad.Wgt Wo.+Arb Kent.Verb Arbeits-
F% Geld Therapie aufl. 
3, n = 
16 81,3 25 0 0 0 0 
3a, n = 
15 26,7 26,7 0 13,3 0 53,3 
3b, n = 
20 55 25 5 5 0 10 
3c, n = 0 
4, n = 
12 66,7 25 0 0 0 8,3 
4a, n = 
11 72,7 9, 1 0 0 0 9, 1 
5, n = 
20 20 40 0 15 0 30 

52 Zur Erläutenmg der Zählweise siehe oben 6. Kap., Ziff. 2. 
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Trotz der niedrigeren Fallzahlen kann zumindest als Tendenz festgestellt 
werden, dass die französischen Teilnehmer bei den zur Entscheidung ge-
stellten Eigentumsdelikten deutlich seltener aufgeben, den Schaden wieder 
gutzumachen. Dies liegt nur bei Fall Ziff. 4A (Versuch) in der Natur der 
Sache53• In den anderen Fällen54 ist den jeweiligen Geschädigten ein klar 
bezifferter Schaden entstanden. Nur im Fall des Wohmmgseinbruchs 
betreffen aber immerhin zwei Fünftel der Bewährungsverpflichtungen des-
sen Wiedergutmachung, während ansonsten dem Angeklagten nur in ca. 
einem Viertel der Strafvorschläge, die auf Gefängnisstrafe mit Bewährung 
und weiteren Verpflichtungen lauten, aufgegeben wurde, den Schaden zu 
ersetzen. 

Wesentlich häufiger als bei den Körperverletzungsfällen greifen die 
französischen Richter im Bereich der Eigentumsdelikte dagegen zu der 
Kombination von Geld- und Gefängnisstrafe. Es kann angenommen wer-
den, dass sich in dieser Auswahl der Rechtsgedanken widerspiegelt, der 
auch der deutschen (Ausnahme-)Regelung des§ 41 StGB zugrunde liegt, 
wonach Geldstrafe dann neben einer Freiheitsstrafe verhängt werden kann, 
wenn der Täter sich durch die Tat zu bereichern versucht hat. 

In zwei Fällen ist auch die Arbeitsauflage recht stark vertreten55 : Im Fall 
3A betreffen über die Hälfte der Bewährungsauflagen und Geldstrafen-
kombinationen diese Auflage, im Fall 5 ca. ein Drittel. In beiden Fällen ist 
der fiktive Angeklagte arbeitslos, in allen anderen hat er eine (im Fall 4 mit 
Variante allerdings prekäre Zeitarbeits-) Arbeitsstelle. In beiden Fällen 
wurde auch häufiger die Weisung erteilt, eine Arbeitsstelle zu suchen. 

Im übrigen fällt für die diversen Diebstahlsvarianten insbesondere auf, 
dass hier die klassische andere Hauptstrafe, nämlich die Geldsummenstra-
fe, eine besondere Bedeutung hat: Im Grundfall 3 wurde sie immerhin von 
16,7% der Teilnehmer als einzige Hauptstrafe vorgeschlagen und in der 
Variante 3C (Schadenswiedergutmachung) macht sie sogar insgesamt 31% 

53 Warum dennoch im Fall 4A ein Proband (9,1% von n = 11) die Schadens-
wiedergutmachung als Bewährungsauflage erteilt hat, ist unerfindlich. 

54 Mit Ausnahme des Falls 3C (bereits erfolgte Schadenswiedergutmachung). Da die 
Kategorien I und II hierfür in Frankreich überhaupt nicht verhängt wurden, taucht 
der Fall in der Übersicht nicht auf. 

55 Die gegenüber den Körperverletzungsfällen höheren Prozentsätze in den Fällen 3B, 
4 und 4A liegen dagegen an dem kleineren n. 
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der vorgeschlagenen Hauptstrafen aus. In dieser Variante wurde dabei fast 
ein Drittel dieser reinen Geldsummenstrafen (9,5% aller Strafvorschläge 
für diesen Fall) vollständig zur Bewähnmg ausgesetzt. Da zudem immerhin 
26,2% der Teilnehmer hier einen Strafdispens vorgeschlagen haben, ist die 
niedrigste Strafkategorie VII in dieser Fallvariante mit 35,7% am stärksten 
vertreten. 

Die gemeinnützige Arbeit als Hauptstrafe wird bei dieser Deliktsgruppe 
insbesondere für die Variante 3A (arbeitsloser Lediger statt verheirateter 
Mechaniker) vorgeschlagen: Ein gutes Fünftel hielt sie in diesem Fall für 
angebracht. Im Fall 3B (einfacher Diebstahl mit Vorstrafe Trunkenheits-
fahrt) wurde der TIG als Hauptstrafe von jeweils knapp einem Zehntel der 
Teilnehmer vorgeschlagen, im Fall 4A (versuchter Fahrraddiebstahl) von 
14,3%. 

Schließlich lauten im Fall 4 auch 9,5% aller Entscheidungsvorschläge 
auf Freispruch. Handschriftlich wurde von diesen Teilnehmern in den Fra-
gebögen vermerkt, dass nicht genügend Beweise für die Täterschaft gege-
ben sind. Dies kann durch eine Ungenauigkeit in der Übersetzung erklärt 
werden: Während in der Vorbemerkung zur deutschen Fassung ausdrück-
lich vorgegeben wurde, dass die angegebenen Tatsachen stimmen bzw. 
nach dem Grundsatz in dubio pro reo zugrunde gelegt werden müssen, 
wurde in Frankreich versucht, zwei Informationen gleichzeitig in der ent-
sprechenden Formulierung der Vorbemerkung unterzubringen: Mit der 
Formulierung 

,, Veuillez partir du fait que /es informations dont vous dis-
posez se limitent a ce qui est refere, une instruction prepa-
ratiore n 'ayant pas eu lieu" 

wurde dabei wohl nicht ausreichend deutlich gemacht, dass die zur Verfü-
gung gestellten Informationen als erwiesen angesehen werden sollen. Im 
Fall einer weiteren Verwendung des Fragebogens wäre hier eine Korrektur 
erforderlich. 

2.2.2 Deutschland 

In der Fallgruppe der verschiedenen Diebstahlsdelikte sind bei den deut-
schen Strafvorschlägen wesentlich größere Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Fällen festzustellen als bei denjenigen der französischen Teilneh-
mer. 
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Tabelle 23: Verteilung der deutschen Strafvorschläge auf die Straf-
schwerekategorien - Diebstahlsdelikte 

Katego- Kate- Kate- Frei- Kate- Kate-
rie 1 gorie II gorie III heitstra- gorie IV gorie V 

Deutsch!. fe insge-
n = 51 samt 

3 0 0 0 0 98 2 
3a 0 0 0 0 100 0 
3b 0 5,9 0 5,9 94,1 0 
3c 0 0 0 0 74,5 25,5 
4 0 21,6 3,9 25,5 72,5 0 

4a 0 7,8 2 9,8 86,3 4 
5 2 82,4 5,9 90,3 9,8 0 

I = Freiheitsstrafe ohne Bew.; II= Freiheitsstrafe mit Bew. lllld Entsch. nach § 56b ff. 
StGB; m = Freiheitsstrafe m. B. ohne§§ 56b StGB; IV= Geldstrafe; V= Verwarnllllg 
mit Strafvorbehalt/§§ 153 ff. StPO 

So wurden im Bereich des einfachen Diebstahls in Deutschland nahezu 
keine Freiheitsstrafen vorgeschlagen: Nur in der Variante mit einer Vor-
strafe wegen Trunkenheitsfahrt (Fall 3B) hielten drei der 51 Richter (5,9%) 
eine solche für erforderlich, während ansonsten fast ausschließlich Geld-
strafe, insbesondere beim Fall 3C (freiwillige Schadenswiedergutma-
chung), aber auch Strafvorschläge der Kategorie V (Verwarnung mit Straf-
vorbehalt oder Einstellung nach§§ 153 ff. StPO) vorkamen. 

Im Fall 5 dagegen dreht das Verhältnis sich, dem gesetzlichen Entschei-
dungsprogramm folgend, um. Hier verhängten insgesamt neun Zehntel der 
deutschen Teilnehmer (90,3%) Freiheitsstrafen, die allerdings überwiegend 
zur Bewährung ausgesetzt wurden: Nur ein Richter (2%) hat die Bewäh-
rung in seinem Strafvorschlag verweigert (Kategorie 1). Der Anteil der 
Vollstreckungsaussetzungen ohne jegliche Auflagen (Kategorie III) lag al-
lerdings mit 5,9% aller Strafvorschläge (7% der vorgeschlagenen Freiheits-
strafen) ebenfalls recht niedrig56• 

56 Wanun nahezu ein Zelmtel der Richter trotz der Neufassung der§§ 243, 244 StGB 
Geldstrafe vorschlug, ist nicht klar. Dies widerspricht dem geltenden Recht, da 
§ 244 Abs. 1 Ziff. 3 StGB eine zwingende Freiheitsstrafe von sechs Monaten vor-
sieht, die auch nicht über § 4 7 StGB in eine Geldstrafe umgewandelt werden kann, 
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Der besonders schwere Fall des Diebstahls eines angeketteten Fahrrades, 
der nach§ 243 Abs. 1 Ziff. 2 StGB mit einer Mindeststrafe von drei Mona-
ten Freiheitsstrafe bedroht ist (Fall 4), wird von den meisten Richtern über 
§ 4 7 Abs. 2 StGB mit einer Geldstrafe sanktioniert: Im Grundfall hat nur 
ein Vie1iel der Richter (25,5%) sich für eine Freiheitsstrafe entschieden, in 
der Variante, bei der die Tat im Versuch stecken blieb (Fall 4A), sogar nur 
ein Zehntel (9,8%). 

Ein Teilnehmer (2%) fand im Übrigen bei Fall 4 wie einige seiner fran-
zösischen Kollegen57 die Beweislage nicht ausreichend und entschied 
sich für einen Freisprnch. Da in der Vorbemerkung zur deutschen Ver-
sion des Fragebogens eindeutig angegeben war, dass die in den fiktiven 
Fällen angegebenen Tatsachen stimmen, erklärt sich diese Antwort 
wohl hauptsächlich durch den Kontrast mit der folgenden Fallvariante, 
nach deren Schildernng der Täter während des Diebstahls entdeckt tmd 
später vom Geschädigten wiedererkannt wird. 

Hinsichtlich der Bewährungsauflagen ist festzustellen, dass die deutschen 
Teilnehmer in noch größerem Umfang als ihre französischen Kollegen eine 
pekuniäre Einbuße für erforderlich hielten, aber im Fall 5 auch in wesent-
lich größerer Quote für die Arbeitsauflage anstelle der Geldauflage votier-
ten. 

Angesichts der sehr unterschiedlichen Anzahl der Freiheitsstrafen bei 
dieser Grnppe der fiktiven Fälle schwanken die absoluten Zahlen hinsicht-
lich der Verfahren der Strafkategorie II allerdings extrem zwischen 3 und 
45, so dass den Prozentangaben mit Vorsicht zu begegnen ist. 

siehe oben 4. Kap., Ziff. 4.1.3.2.2. Gründe, die eine Strafrahmenabsenkung etwa 
nach§ 49 StGB erlaubt hätten, waren in den Fall nicht eingebaut. 

57 Siehe oben 6. Kap., Ziff. 2.2.1. 
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Tabelle 24: Verteilung der Bewährungsverpflichtungen bei den dtsch. 
Strafvorschlägen - Diebstahlsdelikte 

Geld Schad.Wgt. Ther. Wo./Arb. Kont. Bewähr. Ar-
Verb. Helf. beits-

D% aufl. 

3b, n = 3 100 66,6 0 0 0 0 0 

4, n = 11 72,7 18,2 0 0 0 9,1 0 

4a, n = 4 100 0 0 0 0 20 0 

5, n = 42 9,5 21,4 0 0 0 40,5 76,2 

Schadenswiedergutmachung wurde lediglich im Fall 3B in über der Hälfte 
der Bewährungsauflagen verhängt, wobei hier die absolute Zahl n = 3 be-
trug, so dass dies wenig aussagt. Im Fall 4 (Fahrraddiebstahl) dagegen lag 
der Anteil dieser Bewährungsauflage an allen Bewährungsstrafen lediglich 
bei knapp einem Viertel und im Fall 5 bei einem Fünftel. 

2. 3 Der Einmietbetrug 

Die Fälle 6 und 6A betreffen einen Einmietbetrug ins Hotel, variiert durch 
eine einschlägige Vorstrafe. Wie dargestellt, enthält der Code penal hierzu 
eine Sondervorschrift, während das geschilderte Verhalten in Deutschland 
unter den allgemeinen Betrugsparagraphen zu subsumieren ist. 

2.3.1 Frankreich 

Die filouterie des französischen Rechts wird vom Gesetzgeber in die nied-
rigste Kategorie der Vergehen eingestuft, da sie nur mit einer Strafe von 
maximal sechs Monaten Gefängnis bedroht ist, vgl. Art. 131-4 CP58• Den-
noch schlagen bereits im Grundfall insgesamt 64,2% der französischen 

58 Siehe zu den Stufen der Gefängnisstrafen im Code penal oben 1. Kap., Ziff. 1.2.1. 
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Teilnehmer auch hierfür die Verhängung einer Gefängnisstrafe vor, also59 

etwas häufiger als bei der Trunkenheitsfahrt (für die das Gesetz eine 
Höchststrafe von zwei Jahren androht) und fast so häufig wie beim einfa-
chen Diebstahl im Fall 3 (gesetzliche Höchststrafe drei Jahre). In der Vari-
ante, bei der eine einschlägige Vorstrafe hinzugefügt wird, erhöht sich die 
Gesamtquote der Gefängnisstrafen moderat. 

Tabelle 25: Verteilung der fran=ösischen Strafvorschläge azif die Straf-
schwerekategorien - Einmietbetrug 

1 II III IV V VI VII VIII 
F, 
n=42 1 - III 

6 0 21,4 42,8 64,2 28,6 4,8 0 0 2,4 
6a 14,3 54,8 7,1 76,2 19 4,8 0 0 0 

I = Gefängnisstrafe (teilw.) ohne Bew.; II= Gef. m. B. und mit Auflagen/Geldstrafe; ill 
= Gef. mit sursis simple; N = Arbeitssttmden als Hauptstrafe; V = jours-amendes; VI = 
Geldsummenstrafe o. B.; VII= amende m. B.; Vill= Führerscheinstrafe als Hauptstrafe 

Allerdings schlagen im Grundfall 2/3 der Teilnehmer, die für eine Gefäng-
nisstrafe sind, vor, deren Vollstreckung vollständig und ohne Auflagen als 
sursis simple auszusetzen (Kategorie III), während nur für 1/3 der Gefäng-
nisstrafen eine Vollstreckungsaussetzung gegen Auflagen (Schwerekatego-
rie II) angegeben wurde. Auch hier verschieben sich beim Rückfall die 
Quoten hin zu den schwereren Strafstufen 6°. 

Dagegen wird in den beiden Fällen vergleichsweise häufig gemeinnützi-
ge Arbeit als Hauptstrafe verhängt: Im Grundfall wird diese Strafart von 
über einem Viertel der Teilnehmer, in der Variation immer noch von nahe-
zu einem Fünftel der Teilnehmer vorgeschlagen. Lediglich im Fall 3A, dem 
einfachen Diebstahl, der von einem arbeitslosen Ledigen (gegenüber 
Grundfall 3: verheirateter Mechaniker) begangen wurde, wurde in ver-
gleichbarem Ausmaß die Verhängung von TIG als Hauptstrafe vorgeschla-
gen. 

59 Siehe die Übersichtstabelle A2 im Anhang. 
60 Siehe näher zu den Auswirkungen der einschlägigen Vorstrafe unten 6. Kap., Ziff. 

3.2.l. 
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Dagegen wurde die Tagessatzgeldstrafe auch in dieser Fallgruppe nur 
von knapp 5% der Teilnehmer vorgeschlagen. 

Auch für diese Deliktsgruppe kann verglichen werden, welche Kombina-
tion mit Bewährungsauflagen oder Geldstrafe die Richter bei einer Ausset-
zung der Vollstreckung bevorzugen. Allerdings beträgt n im Grundfall nur 
9, so dass hierfür keine weitergehenden Aussagen möglich sind. 

Tabelle 26: Verteilung der Bewährungsverpflichtungen bei 
den französischen Strafvorschlägen - Einmietbetrug 

Schad. Arbeits-
F% Geld Wgt. Therapie Wo.+Arb. Kont.Verb. aufl. 

6, n=9 33,3 66,7 0 50 0 33,3 
6a, n = 
25 8 32 0 28 0 44 

Erwartungsgemäß werden in diesen Fällen selten Geldstrafen mit den Ge-
fängnisstrafen kombiniert. Bevorzugt wird, soweit die Gefängnisstrafe 
nicht als sursis simple (Schwerekategorie III) ausgesetzt wird, die Ar-
beitsauflage. 

2.3.2. Deutschland 
Bei der deutschen Stichprobe ist auch hier ein erheblicher Kontrast zwi-
schen den für die beiden fiktiven Fälle jeweils abgegebenen Strafvorschlä-
gen festzustellen: 

Tabelle 27: Verteilung der deutschen Strafvorschläge auf 
die Strafschwerekategorien - Einmietbetrug 

Katego- Katego- Katego- Frei- Katego-
rie 1 rie II rie III heitstrafe rie IV 

Deutsch!. insge-
n = 51 samt 

6 0 7,8 0 7,8 92,2 

6a 2 76,5 9,8 88,3 11,8 

Katego-
rieV 

0 

0 

I = Freiheitsstrafe ohne Bew.; II = Freiheitsstrafe mit Bew. und Entsch. nach § 56b ff. 
StGB; ill = Freiheitsstrafe m. B. ohne§§ 56b StGB; N = Geldstrafe; V= Ve1wamung 
mit Strafvorbehalt/§§ 153 ff. StPO 
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Im Grund.fall des Einmietbetrnges wurde von 7,8% der Teilnehmer vorge-
schlagen, eine Freiheitsstrafe zu verhängen61 , in der Vruiante (einschlägige 
Vorvernrteilung) dagegen von 88,2%62• Es handelt sich hier um den einzi-
gen Fall, in dem die deutschen Teilnehmer häufiger Freiheitsstrafe vor-
schlugen als die französischen. 

Nur einer der Teilnehmer (2%) verweigert dem Rückfälligen dabei auch 
die Vollstreckungsaussetzung. Ein gutes Zehntel aller Freiheitsstrafen 
(9,8% aller vorgeschlagenen Strafen) wird dagegen ohne jede Auflage oder 
Weisung und ohne Bewährungshelfer zur Bewährung ausgesetzt. Beim 
größten Anteil der Freiheitsstrafen (86,6% der Freiheitsstrafen bzw. 76,5% 
aller vorgeschlagener Strafen) werden dagegen Bestimmungen nach§§ 56b 
ff. StGB getroffen. 

Diese sehen zusammengefasst folgendermaßen aus: 

Tabelle 28: Verteilung der Bewährungsverpflichtungen bei 
den deutschen Strafvorschlägen - Einmietbetrug 

Geld Schad.Wgt. Ther. Wo./Arb. Kont. Bewähr. 
Verb. Helf. 

D% 

6, n =4 0 25 0 0 0 25 

6a, n = 
39 7,7 28,2 0 2,6 0 25,6 

Ar-
beits-
aufl. 

75 

79,5 

61 Der Strafrahmen des Betruges ist mit dem des Diebstahls identisch. Der ange-
richtete Schaden entsprach ebenfalls dem im Gmndfall des Diebstahls. Dennoch 
wurde dort von keinem Probanden eine Freiheitsstrafe vorgeschlagen. 

62 Die jeweils anderen Strafvorschläge lauten auf Geldstrafe. Hier wurde also auch, im 
Gegensatz zum Grundfall des Diebstahls tmd zum versuchten schweren Diebstahl, 
keine Sanktion der Schwerekategorie V vorgeschlagen, obwohl der Tatbestand 
keine höhere Strafobergrenze enthält tmd der Schaden ebenfalls nicht höher liegt. 
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In beiden Fällen ordnen somit ca. ¾ der Bewährungsbestimmungen nach 
§§ 56b ff. StGB eine Arbeitsauflage an, ca. ¼ eine Schadenswiedergutma-
chung. Ein Teilnehmer (2,6%) hielt in Fall 6A die Weisung für angebracht, 
sich eine sozial versicherungspflichtige Tätigkeit zu suchen, drei (7, 7%) 
eine Geldauflage. 

2.4 Die Trunkenheitsfahrt 

Zuletzt wurden drei Varianten der Trunkenheitsfahrt zur Entscheidung ge-
stellt, ein Grundfall, eine Variante mit einer einschlägigen Vorstrafe und 
eine Variante, die in Frankreich die Voraussetzungen der nicht einschlägi-
gen Verbrechens-reddive erfüllt. 

Die Führerscheinsanktionen, die von den Teilnehmern begleitend zu den 
anderen Strafen vorgeschlagen wurden, werden als Maßregeln eingestuft 
und, wie erläutert63 , bei dieser Darstellung zunächst außen vor gelassen. 

2.4.1 Frankreich 
Die Trunkenheitsfahrt wird von den französischen Teilnehmern, wie aus 
der folgenden Übersicht deutlich wird, nahezu ausschließlich mit den klas-
sischen Hauptstrafen Geld- und Freiheitsstrafe sowie mit Führerschein-
sanktionen belegt. Die anderen Alternativstrafen spielen keine Rolle. 

Tabelle 29: Verteilung der französischen Strafoorschläge auf die Straf-
sclnverekategorien - Trunkenheitsfahrt 

1 II III IV V VI VII VIII 
F, 
n=42 1 - III 

7 2,4 45,2 14,3 61,9 2,4 0 26,2 0 9,5 

7a 2,4 83,3 2,4 88,1 0 0 4,8 0 4,8 

7b 9,5 54,8 7, 1 71,4 2,4 0 16,7 0 4,8 

I = Gefängnisstrafe (teilw.) ohne Bew.; II= Gef. m. B. und mit Auflagen/Geldstrafe; ill 
_ = Gef. mit sursis simple; IV = Arbeitsstunden als Hauptstrafe; V = jours-amendes; VI = 
Geldsummenstrafe o. B.; VII= amende m. B.; Vill= Führerscheinstrafe als Hauptstrafe 

63 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.5.1. 
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Dabei schlugen die Richter die Freiheitsstrafe vergleichsweise selten vor. 
Zwar ist sie auch in dieser Deliktsgruppe die am häufigsten vorkommende 
Strafart, aber im Grundfall wird sie mit 61,9% seltener vorgeschlagen als 
für alle anderen Gnmdfälle der anderen Deliktsbereiche. Ein Teilnehmer 
(2,4% aller Strafen, 3,8% der Gefängnisstrafen) verweigert hier teilweise 
die Vollstreckungsaussetzung. Nur ein knappes Viertel (23,1%) der Frei-
heitsstrafen (14,3% aller vorgeschlagenen Strafen) wird als sursis simple 
ohne weitere Auflagen oder Verpflichtungen zur Bewährung ausgesetzt. 
Dies ist außer Fall 2 (Körperverletzung z. N. Ehefrau) die niedrigste Quote 
von sursis simple an allen Gefängnisstrafen64. Fast drei Viertel der Frei-
heitsstrafen (73, 1 % bzw. 45,2% aller vorgeschlagenen Strafen) werden da-
gegen im Grundfall mit Bewährungsauflagen und insbesondere mit einer 
Geldstrafe kombiniert. 

In der Variante 7A (einschlägiger Rückfall) steigt die Quote der Frei-
heitsstrafen an allen verhängten Strafen auf 88, 1 % an. Weiterhin hielt es 
nur ein Teilnehmer für erforderlich, einen Teil der Gefängnisstrafe nicht 
zur Bewährung auszusetzen65. Aber auch die Schwerekategorie III (Ge-
fängnisstrafe ohne alle Bewährungs- oder sonstigen Verpflichtungen) wur-
de nur noch von einem Teilnehmer für angemessen gehalten. Fast 95% der 
Gefängnisstrafen (83,3% aller Strafvorschläge) wurden dagegen zwar zur 
Bewährung ausgesetzt, aber mit Geldstrafen und/oder Bewährungsweisun-
gen kombiniert. 

In der Variante 7B (Vorstrafe wegen Vergewaltigung) liegt die Quote 
der Gefängnisstrafe mit insgesamt 71,4% zwischen den beiden anderen 
Fallvarianten. Hier haben sich immerhin 4 Richter (9,5% aller Strafvor-
schläge, 13,3% der Freiheitsstrafen) dafür entschieden, die Strafe ganz oder 

64 Im Fall 2 entfielen zwar 21,4% aller Strafvorschläge auf die Schwerekategorie m, 
siehe oben 6. Kap., Ziff. 2.1.1. Da die Gesamtquote der Gefängnisstrafen aber bei 
95,2% lag, reduzierte sich der Prozentsatz des sursis simple an allen Gefängnis-
strafen auf 22,5%. 

65 Diese relativ geringe Quote mag daran liegen, dass als Vorstrafe eine Geldstrafe 
angegeben worden war. Manche französischen Teilnehmer vermerkten in dem 
Fragebogen, dass sie dies für nicht realistisch hielten. Allerdings zeigen die 
Ergebnisse für den Grundfall 7, dass eine Geldstrafe für eine erste Trnnkenheits-
fahrt durchaus vorkommen kann, was auch in dem - wenn auch sehr klein 
angelegten, siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.6. - Pretest nicht bemängelt worden war. 
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teilweise vollstrecken zu lassen. Nur drei Richter (7, 1 bzw. 10% aller bzw. 
der Freiheitsstrafen) hielten es für richtig, die Gefängnisstrafe als sursis 
simple auszusetzen und sie auch nicht mit einer Geldstrafe zu kombinieren. 

Eine reine Geldsummenstrafe66 (Schwerekategorie VI) wird im Grund-
fall 7 mit 26,2% aller hierfür vorgeschlagenen Strafen von allen Fällen am 
zweithäufigsten verhängt. Häufiger war diese Strafart nur beim Fall 3C, 
dem einfachen Diebstahl mit Schadenswiedergutmachung, bei dem auch 
häufig der Strafdispens vorgeschlagen und die Geldstrafe mehrfach voll-
ständig zur Bewährung ausgesetzt wurde67. In der Variante 7A sinkt diese 
Quote schlagartig auf 4,8%. In der Variante 7B hielten 16,7% der Teilneh-
mer eine reine Geldsummenstrafe für angemessen. 

Tatsächlich ist die Geldstrafe in diesen Fällen noch wesentlich häufiger 
vorgeschlagen worden, und zwar signifikant häufiger als für alle anderen 
Fälle: Wenn sämtliche Geldstrafen gezählt werden, die - unter Umständen 
auch in Kombination mit anderen Strafen - vorgeschlagen wurden, so be-
läuft sich die höchste Quote bei den anderen Deliktsgruppen auf 59,5% im 
Fall 3 (einfacher Diebstahl) sowie 35,7% im Fall 3B (nicht einschlägige 
Vergehensvorstrafe ). Bei den Trunkenheitsfällen sind hier dagegen Anteile 
von 73,8%, 57,1 % und 52,4% (Ziff. 7 bis 7B) festzustellen 68• 

Gemeinnützige Arbeit wurde im Grundfall der Trunkenheitsfalnt und 
beim nicht einschlägigen Verbrechensrückfall jeweils nur von einem Teil-
nehmer (2,4%) vorgeschlagen, Tagessatzgeldstrafe kam bei dieser Delikts-
gruppe überhaupt nicht vor. 

Dagegen wurde insbesondere im Grundfall häufiger von der Möglichkeit 
Gebrauch gemacht, Führerscheinsanktionen als selbständige und alleinige 
Hauptstrafen zu verwenden: Fast ein Zehntel der Teilnehmer entschieden 
sich hierfür im Grundfall, in den anderen beiden Fällen jeweils knapp 5%. 

Wie sich aus den erheblichen Unterschieden zwischen der Schwerekate-
gorie VI (reine Geldsummenstrafe als Hauptstrafe) und den insgesamt vor-
geschlagenen Geldstrafen ergibt, ist die bevorzugte Strafart der französi-
schen Teilnehmer für diesen Deliktsbereich die Kombination einer Frei-
heitsstrafe mit einer Geldstrafe. Dies wird auch durch die Aufschlüsselung 
der Sanktionen und Auflagen deutlich, die mit einer (teilweise) zur Bewäh-
rung ausgesetzten Gefängnisstrafe kombiniert wurden: 

66 Allerdings gegebenenfalls kombiniert mit Führerscheinmaßnahmen, siehe oben 4. 
Kap., Ziff. 3.5.1.2. 

67 Siehe Übersichtstabelle A2 im Anhang und oben 6. Kap., Ziff. 2.2.1. 
68 Siehe Übersichtstabelle Bl im Anhang und unten 6. Kap., Ziff. 3.8.2. 
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Tabelle 30: Verteilung der Bewährungsverpflichtungen bei 
den.französischen Strafvorschlägen - Trunkenheitsfahrt 

Schad. Thera- Wo. Kont. Arbeits-
F% Geld Wgt. pie +Arb. Verb. aufl. 
7, n = 
20 100 0 5 0 0 
7a, n = 
35 60 2,9 57,1 0 0 
7b, n = 

0 

0 

23 60,9 0 47,8 0 0 4,3 

Im Grundfall werden sämtliche Gefängnisstrafen der Schwerekategorie II 
und der eine Strafvorschlag, der einen Teil der Gefängnisstrafe nicht zur 
Bewährung aussetzen will, mit einer Geldstrafe kombiniert, in beiden ande-
ren Varianten immerhin jeweils ca. 60%. In den Varianten 7A und 7B fällt 
außerdem die häufige Verhängung einer Therapieweisung auf: Vergleich-
bare Quoten gab es ansonsten nur bei Fall 2 (Körperverletzung z. N. Ehe-
frau). 

2.4.2 Deutschland 

Die deutschen Strafvorschläge lassen auch bei dieser Deliktsgruppe krasse 
Unterschiede in der Sanktionierung zwischen den einzelnen Varianten er-
kennen: 

Tabelle 31: Verteilung der deutschen Strafvorschläge auf die Straf-
schwerekategorien - Trunkenheitsfahrt 

Katego- Katego- Katego- Frei- Katego- Katego-
Deutsch!. rie 1 rie II rie III heitstrafe rie IV rieV 
n = 51 insge-

samt 

7 0 0 0 0 100 0 

7a 0 74,5 7,8 82,3 15,7 0 

7b 0 3,9 3,9 7,8 92,2 0 

I = Freiheitsstrafe ohne Bew.; II = Freiheitsstrafe mit Bew. und Entsch. nach § 56b ff. 
StGB; III= Freiheitsstrafe m. B. ohne§§ 56b StGB; N = Geldstrafe; V= Verwarnung 
mit Strafvorbehalt/§§ 153 ff. StPO 
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Während für den Grundfall ausschließlich Geldstrafen vorgeschlagen wer-
den, halten in der Variante mit einer einschlägigen Vorstrafe (7A) 4/5 der 
Teilnehmer eine Freiheitsstrafe für angemessen. Der Fall 7B (Vorstrafe 
Vergewaltigung) führt dagegen in insgesamt 7 ,8% zu einer Freiheitsstrafe, 
während 92,2% der Teilnehmer hier ebenfalls eine Geldstrafe verhängten. 
Freiheitsstrafe ohne Bewährung wurde dabei in Deutschland überhaupt 
nicht vorgeschlagen. hn Fall 7B wurde die Hälfte der (wenigen) Freiheits-
strafen ohne, die andere mit Entscheidungen nach §§ 56 b ff. StGB zur 
Bewährung ausgesetzt Geweils zwei Teilnehmer). Im Fall 7 A wurden die 
verhängten Freiheitsstrafen ganz überwiegend (74,5% aller vorgeschlage-
ner Strafen bzw. 90,4% der Freiheitsstrafen) mit Bewährungsauflagen ver-
sehen. 

Hinsichtlich der Bewährungsauflage dominiert bei den deutschen Teil-
nehmern noch deutlicher als bei ihren französischen Kollegen die Geldauf-
lage: 

Tabelle 32: Verteilung der Bewährungsverpflichtungen bei 
den französischen Strafvorschlägen - Trunkenheitsfahrt 

Geld Schad.Wgt. Ther. Wo./Arb. Kont. Be- Arb.-
Verb. währ. aufl. 

Helf. 

0% 

7a, n = 
38 97,4 0 10,5 0 0 2,6 5,3 

7b, n = 
2 100 0 0 0 0 0 0 

hn Fall 7A lauteten 97,4% der Entscheidungen nach§§ 56 b StGB auf die-
se Auflage (n = 38), 5,3% sahen eine Arbeitsauflage vor 1md nur ein Rich-
ter (2,6% der Bewährungsentscheidungen) hat einen Bewährungshelfer 
beigeordnet. Die zwei Richter, die im Fall 7B Bewährungsauflagen ver-
hängten, entschieden sich ebenfalls übereinstimmend für eine Geldauflage. 
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2. 5 Zusammenfassung 

Bereits bei dieser ersten Übersicht über die von beiden Stichprobengruppen 
vorgeschlagenen Sanktionen werden charakteristische Unterschiede, aber 
auch Gemeinsamkeiten erkennbar. 

Der deutlichste Unterschied ist der wesentlich häufigere Rückgriff auf 
Freiheitsstrafen durch die französischen Teilnehmer. Dies wird im folgen-
den Schaubild nochmals zusammenfassend dargestellt: 

Schaubild 23: Verteilung der Freiheitsstrafen bei den französischen und 
deutschen Strafvorschi ägen 

Verteilung Freiheitsstrafen 
In% 1 

Frankreich 
Deutschland 

100 I 
90 -
80 l -
70 J 
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50 -· 
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1a 1b 1c 2 6 6a 7 7a 7b 

Frankreich 95 93 95 98 95 67 76 76 38 69 71 93 64 76 62 88 71 
!o Deutschland 49 28 90 73 57 0 0 5,9 0 26 9,8 90 7,8 88 0 82 7,8 

Fall Nr. 

Dieser Unterschied spiegelt sich, wenn auch aufgrund der anderen Fallzu-
sammensetzung weniger krass, ebenfalls in den amtlichen Verurteilungs-
statistiken beider Länder69. 

Auch die Strafkategorie I, also die Freiheitsstrafen, die ganz oder teil-
weise nicht zur Bewährung ausgesetzt wurden, kam bei den französischen 
Strafvorschlägen wesentlich häufiger vor als in den deutschen. 

Dem entspricht es, dass 1999 die Quote an Vemrteilungen zu Freiheits• 
strafen (teilweise) ohne Bewährung pro 100.000 Einwohner in Frank-

69 Siehe oben 6. Kap., Ziff. 1. 1. 
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reich mit 137 fast dreimal so hoch war wie in Deutschland mit 50,770• 

Interessanterweise ist die Gefangeneurate allerdings in Deutschland mit 
95,8 höher als in Frankreich mit 77,1 Inhaftierten auf 100.000 Einwoh-
ner71 . Dies dürfte zum eineu damit zusammenhängen, dass in Frank-
reich mehr kurze und weniger längere Freiheitsstrafen verhängt werden 
als in Deutschland72, zum anderen mit den in Frankreich häufigen Am-
nestien73, den Vollstreckungsverkürzungen durch das Institut der Straf-
zeitreduziernng74 sowie eventuell den Vollstreckungsdefiziten75• Inwie-
weit in Deutschland die Vollstreckllllg von Ersatzfreiheitsstrafen eine 
Rolle spielt, die in der Vemrteiltenstatistik als Geldstrafen erfasst sind, 
kann vorliegend nicht abschließend beurteilt werden. 

Bereits bei einer ersten Darstellung fällt ein weiterer Unterschied zwischen 
den französischen und deutschen Strafvorschlägen für die zur Entscheidung 
gestellten fiktiven Fälle auf: Art Wld Maß der AbweichW1gen in Reaktion 
auf die einzelnen Fallvarianten. Die französischen Strafvorschläge weisen 
zwischen den verschiedenen Fallvarianten geringere Unterschiede auf für 
alle fiktiven Fälle und sind untereinander ähnlicher als die deutschen. Ge-
fängnisstrafen werden in allen Fällen mit Ausnahme des Falls Ziff. 3C von 
mindestens zwei Dritteln der Teilnehmer vorgeschlagen, in fast allen Fällen 
ist ein ebenfalls recht hoher Anteil an Strafen der Schwerestufe III, nur sel-
ten sind Quoten von bis zu einem Drittel bei den anderen Strafarten zu fin-
den 76. Die deutschen Strafvorschläge sind dagegen durch einen abrupten 
Wechsel zwischen der fast ausschließlichen Verhängung von Geldstrafen 
oder von Freiheitsstrafe je nach Fallvariante geprägt. 

Bei den Bewährungsauflagen ergeben sich dagegen erhebliche Ähnlich-
keiten zwischen den französischen und den deutschen Strafvorschlägen, 
wenn die Kombination von Geldstrafe mit zur Bewährung ausgesetzter 
Freiheitsstrafe funktional gleichgesetzt wird mit einer Geldauflage nach 

7° Conseil de l'Europe/foumier 2002, SPACE II, Tabelle 2. 
71 Stand 1.9.2001, Conseil de J'Europe/fournier 2002, SPACE I, Tabelle 1.1. 
72 Bei den langen Freiheitsstrafen kommen nur die über 10 Jahre in Frankreich häufi-

ger als in Deutschland vor, machen aber mit insgesamt 2% aller französischen und 
0, 7% aller deutschen Freiheitsstrafen ohne Bewährllllg nur einen kleinen Anteil 
aller Freiheitsstrafen aus. In Frankreich liegen dagegen 82,1% aller Freiheitsstrafen 
ohne Bewährllllg unter einem Jahr, in Deutschland nur 60%, Conseil de l'Europe/ 
Toumier 2002, SPACE II, Tabelle 3.2. 

73 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 3.1.2.2. 
74 Vgl. hierzu Müller 2003, 2. Kap., Ziff. 9.4.1. 
75 Siehe oben 5. Kap., Ziff. 2.2.4. 
76 Vgl. zu der sich hieraus ebenfalls ableitenden Frage der Disparität der Strafvor-

schläge für denselben Fall unten 6. Kap. Ziff. 3. 7.2. 
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§ 56 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 StGB: Bevorzugte Auflagen sind in beiden Län-
dern die Schadenswiedergutmachung und die Geldzahlung, wobei erstere 
von den französischen, zweitere von den deutschen Teilnehmern häufiger 
verhängt wurde. Die Arbeitsauflage kommt in beiden Ländern hauptsäch-
lich da zum Tragen, wo es sich um einen Angeklagten ohne Arbeitsstelle 
handelt. Dass die Entscheidung für eine Arbeitsauflage bei den französi-
schen Teilnehmern in jedem Fall zu einer Reduzierung der Quote von 
Kombinationsstrafe Geld/Gefängnis führt, belegt im Übrigen die funktiona-
le Identität der Geldbuße als Bewährungsauflage nach deutschem und der 
Kombination von Gefängnisstrafe mit Bewährung imd Geldstrafe ohne 
Bewährung nach französischem Recht. 

3. Die Überprüfung der Hypothesen 

Mithilfe der dargestellten Ergebnisse sollen nunmehr die oben aufgestellten 
Hypothesen überprüft werden. 

Hierzu wird zum einen die Verteilung der Strafvorschläge für die fikti-
ven Fälle auf die Strafarten verwendet, wie sie sich aus der oben entwickel-
ten Strafschwereskala ergeben77• 

Zum anderen wurden zu diesem Zweck auch die Strafhöhen erfasst. Von 
der französischen Stichprobe wurden dabei nur die Gefängnisstrafen be-
rücksichtigt, weil alle anderen Strafen so selten als einzige Hauptstrafe 
vorkamen, dass die Ergebnisse nicht mehr aussagekräftig wären. Von der 
deutschen Stichprobe wurden dagegen die Geld- und die Freiheitsstrafen 
erfasst, die Geldstrafen dabei nach der Anzahl der Tagessätze, nicht nach 
der zu zahlenden Geldsumme, die sich aus der Multiplikation von Tages-
satzanzahl und Tagessatzhöhe ergeben würde. Gezählt wurde die Vertei-
lung auf bestimmte Gruppen von Strafhöhen. Zudem wurde der Mittelwert 
der Strafhöhen errechnet, bei den Freiheitsstrafen in der Maß-Einheit von 
Monaten, bei den Geldstrafen der deutschen Teilnehmer in der der Tages-
satzanzahl. Die diesbezüglichen Übersichtstabellen sind im Anhang als Ta-
bellenanhang D abgedruckt. 

Aus beiden Tabellen wurden jeweils die Ergebnisse für die fiktiven Fälle 
zusammengestellt, mit denen die oben dargestellten Hypothesen überprüft 
werden sollen. 

77 Vgl. oben Ziff. 4. Kap., Ziff. 3.5.1. rmd Übersichtstabellen Al und A2 im Anhang. 
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3.1 Gesetzliche Strafschäifungsgründe 

Wie oben dargestellt78, wird als 1. Hypothese vermutet, dass angesichts der 
Begründungspflicht der Strafzumessungsentscheidung lllld der Überpru-
fung derselben durch die Obergerichte in Deutschland gesetzliche Strafzu-
messllllgskriterien einen größeren Einfluss auf die Strafzumessllllg ausüben 
als in Frankreich. Operationalisiert werden soll dies mit gesetzlich normier-
ten Strafschärfungsgründen, llllabhängig von ihrer dogmatischen Einord-
nllllg. 

Hierzu wurden Fallvarianten aus dem Bereich der Körperverletzungen 
lllld des Diebstahls gebildet, die in beiden oder in einem der beiden llllter-
suchten Länder als strafschärfende Umstände normiert sind. 

3.1.1 Die Körperverletzungsqualifikationen 

Im Deliktsbereich der Körperverletzung wurden zwei Fallvarianten gebil-
det, die in Deutschland lllld Frankreich als Qualifikationen ausgestaltet sind 
(Fall lB - Verwendllllg einer Weinflasche als gefährliches Werkzeug gern. 
§ 224 Abs. 1 Ziff. 2 StGB bzw. arme - Waffe - in der Auslegllllg des Art. 
222-12 11° 10 CP durch die Cour de Cassation79 sowie Fall lC - gemein-
schaftliche Begehllllgsweise, § 224 Abs. 1 Ziff. 4 StGB, Art. 222-12 n° 8). 
Im Fall lC wurde in den Tatbestand eine Provokation durch den später Ge-
schädigten eingebaut. Zudem wurde mit dem Fall Ziff. 2 eine Körperver-
letzungsvariante gebildet (Tat zum Nachteil der Ehefrau), die nur in Frank-
reich einen Qualifikationstatbestand erfüllt (Art. 222-12 11° 6 CP). Dabei 
wurden die Verletzungen lllld die Arbeitsunfähigkeit der Ehefrau analog zu 
denen im Grundfall gestaltet, um eine Vergleichbarkeit der Tatfolgen zu 
gewährleisten. 

3.1.1.1 Strafarten 

Wenn die Strafzmnessungsvorschläge der französischen lllld der deutschen 
Teilnehmer, gegliedert nach den oben dargestellten Schwerestufen, gegen-
übergestellt werden, ergibt sich folgendes Bild: 

78 4. Kap., Ziff. 3.3. 
79 Vgl. Cass. crim. 14.3.1989, Bull. 11° 126: ,, ... non seulement !es armes par nature, 

mais encore !es armes par l 'usage qu '011 enfait". 
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Tabelle 33: Reaktion azif gesetzliche Strafschärfimgsgründe 
bei Körperverletzungsdelikten - Strafarten 

Frankreich Fall 1 Fall 1B Fall 1C 
Kat. l 14,3 38,1 21,4 
Kat. II 35,7 31 26,2 
Kat. III 45,2 26,2 50 
Gof. Inst:;. 952 953 97.6 
Kat. IV 2,4 2,4 0 
Kat. V 2,4 2,4 2,4 
Kat. VI 0 0 0 
Kat. VII 0 0 0 
FS (Kat. VIII) 0 0 0 

Deutschland Fall 1 Fall 1B Fall 1C 
Kat. 1 3,9 5,9 0 

Kat. II 45,1 82,4 72,5 
Kat. III 0 2 0 
(,'Jet fnsg. 49 90,3 72.5 

Kat. IV 51 9,8 27,5 
Kat. V 0 0 0 

Fall 2 
26,2 
47,6 
21,4 
95,2 
2,4 
2,4 

0 
0 
0 

Fall 2 
2 

52,9 
2 

56,9 

43,1 
0 

Deutlich wird, dass in der französischen Stichprobe zwischen dem Grund-
fall und der Fallvariante 1B (Weinflasche) eine Verlagerung hin zu schwe-
reren Strafstufen ausschließlich innerhalb der verschiedenen Vollstre-
ckungsmodalitäten der Freiheitsstrafe stattfindet. Der Anteil der Freiheits-
strafen insgesamt an allen Strafvorschlägen bleibt dagegen mit 95,2 bzw. 
95,3% identisch. Nur jeweils ein Richter schlug in beiden Fällen die Haupt-
strafen der gemeinnützigen Arbeit bzw. der Tagessatzgeldstrafe vor. Ande-
re Strafarten kamen nicht vor. 

Innerhalb der diversen Vollstreckungsarten der Freiheitsstrafe finden nur 
relative Verschiebungen zwischen den einzelnen Schwerestufen statt: Im 
Grundfall liegt der Schwerpunkt mit 45,2% aller vorgeschlagener Strafen 
bei der Strafstufe III (vollständige Vollstreckungsaussetzung ohne irgend-
welche weiteren Auflagen). Zweitwichtigste Vollstreckungsvariante im 
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Grundfall ist die Schwerestufe II, am seltensten von allen Freiheitsstrafen, 
aber immer noch in 14,3% aller Strafvorschläge werden solche ohne Be-
währung (Strafstufe I) verhängt. 

In der Fallvariante lB (Weinflasche) wird eine Strafschärfung dadurch 
deutlich, dass sich der Schwerpunkt der vorgeschlagenen Freiheitsstrafen 
auf die Strafstufe I verlagert, die mehr als doppelt so häufig wie im Grund-
fall vorgeschlagen wurde (38,1% gegenüber 14,3% im Grundfall). Die 
Strafstufe II (Bewährung mit Auflagen oder gekoppelt mit Geldstrafe) sinkt 
bei der Fallvariante 1B leicht ab, bleibt aber die zweitwichtigste Strafart. 
Die dritte Schwerestufe verliert in der Variante fast die Hälfte ihrer Bedeu-
tung und wird zur unwichtigsten Vollstreckungsart. 

Für die Fallvmiante lC (gemeinschaftliche Begebungsweise) wird von 
den französischen Teih1ehmern sogar noch etwas häufiger als im Grundfall 
die Verhängung einer Freiheitsstrafe vorgeschlagen (97,6% der Strafvor-
schläge). Nur noch ein einziger Richter hielt hier eine andere Strafe als eine 
Gefängnisstrafe für angemessen. Innerhalb der einzehien Schwerestufen 
der Gefängnisstrafen verbleibt es bei der Schwerpunktbildung wie im 
Grundfall: Am häufigsten wird die Schwerestufe III vorgeschlagen, am sel-
tensten die schwerste Kategorie 1. Eine geringfügige Strafschärfung gegen-
über dem Grundfall ist allenfalls insofern festzustellen, als sich der Anteil 
der Strafvorschläge für die schwerste Strafstufe I von 14,3% auf 21,4%, 
erhöht. Andererseits wird aber auch die Strafstufe III (sursis simple) etwas 
häufiger vorgeschlagen (Erhöhung von 45,2% auf 50%). Die Strafstufe II 
nimmt unwesentlich ab. Es fmdet somit hier keine einheitliche Verlagerung 
hin zu schwereren Strafen statt, sondern - wenn auch in geringerem Um-
fang - auch eine solche zu niedrigeren Strafstufen. Dies dürfte darauf zu-
rückzuführen sein, dass die Provokation von einigen französischen Teil-
nehmern strafmildernd berücksichtigt wurde, während andere dem Qualifi-
kationskriterium der gemeinschaftlichen Begehensweise größere Bedeu-
tung beimaßen. 

Auch im Fall 2 (Tat zum Nachteil Ehefrau) verhängen nahezu alle fran-
zösischen Teihiehmer die Gefängnisstrafe (95,2%). Wie im Grundfall und 
in der Varia11te 1B schlägt jeweils nur ein Richter die gemeimlützige Arbeit 
und die Tagessatzgeldstrafe vor. Innerhalb der verschiedenen Vollstre-
ckungsarten ist aber eine gewisse Verschärfung durch die Verschiebung hin 
zu höheren Schwerekategorien festzustellen. Diese fällt zwar nicht so deut-
lich aus wie im Fall lB (Weinflasche), aber deutlicher als bei der gemein-
schaftlichen Körperverletzung: Die einfache Vollstreckungsaussetzung 
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(Kategorie III) kommt nur noch in einem Fünftel der Strafvorschläge vor, 
die der Kategorie II dagegen in nahezu der Hälfte. Aber auch Freiheitsstra-
fen ohne Bewährnng (Kategorie I) werden in dieser Variante häufiger ver-
hängt als im Grundfall und auch häufiger als in der Fallvariante lC. 

Insgesamt ist daher anhand der Strafarten eine Stufung festzustellen, 
wonach der Grundfall mit den mildesten, die Variante IB mit den strengs-
ten Strafen sanktioniert wird. Nach dem Grnndfall kommt zunächst die Va-
riante IC und zwischen dieser und dem Fall lB ist der Fall 2 angesiedelt. 

In Deutschland ist ebenfalls bereits im Grundfall eine für deutsche Ver-
hältnisse relativ hohe Quote an Freiheitsstrafen festzustellen: Nahezu die 
Hälfte aller deutschen Teilnehmer entschied sich hierfür. Von diesen hielt 
es keiner für richtig, die Strafe ohne weitere Entscheidungen nach 
§§ 56b ff. StGB zur Bewähnmg auszusetzen. Zwei verweigeiten die Voll-
streckungsaussetzung. Alle anderen kombinierten sie mit Auflagen und 
Weisungen80• Die andere Hälfte der Teilnehmer schlug die Verhängung 
einer Geldstrafe vor. 

In der Fallvariante 1B (Weinflasche) entschieden sich 9/10 der Teilneh-
mer für eine Freiheitsstrafe, was nahezu eine Verdoppelung bedeutet. Der 
Anteil der nicht zur Bewährung ausgesetzten Strafen (Kategorie 1) erhöht 
sich von 3,9% auf 5,9%. Aber auch die Schwerestufe III (Bewährungsaus-
setzung ohne Auflagen und Weisungen) wurde in dieser Variante von ei-
nem Richter für angemessen gehalten (2% ). Alle anderen Freiheitsstrafen 
wurden zur Bewährung ausgesetzt und mit Auflagen und Weisungen nach 
§§ 56b ff. StGB versehen. Wie oben bereits dargestellt, werden hier ohne 
signifikante Unterschiede zwischen den Fällen 1 und lA ungefähr gleich-
mäßig Schadenswiedergutmachung oder Geldauflagen festgesetzt. 

In der Fallvariante lC (gemeinschaftliche Begehungsweise) schlagen 
fast ¾ der deutschen Teilnehmer (72,5%) eine Freiheitsstrafe vor. Dabei 
kommt in dieser Variante die schwerste Strafstufe I (Freiheitsstrafe ohne 
Bewährung) im Gegensatz zum Grundfall überhaupt nicht vor. Aber auch 
die einfache Strafaussetzung ohne irgendwelche Auflagen oder Weisungen 
wird nicht vorgeschlagen. 

Etwas häufiger als im Grundfall entscheiden sich die deutschen Teil-
nehmer im Fall Ziff. 2 für eine Freiheitsstrafe: Knapp 57% gegenüber 49% 
im Grundfall schlagen hier eine der Strafen der Kategorien I bis III vor. 
Jeweils ein Richter ist dabei der Auffassung, die Strafe müsse vollstreckt 

80 Vgl. zu diesen oben 6. Kap., Ziff. 2.1.2. 
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oder könne ohne alle Auflagen und Weisungen ausgesetzt werden. Alle an-
deren schlagen auch hier die Vollstreckungsaussetzung mit Weisungen und 
Auflagen nach§§ 56b StGB vor. 

Insgesamt wird somit auch von den deutschen Teilnehmern der Grund-
fall mit den mildesten und die Variante 1B (Weinflasche) mit den strengs-
ten Strafen sanktioniert. Die Reihenfolge zwischen diesen beiden Polen 
dreht sich aber verglichen mit der französischen Stichprobe um: Unmittel-
bar auf den Grundfall folgt der Fall 2, als zweitschwerster Fall wird die Va-
riante 1 C sanktioniert. 

3.1.1.2 Strafhöhen 
Die Unterschiede hinsichtlich der Dauern der verhängten Freiheitsstrafen 
entsprechen bei der französischen Stichprobe ungefähr der sich aus den 
Strafarten ergebenden Abstufung. Bei den deutschen Teilnehmern sind da-
gegen Abweichungen zwischen den Tendenzen bei den Strafarten und de-
nen der Strafhöhen festzustellen. 

Tabelle 34: Reaktion auf gesetzliche Strafschärfungsgründe 
bei Kö,perverletzungsdelikten - Strafhöhen 

Strafhöhe Frankreich 
Länge FrStr Fall 1 Fall 1B Fall 1C 
Mittelwert 5,7 7,7 6 
bis 15 Tage 0,0 0,0 0,0 
1 /2 - 3 Monate 26,2 4,8 19,0 
4-6 Monate 45,2 38,1 51,2 
7-9 Monate 14,3 31,0 9,8 
10-12 Monate 9,5 19,0 19,5 
mehr als 12 0 2,4 0 

Anzahl TS Fall 1 Fall 1B Fall 1C 

Fall 2 
6,3 

0,0 
14,3 
47,6 
21,4 

9,5 
2,4 

Fall 2 
Mittelwert 88, 1 114 105 90,9 
1-15 2,0 0 0 0 
16-30 0,0 0 0 0 
31-60 13,7 0 2,0 11,8 
61-90 13,7 7,8 9,8 11,8 
91-120 19,6 2,0 13,7 17,6 
120- 2,0 0 2,0 2,0 
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Strafhöhen Deutschland 
Fall Fall Fall 

Länge FrStr 1 1B 1C Fall 2 
Mittelwert 6,5 8,1 7 6,25 
1-3 Monate 5,9 2,0 2,0 5,9 
4-6 Monate 25,5 21,6 35,3 33,3 
7-9 Monate 11,8 39,2 25,5 11,8 
10-12 Monate 3,9 25,5 9,8 2,0 
mehr als 12 0 0 0 2,0 
keine Anga-

ben 2 2 0 2,0 

Bei den französischen Strafvorschlägen ist die oben feststellte Reihenfolge 
vom Grundfall über die Variante lC und den Fall 2 hin zur Variante 1B als 
diejenige mit den schwersten Sanktionen auch bei der Untersuchung der 
Strafhöhe festzustellen. So vergrößert sich der Mittelwert der vorgeschla-
genen Freiheitsstrafen von 5,3 Monaten im Grundfall 1 über 6 Monate im 
Fall IC und 6,3 Monate im Fall 2 hin zu 7,7 Monaten im Fall lB. Auch 
wenn die Verteilung auf die Strafdauern (gruppiert nach 15 Tagen bis 3 
Monaten, 4 bis 6 Monaten, 7 bis 9 Monaten, 10 bis 12 Monaten und mehr 
als 12 Monaten) betrachtet wird, bestätigt sich dieses Bild. Zwar liegt der 
relative Schwerpunkt in allen Körperverletzungsfällen bei 4 bis 6 Monaten. 
Bei Fall 1 verhängt aber gut ¼ der Richter kurzfristige Freiheitsstrafen von 
16 Tagen bis 3 Monaten. Im Fall 1B findet dagegen eine Verlagerung hin 
zu längeren Strafen statt, da hier nahezu 1/3 der Strafvorschläge Gefängnis-
strafen von 7 bis 9 Monaten und knapp 1/5 solche von 10 bis 12 Monaten 
beinhaltet, während die Kategorie der kurzen Freiheitsstrafen hier nur von 
4,8% der Richter für angemessen gehalten wird. Auch im Fall 2 entschei-
den sich die meisten Teilnehmer für Strafen von 4 bis 6 Monaten und nur 
ca. 14% für darunter liegende Dauern. Gefängnis von 7 bis 9 Monaten wird 
hier von einem guten Fünftel für richtig gehalten, ca. 1/10 entscheidet sich 
für eine längere Freiheitsstrafe. Im Fall 1 C hält dagegen immerhin ein 
Fünftel Freiheitsstrafen von 10 Monaten und mehr für angemessen, ande-
rerseits aber auch mehr als die Hälfte eine solche von 4 bis 6 Monaten und 
ein weiteres Fünftel kurze Freiheitsstrafen von 16 Tagen bis 3 Monaten. 
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Bei den deutschen Strafvorschlägen ergibt sich aus den Längen der vor-
geschlagenen Strafen ein etwas abweichendes Bild: Einerseits werden für 
den Fall 2 die längsten Freiheitsstrafen vorgeschlagen, nämlich bis zu 14 
Monaten, während in allen Varianten des Falles 1 maximal ein Jahr vorge-
schlagen wird. Andererseits ist der Mittelwert der von den deutschen Teil-
nehmern verhängten Strafen für den Fall 2 mit 6,25 Jahren am niedrigsten, 
gefolgt von 6,5 Monaten für den Grundfall 1, 7 Monaten für die Variante 
lC und 8,1 Monaten für den Fall lB. Der Schwerpunkt der vorgeschlage-
nen Dauern liegt nur im Fall lB mit fast 40% aller Strafvorschläge bei 7 bis 
9 Monaten, in den Fällen 1, lC und 2 dagegen bei 4 bis 6 Monaten. Länge-
re Freiheitsstrafen von 10 bis 12 Monaten hält im Fall 1B fast ein Viertel 
der Richter für erforderlich, im Fall lC ca. ein Zehntel, in den anderen Fäl-
len nur vereinzelte Teilnehmer. 

Die Anzahl der Tagessätze in den Strafvorschlägen, die auf Geldstrafe 
lauten, entsprechen dagegen der mit Hilfe der Strafarten festgestellten 
Schwereeinschätztmg der deutschen Teilnehmer: Der Mittelwert liegt mit 
ca. 88 Tagessätzen bei Fall 1 am niedrigsten und mit 114 Tagessätzen bei 
Fall lB am höchsten; an zweitschwerster Stelle folgt Fall lC, während der 
Fall 2 mit ca. 91 Tagessätzen im Mittelwert nur knapp über dem des 
Grundfalls liegt. 

In den Fällen mit relativ häufiger Verhängung von Geldstrafen (Grund-
fälle 1 und 2) wird die Schnittstelle zwischen Geld- und Freiheitsstrafe dar-
an deutlich, dass hier die Geldstrafen überwiegend dem oberen Bereich 
(91-120 Tagessätze) entnommen werden, während die Freiheitsstrafen in 
diesen Fällen relativ niedrig sind. 

3.1.1.3 Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann somit, unabhängig von der gesetzlichen Einord-
nung in qualifizierende Tatumstände, festgestellt werden, dass die Teil-
nehmer in beiden Ländern im Fall lB (Weinflasche) die schwersten Strafen 
verhängten. Der Grundfall 1 wird in beiden Ländern gegenüber den gesetz-
lichen Qualifikationen (lB und lC) milder bestraft. Im Fall 2, der nur in 
Frankreich als gesetzlich normierter Strafschärfungsgrund ausgestaltet ist, 
fmdet bei den französischen Teilnehmern tatsächlich eine deutlichere Straf-
schärfung gegenüber dem Grundfall statt als bei den deutschen. 

Dabei sind die Strafschärfungen in Frankreich ausschließlich aufgnmd 
der Verlagerungen der Strafvorschläge innerhalb der verschiedenen Voll-
streckungsvarianten der Freiheitsstrafe festzustellen, während sie bei den 
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deutschen Teilnehmern primär und dort auch wesentlich deutlicher durch 
die Verlagerung von der Geldstrafe zur Freiheitsstrafe stattfmden. Dies ist 
auf die Art des gesetzlichen Entscheidungsprogramms zutückzuführen: 
Aufgrund des Zusammenspiels von § 4 7 StGB mit einerseits § 223 StGB, 
andererseits der erhöhten Mindeststrafe des § 224 StGB besteht im Grund-
fall eine prinzipielle Verpflichtung zur Verhängung einer Geldstrafe, es sei 
denn, es werden besondere Umstände angenommen, während in den Fällen 
des § 224 StGB die Verhängung einer Geldstrafe nur dann möglich ist, 
wenn ein minder schwerer Fall bejaht wird. 

Die Strafdauern spiegeln vergleichbare Reaktionen auf die zur Entschei-
dung gestellten Strafzumessungsstimuli, in Deutschland allerdings nicht so 
eindeutig wie in Frankreich. 

Dabei werden von den deutschen Teilnehmern fast durchweg längere 
Freiheitsstrafen vorgeschlagen als von ihren französischen Kollegen. Auch 
in den Fällen 1 und 2, in denen das StGB keine erhöhte Mindeststrafe vor-
schreibt, liegen die Mittelwerte über den von den französischen Teilneh-
mern vorgeschlagenen Strafhöhen bzw. im Fall 2 nahezu auf derselben E-
bene. Dies lässt sich ebenfalls durch den Mechanismus des § 4 7 StGB er-
klären, der die Richter, die niedrigere Freiheitsstrafen für angemessen hiel-
ten, verpflichtet, stattdessen grundsätzlich Geldstrafen zu verhängen. Nur 
die Richter, die relativ lange Freiheitsstrafen für angemessen hielten, ver-
hängten diese daher auch für diese Fälle, die anderen votierten für Geld-
strafen. 

Bei den zur Entscheidung gestellten fiktiven Körperverletzungsdelikten 
mit qualifizierenden Merkmalen ist somit festzustellen, dass die Richter in 
beiden Ländern dem gesetzlichen Entscheidungsprogramm weitgehend 
folgten: Fall 2 ist nur in Frankreich als Strafschärfungsgrund normiert und 
wird von den dortigen Teilnehmern folgerichtig als zweitschwerstes Delikt 
unmittelbar hinter den Schlag mit der Weinflasche eingeordnet, während 
die gemeinschaftliche Körperverletzung, die zwar ebenfalls denselben Qua-
lifikationstatbestand erfüllt, aber durch eine Provokation seitens des späte-
ren Opfers geprägt ist, als zweitleichtestes Delikt nach dem Grundfall an-
gesehen wird. 

In Deutschland erfüllt Fall 2 keinen Qualifikationstatbestand, während 
der Fall lC Elemente enthält, die es erlauben, ihn als minder schweren Fall 
des Qualifikationstatbestandes anzusehen. Als solcher unterläge er immer 
noch einer erhöhten Mindeststrafe von drei Monaten, die Obergrenze wäre 
allerdings mit dem Grundfall 2 identisch. Die deutschen Teilnehmer schlu-
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gen dementsprechend für den Fall lB die schwersten Strafen vor, gefolgt 
vom Fall lC. Hinsichtlich der Strafen für die beiden Grundfälle 1 und 2 ist 
bei den Strafarten eine Strafschärfung zu beobachten, bei den Strafhöhen 
allerdings nicht (Freiheitsstrafe) bzw. kaum. 

3.1.2 Die Diebstahlsqualifikationen 
Im Deliktsbereich des Diebstahls wurden ein einfacher Diebstahl, ein nur in 
Deutschland qualifizierter Diebstahl (Fall 4, abgeschlossenes Fahrrad) und 
ein in Deutschland höher als in Frankreich qualifizierter Diebstahl (Woh-
nungseinbruch) zur Entscheidung gestellt. 

Die Auswertung der Abweichungen ist hier mit Vorbehalten zu verse-
hen. Die Fälle 3, 4 und 5 unterscheiden sich nämlich nicht nur hinsichtlich 
der Tatbestandsqualifikation, die verwirklicht wurde, sondern auch hin-
sichtlich der Schadenshöhe, der sozialen Täterumstände und der Einlassung 
des Angeklagten: Während der Täter im Fall 3 eine feste Arbeitsstelle und 
Familie hat, ist er im Fall 4 ledig und nur bei einer Zeitarbeitsfirma be-
schäftigt. Der Täter im Fall 5 ist geschieden und arbeitslos. Zudem gesteht 
der Täter im Fall 3, während die Taten Ziff. 4 und 5 bestritten werden. Die 
Schadenshöhe beläuft sich im Fall 3 auf 500 Euro, im Fall 4 auf 1.100 Euro 
und im Fall 5 auf750 Euro sowie eine Kreditkarte81 . 

Mit diesen Vorbehalten sollen dennoch die Abweichungen vom Grund-
fall Ziff. 3 in den Diebstahlsvarianten dargestellt werden, die in Deutsch-
land und in Frankreich unterschiedliche Qualifikationstatbestände erfüllen. 

3.1.2.1 Strafarten 

Wenn die Strafvorschläge beider Stichproben in die zur Auswertung entwi-
ckelten Schwerekategorien eingeordnet werden, ergibt sich für die Grund-
fälle 3, 4 und 5 folgende Verteilung: 

81 hn Fall einer weitergehenden Verwendung des Fragebogens wären hier Korrekturen 
angebracht. Es erscheint sinnvoll, die genannten Umstände in allen diesen Fällen 
identisch zu halten. Die Schadenshöhe sollte dann bei mindestens 1.500 Euro 
liegen. Während der Diskussion des Fragebogens im Ralnnen der Fortbildung der 
Ecole Nationale de la Magistrature - siehe oben 4. Kap., Ziff. 5.3. - äußerten 
nämlich mehrere Richter und Staatsanwälte, dass sowohl der Fall 3 als auch der Fall 
4 in ihrem Gerichtsbezirk wohl von der Staatsanwaltschaft in Ausübung ihres 
Opp01tunitätsermessens eingestellt worden wäre. 
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Tabelle 35: Reaktion azif gesetzliche Strafachärfungsgründe 
bei Diebstahlsdelikten - Strafarten 

Fall 4, 
Frankreich Fall 3 Fall4 n=38 
Kat. 1 0 2,4 2,6 
Kat. II 38,1 28,6 31,6 
Kat. III 28,6 38,1 42,1 
Gef. lnsg. 66,7 69, 1 76,3 
Kat.IV 4,8 4,8 5,3 
Kat. V 11,9 0 0 
Kat. VI 16,7 11,9 13,2 
Kat. VII 0 4,8 5,3 
FS (Kat. VIII) 0 0 0 

Fall 4, 
Deutschland Fall 3 Fa114 n=50 
Kat. l 0 0 0 
Kat. II 0 21,6 22 
Kat. III 0 3,9 4 
Gef. lnsg. 0 25,5 26 
Kat. IV 98 72,5 74 
Kat. V 2 0 0 

Fall 5 
11,9 
42,9 
38,1 
92,9 
7, 1 

0 
0 
0 
0 

Fall 5 
2 

82,4 
5,9 

90,3 
9,8 

0 

Von den französischen Teilnehmern sanktionieren ca. 2/3 den einfachen 
Diebstahl mit Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung zu ca. 3/5 mit Bewäh-
rungsauflagen oder in Kombination mit eine Geldstrafe (Schwerestufe II) 
und zu 2/5 ohne jede weitergehende Verpflichtung (Schwerestufe 1) ausge-
setzt wird. Der Diebstahl des angeketteten Fahrrades ist in Frankreich unter 
den gleichen Tatbestand zu subsumieren, stellt also keine gesetzliche Qua-
lifikation dar. Hierfür schlugen (bei Herausrechnung der 4 Freisp1üche82, n 
somit= 38) ca. ¾ der französischen Teilnehmer die Verhängung einer Ge-
fängnisstrafe vor. 

Erstaunlicherweise findet innerhalb der die Gefängnisstrafen betreffen-
den Schwerestufen keine Strafschärfung statt. Zwar kommt im Fall Ziff. 4 

82 Siehe oben 6. Kap., Ziff. 2.2.1. 
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im Gegensatz zum Grund.fall 3 auch die schwerste Strafstufe I ( ohne Be-
währung) vor, allerdings wird diese nur von einem Richter vorgeschlagen. 
Bei den Strafstufen II und III verschiebt sich der Schwerpunkt dagegen in 
Richtung der leichteren Strafstufe III: Während er im Grund.fall 3 bei der 
Kategorie II liegt (38,1% aller Strafvorschläge gegenüber 28,6% für Kate-
gorie III), entscheiden sich beim Fall 4 über 40% der vennteilenden Rich-
ter (n = 38 wegen der vier Freisprüche) für die Schwerestufe III und nur 
31,6% für die Kategorie II. Dies kann durch den Zuwachs aus den niedrige-
ren Strafstufen (also die Verlagerung von Kategorie V und V1 hin zu Kat. 
III) nicht vollständig erklärt werden. Vielmehr haben auch manche Teil-
nehmer, die im Fall 3 eine Gefängnisstrafe der Stufe II verhängt haben, 
sich im Fall 4 für eine solche der Stufe III entschieden. Da die Tatumstände 
im Fall 4 auch, soweit sie nicht die Tatmodalität betreffen, für den Ange-
klagten durchweg ungünstiger sind als im Fall 3 (Schadenshöhe, soziale 
Situation), lässt sich diese teilweise vorgenommene Strafmilderung mit 
diesen Abweichungen nicht erklären. 

Bei den leichteren Strafkategorien IV bis VII ist insofern eine Verlage-
rung hin zu schwereren Strafen festzustellen, als ihr Anteil insgesamt um 
die ca. 10% sinkt, um die der Anteil der diversen Formen der Gefängnis-
strafen ansteigt. Inwieweit insbesondere der Wegfall der Kategorie V (Ta-
gessatzgeldstrafe) auf den unterschiedlichen sozialen Merkmalen der Täter 
beruht oder auf einer anderen Schwereeinschätzung der Tat, ist offen. Auf-
fällig ist aber, dass im Fall 4 trotz der ungünstigeren Umstände von Tat und 
Täter immerhin 5,3% der verurteilenden Richter einen Strafdispens für an-
gebracht halten, während im Fall 3 kein Richter diese Milde an den Tag 
gelegt hat. Hieraus kann allerdings nicht ohne weiteres darauf geschlossen 
werden, dass die Richter tatsächlich teilweise die Tat 4 für so viel weniger 
gravierend als die Tat 3 hielten. Wie sich aus der Zusammenschau auch mit 
den Abweichungen gegenüber der Variante Fall 4A ergibt, kann die Ent-
scheidung für einen Strafdispens im Fall 4 nämlich auch auf eine Unsicher-
heit zurückzuführen sein, ob der Tatvorwurf tatsächlich bewiesen ist83. 

Der Vergleich des einfachen Diebstahls mit dem Wohnungseinbruchs-
diebstahl (Fall 3 und 5) zeigt dagegen erwartungsgemäß, dass hier eine 
eindeutige Strafschärfung stattfindet. Während im Fall 3 insgesamt 2/3 der 
vorgeschlagenen Strafen auf Gefängnisstrafe in ihren verschiedenen Vari-
anten lauten, ist dies im Fall 5 bei über 90% der vorgeschlagenen Strafen 

83 Siehe unten 6. Kap., Ziff. 3.5.1. 
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der Fall. Fast 12% aller Strafen werden dabei nicht zur Bewährung ausge-
setzt (Schwerestufe I); der Schwerpunkt mit nahezu 43% aller Strafen lau-
tet auf Gefängnisstrafe mit vollständiger Bewährungsaussetzung und Auf-
lagen oder anderen Verpflichhmgen (Geldstrafe) kombiniert (Schwerestufe 
II). Relativ viele Richter entschieden sich auch hier für die Schwerestufe 
III, also Freiheitsstrafe mit vollständigem sursis simple ohne irgendwelche 
anderen Verpflichhmgen. Nur 7, 1 % hielten alternative Strafarten für ange-
messen, und zwar ausschließlich die Verpflichhmg zur gemeinnützigen Ar-
beit als Hauptstrafe. 

Innerhalb der Strafstufe II halten es nur 9,5% aller Richter (entspricht 
10,3% aller vorgeschlagener Freiheitsstrafen) für angemessen, eine Ge-
fängnisstrafe mit einer Geldstrafe zu kombinieren. Wesentlich häufiger 
(41% aller Gefängnisstrafen84) wird ein sursis avec mise a l'epreuve bzw. 
ein sursis-TJG vorgeschlagen. Dies dürfte ebenfalls mit den sozialen Täter-
umständen zusammenhängen. 

Bei der französischen Stichprobe ist somit zwischen den Fällen 3 und 4 
allenfalls eine moderate und keine eindeutige Strafschärfung festzustellen. 
Dies entspricht insofern dem gesetzlichen Entscheidungsprogramm, als das 
Aufbrechen eines Schlosses in Frankreich nicht als erschwerender Tatum-
stand gesetzlich normiert ist. Auch dass das Geständnis in Fall 3 nicht dazu 
führt, dass die Strafen für Fall 4 strenger ausfallen, entspricht den Angaben 
der französischen Teilnehmer über dessen geringe Bedeuhmg für die Straf-
zumessung. Dass die unterschiedliche Schadenshöhe hier keinen entschei-
denden Einfluss auf die Sanktionsbestimmung durch die französischen 
Teilnehmer gehabt hat, kann auch darauf zurückzuführen sein, dass der 
Schaden in beiden Fallvarianten derselben Größenordnung angehört. 

Dagegen sind die vorgeschlagenen Strafarten für den Fall 5 deutlich 
strenger, was ebenfalls dem gesetzlichen Entscheidungsprogramm ent-
spricht: Der Wohnungseinbruch ist als Tatbestandsqualifikation ausgestal-
tet. 

In Deutschland kann eine eindeutige Strafschärfung von Fall 3 über Fall 
4 zu Fall 5 festgestellt werden: 

Im Fall 3 werden zu 98% Geldstrafen (Strafstufe IV) und von einem 
Richter (2%) eine Einstellung bzw. Verwarnung mit Strafvorbehalt (Straf-
stufe V), aber keine einzige Freiheitsstrafe vorgeschlagen. Im Fall 4, der 

84 Die Überschneidung - 9,5% + 41% ergeben mehr als die 42,5%, die die Schwere-
stufe II an allen Strafen ausmacht - zeigt, dass die Richter zu einem geringen 
Prozentsatz hier auch SME oder STIG mit einer Geldstrafe kombiniert haben. 
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ein Regelbeispiel des besonders schweren Diebstahls erfüllt, entscheiden 
sich dagegen ca. ¼ der Richter für eine Freiheitsstrafe85 . Diese wurde ganz 
überwiegend (knapp 85% der vorgeschlagenen Freiheitsstrafen) gegen Auf-
lagen und Weisungen zur Bewährung ausgesetzt; nur 4% der verurteilen-
den Richter (entspricht 15% der Freiheitsstrafen) hielten es für richtig, kei-
nerlei Entscheidungen nach § § 56 b ff. StGB zu treffen. Die anderen drei 
Viertel der Richter entscheiden sich dagegen über § 4 7 StGB für eine Geld-
strafe. Im Fall 5 (Wohnungseinbruch) verhängen neun Zehntel aller Richter 
Freiheitsstrafen. Wie dargestellt86, ist gesetzlich hier eine andere Strafart 
nicht möglich, so dass nicht genau verständlich ist, wie fast 10% der Rich-
ter hier auf eine Geldstrafe kamen, die allerdings nie unter 100 Tagessätzen 
lag. Denkbar ist, dass die Erhöhung der gesetzlichen Mindeststrafe durch 
das 6. Strafrechtsreformgesetz vom 26.1.1998 nicht nachvollzogen wur-
des1 _ 

Was die Einordnung in die verschiedenen Schwerekategorien der Frei-
heitsstrafe betrifft, liegt auch hier der Schwerpunkt mit 82,4% aller Straf-
vorschläge (91% der Freiheitsstrafen) auf der Strafaussetzung mit Bewäh-
rungsauflagen und -weisungen. Ein Richter (2%) hielt die sofortige Voll-
streckung der Freiheitsstrafe für erforderlich, während drei Teilnehmer 
(5,9% aller Teilnehmer) die Bewährung ohne jegliche Auflage oder Wei-
sung nach§§ 56 b ff. StGB bewilligten. 

Auch die deutschen Sanktionsvorschläge folgen somit dem sich aus dem 
StGB ergebenden Entscheidungsprogramm. Die Unterschiede zwischen 
den drei Qualifikationsstufen mögen dabei durch die Kombination mit wei-
teren in Deutschland strafzumessungsrelevanten Kriterien (Geständnis, 
Schadenshöhe) noch akzentuiert worden sein. Die Auswahl der Strafarten 
ist allerdings durch das Zusammenspiel von § 47 StGB mit den unter-
schiedlich erhöhten Mindeststrafen vorgegeben. 

85 Da auch in Deutschland im Fall 4 ein Freispruch vorkam, siehe oben 6. Kap., Ziff. 
2.2.2., werden im Folgenden die prozentualen Anteile für Fall 4 für ein n von 50 
genannt, um die anteilsmäßige Verteilung der vorgeschlagenen Strafen auf die 
Schwerestufen mit den anderen Fällen vergleichen zu können. 

86 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 4.1.3.2.2. 
87 Bis dahin war der Wohnungseinbruch ein Regelbeispiel des § 243 StGB und als 

solches mit einer Mindestfreiheitsstrafe von 3 Monaten bedroht, die über§ 47 StGB 
zu einer Geldstrafe umgewandelt werden konnte. 
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3.1.2.2 Strafhöhen 

Ergänzend sollen auch hier die Verschiebungen bei den Strafhöhen be-
trachtet werden. Hierbei wiederholen sich in beiden Stichprobengruppen 
die bei den Strafarten festgestellten Veränderungen in Reaktion auf die zur 
Entscheidung gestellten Fälle. 

Tabelle 36: Reaktion auf gesetzliche Strqfschärfungsgründe 
bei Diebstahlsdelikten -Strafhöhen 

Strafhöhe Frankreich 
Länge FrStr Fall 3 Fall 4 
Mittelwert 2,2 2,3 5,2 
bis 15 Tage 7,1 4,8 
1 /2 - 3 Monate 52,4 54,8 
4-6 Monate 7,1 9,5 
7-9 Monate 0 0 
10-12 Monate 0 0 
mehr als 12 0 0 

Strafhöhen Deutschland 
Länge FrStr Fall 3 Fall4 
Mittelwert 0 5, 1 8 
1-3 Monate 0,0 2,0 
4-6 Monate 0,0 21,6 
7-9 Monate 0 2,0 
10-12 Monate 0 0,0 
mehr als 12 0 0,0 
keine Angaben 0 0 

Strafhöhen Deutschland 
Anzahl TS Fall 3 Fall 4 

Fall 5 

Fall 5 

Fall 5 
Mittelwert 47,8 95,4 124 
5-15 2,0 0 
16-30 33,3 5,9 
31-60 49,0 5,9 
61-90 11,8 21,6 
91-120 2,0 37,3 
120- 0 2,0 

0 
23,8 
52,4 
14,3 
2,4 

0 

0 
27,5 
45,1 
13,7 
3,9 

0 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,9 
3,9 
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Bei den französischen Strafvorschlägen ist zwischen den Fällen 3 und 4 
eine allenfalls moderate Verlagerung zu höheren Strafen festzustellen: Der 
Mittelwert aller vorgeschlagener Freiheitsstrafen steigt von 2,2 auf 2,3 Mo-
nate an. In beiden Fällen verhängt über die Hälfte aller Teilnehmer Strafen 
zwischen 2 Wochen und 3 Monaten. Die ganz kurzen Freiheitsstrafen von 
bis zu zwei Wochen nehmen aber bei Fall 4 verglichen mit Fall 3 leicht ab, 
für die darüber liegende Stufe (4 bis 6 Monate) entscheidet sich ein Teil-
nehmer mehr. Im Fall 5 beträgt der Mittelwert der vorgeschlagenen Dauern 
der Freiheitsstrafen dagegen 5,2 Monate. Hier schlagen über die Hälfte al-
ler Richter Strafen von 4 bis 6 Monaten vor und auch noch fast 15% solche 
von 7 bis 9 Monaten, so dass hier von einer deutlichen Strafschärfung auch 
hinsichtlich der Höhe der Freiheitsstrafe gesprochen werden kann. 

In Deutschland findet dagegen von Fall 3 über Fall 4 bis zu Fall 5 eine 
kontinuierliche und sehr deutliche Schärfung auch hinsichtlich der Strafhö-
he statt: Der Mittelwert der Geldstrafen erhöht sich von knapp 48 Tagessät-
zen im Fall 3 auf 95,4 Tagessätze im Fall 4 sowie schließlich 124 Tages-
sätze im Fall 5 (bei sehr niedrigem n von 5 Teilnehmern). Im Fall 3 ent-
schieden sich ein Drittel der Richter für Geldstrafen von 16 bis 30 Tages-
sätzen und fast die Hälfte für solche von 31 bis 60 Tagessätzen, während 
im Fall Ziff. 4 der relative Schwerpunkt mit ca. 37% aller Strafvorschläge 
bei solchen von 91 bis 120 Tagessätzen lag und ein Fünftel der Richter sol-
che von 61 bis zu 90 Tagessätzen vorschlug88• Die wenigen Geldstrafen im 
Fall 5 wurden alle auf über 90 Tagessätze festgesetzt. 

3.1.2.3 Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass recht große Unterschiede zwischen 
den französischen und deutschen Strafvorschlägen für die verschiedenen 
Diebstahlsvarianten bestehen. In Deutschland folgen die Teilnehmer dabei 
überwiegend der gesetzlichen Einordnung, wonach für den einfachen Dieb-
stahl einer Sache von relativ geringem Wert durch einen Ersttäter keine 
Freiheitsstrafe zu verhängen ist, während beim besonders schweren Fall 

88 Der überwiegende Teil dieser Grnppe, nämlich 17,2% aller Richter, hat Geldstrafen 
von genau 90 Tagessätzen verhängt. Die anderen sowie die insgesamt 11,8%, die 
Geldstrafen bis zu 60 Tagessätzen verhängt haben, konnten dies rechtlich nur tlUl, 
wenn sie trotz Vorliegens eines Regelbeispiels keinen besonders schweren Fall des 
Diebstahls angenonnnen haben. 
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nach § 243 StGB ein Viertel der Richter die Geldstrafe nicht mehr für aus-
reichend hält und beim Wohnungseinbruchsdiebstahl die ganz überwiegen-
de Anzahl der Richter die auch gesetzlich geforderte Freiheitsstrafe ver-
hängt (§ 244 StGB). Demgegenüber ist in Frankreich für den Diebstahl des 
angeketteten Fahrrades keine einheitlich strafschärfende Veränderung ge-
genüber dem einfachen Diebstahl festzustellen, was ebenfalls der französi-
schen Rechtslage entspricht, die die Überwindung von Schutzvorrichtun-
gen nicht als Qualifizierung ausgestaltet hat. Demgegenüber werden für 
den Wohnungseinbruch auch in Frankreich deutlich schwerere Strafen vor-
geschlagen als für den einfachen Diebstahl. Der Kontrast ist dennoch nicht 
so groß wie in Deutschland, da auch beim einfachen Diebstahl bereits 2/3 
aller französischen Strafvorschläge auf Freiheitsstrafe lauten. Der Mittel-
wert der vorgeschlagenen Dauern der Gefängnisstrafen erhöht sich aller-
dings um mehr als das Doppelte. 

3.1.3 Ergebnis 
Die oben aufgestellte Hypothese, wonach sich in den Sanktionsvorschlägen 
der Richter die (wenigen) gesetzlichen Strafzumessungsgründe, die das 
französische Recht enthält, weniger widerspiegeln als die dem deutschen 
Strafrecht eigenen Strafzumessungsregeln, hat sich nicht bestätigt. 

Von beiden Stichprobengruppen wurde nämlich gleichermaßen auf die 
gesetzlichen Vorgaben so reagiert, wie die Tatbestände dies vorsehen: 
Strafschärfungen fanden (nur) da statt, wo der Gesetzgeber eine Qualifika-
tion vorgesehen hatte. Die größte Abweichung hiervon war wider Erwarten 
bei der deutschen Stichprobe zu beobachten, die den Fall 2 (Körperverlet-
zung zum Nachteil der Ehefrau) trotz vergleichbarer Verletzungsfolgen ins-
gesamt etwas strenger sanktioniert als den Grundfall 1, obwohl beide 
Sachverhalte denselben Grundtatbestand des § 223 StGB ohne Qualifikati-
on erfüllten. 

Allerdings fallen die Reaktionen auf die gesetzlichen Strafschärfungs-
gründe bei den deutschen Teilnehmern deutlicher aus als bei ihren franzö-
sischen Kollegen. Dies liegt aber insbesondere daran, dass sich die Sankti-
onen in Deutschland auf weniger Strafarten verteilen und dass das Gesetz 
der Geldstrafe in § 4 7 StGB eine klare Vorrangstelhmg einräumt. Auch die 
signifikanten Strafhöheunterschiede bei den Diebstahlsfällen erklären sich 
zwnindest auch durch die gesetzlich vorgesehenen Mindeststrafen, die nur 
von wenigen Richtern unterscluitten wurden. 
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Dass die Reaktionen bei den französischen Teilnehmern demgegenüber 
diffuser ausfallen, ist nicht als Widerspruch zum gesetzlichen Entschei-
dungsprogramm anzusehen, da dieses rechtliche Direktiven zur Strafart und 
-höhe gerade nicht vorsieht. 

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass das jeweilige gesetz-
liche Entscheidungsprogramm im Hinblick auf Strafschärfungen sich in 
den Strafvorschlägen beider Gruppen widerspiegelt. Wo es in Deutschland 
wesentlich klarere Vorgaben macht als in Frankreich, sind auch die Reakti-
onen auf die Strafzumessungsstimuli in Deutschland stärker ausgeprägt. 

3.2 Strafschärfung wegen Vorstrafen 

Zur Überprüfung der Hypothese, dass in Deutschland und in Frankreich 
gleichermaßen insbesondere einschlägige Vorverurteilungen zu einer Straf-
schärfung führen, sind die Fälle 3B, 6A sowie 7A und 7B jeweils in Korre-
lation zu dem jeweiligen Grundfall zu setzen. 

Einen unmittelbar einschlägigen Rückfall haben die Fallvarianten 6A 
(Eimnietbetrug) und 7A (Trunkenheitsfahrt) zum Gegenstand, während der 
Fall 7B eine in Frankreich zur recidive führende Verbrechensvorstrafe und 
der Fall 3B eine nicht einschlägige Vergehensvorstrafe zum Gegenstand 
haben. 

3.2.1 Die einschlägige Vorstrafe wegen Einmietbetruges 
Aus der folgenden Tabelle wird erkennbar, inwieweit von den französi-
schen und den deutschen Teilnehmern Strafschärfungen bei einer einschlä-
gigen Vorstrafe vorgenommen wurden, die nicht zu den vermuteten De-
liktsarten mit standardisierten Strafmaßen wie die Trunkenheit im Straßen-
verkehr gehört. In der Tabelle sind dabei sowohl die Abweichm1gen hin-
sichtlich der oben entwickelten Schwerekategorien erkennbar als auch die 
Veränderungen der Strafhöhen bei Freiheits- bzw. Geldstrafe. 
Im Fall 6A ist für Frankreich eine moderate Verschiebtmg der Strafvor-
schläge hin zu der jeweils schwereren Strafstufe festzustellen: Während im 
Grundfall der Schwerpunkt der vorgeschlagenen Strafen (42,8%) bei der 
Stufe III liegt (Freiheitsstrafe mit sursis simple und ohne darüber hinausge-
hende Verpflichtungen) und die schwerste Stufe I überhaupt nicht vorge-
schlagen wurde, verschiebt sich der Schwerpunkt bei der Variante 6A mit 
54,8% der vorgeschlagenen Strafen zur Strafstufe Ziff. II (Freiheitsstrafe 
mit Vollstreckungsaussetzung, die mit Auflagen oder Geldstrafe kombi-
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Tabelle 37: Reaktion auf einschlägige Vorstrafe beim Einmietbetrug -
Strafarten und Strqfhöhen 

Strafhöhe Frankreich 

Länge FrStr Fall 6 Fall 6A 
Mittelwert 2,6 3,5 

bis 15 Tage 4,8 0 
1/2 - 3 Monate 45,2 47,6 

Strafarten Frankreich 4-6 Monate 11,9 23,8 
Fall Fall 

%, n =42 6 6A 7-9 Monate 2,4 0 
Kat. l 0 14,3 10-12 Monate 0 4,8 
Kat. II 21,4 54,8 mehr als 12 0 0 
Kat. III 42,8 7,1 
Gef. /nsg. 64,2 76,2 Strafhöhen Deutschland 
Kat.IV 28,6 19 Länge FrStr Fall 6 Fall 6A 
Kat. V 4,8 4,8 Mittelwert 3,75 4,1 
Kat. VI 0 0 1-3 Monate 5,9 47,1 
Kat. VII 0 0 4-6 Monate 2,0 35,3 
FS (Kat. VIII) 2,4 0 7-9 Monate 0,0 2,0 

10-12 Monate 0,0 2,0 
Strafarten Deutschland mehr als 12 0,0 0 

%, n = 51 Fall 6 Fall 6A 
Kat. l 0 2 Strafhöhen Deutschland 
Kat. II 7,8 76,4 Anzahl TS Fall 6 Fall 6A 
Kat. III 0 9,8 Mittelwert 55,7 80 
Gef. Jnsg. 7,8 88,2 5-15 0,0 0,0 
Kat.IV 92,2 11,8 16-30 21,6 0 
Kat. V 0 0 31-60 51,0 3,9 

61-90 11,8 5,9 
91-120 5,9 2,0 
120- 0,0 0 
ohne Angabe 2,0 
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niert wird), und auch die schwerste Strafstufe I (Freiheitsstrafe ganz oder 
teilweise ohne Bewähnmg) kommt in immerhin fast 15% der Vorschläge 
vor. Insgesamt wird die Freiheitsstrafe in allen ihren Vollstreckungsvarian-
ten von den französischen Teilnehmern im Fall 6A lediglich um knapp 
20% häufiger vorgeschlagen als im Grundfall (Grundfall 64,2%, Variante 
76,2%). Dagegen leert sich die Strafstufe IV (gemeinnützige Arbeit) in der 
Variante von 28,6% auf 19% und somit um gute 30%. 

Wenn die Dauer der verhängten Freiheitsstrafen berücksichtigt wird, 
wird in Frankreich eine moderate Verschärfung deutlich: Sowohl im 
Grundfall als auch bei der einschlägigen Vorstrafe liegt der Schwerpunkt 
mit 45,2 bzw. 47,6% aller Strafvorschläge bei kurzen Freiheitsstrafen von 
1/2 bis 3 Monaten. Allerdings kommen in der Variante 6A keine ganz kur-
zen Dauern von bis zu zwei Wochen vor (im Grundfall aber auch nur in 
4,8%), und fast ein Viertel der Richter entschieden sich für Gefängnisstra-
fen zwischen 4 und 6 Monate. Zwei Richter (4,8%) hielten sogar eine sol-
che von 10 bis 12 Monaten für erforderlich. 

Lediglich erwähnt sei, dass im Grundfall 6 das einzige Mal überhaupt 
von einem Richter eine Führerscheinsanktion nach Art. 131-6 n°1 CP vor-
geschlagen wurde. Diese kam in der Variante mit der einschlägigen Vor-
strafe nicht mehr vor. Hieraus können aber keine Schlüsse auf die Einord-
nung der Schwere der Sanktion oder der beiden Fallvarianten gezogen 
werden. 

Im Gegensatz zu der französischen Stichprobe ist bei den deutschen 
Antworten der Kontrast zwischen dem Grundfall und der Variante auf der 
Ebene der Strafarten dramatisch: Während im Grundfall Ziff. 6 nur von 
einem geringen Bruchteil aller Teilnehmer (7,8%) eine Gefängnisstrafe 
vorgeschlagen wurde, halten in der Variante 88,2% der Teilnehmer dies für 
die angebrachte Strafart, was mehr als eine Verzehnfachung bedeutet. Zu-
dem sind nahezu alle auf Freiheitsstrafe lautenden Strafvorschläge in die 
Strafstufe II, also nicht etwa in die nächste, sondern in die übernächste 
Schwerestufe einzuordnen. 

Die Dauern der verhängten Freiheitsstrafen erhöhen sich allerdings nur 
unwesentlich: Die durchschnittliche Dauer der (wenigen) Freiheitsstrafen 
im Grundfall beträgt 3,75 Monate, die der (vielen) in der Variante 4,1 Mo-
nate (Zuwachs um ca. 10%). Dementsprechend liegt auch bei Fall 6A der 
Schwerpunkt bei den kurzen Freiheitsstrafen mit einer Dauer von einem bis 
drei Monaten. Die Erhöhung des Strafquantums fällt bei den Geldstrafen 
deutlicher aus: Während im Grundfall der Mittelwert 55,7 Tagessätze be-
trägt, liegt er in der Variante (allerdings bei nur 11,8% aller Strafvorschlä-
ge) bei 80 Tagessätzen (Zuwachs um ca. 45%). 
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3.2.2 Die einschlägige Vorstrafe wegen Trunkenheitsfahrt 

Ähnliches gilt für die andere Fallvariante mit einer einschlägigen Vorstrafe, 
den Fall Ziff. 7A (Trunkenheitsfahrt). 

Tabelle 38: Reaktion azif einschlägige Vorstrafe bei der Trunkenheitsfahrt 
- Strafarten und Strafhöhen 

Strafhöhe Frankreich 
Länge FrStr Fall 7 Fall 7A 
Mittelwert 1,5 2,6 
bis 15 Tage 7,1 2,4 

Strafarten 1 /2 - 3 Monate 54,8 66,7 
F %, n = 42 Fall 7 Fall 7A 4-6 Monate 0 19 
Kat. l 2,4 2,4 7-9 Monate 0 0 
Kat. II 45,2 83,3 10-12 Monate 0 0 
Kat. III 14,3 2,4 mehr als 12 0 0 
Gef. lnsg. 61,9 88, 1 
Kat.IV 2,4 0 Strafhöhen Deutschland 
Kat. V 0 0 Länge FrStr Fall 7 Fall 7A 
Kat. VI 26,2 4,8 Mittelwert 0 3,3 
Kat. VII 0 0 1-3 Monate 0 68,6 
FS (Kat. VI-
II) 9,5 4,8 4-6 Monate 0 13,7 

7-9 Monate 0 0 
D %, n = 51 Fall 7 Fall 7A 10-12 Monate 0 0 
Kat. 1 0 0 mehr als 12 0 0 
Kat. II 0 74,5 
Kat. III 0 7,8 Anzahl TS Fall 7 Fall 7A 
Gef. lnsg. 0 82,3 Mittelwert 37,12 77,5 
Kat. IV 100 15,7 5-15 0 0 
Kat. V 0 0 16-30 29,4 0 

31-60 66,7 3,9 
61-90 2,0 7,8 
91-120 0,0 3,9 
120- 0 0 
ohne Angabe 2,0 
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Auch hier findet in Frankreich eine moderate Verschiebung sämtlicher 
Strafvorschläge hin zu den jeweils nächstschwereren Strafstufen statt. Zwar 
liegt der relative Schwerpm1kt hier in beiden Fällen bei der Strafkategorie 
II, allerdings ist er im Fall 7 A nahezu doppelt so gewichtig wie im Grund-
fall (83,3% gegenüber 45,2%). Insgesamt steigt der Anteil der Gefängnis-
strafen mit allen Vollstrecktmgsvarianten mn ca. 2/5 von 61,9% auf 88,1%. 
Die relativ leichte Strafkategorie VI (GeldsUlllillenstrafe ohne sonstige 
Hauptstrafen, aber auch ohne Vollstreckungsaussetzung), die im Grundfall 
noch von einem Viertel aller Teilnehmer vorgeschlagen wurde, reduziert 
sich dagegen in der Variante auf nur noch 4,8% aller Strafvorschläge. Tat-
sächlich wurden qie Verurteilten allerdings in beiden Varianten überwie-
gend ebenfalls am Vermögen betroffen, da hier sehr häufig die Freiheits-
strafe mit einer Geldstrafe kombiniert wurde89. 

Der Vergleich der Längen der vorgeschlagenen Freiheitsstrafen ergibt 
ebenfalls erwartungsgemäß eine Erhöhung: Im Grundfall 7 beläuft sich der 
Mittelwert der vorgeschlagenen Dauern auf 1,5, bei der Variante 7 A auf 
2,6 Monate. Während im Grundfall über die Hälfte der Richter sich für eine 
Gefängnisstrafe zwischen ½ und 3 Monaten entschied und die verbleiben-
den 7,1% aller Strafvorschläge auf ganz kurze Freiheitsstrafen von bis zu 
zwei Wochen entfielen, wurden in der Variante 7A von fast einem Fünftel 
aller Teilnehmer Gefängnisstrafen zwischen 4 und 6 Monaten vorgeschla-
gen. Allerdings lag der Schwerpunkt der für den einschlägigen Rückfall 
verhängten Gefängnisstrafen nach wie bei ½ bis 3 Monaten, da sich hierfür 
2/3 aller Richter entschieden. 

Werden in den Vergleich die Sanktionen mit einbezogen, die die Fahrer-
laubnis betreffen90, so fällt auf, dass in allen Fallvarianten ca. 2/3 der fran-
zösischen Teilnehmer solche vorgeschlagen haben (unabhängig davon, mit 
welchen anderen Sanktionen sie verbunden wurden). Auch in dem Fall mit 
der einschlägigen Vorverurteilung wegen einer früheren Trunkenheitsfahrt 

89 Siehe oben 6. Kap., Ziff. 2.4.1. 1md roten 6. Kap., Ziff. 3.8.2. 
90 Siehe hierzu im Einzelnen roten 6. Kap., Ziff. 3.8.2. 
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erhöht sich diese Quote nicht. Allerdings verlängert sich hier die Dauer der 
Suspendierung bzw. Sperrfrist nach Annullierung von durchschnittlich 5,3 
Monaten im Grundfall auf durchschnittlich 8,6 Monate im Fall 7 A. 

Bei der deutschen Stichprobe führt auch bei der Trunkenheitsfahrt die 
einschlägige Vorstrafe zu einer wesentlich deutlicheren Veränderung des 
Sanktionsbildes als bei den französischen Teilnehmern: Wurde im Grund-
fall überhaupt keine Freiheitsstrafe verhängt, sind es in der Variante 82,4%, 
also nahezu die umgekehrten Schwereverhältnisse. Zudem werden ca. 90% 
der Freiheitsstrafen mit Bewährungsauflagen und -weisungen versehen und 
fallen daher unter die Schwerestufe II, so dass auch hier die einschlägige 
Vorstrafe dazu führt, dass eine Strafkategorie nahezu übersprungen wird, 
um fast unisono die Strafe aus der übernächsten Schwerestufe zu schöpfen. 

Angesichts dieser Unterschiede zwischen den Strafarten erübrigt sich 
hier der Vergleich der Strafhöhen: Im Grundfall wurde ohnehin keine Frei-
heitsstrafe vorgeschlagen, in der Variante 7 A sind die Geldstrafen selten, 
wenn auch im Mittelwert fast doppelt so hoch wie im Grundfall (77 ,5 Ta-
gessätze gegenüber 37,1 im Grundfall). 

Werden auch hier die Führerscheinsanktionen mit einbezogen91, ergibt 
sich keine Veränderung hinsichtlich ihrer Häufigkeit: Im Grundfall wie im 
Fall 7A wird von allen Richtern92 die Maßregel der Fahrerlaubnisentzie-
hung und Sperre für die Wiedererteilung nach§§ 69, 69a StGB angeordnet. 
Die Länge der Sperrfrist verdoppelt sich aber bei Fall 7A mit durchschnitt-
lich 16 Monaten gegenüber durchschnittlich 8,2 Monaten beim Grundfall. 
Dies ist auf die gesetzliche Vorgabe des § 69a Abs. 3 StGB zurückzufüh-
ren, wonach die Dauer der Sperre mindestens ein Jahr beträgt, wenn gegen 
den Angeklagten in den letzten drei Jahren vor der aktuellen Tat bereits 
einmal eine Sperre angeordnet worden war93• 

91 Siehe hierzu im Einzehien unten 6. Kap., Ziff. 3.8.2. 
92 Mit einer Ausnahine im Fall 7A, die aber auf ein Versehen zurückzuführen sein 

dürfte, siehe unten 6. Kap., Ziff. 3.8.2. 
93 Siehe im Einzehien unten 6. Kap., Ziff. 3.8.2. 
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3.2.3 Nicht einschlägige Verbrechensvorstrafe 

Anders sind die Ergebnisse, wenn der in Frankreich unter die Bedingungen 
der Verbrechens-recidive zu subsumierende Fall 7B untersucht wird. Der 
Angeklagte soll hier einige Jahre vor der neuen Tat wegen Vergewaltigung 
zu einer längeren Freiheitsstrafe verurteilt worden sein. In beiden Varianten 
liegt die Verurteilung wegen des Verbrechens etwas über 5 Jahre zurück94. 

Tabelle 39: Reaktion auf nicht einschlägige Verbrechensvorstrafe 
- Strafarten und Strafhöhen 

Strafhöhe Frankreich 

Länge FrStr Fall 7 Fall 7B 

Mittelwert 1,5 2,8 

bis 15 Tage 7,1 0 

Strafarten 1/2 - 3 Monate 54,8 54,8 

F %, n = 42 Fall 7 Fall 7B 4-6 Monate 0 16,7 

Kat. 1 2,4 9,5 7-9 Monate 0 0 

Kat. II 45,2 54,8 10-12 Monate 0 0 

Kat. III 14,3 7, 1 mehr als 12 0 0 

Gef. lnsg. 61,9 71,4 

Kat. IV 2,4 2,4 Strafhöhen Deutschland 

Kat. V 0 0 Länge FrStr Fall 7 Fall 7B 

Kat. VI 26,2 16,7 Mittelwert 0 3,75 

Kat. VII 0 0 1-3 Monate 0 5,9 
FS (Kat. VI-
II) 9,5 4,8 4-6 Monate 0 2,0 

7-9 Monate 0 0 

94 In den beiden Ländern wurden insofern etwas unterschiedliche Zeitabläufe gewählt, 
um sicherzustellen, dass einerseits in Frankreich die zeitlichen Bedingungen erfüllt 
sind, die Art. 132-9 CP hierfür vorschreibt, andererseits dem Angeklagten in 
Deutschland seine zur Bewährung ausgesetzte Reststrafe bereits seit einiger Zeit 
erlassen ist, mn das zusätzliche Kriterium zu vermeiden, dass der Angeklagte noch 
unter Bewährnng stand. 
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D %, n = 51 Fall 7 Fall 7B Strafhöhen Deutschland 

Kat. l 0 0 10-12 Monate 0 0 

Kat. II 0 3,9 mehr als 12 0 0 

Kat. III 0 3,9 
Strafhöhen 

Gef. lnsg. 0 7,8 Deutschland 

Kat. IV 100 92,2 Anzahl TS Fall 7 Fall 7B 

Kat. V 0 0 Mittelwert 37,12 47,3 

5-15 0 0,0 

16-30 29,4 13,7 

31-60 66,7 68,6 

61-90 2,0 3,9 

91-120 0,0 3,9 

120- 0 0,0 

In Frankreich ist hier, verglichen mit dem Grundfall 7, ebenfalls eine Be-
wegung hin zur jeweils schwereren Strafstufe zu verzeichnen, die aber 
durchweg geringer ausfällt als beim einschlägigen Rückfall. So reduziert 
sich die als Schwerestufe VI eingeordnete reine Geldstrafe um ca. 2/5 von 
26,2% auf 16,7%, der Anteil der Freiheitsstrafen insgesamt erhöht sich um 
ca. 15% von 61,9 auf 71,4% und der Anteil der schwersten Strafstufe I 
steigt von 2,4 auf9,5% aller Strafvorschläge (erstaunlicherweise fmdet hier 
ein größerer Zuwachs als bei der einschlägigen Vorstrafe statt). Der 
Schwerpunkt aller vorgeschlagenen Strafen liegt auch hier bei der Strafstu-
fe II, wobei sich hierfür ca. 20% mehr Richter entschieden haben als im 
Grundfall. 

Bezüglich der Länge der Freiheitsstrafen ist eine stärkere Erhöhung fest-
zustellen als selbst bei der einschlägigen Vorstrafe: Der Mittelwert steigt 
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hier von 1,5 Monaten im Grundfall auf2,8 Monate (gegenüber 2,6 Monate 
beim einschlägigen Rückfall) an. In beiden Fällen entscheidet sich zwar der 
gleiche Prozentsatz der Richter für eine kurzfristige Gefängnisstrafe von ½ 
bis 3 Monaten (jeweils 54,8%). Im Grundfall kommen aber höhere Strafen 
gar nicht vor, während im Fall 7B auch fast 17% eine solche von 4 bis 6 
Monaten für angemessen halten. Kein Teilnehmer hat dagegen in dieser 
Variante eine sehr kurze Freiheitsstrafe von bis zu zwei Wochen vorge-
schlagen. 

Offen ist, inwiefern es sich bei dieser erheblichen Verschärfung der 
Strafhöhe um eine Auswirkung der gesetzlichen Verdoppelung der Straf-
obergrenze gern. Art. 132-9 Abs. 2 CP handelt oder aber um eine Reaktion 
auf die Art der Vorstrafe: Da Sexualstraftaten derzeit die allgemeine Auf-
merksamkeit und Ablehnung in besonderem Maße auf sich ziehen, ist nicht 
auszuschließen, dass die französischen Teilnehmer auch hierauf und nicht 
nur auf die Tatsache der Verbrechens-recidive als solche reagiert haben. 

Wenn auch für diese Fallvariante die Führerscheinsanktionen mit einbe-
zogen werden, wird ebenfalls eine moderate Verschärfung deutlich: Zwar 
schlägt hier ein Richter weniger als im Grundfall vor, eine die Fahrerlaub-
nis betreffende Sanktion auszusprechen. Die durchschnittliche Dauer steigt 
aber von 5,3 Monaten im Grundfall auf 6,4 Monate im Fall Ziff. 7B an. 
Zudem werden im Fall Ziff. 7B auch zwei Führerscheinannullierungen 
verhängt, während im Grundfall ausschließlich Suspendierungen vorge-
schlagen werden95 • 

In Deutschland führt der nicht einschlägige Verbrechensrückfall eben-
falls zu einer wenn auch unerheblichen Strafschärfung: Nach wie vor 
schlagen über 90% der Teilnehmer die Geldstrafe vor; allerdings entschei-
den sich auch 7 ,8% für eine Freiheitsstrafe. Hiervon ist aber die Hälfte in 
die III. Schwerestufe ohne jede Bewährungsauflage einzuordnen. 

Ein Vergleich der Strafhöhen, der mangels Fallzahlen für Freiheitsstra-
fen auf die Geldstrafen beschränkt werden kann, ergibt eine Anhebung um 
durchschnittlich 10 Tagessätze (Mittelwert in Fall 7 37,1, im Fall 7B 47,3 
Tagessätze). Nach wie vor liegt der Schwerpunkt aller vorgeschlagenen 
Strafen bei den Geldstrafen zwischen 31 und 60 Tagessätzen. 

Die deutschen Teilnehmer hielten ebenfalls eine wenn auch geringfügige 
Verlängerung der Führerscheinsperre im Fall 7B verglichen mit dem 
Grundfall für erforderlich: Betrug der Durchschnittswert dort 8,2 Monate, 

95 Siehe im Einzelnen unten 6. Kap., Ziff. 3.8.2. 
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beläuft er sich im Fall 7B auf 8,35 Monate. Werden die Dauern der Führer-
scheinsperren in Grnppen aufgeteilt, wird deutlich, dass weniger Teilneh-
mer eine kmze Dauer von 3 bis 6 Monaten vorgeschlagen haben als im 
Grundfall (11,8% aller Richter anstelle von 15,7% im Grundfall)96• Wie 
sich die im Fall 7B geschilderte Vorstrafe auf die Geeignetheit zum Führen 
eines Kraftfahrzeuges auswirken soll, die in Deutschland der Maßstab für 
die Dauer der Sperre ist97, ist allerdings fraglich. 

3.2.4 Nicht einschlägige Vergehensvorstrafe 

Fall 3B beinhaltet eine Variante, in der der Täter des zur Aburteilung ste-
henden einfachen Diebstahls acht Monate vor der Tat wegen einer Trun-
kenheitsfahrt verurteilt worden ist. Hierdurch werden in Frankreich die ge-
setzlichen Voraussetzimgen der recidive nicht erfüllt, in Deutschland ist 
nach der herrschenden Rechtsprechung die Frage zu entscheiden, ob eine 
solche Vorverurteilung eine Warnfunktion hinsichtlich der Begehung eines 
Diebstahls entfalten konnte oder eine grundsätzliche Rechtsfeindlichkeit 
indiziert98. 

Die Reaktionen der deutschen und französischen Teilnehmer auf diese 
Fallgestaltung sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

Tabelle 40: Reaktion auf nicht einschlägige Vergehensvorstrafe 
- Strafarten und Strafhöhen 

Strafhöhe Frankreich 

Länge FrStr 

Mittelwert 

bis 15 Tage 

1 /2 - 3 Monate 

96 Siehe im Einzelnen unten 6. Kap., Ziff. 3.8.2. 
97 BGH VRS 37,424. 
98 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.3. 

Fall 3 Fall 38 

2,2 2,5 

7,1 

52,4 

9,5 

52,4 



DIE ÜBERPRÜFUNG DER HYPOTHESEN 319 

Strafarten Strafhöhe Frankreich 
F%, 

n =42 Fall 3 Fall 3B 4-6 Monate 7, 1 14,3 

Kat. l 0 2,4 7-9 Monate 0 0 

Kat. II 38,1 45,3 10-12 Monate 0 0 

Kat. III 28,6 28,6 mehr als 12 0 0 
Gef. 

lnsg. 66,7 76,3 

Strafhöhen Deutschland 

Kat. IV 4,8 9,5 Länge FrStr Fall 3 Fall 3B 

Kat V 11,9 7,1 Mittelwert 0 3,3 

Kat. VI 16,7 7,1 1-3 Monate 0 3,9 

Kat. VII 0 0 4-6 Monate 0 2,0 
FS (Kat. 

VIII) 0 0 7-9 Monate 0 0 

10-12 Monate 0 0 
D%, 

n = 51 Fall 3 Fall 3B mehr als 12 0 0 

Kat. l 0 5,9 

Kat. II 0 0 

Kat. III 0 0 Strafhöhen Deutschland 
Gef. 

lnsg. 0 5,9 Anzahl TS Fall 3 Fall 3B 

Kat.IV 98 94,1 Mittelwert 47,8 54,0 

Kat. V 2 0 5-15 2,0 2,0 

16-30 33,3 19,6 

31-60 49,0 49,0 

61-90 11,8 19,6 
91-120 2,0 3,9 

120- 0,0 0,0 
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Auch diese Variante führt bei der französischen Stichprobe zu einer zwar 
moderaten, aber sich auf nahezu allen Schwerestufen abspielenden Ver-
schiebung der Strafvorschläge nach oben: Der Schwerpunkt aller vorge-
schlagenen Strafen bleibt zwar in beiden Fällen auf der Schwerestufe II, 
vergrößert sich aber in der Variante zu Lasten niedrigerer Strafstufen von 
38,1 auf 45,3%. Auch wird von einem Teilnehmer die schwerste Strafstufe 
I vorgeschlagen, die im Grundfall nicht vorkam. Die Strafstufe III bleibt 
dagegen identisch. Insgesamt werden knapp 15% mehr Freiheitsstrafen 
verhängt als im Grundfall. Statt 11,9% Tagessatzgeldstrafe (Strafstufe V) 
wird - bei identischen persönlichen Verhältnissen - in 9 ,5% der Antworten 
die gemeinnützige Arbeit vorgeschlagen (Strafstufe IV). Die reine Geld-
strafe als relativ niedrige Strafstufe VI verliert in der Variante gegenüber 
dem Grundfall von 16,7 auf7,1%. 

Ein Vergleich der Längen der vorgeschlagenen Gefängnisstrafen ergibt 
für Frankreich ebenfalls eine moderate Erhöhung: Der Mittelwert steigt von 
2,2 Monaten im Grundfall auf 2,5 Monate in der Variante. Der relative 
Schwerpunkt liegt zwar nach wie vor bei Gefängnisstrafen von ½ bis drei 
Monaten. Dauern von 4 bis 6 Monaten kommen aber doppelt so häufig vor 
wie im Grundfall (14,3% gegenüber 7,1% im Grundfall). Allerdings hat 
sich auch der Anteil der sehr kurzen Freiheitsstrafen etwas erhöht (7,1 auf 
9,5%). 

Bei den deutschen Teilnehmern führt diese Vorstrafenvariante ebenfalls 
zu Strafschärfungen, die aber geringfügig sind: Der für den Grundfall vor-
geschlagene Strafvorbehalt entfällt, so dass die niedrigste deutsche Straf-
stufe nicht mehr vertreten ist. Knapp 6% der Teilnehmer entschieden sich 
nun für eine Freiheitsstrafe, im Grundfall keiner. Der eindeutige Schwer-
punkt bleibt aber mit 94, 1 % bei der Geldstrafe. 

Ein Vergleich der Höhen der Geldstrafen ergibt wie in Frankreich eine 
moderate Verschärfung: Der Mittelwert der Tagessatzanzahl steigt von 
knapp 48 Tagessätzen auf 54 Tagessätze, wobei auch hier, wie im Grund-
fall, der Schwerpunkt mit fast der Hälfte aller Strafvorschläge auf den Stra-
fen von 31 bis 60 Tagessätzen liegt. 

3.2.5 Zusammenfassung 

Zusammenfassend kann daher für die verschiedenen Arten der Vorvenu1ei-
lungen folgendes festgestellt werden: 

Die einschlägige Vorverurteilung führt bei den deutschen Teilnehmern 
zu einer krassen Strafschärfung. Zum Ausdruck kommt dies primär durch 
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den Wechsel von Geldstrafe zu Freiheitsstrafe. Dies hängt mit der gesetzli-
chen Vorgabe des § 47 StGB zusammen, der dazu führte, dass in den je-
weiligen Gnmdfällen, von denen keiner mit einer erhöhten Mindeststrafe 
bedroht ist, ausschließlich Geldstrafe verhängt worden war. Der einschlä-
gige Rückfall wird fast einhellig als besonderer Umstand interpretiert, der 
die Verhängung einer Freiheitsstrafe zur Einwirkung auf den Täter uner-
lässlich macht,§ 47 Abs. 1 StGB. 

In der französischen Stichprobe führt die einschlägige Vorstrafe eben-
falls zu einer erheblichen Strafschärfung. Diese fällt aber weniger eindeutig 
aus, da bereits im Grundfall die Strafvorschläge relativ weit über nahezu 
alle Strafstufen gestreut sind. Das Maß der Strafschärfung wird daher hin-
sichtlich der Strafarten nur durch eine mehr oder weniger große Verschie-
bung innerhalb aller Stufen der Strafschwereskala erkennbar. Eine spürbare 
Verschärfung findet allerdings beim Strafquantum der Gefängnisstrafe 
statt, das im Mittelwert bei den beiden einschlägigen Vorstrafen jeweils um 
fast das Doppelte erhöht wird. 

Die somit grundsätzlich in beiden Ländern, wenn auch mit unterschiedli-
cher Akzentuierung, festzustellende Strafschärfung bei einschlägigen Vor-
strafen entspricht jeweils der gesetzlichen Regelung bzw. etablierten 
Rechtsprechung99• 

Hinsichtlich der nicht einschlägigen Vorstrafe sieht der Code penal eine 
Verdoppelung der Strafobergrenze vor, wenn es sich bei der früheren Ver-
urteilung um ein Verbrechen gehandelt hat und bestimmte zeitliche Krite-
rien erfüllt sind. Hat es sich dagegen um ein nicht einschlägiges Vergehen 
gehandelt, sind die Voraussetzungen der gesetzlichen recidive nicht er-
füllt 100. Dieser Unterschied spiegelt sich in den von den französischen Teil-
nehmern vorgeschlagenen Schwerestufen kaum wieder. Beide Varianten 
der nicht einschlägigen Vorstrafe werden insofern moderat strafschärfend 
berücksichtigt. Allenfalls sind die Auswirkungen bei dem nicht einschlägi-
gen Vergehensrückfall etwas geringer als in der Variante, in der die Vor-
strafe ein Verbrechen betraf. Hinsichtlich der Länge der Freiheitsstrafen ist 
allerdings die Verschärfung bei der nicht einschlägigen Verbrechensvor-
strafe erheblich, bei der nicht einschlägigen Vergehensvorstrafe gering. 

Die deutschen Teilnehmer maßen beiden Varianten der nicht einschlägi-
gen Vorstrafen eine wesentlich geringere Bedeutung für ihre Strafzumes-
sung bei als der einschlägigen Vorstrafe. Beide nicht einschlägigen Vor-

99 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.3. 
100 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 3.1.2.1. 



322 DIE STRAFVORSCHLÄGE IN DEN FIKTIVEN FÄLLEN 

strafenvarianten führen aber, wenn auch in etwas geringerem Umfang als 
bei den französischen Teilnehmern, ebenfalls zu Strafschärfungen und so-
gar zu längeren Führerscheinmaßregeln. 

3.2.6 Ergebnis 

Die oben aufgestellte Hypothese, dass der einschlägige Rückfall in beiden 
Stichprobengruppen zu gleichermaßen deutlichen Strafschärfungen führt, 
hat sich somit nur teilweise bestätigt. 

Bestätigt wurde sie insofern, als sowohl die französischen als auch die 
deutschen Teilnehmer auf die einschlägige Vorverurteilung mit den erheb-
lichsten Strafschärfungen gegenüber dem Grundfall reagiert haben, und 
zwar unabhängig davon, ob es sich um das nicht völlig alltägliche Verge-
hen des Einmietbetrugs oder um das Massendelikt der Trunkenheitsfahrt 
gehandelt hat. Die Strafschärfungen waren auch bei den nicht einschlägi-
gen Vorstrafen in beiden Gruppen gleichermaßen geringer als bei den ein-
schlägigen. Die Reaktion auf den in Frankreich als erschwerenden Um-
stand normierten nicht einschlägigen Verbrechensrückfall einerseits und 
den nicht einschlägigen Vergehensrückfall andererseits, der in Frankreich 
nicht als circonstance aggravante ausgestaltet ist, ist dabei in beiden Län-
dern ebenfalls vergleichbar: Beide wirken geringfügig starfschärfend, die 
Verbrechensvorstrafe aber etwas mehr als die Vergehensvorstrafe. 

Entgegen der aufgestellten Hypothese wurde von den deutschen Teil-
nehmern aber auf die einschlägige Vorstrafe mit einer wesentlich eindeuti-
geren Verschärfung der Strafen reagiert, die sich nahezu ausschließlich und 
vor allem einhellig auf die Auswahl der Strafart bezog 101 • 

3.3 Schadenswiedergutmachung 

Die Hypothese, dass die freiwillige Schadenswiedergutmachung in 
Deutschland und Frankreich gleichermaßen mit einer deutlichen Strafinil-

101 Im Fall einer erneuten Verwendtmg des Fragebogens wäre zu erwägen, den Bei-
spielsfall einer einschlägigen Vorstrafe anhand eines Vergehens zur Entscheidtmg 
zu stellen, das bereits im Gnmdfall mit einer erhöhten Mindeststrafe bedroht ist, um 
den plakativen Effekt des § 47 StGB im Interesse des Vergleichs mit den franzö-
sischen Ergebnissen zu relativieren. 
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derung honoriert wird, wird durch den Vergleich der Strafvorschläge für 
die Fallvariante Ziff. 3C mit denen für den Grundfall Ziff. 3 überprüft. 

Tabelle 41: Reaktion auf Schadenswiedergutmachung 
- Strafarten und Strafhöhen 

Strafarten Strafhöhen 

F %, n = 42 Fall 3 Fall 3C Frankreich 

Kat. l 0 0 Länge FrStr Fall 3 Fall 3C 

Kat. II 38,1 0 Mittelwert 2,2 1,8 

Kat. III 28,6 38,1 bis 15 Tage 7, 1 4,8 

Gef. lnsg. 66,7 38, 1 1/2 - 3 Mon. 52,4 28,6 

Kat. IV 4,8 2,4 4-6 Monate 7,1 4,8 

Kat. V 11,9 2,4 7-9 Monate 0 0 

Kat. VI 16,7 21,4 10-12 Mon. 0 0 

Kat. VII 0 35,7 mehr als 12 0 0 

FS (Kat. VIII) 0 0 

D %, n = 51 Fall 3 Fall 3C Deutschland 

Kat. l 0 0 Anzahl TS Fall 3 Fall 3C 

Kat. II 0 0 Mittelwert 47,8 37,6 

Kat. III 0 0 5-15 2,0 7,8 

Gef. lnsg. 0 0 16-30 33,3 23,5 

Kat.IV 98 74,5 31-60 49,0 39,2 

Kat. V 2 25,5 61-90 11,8 2,0 

91-120 2,0 2,0 

120- 0 0 
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In Frankreich fand bei der Variante mit der Schadenswiedergutmachung 
eine deutliche Verschiebung hin zu leichteren Strafkategorien statt: In kei-
nem anderem Fall wurden so wenig Freiheitsstrafen vorgeschlagen - aller-
dings entschieden sich für diese Strafart mit 3 8, 1 % immer noch über ein 
Drittel aller Teilnehmer. Zudem kamen ausschließlich Gefängnisstrafen der 
Schwerekategorie III vor, also mit sursis simple und ohne die Kombination 
mit Geldstrafe. Gemeinnützige Arbeit (Kategorie IV) hielt in dieser Varian-
te kein Richter mehr für angemessen, und nur einer entschied sich für die 
Kategorie V (jours-amende). Demgegenüber wurden häufiger die niedrige-
ren Strafkategorien vorgeschlagen: Die reine Geldsummenstrafe legte von 
16,7 auf21,4% zu und über 1/3 der Richter entschied sich für einen Straf-
dispens (26,2% aller Strafen) oder eine Geldstrafe mit vollständiger Be-
währungsaussetzung (9,5% aller Strafen). In keinem anderen Fall wurde 
eine so hohe Quote - zusammen 35, 7% aller Strafen - in der leichtesten 
Strafkategorie VII erreicht. 

Die französischen Richter, die sich auch in der Fallvariante 3C für eine 
Gefängnisstrafe entschieden, hielten hier durchschnittlich auch etwas kür-
zere Dauern für ausreichend, wobei die Reduzierung allerdings als moderat 
zu bezeichnen ist: Der Mittelwert sinkt von 2,2 Monaten auf 1,8 Monate. 
Der relative Schwerpunkt liegt in beiden Fällen bei den kurzen Strafen zwi-
schen ½ und drei Monaten, die jeweils darunter bzw. darüberliegenden 
Dauern (bis zu zwei Wochen und 4 bis 6 Monate) werden jeweils gleich 
oft, aber nur in einem Bruchteil der am häufigsten vorkommenden Dauer 
verhängt. 

In Deutschland schlug ein Viertel der Teilnehmer in diesem Fall vor, das 
Verfahren nach § 153a StPO einzustellen (19,6% aller Teilnehmer) oder 
eine Verwarnung mit Strafvorbehalt auszusprechen (5,9% der Teilnehmer; 
zusammen 25,5% Schwerekategorie V). Alle anderen Teilnehmer verhäng-
ten nach wie vor eine Geldstrafe, deren Höhe niedriger liegt als im Grund-
fall: Während im Grundfall die Anzahl der vorgeschlagenen Tagessätze im 
Mittelwert bei ca. 48 Tagessätzen liegt, beläuft sie sich im Mittelwert der 
Fallvariante Ziff. 3C auf ca. 38 Tagessätze. Am häufigsten wurden aber 
immer noch Geldstrafen von 31 bis 60 Tagessätzen vorgeschlagen (Varian-
te 3C: fast 40%, Grundfall: fast 50% aller Teilnehmer). 

Die oben aufgestellte Hypothese hat sich somit eingeschränkt bestätigt: 
Die Schadenswiedergutmach1mg hat eine deutliche Auswirkung auf die 
Strafvorschläge der Teilnehmer beider Länder. Diese wirkt sich in Frank-
reich allerdings deutlicher aus als in Deutschland, was der Hypothese nicht 
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entspricht. In Frankreich wird die Freiheitsstrafe als schwerste Strafart nur 
ca. halb so häufig vorgeschlagen wie im Grund.fall, während sich ein Drittel 
aller Teilnehmer für die mildeste Strafkategorie entschieden hat, die im 
Grundfall überhaupt nicht vorkam. In Deutschland hat dagegen nur ein 
knappes Viertel der Teilnehmer Veranlassung gesehen, die Strafart zu 
wechseln; die anderen Teilnehmer haben lediglich die Strafhöhe und dies 
auch nur moderat gesenkt. 

Dieses Ergebnis dürfte im Zusammenhang stehen mit der sichtbareren 
und aktiveren Rolle, die das Opfer im französischen Strafprozess spielt1°2. 

3. 4 Geständnis 

Anhand der Abweichungen zwischen dem Grundfall 1 und der Variante lA 
können die Auswirkungen des Geständnisses auf die Strafzumessung in 
beiden Stichprobengruppen untersucht werden. Die hierzu aufgestellte 
Hypothese Ziff. 4 lautet, dass das Geständnis in Deutschland wesentlich 
stärker strafmildernd ins Gewicht fällt als in Frankreich 1°3• 

Für die französischen Antworten ist festzustellen, dass in den Strafvor-
schlägen für beide Fälle die gleichen Schwerekategorien vertreten sind 1md 
auch die Schwerpunkte gleich verteilt sind: Am häufigsten wird in beiden 
Fällen die Strafkategorie III (Gefängnis mit einfacher Vollstreckungsaus-
setzung) vorgeschlagen, gefolgt an zweiter Stelle von der Kategorie II (Ge-
fängnis mit Vollstreck1mgsaussetzung und Auflagen bzw. kombinierter 
Geldstrafe) sowie ebenfalls in beiden Fällen an dritter Stelle von der 
schwersten Kategorie I (Gefängnis ohne Vollstreckungsaussetzung). 

Eine strafmildernde Wirkung des Geständnisses ist aber insofern zu be-
merken, als sich die Quoten der beiden schwersten Strafkategorien I und II 
reduzieren und sich im Fall Ziff. lA über die Hälfte aller Richter dafür ent-
scheidet, zwar eine Gefängnisstrafe zu verhängen, deren Vollstreckung 
aber ohne jede Auflagen oder andere Verpflichhmgen auszusetzen. Die 
leichteren und alternativen Strafarten kommen dagegen weder im Grundfall 
noch in den Varianten wirklich zum Tragen: Beim Geständnis entschieden 
sich zwei Richter für gemeinnützige Arbeit (4,8%) und einer (2,4%) für die 
Tagessatzgeldstrafe, beim Grundfall jeweils nur einer. 

102 Siehe oben 2. Kap., Ziff. 2.1.1. 
103 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.3. 
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Tabelle 42: Reaktion au/Geständnis - Strafarten und Strafhöhen 

F %, n = 
42 
Kat. 1 
Kat. II 
Kat. III 
Gef. 
lnsg. 
Kat.IV 
Kat. V 
Kat. VI 
Kat. VII 
FS (Kat. 
VIII) 

D %, n = 
51 
Kat. 1 

Kat. II 
Kat. III 
Gef. 
lnsg. 
Kat.IV 
Kat. V 

Strafarten 

Fall 1 Fall 1A 
14,3 9,5 
35,7 31 
45,2 52,4 

95,2 92.9 
2,4 4,8 
2,4 2,3 

0 0 
0 0 

0 0 

Fall 1 Fall 1A 
3,9 0 

45,1 27,5 
0 0 

49 27,5 
51 72,5 
0 0 

Strafhöhe Frankreich 
Länge FrStr Fall 1 Fall 1A 
Mittelwert 5,7 5,3 
bis 15 Tage 0 
1/2 - 3 Mon. 26,2 
4-6 Monate 45,2 

7-9 Monate 14,3 
10-12 Mon. 9,5 
mehr als 12 0 

Strafhöhen Deutschland 
Länge FrStr Fall 1 Fall 1A 
Mittelwert 6,5 5,6 
1-3 Monate 5,9 
4-6 Monate 25,5 

7-9 Monate 11,8 
10-12 Mon. 3,9 

mehr als 12 0,0 
keine Angabe 2,0 

Strafhöhen Deutschland 

Anzahl TS Fall 1 Fall 1A 
Mittelwert 88,0 86,8 
5-15 2,0 

16-30 0,0 
31-60 13,7 
61-90 13,7 
91-120 19,6 
120- 2,0 

0 
28,6 
45,2 

14,3 
4,8 

0 

9,8 
9,8 

5,9 
2,0 

0,0 
0,0 

0,0 

3,9 
19,6 
19,6 
23,5 

5,9 
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Auch bei der Länge der vorgeschlagenen Freiheitsstrafe ist ein geringer 
strafmildernder Einfluss des Geständnisses festzustellen. Der Mittelwert 
ermäßigt sich von 5,7 Monaten im Grundfall auf 5,3 Monate im Fall lA. 
Wenn die vorgeschlagenen Strafdauern in Gruppen zusannnengefasst wer-
den, weisen lediglich zwei Stufen überhaupt Unterschiede auf: Freiheits-
strafen von 10 bis 12 Monaten werden im Grundfall von 9,5% aller Rich-
ter, in der Variante mit dem Geständnis nur noch von halb so vielen, näm-
lich von 4,8% der Richter, verhängt. Dagegen nimmt die Stufe der kurzfris-
tigen Freiheitsstrafen (1/2 bis 3 Monate) in der Fallvariante von 26,2 auf 
28,2%zu. 

In Deutschland fmdet eine deutlichere Verlagerung hin zu leichteren 
Strafen bereits auf der Ebene der Schwerekategorien statt: Im Grundfall 
entscheidet sich ca. die Hälfte aller Teilnehmer für eine Geldstrafe und die 
andere Hälfte für eine Freiheitsstrafe, deren Vollstreckung ganz überwie-
gend gegen Auflagen und Weisungen zur Bewährung ausgesetzt wird, von 
2 Richtern (3,9% aller Strafvorschläge) aber auch nicht ausgesetzt wird. In 
der Variante mit Geständnis ist die Strafkategorie I (Freiheitsstrafe ohne 
Bewährung) dagegen überhaupt nicht mehr vertreten. ¾ aller Richter ent-
scheiden sich nun für eine Geldstrafe und nur noch ein Viertel hält eine 
Freiheitsstrafe für angemessen, die allerdings weiterhin nur gegen Auflagen 
und Weisungen zur Bewährung ausgesetzt wird, nicht aber ohne alle Ent-
scheidungen nach § 56b StGB. 

Die Strafmilderung wiederholt sich auf der Ebene der Strafhöhe nicht in 
gleicher Deutlichkeit. Allerdings sinkt der Mittelwert der Freiheitsstrafen 
von 6,5 auf 5,6 Monate. Die Höhe der Geldstrafen bleibt dagegen im Mit-
telwert nahezu identisch (88 Tagessätze im Grundfall, 86,8 in der Varian-
te), obwohl in beiden Fällen keine erhöhte Mindeststrafe zu berücksichti-
gen ist. Gleich bleibt auch der Schwerpunkt, der in beiden Fällen bei 91 -
120 Tagessätzen liegt. Zudem werden im Fall lA von drei Richtern Geld-
strafen über 120 Tagessätzen verhängt, im Fall 1 nur von einem (5,9% ge-
genüber 2% ). 

Die Hypothese, wonach das Geständnis in Deutschland eine deutlich 
größere Auswirkung für die Strafzumessungsentscheidung hat als in Frank-
reich, hat sich somit zwar bestätigt. In beiden Ländern wirkt sich dies aber 
gleichermaßen und insofern erwartungswidrig weniger auf die Strafhöhe 
aus, sondern konnnt hauptsächlich durch die Auswahl der Strafarten zum 
Tragen. 
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3.5 Versuch 

Die 5. Hypothese, wonach der gescheiterte Versuch in Deutschland zu ei-
ner deutlicheren Strafmilderung führt als in Frankreich 104, kann anhand der 
Abweichungen zwischen Fall 4 und 4A (Diebstahl eines abgeschlossenen 
Fahrrades) überprüft werden. 

Dabei war zu berücksichtigen, dass in beiden Ländern für den Grundfall 
Freisprüche ausgesprochen wurden, und zwar in Frankreich von vier Rich-
tern (9,5% der Stichprobe), in Deutschland von einem Teilnehmer (2% der 
Stichprobe). Wenn die Strafvorschläge für den Grundfall 4 mit denen für 
die Variante 4A verglichen werden, führt dies insbesondere in Frankreich 
zu Verzerrungen in der prozentualen Verteilung auf die Schwerestufen, die 
für die französischen Antworten den Eindruck einer teilweisen Strafver-
schärfung für den versuchten Diebstahl hervorrufen können (vgl. die linke 
Spalte von Fall 4 mit der Spalte von Fall 4A). Um dies zu vermeiden, wur-
de die prozentuale Verteilung der Strafvorschläge ohne Freisprüche auf ein 
dementsprechend reduziertes n = 38 in Frankreich und n = 50 in Deutsch-
land umgerechnet (vgl. die rechte Spalte für Fall 4 mit der Spalte für Fall 
4A). 

Tabelle 43: Reaktion auf Versuch-Strafarten und Strafhöhen 

Strafhöhe Frankreich 

Frankr. % n = 42 n = 42 
Länge 
FrStr Fall 4 n = 38 Fall4A 

Mittelwert 2,3 2,3 1,8 
bis 15 Ta-
ge 4,8 5,3 9,5 

104 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.3. 
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Strafarten Strafhöhe Frankreich 
Frankr. % n =42 n =42 1/2-3 Mon. 54,8 60,5 54,8 

Fall 4 n=38 Fall 4A 4-6 Monate 9,5 10,5 7,1 
Kat. l 2,4 2,6 0 7-9 Monate 0 0 0 
Kat. II 28,6 31,6 23,8 10-12 Mon. 0 0 0 
Kat. III 38,1 42,1 47,6 mehr als 12 0 0 0 
Gef. lnsg. 69, 1 76,3 71,4 

Strafhöhen Deutschland 
Deutsch 1. n= n= 

Kat.IV 4,8 5,3 14,3 % 51 51 
Fall n = Fall 

Kat. V 0 0 2,4 Länge FrStr 4 50 4A 
Kat. VI 11,9 13,2 11,9 Mittelwert 5,1 5,1 3,4 
Kat. VII 4,8 5,3 0 1-3 Monate 2,0 2,0 5,9 
FS 
(Kat. VIII) 0 0 0 4-6 Monate 21,6 22,0 3,9 

7-9 Monate 2,0 2,0 0,0 
Deutsch!. 10-12 Mo-
% n = 51 n = 51 nate 0,0 0,0 0,0 

Fall 4 n=50 Fall4A mehr als 12 0,0 0,0 0,0 
Kat. 1 0 0 0 
Kat. II 21,6 22 7,8 
Kat. III 3,9 4 2 Strafhöhen Deutschland 

Deutsch 1. n = n = 
Gef. lnsg. 25,5 26 9,8 % 51 51 

Fall n = Fall 
Kat.IV 72,5 74 86,2 Anzahl TS 4 50 4A 
Kat. V 0 0 4 Mittelwert 95,4 95,4 59,8 

5-15 0,0 0,0 0,0 
16-30 5,9 6,0 21,6 
31-60 5,9 6,0 37,3 
61-90 21,6 22,0 21,6 
91-120 37,3 38,0 5,9 
120- 2,0 2,0 0,0 
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3.5.1 Frankreich 

Der Unterschied in der Sanktionierung zwischen Fall 4 und Fall 4A durch 
die französischen Teilnehmer bleibt auch bei Berücksichtigung der Frei-
sprüche uneindeutig. Zwar ist hinsichtlich der verschiedenen Vollstre-
ckungsarten der Gefängnisstrafen eine leichte Strafmilderung beim Ver-
such festzustellen: Die Gesamtquote der vorgeschlagenen Freiheitsstrafen 
sinkt, wenn auch bloß um 4,9%, von 76,3% auf 71,4%. Die schwerste 
Strafstufe I kommt beim Versuch überhaupt nicht mehr vor, im Grundfall 
allerdings auch nur in 2,6%, also bei einem Teilnehmer. Die deutlichste 
Verändernng, die allerdings immer noch als moderat zu bezeichnen ist, be-
trifft die Gefängnisstrafen, die mit Auflagen oder Verpflichtungen versehen 
werden: Macht beim Grundfall die Schwerestufe II noch ein knappes Drit-
tel aller vorgeschlagenen Strafen aus, sinkt diese Quote in der Variante 4A 
auf etwas weniger als ein Viertel. Dementsprechend erhöht sich die Quote 
der Strafstufe m als schwächste Form der Gefängnisstrafe von gut 2/5 auf 
knapp die Hälfte aller vorgeschlagenen Sanktionen. 

Auch bei der Länge der vorgeschlagenen Freiheitsstrafen macht sich nur 
eine moderat strafmildernde Wirkung des Versuchs bemerkbar. Der Mit-
telwert sinkt von 2,3 Monaten im Grundfall auf 1,8 Monate in der Variante 
4A. Die kürzesten Freiheitsstrafen (bis zu zwei Wochen) werden beim Ver-
such etwas häufiger verhängt, die längeren mit 4 bis 6 Monaten geringfügig 
seltener. Der Schwerpunkt liegt aber in beiden Fällen deutlich bei den kur-
zen Freiheitsstrafen ( 1/2 bis 3 Monate). 

Die geringfügige Verlagerung von Gefängnisstrafen hin zu anderen 
Strafarten beim Versuch scheint hauptsächlich zugunsten der nächstniedri-
gen Strafstufe IV (gemeinnützige Arbeit) stattgefunden zu haben. Anderer-
seits hat innerhalb der unteren Schwerestufen eine prozentual vergleichbare 
Verlagerung von den leichtesten hin zu den schwereren Kategorien stattge-
funden. Die Strafstufe VII (Dispens bzw. Geldstrafe mit vollständiger Be-
währung - in dieser Fallvariante übrigens ausschließlich in der Form des 
Dispenses) kommt überraschender Weise nur im Grundfall, nicht aber in 
der Variante vor, in der die Tat nicht zur Vollendung gelangte. Die nächst-
höhere Schwerestufe VI (einfache Geldstrafe ohne Vollstreckungsausset-
zung) findet sich beim Versuch ebenfalls seltener als bei der Vollendung, 
die Tagessatzgeldstrafe wird dagegen nur beim Versuch vorgeschlagen, 
nicht aber beim Grundfall. 
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Den größten Zuwachs verzeichnet die Strafkategorie IV (gemeinnützige 
Arbeit): Deren Anteil an allen Strafvorschlägen wächst in der Variante 4A 
von 5,3% auf 14,3% aller vorgeschlagenen Strafen, somit um 9%. Da die 
Freiheitsstrafe in der Variante nur um 4,9% seltener verhängt wurde als im 
Grundfall, muss hier gleichzeitig eine Verlagerung von unten nach oben, 
im unteren Schwerebereich somit eine Strafschärfung im Fall 4A, stattge-
funden haben. 

Es stellt sich daher die Frage, ob der Versuch von manchen französi-
schen Richtern sogar strafschärfend berücksichtigt wurde. Hierfür gäbe es 
auch unter Zugrundelegung eines ausschließlich der Gefahrenabwehr ver-
pflichteten Strafrechts keine Rechtfertigung: Der Täter leugnet im Grund-
fall die Tat; in der Variante flüchtet er, weil er während der Tatausführnng 
entdeckt wird. Andere Unterschiede im Täterverhalten geben die beiden 
Fallbeschreibungen nicht her, so dass sich aus dem Fall 4A auch keine hö-
here potentielle Gefährlichkeit ableiten lässt. 

Möglich ist daher auch, dass sich hier Zweifel an der Täterschaft des 
Angeklagten ausgewirkt haben. Zwar müssten diese eigentlich zu einem 
Freisprnch führen, wovon ja auch 9,5% der Teilnehmer Gebrauch gemacht 
haben103. Es scheint aber nicht ausgeschlossen, dass manche Richter auf-
grund verbleibender Zweifel an der Täterschaft weniger einschneidende 
Sanktionen vorgeschlagen haben. Dies dürfte insbesondere für die vorge-
schlagenen Strafdispense gelten, in denen eventuell eine Art salomonischer 
Lösung gesehen wurde. 

Hinsichtlich der Länge der Gefängnisstrafen wurde die fehlende Vollen-
dung strafmildernd berücksichtigt: Der Mittelwert sinkt von 2,3 auf 1,8 
Monate in der Variante 4A. Ganz kurze Freiheitsstrafen von bis zu 15 Ta-
gen werden häufiger, solche von 4 bis 6 Monaten seltener ausgesprochen 
als im Grundfall. 

3.5.2 Deutschland 

Bei der deutschen Grnppe ist eine eindeutige Strafmilderung beim Versuch 
gegenüber der Vollendung zu beobachten. Dies betrifft sowohl die Strafar-
ten als auch die Strafhöhen. 

Während im Grundfall gut ein Viertel der zu einer Verurteilung gelan-
genden Teilnehmer (n = 50) eine Freiheitsstrafe vorschlug, die zudem ganz 

105 Siehe oben 6. Kap., Ziff. 2.2.1. 
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überwiegend mit Auflagen und Weisungen nach§§ 56b ff. StGB versehen 
wurde (Schwerestufe II), entschied sich in der Variante nur noch ein knap-
pes Zehntel der Teilnehmer für eine (allerdings immer noch übeIWiegend 
in die Kategorie II eingeshtfte) Freiheitsstrafe, während von 86,2% eine 
Geldstrafe und von 4% sogar eine Einstellung nach§ 153a StPO bzw. eine 
VeIWamung mit Strafvorbehalt (jeweils ein Richter, Strafstufe V) vorge-
schlagen wurde. 

Der Grundfall wird mit Freiheitsstrafen von durchschnittlich 5,1 Mona-
ten Dauer sanktioniert, wohingegen der Mittelwert der (wenigen) Freiheits-
strafen beim Versuch in der deutschen Stichprobe nur 3,4 Monate, also 2/3 
des ursprünglichen Mittelwertes beträgt. Bei den Geldstrafen findet sogar 
eine Absenkung auf fast die Hälfte statt: Hier beträgt der Mittelwert beim 
Grundfall 95,2 Tagessätze, in der Variante nur 59,8. Auch eine nähere Be-
trachtung der in Gruppen geordneten Tagessatzanzahl bestätigt dies. Zwar 
hat insgesamt ca. ein Drittel der deutschen Teilnehmer im Grundfall Geld-
strafen unter 91 Tagessätzen vorgeschlagen. Die Stufe „61 - 90 Tagessätze" 
setzt sich aber ausschließlich aus Strafvorschlägen zusammen, die auf ge-
nau 90 Tagessätze und somit auf die gesetzliche Mindeststrafe lauten 106• hn 
Fall 4A liegen die Geldstrafen dagegen nahezu.ausschließlich (93,2% der 
vorgeschlagenen Geldstrafen) bei bis zu 90 Tagessätzen; nur 5,9% aller 
Richter entscheiden sich für eine höhere Geldstrafe. Über die Hälfte der 
Geldstrafen (58,9% aller Strafvorschläge) liegt sogar unter 60 Tagessätzen. 

Die deutschen Teilnehmer haben somit ganz übeIWiegend von der Mög-
lichkeit der Strafrahmenabsenkung nach§§ 23 Abs. 2, 49 Abs. 1, 38 Abs. 2 
StGB Gebrauch gemacht. Es lässt sich allerdings mit der vorliegenden Ver-
suchsanordnung nicht beantworten, inwieweit sich hierin tatsächlich die 
Einschätzung widerspiegelt, dass die fehlende Vollendung ein so erhebli-
ches Strafzumessungsgewicht haben muss, oder aber der Mechanismus der 
§§ 23, 49 StGB die Möglichkeit eröffnete, der eventuell als einengend 
empfundenen erhöhten Mindeststrafe des § 243 Abs. 1 Ziff. 2 StGB zu ent-
gehen. 

106 Immerhin 11,8% der befragten Richter hielten dagegen Geldstrafen zwischen 16 
und 60 Tagessätzen für angemessen. Rechtlich können sie zu diesem Ergebnis nur 
gelangt sein, indem sie trotz Vorliegens der Regelfallvoraussetzungen den 
besonders schweren Fall verneint haben. Dies erstaunt insbesondere angesichts der 
Tatsache, dass irgendwelche die Schuld reduzierenden besonderen Umstände in 
dem Fall nicht angegeben waren. 
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Die Antworten der deutschen Teilnehmer auf die allgemeinen Fragen des 
Erhebungsinstruments sprechen allerdings gegen eine solche Interpretation: 
Hiernach wird dem Versuch eine große Bedeutung für die Strafzumessung 
zugebilligt1°7, während nur 3,9% der Richter die Strafrahmen in Deutsch-
land als zu eng empfanden 1°8• 

3.5.3 Ergebnis 

Die aufgestellte Arbeitshypothese, wonach der Versuch in Deutschland zu 
einer erheblicheren Strafmilderung führt als in Frankreich, kann nach alle-
dem mit Vorbehalten als bestätigt angesehen werden. Die französischen 
Teilnehmer reagieren auf diese Sachverhaltsvariante mit einer relativ ge-
ringfügigen Verlagerung innerhalb der Gefängnisstrafen weg von den 
schwersten hin zu der drittschwersten Strafstufe. Andererseits werden ins-
gesamt im Fall des Versuchs sogar geringfügig mehr Gefängnisstrafen vor-
geschlagen als im Grundfall, und die Verlagerung bei den nicht freiheits-
entziehenden Sanktionen (Stufe IV bis VII) ist uneindeutig. Allerdings 
werden beim Versuch kürzere Freiheitsstrafen verhängt. Die deutschen 
Strafvorschläge lassen dagegen eine eindeutige und starke Strafmilderung 
für den Versuch gegenüber der Vollendung erkennen, die sich sowohl auf 
der Ebene der Strafarten als auch der Strafhöhe abspielt. 

Allerdings können diese Ergebnisse durch andere Faktoren mit beein-
flusst sein: Bei den französischen Antworten kann eine Rolle gespielt ha-
ben, dass angesichts der Formulierung des Falles Zweifel an der Täter-
schaft des Angeklagten im Grundfall (Tatvollendung) aufgekommen sind, 
die in der Variante (Versuch) nicht bestanden. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass die französischen Teilnehmer hierauf mit weniger einschneidenden 
Sanktionen im Grundfall reagierten. Bei den deutschen Antworten kann 
dagegen der strafmildernde Effekt durch das Zusammenspiel mit der erhöh-
ten Mindestgrenze des § 243 StGB akzentuiert worden sein. 

107 Siehe oben 5. Kap., Ziff. 3.3.3. 
108 Siehe oben 5. Kap., Ziff. 2.3. Bei einer erneuten Richterbefragung könnte diese 

Frage iiberpriift werden, h1dem eine Fallgestaltung ausgesucht würde, in der die Tat, 
die in der Variante im Versuch stecken bleibt, im Grundfall nicht mit einer erhöhten 
Mindeststrafe bedroht ist. 
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3.6 Einfluss der persönlichen Verhältnisse des Angeklagten 

Sodann war die 6. Hypothese zu überprüfen, wonach die französischen 
Teilnehmer in ihren Strafvorschlägen stärker auf eine Veränderung der per-
sönlichen Lebensumstände des Angeklagten reagieren als ihre deutschen 
Kollegen 1°9. 

Die persönlichen Verhältnisse wurden dabei in den fiktiven Fällen, der 
reduzierten Informationsmenge in V erfahren der Massenkriminalität ent-
sprechend u0, durch die Abwandlung des Familienstandes, der Beschäfti-
gungssituation und somit des Einkommens operationalisiert. Zu diesem 
Zweck wurde der Grundfall 3, bei dem der Täter des einfachen Diebstahls 
verheiratet ist, ein Kind hat sowie als Kfz-Mechaniker monatlich netto 
2.600 DM bzw. 8.500 Francs, somit ca. 1.300 Euro, verdient, durch den 
Fall 3A variiert, dessen Täter ebenfalls 28 Jahre alt ist, aber ledig, kinder-
und arbeitslos ist und von Arbeitslosenhilfe lebt. 

Die Gegenüberstellung der Strafvorschläge der französischen und deut-
schen Richter ergibt hier folgendes Bild: 

Tabelle 44: Reaktion azif Abwandlung der persönlichen Verhältnisse 
- Strafarten und Strafhöhen 

Strafarten 
F %, n =42 Fall 3 Fall 3A 

Kat. l 0 

Kat. II 38,1 
Kat. III 28,6 
Gef. /nsg. 66,7 

Kat. IV 4,8 
Kat. V 11,9 
Kat. VI 16,7 
Kat. VII 0 
FS (Kat. VI-

II) 0 

109 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.3. 
110 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 2. 

0 

35,7 
40,5 
76,2 

21,4 
0 

2,4 
0 

0 

Strafhöhen 
Frankreich 

Fall 
Länge FrStr 3 Fall 3C 

2,2 
Mittelwert Mon. 2,1 Mon. 
Dauer in%, n = 42 
bis 15 Tage 7,1 7,1 
1/2 - 3 Mona-

te 52,4 61,9 
4-6 Monate 7, 1 7, 1 
7-9 Monate 0 0 
10-12 Monate 0 0 
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D %, n = 51 Fall 3 Fall 3A Deutschland 
Kat. l 0 0 Anzahl TS Fall 3 Fall 3A 
Kat. II 0 0 Mittelwert 47,8 47,6 
Kat. III 0 0 Dauer in%, n = 51 
Gef. /nsg. 0 0 5-15 2,0 2,0 
Kat.IV 98 100 16-30 33,3 35,3 
Kat. V 2 0 31-60 49,0 49,0 

61-90 11,8 11,8 
91-120 2,0 2,0 
120- 0 0 

An dieser Stelle sei ein weiteres Mal in Erinnerung gebracht, dass mit der 
vorliegenden Arbeit keine Aussagen darüber getroffen werden sollen und 
können, ob die von den Teilnehmern vorgeschlagenen Strafen und die Re-
aktionen auf die zur Entscheidung gestellten Variationen mit den real vor-
kommenden Strafzumessungsentscheidungen derselben oder gar aller Rich-
ter eines Landes übereinstimmen. Entscheidend ist vielmehr, wie die Teil-
nehmer in der normativ geprägten Befragungssituation auf die jeweiligen 
Stimuli reagieren, wie sie also das gesetzliche Entscheidungsprogramm in-
terpretieren. 

3.6.1 Frankreich 

Deutlich wird, dass nach der hier vorgenommenen Definition der Schwere-
stufen die ungünstigeren persönlichen Umstände des Angeklagten bei an-
sonsten identischen Bedingungen in der französischen Stichprobe zu einer 
moderaten, aber doch erkennbaren Strafschärfung führen: Zum einen 
schlagen 10% mehr Teilnehmer vor, eine Gefängnisstrafe zu verhängen, 
wobei der Zuwachs ausschließlich bei der Strafkategorie m (sursis simple 
ohne weitere Auflagen oder Verpflichtungen) stattfindet. Die Kategorie II 
(Bewährungsaussetztmg mit Auflagen oder Verpflichtungen) nimmt dage-
gen etwas ab. Zum anderen wird im Fall 3A nur noch von einem Teilneh-
mer (2,4%) die Verhängung einer einfachen Geldsummenstrafe vorge-
schlagen (Kategorie VI), während dies im Grundfall immerhin 16,7% der 
Teilnehmer für die angemessene Strafe hielten. Ersetzt wird die Geldstrafe 
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in der Variante teilweise durch die Strafe der gemeinnützigen Arbeit, was 
ihrer gesetzlichen Konzeption als echter Ersatzstrafe für Freiheitsstrafen 
nicht entspricht, teilweise aber auch durch die Freiheitsstrafe selbst. 

Ob hieraus abgeleitet werden kann, dass die französischen Teilnehmer 
die ungünstigeren persönlichen Umstände tatsächlich als Strafschärfungs-
grund ansehen, ist fraglich. Denkbar ist auch, dass sie die Schwereeinschät-
zung, die hier für die verschiedenen Strafarten entwickelt wurde, nicht tei-
len und der Auffassung sind, dass eine Gefängnisstrafe ohne alle Auflagen 
und Weisungen auf der gleichen Schwerestufe steht wie eine Geldstrafe 
ohne Bewährung. Hierauf weist auch der Vergleich der Höhe der vorge-
schlagenen Gefängnisstrafen hin, der keinerlei Strafschärfung erkennen 
lässt: Der Mittelwert beträgt 2,2 Monate im Grundfall und 2, 1 Monate im 
Fall 3A111, die Strafstufen sind gleich verteilt, wobei der Schwerpunkt bei 
den kurzen Freiheitsstrafen liegt (1/2 bis 3 Monate). 

Eine nähere Betrachtung der unter der Schwerekategorie II versammel-
ten Freiheitsstrafen macht bei dieser Fallgestaltung außerdem deutlich, dass 
die Kombination „Gefängnisstrafe mit sursis simple+ Geldstrafe" teilweise 
als funktionales Äquivalent zu einer Gefängnisstrafe mit der Bewährungs-
auflage von gemeinnütziger Arbeit angesehen wird: Wie oben darge-
stellt112, beträgt im Grundfall 3 der Anteil der Gefängnisstrafen, deren 
Vollstreckung vollständig ausgesetzt wurde, die aber mit einer Geldstrafe 
kombiniert werden, 42,9% aller Gefängnisstrafen. Dagegen wurde kein 
einziges Mal ein sursis-TIG vorgeschlagen, also die Bewährungsausset-
zung gegen eine Arbeitsauflage. Im Fall 3A dagegen wird in 25% aller Ge-
fängnisstrafen ein sursis-TIG verhängt, aber nur in 12,5% eine Gefängnis-
strafe mit einer Geldstrafe kombiniert. Die Kombination Gefängnisstrafe + 
Geldstrafe wird also bei dem Angeklagten, der über keine finanziellen Mit-
tel verfügt, überwiegend in eine Gefängnisstrafe mit der Bewährungsaufla-
ge umgewandelt, gemeinnützige Arbeit zu leisten. 

111 Tatsächlich ist die Reduzienmg sogar noch geringer, da der Mittelwert mit drei 
Stellen hinter dem Komma im Grundfall 2,161 tmd in der Variante 2,109 Monate 
beträgt. 

112 6. Kap., Ziff. 2.2.1. 
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3.6.2 Deutschland 

Die deutschen Strafen können bei diesen Fallvarianten nicht unter dem Ge-
sichtspunkt der Strafarten analysiert werden, da sie nahezu identisch in bei-
den Fällen die Geldstrafe bevorzugen. Ein Indiz für eine Strafschärfung 
durch die ungünstigeren sozialen Umstände im Fall 3A könnte auf dieser 
Ebene allenfalls sein, dass im Grundfall auch die mildeste Strafstufe V 
(Verwarnung mit Strafvorbehalt bzw. Einstellung nach §§ 153, 153a StPO 
- in diesem Fall Verwarnung) vertreten ist, was bei der Variante 3A nicht 
der Fall ist. Da sich aber auch im Grundfall nur ein Richter hierfür ent-
schieden hat (2% ), darf dies nicht überbewertet werden. 

Hier muss daher die Höhe der Geldstrafe untersucht werden, wobei auf 
die Anzahl der Tagessätze abzustellen ist1 13• Eine Strafschärfung kann da-
bei nicht festgestellt werden: Die Strafvorschläge sind auf die gebildeten 
Gruppen von 5-15, 16- 30, 31-60, 61-90 und 91-120 Tagessätzen in 
Fall 3 und 3A nahezu identisch verteilt. Lediglich die Stufe der 16 - 30 Ta-
gessätze wurde im Fall 3A von 35,3%, im Grundfall von einem Richter 
weniger, somit von 33,3%, vorgeschlagen. Auch hieraus kann aber nicht 
auf eine auch nur geringfügige Strafschärfung geschlossen werden, da der 
Vergleich der Mittelwerte aller vorgeschlagenen Tagessätze für den Grund-
fall einen etwas höheren Wert (47,8 Tagessätze) als für die Variante (47,6 
Tagessätze) ergibt. Jedenfalls wird deutlich, dass die persönlichen Umstän-
de für die Strafzumessung im Bereich des einfachen Diebstahls ohne Vor-
strafen eine völlig untergeordnete Bedeutung haben. 

3.6.3 Ergebnis 

Die Fälle 3 tmd 3A zeigen, dass bei den französischen Teih1ehmem die 
veränderten persönlichen Lebensumstände zu einer relativ deutlichen Ver-
änderung der Strafvorschläge führt, was bei der deutschen Stichprobe nicht 
der Fall ist. Die diesbezügliche Hypothese wurde hierdurch bestätigt. Der 
Einfluss der persönlichen und sozialen Täterumstände wird demnach in 
Frankreich nicht als extralegaler, sondern als ein dem normativen Pro-

113 Ein Vergleich der tatsächlichen Summen der Geldstrafen ergibt erwartungsgemäß 
eine Absenkung der Strafhöhe: Während im Fall 3 der Mittelwert aller verhängten 
Geldsummen (also Tagessatzanzahl multipliziert mit Tagessatzhöhe) bei 2.612 DM 
liegt (Median 2.400 DM, Minimum 500 DM, Maximum 6.000 DM), beträgt er im 
Fall 3A 1.442 DM (Median 1.500 DM, Minimum 200 DM, Maximum 5.100 DM). 
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gramm entsprechender Gesichtspunkt angesehen, in Deutschland dagegen 
nicht. Hier dürfte sich der Einfluss des Individualisierungsgedankens in 
Frankreich bemerkbar machen. 

Dass die Veränderung in Frankreich nach der hier vorgeschlagenen 
Strafschwerestufung den Eindruck einer Strafschärfung hervom1ft114, dürfte 
dagegen eher mit der unklaren Hierarchie der Strafarten in Frankreich zu 
tun haben. Mangels einer dem § 4 7 StGB entsprechenden Vorschrift wird 
es in Frankreich durchaus vertreten, die Gefängnisstrafe mit sursis simple 
als gegenüber einer Alternativ- oder Geldstrafe mildere Strafart anzuse-
hen 115. Die Gefahr, dass diese Voreintragung im Strafregister bei einer e-
ventuell folgenden Verurteilung zu einer zumindest teilweise nicht zur Be-
währung ausgesetzten Gefängnisstrafe führen kann, die wiederum ihrerseits 
ipso iure den Widerruf der früheren Strafe mit sursis simple nach sich 
zieht116, wird bei einer solchen Einstufung allerdings vernachlässigt. 

3. 7 Standardisierung 

Um die 7. Hypothese zu überprüfen, dass in Deutschland jedenfalls im Be-
reich der kleinen und mittleren Kriminalität eine größere Gleichförmigkeit 
der Strafen festzustellen ist als in Frankreich117, war die Verteilung der 
Strafvorschläge auf die Strafarten und auf die Strafhöhen pro Fall zu unter-
suchen. 

3. 7.1 Gefängnis- und Geldstrafen 

In Frankreich ist die Gefängnisstrafe, in Deutschland die Geldstrafe und die 
Freiheitsstrafe als primäre Strafkategorie für die zur Entscheidung gestell-
ten Fälle anzusehen. Unter Berücksichtigung dieser Hauptkategorien kann 
in beiden Ländern für manche Fälle eine große Gleichförmigkeit festge-
stellt werden. 

Von der deutschen Stichprobe haben in acht von insgesamt siebzehn 
Fallvarianten über 90% aller Richter die gleiche Hauptkategorie vorge-

114 Die sich bei der Länge der Gefängnisstrafen nicht widerspiegelt, siehe oben. 
115 Ergebnis der Diskussion mit Praktikern, siehe oben 4. Kap., Ziff. 5.3. 
116 Allerdings mit der Möglichkeit, im neuen Urteil oder nachträglich von der Wider-

rnfswirkung zu befreien, siehe oben 1. Kap., Ziff. 1.2.2. 
117 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.3. 
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schlagen 118. Diese Übereinstimmung betraf in sechs Fällen die Geldstrafe 
(Fälle Nr. 3, 3A, 3B - also einfacher Diebstahl mit Abwandhmgen hin-
sichtlich der sozialen Umstände des Angeklagten und einer nicht einschlä-
gigen Verurteilung-, Fall 6 - Einmietbetrug-, Fälle 7 und 7B - Trunken-
heitsfahrt im Grundfall und mit nicht einschlägiger Vorstrafe -), in zwei 
Fällen die Freiheitsstrafe (Fall IB: Schlag mit Weinflasche; Fall 5: Woh-
nungseinbruch). Beides entspricht dem gesetzlichen Entscheidungspro-
gramm: Die Verhängung von Geldstrafen bei einem Tatbestand, der keine 
erhöhte Mindeststrafe vorsieht und mit einem nicht sehr erheblichen Scha-
den von einem Ersttäter verwirklicht wurde, ist nach § 4 7 Abs. 1 StGB un-
ausweichlich. Gleiches gilt für die Verhängung einer Freiheitsstrafe bei 
Tatbeständen, die, wie §§ 224, 244 StGB, eine erhöhte Mindestfreiheits-
strafe von sechs Monaten festschreibt, wenn keine Umstände erkennbar 
sind, die einen minder schweren Fall nahe legen 119. 

In Frankreich entschieden sich in sechs von siebzehn Fallvarianten mehr 
als 90% aller Richter für die gleiche Hauptkategorie. Hier bestand die 
Übereinstimmung jeweils hinsichtlich der Gefängnisstrafe (betrifft alle fünf 
Körperverletzungsvarianten sowie den Wohnungseinbruch)120. 

Diese Übereinstimmung wird nicht durch ein gesetzliches Entschei-
dungsprogramm vorgegeben. Auf welchen Kriterien sie beruht, kann mit 
der vorliegenden Untersuchung nicht festgestellt werden. Sie kann sich aus 
einer übereinstimmenden Schwereeinschätzung durch die Richter in diesen 
Fällen ergeben, aber auch aus der gemeinsamen Überzeugung, dass insbe-
sondere bei Körperverletzungstaten und beim Wohnungseinbruch nur die 
(teilweise vollstreckte) Freiheitsstrafe den Angeklagten von der Begehung 
weiterer entsprechender Taten abschrecken kann 121 . Bei den nicht zur Be-
währung ausgesetzten Freiheitsstrafen mag außerdem der Gesichtspunkt 

118 Vgl. Übersichtstabelle Al im Anhang. 
119 Wie z. B. bei Fall lC, in dem die Körperverletzwig zwar von mehreren begangen 

wurde, so dass der Tatbestand des§ 224 Abs. 1 Nr. 4 StGB erfüllt ist, ihr aber eine 
Provokation durch die späteren Geschädigten vorausgegangen ist. 

120 In Frankreich konnte keine andere Strafart so viele Strafvorschläge auf sich vereini-
gen. Selbst wenn alle verhängten Geldstrafen als solche berücksichtigt werden, auch 
wenn sie mit einer Gefängnisstrafe kombiniert wurden und daher bei den hier auf-
gestellten Schwerestufen gewissermaßen von der Strafstufe II verdeckt werden, be-
trägt die höchste Quote dieser Strafart 73,8% (bei Fall 7. 47,6% aller Richter haben 
in diesem Fall die Geldstrafen mit Gefängnisstrafen kombinie1t). 

121 Vgl. zur Bedeutung der negativen Spezialprävention in der Einschätzimg der 
französischen Teilnehmer oben 5. Kap., Ziff. 2.1.1. 
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der exemplarite de la peine eine Rolle gespielt haben, wenn auch die fran-
zösischen Teilnehmer dem Strafzweck der negativen Generalprävention im 
Fragenteil nur eine sehr geringe Rolle eingeräumt haben122. Nicht geklärt 
werden kann mit vorliegender Untersuchung auch der Einfluss der Straf-
zumessungstradition, also des im jeweiligen Gerichtsbezirk Üblichen für 
vergleichbare Delikte. 

Deutlich wird jedenfalls, dass hinsichtlich der Hauptkategorien der Stra-
fen nicht nur in Deutschland, wo dies aufgrund der gesetzlichen Vorgaben 
zu erwarten war, sondern auch in Frankreich in einigen Fällen erhebliche 
Übereinstimmung zwischen den Richtern hinsichtlich der zu verhängenden 
Hauptstrafarten besteht. 

3. 7.2 Strafschwerekategorien 

Wenn allerdings die unterschiedlichen Schwerestufen der Sanktionsarten 
verglichen werden, wie sie hier entwickelt wurden 123, wird erkennbar, dass 
sich in Frankreich nur selten die Mehrheit der Befragten auf eine Strafkate-
gorie einigen konnte: Nur in fünf der siebzehn Fälle schlägt mindestens die 
Hälfte der Richter jeweils dieselbe der sieben Schwerestufen124 vor, näm-
lich in den Fällen lA und lC (Körperverletzung mit Geständnis sowie ge-
meinschaftliche Körperverletzung nach Provokation) die Kategorie m (Ge-
fängnisstrafe mit sursis simple 1md ohne Geldstrafe) und in den Fällen Fall 
6A, 7 A und 7B (Einmietbetrug bei einschlägigem Rückfall, Trunkenheits-
fahrt mit einschlägiger und nicht einschlägiger Vorstrafe) jeweils die Kate-
gorie II (Gefängnisstrafe mit Geldstrafe und/oder Bewähnmgsauflagen 
kombiniert). Dagegen verteilen sich in vier Fällen die Strafvorschläge so 
gleichmäßig auf mehrere Strafstufen, dass in keiner Kategorie wesentlich 
mehr als ca. 1/3 aller Teilnehmer vertreten sind (Fall IB: höchste Quote 
38,1% für Kategorie I, Fall 3: höchste Quote 38,1% für Kategorie II, Fall 
3C und 4: höchste Quote jeweils 38, 1 % für Kat. III). 

In Deutschland entscheiden sich dagegen in nahezu allen Fällen ungefähr 
¾ aller Richter für jeweils eine der entwickelten Strafkategorien. Anderes 
gilt nur in den Gnmdfällen 1 und 2, in denen die größere Disparität dadurch 

122 Siehe oben 5. Kap., Ziff. 2.1.8. 
123 Vgl. oben 4. Kap., Ziff. 3.5.1. lUld Übersichtstabelle A2 im Anhang. 
124 Die Stufe VIII (Führerscheinstrafe als einzige Hauptstrafe) wird hier außen vor 

gelassen, vgl. oben 4. Kap., Ziff. 3.5.1.2. 
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gekennzeichnet wird, dass jeweils ca. die eine Hälfte der Richter eine Frei-
heitsstrafe der Kategorie II, die andere eine Geldstrafe ausspricht. 

Bei der Bewertung dieser Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass für 
beide Stichproben nicht die gleiche Anzahl von Schwerekategorien gebil-
det werden konnte125• In der deutschen Stichprobe verteilen sich die Straf-
vorschläge daher auf nur fünf Kategorien, in der französischen dagegen auf 
sieben. Dass die Strafvorschläge in Frankreich breiter streuen, ist auch 
hierauf zurückzuführen. Gleichzeitig entspricht diese Aufsplitterung der 
Schwerekategorien aber dem gesetzlichen Entscheidungsprogramm, das in 
Frankreich dem Gericht eine möglichst breite Palette von Sanktionsarten an 
die Hand geben will, während die Strafzumessungsentscheidung in Deutsch-
land in vielfacher Weise vom Gesetz vorherbestimmt wird, unter anderem 
durch eine relativ enge Auswahl an verschiedenen Strafarten. Die breitere 
Streuung der Strafvorschläge in Frankreich ist daher kein Artefakt der un-
terschiedlichen Kategorisierung, sondern diese selbst ist Ausdruck der un-
terschiedlichen gesetzlichen Vorgaben. 

3. 7.3 Strafhöhen 

Zu überprüfen ist die Disparität oder Homogenität der Strafvorschläge aber 
auch anhand der Strafhöhen. Dies soll allerdings auf die Hauptstrafarten 
und die Fälle beschränkt werden, in denen die Übereinstimmung zwischen 
den Strafvorschlägen jeweils bei über 90% und somit besonders hoch lag. 
Hierdurch soll eine zu große Unübersichtlichkeit vermieden werden. Au-
ßerdem müsste andernfalls eine so geringe Anzahl von Strafvorschlägen 
zugrunde gelegt werden, dass die Auswertung keinen Erkenntnisgewinn 
mehr mit sich brächte. Schon unter Beschränkung auf die häufigsten Straf-
arten ist n so niedrig, dass jede Analyse nur mit Vorbehalten möglich ist. 

Die Dauern der Freiheitsstrafen wurden hierfür miabhängig von ihrer 
Vollstreckungsart zusammengefasst. Zwar besteht möglicheiweise ein 
Zusammenhang zwischen der Entscheidung für oder gegen eine Be-
wähnmgsaussetzung tmd der Strafdauer. Dies aber beim vorliegenden 
Vergleich auch noch zu berücksichtigen, würde zu einer zu großen 
Komplexität führen. Für den Zweck, jeweils innerhalb der beiden 
Stichproben festzustellen, inwieweit Übereinstimmimgen in den Straf-

125 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.5.1.3. 
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vorschlägen auch hinsichtlich der Strafhöhe bestehen, reicht diese ver-
einfachte Erfassung aus. 

Die Gegenüberstelhmg der diesbezüglichen Strafvorschläge ist der folgen-
den Seite zu entnehmen. 

Es wird deutlich, dass die Anzahl der Tagessätze in den Fällen, in denen 
in Deutschland von mehr als 90% aller Richter Geldstrafen verhängt wur-
den, nicht unerheblich schwankt. So entscheidet sich in den drei Fällen des 
einfachen Diebstahls sowie des Einmietbetruges (Ziff. 3, 3A, 3B und 6) 
jeweils höchstens eine Hälfte der Richter für eine vergleichbare Strafhöhe, 
und zwar jeweils für Geldstrafen in Höhe von 31 bis 60 Tagessätzen. 

Tabelle 45: Disparität der Stra.faorschläge hinsichtlich der Strafhöhe 
B1: Fallprofile Frankreich 

Frankreich Nennungen in% der Befragten, n=42 

Variable 1 lA 1B lC 2 3 3A 3B 
Geldsummenstrafe 16,7 11,9 14,3 16,7 21,4 47,6 11,9 28,6 
Gefän2nisstrafe 95,2 92,9 95,2 97,6 95,2 66,7 76,2 76,2 
Ge/Strafe (teilw.) ohne Be-
währunf! 14,3 9,5 38,1 21,4 26,2 0 0 2.4 
Gef. (teilw.) o. B. + Geldstrafe 0 2,4 0 2,4 0 0 2,4 
Gef. einfache Stra(ausset::.unJZ 64,3 66,7 52,4 71,4 42,9 57,1 47,6 54,8 
Gef. m. B. + Geldstrafe 16,7 11,9 11,9 16,7 19 31 9,5 23,8 
BewährunJ[saussetz1tnf! 31 26,2 38,1 23,8 50 9,5 9,5 16,7 
Therapieweisung 0 2,4 2,4 0 38,l 0 0 2,4 
Schadenswiedergutmachung 31 26,2 38,1 21,4 23,8 9,5 9,5 11,9 
Arbeits-/ Wohnungssuche 0 0 0 2,4 0 0 4,8 2,4 
Kontaktverbot zu Onfer 0 0 2,4 0 7,1 0 0 0 
sonst. Bewähnmgsauflagen 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aussetzumz f!J!. Arbeitsauflaze 0 0 2,4 0 0 0 19 4,8 
iours-amende 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 11,9 0 7,1 
TIG 2,4 4,8 2,4 0 2,4 4,8 21,4 9,5 
Strafaufschub 0 0 0 0 2,4 0 0 0 
Absehen von Strafe 0 0 0 0 0 0 0 0 
Freispruch 0 0 0 0 0 0 0 0 
Führerscheinaussetzun2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Führerscheinentzu2: 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ein Drittel (Fälle 3 tmd 3A) bzw. ein fünftel (Fall 3B tmd 6) halten andere 
Strafhöhen für richtig. Am geringsten sind die Schwanktmgen bei den bei-
den Fällen der Tnmkenheitsfahrt (Grundfall 7 tmd Variante 7B)126: Hier 
wird eine Quote von 2/3 aller Teilnehmer für dieselbe Strafhöhenstufe 
(wiederum 31 bis 60 Tagessätze) erreicht. Die Standardabweichtmg beträgt 
bei den Diebstahlsfällen tmd dem Einmietbetrug ca. die Hälfte des Mittel-
wertes, beim Grundfall des§ 316 StGB dagegen nur ein Drittel. Die größte 
Spannweite zwischen den vorgeschlagenen Strafen ist bei Fall 3B (einfa-
cher Diebstahl mit nicht einschlägiger Vorverurteiltmg) festzustellen, bei 
dem die niedrigste vorgeschlagene Strafe sich auf zehn, die höchste auf 120 
Tagessätze belief. 
81: Fallprofile Frankreich 

Frankreich Nennungen in% der Befragten, n=42 

Variable 3C 4 4A 5 6 6A 7 7A 7B 
Geldsummenstrafe 31 31 31 9,5 4,8 7,1 73,8 57,1 52,4 
Gefän~nisstrafe 38,1 69 71,4 92,9 64,3 76,2 61,9 88,1 71,4 
Gef Strafe (teilw.) 
ohne Bewährun~ 0 2,4 0 11,9 0 14,3 2,4 2,4 9,5 
Gef. (teilw.) o. B. 
+ Geldstrafe 0 0 0 0 0 2,4 2,4 2,4 2,4 
Ge(. einfache Stra(-aussetzun~ 40,5 57,1 66,7 52,4 47,6 16,7 59,5 38,1 19 
Gef. m. B. + Geld-
strafe 0 19 19 9,5 4,8 4,8 45,2 50 33,3 
Bewährun~saussetzun~ 0 7,1 2,4 23,8 11,9 28,6 2,4 47,6 40,5 
Therapieweisung 0 0 0 0 0 0 2,4 38,1 26,2 
Schadenswiedergutmachung 0 7,1 2,4 19 9,5 19 0 2,4 0 
Arbeits-/ Wohnungssuche 0 0 0 7,1 7,1 16,7 0 0 0 
Kontaktverbot zu Oofer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
sonst. Bewähnmgsauflagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aussetzung vv. Arbeitsauflage 0 2,4 2.4 14,3 4,8 26,2 0 0 2,4 
jours-amende 2,4 0 2,4 0 4,8 4,8 0 0 0 
TIG 2,4 4,8 14,3 7,1 28,6 19 2,4 0 2,4 
Strafaufschub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Absehen von Strafe 26,2 4,8 0 0 0 0 0 0 0 
Freispruch 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 
Führerscheinaus-
setzun2 0 0 0 0 2,4 0 69 28,6 61,9 
Führerscheinentzu2 0 0 0 0 0 0 0 40,5 4,8 

126 Siehe hierzu unten 6. Kap., Ziff. 3.8.1. 
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Bei den Freiheitsstrafen für die Fälle 1B (Schlag mit der Flasche) und 5 
(Wohnungseinbruch) konnten sich noch weniger Richter auf die gleichen 
Strafhöhenstufen einigen (max. 45,1% bei Fall 5 für Freiheitsstrafen von 7 
bis 9 Monaten). Andererseits ist die Standardabweichung insbesondere bei 
Fall 1B mit 1,9 Monaten verglichen mit derjenigen für Fall 5 und dem Mit-
telwert der Strafen von jeweils um die acht Monate recht niedrig. Dies ist 
darauf zurückzuführen, dass in der zweiten Strafhöhenstufe ( 4 bis 6 Mona-
te) nahezu alle Richter 6 Monate verhängt und in der vierten Strafhöhenstu-
fe (10- 12 Monate) sich die meisten für 10 Monate entschieden haben 127. 

B2: Fallorofile Deutschland 

Deutschland Nennungen in% der Befra1 ten, n=51 

Variable 1 lA 1B lC 2 3 JA 3B 3C 
Geldstrafe 51 72,5 9,8 27,5 43,1 98 100 94,1 74,5 
Freiheitsstrafe insge-
samt 49 27,5 90,2 72,5 56,9 0 0 5,9 0 
mit Bewährung 45,1 27,5 84,3 72,5 54,9 0 0 5,9 0 
Bewährungshelfer 5,9 2 13,7 9,8 7,8 0 0 0 0 
Arbeitsa ufla2e 2 0 0 0 0 0 0 0 
Geldauflage 25,5 11,8 51 37,3 31,4 0 0 5,9 0 
Schadenswieder-
gutmachung 23,5 17,6 45,1 45,1 25,5 0 0 3,9 0 
Theranieweisun2 2 2 2 0 0 0 0 
sonstige Bewährungsaufla-
gen 2 2 2 2 2 0 0 0 0 
Einstellung gegen Geldaufla-
ge 0 0 0 0 0 0 0 0 19,6 
Strafvorbehalt 0 0 0 0 0 2 0 0 5,9 
Freisnruch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Führerscheinentzug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bei Betrachtung der Strafhöhen sind somit auch in Deutschland nicht uner-
hebliche Abweichungen feststellbar, insbesondere, soweit es sich nicht um 
die Fälle der Trunkenheitsfahrt handelt. Allerdings sind diese bei den Frei-
heitsstrafen geringer als bei den Geldstrafen. Dies dürfte seine Erklärung 
ebenfalls aus dem Zusammenspiel von § 4 7 StGB und den erhöhten Min-
destfreiheitsstrafen in den Qualifikationstatbeständen finden: Die meisten 

127 Siehe oben 6. Kap., Ziff. 3.1.2.2. 
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Fälle, in denen die deutschen Teilnehmer Freiheitsstrafen vorschlugen, wa-
ren mit einer Mindestfreiheitsstrafe von sechs Monaten bedroht128• Diese 
Strafschärfung fand für die Körperverletzungsdelikte wd den Wohnwgs-
einbruch erst kürzlich statt wd ist nach der Auffasswg einiger Autoren mit 
dem übrigen Strafgefüge nur schwerlich zu vereinbaren129. Vor diesem 
Hintergrund dürfte es zu sehen sein, dass die Richter in diesen Fällen weit-
gehend an der wteren Grenze des angehobenen Strafrahmens blieben. Die 
größeren Abweichwgen bei den Geldstrafen dürften dementsprechend un-
ter anderem damit zusammenhängen, dass der Strafrahmen nach wten nur 
die allgemeine Begrenzung von 5 Tagessätzen gemäß § 40 Abs. 1 StGB 
vorsieht. 

B2: Fallprofile Deutschland 

Deutschland Nennungen in% der Befragten, n=51 

Variable 4 4A 5 6 6A 7 7A 7B 
Geldstrafe 72,5 86,3 9,8 92,2 11,8 100 15,7 92,2 
Freiheitsstrafe ins-
2esamt 25,5 9,8 90,2 7,8 88,2 0 82,4 7,8 
mit Bewährun2 25,5 9,8 88,2 7,8 86,3 0 82,4 7.8 
Bewährun2shelfer 2 2 33,3 2 19,6 0 2 0 
Arbeitsauflage 0 0 62,5 5,9 60,8 0 3,9 0 
Geldaufla2e 15,7 7,8 7,8 5,9 0 72,5 3,9 
Schadenswiedergut-
111achun2 5,9 0 17,6 2 21,6 0 0 0 
Theraoieweisun2 0 0 0 0 0 0 7,8 0 
sonstige Bewährungs-
auflagen 0 0 0 0 2 0 0 0 
Einstellung gegen 
Geldaufla2e 0 2 0 0 0 0 0 0 
Strafvorbehalt 0 2 0 0 0 0 0 0 
Freispruch 2 0 0 0 0 0 0 0 
Führerscheinentzug 0 0 0 0 0 100 98 96,1 

Angesichts der Weite des Geldstrafenrahmens (5 bis 360 Tagessätze) kann 
die Konzentration auf Geldstrafen zwischen 16 wd 60 Tagessätzen (in al-

128 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 4.1.3.1. 
129 Siehe oben 5. Kap., Ziff. 2.3. 
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len dargestellten Fällen außer Ziff. 3B mindestens ¾ der Strafvorschläge) 
andererseits auch als eine gewisse Standardisierung angesehen werden. 

In Frankreich werden bei näherer Untersuchung der Dauern der vorge-
schlagenen Freiheitsstrafen in den Fällen der Körperverletzung und des 
Wohnungseinbruchs ebenfalls nicht unerhebliche Varianzen deutlich. Der 
Schwerpunkt liegt zwar auch hier bei den Strafdauern von 4 bis 6 Monaten. 
In keinem Fall entscheidet sich hierfür aber wesentlich mehr als die Hälfte 
der befragten französischen Richter (die höchste Quote wird im Fall 5 er-
reicht und beträgt 52,4%). Die anderen Strafhöhenstufen sind in jedem Fall 
ebenfalls mit nicht unerheblichen Prozentsätzen vertreten. 

Die Standardabweichung hinsichtlich der Länge der Gefängnisstrafen 
liegt bei den französischen Strafvorschlägen zwischen zwei und drei Mona-
ten, Werte, die auch bei den deutschen Freiheitsstrafen festgestellt wurden. 
Relativ gesehen ist sie aber in der deutschen Stichprobe geringer, da dort 
die mittlere Länge der Freiheitsstrafe in den beiden Fällen, in denen von 
über 90% der Richter Freiheitsstrafen vorgeschlagen wurden, bei ca. 8 Mo-
naten lag, während sie in der französischen Stichprobe nur im Fall 1B 
(Schlag mit der Weinflasche) diese Höhe erreicht, ansonsten aber bei fünf 
bzw. sechs Monaten liegt. In Frankreich beträgt die Standardabweichung 
daher vergleichbar den Geldstrafen in Deutschland jeweils ca. die Hälfte 
des aus den Strafvorschlägen zu bildenden Mittelwertes. 

Zwischen den vorgeschlagenen Freiheitsstrafen liegt in Deutschland eine 
Spannweite von maximal 14 Monaten (Fall 5), in Frankreich von max. 15 
Monaten (Fall 6). 

Auch in Frankreich ist somit selbst bei den Fällen, bei denen die Richter 
sich über die Strafart als solche130 weitgehend einig waren, eine recht weite 
Streuung der Strafhöhe festzustellen. Andererseits kann auch hier ange-
sichts der Weite der Strafrahmen (Fall 1: ein Tag bis drei Jahre, alle ande-
ren für diese Hypothese untersuchten Fälle: ein Tag bis fünf Jahre131) zu-
mindest insoweit eine Übereinstimmung konstatiert werden, als sich die 
vorgeschlagenen Strafen bis auf wenige Ausnahmen im Bereich von bis zu 
einem Jahr bewegen. Eine darüber hinausgehende Homogenität kommt bei 
den Fällen Ziff. 1, lA und 5 zum Ausdruck, da dort ca.¾ der französischen 
Teilnehmer sich für eine kurze Freiheitsstrafe von bis zu 6 Monaten ent-
schieden und nur relativ wenige Richter eine solche von 10 bis 12 Monaten 

130 Wenn auch nicht über die Vollstrecki.mgsart, siehe oben 6. Kap., Ziff. 3.7.2. 
131 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 4.1.3.1. 
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für angebracht hielten. Bei den Fällen IC und 2 liegt dagegen innerhalb des 
Spielraums von einem Jahr eine recht große Disparität vor: Im Fall IC ent-
schied sich jeweils ein Fünftel einerseits für ganz kurzfristige Freiheitsstra-
fen von bis zu drei Monaten, andererseits für längere von 10 Monaten und 
mehr. Im Fall 2 sind die Strafvorschläge auf alle Strafhöhenkategorien mit 
Ausnahme der allemiedrigsten (bis zu 15 Tage) verteilt. 

3. 7.4 Ergebnis 

Hinsichtlich der Hauptstrafarten, nämlich Freiheitsstrafe und für Deutsch-
land zusätzlich Geldstrafe, besteht in manchen Fällen eine nahezu vollstän-
dige Einigkeit unter den französischen bzw. deutschen Teilnehmer. Bei der 
Freiheitsstrafe betrifft dies die Körperverletzungsdelikte und den Woh-
nungseinbruch. In Deutschland ergibt sich diese Einigkeit dabei zwangsläu-
fig aus den gesetzlichen Vorgaben, die in manchen Fallkombinationen die 
Verhängung anderer Hauptstrafen verbieten. In Frankreich ist die Ursache 
für diese Konformität mit dem vorliegenden Untersuch1mgsinstrument 
nicht festzustellen und kann daher nur vermutet werden. Es dürfte hierbei 
sowohl die Einschätzung der Strafschwere als auch die Orientierung am 
Üblichen eine Rolle spielen. 

Bereits auf dieser Ebene ist eine solche Übereinstimmung zwischen den 
Strafvorschlägen in Deutschland häufiger festzustellen als in Frankreich. 
Wird die Verteilung der Strafvorschläge auf die hier entwickelten Schwe-
rekategorien untersucht, reduziert sich die Konformität der französischen 
Strafvorschläge noch mehr. Selten kann sich mehr als die Hälfte aller be-
fragten französischen Richter auf eine der hier entwickelten Schwerestufen 
einigen. Identische Fälle werden vielmehr überwiegend mit unterschiedli-
chen Strafkategorien abgeurteilt. In der deutschen Stichprobe wird dagegen 
auf dieser Ebene die größte Disparität dadurch gekennzeichnet, dass sich 
nur jeweils ca. die Hälfte der Teilnehmer für eine Schwerestufe entschei-
det, während sonst immer mindestens drei Viertel der Teilnehmer im sel-
ben Fall für dieselbe Sanktionskategorie votieren. Dies ist allerdings auch 
darauf zurückzuführen, dass aufgrund der wenigen Strafarten, die dem 
deutschen Strafgericht zur Verfügung stehen, die Strafvorschläge hier nur 
auf fünf Stufen verteilt wurden, während die französische Sanktionenviel-
falt nicht auf weniger als sieben Strafstufen zurückgeführt werden konnte. 
Da dies gleichzeitig aber dem gesetzgeberischen Programm der größtmög-
lichen Entscheidungsfreiheit des Gerichts im Vergehensbereich entspricht, 
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ist die Streuung auf die verschiedenen Stufen nicht als Artefakt der hier 
vorgenommenen Hierarchisierung anzusehen. 

Hinsichtlich der Strafhöhe sind die Abweichungen ztmächst in Bezug zu 
setzen zu den Strafrahmen, die für die jeweiligen Fälle eröffnet sind. Ver-
glichen hiermit sind sich in beiden Ländern die Teilnehmer untereinander 
jedenfalls hinsichtlich der Größenordnung relativ einig. Dies ist für die 
deutsche Stichprobe wenig verwunderlich, wird doch auch die Auswahl der 
Strafe innerhalb des Strafrahmens von den Obergerichten jedenfalls auf 
Ausreißer hin kontrolliert. In Frankreich dagegen ist dies bemerkenswert, 
da eine Kontrolle der Höhe der Strafe rechtlich nicht möglich ist. Die Fest-
setztmg der Strafhöhe ist vielmehr selbst in den Fällen, in denen die Ver-
weigerung der Bewährung neuerdings einer Begründungspflicht unterliegt, 
in das unüberprüfbare Ermessen des Gerichts gelegt ist, über dessen Aus-
übung es auch keine Rechenschaft schuldet. De1111och scheint auch inner-
halb der französischen Teilnehmer hinsichtlich der ungefähren Einstiegs-
stelle in den Strafrahmen der Gefängnisstrafe Übereinstimmung zu beste-
hen. Auch der Grund hierfür ka1111 mit dem verwendeten Erhebungsinstru-
ment nicht festgestellt werden. 

Die Abweichungen hinsichtlich der Strafhöhe der Freiheits- bzw. in 
Deutschland auch der Geldstrafe sind in beiden Ländern dort vergleichbar 
groß, wo in Deutschland keine erhöhte Mindeststrafe vorgeschrieben ist. 
Bei der deutschen wie der französischen Stichprobengruppe beträgt die 
Standardabweichung in diesen Fällen (mit Ausnahme der Trunkenheits-
fahrt) ca. die Hälfte des Mittelwertes. In den Fällen, in denen in Deutsch-
land erhöhte Mindeststrafen gelten, reduzieren sich die Abweichungen bei 
der Strafhöhe, weil hier übereinstimmend Strafen sehr nah an der erhöhten 
Untergrenze vorgeschlagen werden. 

Die Hypothese einer größeren Standardisierung der Strafen in der deut-
schen Stichprobe bzw. einer größeren Disparität bei den französischen 
Strafvorschlägen hat sich somit tendenziell bestätigt. Bei der Strafhöhe, 
soweit sie untersucht werden konnte, sind aber auch vergleichbare Dispari-
täten zwischen den deutschen und den französischen Strafvorschlägen fest-
zustellen. Zudem sind die französischen Antworten insbesondere insofern 
von einer bemerkenswerten Konformität, als sie ganz überwiegend für Ge-
fängnisstrafe votieren. 
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3.8 Standardisierung bei Trunkenheitsfahrt 

Ergänzend wurde als 8. Hypothese vermutet, dass bei den Fällen der Trun-
kenheitsfahtt in beiden Ländern eine höhere Standardisienmg innerhalb der 
Strafvorschläge zu beobachten ist als bei den anderen Fällen 132• 

3. 8.1 Strafschwerekategorien 

Für Deutschland ergibt sich bereits aus dem oben Dargestellten 133, dass die 
Strafvorschläge für diese Sachverhalte untereinander konformer sind als für 
andere Fälle, und zwar sowohl hinsichtlich der vorgeschlagenen Strafarten, 
geordnet nach den hierfür entwickelten Strafschwerekategorien als auch 
hinsichtlich deren Höhe, wobei allerdings die Führerscheinmaßnahmen bis 
jetzt noch unberücksichtigt geblieben sind. 

Die Sanktionsvorschläge der französischen Richter, geordnet nach den 
hier entwickelten Strafschwerekategorien, lassen für die Tnmkenheitsfahr-
ten eine Standardisierung nur für den Fall 7A (einschlägige Vorstrafe) er-
kennen134: Über 4/5 aller Teilnehmer (83,3%) schlugen hier eine Gefäng-
nisstrafe der Kategorie II vor. In keinem anderen der fiktiven Fälle ent-
schieden sich so viele Richter für dieselbe Schwerekategorie. Im Gnmdfall 
7 ergibt sich aus dieser Übersicht dagegen eher der Eindruck einer Dispari-
tät der Strafvorschläge: Die nur relativ meisten Teilnehmer (45,2%) ent-
schieden sich für eine Gefängnisstrafe der Kategorie II, gefolgt von ca. ei-
nem Viertel der Richter, die eine reine Geldstrafe für ausreichend hielt, ei-
nem Sechstel, das eine Gefängnisstrafe ohne weitere Auflagen, sowie ei-
nem Zehntel, das reine Führerscheinsanktionen als einzige Hauptstrafe vor-
schlug. 

Dieses Ergebnis widerspräche jedenfalls für den Grundfall der oben auf-
gestellten Hypothese, wonach bei Delikten der Massenkriminalität, insbe-
sondere typischen Straßenverkehrsdelikten, auch in Frankreich eine größe-
re Standardisierung erwartet wird. 

132 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 3.3. 
133 Vgl. 6. Kap., Ziff. 3.7. 
134 Siehe oben 6. Kap., Ziff. 2.4.1. mit tabellarischer Übersicht. 
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3.8.2 Sämtliche Sanktionsarten 

Wie dargestellt, erfassen die hier entwickelten Strafschwerekategorien aber 
nicht alle Strafen und Strafkombinationen. Zudem wurden die Führer-
scheinsanktionen, die zusätzlich zu den anderen Strafarten verhängt wur-
den, bei dieser Schwereeinstufung bewusst außen vor gelassen. Es war da-
her zu prüfen, ob der Eindruck einer recht hohen Disparität der französi-
schen und einer beträchtlichen Konformität der deutschen Strafvorschläge 
darauf zurückzuführen ist, dass die entwickelten Strafschwerekategorien 
den insbesondere für die Trunkenheitsfahrten vorgeschlagenen Strafen 
nicht angemessen sind. Zu diesem Zweck wurden andere Zusammenstel-
lungen der Strafvorschläge für diesen Deliktsbereich entwickelt. 

In einer Übersicht wurden zunächst die deutschen und die französischen 
Vorschläge hinsichtlich aller Freiheitsstrafen einerseits, aller Geldstrafen 
andererseits und aller Führerscheinmaßnahmen drittens gegenübergestellt, 
unabhängig davon, in welchen Kombinationen sie verhängt wurden135• Da-
bei wurden jeweils auch der Mittelwert und die Standardabweichung hin-
sichtlich der Höhe dieser Sanktionsarten erfasst. 

Tabelle 46: Übersicht über die verschiedenen Sanktionen 
bei Trunkenheitsfahrt 

Frankreich 
Fr. Mitt.w Std.A Geld- Mitt.w. 
Str% .Mon. b. stra- FF 

Mon. fe% 
Fall 7 61,9 1,5 0,8 73,8% 4.083 
Fall 
7A 88,1 2,6 1,3 57,1% 4.804 
Fall 
7B 71,4 2,8 1,6 52,4% 4.690 
• Höhe nur von 52,3%der Teilnehmer angegeben 

•• Höhe nur von 64,3% der Teilnehmer angegeben 

Std.A FS 
b. FF 

2.529 69% 

2.949 69% 
66,7 

3.257 % 

Mitt.w Std.A 
.Mon. b. 

Mon. 
5,3 2,5 

8,6 * 3,9 * 

6,4 ** 2,9 ** 

135 Hierdurch ergeben sich in der französischen Stichprobe bei der Addition der 
Gefängnis- l.llld Geldstrafen Summen von weit über 100%, da diese Strafarten hier 
häufig miteinander kombinie1t wurden, siehe oben 6. Kap., Ziff. 2.4.1. 
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Deutschland 
Fr.Str. Mitt.w. Std.Ab. Geld- Mitt.w. Std.A FS Mitt.w. Std.A 
% Mon. Mon. strafe TS b. TS Mon. b. 

% Mon. 
Fall? 0 0,0 0,0 100 37, 1 10,9 100 8, 2 1,4 
Fall 
7A 80 3,3 1,0 20 77,5 19,8 100 16,0 3,6 
Fall 
7B 10 3,8 1,5 90 47,3 19,5 100 8,4 1,4 

Zur Ergänzung wurden Tabellen mit den Details der jeweils von der deut-
schen und der französischen Stichprobe vorgeschlagenen Freiheitsstrafen 
und Geldstrafen erarbeitet. Diese sind im Anhang abgedruckt136. 

Für Deutschland bestätigt sich der Eindruck einer weitgehenden Stan-
dardisierung der vorgeschlagenen Sanktionen. Dies trifft auch für den Fall 
7B zu (nicht einschlägige Vorstrafe), obwohl eine Vorverurteilung wegen 
Vergewaltigung inklusive verbüßter mehrjähriger Strafhaft den Fall aus 
dem Gewöhnlichen heraushebt. So verhängen im Fall 7 sämtliche Richter, 
im Fall 7B immerhin noch 92,2% aller Teilnehmer eine Geldstrafe. Wie 
bereits dargestellt137, ist in diesen Fällen eine weitgehende Homogenität 
auch hinsichtlich der Tagessatzanzahl gegeben. Im Fall 7A (einschlägige 
Vorstrafe) entscheiden sich insgesamt 82,3% der deutschen Teilnehmer für 
eine Freiheitsstrafe der Stufen II und III anstelle einer Geldstrafe. Auch 
hier sind die Strafvorschläge hinsichtlich der Strafhöhe konsistenter als bei 
den anderen Fällen: Mehr als zwei Drittel aller Richter halten im Fall 7A 
eine Dauer von bis zu drei Monaten für angemessen, nur 13,7% der Teil-
nehmer schlagen eine solche von vier bis sechs Monaten vor. Andere Dau-
ern wurden nicht verhängt. Der Mittelwert der Freiheitsstrafe beläuft sich 
im Fall 7B auf 3,3 Monate, die Standardabweichung allerdings auf 1,5 Mo-
nate, somit fast die Hälfte des Mittelwertes. 

Was die führerscheinrechtlichen Sanktionen betrifft, besteht innerhalb 
der deutschen Strafvorschläge ebenfalls eine große Homogenität: 

136 Siehe Tabelle E im Anhang. 
137 Siehe oben 6. Kap., Ziff. 3. 7 .3. 
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Tabelle 47: Details der Führerscheinsanktionen - Deutschland 

Sperre in Mona- in %, 
Deutschland ten N = 51 

Mittelw. 1 Std.Ab. 
3 - 6 7 - 9!10-12 I> 12 

§ 44 §§ 69f. M. M. M. M. 
Fall? 0 100% 8,2 1,4 15,7 66,7 17,6 0 
Fall ?A 0 98% 16 3,6 0 0 21,6 76,5 
Fall 7B 0 96,10% 8,35 1,36 11,8 68,6 15,7 0 

In allen drei Fällen wird von nahezu allen Richtern die Maßregel des Fahr-
erlaubnisentzugs und eine Sperre für die Wiedererteilung gemäß§§ 69, 69a 
StGB vorgeschlagen. Die Nebenstrafe des Fahrverbots gemäß § 44 StGB 
kommt nicht vor. 

Im Grundfall 7 wird eine Entscheidung gemäß §§ 69, 69a StGB von 
100% der Richter getroffen. Zwei Drittel der Richter bemessen die Dauer 
der Sperre auf 7 - 9 Monate, jeweils ca. 1/6 auf bis zu sechs bzw. 10 bis 12 
Monate. Der Mittelwert der Sperrfrist beträgt 8,2 Monate, die Standardab-
weichung 1,4 Monate, somit lediglich ein knappes Fünftel des Mittelwer-
tes. 

Im Fall 7A wird die Maßregel ebenfalls von 98% der Richter138 ver-
hängt. Die vorgeschlagene Dauer der Sperre für die Wiedererlangung ist 
vor dem Hintergrund des § 69 Abs. 3 StGB zu sehen. Dieser schreibt eine 
Mindestdauer von einem Jahr vor, wenn in den letzten drei Jahren vor der 
Tat bereits eine Sperre angeordnet wurde. Die Fallbeschreibung enthält ei-
ne einschlägige Vorverurteilung 20 Monate vor der neuen Tat, erwähnt al-
lerdings nicht, ob gegen den Angeklagten damals eine Sperre angeordnet 
wurde 139• Da sie aber die gesetzliche Regelfolge ist (vgl. § 69 Abs. 2 StGB) 

138 Vermutlich hat ein Richter (2%) die Rubrik versehentlich nicht angekreuzt. § 44 
Abs. 1 Satz 2 StGB schreibt nämlich vor, dass in der Regel zumindest ein Fahr-
verbot anzuordnen ist, wenn im Fall des§ 316 StGB keine Maßregeln nach§§ 69 
ff. StGB verhängt wurden. Da auch dies in dem Fragebogen nicht vorgeschlagen 
wurde, kann von einem Versehen ausgegangen werden, zumal es keinen Gnmd 
gibt, für den Grundfall die Regelfolge des Fahrerlaubnisentzuges anzuordnen, für 
den gleichen Sachverhalt mit einer einschlägigen Vorstrafe dagegen nicht. 

139 Grund hierfür war, dass die Fälle in beiden Stichproben weitestmöglich gleich 
gestaltet werden sollten. Es wäre zu überlegen, im Fall einer Ausweitung der 
Befragtmg hier für Deutschland anzugeben, dass in der Vorverurteihmg auch eine 
Maßregel nach §§ 69, 69a StGB verhängt wurde. 
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und auch in der Praxis nahezu ausnahmslos angeordnet wird - wie auch die 
Ergebnisse des vorliegenden Fragebogens zeigen -, gingen die meisten 
Richter davon aus, dass die Mindestsperrfrist des § 69a Abs. 3 StGB zu 
berücksichtigen sei. Nur zwei Richter verhängten solche von unter 12 Mo-
naten, wobei der eine ausdrücklich vermerkte, dass dies nur gelte, wenn es 
bei der Vorverurteilung nicht zu einer Sperre gekommen sei, andernfalls er 
15 Monate Sperrfrist vorschlage. Alle anderen Richter140 verhängten Sper-
ren von zwölf Monaten und mehr, wobei sich knapp 1/5 für eine solche von 
genau zwölf Monaten entschieden, knapp 1/10 für solche von 19 Monaten 
und mehr, während fast zwei Drittel der Vorschläge auf Sperren zwischen 
13 und 18 Monaten lautete (knapp 65% aller Richter)141 . Der Mittelwert für 
die Dauer der Sperrfrist beträgt in diesem Fall 16 Monate, die Standardab-
weichung 3,6 Monate, also nur ein knappes Viertel des Mittelwertes. 

Im Fall 7B sinkt die Quote der führerscheinrechtlichen Sanktionen nach 
§§ 69 ff. StGB zwar geringfügig, liegt aber mit 96,1% immer noch sehr 
hoch 142. Auch hier besteht bei über zwei Dritteln aller Teilnehmer Überein-
stimmung hinsichtlich der Dauer der Führerscheinsperre: 68,6% schlagen 
auch in diesem Fall eine solche von sieben bis neun Monaten vor. 

Hinsichtlich der französischen Strafvorschläge ergibt sich bei dieser 
Aufschlüsselung nur teilweise ein einheitlicheres Bild als bei Zugrundele-
gung der ursprünglichen Schwerekategorien. So wird deutlich, dass im Fall 
7 nahezu drei Viertel der Richter den Angeklagten am Vermögen strafen 
wollen, indem sie eine Geldstrafe verhängen143. Eine so hohe Quote der 
Geldstrafe wurde sonst in keinem anderen Fall erreicht144• Ca. zwei Drittel 

140 Mit Ausnahme desjenigen, der die Rubrik überhaupt nicht angekreuzt hat. 
141 Aus der Tabelle 47, S. 786, nicht erkennbar, da d01t die Dauern der FS-Sperre 

anders gruppiert wurden. 
142 Hier ist wie bereits beim Grundfall die Annahme erlaubt, dass die fehlenden 3,9% 

(zwei Richter) nicht bewusst von Fiihrerscheinsanktionen absehen wollten, sondern 
es sich um ein Versehen handelt. Auch hier wurde nämlich trotz§ 44 Abs. 1 Satz 2 
StGB kein Fahrverbot verhängt. Auch dürfte die Vernmtung der Ungeeignetheit 
zum Führen von Kraftfahrzeugen gern. § 69 Abs. 2 StGB kaum aufgrund der 
früheren Verurteilung imd der vor der neuen Tat erfolgten Strafvollstreckung als 
widerlegt angesehen worden sein. 

143 Eine Tagessatzgeldstrafe kommt bei den Trunkenheitsfällen nicht vor, siehe oben 6. 
Kap., Ziff. 2.4.1. 

144 Auch wenn die Tagessatzgeldstrafe in den Fällen, in denen sie vorgeschlagen wurde, 
hinzuaddiett wird, siehe Übersichtstabelle B2. 
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der pekuniären Sanktionen wurden aber mit einer Gefängnisstrafe kombi-
niert145. 

Eine gewisse Übereinstimmung der Teilnehmer lässt sich hinsichtlich 
der Dauer der Freiheitsstrafen erkennen 146. In jedem der drei Trunkenheits-
fälle liegen über drei Viertel der vorgeschlagenen Freiheitsstrafen zwischen 
½ und 3 Monaten. Werden auch die ganz kurzen Freiheitsstrafen hinzuge-
nommen, so sind im Fall Ziff. 7 sogar 100% der vorgeschlagenen Freiheits-
strafen bis zu drei Monaten lang, in den anderen beiden Fällen geht keine 
der vorgeschlagenen Freiheitsstrafen über sechs Monate hinaus. 

Die Standardabweichung bei der Dauer der Freiheitsstrafe liegt zwar 
beim Grundfall 7 so niedrig wie sonst in keinem anderen Fall147, beträgt 
aber in Relation zu dem sehr niedrigen Mittelwert immer noch ca. dessen 
Hälfte, wie in allen anderen Fällen auch. 

Eine gewisse Übereinstimmung besteht auch darin, dass in allen drei Fäl-
len der Trunkenheitsfahrt von ca. zwei Drittel aller Richter Führerschein-
strafen in irgendeiner Form für erforderlich gehalten wurden. Dabei ist 
überraschend, dass die Quote der Führerscheinstrafen sich auch im Fall 7 A 
(einschlägiger Rückfall) nicht erhöht. 

Hier war allerdings zu berücksichtigen, dass sich die Annulliemng des 
Führerscheins bei dieser Fallgestaltung gmndsätzlich ipso iure aus dem 
Gesetz ergibt. Sie ist zwar im Urteil durch die Formulienmg „constate 
l 'annulation" zu benennen und insbesondere die Dauer der Sperrfrist zu 
bestimmen, Art. L. 234-13 Code de la route n. F. 148. Letzteres wurde 
aber von fast der Hälfte (41%) der Richter, die eine Annullienmg nen-
nen (16,7% aller Strafvorschläge), tmterlassen. Insofern war nicht aus-
zuschließen, dass bei Fall 7A einige Richter die Annullienmg nicht 
vermerkt haben, obwohl sie von ihrem Eintreten ausgingen. Deswegen 
wurde weiter geprüft, ob es Strafvorschläge gibt, die für Fall 7 Führer-
scheinsanktionen vorsehen, bei Fall7A dagegen nicht. Wenn im Gnmd-
fall eine solche vorgeschlagen wurde, kann nämlich angenommen wer-
den, dass der entsprechende Richter den Angeklagten in der Fallvarian-
te mit einer einschlägigen Vorstrafe nicht ohne Führerscheinsanktion 
lassen wollte. Diese Konstellation kam aber nur ein Mal vor. Alle ande-
ren Teihiehmer, die im Fall 7A keine Führerscheinsanktion verhängten, 
tmterließen dies ebenfalls bei den Fällen 7 und 7B und hielten es somit 
augenscheinlich nicht für tunlich, bei einer Tmnkenheitsfalirt, sei es im 
Rückfall oder nicht, Fiihrerscheinsanktionen zu verhängen, obwohl 

145 Siehe oben 6. Kap., Ziff. 2.4.1. 
146 Vgl. Tabelle E im Anhang. 
147 Vgl. Tabelle Fl im Anhang. 
148 Siehe oben 4. Kap., Ziff. 4.1.3.3.2. 
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nach dem Gesetz eine solche Rechtsfolge im Fall 7A sogar gnmdsätz-
lich ipso iure eintritt. Rechtlich ist diese Rechtsfolgenentscheidtmg der 
Teilnehmer zulässig, da der Rückfall bei der Verurteihmg nicht berück-
sichtigt werden muss, auch wenn er bekannt ist149• 
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Hinsichtlich der Art der Führerscheinstrafe und ihrer Dauer ist innerhalb 
der französischen Teilnehmer nur noch beim Grund.fall 7 eine Überein-
stimmung der Mehrheit der französischen Teilnehmer festzustellen: 

Tabelle 48: Details der Führerscheinsanktionen - Frankreich 

An- Su 
nul. Dauer sp. Dauer 

10-
12 

1-3 4-6 7-9 10-12 keine 1-3 4-6 7-9 Mo 
Mon. Mon. Mon. Mon. Angb. Mon. Mon. Mon. n. 

Fall 
7 0 0 0 0 0 0 69 16,7 42,9 4,8 4,8 
Fall 28, 11, 
7A 40,5 4,8 4,8 0 14,3 16,7 6 2,4 9,5 4,8 9 
Fall 61, 
7B 4,8 0 2,4 0 0 2,4 9 9,5 31 9,5 9,5 

Im Grund.fall 7 haben alle Richter, die überhaupt auf die Fahrerlaubnis des 
Angeklagten zugreifen wollten, eine Suspendierung derselben vorgeschla-
gen, keiner dagegen eine Annullierung, obwohl auch diese nach dem Ge-

149 Siehe oben 1. Kap., Ziff. 3.1.2.2. Ein Proband vermerkte, dass aus der Fallge-
staltung nicht hervorgehe, ,.ßi Ta recidive est visee", ob also die Staatsanwaltschaft 
bei der Befassung des Gerichts sich bereits auf den Rückfall bezogen hatte. Mög-
licherweise sind einige Probanden von der Annallme ausgegangen, dass dies nicht 
der Fall sei, und haben die einschlägige Vorstrafe deshalb nicht berücksichtigt. 
Rechtlich wäre dies allerdings nicht zwingend, da auch dann wegen recidive 
bestraft werden kann, weim sie bei der Befasstmg des Gerichts noch nicht erwälmt 
wurde, aber während der Hauptverhandlung so darauf hingewiesen wird, dass der 
Angeklagten die Möglichkeit zur Stellungnallme hat, siehe oben 1 Kap., Ziff. 
3.1.2.2. Im Fall einer weiteren Verwendung des Fragebogens sollte dennoch beim 
Gnmdfall 7 ausdrücklich klargestellt werden, dass die recidive eingeführt wurde. 



356 DIE STRAFVORSCHLÄGE IN DEN FIKTIVEN FÄLLEN 

setz möglich wäre150. Auch die Dauer der Suspendienmg weist beim 
Gnmdfall zumindest einen eindeutigen Schwerpunkt auf, da sich 42,9% 
aller Richter (also 62% der Strafvorschläge, die aufFührerscheinsuspendie-
nmg lauten) für eine Dauer von 4 - 6 Monaten entschieden haben. 

Im Fall 7A haben sich dagegen ca. 40% aller Richter für eine Annullie-
nmg und fast 30% für eine Suspendienmg entschieden. Bei beiden Arten 
der Führerscheinstrafen liegt ein relativ schwacher Schwerpunkt jeweils 
auf den längeren Dauern von 10 - 12 Monaten 151. 

Tabelle 49: Kombination von Führerscheinstrafen 
mit anderen Strafen - Frankreich 

1 VI 
o. 1 II II III III IV IV o. VI nur 
FS + FS o.FS + FS o.FS + FS o.FS + FS FS + FS FS 

Fall 
7 0 2,4 9,5; 35,7 7,1; 7,1 2,4 0 9,5 16,7 9,5 
Fall ' ' 
7A 0 2,4 28,5\ 54,8 0 2,4 0 0 0 4,8 4,8 
Fall i i 

i ' 
7B 2,4\ 7, 1 19, 1 \ 35,7 2,4; 4,8 oi, 0 2,4 14,3 4,8 

Im Fall 7B haben sich die überwiegende Mehrheit aller Richter und 92,8% 
all derer, die überhaupt eine Führerscheinsanktion vorschlagen, für eine 
Suspendienmg entschieden. Der Schwerpunkt liegt hier mit allerdings nur 
31 % auf einer Länge von 4 bis 6 Monaten, jeweils fast ein Zehntel aller 
Richter (knapp 15% derer, die überhaupt Führerscheinsanktionen verhängt 
haben) entschied sich aber auch für alle anderen Gruppen von Dauern. 

Weiter aufgefächert wird das Bild, wenn auch die Kombination mit den 
Hauptstrafen nach den hier entwickelten Strafschwerekategorien berück-
sichtigt wird. 

150 Hier kann der relativ niedrige Alkoholgehalt des Angeklagten von 1,2 %0 in der 
Fallschildel1lllg eine Rolle gespielt haben. Der Vergehenstatbestand ist in Frank-
reich allerdings schon ab 0,8 %0 BAK erfüllt, auch wenn keine alkoholbedingten 
Ausfallerschein1mgen vorliegen, Art. L. 234-12 Code de la route n. F. 

151 Bei der Annulliel1lllg haben allerdings die meisten Probanden keine Angaben zur 
Dauer gemacht. 
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Auch bei der Frage, in welchen Fällen welche Kombination bevorzugt 
wird, ist somit keine Standardisierung auszumachen. Insgesamt werden in 
allen Strafschwerekategorien mit Ausnahme der gemeinnützigen Arbeit 
etwas häufiger Kombinationen mit Führerscheinsanktionen vorgeschlagen 
als die gleiche Strafstufe ohne Führerscheinsanktion. Dies entspricht der 
allgemeinen Häufigkeit der führerscheinrechtlichen Strafen, die insgesamt 
von immerhin zwei Drittel aller Teilnehmer für erforderlich gehalten wur-
den. Eine darüber hinausgehende Übereinstimmung konnte aber auch bei 
dieser Betrachtungsweise nicht festgestellt werden. 

3.8.3 Ergebnis 

Zusammengefasst ergibt sich somit, dass in den Fällen der Trunkenheits-
fahrt zwar bei den französischen Strafvorschlägen eine etwas höhere Stan-
dardisierung als in den anderen Fällen erreicht wird, allerdings bei weitem 
nicht in dem Maße wie in der deutschen Stichprobe. Dabei ist sie beim 
Grundfall noch am deutlichsten ausgeprägt. 

Die oben aufgestellte Hypothese, wonach nicht nur bei der deutschen, 
sondern auch bei der französischen Stichprobe eine größere Standardisie-
rung bei den massenhaft vorkommenden Verkehrsdelikten als bei Fällen 
der allgemeinen Kriminalität bestehe, hat sich somit für die deutsche Seite 
eindeutig, für die französische dagegen allenfalls einschränkt bestätigt. 

Diese Ergebnisse stehen im Gegensatz zu den Angaben der französi-
schen Teilnehmer auf die Frage 11 im 3. Teil des Fragebogens. Dort hatten 
sämtliche Richter, die zur Beantwortung der Frage aufgerufen waren152, 

angegeben, bei der Aburteilung von Trunkenheitsfahrten standardisierte 
Strafmaße zu verwenden153. Offen ist, ob dieser Widerspruch durch die 
Richter hervorgerufen wurde, die derzeit nicht als Strafrichter tätig sind 
und deshalb die Frage III 11 nicht zu beantworten brauchten. Möglich ist 
auch, dass die Richter, die bei der Frage III 11 angegeben haben, Strafstan-
dards zu verwenden, diese für sich selbst entwickelt haben, ohne dass sie 
mit denen ihrer Kollegen unbedingt übereinstimmen. 

152 Vgl. ziu· Einschränkung durch eine Vorschaltfrage oben 5. Kap., Ziff. 4.1.4. 
153 Siehe oben 5. Kap., Ziff. 4.1.4. 
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Jedenfalls wird deutlich, dass sich in der französischen Stichprobe auch 
bei den Massendelikten der Verkehrsdelinquenz die bestehende Sanktio-
nenvielfalt und die Ermessensfreiheit der Richter bei der Strafzumessung in 
einer - zumindest verglichen mit den deutschen Strafvorschlägen - relativ 
großen Disparität der Sanktionen niederschlägt. 

4. Zusammenfassung der Fallauswertung 

Die Auswertung der Strafvorschläge, die von den Teilnehmern beider Län-
der für die fiktiven Fälle abgegeben wurden, stellte sich als auch metho-
disch schwieriges Unterfangen heraus. 

So machte sich auch in dieser Untersuchung bemerkbar, dass die franzö-
sische Sanktionenvielfalt den empirischen Zugriff erschwert. Bereits die 
Eingabe der Daten war vielfachen Komplikationen unterworfen, die häufi-
ge Neuauszählungen erforderlich machte. 

Die in beiden Ländern zulässigen Strafarten sind zudem so wenig ver-
gleichbar, dass sie nicht auf dieselben Schwerekategorien zurückgeführt 
werden können. Zusätzlich sind in Frankreich die unterschiedlichsten 
Kombinationen der unterschiedlichen Sanktionsarten zulässig, die teilweise 
unbeachtet bleiben müssen, um eine gewisse Übersichtlichkeit zu wahren, 
allerdings teilweise zur Interpretation der Ergebnisse dennoch herangezo-
gen werden müssen. Selbst die Maßeinheit innerhalb scheinbar vergleich-
barer Strafarten ist nur bei den Freiheitsstrafen identisch, bei den Geldstra-
fen aber aufgrund des Tagessatzsystems in Deutschland und des Geldsum-
menprinzips in Frankreich dagegen nicht. Der Vergleich und die Interpreta-
tion desselben hatten daher in einer methodischen Mischung aus qualitati-
ven und quantitativen Elementen stattzufinden. 

In den Strafzumessungsvorschlägen spiegelt sich, wenn auch mit Abwei-
chungen, die sich aber ohne weiteres auf die Art der zur Entscheidung ge-
stellten Fälle zurückführen lassen, jeweils das Sanktionsprofil wider, das 
sich auch aus den amtlichen Verurteiltenstatistiken ergibt. Insbesondere die 
Dominanz der Geldstrafe in Deutschland und diejenige der Freiheitsstrafe 
in Frankreich154 sind auch in den Antworten auf die fiktiven Fälle festzu-
stellen. 

Der Vergleich der Strafvorschläge zeigte, dass innerhalb der deutschen 
Stichprobe hinsichtlich der Strafarten eine wesentlich höhere Konformität 

154 Jedenfalls wenn die Venuteilungen wegen contraventions außen vor gelassen werden, 
siehe oben 6. Kap., Ziff. 1.1.1. 
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der Strafvorschläge für einen Fall herrschte als innerhalb der französischen. 
Dies ist wenig überraschend, wird doch die Auswahl zwischen den beiden 
Hauptsstrafmten in Deutschland durch das Zusammenspiel von§ 47 StGB 
einerseits, erhöhte und bindende Mindeststrafen in manchen Tatbeständen 
andererseits nahezu unausweichlich vorgegeben, während in Frankreich 
keinerlei Kriterien für die Auswahl zwischen den vielfachen Strafarten be-
stehen. Die größere Disparität in Frankreich ist somit systematisch vorge-
geben. Selbst im Bereich der Trunkenheitsfahrt, für den die französischen 
Teilnehmer übereinstimmend angegeben hatten, Straftaxen zu verwenden, 
bestand nur teilweise größere Einigkeit zwischen den französischen Teil-
nehmern hinsichtlich der auszuwählenden Strafart. 

Unter Einbeziehung der Strafhöhe änderte sich das Bild dagegen: Hier 
waren sowohl bei den deutschen als auch bei den französischen Teilneh-
mern überwiegend vergleichbare und in Bezug zur Weite der Strafrahmen 
recht geringe Abweichungen innerhalb der Strafvorschläge für einen Fall 
festzustellen. Lediglich in den Fällen der Trunkenheitsfahrt waren sich die 
deutschen Teilnehmer auch hinsichtlich der Strafhöhe einiger als in den 
anderen Fällen, die französischen dagegen nicht. 

Deutlich wurde, dass in beiden Ländern die Reaktion auf die zur Ent-
scheidung unterbreiteten Strafzumessungsstimuli sich primär in einer Ver-
änderung der Strafarten ausdrückte, weniger aber in der Strafhöhe. Dabei 
waren die Reaktionen der deutschen Teilnehmer jeweils wesentlich deutli-
cher als die ihrer französischen Kollegen. 

In Deutschland beruht auch dies auf dem Zusammenspiel von § 4 7 StGB 
einerseits und erhöhten Mindeststrafen in den Beispielsfällen mit gesetzli-
chen Strafschärfimgsgründen andererseits. Dementsprechend war die größ-
te Disparität jeweils dort festzustellen, wo es sich um einen durch 
§ 4 7 StGB erlaubten Grenzbereich zwischen einer erhöhten Mindestfrei-
heitsstrafe und einer erhöhten Geldstrafe handelte. Ansonsten wurde Frei-
heitsstrafe nur dort in größerem Umfang verhängt, wo eine einschlägige 
Vorstrafe als besonderer Umstand im Sinne des § 47 Abs. 1 StGB interpre-
tiert werden konnte. 

In Frankreich beruht es auf dem gesetzlichen Konzept der Individualisie-
rung, auf die zur Entscheidung gestellten Varianten primär durch eine Ver-
änderung der Strafarten zu reagieren: Die Vervielfältigung der dem Korrek-
tionalgericht zur Verfügung stehenden Sanktionsarten sollte gerade dem 
Zweck dienen, eine flexible Reaktion auf verschiedene Umstände zu ge-
statten. Allerdings wurden von den französischen Teilnehmern ganz über-
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wiegend Gefängnisstrafen verhängt und fanden die Reaktionen auf die 
Strafzumessungsstimuli häufig nur innerhalb der verschiedenen V ollstre-
ckungsvarianten derselben statt. Nur in einem Fall lag die Gesamtquote der 
Gefängnisstrafen unter 50%, in allen anderen Fällen bei ca. zwei Dritteln 
aller Strafvorschläge oder mehr. Insofern kann von einer Homogenität der 
französischen Strafvorschläge gesprochen werden, die dem gesetzgeberi-
schen Konzept der Sanktionenvielfalt und Ermessensfreiheit nicht mehr 
entspricht, seitdem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Individu-
alisierung der Sanktion im Vergehensbereich nicht nur der sursis simple 
und die Vollstrecktmgsaussetzung mit Bewährungsauflage, sondern auch 
vielfältige andere Sanktionsarten zur Verfügung gestellt wurden. 

Die zur Überprüfimg gestellten Hypothesen haben sich überwiegend nur 
tendenziell bestätigen lassen. Festgestellt wurde, dass die wenigen gesetzli-
chen Vorgaben nicht nur von den deutschen, sondern auch von den franzö-
sischen Teilnehmern jedenfalls im Bereich der straferschwerenden Um-
stände berücksichtigt wurden, auch wenn der Code penal keine Mindest-
strafen mehr vorschreibt und sie mangels Begründungspflicht durch nichts 
dazu angehalten werden können, in diesen Fällen tatsächlich höhere Strafen 
zu verhängen. Hinsichtlich der Vorstrafen weichen die französischen Teil-
nehmer allerdings insofern vom gesetzlichen Entscheidungsprogramm ab, 
als sie die nicht einschlägige Vergehensvorstrafe nahezu im gleichen Um-
fang strafschärfend berücksichtigen wie die nicht einschlägige Verbre-
chensvorstrafe, obwohl nur letztere die gesetzlichen Voraussetzungen der 
recidive mit der damit einhergehenden Verdoppelung der Strafobergrenze 
erfüllt. Insgesamt wurden die verschiedenen Arten der Vorstrafen von den 
deutschen und den französischen Teilnehmern auf sehr ähnliche Weise 
strafschärfend verwendet, wobei allerdings in der deutschen Stichprobe die 
Strafschärfimg nach einer einschlägigen Vorstrafe noch wesentlich krasser 
ausfiel als in der französischen. 

Die Schadenswiedergutmachtmg vor der Hauptverhandlung führte dage-
gen in Frankreich zu einer deutlicheren Strafmilderung - übrigens zusam-
men mit der Abweichung aufgrund veränderter persönlicher Täterumstände 
der einzige Fall, bei dem die französischen Teilnehmer eindeutiger auf ein 
Strafzumessungsignal reagierten als die deutschen. Dies ist auch deshalb 
bemerkenswert, weil die Schadenswiedergutmachung in Deutschland in-
zwischen als vertypter Strafmilderungsgnmd vorgesehen ist. 

Demgegenüber hat das Geständnis bei den deutschen Teilnehmern zu ei-
ner stärker ausgeprägten Strafmilderung geführt als bei den französischen, 
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was seiner prozessökonomischen Bedeutung im deutschen Strafprozess und 
seiner diesbezüglichen Unwichtigkeit im französischen Strafprozess ent-
spricht. 

Die aufgestellte Hypothese zur größeren Bedeutung des Versuchs für die 
deutschen Ergebnisse wurde tendenziell bestätigt. Allerdings können hier 
auch andere Umstände hereingespielt haben. 

Die Variation der persönlichen Täterumstände hat sich bei den französi-
schen Teilnehmern in recht deutlichen Unterschieden bei der Auswahl der 
Sanktionsart niedergeschlagen, wäln·end in Deutschland nur die Höhe der 
Tagessätze geändert wurde. 

Was das Maß an Disparität oder Homogenität der Strafvorschläge an-
geht, hat sich die Hypothese bestätigt, dass die deutschen Antwmten kon-
former, die französischen disparater sein werden. Entgegen der Erwartung 
gilt dies auch für die Fälle der Trunkenheitsfalnt. Obwohl es sich hier auch 
in Frankreich um ein relativ gleichförmig vorkommendes Massendelikt 
handelt, waren die französischen Strafvorschläge auch lmter Berücksichti-
gung aller Kombinationsmöglichkeiten hier allenfalls im Grundfall homo-
gener als in den anderen Deliktsbereichen. 

Gesamtzusammenfassung und Ausblick 

Die französische Konzeption der Sanktionsauswahl im Einzelfall ist der 
deutschen in vielerlei Hinsicht entgegengesetzt. Angesichts dessen erschien 
es interessant, in einem empirischen Pilotprojekt zu vergleichen, ob tmd 
wie sich diese Unterschiede in den Auffasswgen zu Strafzwecken und 
Strafzumessungskriterien, aber auch in konkreten Sanktionsentscheidungen 
von französischen tmd deutschen Richtern niederschlagen. / 

Zu diesem Zweck wurde als Erhebungsinstrument ein nahezu identi-
scher, zweisprachiger Fragebogen entwickelt, der Fragen zu den Strafzwe-
cken und zur Strafzumessung sowie fiktive Fälle enthielt. Hierin wurden 
verschiedene Strafzumessungsstimuli zur Entscheidung gestellt, um zu lID-

tersuchen, inwieweit die Reaktionen hierauf sich in den beiden Teilneh-
mergruppen unterscheiden. 

Methodisch warf dieses Vorgehen vielfiiltige Probleme auf, die nur teil-
weise gelöst werden konnten. 

Der Fragebogen wurde von ca. 40 Richtern im Bezirk der cour d'appel 
von Colmar lmd von ca. 50 Richtern in den grenznahen Landgerichtsbezir-
ken des OLG-Bezirks Karlsruhe beantwortet. 
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Seine Auswertung ergab bei den abgefragten Strafzwecken und Strafzu-
messungskriterien trotz der erheblichen theoretischen Unterschiede der je-
weiligen Strafzumessungskonzeption eine große Übereinstimmung zwi-
schen den französischen und deutschen Teilnehmern. Die Strafvorschläge 
spiegeln zwar die strukturellen Unterschiede zwischen den beiden Sanktio-
nensystemen wider, ergaben aber auch erhebliche Übereinstimmungen in 
der Reaktion auf die variie1ten Strafzumessungskriterien. 

Welche Folgerungen sind aus diesen Ergebnissen zu ziehen? 
Die französische Konzeption einer grundsätzlich unüberprüften freien 

Ermessensentscheidung bei der Sanktionsauswahl kann nicht mehr als rich-
tungsweisend angesehen werden. Bereits innerhalb Frankreichs wird deut-
lich, dass sich durch den Einfluss der EMRK eine größere Kontrolldichte 
entwickelt. Auch aus der weitgehenden Übereinstimm1mg der französi-
schen Teilnehmer, dass für die fiktiven Fälle ganz überwiegend Gefängnis-
strafe zu verhängen sei, ergeben sich Anhaltspunkte dafür, dass mangels 
gesetzlicher Vorgaben und deren Kontrolle durch die höchstrichterliche 
Rechtsprechung die Richter andere Leitmuster suchen, an denen sie ihre 
Ermessensausübung orientieren können. 

Wenn auch die Begründung von Strafzumess1mgsentscheidungen das 
bekannte Problem des Auseinanderfällens von Herstellung und Darstellung 
der Entscheidung hervorruft, so ist es doch init den Grundsätzen eines fai-
ren Verfahrens schwerlich zu vereinbaren, die Sanktionsentscheidung in-
nerhalb der gesetzlichen Grenzen jeder rechtlichen Kontrolle zu entziehen. 

Die Diskussion, inwieweit die Ausübung des richterlichen Strafzumes-
sungsermessens durch gesetzliche Vorgaben geleitet werden kann, sollte 
sich daher auch in Frankreich neu stellen. Erforderlich erscheint es dabei 
nicht, bindende Mindestgrenzen einzuführen. Von Interesse wäre es viel-
mehr, wenn der Gesetzgeber die Aufmerksamkeit, die die französischen 
Richter den bislang wenigen gesetzlichen Vorgaben trotz fehlender Kon-
trollmöglichkeiten nach den Ergebnissen der vorliegenden empirischen Un-
tersuchung schenken, nutzen würde, um Entscheidungskriterien für die 
Auswahl zwischen den Strafarten anzugeben. Die gewachsene französische 
Konzeption der Individualisierung der Strafsanktion müsste hierdurch kei-
nesfalls in Frage gestellt werden, sondern würde durch die Einführung von 
Strafzumessungskriterien, die prognostische und inhaltliche Elemente ent-
halten, sogar noch verstärkt. Solche Voraussetzungen lassen zudem zwangs-
läufig einen relativ weiten Beurteilungsspielraum im Einzelfall, so dass 
auch insofern ein Bruch mit der französischen Strafzumessungstradition 
nicht zu befürchten wäre. 
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Gleichzeitig sollte prozessual klargestellt werden, dass sich die allge-
meine Begründungspflicht für Strafurteile auch auf Strafzumessungsent-
scheidungen bezieht. In Verbindung mit der Vorgabe von Strafzumes-
sungskriterien müsste die Strafzumessungsentscheidung dann auch in 
Frankreich als Rechtsfrage behandelt werden. 

Hierdurch würden die Unterschiede zwischen der französischen Konzep-
tion und den Auffassungen, die eine weitgehende Vorhersehbarkeit und 
Berechenbarkeit der Straffestsetzung im Einzelfall für erforderlich halten, 
deutlich geringer, ohne dass die zugrunde liegenden strafrechts- und staats-
theoretischen Prinzipien einander angeglichen werden müssten. 

Schlussfolgenmgen für eine Annäherung der Rechtssysteme auf europäi-
scher Ebene auch im Bereich der Strafzumessung lassen sich aus dieser auf 
Frankreich und Deutschland konzentrierten Untersuchung nicht unmittelbar 
herleiten. Es bleibt aber zu hoffen, dass das Verständnis der französischen 
Rechtslage sowie die Anhaltspunkte für eine davon teilweise unabhängige 
Strafrechtspraxis dazu beitragen, entsprechende Gemeinsamkeiten inner-
halb der Europäischen Union herauszuarbeiten und Unterschiede pragma-
tisch zu reduzieren. 
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Übersichtstabelle A 

A1: Strafschwerekategorien Deutschland 

Kategorie Kategorie II Kategorie III Kate- Kategorie V 
1 FrStr mit FrStr mit gorie Strafvorbehalt 

FrStr ohne Bewährung Bewährung IV und 
Bewährung und ohne Einstellung 

Entschei- Entscheidungen 
dungen nach §§ 56b ff Freiheits-

nach§§ 56b StGB strafe 
Deutschland ff StGB insge-
Fall Nr. samt 

1 3,9 45,1 0 49 51 0 

1a 0 27,5 0 27,5 72,5 0 

1b 5,9 82,4 2 90,3 9,8 0 

1c 0 72,5 0 72,5 27,5 0 

2 2 52,9 2 56,9 43,1 0 

3 0 0 0 0 98 2 

3a 0 0 0 0 100 0 

3b 0 5,9 0 5,9 94,1 0 

3c 0 0 0 0 74,5 25,5 

4 0 21,6 3,9 25,5 72,5 0 

4a 0 7,8 2 9,8 86,3 4 

5 2 82,4 5,9 90,3 9,8 0 

6 0 7,8 0 7,8 92,2 0 

6a 2 76,5 9,8 88,3 11,8 0 

7 0 0 0 0 100 0 

7a 0 74,5 7,8 82,3 15,7 0 

7b 0 3,9 3,9 7,8 92,2 0 
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A2: Strafschwerekategorien Frankreich 

Kategorie Kategorie !Kategorie Kaleg(> Kaleg(> Kaleg(> Kaleg(> Kaleg(> 
1: III: rie IV: rieV: rieVI: HeVII: rk!VIII: 

Gefängnis- Gefängnis- Gefängnis- Geman- reine K,eidsum- $trafcis- reine 
strafe ganz strafe ~trafe rützige nienstrafe penscxler FC.nrer-
oder vollständig ~llständig Albeit strafe ~cxler Geldslrafe 
eilweise ausgesetzt ~usgesetzt reines jou"s- leilvleise mit banktia, 
ohne mit ~G) amende ~neVcil- r,.disläl-
Bewährun Verhän- [Tages- stre:k- ciga" 
s gung von lsätze) 8eJlal-

Verpflich-

Frank- ungen/ Summe 
Auflagen -111 

reich K,efäng 
Fall Nr. ris 

1 14,3 35,7 45,2 95,2 2,4 2,4 0 0 0 

1a 9,5 31 52,4 92,9 4,8 2,4 0 0 0 

1b 38,1 31 26,2 95,3 2,4 2,4 0 0 0 

1c 21,4 26,2 50 97,6 0 2,4 0 0 0 

2 26,2 47,6 21,4 95,2 2,4 2,4 0 0 0 

3 0 38,1 28,6 66,7 4,8 11,9 16,7 0 0 

3a 0 35,7 40,5 76,2 21,4 0 2,4 0 0 

3b 2,4 45,3 28,6 76,3 9,5 7,1 7,1 0 0 

3c 0 0 38,1 38,1 2,4 2,4 21,4 35,7 0 

4 2,4 28,6 38,1 69,1 4,8 0 11,9 4,8 0 

4a 0 26,2 45,2 71,4 14,3 2,4 11,9 0 0 

5 11,9 42,9 38,1 92,9 7,1 0 0 0 0 

6 0 21,4 42,8 64,2 28,6 4,8 0 0 2,4 

6a 14,3 54,8 7,1 76,2 19 4,8 0 0 0 

7 2,4 45,2 14,3 61,9 2,4 0 26,2 0 9,5 

7a 2,4 83,3 2,4 88,1 0 0 4,8 0 4,8 

7b 9,5 54,8 7, 1 71,4 2,4 0 16,7 0 4,8 
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Übersichtstabelle B 

B1: Fallprofile Frankreich 

Frankreich Nennune;en in% der Befrae;ten, n=42 

Variable 1 lA 1B lC 2 3 JA JB 
Geldsum-
menstrafe 16,7 11,9 14,3 16,7 21,4 47,6 11,9 28,6 
Gefängnis-
strafe 95,2 92,9 95,2 97,6 95,2 66,7 76,2 76,2 
Ge/Strafe (teilw.) 
ohne Bewähn111g 14,3 9,5 38,1 21,4 26,2 0 0 2,4 

Gef. (teilw.) o. B. 
+ Geldstrafe 0 2,4 0 2,4 0 0 2,4 
Gef einfache 
Strafausset=img 64,3 66,7 52,4 71,4 42,9 57,1 47,6 54,8 
Gef. 111. B. + 
Geldstrafe 16,7 11,9 11,9 16,7 19 31 9,5 23,8 
Bewähnmgsaus-
set:unf! 31 26,2 38,1 23,8 50 9,5 9,5 16,7 

Therapieweis,mg 0 2,4 2,4 0 38,l 0 0 2,4 
Schadenswieder-

1gutmachung 31 26,2 38,1 21,4 23,8 9,5 9,5 11,9 
Arbeits-/ 
Wohmmgssuche 0 0 0 2,4 0 0 4,8 2,4 
Kontaktverbot zu 
!Opfer 0 0 2,4 0 7,1 0 0 0 
sonst. 
Bewähnmgs-
auflagen 0 0 0 0 0 0 0 0 
Aussetzung gg. 
Arbeitsauflage 0 0 2,4 0 0 0 19 4,8 

liours-amende 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 11,9 0 7,1 

TIG 2,4 4,8 2,4 0 2,4 4,8 21,4 9,5 

Strafaufschub 0 0 0 0 2,4 0 0 0 
Absehen von 
Strafe 0 0 0 0 0 0 0 0 

Freispruch 0 0 0 0 0 0 0 0 
Führerscheinaus-
setzung 0 0 0 0 0 0 0 0 

Führerschein-
entzug 0 0 0 0 0 0 0 0 
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B1: Fallprofile Frankreich (Fortsetzung) 

Frankreich Nennungen in% der Befragten, n=42 

Variable JC 4 4A 5 6 6A 7 7A 7B 
Geldsum-
menstrafe 31 31 31 9,5 4,8 7,1 73,8 57,1 52,4 
Gefängnis-
strafe 38,1 69 71,4 92,9 64,3 76,2 61,9 88,1 71,4 
GefStrafe (teilw.) 
ohne Bewähnm!! 0 2,4 0 11,9 0 14,3 2,4 2,4 9,5 
Gef (teilw.) o. B. + 
Geldstrafe 0 0 0 0 0 2,4 2,4 2,4 2,4 
Gef einfache 
Strafaussetwn!! 40,5 57,1 66,7 52,4 47,6 16,7 59,5 38,1 19 
GefmB.+ 
Geldstrafe 0 19 19 9,5 4,8 4,8 45,2 so 33,3 
Bewälmmgsaus-
set=1111<;? 0 7,1 2,4 23,8 11,9 28,6 2,4 47,6 40,5 

TheraoieweisW1g 0 0 0 0 0 0 2,4 38,1 26,2 
Schadenswieder-
lgutmachung 0 7,1 2,4 19 9,5 19 0 2,4 0 
Arbeits-/ 
Wohmmgssuche 0 0 0 7,1 7,1 16,7 0 0 0 
Kontaktverbot zu 
IOnfer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
sonst. Bewähnmgs-
auflagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
A11sset=1111g gg. 
Arbeitsauf/a<;?e 0 2,4 2,4 14,3 4,8 26,2 0 0 2,4 

l.iours-amende 2,4 0 2,4 0 4,8 4,8 0 0 0 

TIG 2,4 4,8 14,3 7,1 28,6 19 2,4 0 2,4 

Strafaufschub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Absehen von 
Strafe 26,2 4,8 0 0 0 0 0 0 0 

Freisnruch 0 9,5 0 0 0 0 0 0 0 
Führerscheinaus-
setzun!! 0 0 0 0 2,4 0 69 28,6 61,9 
Führerschein-
entzug 0 0 0 0 0 0 0 40,5 4,8 
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82: Fallprofile Deutschland 

Deutschland Nennungen in% der Befragten, n=Sl 

Variable 1 lA 1B lC 2 3 JA 3B JC 4 4A 5 6 6A 7 7A 7B 

Geldstrafe 51 72,5 9,8 27,5 43,1 98 100 94,1 74,5 72,5 86,3 9,8 92,2 11,8 100 15,7 92,2 

Freiheits-
strafe ins!!. 49 27,5 90,2 72,5 56,9 0 0 5,9 0 25,5 9,8 90,2 7,8 88,2 0 82,4 7,8 

mit Bewähr-
ung 45,1 27,5 84,3 72,5 54,9 0 0 5,9 0 25,5 9,8 88,2 7,8 86,3 0 82,4 7,8 

Bewährungs-
helfer 5,9 2 13,7 9,8 7,8 0 0 0 0 2 2 33,3 2 19,6 0 2 0 

Arbeits-
außa!!e 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,5 5,9 60,8 0 3,9 0 

Geldaußa!!e 25,5 11,8 51 37,3 31,4 0 0 5,9 0 15,7 7,8 7,8 5,9 0 72,5 3,9 

Schadenswieder-
l!!utmachun!! 23,5 17,6 45,1 45,1 25,5 0 0 3,9 0 5,9 0 17,6 2 21,6 0 0 0 

Therapieweisung 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 0 

sonstige Bewähr-
un!!saußagen 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

Einstellung gegen 
Geldauflage 0 0 0 0 0 0 0 0 19,6 0 2 0 0 0 0 0 0 

Strafvorbehalt 0 0 0 0 0 2 0 0 5,9 0 2 0 0 0 0 0 0 

Freispruch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Führerschein-
entzug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 98 96,1 



Übersichtstabelle C 

Bewährungsauflagen bzw. Kombination mit Geldstrafe im Vergleich 
Frankreich - Deutschland 

Geld Schad.W11t. Therapie Wo.+Arb. Kant.Verb. 

Fall N in% derN in% der N in% der N in% der N in% der N 

F D F D F D F D F D F D 
i ' 1 18 23 38,91 56,5 72,2 52,1 0 0 0 0 o: 0 

i ' 
oi 1a 16 14 31,3 42,9 68,8 ! 64 6,25 i 0 0 o' 0 

4,5! 
; ; 

1b 22 42 27,31 61,9 77,3 ! 54,8 2,4 0. 0 4,5 0 

1c 17 37 41,2 51,4 52,9' 62,2 oi 2,8 5,9 0 5,9 0 

2 27 27 33,3 59,3 37; 48,1 59,31 3,7 o· 0 11, 1 0 
: 

' i 
o\ 3 16 0 81,3 251 0 0' 

i 
i 

3a 15 0 26,7 26,7 0i 13,3 0 

3b 20 3 55 100 25 66,6 5 0 5 0 0 0 

4 12 11 66,7 72,7 25 18,2 0 0 0 0 
j 

0! 0 

4a 11 4 72,7 100 9, 1 0 0 0 0 0 o! 0 
i 

5 20 42 20 9,5 40,21,4 ol 0 15 0 0 0 
i ! ! i 

i 

i 
66,7i o\ 5ol 6 9 4 33,3 i 0 25 0 0 0 0 

o! 
i 

6a 25 39 8 7,7 32 28,2 0 28 2,6 0 0 

' 

7 20 0 100 o' 5' 0 0 

7a 35 38 60 97,4 2,9 0 57,1 10,5 0 0 0' 0 
i 

7b 23 2 60,9 100 0 0 47,8 0 0 0 0i 0 

383 

Arbeitsaufl. 

in% derN 

F 1 D 

0 0 

0 7,3 

4,5 0 

0 0 

0 0 

0 

53,3 

10 0 

i 

8,3: 0 
i 

9,1) 0 
. ; 

30 76,2 

33,3 75 

44 79,5 

0 

0 5,3 

4,3 0 
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Übersichtstabellen D 

Strafhöhen in Deutschland und Frankreich 

D1: Höhen der Geldstrafen der deutschen Stichprobe, in Tagessätzen, n = 51 
Fallgruppe 1 tmd 2 mit Varianten 

Fall 1 Fall 1a Fall1b Fall 1c Fall 2 

Taoessätze % % % % % 

1-15 2,0 

16-30 3,9 

31-60 13,7 19,6 2,0 11,8 

61-90 13,7 19,6 7,8 9,8 11,8 

91-120 19,6 23,5 2,0 13,7 17,6 

120- 2,0 5,9 2,0 2,0 

o.Ang. 

Fallgruppe 3 bis 5 mit Varianten 

Fall 3 Fall 3a Fall 3b Fall 3c Fall 4 Fall 4a 

Taoessätze % % % % % % 

1-15 2,0 2,0 2,0 7,8 

16-30 33,3 35,3 19,6 23,5 5,9 21,6 

31-60 49,0 49,0 49,0 39,2 5,9 37,3 

61-90 11,8 11,8 19,6 2,0 21,6 21,6 

91-120 2,0 2,0 3,9 2,0 37,3 5,9 

120- 2,0 

o.Ang. 

Fallgruppe 6 mit Varianten 

Falls Fall Sa 

Tagessätze % % 

1-15 

16-30 21,6 

31-60 51,0 3,9 

61-90 11,8 5,9 

91-120 5,9 2,0 

120-

0.Ano. 2,0 

Fall 5 

% 

5,9 

3,9 
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Fallgruppe 7 mit Varianten 

Fall 7 Fall 7a Fall7b 

Taaessätze % % % 

1-15 

16-30 29,4 13,7 

31-60 66,7 3,9 68,6 

61-90 2,0 7,8 3,9 

91-120 3,9 3,9 

120-

o.A. 2,0 2,0 

D2: Höhen der Freiheitsstrafen der deutschen Stichprobe, in Monaten, n = 51 
(Soweit keine Freiheitsstrafe vorgeschlagen wurde, wurde vom Abdruck abgesehen) 

Fallgruppe 1 mit Varianten 

Dauer 
Monate 

1 bis 3 

4 bis6 

7 bis9 

10 b. 12 

> 12 

o.Ang. 

Summe 

1 bis 3 

4 bis6 

7 bis9 

Fall 1 

insaesamtl Kat. l I Kat. II Kat. III 

5,9: 0,0 i . . • T ··1 
-· 25,5(____ (),()_j 

! ! 
11,81 3,9 j 

0,0 

2,0 

49,11 

Fall 1b 

i o,o, 
0,0 1 

o,o: 
3,91 

5,9 

_ 25,5 

„o,o 
0,0 

7,8 . o,o 
....... 3,9]. .. 0,0 

2,0' 0,0 

45,1 0,0 

insgesamt I Kat. 1 1 Kat. II Kat. III 

2,0 o o! 2,0, 0,0 

Fall 1a 

insaesamtl 

9,8 

__ 9.8 r 
5,9 1 

2,0 

0,0 

27,51 

Fall 1c 

insgesamt 1 

2,0 

Kat. l Kat. II Kat. III 

o.o l 9,8 ..... o.o 
! 

0,0: 5,9 0,0 

o,oL ?,o .... .. . q,o 
_0,0 

o,o: 
0,0 

Kat. l 

O,ol 

0,0 

0,0; 

27,5 

Kat. II 

2,oj 

(),0 

0,0 

0,0 

Kat. III 

0,0 

39,2L 

' 1 
0,0 i . 19,6 „ 35,3 i. ...o,o 
···-T : 

2,0 35,3 ,.,o,o 
?,9 1 ........ 33,3 .. _ o,o ......... 25,5 ...... ... o,o . ?5,5 L. o,q 

10 b. 12 .... ?5,5! . (),()_i .... ?5,5 0,() . 9,8 .. . .... 0,01 .... 9,8 .. o,o 
> 12 .................. 0,0 o,o: 0,0 

o,ol ' 
o.Ana. 2,0 1 2,0' 

Summe 90,2I 5,91 82,4 

0,0 0,0 

2,0 72.51 

0,0/ 

o,o' 

0,0 

o,ol 
0,0 

72,6 

0,0 

0,0 

0,0 
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Fall 2 

Dauer 
Monate 

1 bis 3 

4 bis6 

7 bis 9 

10 b. 12 

> 12 

o. Ana. 

Summe 

Fall 3b 

Dauer 
Monate 

1 bis 3 

4 bis 6 

7 bis 9 

10 b. 12 

> 12 

o. Ana. 

Summe 
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Fall 2 

insi:iesamt 1 Kat. l Kat. II Kat. III 

!5,9 ~------0,0. -- 5,9 .. ·-----0,0 

33,3 j --------- 0,0 . 31,4 .. ·- . 2,0 

9,8i Q,0 
: : 

2,0: _________ 0,0, 2,0 ! (),0 

2,0 

2,0i 

56,91 

Fall 3b 

insgesamt 

~.9 

..... o,o; 
o,oi 
2,0 

2,0 

2,0 

53,1 

Kat. l I Kat. II 

0,0 

.o,o 
0,0 

2,0 

Kat. III 

2,0 ······················.·.:· .. :.i1,' .•. •• 2,0 '1: 

- 0,() 0,0 ..... 

0,0 

(),0 

(),0 

Q,0 

9,0_ _0,01 __ . o,gi 
0,0 • ---0,0 ! 
0,0 0,0 0,0 0,0 

5,9 o,ol 5,9 0,0 

Fallgruppe 4 mit Varianten 

Fall4 Fall4a 
Dauer 
Monate insoesamt Kat. l Kat. II Kat. III insaesamt 1 Kat. l Kat. II Kat. III 

1 bis 3 

4 bis 6 

7 bis 9 

10 b. 12 

--·--·-· 2,0 ··-·----o.o L 
. 21,6 ·········0,0 ! 

2,0, o,o• 
.o,o: . (),Q 

1->_1_2_--f·-·-··-···-·· o,o.. .. . ......... o,o. 
o. Ana. 0,0 0,0 

Summe 25,5 0,0 

. 2,0 

19,6 

0,0 2,,.()······ 
0,0 Q,0 

... 0,0 (),(). 

0,0. 0,0 

21,6 4,0 

. 5,9 •........ 0,0 ---- 3,9 2,0 

o,o ...... q,q,_i __ o~,o--; (),O 

0,0 Q,0 0,0 . 0,() 

o,o: 0,0 0,0 0,0 

9,81 0,0 7,8 2,0 



Fall 5 

Dauer 
Monate 

1 bis 3 

S4 bis6 

7 bis 9 

10 b. 12 

> 12 

o. Ana. 

Summe 

Fall 5 

insgesamt/ Kat. l 

o,oi o,o . . . . . -i--·····--····--. 

27,5 i -····-·-0,0 
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Kat. II Kat. III 

0,01 ·······0,0 • r 
... 23,5J. ___ 3,9 

_ ... 45, 1 i ·-···-·-0,0 i .. 43,1 _ ············ 2,0 
: : 

13,7 ! 0,0 / .... ·; ' 

3,9' .... _2,0 1 

o,o: ooi 
90,21 2,0 

13,7 ! 

2,0 

0,0 

82,3 

.... o,o 

.. 0,0 

0,0 

5,9 
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Fallgruppe 6 mit Varianten 

Dauer 
Monate 

1 bis 3 

4 bis 6 

7 bis 9 

10 b. 12 

Fall 6 Fall Sa 

insaesamt \ Kat. l Kat. II Kat. III insaesamt \ Kat. l I Kat. II 1 Kat. III 

5,_!:l. o,Cl 5,9 : o,o 47,1 2,0 ' 39,2 i fi,9 

2.0, o.o ;.~r o.o 35.3, o.o 1 31.4: 3,9 

o,o: C),Cl o.~ 1 . ..... o,o 2,01 o,o : ~.Cl] o,o 

··-··o,o: .. o,o i ~.~j ...... o,o ..... 2,0 i .......... o,o[ ~.o] o,o . . . . 
,_>_1_2 _ ___, ............... 0,0L_ __ .. __ CJ,()_J ....... o,oi . o,o 0,0: 

2,0· 

o,o; 0,0 
··-······,1 .... 

o.Ana. o,o: o,o· 

Summe 7,81 0,0 

Fallgruppe 7 mit Varianten 

Dauer 
Monate 

1 bis 3 

4 bis6 

7 bis9 

10 b. 12 

Fall 7a 

insaesamt \ Kat. 1 
1 1 

····-·68,6 [ ······--0,0 j . . 

13,7) ·······- 0,0: 
0,0. 0,0 

0,0 

7,8 

Kat. II 

62,7 

11,8 J 

0,0 

0,0 

Kat. III 

> 12 o,oi 
---··-----·····t····· ..... Cl,Cl ................. o,o+---_~o,~o 

o. Ana. o,ol 0,0 0,0 0,0 

Summe 82,41 0,0 74,5 7,8 

88,2 I 

insaesamt 

5,9 

2,0 

f 
0,0' 

2,ol 

Fall 7b 

2,0' 0,0 

76,61 9,8 

Kat. 1 1 Kat. II Kat. III 
1 ' 

o,o _t __ 3~,9....,l 2,0 

o,o o,o __ o~,o_ ....... o,o 

........ 0,0 

0,0 
1 

0,01 

7,8 

. CJ,CJ;-, __ o~,oc..;: .. o,o 

(),()j Cl,0 .... 0,0 

0,01 0,0 0,0 

o,ol 3,9 3,9 
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D3: Höhen der Freiheitsstrafen der französischen Stichprobe, in Monaten, n = 42 

Fallgruppe 1 mit Varianten 

Dauer 
Monate 

bis 1/2 

1/2 bis 3 

4 bis6 

7 bis 9 

> 12 

Summe 

Dauer 
Monate 

bis 1/2 

1/2 bis 3 

4 bis6 

7 bis 9 

10 b.12 

> 12 

Summe 

Fall 2 

Dauer 
Monate 

bis 1/2 

1/2 bis 3 

4 bis 6 

7 bis9 

10 b.12 

> 12 

Summe 

Kat. 
Fall 1 Kat. l Kat. II Kat. III Fall 1a Kat. l Kat. II 111 

insg. o.Bew. 1 Teil insges. o.Bew. Teil 

o,o' 0,0 1 o,o: .9,0 0,0 1 o,o• oo o,o, o,o 

26,2 
••• 1 i ·-: -·-1 '•I""• 

9,51 9,01 9,5 ! 16,7 . 28,6 4,81 o,o 7,11 21,4 

45,2 ........ 2,4: 11,!IJ ?1,4[. 10,1 45,2 •················ ?Ai ... 7,1 1 .... ?1,4! ?1,4 : ' / ! . 
....... 14,3 . ?Ai 2,4i .... ···"•9l ..... ?,1 14,3L ?,4! (),()j 2,4[_!3,5 

0 0. 0 o· o,o 0 0 

95,2 14,31 14,3 35,8 45,3 92,9 9,6 

Fall 1b Kat. 1 Kat. 11 Kat. III Fall 1c Kat. 1 

0 

9,5 

O,Oi _0,0 

o: 0 

30,9 52,3 

Kat. II 
Kat. 
III 

insg. o.Bew. 1 Teil insg. o.Bew. Teil 

38,1 

.... 31,0 

19,0 

2,4: 

95,3 

Fall2 

.. o,Q/ Q,Q! o.ol 9,0 .... o,o· ............... Q,ol .. o,q[ ........ CJ,Cl[_Q,Q 

4,8 i _4,EJ l 14,3 

4,EJ ?EJß 16,7 .......... ],1 . _50,0., 9,5 9,5 . 1<1,~;2e;,? 

2,41 7,1 7,1 9,5 El,!l.' __ ~'-1 2,4L __ 4,8. 

. o,o! .... o,o ...... 4,.El __ 7:,1 .. 10,oi 4,8L __ 4,EJ_ 

0,0 ... 4_,B 

0,0 .(),0 
) ! 

Q! 0 0 0 o: Ci 0 0 0 

38,21 38, 1 31,0 26, 1 97,8 21,4 19,1 

Kat. l Kat. II Kat. III 

insges. ohne Bew. l Teilauss. 

o,o! 
.14,3 

......... _47,6 
... 21,4 ii 

!3,5[ 
2,4 i 

95,2 

....... o,o!__ o o,o .o,o .... ,. .... ! 

16,7: 4_,11 ·-- ······-·· 7,1 i 4,!l 
7,1. 11_,9- .. 33,3i 11,9 „T 

0,0 i 2,4 .. ..... 4,8 \ 4,8 

......... ?,4j ?, 4_ .. ?,'.'IJ (),() 
0,0 l O O ! 0,0 

26,21 21,5 47,6 21,5 
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Fallgruppe 3 mit Varianten 

Fall 3 
Dauer 
Monate insoes. 

bis 1/2 _7",_1 

1/2 bis 3 52,4 

4 bis6 7,1 

7 bis9 O' 

10 b.12 0 

> 12 0 

Summe 66,6 

Fall3b 
Dauer 
Monate insoes. 

bis 1/2 9,5! 

1/2 bis 3 52,4 

4 bis6 1'4,3 i 

7 bis 9 0 

10 b.12 o' 

> 12 0 

Summe 76,2 

Kat. l 

o. Bew. 1 Teil 

o' 

0 

Kat. l 

o. Bew. l Teil 

0 

! 
0 

0 

Kat. II Kat. III Fall 3a Kat. l 

insqes. o. Bew. 1 Teil 

..7,\ ... 

28,6 

o,o ...... 7,1 __ . __ o'-;-'. 

23,8 ..... 61,9 0 ; 

2,4 ! 4,8 .. .. 7,1' 

o, 0,0 0 

38,1 28,6 76,1 0 

Kat. II Kat. III Fall 3c Kat. l 

insoes. o. Bew. l Teil 

0,0 !l,5 0,0 4,8 '-: __ 0'-il 

~.41 2.~ I ·· 26.2 26.2 _ 28,6, o J 

. 0 ~Q-(.. .. 9,5 2,4 . 4,8 ___ o-e! 

Kat. 
Kat. II III 

0 . '4,13, 2,4 

0 28,6 33,3 

0 . 2,4 ... 4,8 

o .... CJ,0 1 ___ o,o_ 

o o,o CJ,O 

0 0' 0,0 

0 35,8 40,5 

Kat. 
Kat. II III 

0 ··• 0,() 4,8 

0 0,0 28,6 

o '"": --'-o.,..: _ CJ,_o .. o,o: ____ o o' ... 0L. __ o,.9J ___ o,CJ 

oi i 
0 ...... O,Cl 0,0 

o; 0 0 Oi 

2,4 45,2 28,6 

0 

0 

38,2 ol 

0 

0 

0 

o,o Cl,CJ 

o, 0 

0 38 2 

Fallgruppe 4 mit Varianten 

Fall4 Kat. l Kat. II Kat. III 
Dauer 
Monate insg. o.Bew. 1 Teil 

bis 1/2 4,8 

1/2 bis 3 54,8: 

4 bis6 9,5: 

O' 2,'4, . 2,4 

24' ol 21.1 ....... 31.CJ. ·~t o l 4,8 4,8 

0 

7 bis9 0 o 1_, __ o [ __ CJ,Cl . .. o,o 
10 b.12 0 0 0 0,0 __ 0,0 

> 12 0 oi oi o, 0,0 

Summe 69,1 2,4I o 28,6 38,2 

Fall4a Kat. 1 

insg. o.Bew. l Teil 

Kat. II 
Kat. 
III 

9,5 0 0 4,8' 4,8 

·~::[--~f:1· '!:l~i: 
.. O.'-- .. 9 o,o ! o,o 
. () _ _!)_ ... 0 0,0 .. o,o 

o: 0i O[ 0l 0,0 

71,4 ol 0 26,3 45,3 
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Fall 5 

Dauer 
Monate 
bis 1/2 
1/2 bis 3 
4 biss 
7 bis 9 
10 b.12 
> 12 
Summe 

ÜBERSICHTSTABELLEN D 

Fall 5 Kat. 1 Kat. 11 Kat. 111 

insaes. ohne Bew. l Teilauss. 
0,0 • 0,0 : 0 0,0 . . 0,0 

.23,8 )1,9j ...... f!,!ll. .... J,1j 11,9 
52,4 \ ......... o,o \ ...... ---- 0, ...... 26,2 j _1!3,0 
14,3 i o,o ! 0 [ . 9,51 4,8 

... 2,41 ............... o.öJ __ • __ o/ o.oL .?,4 
0,0 : 0,0 : 0 0 • 

92,9 11,91 11,9 42,8 38,1 

Fallgruppe 6 mit Varianten 

Kat. 
Fall6 Kat. l Kat. II Kat. III Fall 6a Kat. l Kat. II III 

Dauer 
\ Teil Monate insa. o.Bew. insa. o.Bew. \ Teil 

bis 1/2 4,8 0 Q: 2,4 2,4 0 
1/2 bis 3 45,2 O; 

..... ö["• 
11,9 ! 33,3 47,6: 

4 biss 11,9 o: Oj --4,a! 7,1 23,8[ 
o/ 

... 
7 bis 9 2,4 0 .... 2,4J 0,0 o: . ., ............... 
10 b.12 0 0 o: . 0,0[ 0,0 4,8: .... ----
> 12 0 0 Q: 0 0,0 0 
Summe 64,3 ol 0 21,5 42,8 76,2 14,3 I 9,5 54,8 7,2 

Fallgruppe 7 mit Varianten 

Dauer 
Monate 
bis 1/2 
1/2 bis 3 
4 bis6 
7 bis9 
10 b.12 
> 12 
Summe 

Dauer 
Monate 
bis 1/2 
1/2 bis 3 
4 bis6 
7 bis9 
10 b.12 
> 12 

Summe 

Fall 7 

insg. 
..... 7,1 

54,8: 
0. 
0 
0 
0 

61,9 

Fa117b 

Kat. 1 Kat. II Kat. III Fall 7a Kat. 1 Kat. II 
Kat. 
III 

.. ..... 2 .. ···.·4°;1 .............. 2 .... ,04 .... 'I: ......... ·3· .. ·.87.·.··.',··.11 ........ '.1;.· ......... 1 ... 49,'39 2'4 : 01 0 ·• ?,4 L 9'9 ·saf: • iXI o 1 s1.9 I 2,4 
oC~~öI~- _(),()J (),0 19 ..... ' __ 0__,l or.-:·:.19:()c():() 
0 0 [ 0,() : 0,0 . . 0 i O; 0 0,0 : Cl,O 
0 0' 0 0 o,o O • 0 ; 0 (),() 
o: o;·--·---'o;--·--- o,o o-· --~o, O' o: o,o 

2,4 I 2,4 45,2 14,3 88, 1 2,4 I O 83,3 2,4 

Kat. l Kat. II Kat. III 

insa. o.Bew. 1 Teil 

54,8 .... 
. 16,7, 

o: 
o: 
0 

71,5 9,5 / 0 54,8 7, 1 
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Übersichtstabelle E 

Die Details der Freiheits- tmd Geldstrafen in den Fällen 7 mit Var. 

Monate Freiheitsstrafe 
Mitte/w. Stand. In % der vorne 

Deutsch 1. Frelh.Str. N Monate Abw. In%, n = 51 anae lebenen n 
4-6 7- 1 - 3 4- 7-

%, n = 51 1 - 3 M. M. 9M. M. 6M. 9M. 
Fall 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fall7A 82,30% 42 3,3 1 68,6 13,7 0 83,3 16,7 0 
Fall 78 7,80% 4 3,8 1,5 5,9 2 0 75 25 0 

Monate Freiheitsstrafe 
Mitte/w. Stand. In % der vorne 

Frankr. Freih.Str. N Monate Abw. In%, n = 42 anae Jebenen n 
bis 1/2 

1/2 -3 4- 15 -3 4-
%, n =42 <15 Tage M. 6M. Tage M. 6M. 

Fa117 61,90% 26 1,5 0,8 7,1 54,8 0 11,5 88,5 0 
Fall 7A 88,10% 37 2,6 1,3 2,4 66,7 19 2,7 75,7 21,6 
Fa117B 71,40% 30 2,8 1,6 0 54,8 16,7 0 76,7 23,3 

Geldstrafen In den Fällen 7 7A 7B ' ' Tagessatzanzahl 
Tagessätze in% 

Deutsch!. Geldstr. 1 N 
'

Stand. 
Mitte/w. Abw. n = 51 

31 - 61 - 91 -
%, n = 51 16 - 30 60 90 120 

Fall7 100 \ 50* 37, 1 \ 19,5 29,4 66,7 2 
Fa117A 15,7 I 8 77,51 19,8 0 3,9 7,8 3,9 
Fall7B 92,2\ 46 * 47,3\ 19,5 13,7 68,6 3,9 .. * 1 Prob. hat die Hohe nicht angegeben 

Stand. 
Frankr. amende N Mittelw. Abw. 

%, n =42 
4.083 

Fa117 73,80% 31 FF 2.529FF 
4.804 2.949 

Fa117A 57,10% 24 FF FF 
4.690 

Fall 78 52,40% 22 FF 3.257FF 
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Übersichtstabellen F 
Dauer der Hauptstrafen in Frankreich und Deutschland 

Fl: Gefängnisstrafe insgesamt - Frankreich 

N 

Valid Missing Mean Median Std Deviation Minimum Maximum 

Gefängnisstrafe 1 40 2 S.70 6.00 2.S6 2 12 

Gefängnisstrafe 1 a 39 3 S.26 S.00 2.49 2 12 

Gefängnisstrafe 1 b 40 2 7.70 8.00 2.98 3 18 

Gefängnisstrafe 1 c 41 S.98 S.00 3.03 12 

Gefängnisstrafe2 40 2 6.2S 6.00 2.94 2 14 

Gefängnisstrafe3 28 14 2.161 2.000 1.320 .s 6.0 

Gefängnisstrafe3a 32 10 2.109 2.000 1.348 .s 6.0 

Gefängnisstrafe3b 32 10 2.SOO 2.000 1.492 .S 6.0 

Gefängnisstrafe3c 16 26 1.7SO 1.000 1.329 .s s.o 

Gefängnisstrafe4 29 13 2.276 2.000 1.300 .s 6.0 

Gefängnisstrafe4a 30 12 1.833 2.000 1.220 .s 6.0 

GefängnisstrafeS 39 3 S.1S4 S.000 2.134 2.0 12.0 

Gefängnisstrafe6 27 lS 2.SS6 2.000 1.862 .s 8.0 

Gefängnisstrafe6a 32 10 3.SO 3.00 2.11 10 

Gefängnisstrafe? 26 16 1.4712 1.0000 .8316 .2S 3.00 

Gefängnisstrafe7a 37 s 2.6081 2.0000 1.27SS .so 6.00 

Gefängnisstrafe7b 30 12 2.7667 2.0000 U687 1.00 6.00 
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F2: Geldstrafen und Freiheitsstrafen insgesamt - Deutschland 

N Anzahl Tagessätze 

Geldstrafe Mean Median Std. Dev. Variance Min. Max. 

Valid Missing 
Fall 1 26 25 88,08 90,00 30,33 920,15 10 150 
Fall 1A 37 14 86,76 90,00 34,32 1178,08 30 150 
Fall 1B 5 46 114,00 100,00 21,91 480,00 100 150 
Fall 1C 14 37 105,00 100,00 27,39 750,00 60 180 
Fall 2 22 29 90,91 90,00 31,15 970,56 40 150 
Fall 3 50 1 47,80 50,00 21,12 446,08 10 100 
Fall 3A 51 0 47,65 50,00 21,03 442,35 10 100 
Fall 3B 48 3 53,96 60,00 23,63 558,47 10 120 
Fall 3C 38 13 37,63 40,00 18,33 336,13 10 100 
Fall 4 37 14 95,41 100,00 29,40 864,41 30 150 
f=all 4A 44 7 59,77 60,00 24,99 624,37 20 120 
Fall 5 5 46 124,00 120,00 25,10 630,00 100 150 
Fall 6 46 5 55,65 50,00 24,64 607,34 20 120 
Fall SA 6 45 80,00 85,00 16,73 280,00 60 100 
Fall 7 50 1 37,12 35,00 10,88 118,39 20 90 
Fall 7A 8 43 77,50 80,00 19,82 392,86 50 100 
Fall 7B 46 5 47,28 40,00 19,49 379,67 20 120 

N Freiheitsstrafe in Monaten 
Freiheits-
strafe 

Mean Median Std. Dev. Variance Min. Max. 

Valid Misslna 
Fall 1 24 27 6,50 6,00 2,28 5,22 3 12 
Fall 1A 14 37 5,57 6,00 2,44 5,96 2 10 
Fall 1B 45 6 8,09 8,00 1,93 3,72 3 12 
Fall 1C 37 14 7,03 6,00 2,10 4,42 3 12 
Fa112 28 23 6,25 6,00 2,47 6,12 3 14 
Fall 3 0 51 
Fall 3A 0 51 
Fall 3B 3 48 3,33 3,00 0,58 0,33 3 4 
Fall 3C 0 51 
Fall 4 13 38 5,08 5,00 1,55 2,41 3 9 
Fall 4A 5 46 3,40 3,00 0,55 0,30 3 4 
Fall 5 46 5 7,98 8,00 2,78 7,76 4 18 
Fall 6 4 47 3,75 3,00 1,50 2,25 3 6 
Fall SA 44 7 4, 11 3,00 1,87 3,50 2 12 
Fall 7 0 51 
Fall 7A 42 9 3,26 3,00 0,99 0,98 2 6 
Fall 7B 4 47 3,75 3,00 1,50 2,25 3 6 
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Übersichtstabellen G 

Die Angaben zu den Strafzwecken 

nea. Gen. Präv. 
Resozialisierun in% F, n = 37 D, n = 51 

in% Frankreich Deutschland nicht wichtig 18,9 3,9 
nicht wichtia 0 0 wenia wichtia 21,6 23,5 
wenia wichtia 0 16 etw. wichtia 29,7 25,5 
etwas wichtia 15 18 zieml.wichta. 13,5 29,4 
ziemlich wichta. 32,5 36 sehr wichtig 10,8 17,6 
sehr wichtia 52,5 24 Bear. unaebr. 5,4 0 
Beariff unaebr. 0 6 

nea. Soez. Präv. Normbestätiauna 

in% F, n = 41 D, n = 50 in% F, n = 38 D, n = 51 

nicht wichtia 2,4 0 nicht wichtiQ 2,6 3,9 

wenia wichtia 2,4 0 wenia wichtig 18,4 29,4 

etwas wichtia 2,4 10 etwas wichtia 21,1 29,4 

ziemlich wichta. 29,3 38 ziemlich wichta. 42,1 25,5 

sehr wichtia 61 52 sehr wichtia 5,3 5,9 

Begriff ungebr. 0 0 Beariff ungebr. 10,5 5,9 

Schuldausal.Nergeltuna 
in% F, n = 28 D, n = 50 Opferschutz 

nicht wichtia 3,6 6 in% F, n = 38 D, n = 51 

wenia wichtia 14,3 22 nicht wichtig 0 2 

etwas wichtia 42,9 24 wenia wichtig 0 3,9 

ziemlich wichta. 25 32 etwas wichtia 7,9 21,6 

sehr wichtia 14,3 16 ziemlich wichta. 39,5 47,1 

Beariff unaebr. 0 0 sehr wichtia 50 19,6 
Beariff ungebr. 2,6 5,9 

Genuatuuna f. Opfer 
in% F, n = 40 D, n = 48 
nicht wichtig 2,5 2 

Verteidigung der Rechtsordnuna 

wenia wichtia 5 0 
in% F, n = 39 D, n = 51 

etwas wichtia 32,5 42,9 
ziemlich wichta. 35 42,9 
sehr wichtig 20 10,2 
Beariff unaebr. 5 2 

nicht wichtia 0 3,9 
wenia wichtia 7,7 21,6 
etwas wichtig 28,2 35,3 
ziemlich wichta. 28,2 29,4 
sehr wichtia 35,9 7,8 
Beariff unaebr. 0 2 
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V\/lederherstella. Rechtsfrieden Wieder, utmachuna 

in% F, n = 40 D, n = 51 in% F, n = 40 D, n = 51 
nicht wichtig 0 7,8 nicht wichtia 2,5 7,8 
wenia wichtia 10 9,8 wenig wichtig 2,5 7,8 

etwas wichtia 27,5 35,3 etwas wichtia 2,5 31,4 

ziemlich wichtg. 30 35,3 ziemlich wichtg. 32,5 31,4 

sehr wichtia 32,5 11,8 sehr wichtia 57,5 17,6 

Beariff ungebr. 0 0 Begriff unaebr. 2,5 3,9 
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Vergleichende deutsch-französische Studie zu Recht und Praxis der Strafzuruesstmg - Fragebogen 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

das Max-Planck-Institut für ausländisches tmd internationales Strafrecht führt derzeit eine vergleichende 
Studie zu Recht tmd Praxis der Strafzumessung in Deutschland tmd Frankreich durch. Im Rahmen dieser 
Untersuchtmg sollen nnter anderem Praktiker in den grenznahen Landgerichtsbezirken des OLG-Bezirks 
Karlsrnhe nnd im Bezirk der Cour d' Appel in Colmar befragt werden. 
Das Justizministerimn Baden-Württemberg tmd das dem französischen Justizministerium angeschlossene 
Forschnngszentrmn CESDIP (Centre de recherche sociologiques sur Je droit et !es institutions penales) in 
Paris sind über das F orschnngsvorhaben nnterrichtet nnd nnterstützen es. 

Die Richterbefragtmg soll schriftlich mit Hilfe eines Fragebogen durchgeführt werden, der zweisprachig 
erstellt wurde. Er wendet sich an die Richterinnen tmd Richtern in den oben genannten Gerichtsbezirken, 
die mit der Urteilsfmdung in Strafsachen befasst sind. 

Anliegend übersenden wir Ihnen eine Anzahl dieser Fragebögen mit der Bitte, sie bei den Richterinnen 
nnd Richtern Ihres Hauses verteilen zu lassen, die nach dem Geschäftverteilnngsplan ganz oder teilweise 
mit der Urteilsfindnng in Strafsachen befasst sind. 

Sie nnterstützen hiermit ein wichtiges Forschnngsvorhaben. Die länderübergreifend vergleichende 
Strafzuruessnngsforschnng steht noch an ihrem Anfang. Dabei ist sie in einem Europa, in dem die 
Verflechtnng auch der rechtlichen Verhältnisse voranschreitet, von besonderer Bedeutnng. Zudem besteht 
an einem Vergleich zwischen Frankreich tmd Deutschland gerade im Grenzgebiet der Rheinschiene auch 
praktisches htteresse. 

Wir legen jedem Fragebogen einen frankierten Rückmnschlag bei, damit bei Ihnen in Zeiten der 
Budgetienmg keine Portokosten anfallen tmd in Ihrem Hause kein weiterer Aufwand für das Einsalllllleln 
der Fragebögen entsteht. Die Kolleginnen nnd Kollegen können den ausgefüllten Fragebogen dann 
einfach in die Post geben. 

Für eventuelle Fragen zu dem Forschtmgsprojekt steht Ihnen jederzeit die Bearbeiterin, Richterin am 
Amtsgericht Susanne Müller, zur Verfügm1g (Montags, Dienstags tmd Freitags beim AG Kehl, Tel. 
07851/864-234, Gesch.st.: -254; Mittwochs tmd Donnerstags im Max-Planck-Institut in Freiburg, Tel.: 
0761/7081-242, oder in Straßburg, 0033/3.88.34.23.10; EMail: Suzmme.Mueller0Jwanadoo.fr). 

Mit vorzüglicher Hochachtnng nnd herzlichem Dank im Voraus für Ilue Unterstützllllg 

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht 
Günterstalstrasse 7 3 
D-79100 Freib,ttgi. Br. 

Tel.: 49 (0)761 7081-1 
Fax: 49 (0)761 7081-294 

Postmaster@iuscrim mpg. de 
http:\\www.iuscrim.mpg.de 
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An die 
Damen und Herren Strafrichter der 
Landgerichtsbezirke 
Karlsrnhe 
Baden-Baden 
Offenburg 
Freiburg 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geeinte Damen und Herren! 

M.\\-l'l.·\NLt..-(,1,,',l,;LLSUIM .. ! 

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht 
Direktor 
Tel.: -49 (0)761 7081-201 
Fax: -49 (0)761 7081-316 
h.j.albrecht@iuscrimmpg.de 

20. September 2000/sm 

Mit dem beiliegenden Fragebogen bitten wir Sie um einen Beitrag zur vergleichenden deutsch-
französischen Strafzumessungsforschung. 

Fragen der Strafzumessung spielen in der deutschen Rechtsprechtmg und Lehre, aber auch in der 
kriminologischen Forschtmg inzwischen eine bedeutende Rolle. Dennoch sind bei weitem nicht 
alle Probleme gelöst. Die nmehmende innereuropäische Mobilität des Einzelnen tmd die 
Bemühungen um eine europäische Angleichtmg auch im Strafrecht lassen außerdem einen 

. erhöhten Begriindtmgsbedarf für die im eigenen Land praktizierten Modelle entstehen. 
Gnmdlage hierfür kann nur ein Vergleich der Strafzumesstmgspraxis in den europäischen 
Nachbarländern sein. 

Das Max-Planck-Institut für ausländisches tmd internationales Strafrecht in Freiburg erstellt 
deshalb eine rechtsvergleichende Studie über die Strafwmessung bei kleiner und mittlerer 
Kriminalität in Deutschland tmd in Frankreich. 
Hierfür möchten wir mit dem vorliegenden Fragebogen auch eine Praktikerbefragung im 
deutsch-französischen Grenzgebiet durchführen. 
Die Strafzumessung obliegt in erster Linie den Tatrichtern. Ihre Meinung tmd Ihre Erfahrungen 
zu dem Thema sind daher wichtiger als so manche Theorie. 

Der im übrigen identische Fragebogen wurde zweisprachig erstellt. Er wird Richterinnen tmd 
Richtern im Bezirk des OLG Karlsrnhe und der Cour d' Appel Colmar zugesandt. 

Wir wissen, dass Ihre Arbeitsbelastung die Beantwortung eines Fragebogens Zllf Bürde macht. 
Bitte lassen Sie sich aber von seinem vermeintlichen Umfang nicht abschrecken: Vortests haben 
ergeben, dass seine Beantworttmg insgesamt nicht über 45 Minuten in Anspruch nimmt. 
Alle Fragen können durch Ankreuzen beantwortet werden. Oftmals ist eine n1sätzliche Spalte 
vorgesehen, in der Sie weitere Gesichtspunkte vermerken können, falls Sie dies für erforderlich 
halten. 
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D-79100 Freiburg i. Br. 
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Postmaster@i11Scrimmpg.de 
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Der Fragebogen beginnt mit der Schildenmg fiktiver Fälle (1). Diese Forschungsmethode ist 
gerade im Bereich der Strafzwnessung üblich. Allerdings entfällt der unter Umständen wichtige 
persönliche Eindruck des Angeklagten in der Hauptverhandlung. Bei der Ausweitung wird diese 
Problematik aber berücksichtigt. 

Sodann folgen vier allgemeine Fragen zur Strafzumessung {II). Die Fragen sollten 
gleichermaßen von französischen und deutschen Richterinnen und Richtern beantwortet werden 
können. Da sich das Recht der Strafzumessung in beiden Ländern deutlich unterscheidet, waren 
hier auch Fragestellungen gnmdsätzlicher Art erforderlich. Vielleicht erscheint Ihnen deshalb der 
eine oder andere Punkt hinlänglich bekannt. Ihre Antwort ist gleichwohl von Bedeutung! 

Dem schließen sich ausgewählte Fragen zur Strafzumessung in Ihrer Berufspraxis (III) an. 

Auch der Arbeitsalltag, die Arbeitsbelastung und die berniliche Erfahnmg der einzehien 
Richterinnen imd Richter prägen das Bild der praktischen Strafrechtspflege. Daher schließt der 
Fragebogen mit einigen Fragen, die unter dem Stichpunkt Arbeitsbedingungen (IV) 
zusammengefasst sind. 

Um eine rechtzeitige Auswertung Ihrer Antworten zu gewährleisten, bitten wir Sie, den 
Fragebogen innerhalb von 

zwei Wochen 

nach Zugang auszufüllen. Wir legen jedem Fragebogen einen frankierten Rückumschlag bei, 
damit Sie i1m ohne weiteren Aulwand in die Post geben können. 

Bitte unterstützen Sie ims in diesem grenzüberschreitenden, deutsch-französischen 
Forschungprojekt. 

Wir möchten nochmals unterstreichen, dass dieser Fragebogen keine Prüfung dariiber sein soll, 
wie gut Sie sich in Fragen der Strafzuniessung auskennen. Ausschlaggebend ist Ihre persönliche 
Meinung und Ihre Einschätzimg der dargestellten Fälle. 

Ihre Anonymität bleibt selbstverständlich, sowohl bei der Erhebung als auch bei der 
Auswertung der Antworten, voll gewahrt. 

Sollten Sie an den Ergebnissen der Untersuchung interessiert sein, so sind wir gerne bereit, Ihnen 
die gewiinschten Informationen zukommen zu lassen. 

Fiir Ihre Mitwirktmg möchten wir uns bereits im Voraus herzlich bedanken! 

i.A. 
Susanne Miiller 
Richterin am Amtsgericht 





Vergleichende Studie zu Recht und Praxis der Strafzumessung 
in Deutschland und Frankreich 

FRAGEBOGEN 

1" I. Fälle: 

Vorbemerkung: 
Es werden Ihnen im folgenden Fälle allgemeiner leichterer und mittlerer Kriminalität, 
teilweise mit Varianten, geschilde1t. Bitte gehen Sie davon aus, dass die angegebenen 
Tatsachen stimmen bzw. von Ihnen nach dem Grundsatz in dubio pro reo zugrunde 
gelegt werden müssen. Mehr Erkenntnisse über die Lebensverhältnisse des Angeklagten 
haben Sie nicht. 

Füllen Sie bitte jeweils die sich dem Beispielsfall anschließende Tabelle aus. 

Bei gleichem Strafvorschlag genügt natürlich die Benennung des in Bezug 
genommenen Falls. 

Auf der folgenden Seite finden Sie als Beispiel, wie sich der Vorschlag einer 
Freiheitsstrafe von 6 Monaten mit Bewälrrung, Bewälrrungshelfer und einer 
Arbeitsauflage in der Tabelle ausdrücken lässt. 

1 
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Beispiel 

Strafart: ausgewählte Strafinaß wid gegebenenfalls Auflagen/Weis,mgen 

Strafart an-

kreuzen 

Geldstrafe 

Freiheitsstrafe X 6Monate 

ohne Bewähnmg 

mit Bewähnmg 2 Jahre Bew.zeit 
(gegebenenfalls 

X Bewähnmgshelfer 
Bewähnmgszeit wid 
Auflagen/Weiswigen 60 S!Wlden gemeirmützige Arbeit 
angeben) 

anderes (Strafvorbehalt, 

Einstell wig u.ä. -

bitte gegebenenfalls angeben!) 



FRAGEBOGEN 

Fall 1 

- § 223 Abs. 1 StGB 
- Art. 222-11 C.P. 

Sachverhalt: 
Der Angeklagte hat nach einem Discobesuch einen anderen, ihm unbekannten männli-
chen Gast auf dem Parkplatz vor der Disco olme Grund zunächst angepöbelt und ihm 
dann zwei Faustschläge ins Gesicht versetzt. Der Geschädigte erlitt einen Kieferbruch, 
der operiert werden mußte, und war deshalb zwei Wochen arbeitstmfähig. Der Ange-
klagte bestreitet die Tat und gibt an, die Disco erst später verlassen zu haben; es müsse 
sich um eine Verwechslung handeln. Er wird aber durch Zeugen identifiziert. Diese 
schildern außerdem, dass der Angeklagte nur leicht alkoholisie1t war. 

Person des Angeklagten: 
23 Jahre, ledig und kinderlos, Kraftfahrer, monatlicher Nettoverdienst ca. 1.900 DM, 
ca. 13.000,00 DM Schulden für die Anschafftmg eines PKWs. 

BZR: 
kein Eintrag 

Fall 1 

Strafart: ausgewählte Strafmaß wid gegebenenfalls Auflagen/Weisungen 

Strafart an-

kreuzen 

Geldstrafe 

Freiheitsstrafe 

ohne Bewährung 

mit Bewährung 
(gegebenenfalls 
Bewähnmgszeit wid 
Anflagen/Weiswigen 
angeben) 

anderes (Strafvorbehalt, 

Einstellw1g uä. -

bitte gegebenenfalls angeben!) 

3 
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Varianten zum Fall 1: 

Variante 1 A: 
Person des Angekl. und BZR: Wie Grundfall Ziff. 1 
Sachverhalt: 
Wie Grundfall Ziff. 1, aber der Angeklagte gesteht. 

Fall lA 

Strafart: ausgewählte Strafmaß und gegebenenfalls Auflagen/Weisungen 

Strafart ankreu-

zen 

Geldstrafe 

Freiheitsstrafe 

ohne Bewährung 

mit Bewähnmg 

(gegebenenfalls Bewährungs-

zeit und Auflagen/Weisungen 

angeben) 

anderes (Strafvorbehalt, 

Einstellung uä. -

bitte gegebenenfalls angeben!) 



Variante 1 B: 
§§ 223, 224 Abs. 1 Ziff.2 StGB 
Art. 222-12 n° 10 C.P. 

FRAGEBOGEN 

Person des Angekl. lllld BZR: Wie Grundfall Ziff. 1 
Sachverhalt: wie Grundfall Ziff. 1, aber: 
Der Angeklagte hat auf den Geschädigten mit einer Weinflasche eingeschlagen, die 
hierbei zerbrach. Der Geschädigte hat eine Gehirnerschütterung sowie zwei Schnitt-
wunden am Kopf davongetragen, die genäht werden mußten. Er war zwei Wochen 
krankgeschrieben. 

Fall 1 B 

Strafart: ausgewählte Strafmaß wid gegebenenfalls Auflagen/Weiswigen 

Strafart an-

kreuzen 

Geldstrafe 

Freibeitsstrafe 

ohne Bewährung 

mit Bewährung 

(gegebenenfalls Bewährungs-

zeit wid Auflagen/Weiswigen 

angeben) 

anderes (Strafvorbehalt, 

Einstellw1g u.ä. -

bitte gegebenenfalls angeben!) 

5 
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Variante 1 C: 
§§ 223, 224 Abs. 1 Ziff. 4 StGB 

- Art. 222-12 Abs. 1 n° 8 C.P. 

Person des Angekl. und BZR Wie Grundfall Ziff. 1 
Sachverhalt: wie Grundfall Ziff. 1, aber: 
Vorausgegangen war eine Auseinandersetztmg zwischen dem Angeklagten und dem 
Geschädigten in der Disco, weil der Angeklagte dem späteren Geschädigten versehent-
lich ein Getränk iiber die Kleidung geschüttet hatte. Der Angeklagte und der spätere 
Geschädigte wurden samt ihrer jeweils zwei Freunde aus der Disco verwiesen. Die 
Auseinandersetztmg wurde auf dem Parkplatz fortgeführt. Schließlich entfernten sich 
die Fretmde des Geschädigten. Der Angeklagte qnd seine Fretmde hinderten den Ge-
schädigten daran, ihnen zu folgen, tmd versetzten ilunjetzt mehrere Faustschläge gegen 
den Kopf und Oberkörper. Der Geschädigte verlor einen Schneidezahn tmd erlitt neben 
mehreren Hämatomen im Gesicht und an den Armen eine Gehimerschiittenmg sowie 
heftige Magenschmerzen. Er wurde für 10 Tage krank geschrieben. 
Der Angeklagte gesteht die Tat tmd führt sie auf das vorherige Verhalten des Geschä-
digten zuriick.,, 

Fall lC 

Strafart: ausgewählte Strafinaß und gegebenenfalls Auflagen/Weisungen 

Strafart an-

kreuzen 

Geldstrafe 

Freiheitsstrafe 

ohne Bewährung 

mit Bewährung 

(gegebenenfalls Bewährungs-

zeit und Auflagen/Weisungen 

angeben) 

anderes (Strafvorbehalt, 

Einstellung uä. -

bitte gegebenenfalls angeben!) 
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Fall 2: 

§ 223 Abs. 1 StGB 
- Art. 222-12 n° 6 C.P. 

Sachverhalt: 
Der Angeklagte geriet in Zorn, weil seine Frau das Essen nicht rechtzeitig fertig hatte, 
als er von der Arbeit nach Hause kam. Bei der nachfolgenden Szene versetzte er ihr 
Ohrfeigen und Faustschläge ins Gesicht, wodurch sie einen Kieferbruch und Hämatome 
um die Augen erlitt. Sie wurde für zwei Wochen krankgeschrieben. 
Sie trennte sich von ihm und erstattete Strafanzeige. Sie gibt glaubhaft an, es sei schon 
öfter in der Beziehtmg zu Übergriffen gekommen, insbesondere wenn der Angeklagte 
zuviel getnmken habe. 
Der Angeklagte bestreitet und behauptet, seine Frau sei gestolpert tmd auf eine Tisch-
kante gefallen, wodurch sie sich die Verletzungen zugezogen habe. Er könne sich nicht 
erklären, warum sie ilm plötzlich verlassen habe. 

Person des Angeklagten: 
42 Jahre, inzwischen getretmt lebend, zwei Kinder, die bei der Mutter leben, Ge-
brauchtwagenhändler, Monatseinkommen ca. 3.000 DM netto. 

BZR: 
kein Eintrag 

Fall2 

Strafart: ausgewählte Strafinaß wid gegebenenfalls Auflagen/Weiswigen 

Strafart an-

kreuzen 

Geldstrafe 

Freiheitsstrafe 

ohne Bewährnng 

mit Bewährung 

(gegebenenfalls Bewährungs-

zeit ,md Auflagen/Weiswigen 

angeben) 

anderes (Strafvorbehalt, 

Einstelhmg u.ä. -

bitte gegebenenfalls angeben!) 
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Fall 3: 

§ 242 Abs. 1 StGB 
- Art. 311-1, 311-3 C.P. 

Sachverhalt: 
Der Angeklagte hat in einem Juweliergeschäft einen Ring im Wert von knapp 1.000 
DM entwendet, als die Verkäuferin kurz ans Telefon musste. 
Der Angeklagte gesteht die Tat tmd gibt an, er habe der Versuchtmg des Augenblickes 
nicht widerstehen können. Den Ring könne er allerdings nicht zurückgeben, da er ihn 
verloren habe. 

Person des Angeklagten: 
28 Jahre, verheiratet, ein Kind, Kfz-Mechaniker, monatliches Nettoeinkommen 2.600 
DM. 

BZR: 
kein Eintrag 

Fall3 

Strafart: ausgewählte Strafinaß 1U1d gegebenenfalls Auflagen/Weisungen 

Strafart an-

kreuzen 

Geldstrafe 

Freiheitsstrafe 

obne Bewährung 

mit Bewähnmg 

(gegebenenfalls Bewähnmgs-

zeit und Auflagen/Weistmgen 

angeben) 

anderes (Strafvorbehalt, 

Einstellung uä. -

bitte gegebenenfalls angeben!) 
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Varianten zu Fall 3: 

Variante 3 A: 
Sachverhalt lllld BZR: Wie Grundfall Ziff. 3 
Person des Angeklagten: 
28 Jahre, ledig, kein Kind, arbeitslos, lebt von Arbeitslosenhilfe 

Fall JA 
Strafart: ausgewählte Strafmaß ood gegebeneufalls Auflagen/Weisoogen 

Strafart an-
kreuzen 

Geldstrafe 

Freiheitsstrafe 
ohne Bewährung 

mit Bewährung 
(gegebeneufalls Bewähnmgs-
zeit ood Auflagen/Weisoogen 
angeben) 

anderes (Strafvorbehalt, 
Einstelloog uä. -
bitte gegebeneufalls angeben!) 

Variante 3 B: 
Person des Angekl. lUld Sachverhalt: Wie Grundfall Ziff. 3 
BZR: 

9 

eine Vorverurteilllllg zu einer Geldstrafe wegen Tfllllkenheitsfahrt acht Monate vor der 
neuen Tat 

FallJB 
Strafart: ausgewählte Strafinaß ood gegebeneufalls Auflagen/Weisoogen 

Strafart an-
kreuzen 

Geldstrafe 

Freiheitsstrafe 
ohne Bewähnmg 
mit Bewährung 
(gegebeneufalls Bewährungs-
zeit ood Auflagen/Weisoogen 
angeben) 

anderes (Strafvorbehalt, 
Einstelloog uä. -
bitte gegebeneufalls angeben') 
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Variante 3 C: 
Person des Angekl. und BZR: Wie Grundfall Ziff. 3 
Sachverhalt: 
Der Angeklagte hat dem Inhaber des Geschäftes in der Zwischenzeit 1.000,- DM ge-
zahlt. 

FalllC 

Strafart: ausgewählte Strafinaß imd gegebenenfalls Auflagen/Weisimgen 

Strafart an-

kreuzen 

Geldstrafe 

Freiheitsstrafe 

obne Bewähmng 

mit Bewähnmg 

(gegebenenfalls Bewähnmgs-

zeit und Auflagen/Weisungen 

angeben) 

anderes (Strafvorbehalt, 

Einstellung uä. -

bitte gegebenenfalls angeben!) 



Fall 4: 

§§ 242,243 Abs .1 Ziff. 2 StGB 
Art. 311-1, 311-3 C.P. 

Sachverhalt: 

FRAGEBOGEN 

Der Angeklagte hat ein Fahnad im Wert von 2.200 DM entwendet, das mit einem Bü-
gelschloss an einen Laternenpfahl gekettet war. 
Der Angeklagte bestreitet die Tat. Das Fahnad konnte nicht wiedergefunden werden. 

Person des Angeklagten: 

11 

24 Jaln·e, ledig, keine Kinder, beschäftigt bei Zeitarbeitsfinna, monatliches Nettoein-
kommen durchschnittlich 1.800,- DM 

BZR: 
kein Eintrag 

Fa114 

Strafart: ausgewählte Strafmaß wid gegebenenfalls Auflagen/Weisungen 

Strafart an-

kreuzen 

Geldstrafe 

Freiheitsstrafe 

ohne Bewährung 

mit Bewährung 

(gegebenenfalls Bewährungs-

zeit und Auflagen/Weiswigen 

angeben) 

anderes (Strafvorbehalt, 

Einstellung uä. -

bitte gegebenenfalls angeben!) 



12 FRAGEBOGEN 

Variante 4 A zu Fall 4: 
- §§ 242 Abs. 1 und 2, 243 Abs .1 Ziff. 2, 22, 23 StGB 
- Art. 311-1, 311-3, 311-13 C.P. 

Person des Angeklagten und BZR: Wie Grundfall Ziff. 4 
Sachverhalt: 
Der Eigentümer des Fahrrades kam während der Tatausführung hinzu. Der Angeklagte 
ließ das Fahrrad stehen tmd flüchtete. Der Angeklagte bestreitet. Der Eigentümer hatte 
ihn aber erkannt. 

Fall4A 

Strafart: ausgewählte Strafmaß und gegebenenfalls Auflagen/Weisungen 

Strafart au-
kreuzen 

Geldstrafe 

Freiheitsstrafe 

ohne Bewährung 

mit Bewährung 

(gegebenenfalls Bewährungs-

zeit lllld Auflageu/Weisllllgen 

angeben) 

anderes (Strafvorbehalt, 

Einstellung uä. -

bitte gegebenenfalls angeben!) 
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Fall 5: 

§§ 242,244 Abs. 1 Ziff. 3 StGB 
- Art.311-1,311-4n°6C.P. 

Sachverhalt: 
Der Angeklagte ist an einem Wochentag vormittags dmch ein von ihm aufgebrochenes 
Fenster in ein Einfamilienhaus eingestiegen und hat dort aus einer unverschlossenen 
Schreibtischschublade 500,00 DM Bargeld, eine Annbanduhr im Wert von 1.000,00 
DM und eine Brieftasche mit Personalausweis, Kreditkarte und sonstigen Papieren des 
Geschädigten entwendet. 
Er wurde mehrere Wochen später aufgrund der Angaben des Hehlers, an den er die Uhr 
verkauft hatte, ermittelt. Er bestreitet. 

Person des Angeklagten: 
33 Jahre, geschieden, zwei Kinder, die bei der Mutter leben; arbeitslos, Arbeitslosenhil-
fe in Höhe von 1.200 DM. 

BZR: 
kein Eintrag 

Fall 5 

Strafart: ausgewählte Strafinaß und gegebenenfalls Auflagen/Weisungen 

Strafart an-

kreuzen 

Geldstrafe 

Freiheitsstrafe 

ohne Bewährung 

mit Bewährung 

(gegebenenfalls Bewährungs-

zeit und Auflagen/Weisungen 

angeben) 

anderes (Strafvorbehalt, 

EinsteUtmg uä -

bitte gegebenenfalls angeben!) 
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Fall 6: 

§ 263 Abs. 1 StGB 
- Art. 313-5 C.P. 

Sachverhalt: 
Der Angeklagte hatte sich in einem Hotel eingemietet und dort acht Tage genächtigt 
sowie abends im dazugehörigen Restaurant gegessen. Er wusste hierbei, dass er die 
Rechnung nicht würde zahlen können, und hatte deshalb eine falsche Adresse angege-
ben. Schließlich verließ er das Hotel, ohne die entstandene Rechnung in Höhe von nmd 
950,- DM bezahlt zu haben. Sein Aufenthalt konnte erst drei Monate später ermittelt 
werden. 

Person des Angeklagten: 
52 Jahre, geschieden, arbeitslos, zuletzt als freier Handelsvertreter tätig, nach eigenen 
Angaben ohne Einkünfte, lebt derzeit bei einer Freundin. 

BZR: 
kein Eintrag 

Fall6 

Strafart: ausgewählte Strafmaß lllld gegebenenfalls Au.tlagen/Weisllllgen 

Strafart an-

kreuzen 

Geldstrafe 

Freiheitsstrafe 

ohne Bewährung 

mit Bewährung 

(gegebenenfalls Bewährungs-

zeit Wld Au.tlagen/Weisllllgen 

angeben) 

anderes (Strafvorbehalt, 

Einstellung u.ä. -

bitte gegebenenfalls angehen!) 
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Variante 6 A zu Fall 6: 

§ 263 Abs. 1 StGB 
Art. 313-5, 132-10 C.P. 

Persou des Angekl. lIDd Sachverhalt: Wie Grundfall Ziff. 6 
BZR: 

15 

Ein Eintrag: 10 Monate vor der neuen Tat Verurteilung zu einer Geldstrafe wegen Ein-
mietbetrnges 

Fall6A 

Strafart: ausgewählte Strafmaß und gegebenenfalls Auflagen/Weisungen 

Strafart an-

kreuzen 

Geldstrafe 

Freiheitsstrafe 

ohne Bewährung 

mit Bewähnmg 

(gegebenenfalls Bewähmngs-

zeit und Auflagen/Weisungen 

angeben) 

anderes (Strafvorbehalt, 

Einstellw1g u.ä. -

bitte gegebenenfalls angeben!) 
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Fall 7: 

§§ 316 Abs. 1 und 2 StGB 
- Art. L ler c. route 

Sachverhalt: 

Der Angeklagte fuhr gegen 23.45 Uhr mit seinem PKW auf öffentlichen Straßen, ob-
wohl er hätte erkennen können und müssen, dass er aufgnmd vorangegangenen Alko-
holkonsums fahnmtauglich war: Seine Blutalkoholkonzentration lag 50 Minuten nach 
der polizeilichen Kontrolle bei 1,2 %0. 

Person des Angeklagten: 
37 Jahre, verheiratet, Ehefrau ohne Erwerbstätigkeit, drei Kinder, Verwaltungsangestell-
ter, Monatseinkommen 3.600 DM netto. 

BZR: 
kein Eintrag 

Fall 7 

Strafart: ausgewählte Strafmaß tmd gegebenenfalls Auflagen/Weisungen, 

Strafart an- Dauer der führerscheinrechtlichen Maßnahmen 

kreuzen 

Geldstrafe 

Freiheitsstrafe 

ohne Bewährnng 

Maßnahmen bezüglich des 

Führerscheins: 

§§69, 69 a StGB 0 0 
0 0 

§ 44 StGB 

mit Bewährtmg • 

(gegebenenfalls Bewährtmgs-

zeit tmd Auflagen/Weisungen 

angeben) 

anderes (Strafvorbehalt, 

Einstelltmg uä. -

bitte gegebenenfalls angeben!) 
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Varianten zu Fall 7: 

Variante 7 A: 
§§ 316 Abs. 1 und 2 StGB 

- Art. L ler, L 10, 15 c. route 

Person des Angekl. und Sachverhalt: Wie Grundfall Zitf. 7 
BZR: 
Ein Eintrag: 20 Monate vor der neuen Tat Verurteilung zu einer Geldstrafe wegen des 
gleichen Vergehens 

Fall7A 

Strafart: ausgewählte Strafmaß lllld gegebenenfalls Anflagen/Weisllllgen, 

Strafart an- Dauer der führerscheiurechtlichen Maßnahmen 

kreuzen 

Geldstrafe 

Freiheitsstrafe 

ohne Bewährung 

mit Bewähmng 

(gegebenenfalls Bewährungs-

zeit und Anflagen/Weisllllgen 

angeben) 

Maßnahmen bezüglich des 

Führerscheins: 

§§69, 69 a StGB 0 0 
0 0 § 44 StGB 

anderes (Strafvorbehalt, 

Einstellung uä. -

bitte gegebenenfalls angeben!) 

17 



18 FRAGEBOGEN 

Variante 7 B: 

§§ 316 Abs. 1 imd 2 StGB 
Art. L ler c. route, Art. 132-9 Abs. 2 C.P. 

Person des Angekl. lllld Sachverhalt: Wie Grundfall Ziff. 7 
BZR: 
Ein Eintrag: 5 ½ Jahre vor der neuen Tat eine Verurteilllllg zu einer Freiheitsstrafe von 
3 Jahren wegen Vergewaltigllllg. Nach Teilverbüßllllg wurde die zunächst zur Bewäh-
fllllg ausgesetzte Reststrafe vor 14 Monaten erlassen. 

Fall7B 

Strafart: ausgewählte Strafmaß Wld gegebenenfalls Auflagen/WeisW1gen 

Strafart an-

kreuzen 

Geldstrafe 

Freiheitsstrafe 

ohne Bewähnmg 

mit Bewähnmg 

(gegebenenfalls Bewähnmgs-

zeit Wld Auflagen/WeisW1gen 

angeben) 

Maßnalnnen bezüglich des 

Führerscheins: 

§§69, 69 a StGB 0 0 
0 0 § 44 StGB 

anderes (Strafvorbehalt, 

EinstellWlg u.ä. -

bitte gegebenenfalls angeben!) 
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jn. Allgemeine Fragen zur Strafzllmessung: 

1. Was sind Threr Auffasstmg nach die wichtigsten Zwecke und Eigenschaften der 
durch ein Strafgericht verhängten Strafe im Bereich der kleineren Ulld mittleren 
Kriminalität? 

Bitte Entsprechendes ankreuzen 

19 

nicht wenig etwas ziemlich sehr Begriff in die-
wichtig wichtig wichtig wichtig wich- semZusam-

tig menhang unge-
bräuchlich 

Resozialisier1111g des Ver11rteilte11 

Abschreckung des Verurteilten 
bzgl. künftiger Taten 

Schuldausgleich/Vergeltung 

Ge1111gh11111gfür das Opfer 

Abschreckung anderer potentieller 
Täter 

Normbestätigung für den 
rechtstreuen Teil der Gesellschaft 

Opferschutz 

Verteidigung der Rechtsordnung 

Wiederherstellung des Rechtsfrie-
dens 

Wiedergutmachung 

sonstiges: 

2. Sind Sie der Auffassung, dass in der Strafrechtspraxis Hindernisse für die En-ei-
chtmg der von Ihnen unter Ziff. II 1 benannten Strafzwecke bestehen, insbesondere 
(Mehrfachnennungen möglich) 

0 Zeitmangel des Gerichts 
0 Fehlendes Wissen über die Lebensverhältnisse des Angeklagten 
0 Zu langer Zeitablauf zwischen Tat tmd Urteil 
0 Zu langer Zeitablauf zwischen Urteil tmd Vollstreckung 
0 Sonstiges: 

3. Halten Sie die Ihnen gesetzlich zur Verfügtmg stehenden Strafrahmen im Hin-
blick auf die von Ihnen unter Ziff. II 1 genannten Zwecke in der Regel für 
0 zu weit 
0 zu eng 
0 angemessen 
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4. Bitte kreuzen Sie in der nachfolgenden Tabelle an, welche Bedeutung die in der 
linken Spalte genannten Kriterien für Ihre Strafzumessung im Bereich der kleineren 
und mittleren Kriminalität haben. 

Bitte Entsprechendes ankreu=en 
Bedeutung der Kriterien: 

nicht I wenig I etwas I ziemlich I sehr 
wichtig wichtig wichtig wichtig wichtig 

gesetzlicher Strafrahmen 
Vol/e11d1111g/Vers11c/1 
einschlägige Vorstrafen 
nicht einschlägige Vorstrafen 
laufende Bewähnmg während der jetzt ver-
handelten Tat 
Zeitablauf zwischen Tat und Urteil 
Schadenshöhe 
(teilweise) Schadenswiedergutmachung bis 
zmn Urteil 
Beteiligung des Opfers am Strafverfahren 
(z.B. als Nebenkläger) 
Verteidigung des Angeklagten durch einen 
Rechtsanwalt 
Antrag der Staatsanwaltschaft 
abzusehendes Rechtsmittel 
Rechtsprechung des zuständigen Bemfungsge-
richts 
öffentliche Meinung 
Geständnis 
in der Hauptverhandlung gezeigte Reue 
sonstiges Verhalten in der Hauptverhandlung 
Angeklagter ans der Haft vorgeführt 
Geschlecht des Angeklagten 
Alter des ( erwachsenen) Angeklagten 
Herkunft des Angeklagten aus sozial benach-
teiligten Verhältnissen 
Herktmft des Angeklagten ans sozial vorteil-
haften Verhältnissen 
Nationalität/kulturelle Herkunft des Angeklag-
ten 
Alkohol- oder Drogenabhängigkeit des Ange-
klagten 
mögliche negative Auswirkungen der Strafe 
auf Ausbildungs- oder Arbeitschancen des 
Angeklagten 
mögliche negative Auswirkungen der Strafe 
auf die Familie des Angeklagten 
sonstiges: 
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!III. Fragen zur Praxis der Strafzumessung:· 

1. Wieviel Strafverfahren gehen im Jahr durchschnittlich in Ihrer Abteilung ein? 

2. Wieviel Prozent llirer Arbeitszeit verbringen Sie mit Ihrer strafiichterlichen 
Tätigkeit inklusive Folgeentscheidungen? 

0 100% 0 ca .............. % 

3. Wieviel Sitzungstage als Strafrichter/in halten Sie im Monat durchschnittlich ab? 

................... Tage 

21 

4. Wieviel Stunden dauert Ihr durchschnittlicher Sitzungstag (bitte Dauer nach Abzug 
der Pausen angeben) 

................ Stunden 

5. Wie lang dauert eine durchschnittliche Verhandlung? 

6. Besprechen Sie Fragen der Strafzumess1mg für konkrete Fälle, in denen 
Sie als Einzelrichter entscheiden müssen, mit Iln·en Kollegen? 

Onie 
0 selten 
Omanchmal 
0 meistens 
0 immer 

7. In wieviel Prozent Ihrer Verfahren steht llinen nach Ihrer Schätzung zur 
Urteilsfind1mg ein Gerichtshilfebericht zur Verfügung? 

Stunden 

•••••••••••••••••••• % 

8. Haben Sie hiformationen darüber, nach welchen Kriterien sich die Vollstreckung 
Ilrres Urteils gestalten wird? 

viel O zwn Teil O wenig 0 

9. Wüßten Sie darüber gern mehr? ja O nein 0 
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10. Bitte kreuzen Sie in der folgenden Tabelle an, ob Sie die genannten Gesichtsptmkte 
der Strafvollstreckung bei Ihren Strafzumessnngsentscheidnngen berücksichtigen. 

Bitte Entsprechendes ankre1i=en 

Die links genannten Umstände berücksichtige ich bei 
Vollstreckungskriterien: der Festsetzung der Strafe ... 

nicht wenig etwas ziem- sehr 

lieh 

Schnelligkeit der Vollstreckung 

voraussichtliche Strenge oder Nachgiebigkeit 
der Vollstreckungsinstanz 

voraussichtliche Strafverkürztmgen oder -

erleichtenmgen durch Vollstrecktmgsent-

scheidungen, Weihnachtsamnestien o.ä. 

anderes: 
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11. Verwenden Sie in Ihrer Bernfspraxis standardisie1te Strafmaße für bestimmte 
Deliktsgrnppen? (Mehrfachnennungen möglich) 

0 nein, da es auf die Täterpersönlichkeit und/oder den jeweiligen Einzelfall 
ankommt 

0 nein, jedenfalls nicht bewußt 
0 ja, um Unterschiede in der Strafzumessung zu vermeiden, aber mit häufigeren 

Abweichungen ini Einzelfall. 
• Gegebenenfalls für folgende Fallgruppen: 

o Trunkenheitsfalrrt 
o Unfallflucht 
o sonstige häufige Straßenverkehrsdelikte 
o einfacher Diebstahl 
o einfache Körperverletzung 
o Unterhaltspflichtsverletzung 
o sonstige: 

0 ja, um Unterschiede in der Strafzumessung zu vermeiden in der Regel ohne 
Abweichung ini Einzelfall. 
- Gegebenenfalls für folgende Fallgruppen: 

o Trunkenheitsfahtt 
o Unfallflucht 
o sonstige häufige Straßenverkehrsdelikte 
o einfacher Diebstahl 
o einfache Körperverletzung 
o Unterhaltspflichtsverletzung 
o sonstige: 
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24 FRAGEBOGEN 

IIV, Fragen zu Ihren Arbeitsbedingungen:' 

1. Wie schätzen Sie Illre Arbeitsbelashmg auf Threr derzeitigen Stelle ein: 

0 sehr hoch 
0 ziemlich hoch 
0 normal 
0 ziemlich niedrig 
0 sehr niedrig 

0 keine Antwort 

2. Wie schätzen Sie allgemein die Arbeitsbelashmg der Strafrichter/innen ein: 

0 hängt von der jeweiligen Stelle ab 
0 sehr hoch 
0 ziemlich hoch 
0 normal 
0 ziemlich niedrig 
0 sehr niechig 

0 keine Antwort 

3. Sind Sie mit der matetiellen Ausstattung Thres Arbeitsumfeldes insgesamt zufrieden, 

insbesondere 
gibt es: 

eine Bibliothek, die Ihnen angemessen erscheint? 

Zugang zu digitalisierten Entscheidungssammltmgen o.ä.? 

ein eigenes Arbeitszinnner für jede/n Richter/in? 

ausreichende Sitztmgssäle? 

ausreichende Anzahl an Mitarbeitern für Aktenverwaltung und 
Schreibdienste? 

sonstiges: 

0 ja O nein 

ja nein 



FRAGEBOGEN 

4. Wie lang Sind Sie schon Richter/in/Staatsanwältin/anwalt? 

0 bis 3 Jahre 
0 4 bis 8 Jahre 
0 9 bis 13 Jahre 
0 14 bis 18 Jahre 
0 19 bis 23 Jahre 
0 24 Jahre und mehr 

5. Wieviel Jahre haben Sie davon insgesamt gearbeitet 

als Einzelstrafrichter/in: 
als Schöffenrichter/in: 
als Richter/in einer Strafkammer: 
als Vorsitzender Richter einer Strafkammer 
als Staatsanwältin/Staatsanwalt: .. 
in anderen Positionen: 

........... Jahre; 

........... Jahre; 

........... Jahre; 

........... Jahre; 

........... Jahre; 

. .......... Jahre. 

6. Wie häufig haben Sie schon den Landgerichtsbezirk gewechselt? 

0 nie 
0 l-2x 
0 3-4x 
0 5 x oder mehr 

7. An welchem Gericht sind Sie derzeit tätig? 

Ort 

0 Amtsgericht ............................................................... . 

0 Landgericht ................................................................. . 

8. Sind Sie vollzeitbeschäftigt? 

9. Sind Sie O männlich 
0 weiblich 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

0 ja; 0 nein, mit ................ % 
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Susanne Müller 
Richterin am Amtsgericht 

Amtsgericht Kehl 
Herma1111-Dietrich-Str. 6, 77654 Kehl 

MtL'C-Planck-Institutfür aus/. und intemationales Strafrecht Freiburg 
Güntersta/str. 73 
79100 Freiburg 

E-Mail: Suzcmue.1lfueller(it)wanadoo.fr 



Max-Planck-Institut 
für ausländisches und internationales Strafrecht 

Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law 

Prof Dr.H.-J.Albrecht, MP/jr,r Strqfrecht 
Giinterstalstr. 73, D-79100 Freib11rg i.Br. 

A 
Monsieur le President 
du Tribunal de Grande Instance de Colmar 

Place au Marche aux Fruits 

68027 Colmar Cedex 

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht 
Direktor 
Tel.: -49 (0)761 7081-201 
Fax: -49 (0)761 7081-316 
h.j.albrecht@iuscrim.mpg.de 

05 octobre 2000 

Recherche comparative franco-allemande du droit de la determination de la sanction penale 

Monsieur le President, 

Le Laboratoire Europeen Associe (LEA), une structure de recherche comparative franco-
allemande en matiere de delinquance et de politique de securite et de prevention en Europe, 
forme entre autres par le CESDIP a Paris et le Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Strafrecht a Fribourg en Allemagne, mene une recherche comparative sur le choix 
de la sanction penale en Allemagne et en France. 

Dans le cadre de cette recherche, il est prevu de consulter les magistrats du siege dans le 
ressort de la Cour d'Appel de Colmar et du Oberlandesgericht Karlsruhe. La region frontaliere 
franco-allemande, qui jouit de tant de rapports culturels et politiques, est tres favorable pour une 
telle enquete empirique. 

La responsable de la recherche, Madame Susanne Müller, vous a presente recemment un 
questionnaire elabore dans cet objectif. En tant que magistrat au tribunal d'instance a Kehl et 
apres avoir effectue un stage au tribunal de grande instance a Strasbourg, Madame Müller ne 
connait pas seulement les questions theoriques, mais aussi les conditions de travail des 
magistrats au quotidien dans la region frontaliere ou l 'enquete devrait se derouler. N ous esperons 
que cela puisse donner a la recherche un rapport avec la realite qui sera aussi fiuctueux pour le 
projet de recherche que pour la pratique du droit penal. 

Vous trouverez ci-joint plusieurs exemplaires de notre questionnaire que nous vous 
p1ions de bien vouloir distribuer auxjuges de votre tribunal et des tribunaux d'instance de votre 
circonscription. 
Le questionnaire s'adresse a tous les magistrats du siege, meme a ceux qui n'occupent pas 
actuellement une fonction en matiere correctionnelle. 

Gfmterstalstrasse 73 
D-79100Freiburgi Br. 

Tel.: 49(0)761 7081-1 
Fax: 49 (0)761 7081-294 

Postmaster@iuscrimmpg.de 
http:\\www.iuscrimmpg.de 
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Nous vous serions tres reconnaissant si vous pouviez collecter !es questionnaires deux 
semaines environ apres leur distribution, puis !es renvoyer a Madame Müller, soit a l'institut 
Max-Planck a Freiburg, soit a son domicile a Strasbourg (37 rue de Benfeld, 67100 Strasbourg). 

Nous vous remercions de contribuer ainsi a un premier projet de recherche comparative 
au niveau franco-allemand concemant Ja determination de Ja peine. Nous comptons beaucoup sur 
l 'opinion des juges de votre ressort. 

Pour des questions eventuelles, vous pouvez vous adresser a tout moment a Madame 
Müller dont le munero de telephone et l'adresse electronique figurent a la fm du questionnaire. 

Je vous prie d'agreer, Monsieur Je President, l'assurance de ma consideration la plus 
distinguee. 

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht 



Max-Planck-Institut 
für ausländisches und internationales Strafrecht 

Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law 

Prof. Dr.H.-J.Albrecht, MPI fii.r Strafrecht 
Gii~terstalstr. 73, D-79100 Freiburg i.Br. 

Aux 
magistrats du siege 
du ressort de la Cour d' Appel de Colmar 

Madame la juge, 
Monsieur le juge, 

M,\X-l'L\NCl,.-lit."l:.LL"CHfd l 

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht 
Direktor 

Tel.: -49 (0)761 7081-201 
Fax: -49 (0)761 7081-316 
h.j.albrecht@iuscrimmpg.de 

05 octobre 2000/sm 

Au moment oü les pays europeens se rapprochent progressivement, et en particulier la 
France et l'Allemagne, il s'avere de plus en plus important de connaitre non seulement la 
legislation du pays voisin, mais aussi 1a fal;:on dont eile est appliquee. 

En cela, le choix de la sanction penale par les juges represente un sujet fascinant, car 
toute la conception legislative et philosophique du droit penal d'un pays s'y reflete. Trouve-t-on, 
au senil d'une haimonisation des fonctionnement juridiques dans la Communaute Europeenne, 
des structures commtmes entre la France et l'Allemagne concemant cette phase decisive de la 
procedure penale ? 

Pour ces raisons, le Laboratoire Europeen Associe (LEA)* entreprend tme premiere etude 
du droit compare et de la pratique du choix de la sanction penale dans le domaine des affaires de 
petite ou moyenne gravite au plan franco-allemand. 

Dans ce cadre, nous avons envisage une enquete aupres des praticiens du droit penal en 
matiere correctionnelle dans la region frontaliere franco-allemande. ,,La determination de la 
peine par les juges dans les limites prevues par la loi, releve d'une faculte dont ils ne doivent 
auctm compte", stipule la Cour de Cassation enjmisprudence constante. Rien de plus interessant 
donc que de s'adresser a vous pour vous demander votre avis concemant ce choix parfois si 
decisif ! 

Avec le questionnaire ci-joint, nous vous demandons de participer a cette recherche 
criminologique comparative. 

Le questionnaire, apart cela identique, est con~u d'tme fa~on bilingue. Il est destine aux 
magistrats du siege de la circonscription des Cours d'appel de Colmar et de Karlsruhe. 

Nous sommes conscients que votre charge de travail trai1sforme la reponse aux questions posees 
en corvee. Mais nous vous rassmons que, malgre son volmne apparemment imp01tant, les 
reponses ne prendront pas plus de 45 minutes de votre temps. 

* Le LEA est lDle structure de recherche comparative franco-allemande en matiere des delinquances et de politiques de securite 
et de prevention en Europe, fonne entre autres par le CESDIP i, Paris et le Max-Planck-Institut fiu- ausländisches imd 
internationales Strafrecht ä Fribow·g en Allemagoe. 

Güuterstalstrasse 73 
D-79100 Freiburg i. Br. 

Tel.: 49 (0)761 7081-1 
Fax: 49 (0)761 7081-294 

Postmaster@iuscrilll mpg. de 
http:\\www.iuscrimmpg.de 
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Toutes les reponses peuvent etre cochees. Souvent, nous avons prevu une colonne 
supplementaire ou vous pouvez, le cas echeant, noter d'autres idees. 

La premiere partie du questionnaire contient des cas exemplaires (1). Vous etes pries de 
noter la peine qui vous semble appropriee au cas. Cette methode est d'usage au niveau 
international pour !es recherches concemant le choix de la peine. Bien evidemment, eile ne peut 
pas reproduire l'impression produite par Je prevenu lui-meme lors de l'audience qui constitue un 
element parfois important pour Je choix de la sanction. Mais !es peines que vous aurez proposees 
seront analysees en tenant compte de ce manque. 
Dans la deuxieme partie, nous vous demandons de repondre a quatre questions generales 
concemant la determination de la sanction (II). 
Ensuite, vous trouverez des questions concemant votre pratique professionnelle lors du choix 
de la peine (III). 
Les conditions pratiques du travail des magistrats au quotidien, leur charge de travail et leur 
experience professionnelle sont des elements importants, mais souvent sous-estimes de 1a 
procedure penale. C'est pour cette raison que le questionnaire termine dans sa quatrieme partie 
avec des questions se rapportant a vos conditions de travail (IV). 

Pour assurer le travail d'evaluation des vos reponses dans le delai imparti a cette etude, 
nous vous prions de completer ce questionnaire dans tlll delais de 

quinze jours 

a compter dujour de sa reception. Vous etes invites a le remettre ensuite dans l'enveloppe ci-
jointe a Monsieur le President du Tribtmal qui le fera parvenir a l 'institut Max Planck. 

Nous vous remercions de nous soutenir dans ce premier projet de recherche comparative franco-
allemande concemant Je theme de Ja determination de 1a peine. 

Nous tenons a souligner qu'il ne s'agit point d'un examen de votre travail. Votre 
anonymat est bien evidemment garanti autant lors de recueil des donnees qu'au moment de leur 
evaluation. 

Si vous etes interesses par !es resultats de l'etude, nous nous rejouissons de vous faire 
parvenir !es informations desirees. 

D'avance, nous vous remercions de votre precieuse collaboration ! 

Veuillez croire, Madame Ja juge, Monsieur le juge, en notre consideration Ja meilleure. 

Prof. Dr. Hans-Jörg Albrecht 



Recherche comparative du droit et de Ja pratigue du choix de la 
sanction penale en Allemagne et en France 

Ouestionnaire 

Cas d'exemples: 

Par la suite, vous trouverez des cas d'exemples pour lesquels vous etes pries de noter la peine 
que vous infligeriez si vous deviezjuger l'affaire en taut que juge unique. 

II s'agit respectivement d'un cas de base, en general suivi de variations, des delits daus le 
domaine des affaires de petite ou moyenne gravite. 

Veuillez partir du fait que les informations dont vous disposez se limitent a ce qui est refäre, 
tme instrnction preparatoire n'ayaut pas eu lieu. 
Le tribunal a ete saisi soit par convocation par officier de police judiciaire, soit par citation 
directe du ministere public. Les prevenus sont presents a l'audience. Ils ne refusent pas 
d'accomplir un travail d'interet general. 

Pour tme meilleure comparaison avec !es resultats de la recherche faite parallelement en 
Allemagne, !es cas vous sont presentes saus action civile des personnes lesees et saus vous 
demauder une eventuelle decision d'apres les art. 132-38 al.2 ou 132-48 C.P„ 

Vous etes pries de bien vouloir remplir le tableau que vous trouverez apres chaque cas. 

Si vous obtenez !es memes resultats pour plusieurs cas, i1 suffit bien evidemment de faire 
mention du cas de refärence. 

A la page suivaute, tm exemple vous est donne : Le tableau ainsi rempli designe une peine 
d'emprisonnement de 12 mois, dont 4 mois ferme, un sursis avec mise a l'epreuve est accorde 
pour le restaut de 8 mois, delai d'epreuve 20 mois, obligation de reparer les dommages causes 
par l 'infraction. 



2 QUESTIONNAIRE 

EXEMPLE 

peines: cochezla quantum et, Je cas echeant, mesures et/ou obligations 
peine 
choisie 

amende 0 
jour-amende 0 

TIG 

peine d' emprisonnement 
X 12 mois 

sursis partiel 
X 

sursis simple 

sursis avec mise it l 'epreuve 8mois, 
X 

delai d' epreuve 20 mois, 

obligation de reoarer !es domma2:es causes par l'infraction 
sursis assorti de l'obligation 
d' accomplir un travail 
d'interet general 
sans sursis 

X 4mois 

autres (par exemple 
art. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 



Cas n° 1: 
Art. 222-11 C.P. 
§ 223 al. 1 StGB 

expose des faits : 

QUESTIONNAIRE 

A la s01tie d'une boite de mtlt, le prevenu a commence saus raison a insulter un homme qu'il 
a rencontre par hasard sur le parking de l' etablissement. Ensuite, il htl a donne deux coups de 
poing au visage. La victime a subi une fracture de la mächoire. Une intervention chirurgicale 
necessaire a entmine une incapacite de travail de 15 jours. 
Le prevenu nie les faits; d'apres lui, il aurait quitte les locaux plus tard, il doit s'agir d'une 
etTeur. Il est cependant identifie par des temoins qui indiquent en outre qu'il n'etait que lege-
rement alcoolise. 

personnalite du prevenu: 
23 ans, celibataire, saus enfants, chauffeur routier, revenus mensuels de 6.500 francs, dettes 
de 45.000 francs pour l'achat d'une voiture. 

casier iudiciaire : 
sans precedents 
Cas n° 1 

peines: 

ameude 
jour-amende 

TIG 

peine d' emprisouuement 

sursis partiel 

sursis simple 

sursis avec mise a l 'epreuve 

sursis assorti de I' obligation 
d' accomplir un travail 
d'interet general 

saus sursis 

autres (par exemple 
art. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 

cochezla quantum et, Je cas echeant, mesures et/ou obligations 
peine 
choisie 

00 
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4 QUESTIONNAIRE 

Variations au cas n°1 : 

Variation n°1 A : 
Personnalite et casier judiciaire : Meme cas que cas de base n° 1, mais 
expose des faits : 
Comme cas de base n° 1, mais le prevenu avoue. 

Cas n° 1 A 

peines: cochez la quantum et, le cas echeant, mesures et/ou obligations 
peine 
choisie 

amende 0 
jour-amende 0 

TIG 

peine d'emprisonnement 

sursis partiel 

sursis simple 

sursis avec mise ä l' epreuve 

sursis assorti de l' obligation 
d' accomplir un travail 
d 'interet general 

sans sursis 

autres (par exemple 
art. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 



QUESTIONNAIRE 

Variation n°1 B : 
Art. 222-12 n°10 C.P. 
§§ 223, 224 al. 1 n° 2 StGB 

Personnalite et casier judiciaire : Meme cas que cas de base n° 1, mais 
expose des faits : 
Comme cas de base n° 1, mais le prevenu s'est servi d'une bouteille pour frapper la victime. 
La bouteille se brisant sur la tete de la victime, celle-ci a subi une commotion cerebrale et 
deux entailles au cräne qui ont entraine une incapacite de travail de 15 jours. 

Casn° 1 B 

peines: cochezla quantum et, Je cas echeant, mesures et/ou obligations 
peine 
choisie 

amende 0 
jour-amende 0 

TIG 

peine d' empriso1111ement 

sursis partiel 

sursis simple 

sursis avec mise il l'epreuve 

sursis assorti de 1' obligation 
d' accomplir U11 travail 
d'interet general 

sans sursis 

autres (par exemple 
art. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 

5 



6 QUESTIONNAIRE 

Variation n°1 C : 

Personnalite et casier judiciaire: Meme cas que cas de base n° 1 
Expose des faits: Comme cas de base n° 1, mais : 
Le prevenu et 1a victime s' etaient dej a disputes dans les locaux de 1a discotheque, le prevenu 
ayant renverse auparavant de Ja boisson sur !es vetements de 1a victime. Les deux personnes 
et leurs amis respectifs ont ete expulses de l' etablissement. Ils ont continue Ja dispute sur le 
parking. Finalement, !es amis de 1a victime ont quitte !es lieux. Le prevenu et deux de ses 
amis ont empeche Ja victime de !es suivre et lui ont donne tous !es trois plusieurs coups de 
poing au visage et au corps. La victime a perdu une dent incisive et a subi, apart plusieurs 
hematomes au visage et au corps, une commotion cerebrale et des douleurs violentes a 
l' estomac qui ont entmine une ITT de 10 jours. 

Le prevenu avoue et explique son fait par le comportement anterieur de 1a victime. 

Cas n° 1 C 
peines: cochezla quantum et, le cas echeant, mesures et/ou obligations 

peine 
choisie 

amende 0 
jour-amende 0 

TIG 

peine d' emprisonnement 

sursis partiel 

sursis sin1ple 

sursis avec mise a l' epreuve 

sursis assorti de l' obligation 
d' accomplir uu travail 
d'interet general 
saus sursis 

autres (par exemple 
art. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 



Cas n° 2: 
Art. 222-12 n° 6 C.P. 
§ 223 al. 1 StGB 

expose des faits : 

QUESTIONNAIRE 7 

Eil relltrant du travail, le prevellu s'est mis en colere colltre soll epouse qui ll'avait pas prepare 
le repas a temps. Finalement, i1 lui a donne des gifles et des coups de poing au visage. Elle 
subit des hematomes autour des yeux et une fracture de la mächoire. Les blessures Ollt entrai-
ne tme incapacite de travail de 15 jours. 
L'epouse s'est entre temps separee du prevellu et a p01te plainte colltre lui. Elle indique d'une 
maniere credible qu'elle avait subit plusieurs fois des empietements dans leur relation, surtout 
quand le prevellu avait bu trop d'alcool. 
Le prevenu nie les faits et pretend qu'elle a trebuche colltre l'angle d'une table ce qui aurait 
cause les blessures. Il dit de ne pas comprendre pourquoi soll epouse l'a soudainement quitte. 

personnalite du prevenu: 
42 ans, entre temps separation de fait, deux enfants qui vivent avec leur mere, marchand de 
voiture d'occasion, revenu mensuel environ 10.000 Francs 

casier judiciaire : 
sans precedents 

Cas n° 2 

peines: cochezla quanhun et, le cas echeant, mesw·es et/ou obligations 
peine 
choisie 

amende 0 
jour-amende 0 

TIG 

peine d' emprisonnement 

sursis pa1tiel 

sursis simple 

siu·sis avec mise 8 t • epreuve 

sw·sis assorti de l'obligation 
d'accomplir un travail d'interet 
general 

saus sw·sis 

autres (par exemple 
at1. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 
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Cas n° 3: 
Art. 311-1, 311-3 C.P. 
§§ 242 al. 1 StGB 

expose des faits : 

QUESTIONNAIRE 

Le prevenu a vole une bague d'une valeur de 3.500 Francs dans une bijouterie en profitant 
d'lm coup de fil auquel Ja vendeuse a dü repondre pendant sa presence. 
II avoue et explique qu'il n'a pas pu resister a saisir l'occasion. II dit de ne pas pouvoir rendre 
1a bague ; i1 l' aurait perdue. 

personnalite du prevenu: 
28 ans, marle, un enfant, mecanicien, revenus mensuels de 8.500 francs environ 

casier judiciaire : 
saus precedents 

Cas n° 3 

peines: cochezla quantum et, Je cas echeant, mesures et/ou obligations 
peine 
choisie 

amende 0 
jour-amende 0 

TIG 

peine d'emprisonnement 

sursis partiel 

sursis simple 

sursis avec mise il l' epreuve 

sursis assorti de l'obligation 
d' accomplir W1 travail 
d' interet general 

sans sursis 
autres (par exemple 
art. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 



QUESTIONNAIRE 

Variations au cas n°3: 

Variation n°3 A : 
Expose des faits et casier judiciaire : Meme cas que cas de base n°3 
personnalite du prevenu: 
28 ans, celibataire, pas d'enfant, chömeur, touche des assedics 

Casn° 3 A 

peines: cochezla quantum et, le cas echeant, mesures et/ou obligatious 
peine 
choisie 

amende 0 
jour-amende 0 

TIG 

peine d • emprisonnement 

sursis partiel 

sursis simple 

sursis avec mise ä l' epreuve 

sursis assorti de l'obligation 
d • accomplir un travail 
d'interet general 

sans sursis 

autres (par exemple 
art. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 

9 



10 QUESTIONNAIRE 

Variation n°3 B: 
Personnalite et expose des faits : Meme cas que cas de base n°3 
casier judiciaire : 
Condamnation a une amende pour conduite en etat d'ivresse huit mois avant le nouveau delit. 
Pas d'autres condamnations. 

Casn° 3 B 

peines: cochez la quantum et, le cas echeant, mesures et/ou obligations 
peine 
choisie 

amende 0 
jour-amende 0 

TIG 

peine d' emprisonnement 

sursis partiel 

sursis simple 

sursis avec mise il I 'epreuve 

sursis assorti de l'obligation 
d' accomplir \lll travail 
d. inter et general 

sans sursis 

autres (par exemple 
art. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 



QUESTIONNAIRE 

Variation n°3 C: 

Personnalite et casier judiciaire : Meme cas que cas de base n°3 
Expose des faits : 

11 

Comme cas de base n° 3, mais le prevenu a entre temps rembourse la somme de 3.500 Francs 
au proprietaire lese du magasin. 

Casn° 3 C 

peines: cochezla quantum et, Je cas echeant, mesures et/ou obligations 
peine 
choisie 

amende 0 
jour-amende 0 

TIG 

peine d' emprisonnement 

sursis partiel 

sursis simple 

sursis avec mise il l 'epreuve 

sursis assorti de J'obligation 
d'accomplir un travail 
d'interet general 

saus sursis 

autres (par exemple 
art. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 



12 QUESTIONNAIRE 

Cas n° 4: 
Art. 311-1, 311-3 C.P. 
§§ 242, 243 al. 1 n° 2 StGB 

expose des faits : 
Le prevenu a vole une bicyclette d'une valeur de 7.000 Francs qui etait attachee avec un anti-
vol a un poteau. 
Il nie !es faits. La bicyclette n'a pas pu etre retrouvee. 

personnalite du prevenu: 
24 ans, celibataire, travaille en interim, revenus mensuels de 6.000 Francs environ. 

casier judiciaire : 
saus precedents 

Cas n° 4 
peines: cochezla quantum et, le cas echeant, mesures et/ou obligations 

peine 
choisie 

amende 0 
jour-amende 0 

TIG 

peine d' emprisonnement 

sursis partiel 

sursis simple 

smsis avec mise a I' epreuve 

sursis assorti de l'obligation 
d' accomplir un travail 
d'interet general 

sans sursis 

autres (par exemple 
art. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 
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Variation n° 4 A au cas n° 4 
Att. 311-1, 311-3, 311-13 C.P. 
§§ 242 al. 1 et 2, 243 al. 1 n° 2, 22, 23 StGB) 

Personnalite du prevenu et casier judiciaire : Comme cas de base n° 4. 
Expose des faits : 
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Le proprietaire de la bicyclette s'est approche des lieux pendant les manipulations du prevenu. 
Celui-ci s'est enfui en laissant la bicyclette. Le prevenu nie les faits. Le proprietaire l'a ce-
pendant reconnu. 

Cas n°4A 

peines: cochezla quantum et, le cas echeant, mesures et/ou obligations 
peine 
choisie 

amende 0 
jour-amende 0 

TIG 

peine d'emprisonnement 

sursis partiel 

sursis simple 

sursis avec mise a l'epreuve 

sursis assorti de I 'obligation 
d' accomplir un travail 
d'interet general 
saus sursis 

autres (par exemple 
art. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 
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Cas n° 5: 
Art. 311-1, 311-4 n° 6 C.P. 
§§ 242, 244 al. 1 n° 3 StGB 

expose des faits : 

QUESTIONNAIRE 

Le prevenu a brise Ja fenetre d'une maison individuelle au cours d'une matinee et est entre 
ainsi dans l 'immeuble. Dans un tiroir non ferme a cle, il a trouve et vole 1.500 francs, une 
montre d'une valeur de 3.000 francs et Je porte - feuille du proprietaire qui contenait sa carte 
d'identite, sa carte de credit et d'autres papiers. 
Plusieurs semaines plus tard, il a ete identifie a travers !es indications du receleur. Il nie !es 
faits. 

personnalite du prevenu: 
33 ans, divorce, deux enfants qui viven! chez Ja mere, chömeur, assedics de 4.000 Francs par 
mois environ. 

casier judiciaire : 
sans precedents 

Cas n° 5 

peines: 

amende 
jour-amende 

TIG 

peine d' emprisonnement 

sursis partiel 

sursis simple 

sursis avec mise il l' epreuve 

sursis assorti de l' obligation 
d' accomplir un travail 
d'interet general 
sans sursis 

autres (par exemple 
art. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 

cochezla quantum et, Je cas echeant, mesures et/ou obligations 
peine 
choisie 
0 
0 



QUESTIONNAIRE 15 

Cas n° 6: 
Art. 313-5 C.P. 
§§ 263 al. 1 StGB 

expose des faits : 
Le prevenu a loue une chambre d'hötel ou i1 s'est fait heberger pendant huitjours en man-
geant tous !es soirs a l 'hötel. ll savait qu'il ne pomrnit pas payer ces services et avait indique 
une adresse inexistante. ll quitte l'hötel sans avoir paye la facture de 3.000 Francs environ. ll 
n'a pu etre retrouve par la police que trois mois plus tard. 

personnalite du prevenu: 
52 ans, divorce, chömeur, auparavant agent commercial de demarchage en porte a porte, 
d'apres ses dires actuellement sans revenus, vit chez une amie. 

casier judiciaire : 
sans precedents 

Cas n° 6 
peines: cochez la quantwn et, le cas echeaut, mesures et/ou obligations 

peine 
choisie 

amende 0 
jour-amende 0 

TIG 

peine d' emprisonnement 

sursis partiel 

sursis simple 

sursis avec nrise a l'epreuve 

sursis assorti de 1' obligation 
d'accomplir un travail 
d'interet general 

saus sursis 

autres (par exemple 
art. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 
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Variation n° 6 A au cas n°6 : 
Art. 313-5, 132-10 C.P. 
§ 263 al. 1 StGB 

QUESTIONNAIRE 

Expose des faits et personnalite du prevenu : Comme cas de base n° 6. 
Casier judiciaire : 
10 mois avant le nouveau delit, une condamnation a une amende pour filouterie. Pas d'autres 
condamnations. 

Cas n° 6 A 

peines: cochezla quantum et, Je cas echeant, mesures et/ou obligations 
peine 
choisie 

amende 0 
jour-amende 0 

TIG 

peine d'emprisonnement 

sursis partiel 

sursis simple 

sursis avec mise a l 'epreuve 

sursis assorti de !' obligation 
d' accomplir un travail 
d'interet general 
sans sursis 

autres (par exemple 
art. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 



Cas n° 7: 
Art. L. ler Code de la Route 
§ 316 al. 1 et 2 StGB 

expose des faits : 
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Le prevenu a conduit son vehicule un soir vers 23.45 h sous l'empire d'un etat alcoolique. 
L'analyse de sang a revele un taux d'alcool de 1,2 gramme pour mille. 

personnalite du prevenu: 
37 ans, marle, epouse au foyer, trois enfants, agent de fonction publique, revenu mensuel 
11.000 Francs 

casier judiciaire : 
saus precedents 

Cas n° 7 
peines: 

amende 
jour-amende 

TIG 

peine d' emprisonnement 

sursis partiel 

sursis simple 

sursis avec mise it l'epreuve 

sursis assorti de l'obligation 
d'accomplir un travail 
d'interet general 

saus sursis 

autres (par exemple 
art. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 

cochezla quantum et, le cas echeant, mesures et/ou obligations 
peine 
choisie 

0 
0 
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Variations au cas n°7 : 

Variation n°7 A : 
Expose des faits et personnalite du prevenu : Meme cas que cas de base n°7 
casier judiciaire : 
Contient ime condamnation a ime amende pour Je meme delit vingt mois avant Je nouveau 
delit. Pas d'autres condamnations. 

Cas n°7 A 

peines: cochezla quantum et, le cas echeaut, mesures et/ou obligations 
peine 
choisie 

amende 0 
jour-amende 0 

TIG 

peine d'emprisonnement 

sursis partiel 

sursis simple 

sursis avec mise ä l 'epreuve 

sursis assorti de I' obligation 
d'accomplir un travail 
d'interet general 
saus sursis 

autres (par exemple 
art. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 



QUESTIONNAIRE 

Variation n°7 B : 
Art. L. ler Code de la Route, Art. 132-9 al. 2 C.P. 
§ 316 al. 1 et 2 StGB 

Expose des faits et perso1malite du prevenu : Meme cas que cas de base n°7 
casier judiciaire : 
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Une condamnation pour viol it une peine d'emprisonnement (Art. 132-18 C.P.) de cinq ans. 
L'execution de cette peine a pris fin 14 mois avant le nouveau delit. Pas d'autres condamna-
tions. 

Cas n° 7B 
peines: cochezla quantum et, le cas echeant, mesures et/ou obligations 

peine 
choisie 

amende 0 
jour-amende 0 

TIG 

peine d' emprisonnement 

sursis partiel 

sursis simple 

sursis avec mise a l 'epreuve 

sursis assorti de 1 'obligation 
d' accomplir un travail 
d' inter et general 

sans sursis 

autres (par exemple 
art. 131-6, 131-7, 131-10 
et 131-11 C.P.): 
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Irr. Questions generales concernant la determination de la peine 

1. D'apres vous, quels sont !es objectifs et !es caracteres d'une peine infligee par un tribunal 
penal dans Je domaine des affaires de petite ou moyenne gravite? 

veuillez cocher vos rtfponses 

pas im- peu im- moyenne- assez tres im- notion clans 
portant portant ment important portant ce contexte 

important inutilisee 

reinsertion du condanme 

dissuasion du condanme 

egalisation du tort/retribution 

satisfaction pour la victime 

dissuasion d'autres delinquants 
potentiels 

confinnation des normes pour la 
population conforme il la loi 

protection des victimes 

lutte contre le trouble social 

retablissement de 1' ordre social 

reparation du dommage 

autres: 

2. Etes-vous d'avis qu'il y a des obstacles dans Ja pratique de lajustice penale pour atteindre 
ces buts, notamment (vous pouvez cocher plusieurs reponses): 

0 manque de temps du cöte du tribunal 
0 manque de connaissance des conditions de vie du prevenu 
0 tm delai trop grand entre le delit et le jugement 
0 un delai trop grand entre le jugement et son execution 
0 autres: 

3. Pour atteindre les objectifs designes par vous en 11.1, pensez-vous que !es lirnites legales 
de Ja peine d'apres Je droit en vigueur sont 
0 trop !arges 
0 trop etroites 
0 appropriees? 



QUESTIONNAIRE 

4. Veuillez cocher dans Je tabJeau qui suit votre point de vue concemant l'importance des 
criteres mentionnes dans Ja coJonne de gauche pour votre choix d'une sanction dans Je 
domaine des affaires de petite et moyenne gravite: 

veuillez cocher vos riponses 

Importance des criteres: 
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pas irnpor- peuirnpor- moyenne- assez im- tres im-
taut tant ment im- portant portant 

portant 
Jimites legales de la peine 
consommation de l 'infraction/tentative 
etat de recidive 
condamnations anterieures en dehors des 
conditions des art. 132-8 it 132-10 C.P. 
sursis pendant l' accornplissement du delit 
juge actuellement 
delai irnportant entre Je delit et le juge-
ment 
valeur du dommage cause 
reparation (partielle) du do111111age par Je 
prevenu avant le jugement 
participation de la victime it Ja procedure 
penale (action civile) 
defense du prevenu par un avocat 
requisitoire du ministere public 
moyen de recours previsibJe 
juridiction de la cour d'appel 
opinion publique 
aveu du prevenu 
repentir montre pendant l'audience 
comportement du prevenn pendant 
J ·audience en general 
Je prevenu comparait detenu 
sexe du prevenu 
äge du prevenu (majeur) 
prevenu issu d'un milieu d'origine defa-
vorise 
prevenu issu d'un milieu d'origine favori-
se 
origine nationale/ culturelle de du prevenu 
dependance du prevenu aux stupefiants ou 
it l'alcooJ 
effets eventuellement negatifs d'une peine 
pour Je travail ou Ja formation du prevenu 
effets eventuellement negatifs d'une peine 
pour Ja fami!Je du prevenu 
autres: 
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Im. Questions concernant la pratique du choix de la peine 

Question prealahle : 
Siegez-vous pour l'instant - entre autre ou exclusivement - dans une chambre correction-
nelle? 

0 oui Onon 

Ne repondre aux questio11s 11° III 1 jusqu 'a III n° 11 que si vous avez repomlu a la question 
prealahle avec „oui"! 

l. Combien de dossiers penaux en matiere correctionnelle recevez-vous approximativement 
par an? 

2. Quel pourcentage de votre charge de travail consacrez-vous aux dossiers penaux de ma-
tiere correctionnelle (actions civiles inclues, fonction en tant que JAP exclue)? 

0 100% 0 approximativement ............. % 

3. Combien de jours d'audience avez-vous habituellement durant un mois 
jours 

4. Combien d'heures dure en moyenne une journee d'audience (indiquer la duree sans pau-
ses, s.v.p.)? 

heures 

5. Combien de temps pouvez-vous consacrer en moyenne a l'examen d'un cas? 
minutes 

6. Discutez-vous des questions de deterrnination des peines dans des cas precis avec des 
confreres (qui ne font pas partie de votre chambre correctionnelle ou quand vous siegez en 
tant quejuge unique)? 

0 jamais 
0 rarement 
0 quelquefois 
0 souvent 
0 toujours 

7. Quel pourcentage de vos dossiers correctionnels dispose, d'apres votre estimation ap-
proximative, d'un dossier de personnalite? .................. % 
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8.Disposez-vous d'inf01mations sur Jes modes d'execution de votre jugement? 
beaucoup O partiellement 0 

8. Aimeriez-vous en savoir plus? oui 0 non 0 
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peuO 

9. Veuillez cocher dans Je tableau qui suit si vous prenez en consideration les criteres tenant 
au mode d' execution de votre jugement lors du choix de Ja sanction. 

criteres tenant au mode d'execution Pour mon choix de la sanction, !es criteres mentionnes dans la eo-
1 onne de gauche sont... 

pas impor- peuimpor- moyenne- assez im• tres impor-
tants tants mentim- portants tants 

portauts 
Rapidite de 1' executiou 

Indulgence/rigueur previsible de 
l'executiou 

Reduction previsible de l'execution, par 
exemple il cause des decisious du JAP, 
des amnisties ou autre 

Autres: 
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11.Appliquez-vous une peine standard pour certains types d 'infractions? 
(vous pouvez cocher plusieurs reponses) 

0 non, la personnalite du prevenu et/ou les circonstances de l'espece sont decisives. 
0 non, en tout cas pas consciemment. 
0 oui, pour eviter les disparites dans le prononce des peines, mais avec des variations 

frequentes en cas d'espece. 

Le cas echeant, pour les types d'infractions suivants : 

o conduite « sous l'alcool » (Art. L ler c. route) 
o delit de fuite 
o d' autres infractions frequentes en matiere de circulation routiere 
ovol simple 
oviolences 
o abandon de famille 
o autres: 

0 oui, et pour eviter les disparites dans le prononce des peines en general sans variations 
en cas d'espece. 

Le cas echeant, pour les types d'infractions suivants : 

o conduite « sous l'alcool » (Art. L ler c. route) 
o delit de fuite 
o d'autres infractions frequentes en matiere de circulation routiere 
ovol simple 
oviolences 
o abandon de famille 
o autres: 
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J fV.Renseignements se ra~pportant a vos conditions de travail 

1. Comment estimez-vous votre charge actuelle de travail: 

0 tres importante 
0 assez importante 
0 normale 
0 assez peu importante 
0 peu importante 

0 pas de reponse 

2. Comment estimez-vous la charge de travail de l' ensemhle des juges cotTectionnels: 

0 cela depend du poste 
0 tres importante 
0 assez importante 
0 nmmale 
0 assez hasse 
0 tres hasse 

0 pas de reponse 

3. Etes-vous satisfait de l'equipement de votre trihunal, 

en pruticulier, 
y a-t-il: 

une bibliotheque suffisamment fournie ? 

des recueils de jurispmdence digitalises ? 

un bureau personnel pour chaque magistrat ? 

des salles d"audience suffisantes? 

0 oui 

un nombre suffisant de collaborateurs pour la gestion des dossiers et la dactylographie ? 

autres : 

Onon 

oui 
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no 
n 
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4.Depuis combien de temps travaillez-vous en tant que magistrat? 

0 3 ans ou moins 
0 4 a 8 ans 
0 9 a 13 ans 
0 14 a 18 ans 
0 19 a 23 ans 
0 24 ans et plus 

5.Combien d'annees avez-vous travaille en taut que 

juge au tribunal de police 
juge correctionnel 
vice-president d'tme chambre correctionnelle 
president d'une chambre correctionnelle 
( substih1t du) procureur 
dans d'autres positions 

ans 
ans 
ans 
ans 
ans 
ans 

6.Combien de fois avez-vous deja change de circonscription de Tribunal de Grande Instance? 

0 jamais 
o 1 a 2 fois 
0 3 a 4 fois 
0 5 fois et plus 

7.A quel tribtmal travaillez-vous en ce moment? 

0 
0 

trib1mal d'instance 
trib1mal de grande instance 

8.Travaillez-vous a plein temps? 

9.De quel sexe etes-vous? 
0 feminin 
0 masculin 

ville 

Ooui; Onon,ä .............. % 
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Merci beaucoup pour votre collaboration! 

Susmme Mii/ler 
juge aupres du trib1111al d'i11sta11ce de Kelt/ 

Her111111111-Dietrich-Str. 6, 77654 Kelt/ 
Tel :0049/7851/864-234 

03.88.34.23.10 
Max-P/a11ck-l11stit11t fiir ausl 1111d i11tematio11ales Strafrecht Freiburg 

Gti11terstalstr. 73 
79100 Freiburg 

E-Mail: Suzanne.Mneller,awanadoo.fr 




